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Vorrede

^ ) ch habe in diesem zweiten Theile die Urkunden kaffen abbruckett ,

auf welche ich mich im ersten bezogen .

Sic sind alle in deutscher Sprache , also jedem Leser zngäng ,

sich , und der Bürger und Landmann kann in ihnen sehen , welche

Rechte diese Lande in alten Zeiten , unter ihren Erbfürsten , bcscf ,
scn haben .

Den Zustand der Verwaltung eines Landes , lernt man am

besten aus den Urkunden kennen , so in jedem Jahrhundert von
der Landeshoheit und den Ständen ausgegangen , und deswegen
ist , wenn man sich schnell unterrichten will , immer der küre

zeste Weg der , gerade zu den Quellen zu gehen ,

besonders wenn man nicht viel Zeit aufzuwenden hat , um man ,

cherlei Bücher über Vcrfasspng zu lesen . — Eine Bemerkung die

schon Möser gemacht hat .

Auch findet man in diesen Urkunden oft kleine Nebenzüge ,

die immer neue Ansichten über den Zustand der Gesellschaft in

früheren Jahrhunderten geben . So sieht man z . B . in der Ur ,

knnde in welcher Graf Adolph von dem Berge dem Flek ,

ken Düsseldorf Stadtgerechtigkeit erkheilct , daß im izten Jahr ,

hundert die Sitte noch allgemein war , daß die Bürger in den

Städten als freie Leute sich von dem Verdachte der Klage durch

den Zweikampf reinigen konnten , und ebenfalls sich stark machen

den Beklagten durch den Zweikampf zu überweisen . — Auch daß

der Fiskus , zu diesem Beweise , durch seinen ernannten Kämpfer

zugelaffen wurde .

Dieses waren die Gottesurtheile , an die sich unsere Vorväter
in den Fällen , wandten , wo keine Zeugen für oder gegen die

Wahrheit beizubringen waren , und wodurch sie alle menschliche



Willkühr vermiede » , als der gemeinen Freiheit schädlich . — Wie

aber der Zweikampf ganz nach den Ansichten des ChristenthumeS ,

auf einem geheimen und verborgenen Zusammenhänge der Welk

beruhe , und ein eigentliches Gottesiirtheil ftp , — dieses zu zei /

gen ist hier der Ort nicht .

Eben so sieht man , daß damals zur Schließung einer rechtsgül ,
tlgen Ehe die Einsegnung des Priesters nicht uorhivendig war .

Die Ehe war ein Sakrament , weiches der Mann und die Frau

unter sich zelebrierten , indem sie sich versprachen und als Eheleute
erkannten . Daß sie sich versprachen , wurde durch die Zeugen be /

wiesen , die bei der Handlung gegenwärtig gewesen , und welche

die Brautkanfleute hießen . Die Einsegnung des Priesters
war nicht nothwendig , sondern nur wünschcnswürdig . Sie

machte das Sakrament nicht aus . Später wurde die Einsegnung

des Priesters und dir Versprechung vor Zeugen miteinander verci ,

nigt , und der Priester erschien als erbetener Zeuge .

So ist noch in der katholischen Kirche jede Ehe gültig , Ivo
beide vor dem Priester erscheinen und erklären , daß sie sich wcch /

selseitig zum Eheligcn Gemahl nehmen , — auch wenn der Prie¬
ster sie nicht einscznet .

Sind beide Theile entweder durch Grade der Verwandschaft

» der durch andere schon früher eingegangene Bande gebunden , so

wird es keine Ehe . Sind sie dieses aber nicht , so wird es eine

Rechtsgültige Ehe , dir später die Kirche durch aufgelegte Buße

zwar bestrafen kann , aber nicht mehr trennen .

Hieran scheinen die nicht gedacht zu haben , welche in der

letzten Zeit so heftig über die Ehen gemischter Bekenntnisse ge ,

stritte » , und sich über die katholischen Priester beklagt , die solche
nicht einsegnen wollte » .

Diese können weder verweigern noch verhindern , daß vor
ihnen die Erklärung gemacht wird , daß beide sich zum ehrlichen

Gemahl nehmen . Hiedurch wird die Ehe rechtsgültig geschlossen .

Seinen Seegeu kann der Priester verweigern , — allein dieses

hindert die Ehe nicht , noch benimmt es ihr ihre Gültigkeit . —
Auch kann der Priester cs nicht verweigern , daß er ihnen ein

Zeugmx ansstellt , daß sie diese Erklärung vor ihm gemacht haben ,

und dieses Zeugniß ist ihr Heicathsakc . Er kann ihnen seine »

Scegen versagen , er kann ihnen die Absolutio > in der Beichte

und den GcnuZ des Abendmahls versagen , — er kann sic geeicht /

lich strafen , allein er kann die Ehe nicht ungültig machen .

Ebenfalls ist das Kirchenrüsig sein , ober die sogenannte Pro /

klamatien unnöthig . Diese dient nur zur Sicherstellung des einen



Theils , dak von Sekten des anderen keine verbotene Grabe der
Verwandtschaft und keine früheren Verbindungen statt finden , dir

die Vollziehung der Ehe unmöglich machen . Will der eine Theil

dieses dem andern aufs Wort glauben , so hat kein dritter was da ,

bei zu erinnern . — Glaubt das Mädchen dem Manne , und die ,

scr hat schon früher mit einem anderen Mädcken dieselbe Verbine

düng eingegangen , so ist sie die Betrogene , ' die zu waghülsig ge ,

glaubt und nun seine Loncubine geworden und nicht seine Krau .

Hier lag auch der Grund , daß der Pabst die Ehe Bona ,

partens mit Josephi nen , weder trennen konnte noch wollte ,
weil es ausser der Macht der Kirche liegt , eine einmal vor Zeu ,

gen vollzogene Ehe , wieder aufzulösen , und eine Ehe so nach

dem französischen Gesetze auf dem Rakhhanse vor Zeugen vollzogen
worden , war eben so gültig in den Lugen der Kirche , als wenn

sie auch vom Priester cingesegnet war . Hiezu kam noch , daß im

Jahr 1804 der Kürst Primas die Ehe Donaparrens mit Josephi ,

ncn kurz vor der Krönung in der Hauskaprlle zu Kontainbleau

aufs neue eingescgnet hatte ; Joscphine hatte ncmlich Gew ss- ns ,

scrupcl über die Gültigkeit ihrer Ehe . Sie trug diese dem Pabste
vor , als dieser der Krönung wegen nach Paris gekommen . Bona ,

parke wollte von keiner neuen Trauung wissen , weil er die vorige

für gültig hielt . Der Pabst half beiden Theilen durch den Vor ,

schlag : daß man diese « onclirioraslider verrichten könnte , so wie

man auch ein Kind conciidioiaalirsr taufe , von dem man nicht

wisse , ob eü das Sakrament der Taufe empfangen . Bonaparte

willigte rin , und da der Fürst Primas gegenwärtig war , so er ,

theilte der Pabst diesem die nökhigen Dispensationen , und dieser

ging mit Donaparten und Josephinen in die Schloßkapelle und

verrichtete da noch einmal die Trauung . — Da die Ehe mir Jo ,

sephincn , als eine wirklich bestehende , fortdauerte , so hat , nach

den Begriffen der christlichen Kirche , keine andere statt finden kön ,

nen , bis diese durch den Tod getrennt wurde , welches den zo .

Mai 1814 geschah .

Auf dem rechten Nheinufer hat man den Zlviletat abgeschaft ,

weil man ihn für eine heidnische Erfindung der Revolution ge ,
halten .

Mit mehrerer Kenntniß der Geschichte würde man gefunden

haben , daß er weiter nichts ist , wie eine Heiralh vor Zeugen ,

und daß diese Hcirathcn schon im Mittelalter gültig waren , und

einige Zeit vor dem Jahr 1789 .

Hütte der damalige General , Gouverneur Justus Grün ,

ner , die Urkunde von ir 88 gekannt , in welcher dem Kletten



vr

Düsseldorf Stadtgerechtigkeit verliehen wird , so hätte er gesehen ,

daß der Zivilctat schon in dem sehr christlich gesinnten Mittelalter

vorhanden gewesen .

Denn in dieser sagt der Graf von dem Berge seinen Bürge ,

ren von Düsseldorf :

„ Weiter können sie ihre Eheverbindungen durch Zeugen ,

„ welche sie Brautlaufleute zu nennen pflegen , deren aber

„ wenigstens zwei sein , und die ihre Aussagen unter Eid thun

„ mäßen , nach alter Gewohnheit erweisen laßen . "

Ich bin nicht dafür daß man den Ziviletat beibehält , weil ich

der Meinung bin , daß in jeder Landgemeine der Pastor derjenige

ist , der ihn am sorgfältigsten führt , und daß die Erklärung der
Ehe eben so schicklich in der Kirche , vor dem Pastor und den ge «

betenen Zeugen kann gemacht werden , als auf dem Gemeinehause
vor dem Bürgermeister .

Auch bin ich nicht für die gemischten Ehen , weil die Ehe die

höchste Gemeinschaft alles leiblichen und geistlichen ist , und eine

Ehe von zweierlei Religionsbekcnntniß , schon an sich etwas hal ,

bes und unvollkommnes ist . Ich habe deswegen dem Doktor

Schlosser es immer gut genommen , daß cr seine Braut früher

zu seinem Glauben überholte , ehe er sic heirathete .

Allein ich bin der Meinung , daß man vor allem jedem Dinge

sein Recht muß wicderfahren lassen , und genau bestimmen was es

ist , und was es nicht ist .

Indem man alte Urkunden liest , belehrt man sich oft mehr

über die wahre Natur der Dinge , als wenn man die Schriften

der letzten Messe studiert , und dieses Urkundenstudium ist daher

jedem zu empfehlen dem es um wahre Bildung zu thun ist .

Auch glaube ich unsere Landesverfassung nicht besser darstellen

zu können , als gerade dadurch , daß ich die alten Urkunden über

dieselbe zusammen stellte , und sie dann vereinigt aufs neue ab «

drucken ließ , so baß sie in Jedermanns Hände kommen können .
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Erste Urkunde .

Nachricht wie Grcif Everhard von Altena im Kloster zu

Morlmund ein Ctftercirnser Mönch wurde , und nach¬

her das Kloster zu Allenberg erbaute .

Aus einer Lateinischen Handschrift aus dein dreizehnten Jahrhundert . *)

Äls die Bruder Adolph und Everhard , Grafen von dem Schlosse
Alzena , in dem Heercszuae des Herzoges von Limburg gegen den Her -
zog von Brabaud sich befanden , geschah es , daß w dem Treffen beider
Herzoge von beiden Seiten viele todt blieben , worüber befagrer Graf
Everhard , obgleich er mit eigener Hand keinen getobter harte , aufs
äußerte betrübt wurde .

Mit seinen Rittern auf sein Schloß Alzena zurückgekcbrt , betroffen
über seine begangene Sünde , wechselte er seinen Anzug , ve ließ alk
sein Habe » um dem Herrn genug zu klmn , schlich bei dunkler Nacht
und in einem schlechten Kleide , um unerkannt zu bleiben , sich heimlich
weg , und besuchte , mit innigst gerührtem Herzen , die Kirche der hei¬
ligen Apostel Peter und Paul ( zu Rom ) , jene des heiligen IakobuS
( zu Compostella ) , darauf jene des heilige » Egidins ( zu Morimund . )

Auf dem Rückwege kam er bei einem nach Morimund gehörige «
Meyerhofe an , wo er lanac Zeit als Schweinskirc arge » Micthlohu
diente , seiner hohen Abkunft vergessend , nur damit er jcine Seele dem
Herrn gewinne .

Inzwischen begab es sich , baß zwei seiner Hofleute nach Sanct Egk-
diuS reisten und an dem Meyerhofe , wo der besagte Gras die Schwei¬
ne hütete , vorüberkameu -

Diese Handschrift Ist ans der aufgehobenen Abtei zum Attenberg nach
Dügetdorf gekommen , nud befindet sich jetzt ans der dortigen Bibliothek .



Diese hatten einen Knecht bei fl » , welchem sie befahlen , nach dem
Weite zu fragen : und da derselbe in der Nähe niemand sah , jedoch
einen Schwcinsbirten erblickte , so eilte er , um den Befehl seiner Her¬
ren zu erfüllen , ans diesen zu , und bat ihn , den Wer ihm doch
schleunig zu - eigen .

Als ober der Knecht den Schweinshirten etwa - genauer betrachtete ,
und eine Narbe in seinem Gesichte wahrnahm , so hielt er denselben
für seinen Herrn Everhard , weil dieser in dem vvrbcsagtcn Treffen
eine so !» e Wunde erhalten hatte .

Nachdem der Knecht zu seinen Herren zurückgekommen war , er¬
zählte er diesen umständlich , was er gesehen hatte , und sprach : mein
Herr Griff Everhard hütet die Schweine dieses Mcyerhofes .

Da aber das , was er sagte , unglaublich schien » so schalten sie ihn
heftig .

Als sie endlich zum Hirten kamen , so fragten sie ihn wiederholt in
deutscher Sprache , ob er ihr Herr sey , wie sie von dem Knechte ver -
nommlm hätten . Er aber , dieselben erkennend , antwortete , um von
ihyen nicht erkannt zu werden , in französischer Sprache , und am Ende
wurde er säst auf gleiche Weise , , wie Joseph sich seinen Brüdern in
Egvpten zu erkennen gegeben hat , von ihnen erkannt .

Kaum war dieses geschehen , so stürtzten die Ritter von den Pfer¬
den , fielen ihrem Herrn um de » Hals , drückten und liebkosten ihn ,
weinten vor 8 " ude , küßten ilm , , und giengen mit ihm auf den
Meverhof , von welchem er Echweinshirt war -

Als der Meyer diese ihm unglaubliche Sache gehört hatte , gierig er
zur Nachtszeit aufs Kloster , und erzählte seinem Abte de » ganzen Ver¬
lauf , wie er ihn vernommen hatte , worüber der Abt verwundert , als
rs Morgen geworden war , den Prior und den Kellner mit sich nahm ,
und alles , was der Meyer ihm berichtet hatte , von dem Grafen selbst
und von seinen Rittern , welche durch Zufall dahin gekommen waren ,
wahrhaft vernahm .

Wie nun der Abt sah , baß der Geist Gottes in ihm wohnte , so
gab er ihm den Rath , und legte ibm zur Buße für seine Sünden auf ,
iu Mvrimund die Mönchen Kleidung anzuzieben .

Derselbe willigte darein , weil er in Wissenschaften unterrichtet war ,
kam mit dem Abte uach Morimund , und wurde daselbst der eifrigste
Blönch «

In Folge der Zeit , aus göttlichem Antrieb , und damit er den Ci «
stercienser Orden zum Lobe und zum Ruhme Gottes und der heiligen
Gottes - Gedädrcrmn Maria weiter verbreitete , bat und erhielt er von
seinem B " - die Erlaubniß , seinen Bruder den Grafen Adolph und
seine übrigen Verwandten zu besuchen .

Als nun Graf Adolph , unter andern , den heilsamen Rath seines
Bruders , den er sehr liebte , vernommen hatte , so gab er ihm für



feinen Kinbestheil das Schloß Altenberg mit vielen Besitzungen , um
ein Kloster unseres Ordens , daselbst zu bauen .

Hierüber sehr erfreut , dankte er Gott , weil er seinem Willen nicht
entgegen gewesen wäre , und reiste nach Thüringen zu seinen Ver¬
wandten , dem edlen Manne , Grafen Zizzo , und deßen Gemahlin « ,
der Gräfin « Gise .

Nachdem er durch heilsame Ermahnungen sie mit dem Worte des
himmlischen Lichtes lange gesxeiset batte , gab er ihnen endlich den
Rath , daß sie eine Abtei unseres Ordens stifteten .

Der Graf , weil es also Gottes Wille war , gab dem Bitten seiner
Gemahlinn Gisela in allem nach , übergab ihm den Sanct Georgs
Berg mit allem Zubehör .

Als Bruder Everhard dies hörte , pries er den Herrn in allen sei¬
nen Werken , dankte ihm , kehrte freudig nach Morimund zurück , und
berichtete dem Abte und der Gemeine , was er gcthan hatte .

Da wählte der Abt , mit Bewilligung seiner Brüder , einige Mönche
und Lavenbrüder von erprobtem Lebenswandel , welche er von Mori «
wund aussandte , und welche einhellig , und gleichsam mit Bewilligung
der übrigen Brüder , den frommen und tüchtigen Mann , den schon
genannten Everhard , des besagten Grafen Zizzo Verwandten , zum
geistlichen Obern erwählten , der von dem ehrwürdigen Erzbischöfe
Heinrich zu Mainz durch Bischöfliche Weisung zum Abte befördert
wurde , wornach der besagte Graf Zizzo und dessen Gemahlinn Gisela ,
dem Schöpfer , von welchem alles Gute herkommt dankten , und den
Ort selbst , mit Bewilligung ihrer Söhne Heinrich und Günther uud
ihre Blutsverwandten , dem allmächtigen Jesu Christ , dessen heiligster
Gebährerinn Maria , dem heiligen Märtyrer Georg und dem heiligen
Beuedictus zum angenehmen Geschenke darbrachten .

Zweite Urkunde .

Graf Adolph von dem Berge , ertheilt dem Flecken Düs .
seldorf Stadtrechte .

Aus der Lateinischen Urkunde von irgS .

Im Namen der heiligen , unzertheilten Drepeinigkeit . Amen .
Allen und jeden , welche jetzt » der künftig diese Schrift sehen ,

oder sie verlesen hören , macke » wir , Adolf , Graf , und Elisabeth ,
Gräfin « von Berg , den Inhalt derselben zur ewigen Beglaubigung
hiermit bekannt .



Die Unwissenheit pflegt mit der Wahrheit stiefmütterlich umzuge -
ben , und die Vergessenheit ist eine Pflanzsckule der Streitigkeiten ,
wenn das Andenken der verhandelten Gegenstände nickt durch einen
anwesenden Jeugen , oder durch schriftliche Urkunden ausbewahrt wird .

Deshalb wollen wir es durck gegenwärtige » Brief zu jedermann -
Wissenschaft bringen , daß wir , nach vorhergegangener , reiflicher Be¬
trachtung mit unfern Freunden und Getreuen , unfern Flecken Düssel¬
dorf / so wie solcher in seinen fertigen , oder noch zn machenden Gra¬
ben gelegen ist , zugleich mit den Gütern des Ritters Adolf von
Viingcrn , bei Düsseldorf ; den Güter » des Rumpvld in Pempelfort ;
den Gütern des von Lve , und den beiden Gütern , die zwei Berge
genannt — so wie sämtliche gegenwärtige und künftige Einwohner v.on
Düsseldorf , mit ihren Gütern , und auch vorbcnanme Güter , von allen
Abgaben und Lasten frei erklären , und das lediglich zum Besten der
Stadt und ihrer Einwohner .

Doch sollen alle , jetzige und künftige , Bürger , welche in der Pfar¬
rei Düsseldorf wohnen , von den ihnen zugehörenden Gütern die Herbst »
bethe und das Erafenfutter , nach wie vor , zu entrichten verbunden
sei » .

Sic sollen auch künftig , ohne unsre beiondre Erlaubniß , keine g»
unserer Schntzgerechtigkeit gehörenden Güter kaufen können .

Eben so wenig dürfen sie , ohne unsre gnädige Willensmeinung dar¬
über einzuhvien , einen unserer Leibeigenen , oder auch unserer Schutz -
verwandten zu ihrem Mitbürger aufnchme » .

Dagegen wird ihnen vergönnt , acht Schössen nach ihrem Wohlge¬
fallen zu erwählen , welche wir sodann auf dem Schöffenftuhl zu bestä¬

tigen , verpflichtet sein sollen .
Stirbt einer dieser acht Schöffen , oder kommt er durch sonst irgend

einen Jusall von seinem Dienste ad — so sollen die übrigen Schöffen
selbst , jedoch mit Inziehnng der Bürgerschaft , uns ober unser » Nach¬
folgern drei Männer , « ach ihrem Gutdünken , Vorschlägen , wovon wir
einen zum Math erwählen , und den erwählten bestätigend auf den
Schöffcnstuhi setzen werden .

Diese Schöffen sollen , unter geleistetemuEide , so oft sie darum er¬
sucht werden , sowohl dem Kläger , ais dem Beklagten nach nnserm
uud der Stadt , Recht Urtheil sprechen .

Sollten aber dermaßen verwickelte Fälle Vorkommen , daß sie sich
darüber nicht zu entscheiden getrauten , und nicht die gebührende Aus¬
kunft finde » könm . n — so sollen sie verpflichtet sein , die Sache und
ihr unmaßgebliches Gutachten über dieselbe den Schöffen unserer Stadt
Rarinzen vorzuiegcn , und deren Meinung einzuboien -

Ferner wird festgesetzt , daß die Bürger zu Düsseldorf sich nach ihrem
Wohlgefallen einen Stadkftohn ( Gccichtsdiener ) ernennen mögen .

Er soll auf unser und unserer Bürger Recht schwören , daß er sein



Ami nach Pflicht und Herkommen verwalten wolle , dafür behalten wir
weder miscrm Flvhn , noch einem seiner Stellvertreter irgend ein Ge -
rechtsam in oft benannter Stadt bevor .

Eden so wird bestimmt , daß kein Zengniß in gedachter unserer
Stadt angenommen werden , oder gültig sein könne , es werde denn
vor zwei Schöffen abgelegt .

Desgleichen soll , wenn in unserer Stadt Düsseldorfs einer den an¬
dern , Schulden balber , vor Gericht fodcrt , der Beklagte sich lediglich
mit seiner Hand reinigen können ; ausgenommen in dem Fall , wenn
der Kläger das Zeugniß zweier Schöffen , zweier Bürger , oder auch
zweier rechtlicher Fremden bcibringen kann .

Sollte der Schuldner geläugiret haben , und glelchwobl überführt
werden , — so soll er , wegen dieses Verbrechens an nns und unsre
Nachfolger fünf Mark , an die Bürger aber fünf Goldguldcn zu bezah¬
len gebasten sein .

Nicht minder wird festgesetzt , daß , wenn jemand einen geringen
Fehler begangen hat , ' und derselbe zweie » Schöffen und dem gcschwor -
uen Froh » bekannt wird — der Uebertrctcr uns und unfern Nachfol¬
gern fünf Goldguldcn , der Stadt aber so Albus Köllnisch , zur Sühne
bezahlen soll .

Braucht der eine gegen den andern Gcwaltthätigkeit , stellt er ihm
einen Hinterhalt , was man gemeiniglich Wegelager zu nennen pflegt ,
kommt es gar zum Blutvergießen , und dieses wird zweien Schöffen
glaubhaft hinterbracht , kann er durch Zeugnisse überwiesen werden —
so muß er uns fünf Mark , den Bürgern aber fünf Golbguiden köllni -
scher Webrung , als Strafe , entrichten .

Dabei wird aber dem Beleidigten , oder Verlegte » , sein Schadener¬
satz noch besonders Vorbehalten .

Ist hingegen kein Zeugniß vorhanden , so kann sich jeder von den
ihn , gemachten Beschuldigungen durch einen simpel » Cid reinigen , es
sev denn , daß ein Bürger seinen Mitbürger durch den Zweikampf
überführen wolle .

Wird ein Fremder in unsrer Stadt wegen eines HauptvcrbrccheuS
zur Rede gestellt und verhaftet : so können wir , oder uusre Nachfolger
densclbev durch unfern ernannten Kämpfer von der ihm angeschnldig »
ten Freveltbat überweisen lassen , und dies bleibt , Insbesondere , ein
Vorrecht für uns und unsre Nachfolger . °—

Weiter können sic ihre Ebevcrblndungen durch Zeugen , welche sie
„ Vrautkauflcn r " ' ) zu nennen pflegen , deren aber wenigstens
zwei sein , und die ihre Aussagen eidlich Ihun müssen , nach alter Ge «
wohnheit , erweisen laßen .

Wahrscheinlich : Vrautkausstuke .



Eben so wird bestimmt , daß , wenn jemand einen Mord begangen ,
einer Weibsperson gewaltthätig genossen , oder sonst etwas , das des
Todes werth ist , begangen hat , und dieses von zwei Schöffen und
dem geschwornen Skadtfrohn als bewiesen erkannt wird : so können
und mäßen wir , ohne allen Widerspruch , den Beklagten , auf gehörige
Weise und dem Gutachten unserer Bürger , zu Düsseldorf , verurtheilen .

Ist aber kein Zeugniß zu habe » — dann kann der Beklagte , wenn
er ein Bürger ist , sich schlechtweg durch seine Hand reinigen ; es sev
denn , wie schon gesagt , daß ihn ein Mitbürger durch den Zweikampf
überführen will .

Das nämliche können wir , wie auch bereits erwähnt ist , bei einem
Fremden durch unfern Kämpfer thnn lassen .

Gleichermaßen bestimmen wir , daß keiner unserer Bürger von
Düsseldorf , vor irgend ein Gericht ausserhalb seiner Stadt könne gefor¬
dert werden , und daß keiner unserer Beamten irgend einen Eingcseße .
ne » , es sev aus welcher Ursach es wolle , aus der Stadt entbieten und
mit einer Vorladung behelligen dürfe ; ausgenommen in den Fällen ,
wenn von Diebstahl , Tvdtschlag und gewaltsamer Schwächung einer
Weibsperson , welche man Nothzucht zu nennen pflegt , die Rede ist .

In diesen drei Fällen sollen die Bürger an unser Gericht , welches
gewöhnlich zum „ Cruchsberghe " heißt , erscheinen , und einer von
ihren acht Schössen ist alsdann verbunden , der Gerichtssitzung beizu¬
wohnen .

Hat sich aber jemand in der Stadt Düsseldorf selbst eines Dieb¬
stahls , eines Mordes , einer Nothzucht schuldig gemacht — so sollen
die Bürger und ihre Acht Schöffen denselben überweisen , und dann
mit ihm an genanntes Gericht zum Kruchsberghe gehen , und ihn -un »
seren dortigen Beamten ausliefern , damit dieser das Todesurtheil
spreche .

Hierdurch erklären wir auch , daß wenn ein Leibeigner jetzt , oder
vor einige Zeit in unsre Stadt Düsseldorf gezogen ist , um daselbst zu
verbleiben , und er wird von seinem Herrn binnen Jahr und Tag , von
seiner Aufnahme unter die Bürger an gerechnet , zurückgefordcrt — so
muß er seinem Herrn , mit allen seinen Habseligkeiten , verabfolgt
werden .

Ist er aber binnen dieser Frist nicht zurückgcfordert worden , hat er
Jahr und Tag in der Stadt gewohnt — so gehört er uns und unser »
Nachfolgern als ein Fremdling , und wir machen und gebe » ihn hier¬
mit , von nun an und auf ewige Zeiten , den Bürgern von Düsseldorf
, u ihrem Mitbürger ; wir erklären ihn , gleich allen seinen Mitbürgern ,
nach vorbesagten Bedingnissen , für frei ; er soll in der Stadt für einen
Bürger gehalten werden , und die Rechte unserer genannten Bürger
ruhig und ungestört genießen .

Noch rrtheilen wir unfern Einsassen von Düsseldorf ein anderes



Vorrecht , welche - darin iesteht , daß sie jährlich io besagter nnferer

Stadt zwei freie Jahrmärkte halten dürfen ; den einen auf Pfingsten ,

drei Tage vor und drei Tage nach dem Fest ; den andern auf den Ge -

dächtnißtag des heil . Lambertus , und auf die nemliche Art und Weise .

Jeder kann diese Jahrmärkte sicher und ungehindert besuchen ; nie¬
mand hat persönlichen Arrest , oder Beschlag auf sein Cigenthum zu

fürchten ; alle können kommen und gehen » wie sie cs für gut finden .
Doch sind diejenigen davon ausgenommen , welche von uns und

unserm Gebiet verbannt sind . —

Desgleichen soll am zweiten Werktage jeder Woche , in gedachter

unserer Stadt , ein gemeiner Markt gehalten werden .

Endlich geben wir unfern Bürgern zu Düsseldorf , welchen wir

mit besonderer Gewogenheit zugethan sind , für sich und alle ihre

Nachkommen die Freiheit , daß sie , so oft sie cS nöthig finden , drrch

unser ganzes Land reisen , hin - und hergehen können , ohne weder nns ,

noch den Unsrigen einen Holk zu entrichten .

Eine solche Freiheit und besondre Gnade verleihen wir , wie ge¬

sagt , unfern Bürgern zu Düsseldorf , und dieser unsrer Stadt selbst ;

wir bestätigen das Verliehene , auf daß es ewig dabei bleibe .

Damit aber alles und jedes weiter oben verliehene Festigkeit und

Dauer erhalte , und nicht von einem unsrer Nachfolger etwas demsel¬

ben Entgegenlaufendes unternommen werde — so haben wir sämmt »

liche Bedingnisse in gegenwärtigem Briefe verzeichnen lassen , und über¬

geben ihn hiemit , durch unser Siegel bekräftigt , den Bürgern zu Düs¬

seldorf zum ewigen Gcdächtniß und zur sorgfältigen Aufbewahrung .

„ Also geschehen und gegeben in Gegenwart Heinrichs von

Hurst , Engelbert - genannt Rnsulpaffe , Jakob von Upha -

ren und Engelbert , dessen Sohn , Rittern ; Ludwig von Etue ,

Herrn zu Hcldorp , Hildeger , Notar , und mehrern andern glaubwür¬
digen Männern .

Im Jahr des Herrn » zz , am Vorabend der Himmelfahrt der
heil . Jungfrau Maria .

Dritte Urkunde .
Haupt » R « ceß°

Zn welchem von dem Dnrchleuchtigstcn Fürsten und Herrn , Hrn . Phi¬

lipp Wilhelmen , Pfaltz - Grafen bei Rhein , in Beyern , - «

Gülich , Cleve , und Berg Hcrtzogen , Grafen zu Veldenh , Spon¬

heim , der Marck , Ravcnsperg und Mörß , Herrn zu Ravenstein , w .

Dem 6 ->rpon versammleter Gülich - und Belgischer Land - Ständen

aus Käthen , Ritterschaft und Städten , Seiner Hochsürstl . LnrM .



Onädlgste IVüjolurioov » ertheilet , dieselbe auch von gedachtem lfloe -
xor « samkt und sonders mit unterthänigstem Davck - vernommen ,
und darauf bei hiebevor geleisteten Crbbuldigiings - Eids - Pflichten

mit Mund und Hand angelcbct worden . So geschoben in Sr »

Hochsürsti . Durch !. Bergischer Residenz - und Hauptstadt Düssel -

7 dvrf den 5 . November Vr >» -> lüyr .

Von G ttes Knaben Wir Philipp Wilhelm , Psaltz - Graf bei
Rhein , ic . Bekennen hiemic , und tbun kundr mänuiglichen : Nachdem

eint Zeit berv wider gewisse Unsere Lands - Fürstliche Der rdnungeu
Unsere Gülich - und Bergische Land - Stände von Ritterschaft und

Städten bei dem Kaiser !. Reichs - Hostath verschiedene Klagen schrift¬

lich angebracht , Wir aber solchen gänzlich widersvrochen , und deswegen

in einen rechtlichen Prvceß niemal gehcblet , noch Uns darmit implici -

rck , sondern dargegen « x -< ur »ä Luliü ( I , eoli IV . aus denen hinnach

gefolgten viele » allgemeinen Reichs ' Satzungen , unterscheidliche » eidlich

lbeschwornen Kaiser ! . Wahl - Kapitulationen , bevorab aus dem Münster »

und Oßnabruggischen Friedens - Schluß , und mehr anderen Unseren

«lllhiesigcn Rcgierungs - Vcil , und Landtags - Handlungen schriff - und

mündlich remoiw '. rire » , „ nd ausführlich erläuteren lassen , aus was in

anzezogenen sämmtlichen Uexidu » I -np - eii funliamsolsliku , , in aller

Völker und gemeinen beschriebenen Rechten , ja in der natürlichen Bi !»

tligreit selbsten gegründeten Ursachen alle hob , Lands - Fürstliche Iur -> ,
Usß .ilir und Verriroeiai - Gerechtsambe durchgehends , nichts ausgeschic »

Len , Uns dem regierenden Erb - und Lands - Fürsten in deidcn Umeren

Herzogthumbcn Gülich und Berg so wohl und nicht weniaer , als allen

anderen Churfürsten und Ständen des Reichs unverneinljch conip »« -

ren , und Wir in selbiger hoher Lands - Fürstlicher Im -ium frevemLxcvrciric » von niemanden , Wer der auch sepe , gegen obgemeite auf
vicichs - vepuralion » - und Friedens -Tägen mit Churfürsten » » d Stän¬

den des Heil . Röm . Reichs ä 5 , « cu !i » insgesambk verglichene und

aufgerichtete heilsame Reichs - Geiätze mögen beinträchriger werden ;
Und dahero Wir nicht allein Uns selbsten wider eine » jeden » aw be¬

stem Vermögen bei Unseren hoben Lands - Fürstlichen Gere <t >ligleiten ,
vi - nitäten und Würde » band zu baden , sondern au » durch Friedens »

schlußmäßige Bundnüffen und alle andere in dem In - ieum - nro ? ->ci ,
erlaubte Mittel kräfftigltch »u mxnulenircn befügt , auch Jb ' s Röm .

Kaiscrl . Majestät das ganze Röm . Reich , und beide compoci -icirende
Cronen Uns darüber zu gxranrisecn verbunden sevnd , und Wir als »

Unsere hohe Lands - Fürstliche lue » , und was denselben in ein - und

anderem « » klebet , vor Uns und Unsere k>v , l » r >tät festigllch bebaupten

wollen , und werden ; Als haben Wir Uns entschlossen , wie folgt :

Erstlichen . Damit zwischen Haupt und Gliederen das vorige alte
esaxscliei gnädigst « nd unterthänigst Vcrtrgukn wieder r - » l »biiret



werde , thu - n Wir alles dasjenige , was au « Unserer GüM und Ber -
gischer Land - Ständen von Ritterschafft und Städten bey dem Kais.
Reichs - Hof - Rath , nnd sonsten münd - upd schrifftlich angebrachten Kla¬
gen Unserem hohen Lands - Fürstlichem ks - p - cr und coinp --rirr » dc» g„ -
rlbus zuwider gereichet , und Wir daher » eine ernstliche Ahndung dar¬
auf vorzunehmen wohl befügt gewesen wären , auf unterthänigste I -- -
r - rce - sion Unserer getreuen Rächen , und Unserer Land - Ständen ge -
thaue gehorsamste Sudmis - ioa in dieser gnädigster Zuversicht , daß sie
sich dergleichen insküufftig enthalten werden , aus Lands - Fürst - Mütter¬
licher Milde in Vergeh stellen , und wollen ihnen Unseren Land - Stän¬
den nicht weniger inskünfftig als hiedevor alleLauds - Fürst - Vätterliche
Liebe uud Treu gnädigst bezeigen , dieselbe in Unseren Land « - Fürstli¬
chen Hulden und Schutz erhalten , und sie bev ihren von vorigen Gra¬
fen und Herzoge » zu Gülich , Cleve und Berg rc . rechtmäßig erlangten

krivilaßie » , Freyheiteu , Brieffen , Siegele » , Rechten , altem Herkom .
men , uud gute » Gewohnheiten , auch was aus Unsers Herrn Vattcr »
Hochseel . Andenckens in ^ ano 164Y . den 25 . 8 - xr - wbri , ertheilter
gnädigster Ucolurio » in hicuachfolgenden Articule » ihnen Unseren
Land - Ständen weiters zum besten fürsehen , coacestirt und

conli - rnirk , gnädigst « anur - niren , und dagegen in keine Wege be¬
schweren lassen .

Zum andern . Weilen unsere liebe getreue Land - Stände von Rkt-
tcrschafft und Städten bevdcr Unser Herzoglhumben Gülich und Berg
bey ihren Zusammcnkünfften auf offenen von Uns ausgeschriebenen
Land - Tägen , auch vspurarionen , ,, ihren Oelldsr - lionihu , mit <lir >-
xircn , vorircn , coacluäircn , unter sich gern desto frcvcr uud sicherer
seyn möchten ; So haben wir denselben ein gewisses äur - nrs -num Ta -

riluroil » rl - folgenden Inhalts : Ich N . N . schwere zu GOtt , daß bev
gegenwärtigem Land - Tag über die i » der Land - Tags -
begriffene , und andere zum Land - Tag gehörige d4 , r«» c» nach meinem
besten Wissen , Gewissen und Verstäudnüß , wie es einem getreuen 1̂ -

rriokcn gebührt , r « »psciive lürigiren , - c>ri -.v; n und collcluäiren , und
was demnach vol -rk uud concluilirt worden , nicht offcnbahren will ,
schrifft - noch mündlich , wie solches erdacht werden , oder geschehe »
möchte , dadurch daSjenrg , wie obgcmelt » vffenbahret werden tönte .
Was mir allhier vorgehalten , uud Ich wohl verstanden habe , dem will
ich also treulich Nachkommen , so wahr mir GOtt helffe , nnd sei » her !;«
Le -mgslium . « rc . mit dem Gedlng gnädigst gewilliget , daß sie sich
desselben und keines andern in Ihren auf offenen von Uns dem Lands -
Fürsten ausgeschriebenen Land - Tägen und Ospur - rionen , wie auch öa
den xarliculsr Znsammenkünffren . derenthalbeu bcp dem hieuachsteheo -
den siebenten Xriicul » absonderlich « ran - irr wird , von nun an nnd M
ewigen Zeiten bedienen mögen , getreulich und ohne Veserde .

Drittens . Damit Unser in äeano 1672 . »n Unser bexde Herzog »
Benz . Prov . Vers - a Tb . 2



thumbe Gülich und Berg pudllcirtes Land - Fürstliches O «, cription , .
Lstici . so viel noch nickt geschehen , desto fürdersanier voklcnzlg . n werde ,

haben Wir gnädigst verordnet , daß mit dessen weiterer völliger L » ecn -

rlou folgender masten fortgeschritten werde .

Erstlich wollen Wir die Adcliche Sitz , welche ans Frcv - Adelickcm

unsckätzbahrein Grnnd erbauet , auch mit Unserem und Unler Land -

Ständen 6on , <>ll » dem Nittcr - Zcttnl cinvcrleibt seynd , und anjetzt

würcklich zu Land - Tagen beschrieben werden , oder in Krafft eistaed .

Viitter - Zcttnls beschrieben werden sollen , bev dem erlangten Reckten ,

daß man davon zu Land . Tageu erscheinen möge , unverhjnderlich lassen ;

Auch sollen fürs ander nicht allein die zn gemenen Sitzen gehörige ,
sondern auch alle andere Güter , so ckmoo , ; gü . ro » Steuren und

Auflagen , auch Gewinn und Gewcrb srey geweien , and annoch sehnd ,

nickt ; alle andere Geist - Adelicke Frey - und Lehn - Gütere ater , welche

auf Gewinn und Gewerb ^ » » c> izyü . und folgende angeschlagen ( un -

erachtet Wir nicht gemeint dieselbe , wan sie von den Uropriersili - ans

ihre Kösten , Verlag , Gewinn und Verlust durch eigene Pferd und

Leute ohne Verschlag , Oollulion und Verdnnckelung , wie cs in Irru -

st - m dieser Unserer gnädigster Verordnung geschehen tönte oder möchte ,

darunter doch die Halst - Leute nickt zu versieben , gebauet werden , wor¬

über die Uroprieiaru , und die aut dem Guth bestelle Leute ans jedes

Erfordern jederzeit einen Aevdt auszuschwcren schuldig sepn sollen , in

Gewinn - und Gewerb - Anschlag bringen zu lassen ) ohne Veränderung

ihrer vorigen Natur eie-rcrel - lret werden .

Was nun fürs dritte in gemeltem cknno izys vor Güther schätz -

bahr gewesen , dieselbe sollen bin - ull -> excsprlons schätzbahr verbleiben ,
und wollen Wir gnädigst , daß alle Adeliche » und Bürgerlichen Stands

lills Rvipecru ? er «on » ium sollen schuldig und gehalten sepn , Unseren

darzu verordncten Lonimilsterü , die schätzbahre , wie auch die dem Ge¬
winn und Gewerb unterworffene Güther , und was , auch wie viel a »

Morgen - Zahl zn de » Adelichen Sitzen und freve » Gütercn » ach dem

Jahr i ; y6 scguiiiret , und von was Natur , tzualitäc und Frevhcit

selbiges ^ cc, uilirum seye , «peclkce zn offenbahren , welches alsdann den

Unterthanen in den bcnachbahrten und anderen umbliegeuden Oertern

zu dem End zu putzi leckren , wan jemand anzeigen und gründlich erwei¬

sen würde , daß entweder alle vor frep angegebene , oder theils darun¬

ter unfrey , und schätzbare Güter wären , oder sonsten mehrere steurbare

Güter acguirlrt , als angezeigt worden , daß auf solchen Fall dasjenig ,

so Hinterhalten und verschwiegen , Uns verfallen seh » , und dem Anzei¬

ger eine sichere Il - oo -upen , gefolgt werden solle .

Diese Verordnung wollen Wir dem Vatterland zum besten , zu

Trost der Unterthanen , und zu schuldiger Rechts - Verhelffung aus

Landsfürstlicker Uns allein comjierlrendcv Macht , und obliegender Sorg¬

falt dieser Gestalt werckstellig machen , daß dadurch gleichwol den zwi -



schen Nitterschafft und Städten in puncto Lcllscrarlorii , am Kayserl .

Kammer - Gericht schwebenden Processen , ( welches hiemit Vorbehalten

wird ) nichts pi -avjuillcirt seyn solle . Auch wollen wir gnädigst , daß

gegen diejenige , welche diesen Unser » hrvlsamen Verordnungen und
mosto nicht einfolgen würden , juxt «» Lsticlum ohne einiges weiteres

Absehen proc - stirt , und wann wider dergleichen Ungehorsame gemeltes
Descriplioui - Ollicr Lil liireram sxe ^ uilt , alsdann ^ uoLkl lerminum ü

c, uo nach der Gülich - und Belgischen , und scitheio in gewissen ander
Ltlicrsn öfters reiiovirtcn Polizey - Ordnung sts Xnno 1558 . die sich

mit ihrer Lon - rirulioi , in dieser iVIarei -i der verschlagenen Dienst » und

schätzbaren Gütern » und Länderepen ans drepßig Jahr zurück , und als »

auf das Jahr l5r8 . erstreckt , verfahren werden solle -

Zum viertle « . Nachdem die Lands - lLlatricul durch vorige Kriegs

Jabre in sehr grosse Di - proporriou geratlien , darüber sich auch Unsere
Gülich - und Belgische Landstände von Nitterschafft und Städten be¬

schweret , und Wir dahero solcher mangelhaffter Lands - lblareicul k « c -
liticalioa vor hochnötbin erachtet : Als haben Wir bey Uns gnädigst

entschlossen , daß gleich nach vollnzogener De - ciipn -m , und was dersel¬

ben anhängig , gemelte k « cutic » ri°i > mit Zuthun Unser Gülich - und

Bergischer Landständeu vorgenvmmen werde , und zu diesem End sie

Unsere Gülich » und Belgische Landstände von Ritterschafft und Städten

einige ihreS Mittels , jedoch wegen Verhütung grösserer Unkosten nicht

in allzu grosser Anzahl von nun an clepuliren , welche mit Unfern auch

darzu vcrordoeten Näthen besagte Msrricul z„ Unserem , des Vatter -

lands und der I ' o «rc «irät Diensten , Nutzen und Wohlfahrt auf Unsere

gnädigste Ibarilicarioii also einrichten und Ltljoiisiircn helffei ! sollen ,

daß sich niemand mit Fuegen darüber beschwer - » möge .

Zum Fünffren . Weil Wir nicht geschehen lassen können noch wollen ,
daß Unser Adeliche , Gelehrte noch andere Rätbc , auch Ibskeu -lLeH , die

sich wegen ihrer einhabender Ritter - Sitz und Adelichcr Güter zü Land -

täzen lsualistcircn können , oder von Unseren Haupt - Städten dazu ste -

purlrt werden , und ihnen einfolglich der Zutritt von Guts und Bluts
wegen gebühret , Massen deren Vorfahrere , wie aus den alten Landtags

^ crl , bekandt , neben andern Unfern Haupt - Städten darzu ckspuürt

worden scpnd , von den Landtags - Versamlungen und Dslibeiariou - u

ferners neuerlich ausgeschlossen werden ; So haben wir voriges altes

und rechtes Herkommen wieder dahin eiuzuführen für nöthig befunden ,

daß mehr berührte Unsere zu Landtägen -lusiilicirtc Adeliche Räthe

auf die von Uns künfftig ausschreibende Landtäge gleich andern Unfern

Landständen beschrieben werden , und sie , wie auch die von Unfern

Haupt - Städten Deputiere , so etwa » auch Räthe , bbelerentcn , oder

Uns sonsten verpflichtet seynd , wann sic sich als Eingebohrnc , und

Eingesessene <iualiticlren können , denen Landtags Handlungen bcpwoh -

nen mögen , Wir aber dieselbe ausser deren Rätben , die Wir bep U » S
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zu behalte « gessnuet , ihrer tragender Raths - Pflichte » , » 6 dune -Ve¬
rum vorher » gnädigst erlassen wollen , gemelte Räthe hernach auch obi¬

ges von Uns gewilligtes llurLmeuium l ' -eciruroil - iis mit anderen Un¬
sere » Gülich - und Bergischen Landständcn von Rittcrsckaft und Städten

ausschwercn können .

Sechtens , Ob Uns zwar von Unser » Gülich - und Bergischen Land -

siänden , der so oftmahls begehrter Lcaru « noch nickt gehvrsambst « lliret ,
damit Wir als Lands - Fürst daraus hätten ersehen mögen , in was für
einer Lumm » die aufgenommene L » pil »I !» in -Vimo IÜ49 . liguistirtich

bestanden , und wie viel seiihero auS denen von erstbesagtcm Jahr diß

daher » mit Unserm , und ihrer der Landständen Oou - sns und Jnwilli -

gung ausgeschriebenen , und cingebrachten Gelder n , so sich auf eine

nahmbaffte grosse 8umm » m belauffen , an Jinß und Opiralicn abbe¬

zahlt , und was noch an Zinß und L!sp ! l » Iicn rückständig verbleibe : So

haben jedoch Unsere Gülich und Belgische Landstände von Ritterschafft
und Städten sich anjeko unterthänigst crbvttcn , Uns angeregten voll¬

kommenen Lcsium inner den nächsten drev Monathen gehorsambst cin -

zuliefferen
Demnach erklären Wir Uns hiemit gnädigst , so bald berührter Lr » -

« u « « xir » stiret , und Wir darinnen ob - » liegst t » Nachricht beständig und

gründlich gefunden , daß Wir den auf Unsere Gülich - und Belgische

Pfennings - Meisterey - L » »s » , dieses bis <l » ro Hinterhalten «» Li » ru ,

halber geschlagenen Lands - Fürstlichen Xrr « , r und getbanes Verbote

Mieder gnädigst rslaxire » , und dahe noch etwas an ci » pil » Ue » » der

abzurichten , dasselbe gut macken , sonsten aber die >u p » r » io
vorhandene Gelder zum andern psUIrliche » Lands - Ausgaben auf Magst

und Weiß , wie m -Vrriculo i ; gemeldet ist , verwenden lassen wollen .

bum siebenden , Die kariiculnr - Loovonliones belangend , haben

Wir Unfern Gülich - und Bergischen Landständen durch Unsere v - pu -
rirte Räthe rcmonirrircn lassen , was gestalt nicht nur allein in der

Güldenen Lullen , denen Reichs - Abscheiden , Aapserlichen Wahl - ( l » pi -
lulitioocn , und deu loskrumeak » ? sci » , die von Landständcn und Un -

terthanen unter sich einseithig ohne Vorbewust und Vergünstigung der

Lands - Herrschaffc austellende Nersamblungen verbocte » , sondern auch

in Lp - ci - in unfern beyden Hertzogtdumben Gülich uud Berg von den
vorigen Hertzogen Unseren geehrten Herrn Vorfahren bei höchster Un -

gnad und Lebens - Strass schrift - uud mündlich peoiaibiret , wie nickt

weniger von Unser » Herrn Vattcrn bocksceligen Andenckens , und Uns

selbsten solche I ' robüliiuous , . auch münd - und schrifftlich conliuuiret

worden , wohl erwogen , daß denen Landständcn und Untekthanen auf

öffentlichen Landtägen , dahin die Abhandlung der Lands - Anliegenheiten

gehörig , zu Ihren zuläßigen pr !v » r Zusammenkunfften keine Gelegenhei¬
ten ermangelt ; Nachdeme Uns aber sie Unsere liebe und getreu :

Gülich - nnd Belgische Landstände von Ritterschafft und Städten , nicht



allein ihrer ungefärbter Treu und unanßsetzlichen Geborsambs , sondern
auch vor sich , und deren nachkommende Stände dieses unterthänigst

und vest versichert , daß . dafern wir ihnen die Znsammenkunfften gnä¬

digst » erstatten , und zulassen würden , sie auf denselben von nichts an¬

ders reden , bandle » oder schliessen woben , als was getreuen Untertha -

nen wvl anstünde , zu Unser Ehr , ke »p «cr . ^ mkoiilät , und Lands -

Fürstlichen Hochheit und des Lands Besten gereichte , und daß sie , so

sich einer oder der ander über kurtz oder lang wider besser Zuversicht

und Verhoffen finden soltc , welcher diesem zugegen etwas zutlnin » oder

vorzunehmen gedächte , und sich unterstünde , denselben sobald von ihre »

Zusammenkünfftcn ausschiessen , und Uns colleginlit - r nabmhafft mache »

wolten . Diesem nach , und in Ansehung jetzt angeführter Lonäiriooen

vergönnen , und gestatten Wir Unfern getreuen Landständen und Ritter »

schafft und Städte » Unserer beydcr Herzogthumben Gülich uud Berg

hiemit , » nd krafft dieses , daß wann cs dieser Unserer Landen und ihre

Unserer Landständen Nothdurfft erfordern möchte , sie von sich selbsten

an einem Orth und Stelle welche ihnen im Land gefällt , zusammen

kommen , zu Unserer , des Vatterlands , und ihrer Unserer Landstände

Besten sich unterreden , und ungehindert bey einander bleiben mögen ,

doch daß sie neben Oi , , »rvirung voriger Bedingungen , auch allemahl in

Unserem Fürstlichen Hofläger , wohe dasselb alsdann fern möchte , ihre

Zusammenkunfft , nachdem sie beveinander , unterthänigst und zeitlich
noriliciren , die OpilL und Stück ihrer Unterredung zugleich mit an -

zeigen , auch die gnädigst vergönnte voorsnru , also anstelle » , und ein »

ziehen , damit den Landen nicht allzu ein grosser Last ausgebürdet , viel¬

mehr dieselbe ohne sonderbahre Beschwer gehalten , und desto eher

geendigt werden .

Zum achten , Was Uns bewogen , die durch unsere Gülich - und
Dergische Landstände von Ritterschafft und Städten , ausser Unser Herrn

Vorführern der Grafen und Hertzogen zu Gülich , Cleve und Berg , re .

auch Unscrs Herrn Vatters , und Unser « Lands Fürstlichen Lou , »» -

und Bewilligung , unter sich » und mit den Clevisch - Marck - uud Ra -

vensbergischcn Landständen , und mehr andern gemachte Volon ,, » und

Verbündnüssen , ins gemein und besonders , keine ausgenommen , wel¬

che , und wie viel nun deren sev » mögen , aus hoher Lands - Fürstlicher

Macht und Gewalt , durch gewisse in bevden Unfern Herzogthumben

Gülich und Berg , an debörigen Oertern öffentlich publiclete und E -

xirte Lands - Fürstliche Uäicr » aufheben , c » ttlre » und » aoulllren z „

lassen , solches ist von Unfern stsxmlrten Räthen , ihnen Unseren Gülich -

und Belgischen Lanbständen von Ritterschafft und Städten abermahl

aus Eingangs angezogenen , und öfter « wiederholten Reich « . Satzungen

nicht allein mit allen Umständen gründlich remonsrrlrt worden , sonder »

Wir lassen es auch annoch bev solchen Unseren Lsticrcn allerdings be¬

wenden , und sollen demnach Unsere getreue liebe Landstände von Rit -
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terschafft und Städte » , bevder unser Herzogthumben Gülich nnb Berg

sich nunmehr aller und jeder unter sich , und mit andern einseithig auf -

gcrichteten dloion , man , und auf was Weiß es immer geschehen »

auch wie viel derselben sevn möchten , samt alle » darauf relorircudcn

lluramenlLn , mit welchen sie selche von Zeit zn Zeit vermehrte Vnioos ,

destättiget , gänylich degeden , und also hiufübrv weder eines andern

llursmenlz , als -Leliculo socunclo oben angezogeu , noch einer andern

Union sich von nun an , und zu ewigen Zeiten weiters bedienen , dann

allein derjenigen , die ^ n „ o 1406 . zwischen beyde » Hertzogcn von Gü¬

lich , Cleve und Berg , tc . Wilhelm und Johann Chrisimilden Gcdächt -

nüß , mit Zuziehung sämbllicher Landsiänden von Ritterschaft und Städ¬
te » aufgerichtet , von den Röm . Kayscru co » lirmirct , „ nd von Unsers

freundlich - geliedten Vettern des Herrn Chnrfürsten zu Brandenburg

Liebd - nn ' Uns in Unserem ^ nno iüüü . getroffenen Erbvergleich bestät -

tiget , Welche bcv ihren Würden , und Äräfftcu ungeänderl erhalten ,

uud sie Unsere liebe getreue Landstände von Ritterschaft und Städten ,

nach Inhalt erst erwchnter Illnioo , ein vereinigtes Lo , z>u , , und bcy

denen von Unfern geehrten Herr » Vorfahre » Grasen und Herzogen zu

Gülich , Cleve und Berg , rc . rechtmäßig erhaltenen Privilegien , wie

-Vrliculo kriino gemeldet , verbleiben mögen , auch einer des andern

Recht zu desselben p - asjustii ! z» vergeben , nicht bemächtiget scyu solle .

Fürs ncundte , Na -tdem Wir Unser » Gülich - und Belgischen Land¬

ständen von Ritterschafft und Städten , welche so münd - als schrifftlich

öfters unkerthänigsi conrs - rirt , daß sie nie gedacht , noch ihnen jemah¬

len in Sinn gekommen , oder kommen werde , Uns in Unsere surr

priocigaru « einzugreiffen , ex Instrumenta I ' aci » , ( ineasrei , Lapitula -

riooidu » , und andern Reichs - Satzungen , Unsere Bksügnüß dahin vor¬

stellen lassen , daß das Ins srmorum et soesterurn , einig und allein ,

denen Clmrlurstcn und Ständen des Reichs , und darunter auch Uns ,

auf Maaß und Weiß , wie in gemeltem Imtrurn - rno Paris aufs neu

- tsbilirct und sürskben , gebühre , und zustthe , denen Landständen und

Untertbanen aber verbotten , und alle dargegeu erlangte Urivilsgia auf¬

gehoben scynd , als hat es auch bev der Oispolicion mcbrgemelten lo -̂
« trumsoki Paris allerdings sein bewenden , und sollen sich unsere Laud -

stände derselben jetzt und inskünfftig gemäß und gehoksamlich bezeigen ,

und in die quaestioriern so ? 2b nchmlich , und mit weme , auch warum ,

von Uns dem Lanbsfürsten ein koe >Ios z » schlieffen seye , sich niemahlen

eindringen , oder einmischen ; Hingegen werden Wir Uus auch jederzeit

nach der liexul des Instruiueali pari » als eines der Heil . Römischen

Reichs sunstaiueotzl Gesetzes guberoiren , die loeilsr « nicht anders , als

zu Unserer , und beyder Unserer Hertzogthumben Gülich und Berg Un -

terthanea , uud der po >t » rilät elsRulioa , Loossrvarion allgemeinen

Ruhestandes mir Zuziehung eines Gülich - und Bergischen , oder nach

der Sachen Beschaffenheit auch zwcven Eingobohrnc » , Eingesessenen ,



Begüteten Gülich » und Bergischen , und solcher «wdj <rci , u , dem , oder

denen Unser hiesigen Landen - rsiu , und Anliegenheiten bckaimdt » und

kein anderes Absehen , als Unsers deS Erb . Lands - FürstenS bepdcr

Unser Hcrtzogtbumben Gülich und Berg , Wolfahrt , Dienst und Nutzen

vor Augen haben , und deßwegen » <i >' » nc - cium sonderbahr veräydct

werden , wachen , und schließen , und UnS absonderlich angelegen sevn

lasse » , ein solches boeelu , cinzngcheu , wie es die Noth erfordert , und

die Zufolglcistung solchen ko >ci, ei , erforderliche requitlc , , Unseren bey -

den Hertzoglbumben Gülich und Berg , nach ihren danrahle » erfindenden

Zustand und Vermögen , zum erträglichsten fällen können ; Allermasse «

Wik zu dem Ende , <; use , ric >n ? m ^ Iiomocicr ? Wie uehmllch angeregte

kn dem geschlossener : h' os <l«c<- verglichene ro ^ nitiiL sowohl , als wegen

Uep - , siil )n und Unterhaltung Unserer nöthigen Vestung , ( Jedoch daß

Unftls Fnrsteuthumds Gülick Uuterthanev zu äbeparsuon Unser Vc -

stuag Düffeidviff , und hingegen Unsere Unterthanen Unsers Fürstcu -

thumbS Berg , zu Rep - rLiioii Unserer Vestung Gülich nicht gehalten ,

weniger die Haupt - Säbte , mit einigen Diensten in aarura , oder

solche Dicust zum Geld angeschlagen , zu coocurriecn schuldig seya

sollen , ) und Verpflegung selbiger dazu bcdürffliger Qu ->, ni - onc » , wer «

innen Wir doch die Haupt - Städte mit denen Lereicien nickt zn be¬

schweren , sondern vielmehr de ? der erlangter Befrevnngs - Loucelllon

gnädigst zu handhabe » gemevnt sepnd , aufs genauest , zulänglichst , und

dem VaNerland zum erschwinglichsten bevzubriugen , Unser « gereuen

lieben und gehorsamen Gülich - und Belgischen Landständcu von Rit¬

terschaft und Städten , auf offenen von UnS dem Lands - Fürsten aus¬

geschriebenen Landtagen propoaircu , und ihre unterthäuigste getreu :

Vorschläge darüb . r vernehmen , auch wegen Bryschaffnug selbiger erfor¬

derlichen Mitteln , etwas nützliches , und beständiges verabscheiden ,

auch über die bedniffiige ( tusocs , ein förmliches und uuhliches Uogls -

r» «nc , nach welchem allts acl cilsiinolo « U5US , richtig und unverän¬

derlich voflazogen werden solle , verfassen , und vor , jedoch annahender

Gefahr halber , unverzüglichen -uljousurnng geinelten Itsglsm - nl , mit

einiger Anwerbung oder täollecslion nickt verfahren , noch ein höheres

<iusnwm , als zu denen , nach solchem , auf vbbemelte roguiüra machen¬

den Uegiemriic bedörfftigev Ausgaben vorher erklecklich eingcwllllget
worden , ausschreibcn lassen wollen . Hingegen , da Wir ans offenen

Lasdiägeu , von Unfern Gülich - und Belgischen Landständcn , von Rit¬

terschaft und Städten , zu Unserem , und Unserer Cammer L - rai , Be -

bueff etwas weiters , als vorher schon eiugewilliget » begehren , sie Unsere

Landstände aber dasselbe nicht alles sondern nur zumTheil oder wohl

gar nichts , eluwilligen würden , wollen Wir dessen niemand aus ihnen ,

in Ungnaden entgelten lassen .

Fürs zehnte , Solle in allewege dabey verbleiben , daß die Regie¬

rung , dieser UnS gehöriger Landen , auch die Cantzley , und die Rechen ,



Cammer , « Sei » mit skngebohruen , Eingesessenen , und qu - Iis -cirtc »

Räthen besetzet , und jederzeit besetzt erhalten , Go da « zu dcu Vvlibe -
- » riooibu « und Schickungen , welche diese Landen betreffen , niemand
anders , als solche Adelige , und gelehrte Räthe , die in diesen Landen

gebohrcn und bcgütet , und also keine frembde , es geschehe dann mit

Unserer und unserer Landständcu Bewilligung , gebraucht , wie nicht

weniger zu den Adelichen Hof - Diensten , und Land - Aembtcrn , Ade -

liche Eingebohrne , Eingesessene und -zualilicirte » ulljoc » , in - Icicben zu
den Unter - Aembtern , welche mit der llu - riv Ambts halber zu thun

haben , und die Berichter mit besitzen , solche Persohnen , die im Land
gebohre » , und eingesessen seyud , angestellct , wie auch bev Besetzung

der Kellnerepen , Rentmeisterepen , und dergleichen berechneten Diensten ,

« ns begebene Erledigung , die Lands - Eingebohrne und Eingesessene -i » - -
likcirkt vor andern Frcmbden unter Unterscheid , wann sie mit gnvg -

samee Burgschaffc aufkommen können , pr - vlsrirt werde » , Jedoch sollen

auch Unsere Eingebohrne und Eingesessene Adcliche Landständc sich der¬

gestalt c, u » !ikcir machen , daß Uns , und dem Vattcrland sie in Ver¬

schickung , bcy Hofe , in den Regierung ! - Lonstlli » , und auf dem Land ,

nach dem die kunc -ione « und Verrichtungen beschaffen , mit unscrm
ke - pecr , nützliche Dienst leisten können , und sich auch darzu willig
und gehorsamb finden lassen ; Und weilen , wie obverstauden « x cpir «
iaciigsnaru , , welcher von Unser » Landständen zwarn zuertheilen , Uns
aber die ConKini - uoN , ( ohne welche die beschehene Ertheilung deS
iii <iigenLru « null , und nichtig seyn solle ) darüber zu gebe » in « llwege

bevvrstehen solle , z » gemelter Hof - Cantzley und Land - Diensten , und

tiefe Lande betreffende Verschickung , keine andere als Eingebohrne ,

Eingesessene , und im Land begütete gezogen werden sollen , umb ihrer

Treu , und nützlicher Rathschläg , und Diensten mehrcrs versichert zu

sepu ; So sollen auch Unsere Gülich - und Bergische Landstände für ihre
S )' nciico , keine Ausländische , viel weniger solche , die andern frembden

Herrschafften mit Ayd und Pflichten zu Diensten verwandt , sondern

gleichfals Eingebohrne , Eingesessene , Begütete , qu - likcirtc , und keiner

Herrschafft verpflichtete » ubjeci - anstelle » , und gebrauche » , Dabey Wir

Uns auch jedoch Vorbehalten , etwa ein - oder andern wohlverdienten

Cammer - Diener , Lcriboinen , oder andern Hof - Diener , der gleichwohl

an Häusern , Becker oder Wiesen etwas cygenes im Land hat , einige

geringe Diensten , dann die Vogtdeyen und Gcrichtschreibereven seynd ,

welchem sie mit Nutzen verstehen können , zu co » slriren , damit Wir

auch dieselbe auf ihr Wohlverhalten , ohne Beschwärnüß Unserer Cam¬

mer recompsiislrcn mögen . Was aber die Adeliche und andere Hof -
und Land - Aembter , auch die Unter - Beambte auf dem Lande , so mit

der llu - kis zu thun , betrifft , so jetzo in Dienst scpnd , und sich gemel -

tcr Massen nicht qualikciren können , wollen Wir denselben swann sie

vsrhcro von den Landstäoden nahmhafft gemacht worden , ) ihre Dienst



und Pflichten , aufkündigen , auch die lllmirrsnflo , längst inner drey

Monath hernach erlassen , und statt der abgedanckten ohne längeren

Verzug , andere so im Lande gcbohren , bezüket , nnd gu - lillcirr seynd

wiederum ansttzen .

Anm cilffke » , Io äuclicialiku » so wohl als exrrsjuflici -llibu - , wollen

Wir bev Unserer Cauylep , Hofgericht , auch die Oder - und Unterbcam -
ten auf dem Land uns in den Städten , vermög der Gülich - und Ber -

gischen Lands - und Polizcv , wie auch Unser im Jahr i6Si . den 14 .

luiü , auf mir gesambten Landständen bey damahligcm Landtag vorher

gepflogener Lommunicarion einhclliglich aufgerichtetck , und ? lchlicitkv

Eantzley - l' rocel « - Ordnung , die äuliilism ^ clminisrrircn , und derselben

in allem ihren gebührenden und unvcrhinderten Laufs , und daß cs zwi¬

schen den Adelichen nnd Unter - Beamten »» - xkr , julllci »Iibu « . ranooe
concurrenri , SuriaUieuonik , wie auch der Fäll , so zu der exlrsjullicial

Lviißiiiüon gehören , wie von alterS , auch » ach Inhalt vbgcmclterCantz -

ley - I' eocot » - Ordnung k » r , ge . 16 . or lg . Ohlsrvlret werde , alle äur » -

msolL binführo den alten b' ormulea gemäß leisten , und die Räche und

Beambte ihrer Diensten , so eS umb begangener klxcellea und Ubertret »

tung willen zu geschehen , nicht ehender , biß sie der Bezüchcignng mit

Recht Lonvinclrt , und überwiesen , entsetzen lassen , ausser dessen aber
bleibt Uns sowohl als den Bedienten die Aufkündigung bevor .

Aum zmölfften , Wollen wir auch Unsere Gülich - und Belgische
Städte , und Flecken , welche von alters hero äus eUß - ncll er prasl '-m -

laacii zu Scheffen - und Raths - Stellen rechtmäßig gehabt , dabev ruhig

und unluibirt lassen , jedoch sollen sie schuldig und gehalten sey » l 'ul »

poenL nullirali - , Eingebohrne und Eingesessene zu prälsoiircn .
Wann auch zum dreyzehntcn UnS einiges Lehn nororiö heimfallen

wird , solle Uns frey stehen , mit demselben , nach Unserm gnädigsten Ge »

fallen zu -lilpooircn , da aber die Heiinfälligkeit bestreiten werden solte ,
wollen Wir es halten lassen , wie in der Lands - Ordnung auch dieSfallS

ausgelassenem Läicr -, , und dem Landtags - Abschied vom Jabr izüs -

sürsehe » , und demselben gemäß ist , auch sonsten nrrurzm er guxliraieni
s- uäorum nicht veränderen , gestalten Wir imgleichcn die Mann - und

Lehn - Eammere , wie von alterS gewesen , noch fürtershin , so dann die

Lehn , welche dahin gehörig , daselbsten empfangen , und deren 'streitige

Lehnsfäll ( jedoch daß dabey Unser Recht nnd lor - roll - , i » geziemenden

Vigor und Obacht erhalten , nnd iu allwege die Lehn - und Lands - Ord¬

nungen , gebührlich oklarvirt werden , und p » rri laes - e seine » recurlün »

per vi -lin - ppell -iriooi » « t ^ » üerelae , an Uns als den Landsfürsten und

Lehns - Herren zu nehmen , unverwehrct scyn solle ) allda auSzuführen ,

und was dagegen pr ->ejnil !cirlichcs eingerissen , auf eines oder andern

dabey iarsrellirten angebcn , und ausführung seiner Befügniß , den Rech¬

te » und Billigkeit gemäß wieder rsllrelNre » und aufheben lassen .

Fürs vierzehnte , Was « uf Unser bey offenen von Uns ausgeschrie -
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denen Lnadtägen , kn Sachen wie oben bey dem y . ^ nlcuio vermeldet ,
oder sonsten wegen anderer Lands - Anliegen - und Vorfiillenheite » , ver¬
mittels ordentlicher Landtags - proposirlv » , zu Verschaffung gewisser be -
nötkigter Mitteln , gethanes Beaehren Unsere Gülich - und Vergliche
Landstände von Ritterschaft und Städten , eingewilliget , und von Uns
gcnebm gehalten worden , dasselbe wollen - Wir , dem Herkommen gemäß
in Unserer Cantzlev , durch Unsere dazu verordnete Adeliche und gelcbrte
Rätde , auch Reeeaungs - Verständige , in Gegenwart Unserer Gülich - und
Belgischen Landstäuden von Ritterschaft und Städten Oss -uüitcn , der
Llaleicul „ ach ropsirircn in Unseren , als des Lands - Fürsten Nahmen
ausschreiben , und rürders durch Unsere Beamte und Bediente einbrin¬
ge » , selbige Gelder denen Uns von Unseren Landständen benennten , und
von Uns , und ihnen Unser » Landständeu , auf vorgehendc gewöhnliche
Pflicht , und gewisse Borgschafc bestättigteu Pfennings - Meistern einlicf »
fern , und auf Unsere Anschaffung , selbigen Landtags - Adscheid gemäß
sä äkst'linsio , ulu « , und zu keinem andern Ende , sondern dem gemach »
ten Idsglsinsnk zusolg , unverhinderlich , und ohne einige Widerrede , er¬
statten , und anwenden lassen , Was aber Unserem l ' ilvsc - Bchueff zuge¬
legt , solle U » s zu Unser freper vilpoliilou allein heimgestcllt sev » und
verbleiben . Hingegen

Aum rz . Uber diejenige Gelbere , welche zu Bezahlung der Land -
Oeäitcren und Bedienten , auch anderen p ' lstriichrn Lands - Ausgaben
mit Unserm Landssnrstl . Lo „ s«u , eingcwilliget , und dem Landtags -
Abscheid vereiuleibt worden , sollen zwar » Unsere Gülich - und Belgische
Landstände von Ritterschaft uud siädten , oder deren Dcpuürtc ihres
Gefallens zu Ollsinnirc » Macht haben , jedoch schuldig und verbunden
seyn , Uns dem Laudsfürsten hernach , wohin solche Gelder verwendet
worden sevnd , richtige Rechnung und Nachweisung vorzubriugen , und
hinführo nichts nichr avzenthätliches ausschreiben , oder ulnblegen , wie
dann auch der Pfennings - Meister Rechnungen . dem Herkommen gemäß ,
von Unseren darzn veroidnctcn Adelichen und gelehrten Rälhcn , auch
Rechnungs - Verständigen , mit Zumutb Unserer Landständeu Oepurirtcn
richtig abgebört , jultilicirt , darüber rseekstrt und wie solches geschehen ,
Uns zu Unserer , nach Befinden , weiters Landfürstlicher Verordnung
umbständlich r - l'orivt , wobev doch den Ovsiulirtcn , ausser Ollerer , uud
Aäbruuge » nichts weiters zugelegt , i » alle Wege aber dahin gesehen
werden , wau die vorige Osjstrsll » und Schulden cinmahl abbczahlt ,
baß Unsere Lande mir keiner dergleichen Anlag , als so viel der Be¬
dienter Besoldungen , und andere psltirüchc Lands -Ausgaben anfordereu ,
beschwäret , Insonderheit auch niemanden , wer der nur sev » mag , etwas
aus solchen Geldern ohne Unser Vorwiffcn , und gnädigsten täoolsu - ,
verehret werden .

Aum 16 . Erklären Wir Uns lnemit gnädigst , ohne Beobachtung der -
jcul - cn Is - r,uilire » , welche die Reichs -Satzungen , und vornehmlich die



nach Inhalt des Instruments psci - , aufgerichtete Kahserl . Wahl - Essii -
tul - riou erfordert , keine neue Ml anzustellen , noch die alte » zu erhö¬

hen , auch ohne Unser Gülich - nnS Belgischen Landständcn von Ritter¬

schaft , und Städten Vorwissen , keine -Vccmstn , und dergleichen Aufla¬

gen , in diesen Unfern Hertzogthnmben und Landen anzusetzcn , weder die

Befrevete mit einigem Zolls -Adforterungen beschweren zu lassen .

Zum 17 . Wollen Wir daran sryn , daß die den strivil - gü ! zuwider
verscheuchte , oder sonst vergebene Güter , auf was Wege und Weiß , oder

unter was ? ra « csxc es inrmer geschehe » sevn mag , auch die verxfändte ,

und vcrLlisnlrtc , darüber mit dem Pfands - und Kauffs -Einhabern rich¬

tig zn bstquicliecn , wieder zu Unserer Cammer gebracht , und binführo

gemelten strivilsgus zugegen keine dergleichen Gütere ohne Noth , und

Unserer Landständen Mit - 6onleu » mehr » lienbret , versetzt oder ver¬

scheucht w . rden .

Zum 18 . Demnach alle und jede , zwischen Uns , und Unseren Gü¬
lich » und Belgischen Landständen von Ritterschaft und Stadt ?» , von
allen vorigen Jahre liero sich begebene Irrungen und angeführte Be¬

schwerden , von nun an , und zu ewigen Tagen auf gemclte Weiß gäntz -
lich abgetban , gehoben , und hindaugelcgt ; Als versprechen Wir für
Uns , Unsere Erben , und Nachkomme » , bcy Unseren wahren Fürstlichen

Worten , Treuen und Glauben , allem deine , was in obgesetzten eVrü -

cnle » , in geusrs ec Meis von Uns gnädigst rsststvirt , inskünftig , und

zu ewigen Zeiten getreulich , und unverbrüchlich nachzukomnicn , bedin¬

ge » , ordnen und staruirc » , auch zu solchem Ende , für UnS und Unsere
I ' oi'rsricär , daß gegenwärdiger Hecel - , durch welchen Wik die vorige
Unfern geehrten Herrn Vorfabrern mit Unfern getreuen lieben , und ge¬

horsamen Landständcn von Ritterschaft und Städten Vor » Eltern zu

thuu , aufgericblete , und von Uns bcstättigte Lands -Pvlizev , auch hernach

in eVnao - 6 , 1 . von Uns , mit gesambte » Landständcn obgemelter Mas¬

sen überlegt , und publiastte Cantzley - I^ ocelr -Lidnung , so weit sie die¬

sen Rocsb « nicht zuwiedcr sind , wie auch in Unser Gülich - und Belgi¬

scher Landständen von Nitkerschafft und Städte » bev vorigen Grafen

und Hertzogen zu Gülich , Cleve und Berg , : c . rechtmäßig erlangte k - i -

vilsgla , wie obgedacht , aufs neu gnädigst constrmlrcn , von staco an ,

Unserer beyder Fürstenthumbrn Gülich und Berg , und angehörige »

Landen ein pees -ocuiriichcz kuiiilamern » ! - Gesetz fern , und verbleiben ,

und alle künftige Landtags - Handlungen , zn Unserer , des Vatterlands ,

und der Uolmriräc Wohlfahrt darnach roZulirt , mit unveränderli¬

cher Oblsrvsny , darauf r <!- is>eucs istlacllvt werden solle : Im fall aber

Wir , oder Unsere Erben , und Nachkommen , so doch nie geschehen solle ,

wieder diesen Ibervl « handle » , und Unsere getreue Liede , und gehor¬
same Gülich - und Belgische Landstände von Rathen , Ritterschaft „ nd

Städten , dagegen beschweren , und auf ihr , und ihrer von besambien
Landständcn hierzu lj - scia icsr Lcxuürten « ns allgemeinen Land - und



s8 — -

vepurarioo , - Tagen , wie Wir dann alle Jahr wenigst einen Landtag
ausschreibcn lassen wollen , und sollen , beschchcncS unterthänigstcs An »
dringen , und Anlagen entweder nicht gleich , oder längst inner den näch¬
sten drep Monathen nicht r - meclircn würden , bleibet Unseren getreuen ,
lieben und gehorsamen Gülich - und Bergischcn Landständen von Ritter¬
schaft und Städte » , nach Anweisung der Reichs -Satzungen , der ordent »
liche Weg Rechtens offen , daran Wir sie , wie auch wan Niktcrbürtige
und Städtische conjuociim vel elivisim wider diesen bseces » beschwehret
und Wir obigen Inhalts nicht r , mscl >ren würden , auch so dann sie zu
Anstell - und Ausübung des ? roc « llu , die nöthige Gelbmittelen unter
sich comjuncnm « r fliviUm anlcgen und bcybringen wollen » nicht ver¬
hindern wollen .

Deme allem nun Aussig sollen Unsere Gülich - und Belgische Land -
Stände vonNitterschafft und Städten , auf den a » dem Kayserl . Reichs -
Hof - Rath , wegen deren von ihnen eiugeführte » , und nun gäntzlich ab -
gethanen Klageen angcstellten , gleichwohl von Uns zu Recht allezeit
coulr - flicirten k>, c>ces» iruuotüvc » , und sich dessen , als welcher durch
gegenwärtigen IVscet « mit allen sseinen Umbständcn und eingcwendtcn
rullklsmsrire » , auch allen vom ihnen Gülich - und Verglichen Land -
Ständen , nach Absterben Hertzvgen Johann Wilhelms , und den darauf
erfolgten Luccellions . Streitigkeiten bis dahero gebrauchten , und ins
Mittel gekommenen Behülffen nunmehr ohnedem von sechsten gefallen ,
in p - rp - ruum begebe » , auch solches dem Kays . Reichs - Hoffrath zu
Wien gebührend uorikiciren , und von ihrem allda bestellten Anwald , die
in dessen Händen stehende ^ cr - sämbtlichen abforderen .

Gleichwie Wir riun Unseren getreuen , liebe » und gehorsamen Land -
Ständen von Räthen , Ritterschafft und Städten Unser beiden Hertzog -
thümber Gülich und Berg sie bey allen und jeden , was in diesem K - -
c » l » enthalten , beständig zu lassen , nnd kräfftiglich zu schützen , aus son '
derbahrer Lands - Fürst - Lästerlicher Liebe und Treu vorbedeuter Massen
gnädigst versprochen ; also haben Uns hingegen Unsere getreue , liebe
nnd gehorsame Gülich - und Bergisckc Land - Stände von Räthen , Rit¬
terschaft und Städten bey denen Uns geleisten Erb - Huldigung - Ayde
und Pflichten unterthänigst und gehorsambst zugesagt und angelobet ,
auch ihres Orths selbigem allem , was ihnen nach Inhalt obbesagtem
R - c°K . und sonsten als getreuen , gehorsamen » nd Erb -gehüldigten Un -
terthancn abgelegen , schuldigster maffer getreu und gehorsambst nachzu¬
kommen , und dawider auf keine Weiß , wie es geschehen oder erdacht
werden konte , oder möchte , zu bandeln , noch bandeln zu lassen . An
Urkund dessen haben Wir Philipp Wilhelm , Pfaltz - Grafe bey Rhein ,
in Bayern ic . als Herzog zu Gülich und Berg w . gegenwärtigen K - -
c «s« eigenhändig unterschrieben , und Unser Fürstlicher Geheimer Cantz .
lcv - Leerer - Siegel Vordrucken lassen . Sv geschehen in Unserer lioli -
«ieotz - Stadt Düsseldorf de » 5 , lVovembri - 1672 .

( I- . 8 , ) Philipp Wilhelm .
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Ihrer Hochfürstlicher Durchleucht
Oeclarslioir und Erleuterungs / Kecek »

über etliche ^ rliculen des Haupt , kecels

vom L . I ^ ovvlnbris , 672 . » 67 ^ . 27 . ^ uiü .

Gottes Gnaden Wir Philipp Wilhelm ,
Pfaltz -Graf bev Rhein , in Bayern , zu Gülich , Cleve und Berg Hertzog ,
Graf zu Veldens , Sponheim , der Marck , Ravensperg und Mörß , Herr
zu Ravenstein , ic . Bekennen hiemit , und thuen kundt jedermänniglichcn :
Nachdem von einigen Jahren hero zwischen Uns dem Lands - Fürsten
einer , so dann Unseren Gülich - und Belgischen Land - Ständen anderer
Eeilhs verschiedene vikksrenü «» u » d Mißhelligkeiteu entstanden , zu de¬
ren Hlnlegung aber Wir bereits am sünfften bsov - ml- ri - des verwiche -
neu sechstel, » hundert und zwey und siebentzigstcn JahrS aufgerichtete «
Haupt » U - c - r» ihnen Unseren Land - Ständen von Rächen , Mtterschaffk
und Städten Unsere gnädigste Kki'oluüon « , ertheilt , die Land - Stände
auch dieselbe mit unterthänigstem Dank angenehmen , nnd solches der
Rim . Kayserl . Majestät nicht allein ein - und andermahl allerunter -
thänigst bekannt gemacht » sondern auch auf verschiedenen nachgehendt
gehaltenen Gülich - und Belgischen Land - Lägen bey svthanem Haupt -
k - c - s, steet und fest verbleibe » ; Einige wenigere aus vbgedachter Rit ^
terschaft aber über ein - und anderen kuocr und Inhalt desselben ge »
vier zu sevn vermeinen wollen ; Als haben Wir auf die von Allerhöchst -
gedachter Ihrer Äapserl - Majestät Unsers « llcrguädigsten Herrn bcsche -
hene lllrarpoüuon und bewegliche Erinnerungen Deroselben zu unter »
thänigsten Ehren und schuldigstem Uns endlichen entschlossen »
über obgedachte Oi -iv ->tori » l so wohl , als besagte Erinnern «'
geu hernachsolgendcn O « clar » kior>, - und Erläuterungs - , jedoch
dergestalt und mit bedinglichem Vorbehelt zu ertheilen , daß cs im übri¬
gen bey denen nach dem k - o - mia niehrermelten Haupt - ksc - 5, folgen¬
den lg . Xn c - ien , so viel deren nicht erleutert , noch gegenwärtigem
vsclamLuoo » Itsces , zuwider scvnd unveränderlich verbleiben , und der
bisher üblichen Ods . ev - ntz < Arafft welcher dasjenig , was ein zeitlicher
Hertzog von Gülich und Berg , und das Loi -pu » seiner Land - Ständen
auf offenem Hand - Tag miteinander abhandlen , schlicffen , und darauf
» erabscheidct wird , dle abwesende und gegenwärtige wenigere Qlk «» -

so wohl , als die übrige conl - ourende meiste Mitglieder verbin¬
det ) keineswegs praijustl ^ rt s»y „ , sondern es damit dem uhralten
Herkommen gemäß allerdings gehalten werden solle .

Gleich cS auch , wie anfänglich vorgekommen , ob gedächte Wir durch
den Inhalt de < kroonüi obgemelten Haupt -äts - sl - Unseren Laub -Etän -



den ihre u - ivilegis auf cininahl abschneiden , auch Ihrer Kays . Majestät

obrigkeitlichem Ambt , Koben und ^ urUoeilär z „ cierogircn , oder
Uns von denen im Heil . Röm . Neicb wohl verordneten , und von alle »

Chursürsten und Ständen erkannten und angenohmmenen Oicalleiii -

zu entziehen , Und solches niemahlen zu Sinn gewesen , sondern Wir

vielmehr der Landen Urivdezia in gedachtem Haupt -Kecels coniirmirt ,

auch Ihrer Kayserl . Majestät allen schuldigsten äbslstecr , Treu und Ge -

horsamb , als einem treuen Fürsten des Reichs gebühret , hieriufalls so

wohl als sonsten beharrlich zu erweisen , und gedachten Reichs - Olcas -

rseii , nickt weniger , als denen in jetzigen auch künfftigen Reichs - Satz¬

ungen und Loolümiionibu , ausgesehencn und pralcribirlen kloili ,

procsäsni , - r li « eiä <-llli gleich anderen Cbur - und Fürsten , vcrmög
berührter Reichs - Satzungen und InUiumenr , ? Lci « , die schuldige Os -

feren « zu praaläiren allezeit willig gewesen , und annoch sevnd .

Als haben Wir zu desto mehrerer Bezeugung Unserer tragender

Gcmüths - Meinung Allcrhöchstgedachter Ihrer Kays . Majestät dessen

durch diese O - clarilion unterthänigst versichern wolle » .
l . Wir erklären und erläuteren demnach bicmit , und in

Krafft dieses erstlichen , daß gleichwie Wir vermag vberwehnte » am 5 .
tdlovsmkri , 1Ü72 . Jahrs aufgerichtecen Haupt - Uscet -üs ärc . 1. zu

RkUabilirung des vorigen alten rslpsctivs gnädigsten und untenhänig «

sten Vertrauens alles dasjenige , was biß auf die Zeit jetztbemelten

Haupt - Kecetä , in dem wider Uns bey dem Löblichen Reichs - Hof -

Rath erweckten kioc - l - , auch sonst münd - oder schrifftlich allda ange¬

brachten Klagen , von Uusern gesambten Gnlich und Bergischen Land¬

städten von Ritterschafft und Städten selbst , oder durch den Xckvocarcn ,
Uro cur » koren und Schrifftstellern , oder welche sich in dieser Sechen ha¬

ben gebrauchen lassen , gehandlct worden , oder worin dieselbe sich sonst »

so ihrem Uns , schuldigen Gehorsamb , Hohen Lands -Fürstlichen Ibelffeoc

und csmperirenden guribu -- zuwider , vergriffen haben möchten , auf UN,

terthänigste Irirsrcelsioie Unserer getreuer Näthen , und Unserer Land¬

ständen gethane gchorsamdste SnKmWon , aus Lands - Fürstlicher Vät¬

erlicher Mili >e bereits in Vergeß gestejlet haben . Also lassen Wir et

auch jetztgedachter erläutertermaffen annoch dabey nicht allein gnädigst
bewenden , sondern Wir wollen ferners daßjenige , dessen sich abangezo -

gene stvenigere Nitterbürtige , deren ^ ckrocalcn , kiocuraivvcn „ nd

Schrifftsteller , und andere so sie darin » gebraucht , nach dato erwehnten

Haupt - 'kscvllu , . vermittels deren von ihnen absonderlich , und allein
beo obgedachten Kaiser !. Reichs - Hof - Rath angebrachten Klagten , und

weiters conrinult . n ? rocsl - , gegen . Uns , unsere Lands - Fürstliche Ge¬

rechtsame , Würde und kslj - ecr unterfangen , und gethan , mehr Ailer -

bvchstgemelter Ihrer Kayscrl . Majestät zu nnterthänigsten Ehren , und

auf g . sachter weniger Ritterbürkigcn vorhergehende unterlhänigsie 6ub -

milstoir und Ospreciiiiou , aus Fürstlicher Müdigkeit , und Bäuerlicher



Güte Ihnen gnädigst verzevhen , und fallen lassen , auch nach sothaner

lubmillion und -lsprscauon crmelten weniger » von der Ritterschafft so
wohl , als andern Unseren Landstanden nicht weniger inskünfftig , a !S

hiebevor , alle Lands - Fürst - Vätterliche Liebe nnd Tre » gnädigst bereu -

gen , dieselbe in unfern Lands -Fürstlichen Hulde » , und Schutz erhalten ,

und denjenigen Zuschlag welchen Wir in Ansehung der Uns darz « be¬

wogener Ursachen , auf eines und andern Guter aulegen lassen , von nun

an ohne einige » ferneren Aufenthalt - und Verwcilung wiederum auf -

heben , relaxir «» , ,, nd sie Hey sothane » Haab und Güter ruhiglich ver¬

bleiben lassen ; Nicht weniger Unsere gesambte Gülich > und Bergische
Landstände von Rathen , Ritterschaft und Städten , bev ihren von vori¬

gen Grafen und Hcrtzogen zu Gülich , und Berg , : c. biß ans den durch
todtlicken Abgang Weylaud Hertzogen Johann Wilhelm , zu Gülich ,

Cleve und Berg , ic . eröfnetcn LucoeMon , - Fall erlangten und sotha -

ne » , sowohl von der jetzt , regierender Römischer Lächerlicher Majestät

selbst , als Dero Hochlöblichcn Vorfahre » am gleich , Römischen Kaysern

und Königen , Glorwürdigsten Augedcnckens , ohne einige Endernng ,

Lxtsnl 'ion und Neuerung corUiriniet - und bestättlgten krieilvxien , Frü¬

hesten , Briefen , Siegeln , Rechten , alten Herkommen und guten Ge¬

wohnheiten , so viel sie deren in Besitz haben , und noch scynd , auch

was aus Unsers Herrn Vatters Hochseelige » Audenckcns ia -Vmio sechs -

»ch » hundert nenn und viertzig , den fünff und zwantzigstcn Leprembri ,

ertheiltcr gnädigster rsloluiion in mchrgemeltem Haupt - und gegen¬

wärtigen Erläuterungs - Ksckl '« ihnen unser » Landstanden weiters zum

Besten express fürsehen , coeicollirt , und conliüiiirt worden , gnädigst
nisllursaircu , und dagegen in keine Wege beschweren lassen .

- rrl arr . 2 . Nach dem Wir auch laulh vberwehnten Hanpt - Ilecel »

arr . 2 . Unfern lieben getreuen Landständen von Rächen , Rltterschafft

und Städten , ein äur - menk » m HcrruruiiLti , mit sicherem Beding ,

gnädigst bewilliget , nunmehr auch dasseib aus bewegenden Ursachen , bc -

vorab der Römischer Kavserl - Majestät zu nntertbänigste » >U ,- , pocr und
Ehren , nachfolgenden Inhalts erläutert haben .

Ich N . N . schwöre zu GOlt , daß ich bev gegenwärtiger der ge¬

fauchter Landständen , ober deren Oepmirten Versammlungen , I ) --Iil >s -

iLlionk !, , u „ d Handlungen , über die dazu gehörige lA -neilen „ uh Sa ,

chen , nach meinein besten Wissen , Genüßen und Verstand , wie es ei¬

nem getreuen stareiore » gegen seinen Lands -Fürsten und Vaterland zu¬
stehet , und gebührt , relpecrivö elstiglrcn , und was von einem oder an¬

dern vorirt , und insgemein rouclu -iirr worden , nicht vffenbahren will ,

schlifft - oder mündlich , wie solches erdacht werden , oder geschehen möch¬

te , dardurch daßjenig , wie ohgemelt , öffenbahrct werden könte , : c . WaS

mir allbicr vorgehalten , und ich wohl verstanden habe , dem will ich

also treulich Nachkommen , so wahr mir GOLT heiff , und sein Heilig
Lrang ^ lium .
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So lassen Wir es jetzt bey Vorgesetzter Massen «leclsrirtem lue « ,

insnlo Hciluiniuu , » , auch dessentwegen bey dem Haupt - ttsc - s» , und

einfolglich bey deine verbleiben , daß sie sich des augedeuten llurrm - oli .

und keines andern in ihren , auf offenen von Uns dem Lands - Fürste »

ausschrcibenden Landtagen und vopurutionc » , wie auch in denen ? » »

ricuI , i - Aus «» imenkunffte » dercuthalbcn bey dem hernach behenden sie¬
benten ^ ilicul absonderlich kawirt wird , von nun an , und zu ewigen

Zetten bedienen mögen , getreulich und ohne gcferde .
ä <1 irr . Z . Nicht weniger lassen Wir cs bey dem was in » bgedach -

tem Haupt - ldecet , , ir . zum Dritten , uhus » cl § . diese Verordnung ,
rc . Wegen der llelc - ipnon der Güter , und sonsten versehen und enthal¬

ten ist , annoch gnädigst bewenden , wollen jedoch auch selbiges dahin

» erstanden und erläutert haben , daß hiebey Unsere Meynun » keines

weges gewesen , daß wann die kostsUore , der Adelichen Sitzen , und

barzu gehörige Güter und Ländcreyen , wie auch der Geist - Adelich -

Frcyen und Lehen - Güter , in koststton « der Freybeit von ein - oder
anderen Steuren sich befinden , dieselbige Besitze » gleichwohl zu erwei »

sen , und darzuthun schuldig seyn , daß gemelte Adcliche Eitze auf un¬

schätzbaren Grund gebauet , und dieselbe so wohl , als auch gedachten

Geist - Adelich - Freye und Lehn - Güter im Jahr i ; y6 . r - lpecnve von

allen , oder den Gewinn - und Gewerb - Steuren befreyet gewesen , son¬

dern es solle derjenige , welcher die steur - und schatzbare tzurluär ein -

oder andern Guts wider den Besitz der Freyheit conlcuuirtkn i ' osst - s-

toicn anzeigt , und seine Inremion darauf gründen will , solche <) u » IirLt

der Gebühr zu erweisen schuldig und gehalten seyn .

Jmgleichen solle Unserer bey Aufrichtung des Haupt - U - col '» gewe «

sener Meynung » ach , die in obgemelten dessen Dritten Xrr . § . Was

nun rc . « » gezogene Heimfälligkeit und 6onlilc » l ><>n alsdann erst Play

baben , wann gefährlich und boshafter Weiß die Verschweig - Verdun -

ckel - und Vertuschung vergangen , gestalten Wir Uvs dann zu mchrcr

Dczeigung vberwehnter stlnsercr Meynung nnd Iinonrion hicmit gnä¬

digst erklären , daß Wir gar nicht gesinnet seynd , jemand den Beweiß

seiner in Besitz habenden Freyheit aufzuladen , sonder » es dieserthalb s»

wohl , als auch wegen Hcimfälligkcit und Lookilciriori der verschwiegen ,

vertauscht - Hinterhalt - und verdunkelten Gütern , denen gemeinen Rech¬

ten , Lands - Ordnung und Gewohnheiten gemäß halten , und niemand

darwider » eschwären zu lassen .

So viel auch das in inehrberührtcn Dritten ^ .rr . § . Luch sotten fürs

« udere rc . Vermittels gewinn und Gewerb anbelangt , Gleich wie wir

ebenfalls nicht gemcynd gewesen , noch solches der Haupt - ttecol « selbst » »

in einige Wege mit sich bringet , den Anschlag der Halfflciithcn auf

Gewinn und Gewerb , dem irrigen Vergeben nach , durchgehcnds und

ohne Unterschied auf einen gemeinen Fuß zu richten , Also lassen Wir

es noch fernrrs bey dem alten Herkommen , und jedes Orts Skivvhnhrik
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Lewenden , riss daran dieserhalb ein anders auf die Weiß , wie es ffch

gebührt , und gebräuchlich ist , für gut angesehen werden möchte , alles

doch mit dem nachmahligcn vorhin beliebten Vorbehalt , daß dardurch

denen zwischen der Ritterschafft und Städten >u >>ui , cro coll « cisn <mi ,

am Äavserlichen Cammcr -Geticht schwebenden Ukocsi -st,» nichts prsej » -

chchirl sevn , lodern so wohl wegen eines als andern Thesis dem Rech¬

ten sein nnverhindcrter Lauff gelassen werden solle .

,rst srt . ch. Anlangend die ? Idectistcaüor , der Lands - Llssakricul , ' de -

renlhalb wiederhohlen Wir die laut gedachte » Hnnpt - Uscele sec . Auiü
Vierten , ertheilte und i » ihrer Krasst verbleibende le - oluuori , jedoch

mit dem von Uns vorhin auch also verstandenen Ansatz , daß Wir Uns

mit Unfern Gülich - und Belgischen Landständen , oder deren I) «punr -
rcn eines gewissen mosti , lorms « er rvAuIss Masters ,ist ! er recrilicaiisti -

vergleichen , und daraus mit Anthun derselben crmclte rscriücarioii vor -

nehmen wollen .
,V,I - in . g . Wegen der im fünfften ^ rrlcul des Hauvt - Kecell ,

erfindlicher Wörter ( ausser deren Räthe » , die Wir bev Uns zu halten

gesinnet ) erklären Wir Uns . und erläutern hieniit , daß Wir aus Un -

scre » Ädclichen Räthe » , etwa » drcy oder auch nach Gelegenheit und

Gntbesinden , mehr Geheime Adeüche Räthe um Uns deren und Un¬

serer Geheimen gelehrten Rathen getreuen (äonfiUi , bey den Landta¬

gen , und deren Oolibei -sri - iiiims zu bedienen , bev Uns zu behalten ge -
mennt , und lassen es im übrigen bei ) dem gantz n Inhalt dieses ser . -

derzestellk bewenden , daß die ihrer tragender Raths - Pflichten - rl Uunc
->cn : m vorherv gnädigst erlassene Räthe , daß Hierobe » a , r . 2 . gcwilligt -

mid erleuterteS äm -smenrum Vacirurnirsli » mit andern Unsekn Gülich -

und Belgischen Landständcn von Ritterschafft und Städten ausschwörew
können .

-s .,1 arr . 6 . Nachdem auch Unsere Bergiscbe Landstände den in ' Mehr -

gedachtem Haup - bt « cel » » rr . 6 . angez genen Scarum bereits estirt , die

Gülische aber mit Vorwendung der Ursachen , warum sie mit dem vom

ihnen erforderten völligen Sisru , sv bald nicht aufkommen köute , sich

nvchmahlen darzn erdottcn , undlWir gnädigster Zuversicht , daß sie deme

gchorsambst Nachkommen werden , den ans Unser Gülich - und Dergistbe

Pfennings - Meisterev Latiam , des hinterhaltenen Srsru , halber geschla¬

gnen Lands - Fürstlichen ^ - retc und gethanes verbokk vcnnög Unserer

n » beyde Gülich - und Belgische Pfennings - Meistere , de « vierzehnde

hlsrrii -Vrmo sechszebnbundert drei ) und siebenzig abgelaffener Be -

selchen , gnädigst rnlsxirt haben , so hat es dabev Kraffr dieses sein ves >
bleiben .

.^ st sn . 7 . Und obwohl die von Lanbständen und Unterthanen Un¬

ter sich Sinseilhiq und ohne Vorbewust und Vergünstigung des Land -

Herren anstellende Versammlungen , in denen gemeinen beschriebenen -

Venz . Provr lSerft - 2. Thr -



Rechten , Reichs -Satzungen und sonsten vorhin vorgcsteltter Masse » vcr -

botten , auch von Unser » geehrten Vorfahren Herzogen zu Gülich und

Berg , so wohl , a !s von Unseren Herrem Vattcrn , Hochseeligen Anden -

ckens , und Uns selbst prolllblrt worden , wohlerwogen , den Landständen

auf öffentlichen Landtagen dahin des Lands , und der Landständen An¬

liegenheiten und Beschwärnuffen gehörig , zu ihren zuläßige » Ausammen -

knnfften keine Gelegenheit ermangelt . Alldieweilen Uns aber Unsere

liebe und Getreue Gülich - und Bergische Landstände , von Rathen Rit -

terschsfft und Städten , vermög mehrgemeltem Haupt - Uscel '- ^ rr . zum

siebende » . Nicht allein ihrer ungefärbter Treu und unaussetzbchen Ge -

horsambs , sondern auch vor sich nnd deren » achkommende Stände , die¬

ses unterthänigst und vest versichert baden , und annoch versichere » , daß ,

dafern Wir ihnen die Jusammenkünfften gnädigst vcrstatte » und zulas¬
sen werde » , sie auf solchen , von nichts anders reden , handlcn und

schließen wollen , als was getreuen Unterthanen wohl anstünde , und

nicht wieder Unsere Ehr , Kelpecc , ^ .urllorirät , und Lands - Fürstliche

Hochheit , und des Lands Vesten , auch dem Haupt - und gegenwärtigen

Ueces , gereichte , und da sie , so einer oder ander sich über kurtz oder

lang wider bessere Zuversicht undVerhoffen finden solte , welcher diesem

zugegen etwas znthun oder vornehmen gedächte , und sich unterstünde ,

denselben so bald von ihren Jusainmenkünffteu ansschlieffen , nnd Uns
collsgialirsn uahiuhafft machen Welten , und da Wir diesem nach , und

in Ansehung jetzt angeführter Lon -lirionsn Unseren getreuen Landstän¬
den von Räthen , Ritterschaft und Städten , beyder Herzogthumber Gü¬

lich und Berg , vergönnet und gestattet haben , auch hie mit Krafft die¬

ses nochmahln vergönnen und gestatten , daß wann es dieser Unserer
Landen und ihrer Unserer Landständen Nothdurfft erforderen möchte ,

sie vor sich selbsteu an einem Ort und Stelle , welche ihnen im Land

gefallet , zusammen kommen , zu Unserm , des Vatterlands , und ihrer

Unserer Landständen Besten sich untcrreden , und ungehindert bey ein¬

ander bleiben mögen , doch daß sie neben Olll 'sevisrung voriger Bedin¬

gung , auch allcmahl in Unserem Fürstliche » Hoflägcr wo dasselbe alsdan

seyn möchte , und wann Wir ausser Lands wären , Unserer hlnkerlaffc -

ner Gülich - und Bcrgischar Regierung ebenfalls ihreZusammenkunffcen

nach dem sie bey einander , unterthänigst und zeitlich nocllicircn , auch

die alsdann begriffene und proponircnde Lapirs und stück ihrer vorha¬

bender Unterredung zu gleich mit anzcigcn , und sorhane Lonv - nru » also

anstellen und einziehen sollen , daß den Lande » nicht allzu ein grosser

Unkosten dardurch aufgcbürdct , vielmehr aber gemelte Zusammenkünff -
ten ohne sonderbahrc Beschwer gehalten , und desto ebender geendigct ,

auch Uns , und gedachter Unserer Negierung alsdann der Schluß ihrer

Unterredung sckrifft - und getreulich bekannt gemacht , überschickt , oder

eingelieffert werde . So lassen Wir eS bep solchen vorhin und jetzr

abermahlen vergönneten Zusammenkünfften bewenden , mit der fernerer
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gnädigster vsclarskion . daß was gemelte Lanbstände wider ihre ns ^

Inhalt obgesetzten ersten ^ rr . erlangt und bestättigte krlvilegien , Frey -

beiten , Siegel , Brieff , Reckt , alten Herkommen , und gute Gewohnhei¬

ten besckwert , und ihren Vr - vsminidu » „ ach Anlaß hernach folgender !

18 . ^ rricul nickt abgebolffen , nnd sie dahcro den ordentlichen Weg rech¬

tens nach Anweisung der Reicht - Satzungen einzugehen veranlaßt wer¬

den selten , Wir ihnen solchenfalls ( jedoch unter obangeführten Lonsti -

tiorisii in Gnaden zugebc » und vergönnen wollen , auch krafft dieses

zugeben und vergönnen ; Weilen ihre keivllegis und Briefschafften we¬

gen der in geraumen Jahren Hers gewehrter gefährlicher Zeiten , und
um mehrerer Sicherheit willen in der Stadt Cölln verwahrlich anfbe -

haltcn werden , daß deren Deputirte sich daselbst versammlen , ihre ^ cl-
vocaio » mluuieen , und die rechtliche Nothdnrfft einstellen lassen mö¬

gen , und dadurch desto mehr kund zu machen , daß Wir sie Lanbstände !!

so wenig als jemand anders , an deine , was zu L <ml 'erv » ri <m vbgemel -

ter peivll <-§lc » und veolcguirmij , des Rechtens sedeyeü mag , zu ver¬
hinderen gcmeynt seynd .

cVst srr . 8 - Und wiewohl Unfern Gülick - und Verglichen Landstän -

deu , aus denen in mehrgedachten Haupt - Itecets « er - zum Achten rc ?

« » gezogenen Reichssatzungen und sonsten mit allen Umständen grüudlich

remonlirivt worden , was Uns bewogcu , die durch sie Landstätide üuffek

Unserer Herren Vorfahren denen Graffen und Hertzvgen zu Gülich und

Berg ic . Auch Unserö Herren Walters , und Unserm Lands - Fürstlicher !
Llonlsn - und Bewilligung unter sich , und mit denen Clcv « Mart - uuL

Ravcnsbergischcu Landständen , und mehr änderet ! gemachte bloiouea

und Verbündnüsscn ins gemein und besonders ? keine ausgenommen ?

welche und wie viel deren seyn mögen , ans hoher Lands - Fürstlicher

Macht und Gewalt , durch gewisse in beiden Unseren Hcrtzögthumben

Gülich und Berg an gehörigen Ocrtcrn öffentlich putzliclrr und atti -

giite Lands - Fürstliche Lsticra aufgehebt , cslstrt uud simulier , und daß
Wir es dahcro bey solchen Unseren Lsticre » allerdings bewenden lassen ,

darauf dann auch Unsere getreue liebe Landstäude von Ritterschaft und

Städte » bcyder Unser Herzogthumbcr Gülich und Berg , sich aller und

jeder abgehackter unter sich und mit anderen einseitig aufgerichteter
Millionen , n , , so oft , und auf was Weiß cs immer geschehen ? auch

wie viel den - io , n seyn möchten , sambt alleu darauf r - le - ivcndi -n llurs -
msntcn , mit welchen sie solche von Zeit zu Zeit vermehrte blnionss

bestättiget , - änhlich begebe » , und also hinführo weder eines noch an¬
dern llu - LMkul , als » rr > 2 . enthalten , noch einer anderer b- nio » sich zu

ewigen Zeiten weitcrS bedienen sollen , da » » allein derjenige ^ die > ->« -,

igyü . zwischen beyden Hertzvgen von Gülich ? Cleve und Berg rc . Wil¬

helm und Jobanneu Cbristmilter Gedächtnüß , mit Zuziehung sämttü -

cher Landständen von Rälhen , Ritterschafft und Städten aufgerrwret ,*
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v «n denen Rom . Aayseren conliemirt , und von Unsers freundlich ge¬

liebten Vettern , deS Herrn Churfürste » zu Brandenburg Liebden und

Uns , in Unseren in iüü6 . getroffenem Erb - Vergleich bestätliget
worden .

Indeme Uns jedoch inmittels Vorkommen , ob solten Unsere Gülick »

und Belgische Lsndstände von Rathen , Nfiterichafft und Städten un -

tcrthänigst verlangen , daß Wir die i » obaedacktcm Haupt - Hocel « » ri .

zum Achten rc - erfindliche Wörter : c. ( und sie unser - liebe getreue

Landstände von Ritkerschafft und Srädtc » , nach Inhalt ersterwebntcr

Dnioo , ein vereinigtes Lorpu « , und bep denen von Unseren geehrten

Vorfahren Grossen und Herzogen zu Güllch und Berg ic . erhaltenen
piiviiegic » verdleibe » mögen , auch einer des andern Recht z» desselben

ipi -Lsjuchitz zu vergeben nickt bemäcktiger sevn solle ) enädigst erläuteren
v » r «llchircn , und ihnen Landständen nach Anleitung sothaner Werter

, in Oaion , e ntz ' a und allein zu LoolarvEoi , ihr . . ? riv -leAle » , Frey -

heiten , Brilffen , Siegele » , Rechten , 5? e >kommen und guten Gewohn¬

heiten , untlk sich in Lorpuro auszurickten , und in Gnaden bewRiaen ,
auch nebst Vorzeigung solcher illnion , dieselbe unter Unserer eigenhändi¬

ger 5ulsscriplic , n . und aufgedruckten Fürstlichen Insiegel zu conlirniivrn
und zu besiättigen geruhen w lten .

Also erklären Wir uns hlemit , und Krafft dieses , daß wann Uns

vberwehnte Unsere Gülick und Belgische Landstände , die auf Nachfolgen »

dee Weiß , für sie Landstände eingerichtete tänlnn unter ihren Hand -

Unterschriffen , und aufgedruckten Pilschaffte » gehoriambst Vorbringen ,

und um deren gnädigste -Vpprvbaiion bei ) Uns unterthänigst anhalte »

werden ; Wir dieselbe alsdann Nickt weniger zu wüecklick r Bezeuaung

Unseres zu vbgcmelter Looservarisn der privilazic » , Frevheite » rc . jc -

derzeit getragenen gnädigst geneigten Willens , als insonderheit Hvchst -

gcdachter Ihrer Kapserl . Majestät zu unterthänigste » Ehren , auf die
Weiß in Gnaden spprobircn , bestättigen und cooll - mircn wollen , wie

daß projecrirtcs - und seines wörtlichen Inhalts hernach stehendes Lou -
cvpr Louliriv -irioiii , mit mehrerm nachführt .

Von Gottes Gnaden Wir Philipp Wilhelm ,
Pfaltzgraff bey Rhein , in Bayern , zu Gülick , Cleve u :: d rg , Hertzoa ,
Grass zu Vcldeny , Sponheim , der Marckf Ravensberg und Mörß ,

Herr zu Ravenstein rc . Thun Aundt und bekennen blcmit . vor lins ,

Unsere Erben und Nachkommen . Hertzogen zu Gülich und Berg rc .
Demnach bey lins , Unsere gesamdte Gülich - und Dergische Landstände

von Räthen , Iiittersckaft und Städten unterthänigst v . r - und anbrin¬

gen lassen , daß sie auf Unsere vorhergangene gnädigste Bewilligung ,

eintzig und allein zu Erhaltung und Ooul 'sevalion ihrer t ' ririlegieu ,

Frevhcitcn , Dricffen . Siegele » , Jiecktn , ,. Herkommeu und guten Ge¬

wohnheiten , ein Vereinigung , unter sich ia Eorpore aufgerichtec , ans
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Maaß und Weise , wie dieselbe von Wort zu Wort hernach beschrieben

stehet , und also lautet :

Wir Landstände , von Rathen , Ritterschafft und

Städten der Hcrtzogtbumber Gülich und Berg , Thun kund und beken¬

nen hiemit , vor Uns und Unsere Nachkommen ; Nachdem der Hochge »

bobrne Herr , Herr Wilhelm , Heri - og zu Gülich und Bera Graf zu

Ravensberg , und der auch Hochgebohrner Herr , Herr Johann Herhog

zu Cleve , Gras zu der March rc . hiebevvr im Jabr rgyü . auf 8 . La -

lstariiiii » Tag , mit Zuziehung Rath und Gntduncken der gesamdter

Landstäuden vorgcdachter Fürsteutbumber und Grafscdafftcn , eine Erb -
verbündnuk und vnion anfgerichtet , darinnen unter andern mit gevor -

wahrt und verabredet worden , daß spochgedachte Hcrtzogen , und Ihrer

behder Erben und Nachkommen Fürsten und Herren , bero obgenannten

Fürsrentbumben und Lande » , jcglich Land und Untcrthanen , bey ihren

lUrivil ^ ßii , . Frevbeiten , Brieffen , Siegele « , Rechten , Herkommen und
Gewohnheiten lassen , handhaben und behalte ,^ wollen und sollen , meh¬

reren Inhalt « solcher Erbverbünvnnß ic Und bann auch in dem den s -

Kovenitir , » >672 . Jalks aufgerichteten Haupt - kecolä arr . 8 - versehen ,

daß Wir Landstände von Rächen , Ritterschaft und Städten Uns sotha -

ner Union und Erbverbündnuß von nun an biß z» ewigen Zeiten be¬

dienen , und nach Inhalt derselben ein vereinigtes Corpus , und bey de¬
nen erhaltenen und ooutiruiirtcn privH ^ ic » , wie arc . I . vorgedachten

Haupt - und nachgefolgtem diesem Osclarsiion , - ksculs gemelt , ver¬

bleibe » mögen ; auch einer des andern Rechr zu dessen Ui - ejuäitz zuver -
gcben , nicht bemächtiget seyn solle .

So haben Wir demnach mehrgedachte im Jabr igy6 . aufzerichtete

Vaion , so viel diejelbe die Herhogchuinben Gülick und Berg , und un -

sereUrivilsgien , Frevkelteu , Brieff , Siegele » , Rechten , Herkommen und

Gewohnheiten betrifft , ihres Buchstäblichen Inhalt « , als wann die von

Wort zu Wort hierinnen begriffeu wären , wiederholt , und Uns nach

Inhalt derselben hiemit in Co - por « vereinigten unürt und angelobt .
Wiederhvhlen , vereinigen , unürcn und angeloben auch hiemit vor Uns ,

und Unsere Nachkommen , daß wie in denen , was eintzig und allein zu

Unterhaltung und Loulerv - rion » orgebachter Unserer Privilegien , Frcy -
heiten , Brieff , Siegele » , Rechten , Herkommen und guten Gewohnhei¬

ten dienlich und ersprießlich sepn mag , wie selige in obgedachtem Hanpt -

und darauf erfolgendem diesem D « cl » r » riou » - Uec «ss » er . r . bestättigck

und conlirinirt , einer dem andern mit Rath , Hülff und Bcvstand , ge¬

treulich und redlich , jedoch zulässiger rechtlicher Weiß »Mrircn , auch

einer de « ander » Recht zu desselben pr , « juclitz zu vergeben , nicht be¬
mächtiget seyn solle .

Im fall auch ihre Hoch « Fürstliche Durchleucht , dero Erben uud

Nachkommen (welches Wir doch nicht vermuthe » und hoffen , Uns auch



? !nes andern unterthänigst versichert zu halten ) wider obgebafften

Haupt - oder Osclsrslioo » - Vocet », >, nd darin stick . Xkk . » . angczogcne

von vorigen Graffcn und Hertzogen zu Gülich und Berg erlangt , und

sothane so wolil von jetzt regierenden Nom . Kayserl . Majestät selbst ,

als der » Hochlöblichen Vorfahren am Reich , Röm . Kapscrn und Köni -
gen glorwürdigsten Andenckens , ohne einige Einrednng , Neuerung und
Lxronlioii , conlirinirtc krivilogir . Frevheiten , Briefs , Siegel , Rechten ,

Herkommen und guten Gewohnheiten , so viel Wir deren !m Besitz

haben nnd sepnd , handle » und Uns dagegen beschweren , und derenthalb

auf Unser oder von Uns hierzu lssoci - litcr Deputaten , auf allgemeinen

Land » und Oopmaiion ! - Tagen , beschehenes unterthänigstes Vorbringen
nnd Anlangcn , entweder nicht gleich oder längst inner den neebsten

drey Monakbcn nicht remestiirct würde , solle Uns , und Unseren Nach¬

kommen , nach Außweisung der Reichssatzungen » der ordentliche Weg

Rechtens offen bleibe » , nnd demselben Hochstgedacht Ihrer Durch ! , dero

Erben , Nachkommen , und jedermänniglichnnverhiudern einzugeheu , frcy
und bevor stchev .

Und gleich wie diese Union , Vereinigung und Zusammensetzung

rintzig und allein zu vfftgedachter Lsolxivlruiig der nach Inhalt mehr ,
besagter Haupt - und Oscl -lranoo » - U - oel , , erlangt und bestättigter
? rivil «Aie » , Freyheiten , Brieffen , Siegelen , Rechten , altem Herkommen

und guten Gewohnheiten angesehen ist , und in keine » andern Verstand

gezogen werden solle . Also bezeugen und erklären Wir UnS auch hie -

mit für Uns , und Unsere nachkommendc Landstände , daß Wir hierunter

keine gefährliche Händel , Sachen , weniger einige Eonlpirsiion oder Lo » -
jur - lion ( dafür uns auch GOtt behüten wolle ) wider ihrer Hochsürst -
Üche Durchl - dero Erben und Nachkommen vornehmen sondern bc » den¬

selben , als cs getreuen gehorsamen Landständen und Untcrthancn ge¬

bühret , unseren geleisteten Erbhuldigungs - Pflichten gemäß , vest stehen
und halten sollen und wollen -

Alle diese obgesetzte I ' uncr - a geloben nnd versprechen Wir vor Uns ,

und Unsere -Nachkommen , stäth , vest und unverbrüchlich zu halten , und

harwidek nichts wissentlich heim » oder öffentlich zuthun , oder handle »

zu lassen , ohne Arglist und Gefährde . Dessen zu wahrer Urkund haben

Wir Räthe , Ritterschafft und Städte ,' bevder obgcdachtcr Hertzvgthum -

hen Gülich und Berg , dieses mit eigenen Händen unterschrieben , und

mit Unseren Pittschafften geferligct ; So geschehen ic .

Und Uns darauf ermclte Landstäude Unterthänigst gebetten , daß

Wir als der Lands - Fürst vor inlerirtc Union und Vereinigung , zu

desto stäth und vester Haltung zu » pprobircu , z » coulirmirc » , , nd zu

bestättigen gnädigst geruhen wolteu , daß Wir demnach zu mehrerer Be -

^ euguuß Unserer sondcrbahrer Land - Fürstlicher Gnad , damit Wir ge¬
dachter '. Unseren Landständen zugethan seyn , solcher ihrer unterthänigster

^ itt gnädigst statt gegeben , und darauf obeinverleibte Dr - ion und Der -
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einignng alles ihres Inhalt , gnädigst approbier , ratikiciret und conklr -

inirt haben ; spprobircu , rarisicircn und conUrrnircn auch dieselbe für
u ,!s , Unsere Erben und Nachkommen , Hertzogen zu Gülich und Berg ,
blemir und Kraffc dieses , also und dergestalt , daß mehrgedachtc Verei -
niaung in allen ihren ? uncr «a und Oausulcn , vest und unverbrüchlich
gehalten werde » , und sie unsere Landstände sich derselben rnbig und
von iriänniglich unvcrhindert bedienen , bebrauchen und genießen sollen
und mögen , Urkund Unser Hand - Unterschrifft , und aufgedrucktcn Fürst¬
liche » Jnsiegels ; So geschehen re .

^ ,1 - er . 9 . Nachdeme auch , wie Unseren Gülick - und Beraischen
Landständen , von Ritterschaft und Städten , in dem Haupt - Ibec - s» » rr .

y . vorhin lomonlreirl worden , das Inlirumsnrum ? ac >, klar ausweiset ,
welcher gestalt allein Churfürsten und Ständen des Reichs , unter sich
und mit auswendigen bosllsra zu machen erlaubt , als hat es auch für
sich selbsten den Verstand , daß ein solches zu thun Uns ebenmäßig be -
vorstebet ; und sollen sie unsere Landstände in die (Zuaeltiooern an ,
nickt cinmischen oder eintringen . Wir wollen Uns hingegen besagtem

llllirume ^ ri I ' sci - , und allen ergangenen und noch ergehenden allge¬
meinen Reichssatzungcn gemäß verhalten , und sothane I ' oell - r » nicht
anderst , als zu Unserer Landen und Unterthanen 6 ool >rv -uinii und
Sicherheit , vorderst aber einem Römischen Aapser so wohl als dem
Heiligen Römischen Reich , und dessen Rubstand , wie nicht weniger dem
Eyd , damit ein jeder dem Kavser und Reich verbunden ist , ohne Nach -
thcil und Abbruch machen und schließen .

Was aber das (bna - rum , so Wir von unfern gehorsambsten Land -
ständen begehren lassen werden betrifft , wie selbiges so wohl , als wegen
R.sp » r » liou und Unterhaltung unserer Vcstnngen , und Verpflegung der
dazu bedürfftiger Ouarollvnen aufs gcnauist , zulänglichst und dem Vat -
terland zum erschwinglichsten , benzubringen , wollen Wir unseren ge¬
treuen lieben und gehorsamen Gülich - und Belgischen Landständen von
Rätben , Ritterschafft und Städten , auf offenen von Uns , dem Lands -
Fürsten ausgeschriebenen Landtägen , proponirc » , und ihre unterthänigstc
getreue Vorschläg darüber vernehmen , auch wegen Beyschaffung selbiger
erforderlicher Mittelen etwas nützliches und beständiges verabschciden ,
nicht weniger über die bcdürfftige tzu - nr » einen förmlichen und nütz¬
lichen Fuß , nach welchem alles » -I llelrliiLlos ulst , richten und unver¬
änderlich vollzogen werden solle , verfassen , und vor , jedoch annahender
Gefahr halber , unverzüglicher ^ lljuülrung gedachten Fusses mit einiger
Anwerbung oder Eollecrarions - nicht gefahren : Noch ein höheres

ru ,i>. als zn denen , mach solchem auf obermelte reguillra machendem
bcdürfftigen Ausgaben vorher » per majora erklecklich und erträglich ein -
gewilligct worden , ausschreiben lassen ; Dabey Wir nochmahleu wicdcr -
hohlen , daß unsers Hertzogthumbs Gülich Unterthanen zu Kspararioa
unserer Vestung Düsseldvrff , und hingegen unsere Unterthanen unserS
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Herzvgthnmbs Berg , zu Repscsiioa unserer Vcstnng Gülich , nickt ge¬
halten , weniger die Haupt - Städte mit einigen Diensten in ->srur - .

oder zu Geld angeschlagen , zu concurrieen schuldig sei) » sollen , Wi '

auch unsere Haupt - Städte wegen odgedackter Ousrsiloncn mit den
Seivilic » nicht zu beschweren , sondern vielmehr Key der erlangtrn Be -

freyungs - Loncestiou gnädigst zu handhaben gcmevnt seren ; Da aber

jemand Uns und Unsere Gülich und Bergische Laude scindiick angreif -

fen , und man sich wider unbilligen Gewalt zu stelenstiven gcnnißizet

würde , zeiget Ipls Istscic , ec ldlacnra , daß alsdann Unsere und der

Lands Kläfften , pro julbs « k necsllsris Oe5e » siollS , auzuwenden
sehen .

Gölten Wir auch « « cssstcirt werden , mit jemanden einen öffentli¬

chen Krieg , oder Vehde , jedoch ohne Verletzung des Iiistnnnsoli Uscis ,
uud Reichs - Looliilulivi - sn anjufangen , oder darinn zu tretten ; 80

wollen Wir zufolg der von vorigen Hertzogen zu Gülich uud Berg in

den Jahren rzii izgr uud 1598 . ertheiltc » privil - ßi -m , mir Landstän -

deu vvrherv darüber coiiiecircn , cleistieelve « , gemeite » Ueivilogiis hieriu -
salls Fürstlich » achkvmmen .

Betreffend « un die Türken Hüiff , auch Reichs - und Craiß - Steurcn

Cammer - Gerichts Unterhaltung , und anderen dergleichen auf Reichs -

und Craiß - Tage » cinqewilligte Loniritzuliorie » und Anlagen , wollen

Wir es dergestalt darmit halten lasse » , wie die Reichs - und Craiß »

Satzungen darüber allbereits verordnet haben , und noch insknuffkig

durch allgemeine Reichs - nud Craiß - Schlüffe noch würde gut gcfuudcn
werden .

Und da Wir auf offenen Landtag von Unseren Gülich - und Belgi¬

schen Landständen von Räthen , Nitterschafft und Städten , zu Unseres

und Unserer Cammer LUsca Behncff etwas weiters als vorhero schon

eingewilligt , begehren , sie Unsere Landständen aber dasselbe nicht

alles , sondern nur zum Thcil , oder wohl gar nichts einwilligen wür¬

den , so wollen wir dessen niemand ans ihnen in Ungnaden entgelten
lassen .

äst - rk . 70 . 77 . 12 . lz . 14 . IZ . , 6 . 17 . Was sonsten ans der

Hieroben zu end des » er . 1 . angezogencr llnsers Herren Vatlern Christ -

milden Andenckens in änao 1640 . den 25 . « oprembris erlheilter gnä¬
digster kelolucinn , in mehl gedachtem Haupt - Uvc - s- SN . 70 . I t . 72 .

IZ . 14 - 15 . l6 - « r 17 . Unsere » Gülich - und Belgischen Landständen

von Rächen , Ritterschaffl und Städten , weiters zum besten sxpr - l . s

fürsehen , coocestirl und camliemirr , haben lasse » Wir es allerniugs ,
doch mit der eintziger E - läutcrund bewenden , daß ans der Kavserlichcn

hierzu sonderbabr O ^ ucirw » bescheyene Erinneruna in obbemelten 14 .
- er . poü vsrb » der äkscncul sststirt werde , oder was sonsten mit Land ,

standen für ein anderer dem Land nützlicher lilostu « zufinden , sepn



möchte , nach dessen , Anlaß repairlrcn , » nsern als deS Lands - Für¬
sten Nahmen ausschreiben , und sürtcrS : c .

.Vst » re . ix . Imgleichen har cs bey dem 18 . an . vbberührtc »
Haupt - Ibscoili biß zu end desselben sehn unverändertes Verbleiben , je¬
doch mit dem ausdrücklichen Anhang , daß nach vorerwednteu kerRöm .
Kapse . l . Majestät zu nntcrtänbigsten Ehren , von Uns nunmehr gerä¬
kenen l) oc !» r « li <raell und Erläuterung der » ach gedachtem Haupt - lbs -
cel », von denen Eingangs angezogen.cn wenigeren ' aus der Rikterschafft
am Kayserlichen Reicks - Hof - Nalh darwider angcstellter und fortgesetz¬
ter krocsls , damit auch gefasten seyn , und darauf ebenfalls r - noneürct ,
solches auch ermelten Reichs - Hof - Rath gebührend noiilicirct wer¬
den solle .

Schließlich wollen Wir zu mehrerer Bekräfftiguvg und Versicherung
alles desjenigen , was in gegenwärtigem v - cl - rLiiou - „ no Erläute -
rungs - kecss, begriffen ist , bey der anjetzs regierenden Rom . Kapser -
licher Majestät Unseren allergnäbigsten Herren , Uns dabin bewerben ,
damit hierüber der .napse >liehe Uariticarion und Eoolirmurio « allergnä¬
digst ertheiit , und seiche zu Unserm so wohl als oberwchnter Unserer
Landständen Bchueff ausgcfertiget werde » möge » .

Zur Urkuud deffeu , habe » Wir Philipp Wilhelm , Psaltzgraff bey
Rhein ic . als Hertzvg zu Gülicb und Berg rc . diesen v - <7>arLcion - und
Erläuternug - k - cels eigenhäudig unterschrieben , und Unser Fürstlich
gedeimber Cantzlcy - L - cror Vordrucken lassen . Sr gebe » und geschehen
Düffeldorff den 27 . äulii ^ auo 1075 .

Daß gegenwärtige Abschrifft mit dem von der Römischer Aavserlicher
Majestät ic . in vbberührkcr Streit - Sachen allcrgnäbigst eLristcirt - und
^ oulirmirtcii I ) eclsrLrion » - 1' scef » getreulich coil -nioiiirt , und in allem
gleichlautend befunden worden , bezeugt nebS vorftorgedruckten Aapser -
lich . n tisor - r - Jnsiegel dieß meine H>and - und Uutcrschrifft .

Geschehe » Lintz den 7 . sauu -trst deß 1 - 77 . Jahrs .

Johann Ambros HSgcll .
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F u n ft e Urkunde .
Landtags / Abscheid .

Welch ? » der Durchlauchtigster Kürst und Herr , Herr Kriederich Wil¬
helm , Marggrave zu Brandenburg , des 5? eil . Rönz . Reichs Ertz -
Cämmerer und Cbnrfnrst , zu Magdeburg , in Prcnssen , zu Cleve ,
Gülich , Berge , Stettin , Pommern , der Cassube » und Wenden , auch
in Schlesien zu Crossen und Jägcrndorff Herzog , Burggrave zu
zu Nürnberg , Kürst zu Halberstadt , Minden und Caminin , Grave
zu der Marck und Ravenßberg , Herr zu Ravenstein , und derLaueu -
burg und Butan , rc .

Dero getreuen Land - Ständen auß Ritterschafft und Städten des
Herzogtbnmbs Cleve Graffschaft Marck auff einem außgcschriebencn
Landtage crtheilet , >4 - ^ ugulü 1660 .

Wir Freidcrich Wilbelm von Gottes Gnaden Marggraf zu Bran¬
denburg , des Heil . Rom . Reichs Srtz - Cämmcrer und Cburfürst , ic .
Thun kundk , und bekennen hiemit vor Uns , Unsere Erben , Erbnahmen ,
und Nachkommende Herrschafft gegen allerinänniglich ; Als auff dem in

1649 . außgcschrlebenen allgemeinen Landtage , Wir de » sämptlichen
Landständen von Ritterschafft und Städten llnscrs Hertzogthumbs Cleve
und Graffschafft Marck in Unserer denenselben am iü . äaourrii dcß
1647 . JahrS geschehenen , und ihnen damahlen außgeantworteten I' ro -
xostcioii unterschiedene kuncta gnädigst Vorträgen lasse » .

Und gedachte Unsere Stände dabey umb Lootirm -nion ihrer herge¬
brachten krivilsgisa und Kreybeiten , wie anch gnädigster B - m - clürnng
einiger von geraumer zcikhero , und zwar noch vor augetrettener Unse¬
rer Regierung eingeriffcner Mängel , Gebrechen , Irrungen und 6r -»v »-
rninum in Unterthänigkeit gehorsambst angesuchet ; Und Wir zwar so
ivol dcmahlen als anjetzo durch Gottes des Allerhöchsten Gnade , diesen
beständigen Vorsatz gehabt und annoch haben , Unserer sämptlicheu UnS
von Gott verliehenen und darunter auch dieser Clev - und dazu gehö¬
rigen Lande Anffnehmen , Nutz und Wolfahrt , » eben Ruhe und Einig¬
keit , nach bestem Unserm Vermögen zubeförderen , dieselbe ihrer oblie¬
genden Beschwernüsse » zu entfreyen , und hingegen bey allem guten er¬
sprießlichen Wollwescn zu erhalten ; Gestalt Wir Uns dann damahlen ,
sürnchmlich zu dem Ende , und zu sonderbahrcr zu obbenanten Unseren
gehorsamen Ständen tragenden gnädigsten Gemüts - und Landes - Vät -
terlichen Neigung , nicht mit geringer Unserer Hohen Person Incom -
mostirung auß Unfern Chur - Vrandenburgischen und Preussischcn , in
Unsere Clevische und angehorige Lande erhoben , und wie gedacht , so
fort bemelte Unsere getreue Landstände von Ritterschafft und Ständen



an Uns verschrieben , und nicht allein Unsere und des Landes obliegende
Notbwendigkeiten , und wie deuenselben z » Unserem Oonrenio und der
Lande Nutzen und Wolfahrr abzubelffen , fleissig überleget , sondern sie
daneben auch mit ihrer Notturfft und angegebenen Orevsminihu -
anß ' übrlich gehöret , und darauff ferner verschiedene Handlungen und
vesthersiiones gepflogen , auch endlich ei » gewisser damahlen
auffgerichtet worden .

Nachdem aber durch Anstifftnng eines und ander » , weiche diesen
Landen die Glückseeligkeit , so aus; guter Einigkeit zwischen Herrn und
Ständen und deren relffecrivs gnädigsten und » nterthänigsicn Ver¬
trauen unter sich entspringen pfleget , mißgegönnet , und dannenhero
eins , und anders ins Mittel gekommen , welches dieses veste Band
nicht wenig geschwäcket , Jnmassen aus diesem punüainsnr entsprossen ,
daß in vbbcrürtem Ltecel - dergleichen hineinqerücket , welche Unfern ge¬
treuen Ständen zwar zn keiner Sicherheit ihrer erlangten Privilegien
dienen , aber wohl ein stctswebrcndcr Zünder eines bocdschädlicken
Mißtrauens bleiben , und all . '.ahl Anlaß zur Weitlcufftigkeit geben
können .

Wann dann Wir nichts mehr wünschen , dann daß so wol bey Un¬
seren Zeiten , so lang Uns der Allerhöchste Unser Leben fristen wird , als
auch von Unseren Nachkommen Unsere Clevische und ungehörigen Lande ,
und alle dessen Einwohncre mit aller Landes - Vätterlichen Liebe und
Sanfftmütbigkeit regieret , und alles dasjenige , was denselben in cini -
gerlev Weise bebinderlich sepn kan , auß dem Wege geräumet , und da¬
gegen ein Beständiges relpsccivs gnädigstes und untcrthäuigstes Ver¬
trauen zwischen Uns und Unser » getreuen Ständen auffgerichtet , bestät -
tiget und stetswchrend befestiget werde » mögen ; Wir auch nnnmehro
dessen versickert sepn , daß Unsere getreue Stände dieses gleichergestalt
wünschen , und was zu obbedcutetcm Zweck dienet , auch ihres Otts
möglichst befördern werden .

So haben Wir obberührten klsces , von ^ n » c> >649 . in reiffe v , -
Ubsrslioa gezogen , Und , nachdem wir alles und jedes bedächtlich und
woll überleget , diesen nachfolgenden K «cs 5, darauß genommen .

Und gleich wie Wir nichts außgelaffen , als was entweder auff ge¬
genwertige Zeiten sich nicht mehr reimet , und als ein VemporLneun ,
nicht eins in einen stetswehrcnden Haupt - p - cels gerücket werden soll ,
oder dasjenige , was zwaren Mißtrauen uud Uneinigkeit , Unser » getreuen
Ständen aber z» nichts ersprießlich seyn kan .

Alß haben wir dagegen die Ständen zum Besten , alles dasjenige
wol beobachtet und kräffcigstcr Massen recelstrsr , was zu ihrem Besten ,
Freyhcit , Erhaltung ihrer Privilegien , auch guter Regierung der Lande ,
und heilsamer -b -Iminilirirmig der äulritz , und lteäresliruug hxg Os cs -
oomischc » Staats immer gereichen mag .
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Anfänglich , erachten wir billig , christlich und löblich , und gereichet

es !! ns zu gnädigste ' » Gefallen , daß vbbemelte Unsere Ständen kegen

dem , daß sie in krafft der U -v ^ , st>I>j » c!« ^ » » <, >6og . » nd der Zeit
darnnff erfolgten , auch miss dem Landtage > » uo r6z , , anderweit reno¬

viere » .Handstreichs , !! » s vor ihr !»» Erb - und Lanbes - Hrrrn anjctzo

abcrniablen untcithäniirst recog » o5cir « r , auch sic keaen Uns und Unse¬

rer Nachkomme » zu aller » nrerthänigste » gehorsambsten Erweisiingeu ,

wie solches gerrcueu Ständen und Untertbanen , kegen ilirem Erd - uud

Landes - Herrn weil ansiehet , imterthänigst vcrvsiichtek , iiinwiederumb

aller ihrer t ' iiviUßien , Freobritrn , Begnadigungen , Rechten und Ge¬

rechtigkeiten , die so well die gantzeLandschafft insgemein oder ein jeder

Ort Landes vor sich , als auch alle Einwolmcre sonderlich und ljiecimirn

erlanget , und in r / chrm . ssigen üblichen Gebrauch hergebracht baden ,

nothürffrig und gebüilicv veisi ' crt und vergewissert werden , wie wir

dann lstcmir und in kraffr dieses Brieffes , in der aller beständigster

korm sür Uns , Unsere Erben , Erbnahmcn und » achkommcnde Hcrr -

schafft jetzerwehnken Unser » getreuen lieben Landständen , Untcrthanen ,

auch allen Einwohnern dieses Unsers Fürsteutbums Cleve und Graff -

.schasst Marek samxt und sonders , dev Unseren Cburfürstiichcn Lstürden

und gutem Glauben verspreche » , geloben » nb Zusagen , Sie alle mit

einander und einen jeden insonderheit dev allen und jeden habende »

INivlikgie » , Frevbciten und wohlhcrbrachten Rechten und Gerechtigkei¬

ten , altem Herkommen und guten Gewvbiibeike » , wie sie diesclbigen

von der vorigen Landes - Herrschafft , Unseren bochlöbtichen Vorfahren ,

Herhvgen zu Cievc , auch Graoen zu d ^r Marck , erlanget , oder eek ^ sc -

livb bewcißüch ods°rvircr , Cburfürstllch z » erhalten , zu schützen , zu

handhaben , und dabe » allenthalben ungehindert und unangefochten ru -

higiich bleiben zu lassen ,
Ob dann weil , insonderheit aber und in kpscis über die zwischen

weylandt Hertzvgcn Johanffen dieses Nadmens dcß Andern , und den

Ständen i ^ » no , jo , zu Iksclrellirung deß Cammerstaats verglichene

Uräsnanc :« oder I' eivü - gien und darin enthaltene Unser » Clevischen

Rcgiernngs ' Staat conc - enirendc Uucrcls . auch deren rcchten Verstände

und Incsrjirei -irio - einige Mißhelligkeiten fürgcfallen , zumablcn da die¬

selbe idree litterlichcn Inhalt nach , zu nicht geringem Abbruch , Schmä¬

lerung und krrvjusticärlichcv LonUringirimg hxx Uns compsrirender Lan »

jdcs -Fürstlichen Obrigkeit leicht mißdeutet werden könne » .

Nachdem aber vorberürte Unsere Stände in ihren zu verschiedenen

mahlen hierüber cingereichten Oscllersrion - Schrifften , öffentlich con -

t - lür - t , und sich dahin kläriich vernehmen lassen , daß von ihnen hier¬

unter nichts überall , so zu Unser und Unserer Landes - Fürstlichen äu -

lUorilät uud kä - lo - ci , Verkleynerung einiqcrlcy Weise gereichendt seyn

könte , sonder » allein Unser und Unseres Clevischen Staats selbst cvgen

Bestes , Nutz , Wohlfahrt und Loo5°iv » ri°n gesuchet würde , so haben



Air auch an Unstrm Orthe dieser Unserer Stände treuhertzigen unter -

thänigste » Inksmioii gnädigst gerne bevpflichte » wellen .

Bewilligen demnoch , erleutcrn auch nnd äsolsrire » hiemit vor Uns

vnd Unfern nachkommende Hcrrschaffl die vbverstandene llunora jehtge -

inelten Ueirilogii oder Oe -Iir >»nc « nnnmcbro in xnaden dadin , daß Wir

Inhalts Herzogen Johansson hochsthl , GedäLtnüß , Ilovsilsisi , 6 « ä -no

Montags i>otr Ilubsrti iZOy . Unsere Estnische Oom »i „ en , Jahr -
gülten Menten , oder Auffkünfften anderer Gestalt nicht , dann in kennt¬

licher Roht , und alsdann mit Wiste » , Willen nnd 6or >l «r>, Unserer

Landstände auß Ritterschafft und Städten ferner nicht --stooiren , he .

schweren , versetzen , vergeben noch verschreiben , sondern vielmehr die al -

bercit verpfändete und vereufferte Aemter Schcrurbeck und Wetter ,

sampt anderen veroppigoneirten Stücken , und in l 'pcci « auch zu dem

Hause Marck gehörigen Landerepen , und andern Orths gelegenen Gü¬

tern , (dann iin Amxt Neustadt , so Unser in GLtt ruhender Herr Nat¬

ter hochsceligsten Andenckens , an den Grasten von Schwarzenbnrg ver¬

scheuchet , wollen die Stande v>L tuest selbst revocircn , ) wieder einznlö -

sen Uns angelegen fern lassen wollen ; Gestalt Uns dan auch nicht zu¬

wider , sonder » vielmehr angenehm scpn wird , daß zu desto ebender

Erreichung dieses i -i -ourioiiirtcn Zwecks , von Lenen angeordneten Nä -

then die alte Menth - Verschreibung und Pfandschafften mit Fleisse Nach¬

wahlen durchgeschen , examinircr und untersuchet , auch der Zinst » und

Inroeefst , halber gebührende LIsäerLtio -1 getroffen , und niemand mehr
als sünffe , oder zum höchsten scchsc , da es also verschrieben von hundert

pallirk werden mögen .
Demnach aber der Jehendc - xuov -Uibu - in dem Duißbnrger Wald

unter den Cleviscke » Domain «-- nie gewesen , in dem der von Norpraht

fehl - gegen Ubergab des Hauses und HerlichkeitHulhanseu , eine ansehn¬

liche Schuld - Forderung , so er an Uns gehabt , schwinden lasse » , als

sehen Wir nicht , wie ihme die D - cin -g « entnommen , und er des Hau¬

ses und Herrlichkeit Hnüiausen , ehe und bevor ihme bis Schuldigkeit

abgestartet , darumb Wir Uns dann inner Zeit von lünffJahren bewer¬

ben und es olkscmlren lassen wollen , entsetzet werden könne , Wie uns

ohne dem ancv l ->ci ! esluirions die freve Disposition , vcrnlöge vvrge -
dachres blovo -Häis äs ^ -- -- o izoy . darüber allerdings verbleibet .

Und weil ohne Bestellung einer guten löblichen Landsfürstlichen Re¬

gierung , Unser nnd des Landes Inmoll -, und Wohlfahrt , so wenig in

politischen als ooconomischcn Sachen der Gebühr nach , nicht oospiciret

noch gefordert werden kan ; So erklären wir Uns biemit , daß Wir daS

ltolstginm Unser Clcv - und Märckstchen Regierung , darunter die Os -

conom -s - und Cammer - Sachen mit begriffen , nach Uustrm gnädigstem
Belieben und Gntsinden , mir kzuslllicirton Eingebobrnen auß AdeÜ -

chcm und Bürgerlichen Stande bestellen nnd besetzen , dabenebcn aber

auch so wohl in Staats - u . b äMiy - als Oocor - o -niffhen Sachen Fürst
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Mauritzen zu Nassau Ld . den dem albcrcik etliche Satzes verwaltetem
Statthalter - Ampl (--oalinuircu wolle » , welche stets in loco - - Ulliren ,
alle Staats - und Landessachcn , insonderheit aber Unsere Landcsfürstli -
che 5? ochheit und IssZalien , mit schuldigen Treuen , nach Anleitung ihrer
Pflichten , damit sie UnS und Unseren Nachkommen jederzeit sich ver¬
wandt zu machen , schuldig , auch Unsere ihnen ertheilte sondrrbahre In -
Ilructtori eespicirr » und bcodachteu sollen . !

Wann aber dieser Unser Statthalter jnskünfftlge abgehen , und Wir
einen andern anzustelle » nöthig zu sev » ermessen würden , wollen Wir ^
solches , und was cs für eine Person sepn soll , Unser » getreuen Ständen l
zeitig norilicircn .

Und dieser Unserer gebeimbten Räthe loUrucrion ( welche Unseren
getreuen Landständeu in clansulis eoncsrnanlibus eoiuinnniciret wer -
den soll ) wollen Wir auch dieses s>«>- »Xsireslum mit einverleibcn lassen ,
das! sse nicht allein alle diese I ' uncm , die Wi » in diesem Ideci-ls Unse¬
ren Ständen in Gnaden versprochen , mit Fluß relsiicire » , dieNotturfft
jcdcsmahl gehorsainbst erinneren , und daß dawider von Unseren Beam¬
ten , Dienern oder Uuterthanen ichtwas gehandelt werde , sondern auch
bemächtiget sev » sollen , IN csula «xtiemss necel - iiaii , . und da arssik
dem , das Land von einem grosseren Unglück nicht gerettet werden tonte ,
„ ein Stück Geldes vo » fünff dis zehen tausend Reichs »
„ thaler anff Unsere vomaiiien auffzunehmen , und dic -
„ selbe dafür zu verschreiben ; " Wegen deren läWuUon und
Wiedererstattung , wollen Wir mit Unfern Ständen , wie Herkommens ,
und der Stände Privilegien gcmecß , handle » lassen .

Und weil Wir anch von Unfern gesambten Ständen nmbAnordnung
eines sonderbaren auf die llulrih in lz- eci « verpflichteten Hosszerichks
oder llutütz - Rahts gehorsainbst ersuchet worden ; und Mir Uns hiebe »
gnädigst wol erinnert , das einem löblichen Regenten und Landes - Für¬
sten nichts mehr und hvhers obliege , dann die Beforder - und Handha¬
bung einer durchgehenden unpartbeische » äuIUtz , als der wabrcn Grund »
veste aller wolbestellten Regimenter , und von welcher so wol des gan¬
ze » Landes , als liiigulorum lalus steponilivet .

So haben Wir auch diesem ihrem nnterthänigste » Suchen gnädigst !
gerne -l - ssriret , und nunmehr auch einen absonderlichen sutliy - Radt
oder Hoffgcricht anzuordnen bewilliget , welches Wir gieichsalS nach Un -
serm gnädigsten Belieben und Gutfinden , mit czuslikicirten §j ,-,.
geboKrnen , aus, dein Adclichen undBürgerliche » Stande
besetzen wollen ; Und sollen dieselbe die übrige Sache » Ihren zur llultttz i
geschwornen Pflichten , und Unseres Hoffgcrichtö Ordnnng gemecp , treu - ^
lich und fleifflg verwalten und in Acht nehmen ; Gestalt Wir dann dar .
zu jcdcsmahl solche Luhjecm bestellen wollen , so zu Führung eines
solchen Ampts der Rechtes erfahren , und dergestalt l, u -Uillc .irt st-vn
sollen , daß sie ia csulls >>, riium relsriken , ihre lsül -ttione , schriffclich



» st .s .cr » bringen , und eine Rechtliche Urtheil begreiffen abfassen
kennen .

Sv lasse » Wir es auch , wie vbbcrühret , bev dem von Unseres in

GOtt ruhenden v) errn DaktcrS Gnd . angestelltem dritten Lollegio der

Ampts - Cammer , in gnaden nachmahls bewenden , wohl angemerkt , daß

Geheime - oder NegieningS - Sacken mit den Oecouomischcn , weil es

gar stivsrl 'ae llluurriouss seynd , in einem Oollegic , oder Lonolavi UV»

einerley Rathen , ohne meMlicke Verhinderung und Lousuliou nicht

rraclirct noch expeiliret werden können .

Und sollen vbbemelte auß d - m Geheimen Rathe hierzu insonderheit

-j - pulirte Räthe , nebst dem ocrordneten Land - Irentmeister , einem Ls -
crslario und dreve » L - ncollistc » , die bey Unserer Cammer und Ovco -

nomias fürfallende Sachen , Inhalts Unserer Ihnen gegebenen Cammer -

Inlirucrioi , mit gebührenden Fleisse ' zu Unserm Nutzen und Frommen

treulich ailmiuiliriren , Schaden und Nachtheil verhüten , Insonderheit

die Verpkachtnng Unserer Domains » auch Cinsorderung jährlicher Ren -

then , Zoll und Uic «ar - Gefällen , auch deren Verbeff . rung in fleissige

Ackt nehmen , von de » berechneten Dienern jährliche richtige Rechnung
abhören , auch alle Idelr , unfehlbar beytreiben lassen .

Fiele » aber auch bev Ihnen einige wichtige oder auch in den Staat

mit einlaussendc , oder Unser Landstände betreffende Sachen , ungleichen

Grcntz -Streitigkeiten mit denen vom Adel oder Benachbarten für , sol¬

len besagte Unsere Ampts - Räthe in Unserer Abwesenheit znfürderst

mit Unserm Statthalter ( welchem , wann Wir einen bestellet haben ,

Wir allemahi die Ober - Auffsicht und Di - scrio » über alle drep Lvllegi »
aufzutragen , gnädigst geineinet ) wie auch den übrigen geheimen Rathen

daranß jederzeit commuuicircn , Und was alsdann gut gefunden wird ,

conjuiicum , jedoch unter UnserS Staathalters und jedes Lollsxii Di -

rscrorn und dessen dazu bestellen Lecrelarü Lublcripiion , nachdem die

Sacke zu einem oder andern Lolleßio gehörig sev » wird , « xpeclirc » .

Da auch in Crbpfackt , Ainß , Leibgewins und Kosegüter Verpfachlun -

gen , Zoll und Oicenr - Sacken Latus vorsiele » , da die Untersaffen sich

über die Ampts - Cammer beklagten , den grav .rtcn Parthcven aber die

llusticial - Kosten in orclinaeio procsllu vor dem Hoffgerichte - « ertragen
zu schwer sielen , die Sachen auch bey einem summarischen Verhör , ohne

Weitlcufftigteit wohl abgetban werden könkc » , Alsdan und in solchen

Fällen , - » forderst wan die Sache verarmete Leuthe , Witwe » und Wäv -

sen angehet , sollen Unser Statthalter und Regierungs - Räthe die kla¬

gende Parthep mit ihrer Notturfft hören , und solche <liü » rsoü - i > sts

plano « uffs schleunigste zuverabscheide » zwar wol bemächtiget seyn , je¬

doch daß sie die Ampts - Cammer - Nätbe dagegen jedesmahls in ihrem

habende » Bericht und Gutachten satsam vernommen , und zur Louclu -

lion uit zwar i » vlbvcium elsclilsixli , sondern allein ihre nötige Crin -

nerung dabey zuthun zuforderst gezogen gehabt , welcher Verordnung
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die AinxtS Cammer , Näthe alsdann « ackzvleben , auck sossteu im übri¬

gen U " scrS hinterlasseuen Statthalter !' Perordnnug und vecroll «, oder

iu dessen lllbweseadelt , der andern Regierung - Rethen , unserem

Besten gereichenden Criunerunzen sich zu bequeme » gehalten seyn

sollen .

„ ?7? ehr wollen anch Wir und Uusere Nackkommen , in

„ fsirtrefflicken , wicktigeo , zu Abbruch ober Sckmäle -

„ ciing der Stände privilsAisn . Frepherten , und alten

„ Herkommen streckenden Sacken , vbue der Stände Zu -

„ ziebnng und Ber willig » ng nicht verfahren , noch icht -

„ waS fürnehmen lassen , noch andern fü rzu n c hmen ge -„ st arten ."
Und ob dann auch wo ! mehrberübrte Unsere getreue Stände UnS

in Anstcll - und Adietznng Unserer ' Näthe und Diener , wann nur hi - r -
noter ihre » I ' ttvilrgien nichts zugegen gehandelt wirkt , einige Nlaaß

noch Ziel znietzen nickt begehren , sondern solches alles Unserer , als des

Landes Fürsten OilstnliUon st, lintertbänigkeit anheimd gest - ller sehn

lassen , sia sevnd Wir jedoch des z » Unser » Ständen gnädigste » Landes -

Nätterliche » Gemnbks , daß Wir Uns in Anstellung der Näthe und

Diener , anders nicht dann der S tän d e Uri vi ! Lg >o » , und nun¬

mehr , wie hernach folget , noch ferner <> « cluri rte » llurl in -

«lij - snaru - allerdings coulorm und gcmeeß erweise »
wollen .

Alsi auch wegen Illcennrmig der Aidptleuthe und Bedienten , Strei¬

tigkeiten fürgefalleu , So erklären Wir Uns gnädigst dahin , daß hinsüro

zu keinen Zeiten ox cspir » cinli -ui jemands , ehe und bevor die Sache
von Unsere » Clev - uud Märckisibeu Nähten zur Gnüge gehöret , und

der beklagte c -mrincl '.' tt ist , seiner Dienste erlassen , ober entsetzet wei¬

den solle ; Wie wir dann auch ausser bei » nicmandt von Anpricutbe »

und Dienern anders , als aus ; erheblichen Ursachen , unb nachdem sie

mit ihren nvthtürfftigen Verantwortungen gnugsainb gehöret , Ilcemircn

wollen .

So wolle « Wir anck , oder Unsere Nachkommen , keine OUicla oder

SlmvkSdediennngen , zufolge deS kvosrUiü , U» izoy ohne Be¬

willigung - Unserer Laudstände , mit Golde beschweren oder belege » , son¬
dern die belegte alle und jede wieder like -iiren und befreven lassen .

So offc aus von den geheimen Nähten einer abgebct , und von

UoS an dessen stakt ein ander wieder anznstellen ist , wollen Wir solche
erledigte Stelle , n ieman dtS E be nn d bevor cnutsriron , es

sev dann daß er znf .uderst ein gnngsames Jeugnüß hevgebracht , baß

er ein I ,ui ! gen , sev , und eS ihme an solcher l^ iualikic « .

ilo -n nitHt ermangle , Wie dann auf den wichtigen Fall , und da

wieder alles Verbsffen jemandtS bestellet were , deme cS au solcher

thoiaiUicmisn ermangle , de » Ständen Nicht allein erlaubet sehn soll ,
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die Grkn - rnns mit allem gebürlichem kespscr drßfalls Mhnn , deW -

dern es soll auch alßdau , wan die Unr ; uslillcziio ,i befunden , gebühr¬
lich rsmsciiret , und diesem lsocolsui in diesem Uun « in allem

nachgelebrt , und ein anderer qualisiciriet EingebvhrncL
und beerbter Landtsaß von Uns augestellet werden .

Wir erbieten Uns auch , daß Wir die Regierungs - suW ' tz - und

Ampts - Cammer - Sachen durch keine andere , a ! s durch die daz « Ver¬

ordnet ? Unsere Clev - und Marckilcke Nähte jedesmahls verrichten ;

baferoe aber einige Mängel und Unordnungen entstünden , alßdau Unserm

vbligendcm Laudesfürstlickem Ampto gemeeß , einige ViUrarvre - « uff

Unsere 8p « lvi > ins Landt abschickcn , und solchen Gebrechen mit Hiuzu -
ziehnng Unsers Statthalters , abhelffen lassen wollen .

Wofecne auch zwischen den Lollsgü , Streitigkeiten vorfielcn , « eiche

durch Unsere Statthalter und Nähte nicht kvnttn erörtert und abgctha «

werde » , Auf solchen Fall wollen Wir einige LommiüHsn auß andere «
Unseren Landen gnädigst abordnen , und durch dieselbe svihanige Strei¬

tigkeiten erledigen lassen , Mit Nichten aber verbeugen , daß dieselbe

einige andere Regicruvgs - lluüitz . oder Rechen . Cammersachcu an sich
ziehen oder vornehmen sollen .

Wie wir dann auch ferner in gnaden wo ! zu friede « seyu und ge ,

schcheu lassen , daß keine albcrcit geschlichtete Brückte » in Städte «

oder Dörffern , ohne Unfern UnftrS Giatthalters oder verordnetcn

geheimbten Nähten Wisse » und Willen ooniponir - r oder gar rsminirer .

sondern vielmehr bieselbige richtig und ohne Mangel bexgebracht , und

zu Unftrm Nutzen : Mit Nichten aber ohne Unfern exproüsn Befehl

verwendet , verscheuchet ober erlassen werden mögen , Vorbehaltlich

hierunter jedermännizliches Verschreibung oder an den Brächten zu -

stehendcn UrivUexion und Rechtlichen Herkommens .

Und weil auch an der Anstellung eine « guten ^ ualikEaa Landt »

Rentmeisters und ordentlicher ^ -lmi -iiüriruu - Unserer Osmaioor , Unß

selbst hock und viel gelegen , So achten wir insonderheit hoch n - rigl

zu sehn , daß inSkünstig eine so !cke Pcrsobu , so qusUllcin . auch im

Lande geöohren und gsiigsarnb koüsüioniret sss , auch behörige

zudestellen vermag , asgestellet , auch von demselben qu -malirer eia

richtiger Staat deS Empfangs mid Ausgaben oddemeltcn Uvscrn Statt¬

halter und zu dem Cammerwesen -u lfiecie clspurirren Nähten ein -

geliesert , auch alle Jahr dewciß -iche Rechnung , vor Uns oder Unserm

Statthalter , auch grsamdten Geheimdtcn - und Cammer Nähten ab -

geleget werde ; Daher » Wir bann , so oft ein Land - Rentmeister ins -

künfflig anzustellen ftp » wird , allemahi solche Personen dazu erwehlen
wollen , welche nicht allein zudi - sem Ampt gcschlctt , besonder « cvch

also bemittelt sevn solle « , daß man sich anff allen Fall an sie erholen

könne . An welchem Ende Wir dann allemal Unsers Sl -atthaltsrL uns4
Vcnz . Pro » . -Lers . r Th .



Regieruzig Bericht wegen solcher Personen «Zu » Iir » r und Vermögen
rtnztehen , und den Dienst nicht eher detreken lassen wollen , ehe und
bevor derselbe die Launon bestellet .

Und diesem Uuserm Land Rentmeister sollen auch zwar diejenige

Steuern , so Uns und Unseren Nachkommen selbst Besten und Nvlh -

tnrfft , auff Unser oder Unserer Nachkommen gnädigste « gesiunen , fr - y -

willig und uuverpflichtet möchten bewilliget werden , jede « mahl «in -

geliefert , und von demselben , wie vbstehet , gebührlich berechnet werden ;
So viel aber diejenige Steureu betrifft , zu de « Lande « Nohtturst und

voloolioi - in solchen Nohtfällcu , Welche Wir vud Unsere Landrschafft

erkennen werden , auff Unser oder Unserer Nachkommen gnädigste «

Gestuoeu , stepwilli - gewtlliget werden , lassen Wir in gnaden ge¬

schehen , und bewilligen in Krafft diese « daß zu deren Einnehmuug

ein absonderlich Q - nersl - Empfänger , der zugleich Un « und Unseren

Ständen mit Pflichten verwandt sey , angestellet , vud von demselben
die Steureu eingenommen , auch davon Uu « und der Stände

vspulieroo . Jährlich richtige Rechnung abgelcget
« erden .

Und weil Wir mit Unser » getreuen Ständen , auch wegen Adtik «

- uu - der alten Schulden , nunmehr auff gewisse Weise vergliche »

sevud , so soll wegen Ibecoplur und ^ clminUrrÄÜon derjenigen Geld¬
mitteln , so lsie zu Bezahlung gemelter Schulden gewilliget haben ,

«< also gehalten werden , wie hjcrnoken adsvnderlich folget .

In den Steureu aber , welche Wir den Laudständeu za ihre «

selbst epgeuem ? aruculisr - Behueff und Abzahlung deren Schulden

jährlich acl vier tausend Retch « thl . gewilliget , sollin die von den
Stäuben verordnete ü°cs ,, ror «» der Landschafft , oder deren O - puur -

teu allein gebührende Rechnung ablegeu .

Jmgletcheu soll von vbgenankeo Unseren Statthalter und Nähten ,

so wol dem Land - Rentmeister , als auch andern berechten Dienern

nichts , so nicht zu Uuserm und de « Laude « Nutz auff Unsere und

Unser « Statthalter « au den Land -Rentmeister gerichtete ^ llißosüo »

» ud Befehl , außgegeben , in Rechnung p - lliror werden , Gestalt Wik
daun über diese und vorige puncis in der künftigen Eammer - l » luuL -

tion dir Gebür und Notturfft ferner verordnen wollen .

« Und diese « wie obstehet , sol von Uu « , Unseren Erben

and Nachkommen , nach Andeutung de « obaugezogeueu ,

« ud nunmehr vbverstandeuer Massen erleuterteu und
Uicl - tirteu t ' riril - gii lis >L-" . stcet , Veste und unverbrüch¬

lich vblsrviret , auch ob darwider etwa « vorgenommeu würde , solche «

von Un « uod Unseren Snccellores und Laudschafften für nichtig und
« ukräfftlg gehalten werden .

„ So lassen Wir auch ferner , daß den Rilterbürtigeu in diesem

Uuserm Hertzogthumb Eleve und der Graffschafft Märst >» - «



ertheilte « Privilegium , und was darin insonderheit von den Lehn «
Gütern und deren Erbfolge , so wohl - off die Töchter ' al « Löhne ,
Item dem Elterlichen Vorthei ! der Kinder in Llecrion der Häuser
swelcher Vorrheil der Kinder zafolge de « hergebrachten Gebrauch « , so
wohl in lin - L LoII » tsisI , und Luccesiion der Brüder und Schwestern
al « in liae » (l ' lcsndeine und Luccsfüon der Söhne und Töchter stak
haben sollen , ) darüber auch von den Adelicheu Töchtern « so sich ohne
ihrer Eltern und Freunde Rath verhevtatbeu und entführen lassen ,
-lilpooiret und verordnet , dev seinen Würden und Vigor uuvertückk
Nachwahl » verbleiben .

„ Welche « Wir auch ferner dabin erklären und erläutern e da -
solche Töchtrre , welche sich ivskünfftig voraugeregter maaffen vet »
hevralhen oder entführen lass » , nicht allein von ihrer Eltern Erde
schafft io Iill »L (lolcendsaco , sondern auch von den Brüder - und
Schwesterlichen Gütern io lins » (Ulsrorali >pioir « r<r , ohne exüas »

reclalion excludirer , auch etwas loco legitioias solch N Töchter » auß -
zogeben , die Eltern , Brüder oder Anverwandten Nicht gehalten sepu
sollen , Sepnd auch die sämprliche Ritterbürtige babey gebürlich zrt
mainceniren und zu schützen wvlgeneigt . "

Damit aber auch da « übrige , so wegen Mehnuug der Rittet «
türtige » anßsteheuder Kon , !num , und dann des procellu , gegen die
Adeliche Oelin ^ usnlea in tniminalibu » darin verordnet , und den
Ritterbürtigen indulgiret ist , den Rechten , Reichs - Lonliiluuooibu ,
nnd peinlichen Halßgrrichts - Ordnung O - roli V . oder auch commuoi

veemsoirs cun5uelu <Iioi nickt zugegen lauffcn möge ; 80 werden
auch diese beyde Stücke hiemit und in klafft dieses , also und det »
gestalt oiodiliciisi , iiiierpreiir ., r und erk äret , daß , im Fall ein auße
ländischer und frembder Herrsaafft zubedöriger , doch gletchwol iü
diesen Unseren Landen pvslellionutcr Unterrhan , jemanden Unserek
Clevischcn ober Märcktschen Ritterbürtigen , ex muruo - ur alio uoo -

rraclu mit Schulden verhafftet , jetzgcdachten Unsern Ritterbürtigen in
alle wege zugclaffeu und verstärket sern solle , auff deß außläobische »
in diesen Unser » Landen liiuirte und vorhandene Gütere dev de «
Landesherr » arreK zu suchen und daranff zu klagen ; Es soll auch
auff sei » gebührliches Anhalten ekario ad kullllicandum e.rrelium an
fern Gegenpart erkant , und dan nach B ' fintuag , demselben schleunig
Recht augedieuet , und ihme also zu deme , wozu er kefügt , verhslffeü
werden .

Würde daun auch einer vom Adel ein straffbahre « Dslicrum ts -
gehen , so ist zwar Uns und Unseren Nachkommen unbenommen ,
demselben daferne das Oelicrum also beschaffen , baß poena corporsli «
uud nicht I>ecuoi » - i » stat finden kan , und die Sache an sich selbst
nicht gelepdtlich wäre , in körperlichen Arrest zn nehmen , und in loco

üooolst » lecuodurn <zualil » r« ia perkoua « setzen - U lassen , Und Uv « als «
4 ^



stbner Persoh » zu versichern ; Es soll auch darauff Unser rlkcal - , gegen

den OeUoKusinen vor Unserem Hofgerichte oder suUltz -Rath sxireu
und Klage anstelle » , der Beklagte auch mit s -. In - r zastehender Not -
tuisst , so Wohl excipienflo , «lu ^ Ucanllo und conclul1 «n «l ^ vvllkömllch

gehöret werde « : Wann « der nachmals die Sache der Gebär nach ,
xlrne iottruiret , und der Thäter an das in vbangezogemm p - lvilcgio
bewilligte lluclicsum » der kloropromisflirio » sich deruss s würde , Als

daun wollen Wik und Unsere Nachkommen , das obgemeite loäicioio

dergestalt , und mit so viel Persotzuen , so wohl auß dem Ritter als

Bütgerstände , wie das Privilegium mit mehreren besagt , anordnen

und besetzen , dieselbe in Unsrem Nahmen all Uanc c -rulb » , gebührlich

veräpde » , und dann durch dieselbe tu der Sache sx » cria concluki ' ,

so schleunig als möglich , auffs längste im - erbald Monars Frist , was

Rechtens sryn wird erkenne » lassen ; Und so laug solche Eckäntnüß

vicht geschehen , wollen Wir , Unsere Erden und Nachkommen , oder

jemandt von unsertwegen vor ,geselle Unsere Ritters -tafft an ihrem
Leibe und Gebrauch ihrer Güter nicht belnUgen noch hinderen lassen ;

Sondern was Uns oder Unseren Nachkommen alsvann ab oder zu -

« rtaut wird , darnach Uns hatten , schicke » , und Höker ober vorderst

gcmelle Unser « Rittcrschafft nicht deschwckeu oder beschweren lass , « ,

und gehr » die zu Verpflegung dieser niedergesatzteu su -licum gehörige

Kosten billig über den Beklagten , wann derselbe schüldig befunden

wird , und Unser LikcsI ob llororlskLlsm vcl geLvirsrem Udlicli , wider

ihn zn » giren rechtmeffige befugte Ursach gehabt hat .

Seite sich aber auch befinden , daß Unser Uilczli , ( dessen Wir Unö

doch nicht versehen wollen ) jcmandten etwa auß Uslfion oder ? rivsr -

chFsccoo , unschüldiger Weise , ioliLkUrsli lassen , oder sonsten ohue

gnugsame Ursach Klage angesieflct , wirbt derselbe nicht unbillig - >!

rekulioiisiil aller LLulirrerl Kosten angehalte » , und darneben dem also

zur uuzedühr Angeklagten , seine lojuelklagc und alle ankere com

xeceoliL reme -I >L am ordentüchkN Gerichte wider denselben rcl 'ervirc !

und Vorbehalten , im übrigen aber , und insonderheit in cslü , wann

nicht von Unserm kilcali , ex vkicio , sondern von dem beschädigte !!

oder dessen Anverwanten selbst , wider den Lhätcr Klage und keoc - lts

angestrengek , der Beklagte aber unschuldig , ober auch sonst die Sache

zwepfelhastig befanden wirbt , Soll dieser Uuncr , wie es der Kosten

halber zu halten , und ob der ^ cr » r oder kkous , dieselbe zuerstaitcu

schüldig seyn solle , von Unseren also niedcrzefttzten Lichteren zugleich

mit erörtert , und darin dasjenige , was den allgemeinen beschriebenen

Rechten und der Bllligk - it gemeß ist , U - iuirsr und erkandt werden .

Als auch Unsere Ständen daher Beschwer geführet , daß zum

» fftern einige Steuren , ehe und bevor sie erfordert und dsrrunb be

grüsset , avßgeschri - ben , verschiedenen Einwohnerea auch unkewilligte ,

üdermeffige L -rviüs -i und andere Beschwerungen zugcfüget worden .
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and Wir ihnen da « hiebe » verstellen lassen , daß de » diesen Irrexulir -
Zeiten wider Unser » Willen nicht alles so genau obl - kvir - r werden
können , die bade » vorgclaufsene exordicanlien auch uns selbst z«
Mißfallen gereichen .- nvd damit sie nun anch hierin vergnüget werden »
und Unsere gnädigste Lanbesvätteriiche Zuneigung desto mehr verspüren
möge » , „ So versprechen Wir ihnen hiemit , daß alles
„ und jedes , was hierin vergangen , ihren kririlegü »
, , unprr » ju -licirlich und u n n a ch k h e i l ich seyn , hinfüro
„ auch von Uns , Unscrm Statthalter oder Regierung
„ die Stände allcmahl in solchen Fällen beschrieben ,
„ und alles gebührlich mit ihnen abgehandest werden
„ soll , Also , das von UnS oder Unsere » Nachkommen ,
„ ohne Zuziehung und Bewilligung der Ständr - k< iue
„ Stenern außgeschrieben , noch übermässige Serviri ^ u
„ in den 6u » 5llilc >n « L gefordert , tmgleicheu auch all ?
„ Frevel und Lxorbirrnrien der Soldaten und Oll ' ieirnil
„ scharf grstraffet werden sollen .

„ Im fall auch mit Einrathen und Bewilligung Uv »
„ sercr Stände , einige Lands - Ootsulion oder Verfas -
„ suug insküufftige augeorduet werden müstc , alsdann
„ wollen Wir mit dioimoalisn und Llacrior » der Oklicirer , sampt

„ Oirecnoii der Völker , die vbaugeregte Uecsli 'en in gebührende
„ Obacht halten , und deneuselbrn nachlcben lassen - "

Diesem « ach hat es zwar eine zeithero über den rechten Verstand
» nb wahre Deutung des ? livil « «ii uud lluils intligeosru « vsrnembiich
viel 6ool , ov «tt >re '.is uud verschiedene ungleiche Irrungen abgegeben .
In dem Wir es Unsers Ohrts dasür gehalten , alldieweil die alte
DUnne » , Verträge und Fürstliche Ehe - Urs , die är -no 1496 . 1L26 .
, 527 . nur von Untcrsaffen , so im Lande geerdet und begütert , von
geschickten , quslillclrtep , Landlsäffigen , bescheidenen Pcrsohueo , Jm -
gleichen die tlsverlblen lls ^ uoo 1609 . nur von Landsässigk »

licirion äisponikei , , daß daher » nicht nur Elngebvhrne , sondern auch
Avßländischc , so nach Andeutung der vou Stäuben i » 1609 .
und 1640 . 1642 . vorzeschlagenen (^ u - Iiücslion , idr Oomicilium im
Lande Jahr « nd Ts - U - diliret , und im Ritterstande mit gnngsamen
Adelicheu tZusnlren und einen Rittersitze , im Bürgerstande aber mit
Gewinnung des Bürgerrechts in der Städte einer « sich <ju » Iili <llrr
gemachet , ebenmessig pro incl ^ -ui , zu halte » , und so wohl als die
Eingebohrne , all olklcis er beusLcis des Landes zuzulKsscn skyn
würden .

Nachdem aber mehrerwehnte Unsere Stande dahingegen sich nun¬
mehr auff die Prenffische , Pfaltz -Neuburgrsche und Psaltz -Awevbrückische

Ehe -pscla llo ^ on >, 1572 . 1574 . und 1577 . welche avßdrückltch von
Uutersaffen , so in jedem Laude gebohrcn , geerbt n » d begütert , reden
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bezogen Uud baß diese jetztderürte uicht Uaserer Meinung nach , äi >«

juncüvs vdkk alternalive , sondern conjunccivs und copulslivs zuvekstk «

he « wäre « , luüioiret , auch solches alles mit noch andern vocuonon -

ren mehr , und in specis mit Herzogen Wilhelms Testament -io

änno i ; 6^ . und Hertzvgin Marien Eleonoren Erklärung äs > nno

IZ9l testärcken wollen .

„ Und diesem allem nach , das obberürte ? rivilegiurn >oäiß «n , ru »

„ dergestalt zn contirmiren , zu äsclsriren , zu exrsnäireu und zu er -

„ leuteru gehvrsambsten Fleißes gedetre » . Sv baden Wik auch diesem
„ ihrem unlerkhanigsten Euchen vit länger entgegen ftvn mögen , ^cn -

„ dern in Ansehung ihrer , Uns und Unseren hochgeehrten Herrn Vor «

„ fahren bißhero geleisteten vielfältigen gehorsamsten Irenen Dienste ,

„ und dann auch zu Verhütung und z « Abschneidung alles ferner «

„ Oiss -ulLl , und Mißhelllchsett , demselben in gnaden äeker -eer uud
„ stat gegeben . "

Thua auch daßelbe conlirniiren , -lsclsrirsn , oxtsnäiroii und erleu «

tern , Demnach das augezogene l ' rivilsßiuni inäixeiisru - hiemit anß

Landesfürstlicher Macht uud Gewalt , a » ch richtiger Wissenschafft Sud

tpgeuer Bewcguüß dergestalt und also :

Vors erste , wollen Wir und Unsere Nachkommen » von nun an

und hinfüro , so wol Unser « Geheimen - und iuUltz . Rath als auch die

Rechen -Cammer , und zu gemeldteo Elollsgisn gehörige Olk -ci » , so
Getott uud Verbvtt habru , als des ^ ävocali ^ ilc >> ^ rciiivsrii , Se -

rrsrarioa , Landtschreiders , der Mrutmetstere , Schlütere , Richtere ,

Zoll « uuo I -ic - nr - Beampten , Brüchtenmetsters , Item Rccheumeistcre

uud andere (dann die geringere , als der Cautzelisteo , Gerichts »

Zoll - uud Waldt -Dieuer und dergleichen sevnd hierunter nicht ge »

meinet ) Jmgleicheu die vier Erb - Acmpterc des Fürsteuthumds Cleve ,
als des Erb -Hoffmctsters , Erb - Marschalcks , Erb - Cämmerers und Erb »

Schencke « ( wau nemltch diese Uus dem Lehuherrn ->p°rr geworden ,

und audero zu verleihen auheimb gefallen sepu würden ) wie auch

nicht weniger die andere Land Aempter uud Bedienungen , als der

Drosten , Waldgräven , des Jägermeisters , Gogrercn uud Schcffen in

denen Städten da Uns die Llecriva zust - bct , „ allein mit eiu -

gedohruen nud zngleich beerbten Landsassen eines jeden Landes ,

und mit keinen frembden , so wol im Ritter - als Bürgerstaude pr «, -

viäiren und besetzen , Und soll das än » inäigsurw » , damit dasselbe

iuskünfftig befestiget werde , auß diesen bepdeu requiliris , subjscrioni ,
kcilicsr er äomicilii psisnrun , ästluirct und genrtheilt werden .

Es haben auch zwar Unsere Stände hiebey uuterthänigst gesochet ,

daß diejenige , denen eines der vorgemelteu vier Erb - Aempter p - r

succsMoiisin keuäalom gefallen , und nicht singebohkne sepud , ange »

hakten werden möchten , innerhalb drev Jahre sich mit einem Ritter »

sitze und Rtttermeffigen Quartieren , -zuaiiücirr zu machen , oder in



« nstehnng dessen gewertig seyn » daß besaite Bempter , als verwirket
eingezogeo , und andern eingedohrneu Rittermeffigen Personen , a » A
demselben Gestlechke , confs , i , «r werden sollen , es wrre dann , daß
sie dawider erhebliche Einreden einzuwenden hetten , auf welchen Fall
sie damit , wie niemanden da - Recht zuverfageu , dillich zu hören ,
welches Wir auch also gnädigst rin - ewilli - et haben . "

An weniger nicht haben die Stände dabey unterthänigste Aasn »
chung gethan , daß das Brüchteumeisters Ampt abgeschaffet und des
Wardtgreven und Baumeisters - Dienst durch Eingebohrne qualikcirt »
verwaltet , und davon die Außwertige excluäirsc werden möchten .

Als virl aber den Brüchtcnmelsters Dienst aubelasget , muß der»
selbe nothwendig verbleiben , und kann durch den Landschrriber , wel¬
cher zugleich Lscescariu « in Leiminalibu » bey der Candelev ist , nicht
» clininilirirel werden , angesehen , solche Lkimiual «xpecliliorls » eine
immerwehrcnde Gegenwarth und Auffwartuug dev der Eantzelep ,
« egen täglich verfallender Sachen , erfordern , die unterdessen verwahr¬
loset würden , wann der Landschreiber in den Aempkercu die Bruch»
tknschlichluug au Händen nehmen thäte . Wir wollen aber doch ihm »
nicht allein gnädigst iujunZii - n , haß er jedermänuiglichen , bev »rab
unser « Drosten , allen gebührenden r - lpecr bezeigen , sonders auch
sein Gehalt dermassen reänc !r - n , und eine der Billigkeit gemesse
Brüchtenordnung eiurichten , daß darunter alle unuöthige lpss« -- und
Lösten verhütet , und , so viel immer möglich , «i - n - gircr werden
möge . »

Bev des Baumeisters Bestallung seynd die Stände zumahl nicht
iuter - r- ir - k . und behalten Wir uns darüber die freve -iilpotirinn be¬
vor , und sol es auch in Unsenn Wilkühr verhieibeii , einen Wardt-
greveu auzuvrdueu , oder den Dienst durch die Gchlürere , und zwar
etveu jeden seines Orths rslpiciren zu lassen . Erklären Uns doch
dahin gnädigst , wann wir heruegst wiederumb kinen Wardtgreve »
« unebmeu werden , daß derselbe anß eingebodrney -zurlik - irla - Lsnthea
teftellet werden solle .

„ Vors andere , sollen im Ritterstande keine sndere
„ zu Adeltchen Osüeisri » clmirrlrst werden , dann die
„ sich mit acht Rittermässigen Qnartirc » vnd eine «
„ Rittersihe von sechs tauseudt Rckchsthalern auffs « e-
„ uigste bev dem Rittrrstande vorhin rjualisicir - r . "

Nichts weniger sepnt vor « dritte , auch zugelassen , der Ritterbür»
tigeu Rittermäffige Söhne , ungeachtet dieselbe mit keinem Rittersitz »
versehen » sondern nur anderer gestalt tm Lande beerbet sepu , Der
jungen Söhne Eingebohrne Linder aber , alsdann erst , wann sie sich
mit einem Rittersitze und gsvgsahmen Adelicheu Quartieren vorher
fähig gemachet haben ; Wäre es auch gleich Sache , daß vors vierte
Sin oder ander Clev - oder Märckischer Ritrerbürtiger , so sich »in «



rn «HI quLUKcirsr , entweder seiner Privat -Geschäfften , oder anderswo
habender clr - r - s » halber , ein , zw ?s oder wehr Jahre in ftembdcn

Landen sich auffhielte , und das - lbst Svbne zeugete , sollen dieselbe

eben so wohl der Clev - und Märckilcken Ossicie » fähig seyn , als » b

sie im Lande gebodren wären , Und solches also lange vud biß dabin ,

daß bcmelter Rittndürtiger sein Lomiciliuni im Lande behält , zu

Landtagen beschrieben wird , und seinem suri lästige ,>->!» - oder Domi¬

cilii nicht « Xprs5 , s reouncirot j Wie imgleichen , dasern eine Bürger »

standes Prrsvhu seiner Geschefften halber , ausser Landes reisen , im

Lande aber sei « Oomicilium coiiliouiren würde , daß auff solchen Fall

die ausser Landes gebohrue Kruder pro iostizeni , ebener gestalt gehal¬
ten werde « solle » .

Es soll auch kein Rittermessiger Pfandt -Einhaber eines Ritter¬

sitzes , davon zu de » Landtagen verschrieben werden , es sev dan , daß

einer oder ander solches von aiters hergebracht , und dessen i » pcstl -st -

Loos vst cju » , i sevn , » der sonst von rechtswczru davon nicht «xc !» '
äirct -werdcn könne .

Und weil auch ferner und vors füvffte , zwischen den Clev - und
der Grass , » afft Ma ?ck Eingrsesscnen von alters hergebracht und od -

s - rviior . daß Eingebobrne Cleviich - in der Grass ,chafft Marck , und

vice vsrrä , dl ? Eingedobrne der Gkassschafft Marcks im Clevischen aci

okicia zugelassev worden , wann sie sich entweder durch Heyrath oder

Anianff eines Ebstüt (welches die Stände nunmehr umb Streitigkeit

znvrrLüten , im Ritterssande « ns einem Adelichen Sitze zum wenig¬

sten sechs tausendt Reichsthl , wrrth ; im Burgerstande aber , nach

betrag der olticiso auff tauicudt oder fünffhuudert Reichsthal . stoisr -

ininik - c und gesetzer ) begütert - « machet ; so lassen Wir es auch Uxsers

Orths dabep in gnaden allerdings bewende » , dergestalt baß in Unferm

zülsteürhumb Cleve , zu den Cttviscke » hohen und niedrigen Laodt -
Diensten , anch die Märckische Eingebobrne , und gleichfals in der

Grassschafft Marck , die Cleoische zu erwehnten Landt -Dieusten »waren

2 , Imi , ui - t werden sollen , Jedoch anderer Gestalt nicht , als dafern sie

sich vorher , vbgesetztcr Massen , begütert gemachet , und solches gebär «

sich werden bescheiniget haben .

ES sollen auch keine Kinder und Minderjährige , so das zwavtzigste

Jahr noch nicht complirer , mit Otticien versehen , sondern kHisli »

liciiro , geschickte Persohnen damit providirol werben , Ausserhalb daß

des FrevLerrn von Wackkendonck Sehl . Sohn , weil der Vater in

Unseren und des Landes Diensten und Loinmillioo ausser Landes ge¬

storben , bty dem Drosten Ampte Ccauenbnrg und Dniffclt , auch der

von Bilandt , Diost Huven , Drost Qnadt zu Aoppcnbrüch , und

Drost Palandt ( jedoch aber daß derselbe sich mit einem Adelichen

Gute allster im Clrvischen Laude -zuolik -iciro -i , und erweisen solle , daß

sein Sohn , auf welche « die exspscrantz gesetzet , Elnzebehren sep )



welch «xtPkktrnüon anff ihre Kinder kränget , bey solchen (" ollsrioirb

du « , jedoch ebne con !sc, u ^ otz und mit dem bedinge , wann solche ihr >.

Kinder tep ihrer Groß Jährigkeit c - xsb - l befunden werden , ver¬
bleiben .

lind solie » ferner die Drosten Aempter durch verordnete lublil ,
iulris , oder Verwaltete , nicht aaß dem Bürgerstande , sondern der

vriterfchafft , sondcriich ^da auch Rittrrmeffige » und deren Sitz darunter

r - lj -enlivL seßhafft und gelegen skv , bedienet , und was dagegen an
einem oder anderem Orthe vorger -. vhmen sepn möchte , adgeschzffet
UNd esUissoiiel werden .

Auch haben Wir vor daS sechste , in guadeu gewilliaet , auch in

Arafft dieses verordnet , daß hinfüro alle und jede Richters , Schlü -

tere , Zoll - und l ^iceur - Bediente , auch andere derecknete Dienere »
« och vor antretLüg ihrer Okkcisr , , gnugsame eLurios zu bestellen

schuldig , und gehalten sryn , auch « be und bevor sie dieselbe der ge .

bühr praclurer , zur würcklichen Bedienung nicht zugelassen werde »

sollen .

So haben Wir auch der Stände uutert - äaigstem suchen in so weit

gnädigst statt getbav , ' daß Wir einen adsonderliüen .' ulrl - tzRath oder

Hvffgcrichc zu vnd aaffzurichten , dasselbige auch mit Eiogc -
bohrncu und Beerbten Landtsaffeu , so wohl Melichea als Bürger¬

lichen Standes , nach Unsecm Veliebeo zu besetzen gnädigst gewilljget .

Es sollen auch diese HoffgericvkS - oder sutiitz -Räkye ans die ^ 6mi -

der sulritz insonderheit vrrcpdet werden .

Und diesem Hossgerichte und tuüitz Rahtc , sollen alle und jede

Parthey - Sachen , sie seren <l!ivi >, keuäal , Oimin » ! oder kil 'cLles

( doch die keullitle » . peinliche und kiecLlische ehe nicht , als » an sie

znm ordentlichen l 'eocel » gedcy ' n , und von Unserer Regierung dahin

verwiesen werden , oder auch eine und andere Partbey sich zum or¬

dentlichen l eocot » , doch , wie rechtens « INS tireai conroüarsin berusseo ,

und vor der Regierung zu handeln deichweren würde ( Usvenriliror , ge ,

rechtfertiget , und darüber crkandt , auch die Nothtarft sxpo -lü , r
roerden .

.Hätte aber auch eis oder das andere Imgircude Thekl Bebcnckon ,

des rechtlichen Außsprochs von bcmeltem Unserm Hossgerichte zu er¬
warte « , es sev über einem incläent - Punct , so der Hauptsachen ein

groß pesejulliciuiii bkingen koste , vdcr auch in csula priocio -ili , sol¬

len die ineoluliris I^ crr von zwo unverdächtigen Persvhnen aup den
Räkhen , welche bspde absonderlich hierzu zu veräpden , an eine rru -

partdeytsKe hni -ilisn k -icultät , oder « uvcrdächtige gsechtsgelehrke ins
gekcim und inlcü , parüdus verschicket werben .

Und vor diesem Hossgerichte sol auch Unser ^ ilvocamg bllci , oder

dessen Slljunclll , coinparirsa und wann er jemaudts ln kitcalischeu
Sachen ill viulciii « r pooni , xeLuniarü - , oder anderen Sachen be '
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langet , sollen dir Urtbeilen , sie seyud gegen oder vor de « > äroc » ro

kilci gesprochen , gebührlich sreiuirsr werden .

In 5s>ocie , wann Unser Uilcn , ^ ctor ist , alsdann sol Unser ^ ävo -

c » ku , kilci , auß u -isrrer G - Heimbleu Räche Befehl , scrionem vor

dem Hossgerirtre prononirsn , psrs » Uverl » darüdcr gnungsamb ge¬

höret , nnd vermöge der Hoffgerickts Ordnung verfahren werden . Im

fall aber der Uso , , in 6oncr ?. cr «ne Schvldt - forderungen und derglei¬

chen , belanget würde , wird es btllich dadev gelassen , nnd har es sein

Verbleiben bey des Hcil . Röm . Reichs conliirurionsn und Abscheider »,
in spscio bcp der Kävserltchen Cammcrgerichts - Ordnung äs .̂ nna
»SSL - pari . r . rir . .st woselbst llsruirsc und verordnet wird , welcher

gestalt Grave », , Herrn , Ritterschaft , Sräbte , Bürger , Banken und

Uuterthanen einem Churfürsten < oder Fürstmeff : gen des Reichs zu

Rechte foderen , und auß denen daselbst erfindlichen acht moäis » Zencli

einen mo -lsm erwehlen mögen , Doch weil sothaue moäi agenüi , so

wohl außläadisch - n Partheyen , als Unterihaocu theils beschwerlich ,

theils kostbahc sepu möchten , So haben Wir vor Uns und Unsere

Nachkommen , zu besser Brforder - und Fortsetzung allerseits unpar -

th ' vsch ' « -iulUtz , denenselben gnädigst steygrstellel , und hicmik frey -

stellen , entweder einem moclum auß angeregten acht moclis » Zsaäi z»

erwehlen , oder aber an Unser oder Unserer Nachkommen statt , Un¬

seren Xcivocaruni kä 'ci vor vbzedachtem Hoffgerichte citirsr , lassen ,

der daun a ^ ch verpflichtet scyn soll , aoff solche ciiarion zu compsri .

reu , und vermöge des Hoffgerichcs -Ordnung die Nothturft zn relstici -

ren ; Bes dem lulirtz Rath aber poK conclulionsm in c » u » , oach
rechkmessiger Beflndung , die Urtheilen so wohl gegen , als vor dem
^ civocaro brlsi zu Unserm oder Unserer Nachkommen Vorkheil oder

Last außzusprechen , dieselbe Urkheile , so in rsm I » äic » r » m erwachse » ,

« uff das Unselige Rechtlicher Gebühr und «ruverhinderlich <-i » quir « r
werden , und darwider Unsere , oder Unserer Nachkomme » , oder auch

Unsere Geheimdten Rätbc instikirion , lulpenlioo oder Auffevthalt » » -

kelueswegcs gültig sondern allerdings unkräfftig ftp » solle » .

So wollen Wir auch sonsten und im übrigen keine rechthängi - e

Sachen proiraliiroa , iniiibireii , sulpsnüireii » voeireu lassen ; Weniger

» der , daß einige Sachen , so in prim » iolr » nri » an dieses Hoffgericht

« icht gehörig , dahin gezogen cserden , gestatten noch verhängen ,

^ sondern den Rechten allenthalben seine « ordentliche »
Laufs » » hinderlich lassen , ^ Allermaffen hievon i » einer adson -

derlichen Gerichts Ordnung , wie auch wegen der Lchngebühr und

Nierst - Ordnung die Nothtnrfft mit mehrerm versehen und verordnet

werden sol , Gestalt Wir auch bade » verordnen wolle « , wie es mit

de » Hsvillonsn , damit nicht vnter deren pr » et - xr , alle luüitz Sache »

i » die Regierung gezogen werde » mögen , gehalte » « erde » sol , « « -



rüder bann , und damit solche « desto besser eingerichtet « erde , Unsere
Stände ihr Gutachten in zelten eindringeu können .

Und welln von Unsero Ständen auch über combinirung einiger
incomp -iuöleii Richteren und M -' ntmeisteren oder Schlürerep , auch
Gohgrcven und Landtscrreiber Dienste , allrrhandt Beschwer gesühret ,
und dieselbe ekvcuve zu lspsrirvn ; Hingegen aber , weil die Vi -lhcit
der Richter den Untertbane « uur zur last gereichen thäre , einige
Richter -Dienste , so durch eine Persotzu füglich bedienet und verwaltet
werden könteu , zu combinireri , die vnnörige und Uliquiüticirl ,- Nich -
tere aber ihrer Dienste zuerlassrn gehorsambst gebcthen 80 Kaden
Wir auch diese ihrer geführten Beschwer dergestalt gnädigst --» me -llier
daß Wir den biß -l ->eo noch --onjunclii » Verwaltete » vnd Un « nahm -
kündig gemachten Richter - und Schlüter - Dienst zu Udem und Geunep
uuumehr würcklick hinwieder U.-psri - or haben .

Und weil umb vieler respocio .-i willen sich gar nicht fügen , noch
thun lassen will , daß Richter - und Schlüter oder Rentmeister Dicuste
.-oindiriirsr werden , Sol solche « mit fleiß verhütet , und dergleichen
comhinaliooe , gar eingestcllel werden , Hingegen aber sollen in Un¬
ser « Fürstenthnmd Cleve in « künfflig nachfolgende Richter - Aemptek
conibinirer werden , al < erstlich da « Ampk zu Cleve und Griethausen ,
2 . Crauenburg , Jepflich und Dniffelt . z . Winnenthal und Tauten ,

4 . Alten Calcar und Grieth , 5 . Hetter und Zffeldurg , die übrige
Richter können füglich picht ouujuoAir - r , sonder » müssen tu vorigem
stände gelassen werden .

Und weil dey diesem Paß auch Unsere Märckische Stäube gehor -
samdst gesuchet und gebeten , daß i . dem Gohgreveu zu Lüdeuscheidt,
wobin die ^ ppsll - tioneo s- cunllre ivsramiss gehen , da « Keller Ampt
und Wiblingwerde , 2 . dem Gohgreven zn Breckerfelt , Kirspel Hai »
« eren , Kirspe und Runsal , und dann z . dem Richter - Ampt Valbert
die Kirsprl Herschede nnd Meiner ! « hagcn zngrleget werden möchten .
So haben wir auch diesem ihrem unterthäuigsten Euchen gnädigst
gerne (It-lerirer , wollen auch künfflig die rnrcichende Anstalt thun ,
daß die obdemelte Aewpter gebetener Massen ccu- jungirsl werde »
sollen .

Demnach « nch auff dem >0 ^ nno i§8L - zu Essen gehaltenem
Landtage einer alten Lande « vepurrriou auß Nitkerschassr und
Städten , mearion geschehen , und umb deren Anstellung so wohl die
Märckische Stände iuägemeiu , als auch die Städte in ihren über¬
gebenen xeLv -iiniuibu , absonderlich gehorsqmbst gebethen . So könne »
obgemelte Unsere Stände sich einer gewissen ioliruceioo . wa « dieser
vspuürten eigentlich Venichtvng seyn solle , biß an Unsere gnädigste
rutilic - rion vereinigen , und UN« dlkselde mit dem förderlichsten über¬
geben , So wollen Wir al « dau an gebührender Verordnung und würck »
lichcr Anstellung gemelter vepuiLnan auch nicht « ermangele » lasse » .



Wegen Lek in rzz ? - verwilllgtc » von der damahllaen kegle «
tenden Käpserl . Mapest . bestrtigten Wasser - Llcenten zu Nuhrorlh ,
Lvdith vnd Gennep , haken zwar mrhrbesagte Unsere Stände aber -
mahlu unterthänigste Ansuchnng gcthau , damit in ->6minill , irun -
bereuftlbrn , zufolge der Chnrfl . geschehenen Versprechuüssen 6s änn «,
- 6rr . der vorige beliette m » 6u , wieder eingeführet , und hinfnhr »
ocssrvirst werden mochte . Nachdem Wir ihnen «her dahingegen zu «
gemüthr zefül-ret , daß Wir tep Unserer Oom - isen verderbten Zn .
staube diese Licenten auß Unserer Cammer zu entratheu gar nicht
vermöchten ; So haben sse sich auch endlich hierunter gefüget und « u >
terlhäoigst bewilliget , daß es dieser Licenten halber in dem Stande
wie es biß hierzu gewesen , verbleibe « , U « S und Unseren Erden und
Nachkommen ohne einigen ferneren Anspruch gelassen , und nach wie
vor , in Unserer Cammer -u x - ep - ruum eingenommen und berechnet
werden soll .

„ Dagegen Wir Unseren getreuen Ständen auß sou »
derdahren Chnrfl . Gnaden hiniviebcrumb gnädigst » er «
williget , daß die ihnen alberrit » ccoiäirte Jährliche
vier tau sendt Reichs thl . mit noch zweytanseudt Reich s -
thl . nicht allein » erhöhet , besonderu auch folgradtt
von Jahren zu Jahren con . inuiror , auch zu allen zelten
von dluenselbeo zu Zehrungen , uöthig befundenen Schikungen , Be¬
soldung deren Bediente und dergleichen , von ihrem Uscsplorn , auß
den Steur - n gehoben werden , wie Wir dann Unsrem jetzigen und
künftigem Statthalter , auch Regicrnugs - Mähten in Gnaden aubefehle » ,
daß sie Unseren raudständeu zu Jährlicher Beytreibung odgcdachtek
sechs tauscndt Reichsthl . uvthige Vefehie vvd sxsculoriale , an Unsere
Vcampte und Richte « jedes Orths , auff deren Gesinnen , onweiger -
iich ertyeiwn sollen . "

Damit auch ßinfüro die sämptllche Untcrthanen von Unseren Dristeu ,
RiLtrren und anderen Bedienten mit Diensten zur Ungebühr ferner
nicht beschweret , noch übernommen werden mögen , Jmmaffen eine
zeitbero zu Unsere Mißfallen geschehen sepn sol , S » haben Wlr die
VtrorLnung gekhan , daß bie alte Dleust - Lrdnuug 6s g,nn -> >sz6 . r - vi «

6 -rct und verheff . rt , de » Ständen csmmunisirec , auch mit dem för »
deriichsten , damit sich mänulglich daknach zn achten haben möge ,

xub >iclr°r weiden solle .
Zwar hätten Wlr « sch wohk » erhoffet , es würden Unsere Stände

die Beybringusg der ^ uao 1622 . noch hiuterstelliugen rsliirsnäsn eon -
lributiLNsii nicht ferner 6McuIr !k« r haben , zsmahlll anß denenselben
noch ansehnliche hlthe Posten , an eiuize noch undezahlte Kriegs Ofticirsr
dezahlrt werden sollen , Bldieweiln sie aber darzu gar nicht zu bewegen
gewesen , so haben Wir es endlich asch d «hin gestellet seyn lassen



misst « ; und sollen demelte R - iianro » von Uns und Unseren Nach¬
komme « weiter nicht eingefordert noch drvgetriedeu werden .

Und weil hiernegst die Ampts > Cammer , daß das Guth die Hätsch ,

kein schWar , sondern von Steurer , jederzeit defreptrs Guth gewesen ,

luüiilirsi , auch wieder die von den Eingesessene zu Vißlich eingkgebene

Lttssiara , besteudige Einrede zu haben zwar vermeinet , die Stände

aber nnterschievene Einrede « , besondcrlich , daß sie in künbtlichem

Besitz des coU - cnreus von zwantzig , drrpssig , viertzig , sünffhig und

undenckiichen Jahren gewesen , vvrgeschützet , wannenhero aaff ein

anders sich ciuzulasscn , nicht tewogen werden wollen ; S » missen Wir

zwar in so weith , daß der Loloou - « uff die Häpsch von seinem blossen

Gewin und Gewerbe von nun an die Steuren abtragen , dahin gestellt

seyn lasse « , Wollen es Uns aber außrrncklich Vorbehalten haben , daß

der Ampts - Cammer von Unsert wegen die « „ gezogne Schatzfrepheit

- egen die Geerbte z« Dißlich cl« plano , wie die Landtstände vor diesem

selbst gebehken , ai . ßznfnhreu unbenommen , sondern Vorbehalten bleiben ,

doch der gestalt , daß die dieserhald ergangene > cr » au unpgrthexsche

Nechtsverstäudige zur ckecllion re - ^ minrrec werden sollen .

Sv viel aber die Hülßhvrst betrifft , sepud Wir gnädigst zu frieden ,
daß der colonu - ins künfftige « ach den alten Heed zettuln , welche

beweißllch wvl , und nicht ü « kaoco cingcführet , angeschlagen werden ,

Was h - rnrchst wegen Abstellung Lee Licents » und Weggelder zu

Wasser und Lande in Cleve und Marck gesnchet worden , bat nunmehr

seine Richtigkeit , und sollen dieselbe , welche von dem Oepulaiion - c -

Werke herrühren , alßdaldt ceallren , und die Bediente abgeschaffct ,

diejenige aber auch so von den ALysnlichen augeleget sepu , alßdatt

würcklich abgestellek , wann die KayserUche alle ihre Licenten auffhören

lassen werden .

Jmgleichen lassen Wik gnädigst gerne gescheh - n , daß di - Müntz -

vrdenun » in gemtlter Unsere Graffschafft nach Cöllnischer Müntzord - «

NUNg provilloualilse rerluciiLk und puhliciesl werde , Gestalt Wik da « !,

Unseren Me - iernu - s -Rahteu solches also werckstrllig zu machen in gn -i ->

digstem Befehl auffgcgeben baden .

Nichts weniger baden Wir es auch dahin gerichtet , daß die in

Unserer Graffschafft March gelegene Adcliche Prvbstey Schede , mit

Adeltcheu Persohne « , dem Herkommen gcmerß , besetzet , und dir ttzät --
liche Oawrnore » verselben daravß geschaffet worden seyn .

Wir wollen auch ins künffiige auff beqnäme Mittel bedacht ftxn ,
damit es drdcy unveränderlich gelaffeu werden möge .

Demnach auch dafür gehalten worden , daß vorgesagtek so gar er -

schdpfflen Graffstsafft Marck dadurch in etwas wieder anffgeholffen , und

der « Bestes , Wohlfahrt und Auffnehmen befördert , auch Unsere seilst

eigene imraclen verbessert werden könten , wann der Lipstrohm biß

znm Hamm , und lo hoch immer möglich , imgleicheu der Nahrstrohm



nzvixrbel gemaLct würden , So wolle » Wir auch Unser « Orth « eiu

solch gemeinnützige « Merck aoffs beste gnädigst gerne lscui „ I>rea , uud
durch dienliche Mittel und Wege , so viel au Uu « seyu wird , »um

würcklicheu « ü « cr zubringen Uns angelegen seyu lassen , Gestalt Wir

dan so gliech anitzo Unserm Stathalter und Regierung communeen

« ollen , dieses Merck mir Ernst vokjnuehmeu , und darin ferner kein »

säumnüß vorg - beu zn lassen .
Daß auch einige Häuser und Burgmaus Gütere , so keiner Rtttersitze

seyn , sondern von undenklichen Jahren in den Schatz Registeren gefunden
wenn , sich unterm Norwanbt einiger Frevhctt , von den allgemeinen

vnviidu » zu »xiinireu , auch von gemelten Häusern der Jagtgerechttgkeit

zu gebrauchen anmassen , daß finden Wir unbillig , auch Uns und Un «
seren Nachkommen , auch sämttlicheu Ständen uachtheilig und

juclicielich ) U skyN .

Setzen , ordnen und welleu demnach , daß hinfüro nach Auleiknug
der in ^ nno 1560 . auffgerichteten Amptl -Ordeunug keine dergleichen

Güter von Stcvren frep und »xsmp , seyu sollen . Es Heiken dann die

Besitze » derselben sonderbahre Icripr » privil - xia auffzuwetsen , oder aber

immsrnorialsm potlsstlioosn , solcher Freybeit der gebühr zu lloclien .

In welchem ende wir au die B ' sitzereder listig ,litten Häuser fordek -

sambst rsscribirsQ , und ihnen einen gewisse » termilllllil , ihrer Oocu «
meur » zu proäuciesn gnädigst bestimmen wollen .

Dum fall auch Wir , oder Unser i » Gott ruhender Herr Natter Ehrist -
seeligen lllndenckens , einige schatzbahre Gütere auß gnaden eximir « , und

schatzsrey gemachet , ober Wir noch ins künfftize - ximiren und schatzfrey
machen würden ; So sollen und können jedoch solche uud dergleichen

exemplionea weiter nicht , bau lalvo ju , s lsttij , und wau von den

Illisresssvrsll darin gewiüiget , verstanden werden ; Würde aber solcher

Oonlen , nicht erhalten , so würden sich die Imperrs ^ rsn solcher «xsmp -

rivll nicht entbrechen können , ihr comingsut deizutragen , Wie es dann

ohne daß die Meinung nicht hat , daß solche « ximirte von Landt <Is !«ri -

üollsn , Tnrcken , Reichs - und Creiß - Sleureu , uud was zu Bezahlung

der Herrschafft und Landtschafr Schulden verwilltget , befreyet sein

können , Sondern es müssen auch solche privilogirte ihr cooringsn « je «

deSmahl colllribuiren nvd zutragen .

„ Sv wollen , setzen , uud ordnen wir auch ferner , daß von nun au

und hinfüro einige Bürger oder Haußleuthe , oder auch diejenige , so

zwar Adeliche Güter uud Rittersitze an sich triogen , sich ab » doch als

Rittermessige nicht qualisicireu können , einiger Jagt -

Gcrechtlgkeit nicht zogeuiesseu , noch derselben anzu -

massen haben sollen , Jedoch seynd die cslu « pr , « rar , n . und die «

jenia - , so vor dieser Unserer itzrgen Bewilligung , mit deucn Gütereu ,

zu » ! , ü auch die Jagt - Geeeartigkeit kanffsweife albereit an sich gebracht .

Nicht gemeinet , bau diesen ihr ju , ^ ulllirum wider ihren Willen nicht



genommen werden kan , wie dann auch diese Gerechtigkeit
alsdann nicht unbillig ruvivilcirsr , sobald Liese also ver -

alienirte Adelicke Gülere binwiederumd au qu -üiticins Riltermeff , ge

Besitzer kommen und rrsi >, l « iirer werden . "

» Jmgleichen können vnd wollen Wir Unseren Richtereu und
Schlntrreu oder Rentmeistern gar nicht gestalten ,

noch - uthetssen , daß sich dieselbe ihres gefallen der Jagt - Ge¬

rechtigkeit , und des Wein und Bierzsppeus gebrauchen uud

chnmassen sollen .

Wann sie aber ausUoseru Befehl und Uns zum besten ,

wann Wir im Laude sepo , die Jagt gebravchen , haben Unsere

Stände darwieder nicht zusprecheu , angesehen Uns , als dem Landes

fürsten , in allen Unseren Aempterrn , Reutmeistere » . und Schlülercpeu

die Jagtgerechtigkett unstreitig gebühret uud zustehet , J - doch eine -

jedtweden Jagtgerechtsamkeit hieriuneu uuuachtheiiig und unbe¬
nommen . "

Hernechst haben zwar auch die UaMr - teu Unserer Stadt Emmerich

uud Reeß sich in dem gravirer zu se - a erachtet , auch dared so wohl bey

gegenwärtigen , als auch hiebevor gehaltene » Landtagen vielfältig äolirer ,

daß einige von Uns uud in Unscrm Nähme » eiamahl erwehlre und an -

gestellte Echeffen , Rathsvetwaule uud Gemeinsleuthe eiae zeilhero

ihrer Scheffen stellen , ohne Anzeig einiger eihedlichen U sachen ent¬

setzet , und in deren Platz andere von neuem dannik proviäirec worden ,

mit angeüeffteter uukerthänigsten Bitte < weil solches den a gesteliea

Peksohuen sehr verkleiner - uud schtmpfflich wäre , So mochten Wir in

Gnaden geruhea , Sie Lies « von wenig Jahren etugesühitco BelLwer -

uüß uuumehr hinwieder zu entheben , und di » gnädigste Bervtduuug

zu thuu , damit hlufüro - Xtr - cs5um Mottls V°I Uelicii , auß Mittel der

Scheffea und Ralhsverwanlen uiemandt weiter entsetzet , oder seines

Scheffen - Amots eklaffeu , sondern vielmehr dadep von Uns Lasdesvälier -

Uch m »llui >nirec werden möge .

Ob Uns nun wohl anfänglich nicht wenig dedenckiich gefallen , U « S

einer Sachen , der Landesfürstlichen Hoheit zufteheuden , auch nun zu ,
mehrmahlen in demelteu bepbeu Städten alberetk würcklich «xorcirtek

Gerechtigkeit uud rsßsl » zubegedeu .

Damit aber jedenuoch auch diese odgemelte Unsere dcyde Städte

Emmerich und Reeß , di « sonderbabre LandeSväkr . riiche Llede uud

gnädigste ssseclion . damit Wir so wohl ihnen als anderen Unseren ge ,

horsamen nnd getreuen Ständen und Unterthaneu zugerhau sepn , umd
so viel mehr im Werrke zu spüren baden mögen .

So «.ouceäiron und verleyheu Wir ihnen nunmehr in krafft dieses

diese besondere Guave und Freyheir , daß von nun an und insküuffrig
die Echeffen und Rahtsverwante in obbemelteu Unseren Städten Em¬

merich und Reeß , wann ste eiumahl vou Uns oder Unseren Nachkomme »



itt klafft Uns compcükkvts » äuri - eligenfli ( dessen Wir Uns hicdnkch

im geringsten nicht begeben baden wolle ,,) gkw - blkt und angestelltk ftp »
werden , in solchem ihrem officio oder Scheffenstande , so lange sie im

Leben verbleibe » , oder durch ihr selbst verschulden nvd stlaffbahrcS

Mißverhalreu ihres Edrenstandeg sich nisir selbst unfähig und verlustig
machen , comiauir - c und pcsl >elu , r « , Im übrigen aber es mit der

Wadi und Jährlichen reaovirung der gewöhnlichen Evdesleistung eS

allerdings , wie hettomwcos und g . bränckiich gehalten werden solle .

Wir ordne » , sehe » » nd bewilligen auch hiermit ferner , daß von Uns

oder Unseren Nachkommen , hiofüro in deuev Städten , da Wir die
slscüon haben , Unsere verpflichtete Dienere zu Schöffen » ud Rahts »

freunden nicht angestkllet werden sollen . Jedoch diejenige Oehrter , da
es also verbracht , daß der Richter zugleich ei » Saeffe mit ist , anß -

g - nommen , dann daselbst wird es bepm Herkommen allerdings gelassen .
Nicht weniger erachten Wir billi » nnd hochnötig zu ftp » , daß die

von Emmerich , Reeß , Calcar , Xanten und Ham ( Jmmassea von den¬

selben uuterkhäviast zebekhrn worben ) wegen der vor die vorige Lrndes

Hcrrschafft gele !st - tce Burgschafft gebührlich benommen , und ssalloß

gehalten « erden , Gestalt Wir daun auch nachdem nun die Stände zu
Abtilgunr der alten Cammer - Schulden , ein sicheres eingemioiget , ge¬

schehen lassen könne » , daß , sobald nur immer möglich , berürte Schul¬

denlast abgcstattek , und gedachte Städte ihrer geleisteten Burgschasst
entlediget werden mögen .

Der Stadl Calcar wird Ihr habendes peiviftgium , einen Richter zrr

« rwehlen gar nicht angefoehtcn , weniger sic in solchem llure rurbiret ,

sondern dreftS allein wird von Unserer Cicvischen Regierung liiftioicm »

daß der von ihnen crwebltc Richter Uns zn ge rührender best ' ittigung ,
cnnsirmarion und Verpflichtung ( so Uns als dem Laudcsfürftrn unve »

neintlich zustebet ) gestellet werden möge .
Wik wollen aber jedoch auch diese Sache der Gebühr untersuche »

lassen , und da » nach Befinduug , darin dasjenige , was der Billigkeit
und dem Herkommen gemecß fern wirb , U »ru : , - o und verordne ,, ; Jm -

gieichen dieselbe mit Verpachtung der Mahle daselbst , wieder die Ge .
bühr nicht beschweren lassen , sondern vielmehr dep dem Looliscr ilo

iLoz . gnädigst schützen und handthaben , Gestalt dann vv » Unserer

Cammer d - ßhal - die Gebühr albereit verordnet , nud cs mit dieser

Mühle in vorigen Staudt hinwiedcrnmb gestellet worden .

So wollen Wir au - wegen de , von Unseren Märckiichcn Ständen

geklagtes ungewöhnlichen Mühlendicuste zu Langenscheidt nnd sonsten

gedSSrrnde rsmsllirung verfügen , und die Verordnung tbnn , daß

gemelte Unser » Stände zvr Ungebühr damit nicht des « « eret werde «

sollen ; Wäre dann auch « weißlich und darznlhun , daß die PfäSterr

selbst dnrch ihre Fahrlässigkeit und Verschulden , die Mühlen Gebäude ,

so sie doch in baulichem Wesen za erhalten , in alle wege schuldig
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gewesen , eiügetzev lassen ; Werden sie oder bereu SeLen de » Schabest

lüi » lü -. ^ iibn « vud ohne der Stände zvthuu zu leparirsn » sitzt unbiNich
angehalkeu .

„ Deß Aohlcn flehenden l - ynd Wir als eines , dem LandcRFürstest
„ >on ,^ clisk !llden lieg -, !- , unstreitig berechtiget , können Uns auch dir -

„ ser Gerechtigkeit nicht begeben , Nachdem aber die Nitterbütlige

, , aaß - eniel - r Unserer Grassschafft darüber Beschwer Anführer , daß
„ der besagte Zchendk nicht nur üuß Len gemeinen Güter » ( welche

„ auch niewadl » gestritten worden ) sondern über dem auch anß
„ denAdelichen , zu den Ritter sitzen gehörigen Lande -

„ re yen gefordert werden wolle , unarige sehe » noch nicht

„ erwiesen , daß sie zu einigen Zeiten davon daS gering -

« sie gegeben , sondern um , erst letziich von dem B .' -' gmeist - r Dien -

„ sten dazu angehalten werden wollen , Sv erklären Wir UaS hiemit

„ gnädigst , wan berührte Milterbürtige gebührlich erweisen

„ würden , daß sie poi ' lv1 ' i : » !is lidei - rsR - , ihrem Bngebeu

„ gemeeß , von unbeoctlicheu Jahren seweseu , baß Wie dieselbe
„ a u sf deu fa U dabey unbeeinträ ch tiget la ss en wo ! le
„ Von denen Kohlen aber , welche demelte Ritterbürtige
„ zu eigener ihrer Hauß Nvttnrffc , und in ihren Ade -

„ lichenBaueten graben lassen , und verbrauchen werben ,

„ inskünffrige kein Zehcndt gefordert noch bezahlet
„ werden soll . "

Demnach auch dlc Stadt Sevenar sich über den Graven von Bergt

beschweret , daß sie in ihren habenden l ' . iviiegieu und Gerechtsamen

des Gerichts , Zoll - und Weggelder , auch Vier - und Brvdt Arciftn

im Kirspel Weh ! detreffeuot , beeinträchtiget werden wollen , To ist

Unsere gnädigste Meinung , daß auch hierin gedachte Stadt Se -oenar ,

dev ihren Reckten und habender j-olivUion . ohuerachlet der an vor -

gedachten Graffeu über das Kirspel Weh ! verliehenen Pfaudt - verschrei -

LUllg , gelassen nnd alle luioauoiies « bgcschaffer , weßwegeu auch an

den Graffe » ferner besehleubc geschrieben werden soll .

Nickt wenige : auch daß in mchrgemcltec Statt Sevenär geleacnes

und auff den Rikter - Aettul nicht ersindklrcheS SckioLfften zusteuLiges

Hauß , kep der Bürgerlichen Last gelassen , daserne an Serien ge¬

dachten SchwöffecnS die Ircpheit und , der Gebühr Rech¬

ten » , nicht bescheiniget werden tönte .

Die Geerbte in der Duiffelr haben Wir hiebrvck gegen einander

hören , und Verordnung ergehen lassen , Labey es Mich sein ver¬

bleiben hat .

Und demnach die Geerbte im Ampte Xanten urd Schermbeck sich

beschweret , daß sie mit nngewilligten Umdlagen gegen Lcduimg und

des Landes l ' rivile ^ ie » ArLvieai werde » ; So so !! darunter die Gebühr5
Benz . Proo . Vers , o alh ,
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verlast werten , Jmmassea bereit dem Richter zu hinten di - Ursache
der - n , und bi - drüber gemachte Herbzeltul zur Cantzley rinzuschicken
d -Pohl -m wvxden .

Demnach » ,, d hingegen so haben die Stände , zu bezengmig ihrer
rin . erkbänigüen asteciioii und Treue , za atülreiitz in adtilgung der
a '. ,- C -- ">. , ks"' >; :dkn , die ssw » , von se » suiabl huuderl tguseadt
N l schaler >.!> uckt Je '' nach penpvrrinv von s . chtztg und viertzig
in dort ress ' eariv , grs Cleve und March , wovon der An ' ang nach
adle !>' . eener Jahre > ä liaro dieser anzurechnen gemacher werden
soll , z ezab ' cn gewlütier .

i . also , daß vors erste , ihnen ein gewöhnlicher Uev - - ,
heeauß -irgben werden möchte , daß gemelre ihre nurerthänigste Be -
w '.llig ' ng au ihren I 'eivile »lsi>. Frexhetlen , Rechten und Herkommen
una ^ ' ü . ig sevo toll .

2 D ß die Unterpsände , so einaelölet wn den , in Händen nnd
» llnii » lirali ^ u be - dcr serts I) - s» , ! , rr - ii , wehrend , n gedachten acht
Jahren grossen , und deren Adkemxst zu Einlösung anderer Stücke
und desto forderlicher Abtragung berüorler alten Schulden angewend .- t .

z . Die Oomiiioeii so viel thunl cd und mö / li d , durch Verpfach -
tung uud sonsten hsnfiiclrec , die nutzbarste Pfandschafften am eisten
eingelöset , die cas-ir -tlieii . daran der meiste Vorkheil , an ersten ad -
geleget , und mit dev tä ^- lliror » , der vrlauff . ncn pnr. tionnn halber
zum meisten Nutzen gehandelt , auch diejenige , welche am meisten
Nachlasse » , am ersten bezahlet weiden INS ,, teil .

4 . Daß vor allen dingen den alten O « lliiorib » s die lauffende
jwnüone - Jährlich bezahlet , die Städte Emmerich , Cnlcar und Kanten ,
Nceß und Hamm oei gefährlichen Burg 'chafften mit vecichreiduug
eutkaeev , und die ärircheu . Schulen , Armen , WeNiUhämer und
Hoipitaicn , wegen der bczahlunz sonderlich beodachtet würde , welches
dann ln so ferne müglich sevu wirdc , geschehen solle .

z . Der Scävde aeß Ri , terschaffc rirchTkadlev Landes dksckwerungen ,
wie auch die allätriorialia , uud II0VL gravauüu ,! zu ihrer taUilaccioii
aller b » u ^ re ! l na « , zuvor erlediget werden .

6 . Und ueii vors sechste die Stände vbangekegte Steur Uns
vnv Unsere -, Erden und Nachkommen van Unserem Chur - und M - ck
g äffllchem Haast Vranbeobxrg ln Iliies »telbensteine er Eollaierilü ,
als jederzeit Regierenden Herzogen zu Cleve , uud Graven zu der
Marck etnhig uud allein , mit nichten aber einigen andern pe -« ' >, ii -ii -
ronhe « rneileo , zam besten Aorthcil , ans souderdahrer unterthäuigsten
sssscuon gewtiüget , So nehmen Wir solches in gnädigsten dank an .

7 > Wir batten auch vors stehende biltich zu sexa , daß die Obliga -
ne>na6 und Perschreibu » gen der alten O -Virne » , asff die Unterpsände ,
biß zur - nützlichen Ablöse , » » verrück ! verbleiben , und brßsgls die
Stäube und Uutkrthaucn nicht oi-liglret wcrdcu .
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Wann auch inskünfftize einige OHIi ' Zarianss werden eiugelöset

sein , dieselbe alsdann II » « eder Unserer Lmprskammer , damit sie

Uns zu Gefahr und Nachtheil nicht liege » bleiben , gegen einen

Schein ei ,«geliefert werden .

8 . Zum achten wollen Mr verordnen , daß zu ^ stmiaillearion dieser

«Heilmittel , einige auß mittel Unserer Nähte , wie au « Ritter ,chafft

und Städten Unser « ZürstenthumbS Cleve und Graffschafft Marck , be¬

sieget , nnd durch dieselben , eineu Pfennigsmctster , samdt einem
Scribenien und Botten , wie auch andere Unter - Bediente , als Lmonl -

roee ,, oder Lx° ,, nurc >.' , ' , angesiesiel , und uach befinden , wieder abgestegek
werden .

y . Und weis sie znm neundten , das erwebuten Ills ^ urirrea horch

Unsne Reglern « , s - Mä - te und Bmpts -Cammer Vedlonte » orige uach »

Weisung , die Psanbrschaffren , deren Einlösung uuv soujien betreffende ,

jedesmah ! außgireichet , und darunter die Hundt gebohlt « und Hülffe

geleistet würde , nntertdänlgst gesuchet ; So wollen Wie dieselbe hiemit

dazu befehliget habe » , wie dan auch gemelte Oo , , „ ii , rv ihrer Bedienung
hnlder , vcrkrekten , und i ,ille , ,mHi , or werden sollen .

10 . So sollen auch vor » zehende der Stands begehren gemeeß , solche

mittel zu keinem anders Zweck , dann wozu dieselbe g - williget , ver¬

wendet , die OopurUrs uud der l '. scenw , darauff veräpdet , von bem -

selden gnugsame Lauüon bestehet , alle Jahr brhirigc Rechnung abge -

lcget , und auff erfordern den Oopurarls jedesmahls ei » Bestcudigrk
liaru , des Empfangs und Ausgabe zugestellet werde » .

11 . Da auch vors cilfftc , in diesen Unser » bepbeu Landschafften übet

alle Zuversicht , Ariegsverderd , Lxuaimälaisri Reichs - und Türckcu - steuren

eivftclen , So wollen wir geschehen lassen , daß alsdann , nach Uroporrioa
solcher Reicks , oder Lürckkn - steursa vbgemeltr Bezahlung so ferne in

U, ls>snlc > verbleiben , das co „ ü „ genr nach Befindung der onerum ver¬

ringert , und die Jahre i, roIon°i >ol werden .
12 . Und obwohl auch vors zwölffce , die Stäube anfäazüch die

Summa ,n von zwvlfftauftndt , nachgehcots aber vierkausendt R - ichs -

tbaler zu Abtilgung der alten Schulden , anß Unseren Domamrm Jähr¬

lich beprragcn zulaffeo begehret , So haben sie doch Uns zu uuterlhanig -

steu Ehren und Erwegung , daß Wir mit neuen Schulden albcrctt

belästiget , solches poliularl sich begeben .
Und uachdemmahl auch die Stäube , benebeu biebey gemclteu ekn -

huudert tausenbt Reichsthl . ralfiscuv - zu Einlösung Unser « Ampts

Schermbeck und zu R - psegeldern , zu fernerer ihrer unterthäuigste »

Liebe und Treue , uud frcpivillig eiugewilligct , So babea Wir ibre

unterthäuigste Elnwikiguog edeufallt in gnädigstem Danck augrvommru ,

uud sollen solche Gelbe durch dir hierzu vcrvrdnetekecexrsk « - eingenom¬
men werden .

Demoechst auch uud den Punct der Stadt uud des Ampts Neustadt5» '



LSLlüixeul r « bewilligten Landtsteureu brtr .' ffendt , Erklären W !r Uns

hiemit gnädigst , daß so wohl hem Grsven von Schwa tzerbe . g , als
den Ständen compeiool !» suris rerneelia vorbehalken bleibrn sollen .

Alles nun , was in diesem li - ces - u von Uns , U ' senn gereuen

Ständen gnädigst versprochen und zngesaget , Wollen Wir « * - Unser «

Nachkommen unverbrüchlich und väst zu jederzeit in Gnab .- n odl >rvircu
« ich Hallen , Gestalt dan bemelte Stände auch ihres Obrte allem dem

Jeulgen » was rins von ihsrn stcywillig , auß unlertdänigster Liede
VN » xki « c !ior > vbgeschter Massen , unterltzänigst ringkwivig - r >vord ! N,

gleichergestalt ohne einige rcimrdveniion und in snoerbrüikliLem « stcr -
the . igstea g - hoksamb nach , « kommen , und darwiedek nicht zu handelcn ,

västigl >ch in vrt ' . kbäntgreit versprochen , Jedoch drhev gedo - samtst »rin .
„ ori i-^ bev , daß die lisp -elimon « » , sc offt auch die anitzo eivgewilliglc

Gelber in außschlag zn thnn , mit zuziehnug nnd Euneenmg von Ritter «

schafft und Städten vopuu - ten gemachet , Und wa » anff Restaiuen Lxs »
LUtilln !!» vorgcuommen werden müssen , seidige leine andere , als welche

seamig treffen , die aber ihr co -ninA -mr aMezcde « , damit nicht be¬

schweret werden , sondern gänzlich versichert bleiben .

„ Jmgieicheu da sie die Stände , wider « ins oder a n -

„ dere von dem « , so io diesem Idecvl - u gnädigst erörtert

„ ist , ioskünfftige gravirsr würden , und von der Regic -

^ rung nicht remväirung geschehe , Sollen die Stände
„ Uns solche - nuterthäoigst hinterbrin - ru , da dan Wir

„ und Unsere Nachkommen also fort nach eiugenom -

„ menrm Bericht die schleunige Versetzung thuo « ollen ,

„ hast alle geschehene Loutruvsulion » » adgestellet , und

„ alles nach diesem Haopt - Koces - eingerichtet werde ^) .
Und Wir Frtederlch Wilhelm , Churfürst zu Brandenburg rc .

Versprechen schließlich vor Uns und liniere SuccsüoreL . daß Wir Unseren

getreuen Laodtständeu von Ritterschafft und Städten Unser « Hertzvg -

thumbs Cleve » ud Graffschafft Marck alles dieses , „ was odstehct

„ und hierin recessiist , västiglich und nuverbrüchltch

„ halten , vnd hiebe - , alß ihren Privilegien und kever -

„ salsn mächtiglich uud Chorfürstlich schützen , auch uim -

„ mer gestatten wollen , daß von Unser » Statthalter ,

„ Regierung , Brampteu uud anderen Dieneren hi , legen

„ gehandelt werde , Wollen ihnen auch hierüber der Römischen

„ Kävserl . Mayest . allergnädigste Lonkimalio » « der diesen Haupc -
„ Uscili ? iwpolriroa . ^

Der Receß ist durch Zahlen in Paragraphen getheilt worden . In der
Urschrift ist dieses nicht . Es ist deswegen geschehen , damit er sich
leichter liest , und damit man im Register leichter die Stelle aiigederi
könnte , wo ein Gegenstand steht .



Au dessen allen Niedrer Bekräfftiguug , haben Wir gegeuwertigey
mit Unserm « nfgedkücklem Chsrfürstlichcn Jnsiegel nnd eigener

!udlcripüo -i bestätiget , So geschehen and geben Ciün « n der Spree den
lg . äuguKi de - ein taoseut sechs hundert sechtzigst «, Jahres »

Friederich Wilhelm .

( I. . 8 . )

Sechste Urkunde ,
Landtags > Adscheid .

Welchen der Durchlauchtigster First und Herr , Herr Friederich
Wilhelm , Marggrave zu Brandenburg , deS 5? eil . RLm . Reichs
« rtzCämmerer und Cdnrfürst , »a Magdeburg , in Preussru , za
Cleve , Gülich , Berge , Stettin , Pommern , der Cassuden und
Wenden , auch in Schlesien »u Crossen und Jägerndvrff Hertzog ,
Burggrave zu Nürnberg , Fürst zu Halderftadt , Mindey und
Camriiu , Grave zu der Marck und Ravenßberg , Herr za Raven¬
stein , und der Laude Lauenbarg und Bütau , rc .

Dero getreuen Land . Stünden auß Ritierschafft und Städten bei
hertzogthnmdS Cleve « nd Grafflchafft Marck auff einem außgeschrie »
denen Landtage rrtheilet , >9 - L1 »rrü >6 Li .

Wir Friederich Wilhelm rc . und Churfürst ,
Bekennen und lhun knudt vor Uns , Unsere Erben und NE »«, ,

mcnde Herrschafft » auch allermäunig '.tch ; Nachdem wir zeit Unserer
durch de < Allerhöchsten Gnade und Bevstandt nunmehr in das Ein
und zwsntzigste Jahr geführten Regier » » - , stas keine Sach « mit
mehrerm Ernst und Eoffer angelegen sepn lassen , dann , daß die von
dem Allgewaltigen Gott Uns anvertrsucte Lande und Lenthe in guter
Rnhe , Friede und Sicherheit sepn und bleiben , dieselbe mit Recht
und Gerechtigkeit sckmiaiktrirot , eine rechte tiurmonis , und in allen
Stücken gute Ordnung bepdebalten , absonderlich aber an » , bi « zwi ,
schen Uns , und Unserengetreuen Ständen und Unterthaneu re ^ ecrire »
Landesvätterliche , gnädigste , und unterthänigste Liebe und ck- vmio »
ungefärdt , und « « betrübt in ihrer vollkommene « Blüte bestehen , und
mehr und mehr wurtzeien mochte ; Also haben Wir auch solche Unsere
treue , Bäuerliche Sorgfalt absonderlich gegen Unsere gehorsame , « nd
getreue Stände Unser « Hertz » , khmnbs Cleve und Graffschaffr Mar « ,



« llemahl in der Lhat erwiesen , und verspüren lassen .
Und als durch des grossen Gottes eigene Güte die Sachen vor -

weviger zeit dadin gediehen , daß die dlntige Waffen , dvrch auff -

gerichteten Frieden - estillet und hingelegct , Unsere l, ödeste Persobo
und Staat in denen allergefäbrlichstev Lenfften und oo ^ Uoneo gnädig¬

lich behüttet ; Unsere Sande vor gänhlichee -lesol - Uvri und Zerrüttung

errettet , und deueuieldeu die verlang !« und von Gott gebetene Sicher¬

heit so « eit wieder gescheucket worden , Darnach so seovd » .- oft Herd -

ticher schuldiger DitNcksaguug gegen Gott , Unsere sorgfältige Gedanaeu

so baldt dahin gerichtet gewesen , damit auch in gebar rem Unierm

Herzogthumb Cleoe » und Graffschafft Marck , der wieder erlangte

Friede in seiner trofft deständig bestehen , die gehorsame Stände uod
Underthauen für aller geschwinder unvermuthender Gefahr « estchert

sepn , auch die dev vor gewesenen unruhigen Zeiten , » nd wehrender

Unserer adwesenheit etwa verursachte cUüonany , Ged . ecken , Mangel

und Beschwerden abgestrllet , und denenselben würcklich rameiliret

werden könne , Zu welchem eude Wir Uns denn auch niqt ohne merck -

liche Ungelegeuheit und Beschwer in eigener Pcrsvhu io diese Saude
erhöhen .

Und demnach Wir nuu Unsere getreue Stände von Nittersckafft und

Städten anhero gnädigst verschrledeu , dieselbe gehvrsambst erschienen ,

Unsere den 24 äanu » rii geschehene prnpoluion angebdret , nnd schrifftlich

empfangen , dieseide erheischender Noktviffc , und de » Landes Beste »

nach , zu Unser « souderbahrem gnädigstem Gefallen ebne unnötige

Verzögerung wohl berachschlaget uud oderleget , Wir Uns auch auff die

von ihnen gehorsambst eingerlchie unterihänigste Erinnerungen und

Uelisteria gantz gnädigst nnd gütig erkläret .

So ist darguff durch Got . es des Herren Hülffe uud Bepstaudt in

r « lp « kuvs gnädigstem und uncertdänigstem hcrtzljchem Vertrauen , in

denen » orgewesevcn Puncten eine vollkommene Richtigkeit getroffen ,

und folgender äiscel , darüber auffgerialer worden .

Und « eilen nun anfangs Untere getreue Stände von Mltkerschafft

nnd Städten olderen im . Jahr rügy . untertdänigst uod fäftlg !' » veoe

sprochea , inuetbalb acht Iabren Uns nnd llnseun Ehnr - und Marck »

grässlichen Hause Brandenburg zu einlv .ung der alten Cammcrschulden

secos hundert tauseudt R ' icksthl . anffzudringo » ; Und dann dazumahl ,

so bald dir aoff Unser « Ampte Scheemheck stehende lumms abznsühren ,

und Uns dass - lde rrep und nube ' chvlder hinwlederuivb zu übergeben , da¬

ran oder biß <lsro er « . » den « nd solches in stecken geratbeu ; So haben

Wir zu Aufavgs denen Ständen , die in Unser » , Eammerstaak , daher

je mehr nnd mehr zanehmende Unrichtigkeit , und ihnen seidst kekandte

SLwachbeir , und dadenebenst , das solche Schulden albereit vor diesem ,
und ehe Wir einmahl Unsere Regierung « „ getreten , gemachet , und

vorhanden gewesen , « mständtlich vorstellen , « nd gnädigst begehre «



lassen , nicht allein so fort zu wieder ElnILfnng des Ampts Schermbecks

nürcklich zu schreiten , und so dann darauff auch mit denen von ihnen

> terthäuigst » ersprvcheuea sess hundert tavftndt Reichsrhal . zu Til¬

gung der alten Cammerschulden den Anfang zu machen , sondern auch
damit in denen de - vorigen auffgerichrcte » lbscestaa verglichenen rer -

,» io « n bjß zn Ende uvverrückr zu conünuiroo , zumahl Wir ihnen gegen

lolche ibrc uoterlbänigste augedoit - ue und verschriebene Bezeugung unter¬

schiedene sonderbadre gnädigste Elnvifligung gethan uud wi - deriahrea

lassen , auch da länger damit « » gestanden , uud die Einlösung nochmahls

verweilet werden sollte , das Merck nur Uns nnd ihnen schwer falle » ,

und die r « c!relsirung des Cammerwesens fast ungewiß , und gefährlich

seyu würde . Ob nun woll Unsere getreue Stände , solches « !>es wvl

begriffen , und die iuconveoieuuL e - kondt , ihres im Jahr 1644 ge »

tbanea unterrhänigsten Versprechens , sich von sich selbst gehoilambst

erinnert , darbey nochmahls tesiändig und fest verharret , und dasselbige

anhero hiemit nnd Krafft dieses voa wvrk zu wort wiederholet , dar «

beoebenft aber beweglich colirelilrot , daß ob sie gleich nichts mehr biß

anhero verlanget , als der von ihnen vor albereik vielen Jabreu geschehe¬

nen Zusage gemeeß , schuldigster Massen uachzukommen , die versprochene

8 „ m ,na der 602020 . Reichsthl , abzusübreu , und das Amxt Schermbeck

frep und unbelastet Unfern Oomamsn wieder zuzubriugeu ; So wäre es

ihnen doch wegen eingefallener vnrühigen Zeiten und daß sie Uns dey
wehrendem Kriege sonsten uuterthänigst unter die Armen grciffcn

müssen unmöglich gewesen , be . des zugleich zu tragen nnd anßzustehen ;

Sie wollten sich aber nochmahls dabt « verpflichten , daß - wenn sich die

Zelten , und leuffte besseren , und die ->„ - ra merckltt gemiltert würde « ,

das Ampt Schermb - ck im künfftigen 1662 . Jahre ohnsehlbar zn Unser «

besten cinzulvseu , und hernach so fort vermöge ihrer Verpflichtung und

i ncellü , mit denen 622022 . Reichstha ' er auff die gesetzte Hmio - Ii den

anfang zu machen , dergestalt za Tilgung der alten Cammerschulden in

ber lhat und würcklich zu schreiten , und damit unvcrrückt biß zu völligem

Abtrag der jetztgemelteu Summe zuverfahren , und zu coalmuiren , mit

nnlerthänigfter gchorsamdster Bitte , Wir möchten diese ihre ivahchaffre

Entschuldigung gnädigst beheitzigrn , iu dev Uns bekandtev Znftandk mit

sehen , und für diesrsmahl in sie weiter nicht dringen , vielmehr mit

dem wiederholetem untertbänigftem Versprechen uud Anerbieten Landls »

välteriich coursnr und zufrieden sepn .

Wau Uns taiiu die von Unfern getreuen Ständen angeführte Ur¬

sachen zum thetl selbst bekandl , sie avch diß anhero ihre nncsrrhänrgste

fls - olion und Liebe gegen Uns , als ihren Landesherrn zur Gange und

löblich erwiesen , dieselbe auch nochmals fort für forr schüldigster Massen

zu bezeugen in keinem ermaugelcn werden , und über daß Li - ß 1662 .

Jahr bald herbep kommet , Hiernmd so baden wir Ibr uskerrhänigst

Anerbiettü , wiewohl nicht ohne mcrckliche Beschwer Unftrs Cammer ,



staats gnädigst chocoplieo » anch raffelte hirmit nochmshlt ,

« ersehen U » s aber « nch dabey , es werde » Unsere gehorsame Stände

vo » Ritterschaffk und Städten diesen ihrem wiederholet »» , Versprechen

obgcfttzre « Iah ' in der Tbat seldsten Nachkommen , und keine fernere

Verzögern » « darunter Vorgehen lassen .

A sdan negst diesem daher » daß di « Al -nncu ! weder in Unser «

Hertzogtbamd Cleve noch Graffschafft Markt ergänzet , und wir es
wo , fern sollen , in Richtigkeit gehracht gewesen , verschiedene Be¬

schwerden und Unordnungen entstanden , deßhalb auch brp Uns viel -

fälrtze Klagen einkommen ; So ist diesem Gebrechen abzukeifen , so

viel Unser HcrtzogrynE Cirve belanget , im roraangenem Jahre eine

LornmilHon anß Unseren Räthen und llopu -irkon der Landschaffc an -

gevrdnek wvrd - n , Und haben Wir vor jetzo die g il ' lgste Versügnng

grthan , damit von demjenigen , was die und Oe ^ uiirie

verrichtet , unser » LandtstLnde » förderlichst lbc >i >!« ; ng <stcllet und anß -
geantwortet werde Wir versehen Uns aber auch dabev , cs werden so

dan die Stände Uose - s Hektzogthnmds C '. cre an ihrem Orte niches

erwiudcn lasse » , senden , dies -' s hochstnötig ' Werck , so viel an ihnen

ist , ohne einige fernere Sänmnüß znc Nichtigkeit und Stande , nnd

daß der Llsriicu ! bißhero eiilzogene wieder hevbringcn heissen , Wie

ult weniger die Stände Uoserer Grassschasst Marck sich absonderlich ,

und vor sich ohne Verzug daran machen , und die unvvrgreissliche

sn 'ojoclo zu Unserer rooition , vnd gnädlgs . ru r - kllicriion unterthanigst
eioUefferu

Wir haben auch auff untcrthanigsies Ansuchen Unserer Stände

gnädigst bewillig - t , auch alterest besohlen , damit ihnen die Rech¬

nungen der Slcnrcn , welche vrm Jahre , 6 ; ? . biß anff den i . ll - nn » -

rlnm des gcgcuwkktigen JahrS , anßgesch .' agen , zugesteitt , auch die

künfftigon vor dem schiuß communicirer , und ihre untttthänigste

Erinnerungen dadey vernommen werden . Gleichwie aber dieses alles

von denen vorigen allhier anßg - tkna ' ten Jahren , und inskünftige

eintzig und allein , von denen Stensen weiche zu Tilgung der Cammer -

Kchulden oder sonsten außgeschlagn , , znvcrssehro . Also ist es aui die

gewisse Gummen , welche Uns Unsere getreue Stände , auß unter »

thäolgster cleoml ', !, zu des Landes besten srcywillig vor jetzo gewilligek ,

oder iuekstnjstige willigen werden , als welche zu Unser eigenen sreyeu

clilposiiiou gestcl -et , nicht zv deuten , oder zu exren -Hren , und sepud

dieselbe niemand anders als Uns , oder wehme Wir solches commir -

nreu . und gnädigst auffcragen möcht - n , zu ocrechnen .

Nachdehme es anch zumabl unrecht und nubillig scpn wollte , wen »

bep algemeiser Lande « Last and Bürde , einer vor dem anderen ab¬

sonderliche sxompllnn --! und Befrevungcn von seinen schatzbahre »

Gntercn erhalten , und dergestalt sepn Lbligen seinem Nachbahren

und Nelen - Christen anffdürden sollte , Wir auch daher » nicht gemeiner ,
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dergleichen - Brleffe vor Uns zu eklheitxrz , oder ghxx

Uatern Statthalter nad Regierung zvyerstattcn , oder dieselbe gelte »

zu lasse » .

Also bat es auch dabe » allemabl sepu beständiges Verbleiben , und
wollen Wir alle und jede exemp , ic>x, s ! , welche vor diesem , einer

oder der ander erlanget haben möchte , gleichwie Wir euch io alle »

Ilnleru » » de . « Landen gethau , hiemit und kcafft diese - calsirsr , « ab
avff ,!eho 'orn haben .

W - nu sich aber unck zleichwo ! dergleichen c - 5u5 . iri » die Erfah -

ruug bezeuget , begeben können , da das Recht und Billigkeit entweder

eine gävtzliche Uedcrlragung , oder doch einige moiisralion erfordert ,

urd solches von Uns und deuea Ständen dafür e - kenr werden würde ,

Auss solche » fall , behalten Wir Uns mit Zuziehung der Stände , und

deeen hewilligunz , dem befinden nach , zu verordnen , allemal bevor ;

G ^ att Hann vor jetzo dem also genanten Neinn -, Closter aus recht¬

schaffenen Ursachen , so viel da « Closter Gebeue betrifft , aus 2 . Jahr
die tefrepnng gewilliget nud zugelaffcn , auch da « Clostrr Schieden ,

Horst cbenfa ' ß auff r - Jahr befrepck , doch daß solches alles hiufüry

nicht mehr geschehe , und ln keine eOvl '- qui -ntz gezogen werde .

So viel ferner di ? also genante llnraths gelber anreichet , da wür¬

den Wir sonderlich ungern vernehmen , wann dadey in Unsrrm abweseu

ein und der ander mißbrauch elngeschllchen , und die Stäube wider

Unser » willen dergestalt beschweret seyn sslten ; Damit sie aber gleich¬

wohl deßhglb issküiissllge « nugfthm gestcheit scpn möge » , So wollen

Wir solche rnz ' scbeeu excel »«r>, und « xoi -birrnrien ernstlich verbiete » ,

and im übrigen wegen des Unrath « bey diesen ohne daß beschwer¬

lichen Zeiten , und da Nus die Stände mit aller getreuer äsvonoa

begegnen , eine znlanzliche unfehlbare , und die Stände vergnügende

Verordnung und Anstalt machen , Und soll ihnen im übrigen , wie

sonst in allen ander » , also au <v absonderlich in diesem p - lsu , wen sie

wieder Unsre versprechen , und gestalte Verordnung jemaobr zv betrü¬

ben , oder zn beschweren sich unternehmen würde , darüber bey Uns

klage zn führen , nud rsmsäirnog zu suchen , allemal frr » und offen

sieben , und in ihrem billizmässizeu äelläeni , unerhört nicht gelassen

werden , Gestalt dan auch iuokünffrige alle und jede Unraths Gelbere

anderer gestalt nicht angesrtzet , anßgeschrieben , und auffgebrachk wer¬

den sollen , « an habe sich dann znyorher mit Unseren gehorsahme »

Ständen , oder der - n O - pur -nen darüber veruohmcn und vergliche » .

Wir wollen auch über das Unsere Statthalter und Regierung

gnädigsten Befelck - « heilen , in allen und jeden also genauteu Steuer

Bcfeichen die rechte Summe des ganzen Außschlages deutlich zu setzen

und außzndrürkrn , und darwieder nichts znverftatten oder zuverhänge » .

Uud soll Unser Laudt Rentmeister dagegen , daß lhme zu seinem

Wrlichen Gehalt « » noch roo . Relchsthl . 1« ü »l «grt <die Stensen rinnehmen »
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„ In denen Aemptern aber die Geerbten , wegen der

„ Isvc « prur - Gelder sichtbrem Belieben nach , mtk einer

„ tüchtigen Perivhn . so geringe sie können , vergleichen ,

„ welche aledann und wenn sie darzu angenommen ohne

„ Einholung weitern Bescheides bemächtiget , und hier -

„ mit Lurtiorisirer sepnselken , die Stenren durch den

„ ssrohoen , oder GerlStsdocken durch Zwangs - und
„ sxoculion , - Mittel beszutreyicn .

„ Darbep Wir dan hie mit außdrücklich die Bert Heilung

„ der coi , li -iAsor <- verhörten , und zugleich befohlen haben

„ wollen , daß di - Gteuren in der Landtlävfftigeu Mnntze

„ so wohl in Cleve als Giaffschasst Mac » angenommen und

» denen Lonrribusnrvn die Gtenndefetche zum wenigsten drep ober

„ vt r Wochen vor den Zahlnngs Dermin anßgestellet werben . "
Wann Uns dann hterorgst Von Unfern getreuen Ständen unter »

thäuigst jnerkenaen geg ' ben , wasgestalt bas Landl mit schlechten

Slubereu , neuen halben Blaumenstrn und Deuten , Darumb daß die

so ki - ine Sorten von denen Benachbahrten nicht genommen würden ,

überhäuffet , und dabero , und da es in solchem Stande verbleiben ,

und noch tmmermehr darzu gemüatzet werden sollte , grossere Unge »

legeuheit und Schaden zn tefü . chteo , dabep ferner gehorsamdst berich¬

tet , daß ob gleich in Unser » Landen die Müustcrische kleine Müntz

genommen würde , die in Unseren Lande gepregete dennoch dagegen im

Mnusterischen verworffen , und daselbst nicht zu begehren wäre .

Und Wir unn dergleichen zu Unserm und Unserer Unterthanen

höchsten Schaden etngcrisseneu Unwesen keines wcgeS nachsrheu können
noch wollen , Demnach so haben Wir so fort solche zn anfangs ge¬

dachte kleine Müntze hinsühro zu schlagen gäutzlich verbotten , die

darzn gehörige Stempel von dem Müntzmeister adzusorderu , auch die

öffentliche Ullicm , krafft welcher die kleine Müustertsche Müutzsvrkeu

auß der von denen Ständen angeführten Ursache jui » » weilon « ,

abgeschaffet , zuverfectigrn gnädigst andeiohlen .
Und wann wir wegen d ^r Stadt Dottmuudt in diesem Pnucte

gnngsahme Elkündiguug ewziehen lass . » , Sv wollen Wir auch ibrcuk »
wegen anff zu längliche Miete ! und practlcUliche ^ pvllioinia bedacht

sepo , auch nicht weniger mit den ehisten die silberne vucsroo - ,

Camper und Schs -allische Dhaier , nach dem werrh , wie sie in denen

Niederländischen Provinzen gärige « vd gäbe sexn , oder nach Hollän¬

dischen v » Iu » r :oa herunter setz .' « .
BI « avch die Stände aoff diejenige huvdert tanftndt Rcichsth .

welche sic Uns zn Unserer Revse , und wieder eiulösung des Ampts

Schermbeck rm Jahr 1649 . unc . rthäuigst b - Miget und versprochen ,

in vorigen Jahren etrs s grrahl .' t , und daß solches an jehkgedachter

Summe adgeheu , und äscouiriret werden mögte , gehorsamdst gebeten ;
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To Val " i, Wir an » kn diesem stücke ibrem nnterthänigsten suchen

raum und statt gegeben ; Und wollen , daß dasjenige , was auff er -

webe . ke hundert tauftudt Rei .ldSkh !. abgetragen , tustünffkige nicht

gefordert , sonder » abgezogen werde .
To bade » W ;r Uns « ach auff nntcrthänigstes gehorsambstes an .

ln ' ten Unserer gehor -ohmen , Stände von Ritterschafft und Städten ,

dad -. n znäoigst « . kläret ; Erklären U ' s auch hiemit sochmadls daß od

gleirv mir de ? Stadt Wese ! anß einer r 'nd der andern Ursache ihre «

coniin ^ rni , h . ldcr etwas ieparirtes auff ein inrerim abgedaudelt ,

svlitks von dinrn andern Ständen nicht prssjullioiren , noch denensel -

dcn dieser Stadr cc>nii !iß «r>r znwachscn solle ; Vielmehr wollen Wik

verbieten und mit allem Ernst verhüten , damit intkünfftige derglei¬

chen Tractat - n nicht in Vorschlag kommen , zum stände

ged acht und cilsorniict werden .

Eoevinäjstg seynd die Stände Unseres Hertzogthnmbs Cleve und

^ Graffschafft Marck de » Uns uutertdänigst elnkommen , und berichtet ,

^ daß ste zwar mit dcne « ihnen jährlichs bepderseits znielassruen und
ß vergönnet «» zwölff tausent Reichsthi . gontz wol und gehvrsambft

« - vsii - den .

E Di - weil aber sie , die Clevlsche im Jahre 1649 . zn Unserm besten

g ei » Capital von sieden und zwantztg tausendt Reichst !»! , anfgeuohmeu ,

ß daravff viele und wohl vierzehn tausendt Rcichsthl . Zinsen antge »
z schwollen , und über daß noch andere andrinzeude O -Riin , « - mehr zu
l des , ledigen hätten , und eben dergleichen Unsere Märckische Stände

E vntnthäuigst « ebette » » nur daß sie darbe » gehvrsambst augezeigek ,

^ daß ihnen jetzo so fort ihre Summe zn specikcireo wegen Abwesenbeit

E ihres .'»vrxiici . unmögstch siele , depde so wohl die Clevischr als Märcki -
8 sche ferner ang ' fähret , daß ihnen dev so gestalten sachen nicht möglich

? sevn wolte , von denen jährlichen zwölff tausendt Reichsthi . diese

E Gläubigere alle zu stillen und « befinden ; So weiten sie Uns gautz
k gehvrsambst gebetteu haben , Wir möchten gnädigst geruhen , daß

! such diese von ihnen anaebebene Schulden avß Unsers Hertzvgthumds

r Cleve und Graffschafft Marck gemeinen Mittelen bezahlet , und luc -

j cossive mit in Anschlag gebracht würden .

^ Alt Uns nun über vvrgemelte angegebene Schulde « Unsere Clevk -
^ sche Stände eine richtig « 8p « citics , ion unterkhänigst eivgegeben » und

^ Unsere Märckische Stände dcrgleicken förderlichst auch uutcrthänigst
^ eiureichen werben , Und Wir besvnden , daß die in der C -' evischeuSxeciticennu enthaltenen Sun ne von 87780 - Reichsthl . zu Unserem

v und des Landes Nutzen und besten verwendet worden ; Demnach so

j bad - n Wir auch hiermit gnädigst gewilligetj , daß die Stände Unsers

^ Hertzvgrhnmds C ' eve diese Svmme , imgleicben die Märckische Stände

die ihrige , wann sie Uns zuvorhcro gleich die Clevtsche gethau , eine
ß richtige raustcauoi , « nterlhänigft jngkstellet , und Unsere gnädigste



r »k>iuü <w tarauff « sosget , diese Summen alaemälich , and « ach und s
nach mit in anlatz beingeu , und jede L - ndlschaffk j 'ch -lich zu solchem 1
dehlleff sünff . anftndt Rcich « thl . anß b .m - n außgeschlagenen gemeinen El
Mitteln erbeben , und empfangen tt ^ gen ; E « sollen ihnen such so ^
dann die nötig - Belelche darz « mikgetheilk , und so wenig hleriunen , k
al « in den ; o vorhin ihn - » d - ode ^s- its verwiüizten zwölff taasendt »
Reichsthl . einiger <? !ndracht geschehen . D

Gleichwie W r U » s oberes »» »n ihnen denen sämbtlichen Stände » ^
gnädigst versehen , daß sie die Gelder zn keinem andern Ende , al « z , D
Tilgung der spocliiclr .' en Summen gebrauchen werden , oder zu ge - k
brauchen erdrücke » ; Also ist auch Liese lsaser gnädigste Anlass » - - K
« eit « nicht , denn auff - cmelte Summe zu drntc » und zu ziehen ; x
Und wann daher » dieselbe nach und nach mir anßzeschlagen , So t
haben au » also dann Unsere Stände eia wehrer « nicht , al « die H
ihnen jährlich verwiüigte zvölff kausendt Reichsthl . zu pr - rsa -liren . s

E « dleibel ad « so « ol ihrer der Clevischen , al « Märckischen L
halber , so viel die Aehruvg «kosten betrifft , welche ans denen von Uns ?
außgeschkitdrue » Landtagen verwendet werden müssen , bey dem alte » t
Herkommen . A

Und lassen Wik endlich HIerbep gnädigst geschehe » , daß die Cle - k
vische uud Märckische Stände ihre jährliche zwölff lavseudl Reich « chl . Z
auff einmahl in gewisse l ' - emln - n avßrhrilen , und durch ihre darzu j-
testelts kocssnore - empfangen . s

Indem nun die Stände Unsere souderbahre gegen sie allerseit « k
tragende gnädigste Fs - cuon auß denen vorhergehenden and folgende » s
Puncteu , auch sonsten in der Thal vod würcklich verspüret , and dar » ß
benebesst die Zeiten und gegeuwertigen Zustaudk « wogen ; Es haben ß
sie dahcio auch auff Uaser geschehene « guädjafte « Begehren und Ge » §
sjuueu , anß souderdahrer unterthänigsten <IsvEo ,> , und zu noch meh - x
rer Bez - ngung ihrer staudthaffteo Tie » zn Unterhaltung der 6 « »eai . z
sonsn und anderen Nothwendigkeiten Uns die Summa von hundert j
and rrhen tanseobt Reichsthl . innerhalb eine « Iaht « frist von v « » j
gangcncm ersten ^ nousrli dieses Jahrs biß auff den letzten Oocsi » i>ri , s
zu rechne « , in vl « i - r -nin ,; !, . « !s oemblich jetzo so baldrn den ersten , !
den andern mit Außzaug des ^ ji , Le » Lrittcu mit Büßgang des ^
^ ugnlli , « ub den vierdten m -t Anßganz des Octobri , , auffzubrtngen -!
gehorsamdst sealLig - t , w - iche jetzo bewilligte nub küufftige Steure >
astemai von denen Trösten , Echteren uud jetzo von beuea kscep - ^
rorlku » , wie vvrg.edacht , §n cmpfangco . ^

Und Gleichwie Wie diese ihre gegen Unt in der Lhat erwiesene )
getreue bezesgung mit ssnderbahkem gnädigste « Dauck » ccoxiir - u und ^
erkenne » ; Also haben Wir ihnen auch den deßhalb gewöhnlichen ks - x
vor » zugleich mit grgenwkrtigcu tioc - l , unter lins« Handt und i
Siegel außantworten lassen , mit drin gnädigstem västen Versprechen , §
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daß sie dieses Jahr über , von llas mit keinen mehrern Stenxeu oder
7 ' Auflage « beschweret vnd bcleger werde » solle » , In der gewissen LnZ -
N disstcn Anversicht , cS werden auch Uas - re getreue Stände ihrer ver -
A pfiichruvz nach die Sinlösiisz des Ampts Cchrrmbeck nicht länger

zurück setze « , sondern werSstellig machen .
-f Dieweil Wir auch Unserer getreuen Ständen von Ritterschaffr uud
L Städten vngefärdlcr rrene und uua » ß !itzlichrn gehsrsamds voeh - r
^ überflüssig versichert , und solches alles bep gegensert -ger Versamblnug
^ noch mehr und in der Thar zu Unser gnädigsten Vergnügung , und
h ihrem eigenem nachrnhm verspüret und erfahren , darbeneten ferner
I fie vor sich und öero uachkomnieube Stände Uns « utrklhänrzst und
s fest versichert , und hiemir nochmals versichern , daß , dafern Wir
tz ihneu die Ausahmeukünffke gnädigst veistatten , und zulsffen würde « ,
Z sie auffdeaftlbe « von sichts anders reden , handlrn » der schlicsst -i
ß wolle » , als was getreuen Unterkhane » wol anstünde » zu Nuserer
ä ehre , relstscl . » uiliorikät , und Laudessürstüchsr hcchheit , und dr »
Z Landes beste « gereichte , und das sie , so sich einer oder der « « der
g über kartz oder laug wider besser zuversicht und verbvffe « findet, sollt - ,
S welcher diesem zugegen etwa « zuthua oder verzunehmen gedächte , m d
« sich unterstünde , denselben so bald von ihrer Ansamenkuufft außschlüs-
« sen , uud Uns uahmhafft machen « ölte » . Diesem « ach uud in An -
« sehuug der setzangeführteu coucllnou „ vergönnen undverstatten
Z „ Wir Uusern getreuen Ständen von Ritterschafft und
Z „ Städten Unser « Hertzogthums Cleve und Graffschafft
» „ Marck hiemit , und tu krasse dieses , daß wen es dieser
i „ Lande Notkurft erfordern möchte , sie von sich selbst
I „ an einem orte nnd stelle , welche ihnen in Lande gefäl -
? „ let , zusammen kommen , zu Unser « und Unseror Lande
! „ besten sich ontrrrcden und ungehindert beprtnaudec
E „ die i den mögen , doch daß sie nebst oflserrirsnx voriger
e „ bedtnguugeu auch allcmahl in Unserm Churfärstllche «
i „ Hvfflager , wo dasselbe alsdann sepn möchte , ihre An -
s „ sahmenküuffte , nach dem sie depeinander , uuterthä .
r „ utgst « ub zeitlich norillclreu , die crpikL und stücke
j „ ihrer Unterredung zugleich mit anzeigen , auch die gvä -

digst vergönuete Lonesinu - also anstelltu und etuziehen , damit dem
Lande dadurch nicht a !zu eine grosse Last auffgebürdrt , vielmehr die¬
selbe ohne souderbahre beschwer gehalten , und desto rhinder geenLiger
werden .

Ob Wir auch wol vor diesem albereit , und vvch iu dem letzte »
Laudtages - Abschside gnugsam uud deutliche Versetzung gekhan , wie

I und welch « gestalt die sutiitz --tlmillilirlret » derselben ihr ungrhlude , -
I ker starcker Lauff gelassen , und in diesem stück die Regierung und
I Hvffgertcht unterschieden sepa und bleiden sötte ; Und dahrrv in denen
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ungezweiffelken G .- bancken zestande « , es würde solchem alles stüldig -
fter massca nachgeledek , vnd darwieder nickt gebuudrir Word .--.: ieoo .
Nachdem aber je daun -rch Uvs . re gehorsabme Stäi -te über eine » no
die andere cnurr - vnorloi , , welche in Uiiselir Ädseseuteli voracuvmmea ,
vnd absouderHL daß d r Wlsttz vor chledene Hiubcrnnz uns eUUrag
gewachst sexu solle , sich » uterthänizst und zum höchsten bei -bwer - t
eine zu lsiigliche r°mecl »rung , und daß cs dev d : w Laud -ages AbsLeide
allerdings stin Verbleiben haden möchte , gehors . mbst und ivstn -b gst
gesuchet , Wir nun aber auch ohne d - gle -cheu gesLebene üviertbLuig -
ste Ernnneiung und Bitte , ar-ff die heU 'ame Wlutz , nvd daß der -
seiden durAgedcnd und redlich vorseftaoden werde » mvi/ e , U ' »crc
embstge Sor - kait ron Uv « seiest gelch .age » , Solche » « , « v
eonUiluise « uns » tzen Wir t-iemi ' n - d kkuffr dieses das gle -ch-vie
Il -isere Regier -.v-g auff Land und Estats , du »- Hn : ver° !dte aber .- -ff
sulrltz und daher » -n -ff aste Streit - und Rkchls -ach - n gegründet , es
auch dev die -ein Unte sch idt der uetz denen lbp - ri - tev
lulinlion «» sein dewei -den habe , euch dannt cs ivsküvfftire desto
weniger Aweiffel , wel -de Sachen eigeniUH vor die -nerierung g - börev ,
uns drraestott basergevde cosre - Uicli -r -, und Zrrnnzen v - aüter blci ' cn .

So soll A- dachte giegi -ruug vornemeitch ar-ff nachfolgende Säten
schuldige a » t staden , und dieselbe nach Anwei -ung derer von Uns
derselben zveestkltten gn -idlzsten inU - uWo -, « u sich nehmen , und
darin verfahren , als i . Alle Hirche » und b ->nokc -sl - Sa -ren , zvm 2 .
alle Unsere juiiiclicuon ,, !»» nnd ltrgoli » und ad ' c-vderlich dabcy das
Wüus - und Boltzer Wese » , wie imglcichen die S reitigkelt - n nad
Jrriieg -m , welch : etwa zwischen Uns und denen benachdalüten H - er¬
schauten wegen der hot beit , N <-K, ii - n . Jag », « , Gletdt , Grstvtze «
und Deich . Susen aiberrit e» r - s » den , oder rnnffuz eatstrder , möchten ,
vor das z . das Slener - rverrk , Zum 4 . die Lehne , die tUminsIl » , doch
daß 'Wir cs bev derjenige » lassen , was Wir « »bereit in diesem stück ,
weg « , der RicrerdnttiLru in dem Landtages Abscheide isüo . den 14 .
^ ugaül gevrtaet , K üchlen vnd lblarriiiinniaüa , Dann die
li -uiaiiono -j unehstcher Kinder , rnÄnumlssivi! ,; » , das Jude » - Glcidt
vnd den salvum con -lucrnin vor abwesende , uud darnmb - n lichende
Dslin ^ usnron , vnd Uebeltbäter , Für das ü die Verpflichtung Unserer
Rätbc , Beamntev , und Dienere , Aum 7 . die Anordnung und He -
stjttigo -rg der dlnzlliraren an d -nen Oc - theren , an welchen Wir die¬
selbe auzuordnen » vd za besijtigen haben .

Wann aber oberzehlre Sachen dergestalt streitig würden , daß die¬
selbe znm Ueocsln gedepea und dnrch eine rechtliche Leutentz wüsten
entscheiden werden : So soll Unser Statthalter und Negierung die¬
selbe entweder von sich selbst, und «x okUclo , oder auch da eine oder
beyde Parkbepeu sin « Iin§ stonresraniioll - m , das ist , wann nicht auff
eine P 0M kisco polt eel cicra lo ^ uililioiiem , seu iulorrnarioosm , vdkk
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ak /vcc „ iarc >rc v , l tVcrorn überaedrnes Klagtlbrss nrnistr : provocsii IN ?
.1 (1 oi <!in « riu » i sn.NL lii' d fchrifftstch vor der Reguruvg geantworirt
ist , z ' m Hvffgerchie adlervffon würden , « uff solches Atrernff n an
jrtzgedachter Hsffaerichke uvveig - rlich v - rw - istn , sich « Iler f - ri-oren
Cognition und Verfahrens das !« enthalten , und dk-e-r » Rechten selneu
srepea , richtigen und unieschränSlen Lanff l / ff . n .

D «scrn « der eine oder Herde Parlheeeu « m « lircn comesi ,li.o ,n
sich nicht , wie ksrtz zuvor « ugeführet , an des Hoffgerkst brruss n ,
noch auch die Negierung ven sich selbst die S ?.Le dahin vetwe i>n
würbe , So soll Unsere Regierung die ^ crn « nff ein oder bepder P »r-
theyeu Uakcste » « uff eine .vnpartdeps » r turiiien kaliuIlLl oder
zweene oder dl . p bewehrte Rrchlsg , »ehrte !rn 'Heil . Nbiuischeu Reich
lüui ^ rii» , « vel iinpctrantl « , » ur imvknrnniiurn ohne einige Weige " Ulg
dieser gestalt verschicken , daß zwecoe anß den , Oollcgla , « i -Nch w !b
von denen .,' tiUiy -Rätden -lUstonirnr ist , Stl scia ineoiu1 «rs >,I . l-
pneiii» -. lr .iitUniii «!»itiL absonderlich verardet w ^' den . auch IS wodi
isvitioiieiil in ci»>U1, ?ev iiibiüiiu , , als auch nvpsilLuonem jn cnc /i >
spp «IIabiIii) UL von ivichen threu Eikantuüß rerstatteu , vud nicht ver¬
weigere » .

So viel aber Unser Hoffgericht od r tuUitz Ratb dckrifft , So
sollen zu dieselben cogniliun und UocUi « ,, niLt nur aste andere s a -
chen erstellet bleiben , sondern auch a ' er der jeuigen er / ebl ' keu Sacht «
Pancte , weiche obgedachter muss » an die Negierung gehören , Wa > n
solche von der 'Regierung an das Hoffgericht verwiesen , » der sonsten
s „ r« Ulsn , cc>n !eti ., i .in > wie alder ik gedacht , Nil intianliani !>Lrnut !i
an das ordentliche Recht erwachsen , sich annehme » , darinnen II -lch
Ordnang der Rechten , uud Inhalts Unsrer Hoffgerichts - Ordnung
schleunig verfahren , uud neparthepich Recht » ililürnUriron .

2 >rig ' clchen sollen die csulas nuUilLluni , reliiiuliotii , illkegetim
» nd was davon tl - l-onilirec , dem Hoffgrrichte veroleid - n , und dasselbe
darinnen zuerkennen Macht , Uuseie Regierung aber derselben gänzlich
zucnthalren haben .

Darheuebenst die vor der Regierung befangene , und noch hangrnbe
sachen , in welchen sich eine oder andere Parthcp ->->ic Ure ,n conleU -, -
ram vor diesem adbernffeh Halen , oder sich noch nur « conrcU »-
rani adberuffen werden , an das Hoffgericht zu weisen schäldig sepn ,
auch die also bißhero genante aussisilti » , Itegimioi , dtp der Rigie «
rnug hiemir adgesttllet bleiben ;

Das Ooilsgmm der Ampts - Cammer soll sich ln keine ll« Kitz »Sach er
welch : vor bas Hoffgenchte hören , etnn-. isHen , ober aber d - rglei - ca
lliiiliciali » zu ilillihireu suchen , doch glrichwvl , daß auch in denen
Sachen , welche Unsere voi >»« inöL betreffen und umd dereuk willen
Unser b'ilcus vor das Hoffgericht belanget weiden will , von der
Cammer allezeit vorher » volkvmmcne iutolniauan eingeuohmen , und

j



im übrigen diese mväeraiin « , und Bescheidenheit babeh grbranchst

werden , damit wider gedachten Unsrrn lllbu , !, vor Aufforirignng deren
zu Einiosnuz der alten Cammerschuldcn verwiSigten 67 :0222 . Reichs -

thal . sxeculivs , und mir ?s Unsere Oomsins « nicht

verfahren , dfts - lbc zu Unserm und der Stände ftUsr eigkuem Nach «
thoii vnd Schaden nicht überepiet , sondern das Wsrck -edcsmsis

Labia ^ criLrek w -rde , daß e < in der Güte möge hin - und bepgeirgst ,

und vor allen Dingen den alten strecNuxibu « die lauffende psnllours
nach, 'An .seisuu !; des Heil . Aöm . Reichs Oonuiruliolie !, jährlich de -

zabict werden .

Und auff dieser mo -isrn -r -m Weift , und was sottstru in dear ietzteü
Landrages - Adscheidt verordnst , soll es auch mit denen Gräbt ,-n ge¬

halten werden , welche sich vor Unsere Vorfahren in Vurgschaffr ein¬

gelassen , dafür annoch hasste « , und deßdalb vor Uiiserin Höffgoftchr »'
in rechtlichen Aa ?prnch genommen worden oder geuommen wrrdrn
mochten .

Daftrn auch jcmaud auß seinen ll ^ iklv « , n « d ohne bedürffoode

sslign ^ lion habende Hebungen oder unterpfäube -!» t'-wr » wider Nacht

und Lbl ^ ug cs « Ich ct -gnilioos albereit verdrungru worden , oder noch -

nrshis svlte vesdrungen « erden , auff solche « fall soll Unser äuluy .

oder HvffgerichtL - Raht dem beschwerten Tdrvl unxartdersch Recht

« iedrrfahren , und die Esländtnüß ohne Hinderung oxr ^ mri -n lassen .

Horner traruiee » and wolieu Wir , daß kein Llvllo ^ nrni dinlüro

die Parthepeu wider ihren Willen zu Annehmung der klou .n -äs . lonen
auhalke , keine sache von denen Unter - Gerichten - voclrs , dieselbe

durch Anordnung gewisser Oc >nimiHio « « n von ihren nicht

abziefte , sondern dieselbe vor ibeen srdrntlicheu Riwtcr erster iniiaotz
allerdings lasse , ES märe dan Sache , daß die Pirthrpeu beyderftitS

eine OommilHun selbst suchen , oder dieselbe von dem Richter , dahin

die Sache in erster inliaiil ; gehörete , bloß und allein die Streitigkeit

in der Güte zuverglerchcu und bekzul - geu verschrei würde : Auff
wk ' chsn fall die Lommiftlooss zwar unverbotten ser « , die bro Lek -

gleichen Lommilbionibur gebaiteuk ^ clL und l ^iolocnla aber , wann

die Güte nicht versieuge , und di : llonrnülHon sich unverrichteter

Sachen zerschlüge , sollen von keiner Würden gehalten , und hernach -

malS wann die Sache mit ordentlichem Recht vorgenvtzmen , von

rem Richter , wenn sie gleich eüsZiror und angezogen , nicht -uronäl -
rer werde » .

Jmgleichen vollen Wik biemit und klafft dieses den unordentlichen
NUd Iviedcrrrchtlichen iriolium spelisnäi , dg dir spvUaliollo , mit
vorbepgehung des snäici - iucsi » i - clii an die höhere ( lvIIsgR und

iültsutien per ftlrurn geschehen , gautz und gar verhörten NUd ab -

geschaffet , auch ferner dadrp verordnet haben , daß so offte von einem

Vep - Ukthkil oder lurorlocurono , oder auch von dem poüolloiio an



Unser Hoffgericht rpp - Uirer werden möchte , dasselbe sich weitet nicht ,

« als so ferne spx ,k->Iiisr , immlscire , uud die Hauptsache oder das steü -
-Ä rorium au den Ritter a <; uc > rmnitiiro und - erweise .

I Endlich , wann an Unsrem Hoffacrichte in orciinorH , - her vxrra »

^ orlti ,i3 , iis ein Urtheil außgesprochen wird , davon an de « Heil . Römi -
L scheu Reichs Cammergericht nicht kan app »Iuer werd - n , So soll die
U lisvitio entweder incoiniaenri ti « !»rs perle er viv » voce , oder cveorn
a l^ orsrir, er leliihus iarra «Iscentlium relpoctive s rli lakre seutvRUrs
Hr ooririll- inrerponiret , dieselbe innerdach vier Wvr» c » von den

Ceoischen , von denen Märckischeu aber innerhalb acht Wochen mit

ß Beplcg - und Uebrrzebuüg der Vravoininum , vev Uuserm Statthalter ,

st oder denen bep den ältesten Regierung « Nabten von Adelicher und

ü gelehrter Seiten lui > pc » n -r , lsl ^ rrinoi - gesnchct . dieselbe daraaff in
Ollen und jedweden Sachen wann sse nicht buü nsruoL irrsvilllikia , und

L « Ihier folgeuds anßaenommen sepud , unweigerlich ertandt , die über¬

gebene 6o » val -iinL dem Gegentbeil , seine badende Nobkdurfft daravff

8 schrlffrlich zu hauSelcn , durch Unser » Eratthalter oder gedachte beide

8 Nahte cummttllicirer , und zu Einbringuug derselben eine Monats

A srist tust Pa -IIL pr -ecluli . ' tii , vek - Lnnet , und nicht mehr als diese
^ deyde Handlungen , aemdltL die tAraVrmin -r von seither , des Imps -
lt r »suroll , und die Beantwortung oder Gegenhandlung von seither ? des

a Beklagten » erstatte ! werden , sondern wenn solche tevde Handlangen

H tlnkommrn , sollen zu dieser lisvilloii zwecn auß Unsere » Ncgiernugs »
^ Nähren , nembltch ein Adelicher und ein Gelehkrer , und dann

gleichergestalt elu Adelicher un » Gelehrrer auß Uuserm Hoffge ,

A richte / welche jedwedes tlollr -xium za benennen und zu ch.puiirsn ,

s und auff diesen ^ ccu ,n absonderlich » ach adgesass ' ter und oergli ^ enek

Form zu verävden genommen und gebrandet werden , Doch dergestalt ,

r daß derjenige , welcher im Hoffge - icht in oer Sache e« l - , i , er , aller , ik

anßgrschlossru sc - , Und einet von denen , welche p , v l> nr --,ill - v «l
llccreco ä -, uo voliret , and einer , welcher eurwede , ci:l 's- r>r>rel odek

abwesend gewesen , oder auch da uiemandt abweünd geweieu oder

llillennret , alsdann zwc » andere anß dem Hoffgerichte darzu ciepuri -
rek werden .

Wann nun die Oeavamina uud des Gegenthetls Ablehnung intikk

grsayten srist einkommeu , So sollen diese vier zn der kevUion der »

^ ordnete , uud dacauff absonderlich verändere Nähre die von dem

Quillst - oder Hoffgerichts -glab ' adsordrteu , die Partbeyeu zur >« ' <>>»
lslinn der acrert gebührlich cirir «!, , und dieselbe lscra inootulsriöii «

au eine unverdächligt , tw Heil . Römischen Reich gelegene äur -stest

lUcuttät oder an zwey oder drev bewehrte unverdächtige Rechksz

gelehrte auff einer oder deyder Partbepen begehren und dersn Uns

; kosten verschicken , ansgeusmmen die Wgffer » und Deichsacheu , welch «

Brnz , Pro » , Bros . 2 Th -'



albiek im Lande , laut der Wasser - und Deichrechte , und von keinem

außwertigcn Richter abzuthun , wehre es aber Sache daß die rrsn -,-

inilsion der acroruin von einer » der berder Partheyeu nichr - csuchet

oder begehret würde So sollen diese vier Oo ,nuirle li - viior «- , wan »

zuvor einer auß denen dazu verordnet « , Regterungs - aud einer auß

den dazu vervrdneren Hoffgerichts - und ^ >lutz Rähien re - und corre -

^erirer , auch da sie es nötig erachten , den vvtigen Uelerenteu ( wei¬

cher doch kein vo , u >» ) darüder zu ih , er bessern insoimsrion vernom¬

men , sich etuer Meinung verglichen , und uach ihrem besten Wiste «

und Gewissen , auch ohne einig anderes Absehen nnd lolstoc , vermöge

ihres absonderlich geleisteten lievillous -Eydts , was recht ist , erkennen

und außsprechen ; Sollen sie sich aber über der Lenu -ny nicht verglei¬

chen und einig werden können ; Svlchcnfalß mögen sie den fünffteo ,

doch daß derselbe weder ein Regierungs oder Hoffgerichts - Rakh , aber

dom » er Rechten erfahren sev » nach ihrem Belieben oder per lonem

zu stch neo .ucn , denselben verävden lassen , und so dann darauff per

Majors Iprechen , über die scrs « X ossn -io , wie vorgedachk , verschicken ,

dergestalt , daß wann oxipnek , es wehre die cauls nicht revilibilis ,

dieser Punct zu vvrhero von dem » ksviloridu , , oder durch außwertige

irnpsrlisles adgelhan werde , Gestalt dann a . ch die Hrnbtlung !n d «

Hauptsache , welche von den exrlpirende » lud p <x-nL pwcu / ioni , alle ,

mahl zu snuecuren , dieser « xesplion csiüsin ninniuin non ols « revi -

Lbilem unnachrheilig sevn und bleiben soll .

Ehe vnd zuvor auch die zu denen roviiionibus Oepurirte Rahte

entweder selbst sprechen oder die Sachen zum Spruch Rechtens au

Außwertige verschicken , Sollen sie allezeit zwischen den - n Paitbepea

Sache und Screiligkeit i « der Güte nnd ohne Weiterung zu ve . glei¬

che » und dinzulcgen , ihnen mit all - m sUiß uvd ernst angelegen und

sevn lassen , und sonsten in diesem juclicio rsril 'orio keinen neuen Be -

rpeißthumd vcrstatt - n , Es wehre dann , daß entweder sie , oder auch
xeregrious guckex befinden möchten , daß er mit solcher neuen Bewei¬

sung dennv » zu hören , Alßdann die Kevilores weiter in der Sache »

nickt verehren , sonder « dielrlbe zu fernerer Aoßsührung auch da ei «

E » d- oder Bey -Urtiietl von denen sieviloribu , oder Impsrusiibu , co -

liimitel oder reloimiket , die Sachen alsofvrt an das Hoffgerichk zur
« x ? curion eamirüren , und darbeneben dit -^ cts wird « in die ordent¬

liche Isegilirsrur schicken sollen .

Und wolle « Wir krafft dieses , daß « lle au die Regierung gezogene

und annvL unerörterte bangende 1sovilion , - sacheu nach » vrhergeietzter
Uns ' « , Ordnung , und keines wegcs anders adgethan oder entschieden
weide » .

In denen Sachen , von welchen kan sppsllieok werden , Ingleicheu ,

waun in iüinrnsriilinno possolloiio gehandelt und erkandt , wie auch

wann die Sache nicht ivo . Goldtgülden andctreffe , die tonkenuL
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rnsrv inrsrlocuroria wäre , nnd da das ßravamor , per sppellslionern

von der <l « llo . tlv wieder zu - epa - Uvo , die caulL nuilitLti , her rem

Hoffgericht « a .stbrachc , wann dreh contorme , ergangen , oder sich

jemaudt der eovillon anß ' rücklich kegeben , und desselben rsnoo .-Hk- t ,
Soll die rsvition nicht statt haben , aua - t » Sachen ttunmarirülUmi

poHsÜ 'orij unter dem Schein und pEsxr einiger nuliitär nicht ver »
stattet werden , und im « orige « die caulä nuNiraris und rolliiruuoni ,

inreßrum , velwög der Rechte , und wie öden albereit gedacht , dem
Hvffzenchte ohne eintrag gelassen werden .

Wann nun dergestalt die Ueriüoo gebeten und erkandt , 8 » soll
wehrend der lssevillon die Lx ^ cuiion zwar iuspsoälrek , hingegen aber

auch die Rovitlari -iollrantz , so viel die Clevische Sachen belrift , aus

das längste innerhalb 4 . Monathe , Was ader die Märckische Sachen
andelanget , inuerzeit von 6 . Msnatden e - tscheidrn , und von dem¬

jenigen , welcher die Kevilloa su « et der fünff und zwantzig ,re theil
Iil >« , doch daß derselbe nicht über rz R - ickskhI . anßlrage , ^ Kponixet

we den , deren der i ,np « rranr im fall der tuccumbentz , oder da er die
Rsviüo » nicht prol « c, ulret , verlüstig sepn , nnd daraus die rsviüom

jura bezahlet , im sah tecul -e r «tormsriooir aber ihme wieder rolllr -
luir - r werden sollen .

In sacken , da 2 poslolllorio orclinarlo rel 'srvato pskltorio die nsri -

5rc>n gesuchek , d « soll dec lmperrsnr schuldig sehn , « an » die Sacke sechs

hundert G » Milden Sven eff . , füaff und zwanhlg Retchsthaier zu
Hinterleger ! und zo <Iapo » irsn .

Ueber dies e so haben Wir « uff nntcrthäuigfics Ansuchen Unserer

gehorsahme » Stände , wie es ohne das recht und billig die Verord¬

nung ergeben lasse » , daß tnSnnüfrtg , die IM 'cLila und Lssmioalis

durch den dazu bestellten ^ ilvoca -um kiioi alleine eel 'pioiret , und die
dazu gehörige Sachen von ihme unterschrieben werden .

Zwar hätte eS Uns zu gnädigstem Gefalle » gereichen sollen , wann

die Slände dev ihren äslillvrij , zngle -.ch diejenige Dieuec lpsclllcirt

hätte » , welche sie pro luper nom -rauj , nnd unvdtig halten . Dieckeil
st - aber dabe » Bedencken getragr » , nnd Wir ohne das im Werike

begriffen , au » die Cammecsachcn , so viel sich rhnn lasse « will , za

r « llrol ->iren So haben wir von Unserer Ampts Cammer eine richtige
spsciticalioo a -er nnd jeder Bedienten , welche so wvl in Unse . m
Herzog '. hum Cleve , « IS G .' affsdaffk Mar « in Diensten stehen und be¬

soldet werden , verfertig u und Uns erreichen lassen , Und wolle « nun

daraoff und dem Befinden nach beide « i » Ovil - und lVlli!ir -, r B .- die -

uung die Sache dergestalt einnckteu und rsäucrrcn , wie Wir es zu

eigenem Besten ermessen werden , die veränderte Zeiten es von . sich
selbst «« mitdriugen , und es Unsere getreue Grande nurerthän '.jist <!s -

U-ierlren und verlangen , Immassen sie dann auß ihrem zu Uns ha -

6 ck



bendcn rnbertbänigsten Vertrauen , nnL b - ß Wir » iemaodt ungehvrt
ohne Serschrldeu und sto lacw etwa - widrig - - znmubirn wert . ., , aller
und jeder Nähte und Bedrcutrn Bestell - vud Unnehmang , wie au «
derselben c ->I , ir - nnd Eots - tzrng nur: und binfüro zu Unserer freue »
und schrenkten stilsiolliion und Wille » lediglich stellen und gestellek
sepn lassen , „ Dabcv wir doch allezeit auff Unserer ge ,
treuen Stände habende - Urivilogium » nstigonsius nu¬
fere letlvxion nehmen , und dawider nicht - verbeugen ,
auch Unserer getreuen Stände sukerrhänigste Erinne¬
rungen , wan sie derer wider eine oder andere Persoh -
nen , welche von Un « zu Naht - - oder anderen Dienste «
angenommen werden sollen , haben möchten , allezeit
gnädigst hören wollen . "

Al - Wir dann auch schon längst für böchstnötig gehalten , daß in
Unserm Hertzogthnmb Eleve und Graffrch ' fft March gewisse Pcliceg -
und andere Ordnungen verfertiget und i- ubUcirer wülden , zu solchem
Ende auch Unser » gehorsamen Ständen zu Bc ? dri » guug ihrer unler -
thänigsten Erinnerung aidercit vor diesem die ^ lojecis cc>» , ,nunic >ret ,
biß <>aco aber Un - weder einige Eriunernug - n eing -gebeu , » och sonst
etwa - bey der sache weiter gethan worden , Wir aber gleichwoi noch
bey Unserer jetzigen Anwesenheit diese - gute Merck zu de - Lande -
testem zur Richtigkeit und Krande gerne beferdert sehen , Also werden
die Stände nunmehr » diese Verfassungen nicht länger - » rmstire « ,
sondern dieselbe Uv - ehlsi z « Unserer rnviststnng gehoisämbst wieder
eiuautwordten , damit dieseidc so dann grbühUich puhlioret , und zu
ihrem » örigea etistcr sofort mögen gehr cht werten .

Die Wahrzölle belangent , La Haien Wir aidercit bey Unserer
Amptl - Cammer die gnädigste Verfügung gethan , damit diejenigen
Wad ev , welche nicht anss den Reihu kommen , sondern im Lande
bleiben , und von einem A :npt in das andere , oder von einer Stadt
tu die andere geftihret werden , hinführo fre » und ohne Verzollung
xslsirek , und mit keiner Auflage beschweret weiden , auch daß iw
übrigen Unsere getreue Uutertöaiien in diesem Stück wtter Recht
oder da - alte Herkommen nicht bele et werden sollen .

Jmgleicheu wolle » Wir in dem letzten Landtags - Adscheide da -
Wort ( Märoischen ) deue » zu debucff der Märcki >chea Laudrstäiidc
glerbfalle dewiüigkru 6oc» . Neichöthl . hinzusetzeu , nnd an gehörige »
vrth die Jahrzcit der Bereisen vom Jahr 158 / und ibro . so viel
ttest - re a »,ff die allemal vorhandene zelten zu deute » und zu
re -, sevn , finrücke » , auch im übiigen den Neben - Becel , y ,>m Jahr
n -zz mit Zuziehung der Stände vornehmen , exsmiaireu und den «
selo . n - eiuercote » lass , u .

E - staben auch z ear Unsere gehorsame nnd getreue Stände wegen
de - Caicanjchcn Festan ^ » - Baues eine und die andere ualerthänigste
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Erinnerung so wol mündlich vorgebracht , als auch schrifftllch und ge-
horsamst eingegedcn , und dabep umb Elnsteliung dieses Weicht
instänbigst gedetteu .

Dieweil aber mit dem Bau albereit so weit avanciert , und ver¬
gleich ia wichtige und im ^ orlam « r »monKr ->k>oiis , dagegen ins Mittel
kommen , welche vor unerheblichen und irrslsvaor vor dießmahl nicht
haben mögen erkandt werden , So haben sie zwar endlich gehorsambst.
» <:<; ,«!>Icikkk , doch dabep unterkhänigst gebetleu , Wir möchten die
gnädigste und zureichende Anstalt machen , damit wegen solchen Bauet
nicht allznviel Hauser in der Stadt Calcar niedergerissen , und der¬
gestalt eine conlulion in der Skeuk « lVIatricul nnd Lonringsolon vek »
ursachet werde , welches Wir dann Unfern getreuen Ständen , und
dabep gnädigst versprochen solche Orciee - zu stellen , damit die Stände
diphalb zu klagen oder Beschwer zu führen keine Ursach behalte »
sollen .

Gleichcrgestalt seind die Stände anfangs der Meinung gewesen ,
es wü ' ta vor die Sicherheit des Landes und der Stadt bestes sepn ,
wann der Hamm ohne alle Ouarnilun gelassen und » « besetzet bliebe ,
Alt Wir ihnen aber dagegen gehörige Anzeige thun lassen , und end¬
lich bahi » gnädigst erklähret , daß Wir ihrer gehorsambsteu Bitte
gnädigst Platz und Raum geben , und die jetziger zeit darin befindt «
lichc gelinge Ouarnilon zwar abfubrea lassen Welten , Es müssen aber
avff solchen fall der Sradr Hamm toiuticaiion au Lhürue » , Mauren ,
Wäll - u , und Thoren Uomoliret , und geschleiffet , und die dariuue »
liegende Ouarnilan doch an andere önher im Laude verleget und un¬
terhalten werden ; Und sie solchem allen reiflicher nachgedachk , D «
habe » sie zuletzt dieses Unjer / r gnädigsten (lilstoliuon anheim gegeben ,
in der uut ' rlhanigsteu Hvffnuog . Wir würden Uns darinnen so Landes «
Vätkerlich und gnädigst lezrigea , daß weder sie noch die Stadt sich
darüber zu betrüben und klage zu sükueu Ursach haben könte , Welchem
von Unfern getreuen und gedorsahmen Stände gegen Uns rrageude «
unterthänigsteu und festen Vertrauen nach Wir Uns auch in diesem
Stück gautz gnädigst und ihrem habenden Verlangen gemeeß , bezeigen
sollen .

Wir hätten auch wol nicht liebers sehen und wünschen mögen ,
dan daß Wir U >sern gehorsamen Standen ju der Neaenstadlischeo
Sachen gnädigst willfahren , und dasselbe Ampt wieder h - kbev zudrtugeu
sich so forr Gelegenheit eräugnen wollen , Nachdem es ader auß denen ,
denen Stäube » selbst bekavlen Ursachen noch zur zeit nicht geschehe »
lönn - n , So wollen Wir doch dieselbe hiemit versicheren , daß Wir es
nicht a ^ ein in diesem Punct dey demjenigen , was in den letzten
Landtages Abscheide enthalten allerdings bewenden lassen , sonder »
Uns auch angelegen sepn lasse » wollen , damit gedachtes Ampt Neu¬
stadt wieder zu Unfern Händen und äilstolnion kommen möge .
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Und dieweil die Stadt Soest biß anher » allezeit absonderlich collo » .

liier , und in diesem s>aüu als ein Mbmbrum Unserer Graffsckaff ' Marck ,

ob sie gleich >u denen Landtagen verschrieben und erscheinen , nicht con -
Uäsrirek worden , Eo lass , n Wu es auch billich dadey .

Auch wollen W '- ' Unserer getreuen Stände untertbänigsten Bitte in

diesem Statt und Raum geben , die KäpserliSe contiemsiion nsee den

im vergangenem iü6o . Jahre eingerichleten Landtags Adlcheidt suchen

und erkalten lassen .

Jmgleichen auff denselben und den jetzigen Untern Statthalter

Niegierungs - und Hoffgerrch ! stäche intliulren , » nd daß sse dev Bestell «

und Annehmung anderer Bedr - nten dieseibe darauff , so welk es zu ivrrr

Bedienung gehöret , gleichjasß anweisen , gnädigst und unftdivar

bejchlcu .

Gleich Wie Wir nun alles und jedes , was in diesem itncel - ent¬

halten , auß sondeibahrer Landes . Däiterltcher Liebe und Treue , Unfern

Sehorsahmkn und getreuen Stäuben , von Ritterswaffr und Städten

Unsres He tze tbumbs Cleve und Gr ffi assr Marck gnädigst gewiaiget ,
und sie dessen mii jlnstrm Vs . lpreüen versievert , allemsdl Churfürstlich

und aussichtig halten , und Unsere Stände dabev wieder männialich

beständig nud kräfftiglich manuiiniren und schützen wollen ; Also sollen

auch Unsere vorgedachte gerrere Stande allem demjenigen , so sse Uns

in dem letzten , und im Jahre rüüo . eingerichteten Landtags Abich - ide

wie auü , in argen ,vertagen ! auß uoterthäuigster Uevolion grwiüiget ,

schuldigster massa Nachkommen , und dawiedec keines Weges handlen

« der handle » lassen .

An mehrer Befestigung auch fester steiffer Haltung , haben Wir gegen -
« ertigen Ut -csls mit Unserm Cknrfürstlichen Jnsiegel drsiegelu lassen ,

nud Uns eigenhändig nnterfchrieben ; So geschcden Cleve den 19 .
Ll -lirij . des Etntaasent sechshundert ein und sechßtgstcu Jahrs .

Friederich Wilhelm .

( T . S . )

I ,
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Siebente Urkunde
Näherer

Landtags > Abscheib .

Welchen der Durchlauchtigster Fürst und Herr , Herr Friederich

Wilhelm , Ma gj ave zu Brandenburg , des Heil . Rom . Reichs

Ertz -Cämmerer und Churfürst , zu Magdeburg , in Preusscu , zu

Cleve , Gülich , Berge , Sketlin , Pommern , der Caffubeu und

Wenden , auch in Schlesien zu Crossen und Jägerudorff Hertzog ,

Burggrave zu Nürnberg , Fürst zu Halberstadt , Minden uud
CaiNL ' iu , Grave zu der Ma ' ck und Ravenßberg , Herr zu Raven¬

stein , und drr Laude Lauenburg uud Bürau , re .

Dero getreuen Land - Ständen auß Ritterschaffr und Städten des

Hertzothnmds Cleve und Graffschafft Marrk auff einem außgeschrtr »
deuen Landtage ertheilet . C ' ve den 27 . bebe , , 66g .

Wir Frlederi » Wilhelm von Gottes Gnade » Marggraf zu

Brandenburg , des Heil . Rom . Reichs E ' tz Cämmerec uud Cburfürstrc . ,

Tdun kundt uud bekennen vor Uns , Unsere Erden und Nachkommendr

Herrschafft : A ^ß Un « Unsere Getreue Stände aus Ritterschaffk und

Städten Unsers Hertzoglhanibs Cleve uud Graffschafft Markt , einige

Oeliileri - nud Uuncren , auf dem in Unser Stadt Wesel am z Decembr .

des abgewichen n 1Ü62 . Jahrs und auf dem am ir . dieses Mona ,Hs

außgeschrledenen Landtage unterthänigst vorgebracht uud deren Erörte¬

rung gehorsambst geberheu ; So haben Wir Uns darauffolgender maße «
in Gnaden erkläret :

1) Erstlich daß es wegen der Schulden bey dem Landtags - Iä - cefs vom

Jahr >6üi . § . das Collegium der Amts Cammer ic . wie auch bep denen

darauff erfolgten Lrllcre ,, und vecl - ianonsu sein Bewenden haben und

wolle » , daß Niemand aus seiner kollellicm verdrungeu werde .

r ) Diejenige Erbpächte , welche vor dem Jahr 160Y . und wclcke fol -

geudks cum Lonleulu 8lskuum ab »c>u « Csellooe enormikllmL ( worüber

nach Einhalt der Landta - s - Uec «slen solle förmlich crkandt werden ) auß ,

gekhan sind , sollen in Im - geo verbleiben , und was dagegen geschehen ,
aufgehoben weiden .

Wir wollen die Gefälle der Schlütterepen Ubem uud Calcar , nechft

Entrichtung der jährlich Verschriebenen penllouen , au die darauß ver¬

schriebene EeeUilore , zu Bezahlung der Canheley und Bedienten , au »

wenden laßen , und dakeru dieselbe nicht zureicheu , der Regierung uud

der Land Stmde Vorschläge darüber » ernehmeu ;

Die Hvffgerichts -Ordnung solle von Uns förderlichst aä publlcanilum

eingesandt und dirfelbr den Landftäuden a » r «>publlcariouem zugeftellet
werden .
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N ' emandt tolle an der wohl hergebrachten Jagdt , Hunde , Holtznn -

geu , Werde oder P !ag - Menen devtnderk auch oey den jährlichen rs -

coZniiiiiuAi dem Herkommen gemäß gelaßen und darüber Niemand

beschweret vnd wegen der entstandenen Irrungen von den abgeg . « denen

Gründe « in eurer oder andern Heyden des H rtzogkbnmds Cleve und

der GraffiHaffc Ma -ck , da « lug fall « im Jahr . 1654 . außzclaßenrs

Läicruni lirrerircdtn Jnbalrs renoviert , angeschlagen und nach drßen
Eu -d uk darunter verfahren werden .

Er sollen an « die Stände aus Nitterschafft und Städten der beyden

Landschafften , und zwar ein jcbtwcdck absonderlich dem alten Herkom -

rneu ^ en , äß znw Landtag verserleden und von Uns verpfleget werden .

Ci sollen auch keine Domainen als Schloßer , Irnr -xlvn und Auf »

komnst -n in sclnetley W - ift noch Wege , » ach Einhalt der LanLtags -

Iisc >i7«n . veräußert , verehret noch versetzet , sondern ivvociret und

rnspece eiagelöset , » nd die beiegte OÜHa und Amts - Bedieurugeu zv -

fplge der Laudta -. e biec - ssen befreyel werde « .

Co solle der Laub ? Nenrhmeister vor tfln - m E >npfaug genugsahme

Bürgschafft lelft - n , alle viertel Jahr seinen Staat etnlieferu und fäbriich

fü ' lsnsern Statthaltern , Jirgiriungs - und Amte Caiiimer - Räthen

seine Re » oung ge übr ni > ableg / n .

Es solle auch eine 8erri , Ordnung der Statischen der vereinigten
Niederlanden gemäß ausgerichtt und hj - seUe in - künffti « ol >s--rv >eet

weroeu ; die von ter Stadt Cl ' vc nntenbäuigfle Verehrung aller biß

all vbnaui » dtp i ' liser Anweseudeit zu prasieolliren gehakter Lervi ?

Ge . oer ukbints Wir In gnädigstem Danck an , und wollen Wir der

ge ,- e ,dien Scad : einen iisv - r , anßantwvrtcn laßen < daß derselben

solche « nicht nachlheilig ftp » , Ivndern iuskünfftig dem altem Herkommen
geu -äß gelobet werden ,

Wegen Befrevang der Hnpsch und mit Anschlggung der Hnißdvrst

verblefle : es dey dem Landtags ikbocsss , und solle wegen Befrepuug und

Lxci '.r /icion von Stenren und Amts Lasten des einen oder anderen

Gaihs » außgenommea die freue Adeliche Gütdcr das iur Jahr 1Ü54 .

außgelaßenes Lllice litteriicheu Eiahaits rouovlist , und nach Einhalt
deßeleen verfaüeen werden .

Wegen Llollerauon der Reichs und Cräoß - Llairicul der Clevisch -

uvd Märckitchen Lande gegen Gülich und Berge , ist Unseren Abge¬

sandten auf dem Reichstag aufgegebeu , die Nothdiuffl darunter zu

beobachte » , und wollen Wir der Stände habende Erinnerung pro Llo -
llerarion ^ gewärtigen .

Den Ständen ist eine Liste und Vox « der Lavdt Zölle . Weggelder ,
Ärü - ren und Accisen , welche vor dem Jadr rücy . in , schwänge gewesen ,

oouimuoicüet , end sollen dieselbe nvd keine andere , auch von Wein

und Eßiz keine Grükte , da es nicht b .-ek . kl .j x r , so wohl in den

Städten , als auf dem platten Laude gefordert , und drsfalls Unseres



-Verordn » » - vom 4 . llsnuseü 1Ü64 gemäß ein Läicrum pudüciret und
! den Skändcn » nie ? ublicslioc >em , commumcirek werden ,

j „ Es sollen auch die Richtete und Xscsprors » der

„ Steuren in den Aemtern von den ausgeschlageue »

l „ Eteuren tu dem Hertzogkhom Cleve und der Grass «

„ schafft Marck von allem ihren Empfang , Einnahme und

- „ Ausgabe ihre Rechnungen jedesmahis schrrfftlich auf -

, „ setzen , den Inrsr - slirteu Vornehmsten Geerden , und
„ wie solches au einem jeden Orth dräuchlich und Her¬

kommens ist , sä Lxsniiiisll -Ium zu stellen und demnach auf
„ deren Erforderen dieselbe äEticiren und adlegen , auch inskünftig von

„ den Beamten und Richteten k. iue Steuren noch Schatzuu - en in den

„ Aemtern ausgesetzct noch umgeleget werden ; Es sepe dann ; daß zn -

, förderst die vornehmste Geerbten und luroesllirten , wie

„ auch Unsere Reutmetstere und Schlüter « ; und wie sonsten solches gu

„ eiuem jeden Orth bräachlich und Herkommens ist , dazu bep Jeite »
„ durch einen Kirchev - Ruff eingeladen und zu - ezo - en , auch der Rent¬

meister und kchlültcr billigmäßige Erinnerungen ange -
„ uommeu werben . "

Damit aber auch keine 0nu , , eslo aus den Steuren auf den Gükheren

erwachse , sollen hinführo die Ober - vud Unter - liscepcor « , verbindlich

^ gemacht werden , innerhalb zwev Jahren von beiten des zahls - Vermin ,
? anzurechnen , die ihnen zu empfangen aufgegebeue Gummen , völlig

bepzubrinzen , uod desfals Lxecursdol zu fepn , auf die Zahlung eines

jeden Vermin » auf einen Aksjel , wann ihnen die von den Loiirrikusn -
, lc « prsst - nuret ireiden , zu verzeichnen , und solle desfalls ein Läicrum

- zu jedermänntglichen Nachricht pnblicirek werden .
- Die Geistlichen sollen auch im Hertzogthum Cleve na » der mit

ihurn verglichener Mriricul , sn der Graffschafft Marck aber , nach der

Allen ülsrricul mit angeschlagen , und dieselbe gleich anderen , im Fall
der Miszahlung , zwänglich augehalten werden .

Wir hätten auch ni « ls liebers sehen noch wünschen mögen , daun ,

das Wir Unseren gehorsahmen Ständen in der Neuer Gtättischeu Sachen

gnädigst willfahren und dasselbe Amt wieder herbep za bringen sich so
> fort Gelegenheit ereignen wollen ,

Nachdem ? es aber aus denen den Ständen selbst bckandten Ursachen

» sch zur Zeit nicht geschehen können ; So wollen Wir doch dieselbe

I ? lstemir versicheren , daß wir es nicht allein in diesem puacr dep den -
I i jenigeu , was in den letzten Landtags - Adscheid enthalten , allerdings be .

wenden lassen , sondern UnS auch angelegen seyu lassen wollen , damit

4 gedachtes - Amt Neuer Stadl wieder zu Unserer » Händen und Oispo -

f lirion kommen möge ; Jmmittelst wollen Wir Unserer Stäube suchen ,
> daß es damit nach Einhalt des an ftitheu der Stande ans dem Reccllu

H im Jahr 165z . gemachten Lxrrscr , und der darinnen enthaltener 6on -
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lsxku , von Worte zu Worte hieseldst inleriket werben mögte , in Unterm E
Hvffiager väd - r e wägen und hernechst darunter eine solche Erklährung ff

erlheilen , daß Sie dadurch geziemende Sslislncrion nehmen mögen . ^
Den Neu a '- gesteltcn Jost zn Limburg betreffend , hätten die Märcki « >

sche Beamten der Orths solches vor diesen außgelaßener Ordnung zu¬

folge nirt zuzulaßru , auch beo Uns oder U » ser hiuterlaßeuer Regierung i
derhalben nur zu beri e ten und da , es nötig um Handbieloug unter -

thäaigsr anzvsuchen ; Jmmaßen darunter schon befohlen worden , wir ,
Han « ir nicht gemeinet , eine solche Neuerung zu « «starren .

Wir laßen Uns auch aur seuderbahren Gnade » gefallen , daß die von

Emm . NH und Calcai '- je sreve Ab - und Aaiahrt zwischen Emmerich

und Calcar unbeeinkrächtiget gebrauchen , wie da » auch der von Oßen -

brnch , i» wett Er von alters berechtiget , nicht solle beeinträchtiget , und '

was dag . gen zerhau , atze ,reffet werben .

Es söffe die Stadt C icar a » ß eiugefuhrten und übergebenen ^ korive » ,

in ihrer ivobüittgebratten freprn Wah ! wieder ihre habende I ' eivilnßia ,

htnsühro nicht rurtzirek , noch Beeinträchtiget , svubern dey dem alten

Herkommen allerdings und ungehindert gelaßeu , und was deßwegen

Vorgänge » , hiemit aufgehoben seyn , auch keiner dcssalß und sonderlich .

wegen des Gaff -Hauses mik einiger Brüchten beleget , noch zu einiger

Aeit dafür besprochen werde » .
Dieweileu die Auß Heimischen besage des Kävserlicheu s ' rlvU - Aii <l - !

Harris - 266 . und izzo . mit den Eiugeseßentn tu den raubsteuren uud

Beschwerden gleiche Lasten kragen mäßen . Sv sollen dieselbe nicht . s

höher als Einheimische beleget we . den , es sep das « mit einhelliger ^
Bewilligung der Land Ständen .

Wir wollen auch nicht verstärken , daß der Stadt Hamm in der von ,
alter » her daselbst gewöhnlichen Mahts -Wabl möge einige Eingriffe

bescheheu , sondern es bep dem alten Herkommen allerdings geiaßea
« erden solle .

Auch wollen Wir , daß in Unser Stabt Hamm Unsere Richter nnd

Rentmeister , wie auch andere Unsere daieldst gesest - ne Bediente von

ihren Gükheren und Avfkomsten gewöhnliche Schatzung geben sollen .

Dieweilen der von Deuting die lluri „ Iicuon und E . bpfaodschafft zu ,

Wer ! rimlo vus . olo besitzet , dieser Gestalt , daß Er keine drey von

Hundert genießen kann .

So wird nicht gezwejffelt , wann einige Vaare Mittelen von Uns

angtschaffek werden köuten , ob derselbe wird sich darunter erhandele » .

laßen , gleich daun mau auch bedacht seyn wird , die llurisclicrioa und ^

Pfandschaffr uffelk auszukündigen , sorald nur Geldmittele bepgebracht
werden können . ;

Diesenige Burg Männere , welche noch nickt bezahlet , sollen zu

Abzahlung des anßgesckriebenen Lonlinß -rnl - der Eapirnüoni - Schgtzmi - s

des Jahrs löüo . zwäugiich angchgikeu werden .



Degen der Geklagten Mlirsie Lxocurionen , solle , es nach der
Landtag « Uecvllsn gehalten » und die Sceuren , wann sie z . W »--- en
zuvor sngeküntigel sind , nicht durch dic Lxecuronten , sondern durch
die Beamte und Lcceprorc - in den Aemtern Unser « Hertzogtbumb «
Cleve oevgetrie ^ cn , und daferue dieselbe sich darin lämutaff bezeigen ,
die Lx cuisnt . il denselben auf ihre , nicht aber de « Amt « und der Unter -
thanen Kosten zugeiaudt .

In Unser Graff >chafft Marck aber entweder g ' ge » die säumhaffte
kscepknrcs , out' wann Sir ihren Fleiß beichriuigen , gegen die sänm »
hasste Loinribucuten gcsetzlec maßen rrrfa ren , und <, - 2 ? ' übrigen
keine Lxscucion «« durch die Militz hiezu Lande verrichtet werden .

Die abgebrochene Häuser und vergrabene Gründen in - und um
die Sradt Calcar , sollen völlig bezahlet und keine Hänßer noch Gründe
mehr abgebrochen noch vergrabe » werden -

Die Streit - und Parrhev - Sachen wollen Wir Einhalt « Uecellua

tla ^ nuc > >66c > und Iü6l nicht sirocsliiren , Illüiliiren , 8u »ncs .lirea
nuch srocircn laßen , noch auch , daß einige Sachen so iu prims rel

Kscunäs Iniisulis an da « Clev und Märckische Hoff Gerichc nicht
gehörig , dabin gezogen werden , verhängen noch verstärken , mit der
Gnädigste Erklärung » daferne eine oder andere Parthep Uns zu auß -
laßung einige « Uelcrlpi , dagegen bewegen , ober dazu bewogen haben
möchte , daß Un « von der Sacke « Bewandtnüß unterthänigst berichtet ,
und immittelst Unsere C -' ev Märckische Hoff Gericht « und äuUiy Räihe
uoparthevisch Recht- vermög Landiags -Uec - M , gndienen , und berührte
an sich Zievun , der - dachten Räthe mit vorbepgehuog der ersten
oder Zwesten Inlisntz » or und Nichtig gehalten , auch keine

s ^ pellsiion Lrocellsn vom Hoff Gerichte , al « iu Sachen , welche 6ra -
üsiirn und immeäisls davin gehören , erkannt , und in Oiminalibuo ,
woriNlien Leib -Straffe Platz bat , keine sppeiisriooes dev Un « und
Uns -rm Hoff Gerichte angenommen werden .

Die UevUion , Sachen aulaugeud , gleich wie bereit « ein Anfang
damit - machet ist , also solle auch mit den übrigen und künffrigen
Sachen , nach Buchstäblichen Inhalt Landtag « U.« c «Uü cke Lnua , 66 , .
uuaufdältlich conrinuiret auch eben auf die Weise , wie solcher Rscett
mit bringet , in denen Uovilionibu , , welche von den Erkäntnüßen
oder außsprüchen der Regierung iu Esulis Uevililibu , gebeten werde » ,
» erfabren , solche K°viliou « , von Unser » Stadkhalteru oder von de »
bevden ältesten Regierung « Mäthen von Adelichen und Gelebrren seiteu

lieceruieer , wan die kevilio gebeten mit der Lxscurion eingehalteu ,
und weil die Usvil 'ore » oder lmpsriisls « über dic Lxccpkion Laus «

von revillübis die Erkävtnüß haben , keine lievitic » , Wau die außge »
uommeue Eslü , iirevilllRi , in § . tu denen Sache » von welchen kan «
» p ,! -lliret werden rc . de « Landtag « LoceUu , vom iy . Martii de «
löül . Jahre « nicht norrorii , sondern -iul» sinh , von Unser« Stadt »
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haltere oder von grbachten beydeu mätbeu ab « eschlageu , sondern die
kevisiooe » all , samt , wan Parkheven diescldr in gebührender Zeit
suchen , periculo partium ertantt werden .

Unsere ; r ,n s Cammcr k>rr « licl m nno Rätbc werden die Verfügung
tbun , daß di - von Sen Lano Ständen »u Uuserm Behuf im Jahr - üür .
gufgevvwmeneu Zehentantend Rnchsthlr . ermangelende Iiir - reUo ander -
wärtlich gut gemackrk werd - n >» öaen .

Man ist im We ck begrtff ' n , die Neue Rechnungen von dem als»
genanren Unralb völlig adzusoren , uno «ollen demnächst dieselbe den
Ständen r « c -. Meter maß n ( lomenuuicirer werden .

Das Uciiclu ,» vom >8 . 2 >!iii >6ÜI . verstrhkl sich Iplo » cl ^ uticbira -
kv5 , allein von den wmiclirelil , !, , Unser Oomaiuon .

So viel aber die Verbeßerke I) i»polli >ou Osgi » Xnai '. alcaniv nnd
die Illuras ĉ uincunces d - lliffc , daß gehet vermvg des blllicü wir auf
die prir - lo - , welche darnnter mir begriffen stab , und solle so oben ,
alß Unter Gerichten OKierviret w - rden , Wir erkiäbreu Uns gnädigst ,
daß Niemand der !i )' potkeca , isn , so in den I ) om , i „ oo ab ondeilich
vertch ieden stad , von den Rechteres und R - nthm - isteru in Unierm
He tzogth m Cleve und der Graischoffe Marck einiger Gestalt ln lua
HULÜ ? oll llionön und peeci-plions biß zn Fünff vv !. Hundert lur -
diret ob r beeinträchtiget , an statt de Ha . er kein Geld gefordert ,
und au statt der Dienste , wann jemand die schnldlg , und seidige in
Kornea zu geben ober za verrichten willig , kein Gerd , gefordert noch
solche « Gerd sodann die schwere Schillinge und Schwade Gelder gegen
das alle Herkommen verbötet und also denen Ualerthaucu diescrhald
kein Beschwer zugcfüget werden solle .

Un « soll - wegen gcklag ' en Holtz verhaue » « auf denen Behaodungs -
Gülderu auderwerrli « uniertbänixster Berscht hiuterdracht und dem «
« echst yov U » s darunter geuvierig erklährrt werden .

Wir lassen au « Gnädsgst geschehe » , und wollen , daß tu Deich -
Eachen vor allen Dingen das ^ oM-llo .-ium nach der bißhero brauch «
liseu Dei « ' Ordnung durch depde benachdahrte Oder - und Niedrige
Schauen ellefforderlichst und 6 -- plano abgethau , auch im übrigen
gedachten Dei « -Okdnuugeu » achgelebet , „ nnd gleichfals in Was -
„ ser - Sachcn , die Wasser Ordnungen jedes Orths , diß
„ « in anders na « eingenommenen unterthänigsten §r -
„ tnnerungen der Land - Stände verordnet wird , tmmtt -
„ telst obterviret werden "

Wir find auch gnädigst zufrieden , daß denen Städten so Burg¬
schafft vor Unsere Herren Vorfahrea Hieselbsten geleistet , ein altes
und neues J ' br zu Befriedigung der crectiioren , gezahlet werde ,
welches Unsere Cievische Anus Cammer beobachten , und üter die
schon Harun er erlheilte Verordnungen steiff Hallen lassen wird .

Es ist auch die ^erwegen nschd ' ück . tch an CburCLllen geschrieben ,
damit die Bürger d ' rührrer Städte niHt mehr ->rr ->Ulrer noL i->l >slri -
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rct werden ; « vd wollen wir gnädigst verordnen , nach dem « ege » der

verbürgten Stadt Hamm , der Rtcv ' er und Rentmeister daselbstcr mit

dem von Groin in verwichevem Jahre sich in krafft gnädigste ' 6 „ m ,

miüiou verglichen , und davep erliwe kaustndt ReichSthll . I^eu /Io -i

gegen Erlegung vier Tausend sünff H nbert R dir . Zeit von fünf

Jahren darunter die lauffende l ' eollon mit begriffe « , renmuret be¬

kommen , daß die zu Ulsterm Nutzen gereichende v rglichenc t ' - ntione «

in gedachten fünff Jahren verg « a >ener » affen abg - stgltet werden .

Und wollen auch wir darüber gehalten wissen , daß es in he »

Steuer Wercken Sesage üeceltus otzbnrviret , und dg die Sache »um -

krocsls gedepeu würde , daß dieselbe tacra provocslione ^ nls b, it ><

Ooniestnlion » m » <l orcliliLriuio juclicluin LUÜcum von Urser Regierun -

dorthin gliutzlich verwiesen , auch alda den Rechten s<iu uugehemtek

Lanff gelassen , falß aber die Steuer Streitigkeiten he : ri <S io I . in ,

Loiirelisliolis stünden , a !ß dann von der Regierung ans einer oder

der ander Parth - v gebühr « des Ansuchen , und auf des B gehrenden

Unkosten au einer Uaparrhey ' chen drüben kaculiasr , oder zweene oder

drev Bewehrte Mett « Gelehrten im Römischen Reich verschickt kein

theil gravirt , vorterS zur Loniulloo heg ordentlichen llustitzwesen -

vorgebende Loiouiilbiooes eingestellrk , der Orclinariu , moclu , procs ^

llencii « c » ppeilnnlli ohne Unterbruch der Mittel lo / t -inlisn richtig
beobachtet , die steoiocoU » in srtr » lll , 6ici , ststus von den deepdeten

GrrichlS schreibet » se dst gehalten , und die abgesprochene Urtheile also

tgld den strocur » ror >i >us unweigerlich in 6opiis coiorouoiciret werden »

Solle auch nach Einhalt der Landtckgoabschi ' deo in puncto Lxemp -
rionum gehalten , und solches dem Lsticro wovon in odgedachtem § .

wegen Besresung d - ' Hüpsch ic , gemeldet , auch waS der Landtags -

Uscel 's vom Jahr lüül » § . Nachdem t - auch zemahlen rc . und § .
Wan sich aber auch gleich wohl : c . inl 'eriret werden .

Betreffend die Anordnung der btecepioren und der liccepmr
Gelder bleibt eS bey denen darunter gegebenen Uec . lleo „ nh

sollen die da ,legen vorqensmmene » si-oorrsvanriooe , abgeschaffet werden .

Wegen der schädrlickien Scheidt - Müntz in der Graff ' chaffr Marck

wird ein Lüicr außgclassen , vnd sollen hinsüdro die silbern ' I ) u --, wn »

zu 7Ü . Stüber und die Dtiveorer L -onpse und Lclivroilee - Phaser

Z4 . Stüder Clevischer wehkllng gußgegeden , und darnach in luilicoäo
verfahren werden .

Wegen Verkauf deS tobacks auf dem platten Lande in der Grass «
schafft Marck solle das gebotene L -liciurn axßge ' assen weiden .

Wik rololvireu auch gnädigst an die Chor Cölnijchr Regie ' « » « zu

« rnßderg , um Ab ch- ffung des » enerlich ven der Lonne » !-»- ider und Kren ,

denbcrgischen Brücken angel gr « , - Aells . nochwab . rr - ernstl -cher zu schreiben ,

und dessen Einstellung anff beä » -r , liiende Mitt >le zu oesoidero , zvg -eich
auch dem Rentmeistern zu Hörde beständige lieparslio » bemerkten

Blücken zu Langenscherde nochmahlen gnadigstrustitch zu defehlen .
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Der .Herr Krass von Vehlen solle wegen de « Zoll « und Vilnarion

der Schiffe auf der ^ >pp° zu Abstellung diese « Beschwer « anderwctt -

ltch ernstlich augehalten , auch den Istcsnc Einhebern aufgegeden wer¬

den , Niemanden bevorab die Zoll bescepten mit de » l - iceat zu übernehmen .

Die lpeciticirte Unsere Außläudische Rälhe , Beamte und Bediente

sollen zu der gebührenden (ZusüticLnon angewiesen , und solche den
Ständen communidrvc werden .

Unsere SI ^ ts - Cammer , t ' --M/ i -I«nr und Nätbe , haben de « von

Molsdiöäe üdergebenc Bewciß -Srücke « xaiiiiniret , und dieselbe so be¬

funden , daß wegen diese « Kvhl - Aebevdt « nach Inhalt de « Laodtag « -
Adscheidt « vnd Unser Verordnung muß veifadren werden .

Unsere Amt «- Cammer , ? rseti , Ienl und Räche wissen sich au » nicht

zu erinnern daß einige Dieustsquldige von den Dienst Leuthen « xlnii -
rel , sondern nur diese « mit einem oder ander » der weit abgelegen

ist , gehandelt worden , daß an Glatt der Anfuhr zum Bau de «

Schlosse « Sie einige « Geld geben , wvcanß einige Pferde zu solchem
Ende unlerhalren ; und gebrauchet , und solle sonsten Niemand « ximi -

ret , noch wieder die Gebühr beschweret , und die erforderte Dienste

in depdcn Landschaffken von den Dieust -Lrntheu , die von alter « darzu

vervflichlet sind , geleistet , auch die Wsrkk ^ clische und t -luisberstische

Eingesessene zu Leistung der gemeiner Landt « . und Hoff Diensten an -

gewiesen , und immitkel « wegen EiulLsung dieser Dörffer Handlung

gepflogen , und sonsten im übrigen über die dcßsall « außgelaffeue
Lälrisn gehalten werden .

In Sachen de « L -lpitist , zu liees und anderen Eonrriirullon - - und

dergleichen Sachen , solle nach Einhalt der Landtag « Usc -Mo ver -

fahren werden .
Die in einer oder andern Etadt von Un « begleitete Juden , sollen

die Gemeine Bürgerlichen Lasten tragen , auch sich den Unter GeriL -

tereo nicht entstehen , und wa « dagegen gethan , pi -svia Li >sciticaüo » s

gnsgekoden werden .
So viel « der die Stadt Hamm angehet , weilen wir darinnen

unterm D >n -> vom - - - äsuusdi lauffendea Jahre « absonderlich vrp .

ordnet , wolle » Wir der Stadt üdergedenen gegen Bericht in Uaserm

Hoffmacr näher erwägen , und geivierige Erklährong darunter ertheilcn .
Jmmittelst wird man dahin dedacht seyn , wie der Juden über¬

mässiger Wucher nach J -mhalt der Reich « Abschieden beschnitten , die

Versitzung der gestohlenen Güther verbottea , und die Verkaufs » » -

der versetzten Stücken , vorhin den Eigener » frühzeitig „ oflkidret ,

sonsten den Inden den Ueberschuß nicht gelassen , auch die Vorthei !-

haffre Uniwechselung de « guten gangbahren Geidr « und dessen schäd¬

liche Verbringung in andern Fremden Ländern , eingestcllet werden

möge , und solle über diesem allen ein Lstiemm verfertiget und solche «
« Ute kuiflicaüoiio , den Ständen commuoidret werden ,
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In sacheo der Eingesessenen des K 'ttchspiels Ul - licU , gegen 'Wilisnär

6 « Uruili , weilen Re » ! streitig ist , wird darinn nach Jnnhalt des

Landtags Iikc - l'lu -> verfahren we . den .

Das Gur n von B iebnuug hisnridie klerlrsm voll kalanür mit

dem Erb - ^ Slicks I - - Amt des Heitzozrhnmb « Cleve , solle in Unser «

Hofflager erwogen und darunter geosterig ertlährek werden .
Dieweilen wegen der A eilen im Amte Goch und Alperden , Recht «

streit erwach en ; «ollx barinn nach Jrnbalt der Landtags Rec «Uea

versahrrn werden , sonsten weis man sich nicht zu erinneren , daß ei¬

nige Accisen dem Herkommen zuwieder verhöbet , oder von jemanden

gefordert , und nur allein die von Alters gewöhnliche Grotte eiuge -
hobeo werde .

Der Waldt - Schr - iber Schmael solle vernommen , Ob und wie

weit Er Unsere Gnädigste Bewilligung habe , am Dernischeo Baum

im Amt Löhnen rin steinern Hauß auf zubanen , und sonsteo befohlen

« erden , daß Er sich in keine Gemeine Hu - de »um Nachkheil der dar -

za berechtigten , ohne Bewilligung und Befriedigung Derselbe « ein -

dringen , auch biß zu « nderwcrker Verordnung mit dem novo Oper »
eindalteu solle .

Dieweilen Unsere Amts Cammer von der Asche , daß dafür , was

gegen das alte Herkommen gegeben « erden solle , nichts vero . dnet ;

als wird der Zoll Bedienter Philip Maffart darüber tn seiner V - r -

aut » vrlong vernommen , das - egen das Herkommen außgelaffeues

peomulgarum aufgehoben , und tesfalls » ölhige Velordi -nng außge -
lassen werden .

Dieweilen Wir in der Streitigen Sache zwischen Unser Stadt

Hamm eins , und der L - inweber Gilbe daselbst andern theiis , unterm
Dar » vom 12 des abgewichneu Mvnaths .illiluiilH absonderlich in

U - serem Hoff - ger gnädigst befohlen ; Alß soll der Stadt Hamm

übergebener Bericht Uns zur näherer Gnädigsten Verordnung gehor -
samdst hinlerbracht werde « .

„ So viel endlich die Beklagte Oedmirsug der Wur -

„ tzeleu , Rüben , Sporrie und C ' ever betrifft , so wollen

„ Wir keinen wieder die habende ? rivil - ßis oder das

„ Herkommen beschweren lassen , gestalt wir auch sonsten

„ nicht gemeiner sind , von solchen Länderepeu , welche

„ wegen der Korn - Früchten einmahl im Jahr Jehendt

„ gegeben haben , oder die da an Statt der Sommer fuhr

„ auf ein Jahr mit Clever , Sporrie , Rüben und Wnr -

„ tzclen des folgenden Jahres aber wiederum mit an -

„ dereu Korn - Früchten besamet werden , Zeheudt for¬
deren zu lassen .

„ Daneben » erstatten Wir , daß nach Einhalt Unser

„ AmtS - Cammer . Verordnung dep einem Guth von r -



„ oder mehr Morgen , de » Hauß Lenthe » ein vierten
„ Th eil eines Morgen « , zu Fütterung de / Viehes mit Eleven,
„ besamet , auch Clever « , Flachst und Wurtzeleu in den onl -naie -
„ Baum - Kohl - und Mneß ^ Karten , nach eines jeden belieben ohne
„ Erstattung des IrLendts gesäet werden möge . "

In Uhrtnnd Unser « hievor gcdrucklcu Cdurfürstliteu Jusiegels ;
Gegeben Eleve am 27 . Kedrugrii des Eintausend Sechshundert vier
und Gechsjigsten Jahres .

Moritz , Fürst zu Nassau .

< l - 8 - )

Johq « von Dirst . Vice - Canziell «

Adolpf Wuesthauß .

s.
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Alphabetisches Reg « ft er

über alle die Gegenstände , so in den dreh Clrvisch « Märkischen

Rectsscn enthalten »
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Abwesende Eingedvbrn « verlieren das jus inäiguaius nicht . 54

Xcci -j» Rechtsstreit deswegen im Amte Qo -ili and ^ «peräeu . 9 ;

Adeiiche Güter die nicht rittermäßige Besitzer derselbe » , ha¬
ben keine 2 -tSdgerechtigkeik . . . . . . « z

Adestcheu wie gcg - n denselben >» criminslidu , zu verfahren . zi

Aemter d ?en etliche werden combinier - r » . . » ; y
Amts L - mmsr soll bleiben . .
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Statthalters und der Regierung uachlebea . 48
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— — wie besetzt werben soll . - . . . 4 ?
Amts - Räche sollen gewisser Lachen wegen mit dem Statt¬

halter und geheimen - Rätben communiclren . . . 4 ?

legi . Verbesserte Disposition gehet mit auf die

privrro » . . . . . . . . . y ,

Anbau am Dernschen Baum soll vorerst eingestellt werde « . 9 ?

-rinicbieese , der Dousainen bctrift nnr das « liicrum vom Iaht «66l 9 »

^ pellsnolle » j>«r 8 , Ilum werden adgeschaft . . . . 79
^ , rs , l wie auf die Güthrr eines Ausländers erkannt werden

können . . ; r

Asche dafür soll nichts gegen das alte Herkommen genom¬

men werden . . . . y ,

Ausheimische sollen ohne Stände Einwilligung nicht höher

als Einheimische belegt werden . . . . . 9a

Amts Kammer welche Sachen dahin gehören . . . 47

Ausländische Bediente «ollen sich «, u , I!Keiren . . . . 94

Ausländer wie aus dessen Güter » n - st erkannt « erden kan » . ; r

Bediente ausländische tollen sich guslikcireu . . . . 94

— deren Bestellung und Entsetzung bleidt zur Di »po -

»i , ioa des Sandes - Herrn gestellt ! » 4

— die zu N ->m ,u sollen gewöhnliche Schatzung geben . 90

- - gegen anzuvehmeude sollen die Erinnerungen der

Stände gehört werden . . . . . 84

—- sollen nicht anders als prssviL Luurso cogniliollS
verabschiedet werden . . . . . . 4z

— was zu deren Bezahlung verwendet werden soll s ?
7

Bevz . Prov . Bers . r Lb .



- 9 » -

Seite

Defttvung von Last »« , ob und wie gegeben werben könne . ? r
— — — wird für dtesesmabl rem n «u u Klo¬
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Bierzapfeu , Richter Rentmeister und Schlüter sollen sich des¬
selben vi .̂ t anmaßen . 6z

Lisliäti Kirchspiel in dessen Cache - egen <le Leula soll nach

dem Landtags IV ceel ' « erf hres » erden . - . . y >

Drüchten geschlichtete wie zu remini en uod zu veiwe den . qy

Bürger und Hansleure sollen sich keine Jagd Gerechtigkeit
aumaffen . . . . . ür

Burgmänner sollen zur Bezahlung der Lup : » eioir , -Schatzun -

angehalten werten . . yo

Bnrzmaus - Güther müssen ihre Steuer Freiheit bewei en - 6r

Bürgschaft de « Land Rentmeisters wie es damit zu halten . 88

— Städte so sie gelrist - t : far dieselbe ist an Chur

Cölln geschriebrn worden . yr

— gegen dieselbe soll mit der Lxecuiion nicht » er¬

fahren werben . , , 79

— ihnen sollen zwe » Jahr Zinsen bezahlt werden . yr

— sollen davon entledigt werden . . . 64

Lalcar abgebrochene Häuser daselbst sollen bezahlt « erden . yl

— Ab und Anfahrt zwilchen Emmerich soll ftep sepu - yo

— soll von der Bürgschaft entlediget werden . . - - 4

— Festungs - Bau Hieselbst soll fortgesetzt werben - - z ;

— Mühle daselbst : mit Verpachtung berselben soll di »

Stadt nicht beschweret werden . . . . . 04

— Richter daselbst soll gewählet werben . . . 64

— Wohihergebrachte Wahl daselbst soll bleiben . . yo

Lämmer - Schulden : Rechnungen von denen zu Tilgung der -
stiben verwilligtea Lummen sollen Gründen vor »

gelegt werden . . . . . . . . 7 »

Zu Tilgung derselben « erden — Rthlr - unter B »°

dingnngen - »rivMgkt . 7 -
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Cammer - Schulde » : wegen derselben soll es tey dem Land .

tags k . scees <! s lüüi bleibe » . . . . .

Onrrül «)' , was zu dessen Bezahlung verwendet werden soll .

Lsurion , solle « die berechnete Diener leiste »

Llevische EIngebvhrne sollen in der Grafschaft , Marck zu
Land » Diensten angenommen werden . . . .

Collegia , sollen ? i «iuret werden . .
— Uuejnigteiten derselbe « solle « durch Commissariea

entschieden werden . . . . . . .

Commissionen : zu Annehmung derselben scllen Prrtheye «
wieder Willen nicht gezwungen werden . . .

Conlirmsrion die Kaysecl - , über diesen Haupt lldocsis soll
nachgesucht werden . . . . . . .

Coniingeor « deren Vertheilung wird verbothen . .

Conkridurioo , - ro - lsulen üo lü - r sollen nicht bcigetrieben
werden . . . . . . . . .

Lomridution in diesen und andern Sachen soll nach de »
Landtags - isecess verfahren werden . .

Crimiosliree wie gegen einen von Adel zu verfahre « . .

Der » - Sachen wie cs in denenselden z « halten

lle ^ lllLlioa Märkische Landes soll augcstellt werden . .
Dernsche Baum : Anbau . . . . . . .

Diener brrechncte sollen Cauris » leisten . . . . .

— Verpflichtete sollen zu Scdkffen und Raths - Freunde

nur da , wo es Herkommens ist , angesetzt werden .

Dienste an deren statt soll kein Geld gefordert werden .

Dirnst - Ordnung soll revi6 ! ret vnd verbessert werden

— schuldige sollen nicht exir , i » iret werden . .

Oi - po - üioii - - Gelder werden verhetzet . . . . .
— wozu verwendet werden können . . . .

Oispo »inor >!>- Lummou , welche dem Lantckherrn dazu bewil¬
liget werden , sollen Niemand als demselben berechnet
werden . . . . . . . . . .

Oom - ineii Clevische : vuter denselben ist niemableu der Be¬

hende ex ovvslidu , in dem Oui , kurzer Walde gewesen

— dieselbige betrift allein das eilicmm cio 1661 -

— L ) polllec » rii , so darin verschrieben sollen ia qua , i

ziosaesiioue nicht lurkisktt werben
— sollen iu csiu « xlrcms : riecslUtaiii von den Röthen

für c !n Stück Geldes vklschrieden werden können .

— wie alieuieret oder beschweret werde » könne «

Dorkrnundsche Schcidemünhe wegen derseldcn soll Erkundi¬

gung eingezogen werden
? *
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Drosten Aemter sollen nur durch Lubsümkrte an « der Ritter¬
schaft tedienk werden können . 57

Duiffelt wege » der Geerbten Hieselbst bleibt e « bei der Ver¬
ordnung . ^

Duisburger Wald : der Aeheube ex uovslibu , Hieselbst ist nie ,
unter den Olovischen Domsineri gewesen . . . . 45

Ldicuim da « vom Jahr 1651 betlift nur die ^ uricbrsse , de » j
rex . . . . . . . . . 92 !

Elugrbohrne abwesende verlieren das jus i -xllgoorru - nicht . 56
— Oovischc sollen in der Grafschaft Marck und die

MärckssKe in dein Hertzogthnm Llovs zu D - uck -

Dienste angenommen werben . . . . 56

— wir -juLlitlcirl - n soll dasHvffgcrichto . die Regie¬
rung beseht Welten . 46 — 57

Lm ,i >- , ic 1> ab , und Anfahrt jirischeu Lslonr soll frei sepo . go ,

— Rath « - iverwandte und Scheffeo hiesildst sollen

exuu causurn moriis vet «tellcci nicht adgksktzt
werden . .

— soll der Bürgschaft entlediget werden . . 64

Empfänger Ocner -il soll dem Herrn und Stlinden mit Pflichten
verwandt sepo . . . . . . . zs

Entsetzung der Bedienten bleibt zur Di - posliiou de « Landet -
Herrn gestellte . .

Erdmarschall Amt : Da « Suchen de « von ? » I» nä von Belehnung
mit demselben soll erwogen werden - . - ? r

Erinnerung der Stände gegen anzuehmcude Bedirnte sollen ge¬

höret werden . . . . . . . 84

Sldpfächte welche ln inregro verbleiben sollen . . . 87

Lxscuüou Ir » kiscurn Wau Platz haben solle . . . 7g
— wann gegen die Städte so sich in Bürgschaft ein¬

gelassen . . . . - . . . 7g

xxoibilLoüen und Frevel der OLiclers und Soldaten sollen scha f -
bestraft werden

Lxrrsnei buris Loniulri : zu diesklten können Xcr » geschlikt werden 57
kisous wan gegen denselben die execulion Platz haben soll . 7g

— wie delangek werden könne . . . . , z

Frevel der Oülclers und Soldaten sollen scharf bestraft werden n

br - uil «nli ->rklscheo Brücken - Avll : dessen Einstellung soll befördert

werden . . . . . . 9 ;
Geheime - Räthe sollen >a c » , u sxrroiuLS nscos «ik » li , die Oo -

-usinen für ein Stück Geldes vrrschleidcu können . 4 «
Geistliche wie « ngeschlageu werden sollen . . . i , -
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G ^ d soll nicht au statt Dienste und Har « gefordert werden
Ge d schweres soll nicht « erhöhet werden . . . .

Vs ,« - , -, ! - Empfänger soll dem Herrn und Ständen mit Pflich¬
ten verwandt sepn .

Ooniivp dir Waffen - i ^icellkea daselbst sollen in der Kammer
ci -igenommen werben .

Gerechtsame woran Niemand behindert werden soll . .

Gnlchte deren etliche sollen oombinisrct werden

Haber an dessen statt soll kein Geld gefordert werden .

L >imm soll der Bürgschaft entlediget werben

— soll die freyr Wahl behalten

— soll Einquartierung behalten .

— Streit desselben mit der Leinewebers Zunft .
— was wegen den Juden daselbst Verordner .

Hofzerichts - Ordnung soll publicirer und Ständen » ins

publicilionem zugestellt werden

Hvfgcrlchl soll angeordnek und mtt Eingcbohrne » besetzt
werden . . . . . . . . .

— welche Sachen für dasselbe gehören

Holz verhauen auf den Behaodigung « . Gütern darunter soll

gewirrig erkläret weiden .

Hm . bsr -Ische Eingesessene sind Dienst schuldig

tturnksrc !» soll eingelvset werden . . . . .

ttnl , Iior - r soll steuerbar sepn . . . . .

Niins soll steuerbar fern .

bi ^ oilisosr ^ der Oomsinon sind in qusii po , soi »loi >s zu

schützen .

Jazdgcrechttgkeit Bürger und Hausleuten gebühret dem
Landes - Herrn .

— sollen Rentmeister und Schlüter vud Richter

picht «xerciren . . . . . .

— sollen steuerbare Burgmanns Güter nicht
brauchen . . . . - . -

— soll unablichen Besitzern Micher Güter nicht

erlaubt seyn .

Imno , , « n keine andere sollen gefordert werden als die im

Jahr i « oy im Schwange gewesen . . - .

inöegsn - e zu welchen OKcia diese allein zugelassen wer¬
den sollen

Imlixsn . -rws ju « verlieh » « adwesevde Eingehohrne nicht .
— voraus zu beortbeikeo .

Zot >-»n «so Hertzigeu xrivilsxium wild rrlrntert . . .
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Seite .

lnikr -uclioi , der Gehrimrätbe soll den Ständen in clsu - .

concernerar . komunizicret werden . . . . 46

Inden , besondere Verordnungen wegen derselben in der
Stadt Hamm . . . . . . 04

— deren Wucher soll beschnitten werden - . - 94

—» sollen bürgerliche Lasten tragen . . . . ? 4

Justiz , soll ihren Lauf haben . . . . . . 5 »

Kaiserliche Konfirmation über diesen Hauxtreceß soll nach -

gesuchl werden . . . . . 68

Kölln an den Ebmfürsten soll wegen den Städten geschrie¬
ben werden so sich verbürget haben . . . y ;

Kohlenzehnte : wie eg damit gehalten werden solle , wan

sie an « ablichen Gründen gefördert werden . 6z

— wegen dem v Melschede soll nach dem Land -

tagsabschiede verfahren werde » . . . . 94

Landesherr : Bestellung und Entsetzung der Bedienten bleibt

zu dessen Disposition . 84

— demselben werden iioooo Rthlr . bewilliget - 75

— demselben werden zur Einlösung dc < Amts

Schermbecks Rthlr - bewilliget . . s ?

— wie , die Jagdgei echtigkcit gebrauchen könne . er

— wie die Steuerfreiheit erlheilen könne . . 61 — 87

—' zu dessen Disposirion verwilligte Summen sollen

ujemand als demselben bercchset werden . . 72
Landläufige Münze ; in denselben sollen die Stenern an -

nommen werden . . . . . . . 74

Landtag , Stände sollen dazu verschrieben werde » . . g ?
Landragsreceß : darnach soll in Kontributivns - und andere

Sachen verfahren werden . .

— cle i6üro soll vom Kaiser koufirmiret werben . ge ,

Landtagszebrungeu : dcgivcgcn bleibt es bei dem alten Her «

kommen . . . . . . . . 75

Laudrentmeister soll auch die Steuer » cinnehmeu . . 7z
— wir es mit dessen Bürgschaft und Rechuung

zu halten . . . . . . . . gz

— wie zu bestellen . . . . . . . 47

LaugsH : id , r - B - nckey - Reparation soll der Rentmeister zu

Hörde rhun . . . . . . . . y ;

— das Beschwer wegen der Mühlendienste daselbst
soll abocsnlir w - rden . . . . .

— >' i - Ätsche , ffu : g des Zolls daselbst soll brfördert

64
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Sekte -

raste « : Befreiung davon « d und wie «ktheilet werden könne « 7Z

Licent , Niemand soll damit übernommen « ekden . . , 4

— welche ccsstren sollen . ül

Limburg , der neu .' Zoll daselbst soll nicht gestattet « erden . 90
Lippe . soll schiffbar gemacht werden . . . . Sr

Lobirh , Wasser - Liceut daselbst soll in der Kammer einge¬
nommen werden . . So

Märkische Eingedorne sollen in dem Herzogthnm Aleve z«
Landdiensten angenommen werden . . . SS

— Landes . Deputation sollen « ' gestellt werde » . Zy

— Stände haben eb . nfalls Sooo Rthlr . . . 84

Mark , die zu diesem Hause gehörige verpfändete Ländereien

sollen cingeloset werden . . . . . 44

Matrlkal , der beiden Provinzen sollen ergänzet werden . 7 »

— darin trägt Kleve drei und Marck zwei fünftel

Tbeile . . S6

— Reicks vnd Kr - is dessen Moderation soll nach «

gesucht werden . .

Minderjährige können nicht - 4 ollicla gelangen . . 56

Moderation in der Reichs - und Kreis -Matrikul soll uach -

gcsncht werden . 88

Mühlcudienfte , das Beschwer wegen derselben zu Lang¬

scheide soll ab » stellet werden . 64

Mühle zu Kalcar , mir derselben soll es im vorigen Stand

gestellet werden . . . . . . . 64

Mnnstcrische Scheidemünze soll verrufen werden . ° 74

Münze in Landläufiger sollen die Steuern angenommen
werden . 74

Münz Ordnung soll na » der Kölnischen reduzirct werden . 6z

Müuzsorlen deren einige sollen nach der holländische Val¬

vation herunter gesetzt werden . . . . 74

Neustadt - Amt soll wieder herbei zu bringen gesucht werden 8 L — 8 y

— wollen Stände via jnri , selbst revociren . . 45

N ukloster erhält eine zweijährige Befreiung von Schatzung 73

Oltioi » delegte sollen befreiet werden . . . . . 48 — 88

— dazu können Minderjährige nicht gelangen . S 5
— sollen ohne Einwilligung der Stände nicht de «

legt werden . 48

— zn welche nur instigsnas zugclasscn werden sollen . §4

Offiziers deren Frevel nud Lvorl -iraniivn sollen scharf de »
straft werden . .

Offenbruck , der von , soll nicht beeivtlschtiget werden - -
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Paiand , von , dessen Ansuchen um Belehnung mit dem
Erbmarschall -Amt soll erwogen werden . . KL

Pfand -Eishaber , eines Rittersitzes ob zu Landtagen verschrie »
den werden sollen . . . . . . S «

Polizei -Ordnung dessen Projekt ist denen Ständen » st mo -
nencium commuuij eet worden . . . » 84

reivilegla re . Weeden bestätiaet 4 ;
? « vil » glu »i 6 , i ; ro wird bestätiget . . . . . so

--- Herzogen Jobanseu wird erläutert . . . 44
tzuiocuoco , lirurs « das dieselbe betreffende Edikt geht mit

über auf die prlv » l ->, . . . . . . yr
Raths - Freunde und Scheffen dazu sogen verpflichtete Be .

diente nur da wo es Herkommens ist augesetzt
» erden . . « 4

— Verwandte zu Emmerich und Rees sollen exrr »
CLSUIN luvekiii vvl stellen nicht abgesctzt werden « 6 ;

Räthe , Amts sollen etlichen Sachen wegen mit dem Statt¬
halter und Gebeimeräthen communlrrren . , 47

— Geheim , sollen in causa exlreniae necs , »ilal >-
die Domaiscn für ein Stück Geldes verschreiben
können . 46

Aecsplvrss des Amts bestelle » die Geerbten . . . 74
-- und Recepturgelder deshalben bleibt es bei den

Wecessen . . . . . . . . . y ;
— wie es mit ihren Rechnungen zu halten - . yi

Kkteß Landtags -Konfirmation desselben soll vom Kaiser nach¬
gesucht werden . . . . . . . 86

— soll von Käthen und Bedienten respirieret wer¬
den . . . - . . . . . gr

— soll in Aontributlous - und anderen Sachen beob¬
achtet werden . S4

Skcceß Scheffeu - und Rathverwandte daselbst solle « « xrr »
c - -um stellen nicht abgesetzt werden . . . 6 z

Mets soll der der Bürgschaft entlediget » erden . . 64
Regierung soll mit qnallficirten Eingeboruen besetzt « erden . 4s

— welche Sachen für dieselbe gehören sollen . 77
Reisegelder werben dem Landesherr » Verwilliget . , 67
Rentmeister Schlüter - und Richterdienste sollen nicht com -

bioiret mcrdeo . . . . . . 59
— selles die Jagdgerechtigkeit wie auch Wein und

Vicrjak ?en nicht gebrauchen . . . . 6 ;
Restantes , Kontribution « , vom Iaht : 62s sollen nicht

deigetriebes werden . . . . . . 60
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Seite .
Ralston , wie es damit gehalten werden solle . « . 8 - — 9l

Richter , Rentmeister und Schlütcrdieustc sollen nicht combi »
nirt werden . . . . . . . . Ly

Rittersitze , deren Pfand Inhabern ob zu Landtage verschrie -
teo werden sollen 56

Ruhrort : Waffer -Licenten daselbst sellcn in der Kammer

eingenommen werden . . 6i

Ruhr soll Schiffbar gemacht werden . . . . . 6r

L - Iruin qppsiiaciolli , per Werde » abgeschaft . . . 7 -

Schatzbare Güter wie denenselden die Befrei « « - von Lasten
ertheilet werden könne . . . . . 7 ?

Scheda , Protsttei soll mit « blichen Personen besetzet werden . 6i
Scheffen , dazu sollen verpflichtete Diener nur da , wo es

Herkommen ist , « ngesetzt werden . . . 6 ;

— z« Emmerich und Rees sollen exiiL vssum fle -

licti nicht abgesetzt werden . . . . 6 ;

Scheidemünze , Dorkmundsche : wegen derselben soll Erkun¬

dig « » » eingezogen werden . . . . , 74
— Münsteriiche soll vcnufen werden , . , 74

— Schädliche : wegen derselben soll in der Graf¬

schaft Mark ein Edikt erlasse » werden , . y ;

— zu viel geprägte . 74

Schermbeck , denen Klagen der Geerbten daselbst wegen

uugewilligten Umlagen soll abgeholfen werden . 6 ;

— Gelder werden zur Einlösung dieses Amts ver -

williget . . 66

— soll eingelöset werden . . . . . . 44

— was hierauf bezahlet soll abgehen . . . 74

Echledcuhorst . Kloster erhalt eines Jahres Befreiung von

Schatz » « , . . 7 ;

Schlüter » . Richter - und Rentmelsterdleuste sollen nicht com »
binirt werden - . Sy

— sollen sich der Jagdgerechtigkeit uud des Wein -

und BierzapfenS nicht bedienen . . . 6 ;

EchwLfkeus Haus zu Eevenaer ob frei von bürgerlichen
Lasten . . 65

Seveuaer soll gegen den Grafen von Berg in ihrem

vilegio geschähet werde » . . . . . 6z

Service Gelder , damit macht die Stadt Aleve dem Chur¬

fürsten ein Geschenk . 87

— Ordnung soll neu anfgerichtct werden - , 5 ?

Srrvititn - Gelder , übermäßige sollen ohne Eiuwilligsng der

Stände nicht - eshrdert werden - . » « Z4



Soest soll absonderlich kolleckiret werden . . . ,

Soldaten sdeken Frevel » nd Lxorkiisnriüa sollen scharf be¬

straft werden . . .

Ständen bleibt frei sich wegen Gravirung bei dem Landes¬

herrn zu beschweren . . 68

S -äade Einwilligung ist erforderlich zu , Befreiung der

schätzbaren Güter von Lasten . . . .

zu Scrvitien . . . . . . .

zu Steuern . . . . . . .

zu Malhsgeldrr . . . . . .

zu höherer Belehnung der Avsheimisch n
— Erinuerungen gegen anzunehmende Bedient ?

sollen gehöret werden . . . . . .

— Gelder werden mit rosa R . hlr . erhöhet . -

— wozu verwendet werden können . . .

— zu Abtragung der Zinsen deren darauf haftende

Schulden auf den Eteuer -Elat gesetzt . .

— Hvfgerichts Ordnung soll deoeufeiden ->ow putzli -

csrioiism zugestellt werben . . . .

— Instruktion .

— Märkische haben wse die Kievisrbe 6020 Rlhlr .

— Polizei Ordriuugsprojekt ist denenselben gst mo -

nenäum commuuiziret we ! deu . . . .

— Rechnungen vva denen Kammekscholdr » sollen

denenselben vorgelegt werden - . - -

— sollen zum Landtage verschrieben werden

— Jusammenkünste derselbe wie sie erlaubt

Stenern , Befreiungen von denenselben wie cs dessalls zu

halten . . -

— Freiheit davon , wie der Landesherr derselbe er «
tdeilcn köuue . . . . . . . 61

— Separierte Traktaten wegen Kontingents in den «

selben sollen nicht Platz haben . . . .

— sollen in iandlänfignr Münze angenommen wer¬
den . .

— sollen ohne Einwilligung der Stände nicht aus »

geschrieben werden . . . . . .

— Streitigkeiten deswegen wie cs damit zu halten

wie b- izurreiben . . zy
— wie deu Aemtern umzulegen . . . .

Ettaf der adlicheu Töchtern , so ohne Eltern und Freunde
Ssath hrirathrn . . . . . . .
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Töchter , Strafe , der adlicheu so ohne Eltern und Freunde
Rath heirathen . - 59

Tadacksvcrkauf , was deswegen verordnet . . . . yz
Verpfändete Stücke sollen wieder eingelöset werde » . . q ;
Verpflichtete Diener sollen z » Schcffcn nnd Rathsfreunde

nur da wo es Herkommens ist , augrsetzt wer¬
den . . . . « 4

Uffelt soll rlugelöset werde » . . . . . . 90
Umlagen ungewilligte , denen Klagen der Geerbten im Am¬

te Tanten und Schermbeck dlescrhalbcu soll ab -
gchvlfen werden 6'z

Uurathsgelder sollen ohne Einwilligung der Stände nicht
ausgeschrieben werden . 74

- - deren Rechnungen sollen abgenomme » und com -
inuniciret werde » yo

Wahlfreihelt behalten die Städte Hamm und Kalcar . 64 — 96
Warbeide , Eingesessene daselbst sind Dienstpflichtig . . 94

— soll eiugelöset werden . .
Wasser «Licenken zu Ruhrvrt , Loblth und Gcnuep sollen in

der Kammer eingenomm n werden . . . 6 ,
Weg Gelder , wie es mit Abschaffung derselben gehalten

werden solle . 6l
Weel soll eiugeiösel werden . . . . . . 90
Wnnzapsen , dessen sollen Richter , Schlüter und Rentmei¬

ster nicht gebrauchen . 6 ;
Wetter soll eiugelöser werden . 45
Wucher der Juden soll beschnitten werden . . . 94
Lauten , Klagen der Geerbten daselbst wegen ungewilligte

Umlagen soll abgeholfen werde » . . . 65
Aehcnde ex novallllu » in dem Duisberger Walde ist nie

unter den Klevischcn Domainen gewesen . . 45
Zehcnde ( Kohlen - ) deswegen soll nach dem Landtages Ab¬

schiede verfahren werden . 94
— wie es damit zu halten man sie aus « blichen

Gründen gefordert werden . 65
— wie genommen werden sollen . . . . 90
— wie vi «! Land davon frei sein solle . . 9s

Zinsen von versetzten Z> mainen sollen moderieret werden . 45
Aittsenzahluna für die Städte , so Bürgschaft geleistet ,

wird reguliret - 92
Zoll , die Abstellung desselben zu Langscheide soll befördert

werden . 9a
— welche Maaren davon frei . 84
— zu Abstellung desselben soll der Graf von Veh¬

len augehalten werden . 94
— zu Limburg soll nicht gestattet werden - , yo

Zusammenkünfte der Stände wir sie erlaubt . . . 76
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Neunte Urkunde .

Nittcrzettcl der Grafschaft Mark vom Jahr 160, 9 .

Gisbert v . Dvhelsckmingh , zu Mergede und Bok -elschwjugh

Lüboerl v Brenit , zu Witten , 1

Joh . v . Gtaadcin , , zum Crengeldanz und Witten .

Diederick Ore .aler , z» G i !Ndcrg .

Cvnradt v . d . Strünkede , zu Strünkede -

Bernhardt v - Eickel , zu C -ange .

Heinrich v . Eichel , zu Kuerbt

v - Eichel , zu Horst .

Mathia - v . Eickel , zu Weidtmar -

Wessel v . Hasenkamp , zu W - iktumr «

Johann v . Giesenderg , zu Gieienterz -

Johann v , Abrck , zu Gaar .
v . Loe , zu Overdick -

» . L°e , zum Holte ,

Diederich v . Loe , za Dornenbvrg .
Dicdertch v - Loe , zn Sodinzen .

Dtcderich » . Doruedurg , genannt Aefcheh - rg , zu Nosthnsen -
v . Düngelen . zu Dadihausen und Haoelscheib .

Jobauu v . Hugenpokt , zu GtvSwtnke ! -

v - Sybekg , zu Desselina .

v - d . Levten , zu Marlen -

» . d . Lepten , zn Laer .

Diederich Vittiughof , genannt Nortkirchen , za Westhnseu -
Johann Dunker Nielink , in der Beek .

Bremt , zn Hardenstein .

Raesfeldt , zu Echadcdurg .

» . Piermnudt , zn Blavenhotst -

v - Dellwig , zu Dellwig ,

v . Neffelrvde , zur L . ithen ,

v - Asckcndllich , zu LatendruÄ .

Bernd Dodbe , zu Loderen ( jetzt Lsren ) .

8
Den ». Pro » . Derf . 2 Tt ?-

Amt Böckum -

H inrick v . Eivcifcck , zu Hertede und Llnmenan ,

Wenn - mor v d . Neck , zu G » pel und Lemnode ,

Evcrt v . d . Sckü ' en , zu Horst und der N hr ,

- Gerichts -



v - Slverseldk , zu Heren .
Goderk v - Melschede , zu Bren¬

schede .
v . d . Vorch , zu Langendreer .
Freiherr v . Whynendurg , zur

Wische .
Steinkohlen , zur Steinkuhlcn .
Wenge , zu Sevinghausen .

- zu Rechen .
- zu Bercndorf .
- zn Gvltscheudiog .

Amt Hörde -
Ducker , zur Heide ,
v - Hauß , zn Nierhvfeu .
v . Romverg , zu Brüninghausen -
v - Nehem , zu Rüdinghausen .
Holrev , zn Bennniughauseu .

- Broich .
- Heidlhvff .
- Lengelinghofen , oder

Eveliughofea -

Amt Lünen .

Jaöpar von Schwaasboll , zu
Gchwantboll -

Franz de Wende , zu Dellwich -
Hover , zu yrierhofen .
Krydag , zn Buddenborg -

Amt U n u a.
v Bvdelschwing , zu Here « .
Schenkebier , zu Werve .
Schiukuk , zu Werne .
Broil » , genannt Plakat , zu West -

hemmerde
v . d. Hege , zu Dollberg .
Aldenbvchum , zu Heyden .
Pentellink , zu Westhemmcrde -
Adam Grüter , zu Alteuborf .
Frieseudorf , zu Dudenrodk .

- zu Opferdtcke ,
Berudr v . Romberg , zu Massen ,
v . Hövel , zu Soelde .
v . Eichel , zu Berghofen -

Diederjch Boß , zu Aplerbeck , und
( v . Bönninghausen ) , zu Bönning¬

hausen .
v - d - Reck , zu Curll -
Bornen , zn Overfelde .
Ovelaker , zu Grevel -
Lapp , zu Ruhr ,
v . Weuge , zu Wenge -

Amt Samen -
Schwansboll , zn Aden -
v - Oerbausen , zn Velmede -
v - Werne , zum Raffender « ,
v . Galen , zu Lüdinghausen -

Amt Hamm .
Goddert Kork , za Hoveu und

Wundloch .
Göddert Hermann , zu Hörne .
Bernhardt v - Gahlen , zu Hohea -

vver -
Wailrove , zu Grünenderg .
v . Thielen , zu Brügge -
v . Honte , zn Bigge .
Tork , zn Nerlhringeu .
Tvrk . zu Edingha scn -
Znuy , ( 1767 ) - Hetdhcff .
v . Neheim , zu Wergyß .
» . d . Reck , zu Uentrop ,
v . Lvußderg , zur Merck -
Akenschost , zum Binghoff .
Reck , zu Caldenhofeu .
Peutelig , zu Hilbeck -
Clvid , zur Nordelen .

- Heidcmühlev .
- Dnnkern .

Knippiug , zum Sengekhofe
Erich Kule , zu Matena .
Plettenberg , zn Meiderich .
Plettenberg , zu NIell .

Amt Altena -

Heinrich v - Holzfeld , zu Ode » ,
dahl -

Sdelkirchen , za Hittfeld -



SdeM -be » , zu Voilkeld .

Arttler , zum Gerkendahl .

Coithnfeu , zu Badinghage » .

v . Bradrk , zu Letmathe ,

v - Salbach , zu Oelc .

Plettevderg , »u Eussiseld .

Hatzse d , zu Rode auf Vslme -

Cioidt , zu Hennen .
- Lysterhoven .
Amt Iserlohn -

Oveloker , zu Hemern -

Vrede , zu VroeuSdrrt .

Weruiugbaus , zu Cinlenstein .

Bönninghausen , zu Aprick .
— — Landbusen .

Amt Neuenrade .

» . d . Le » , zu Ptiogelscheid .

» . Rusphe , za Brüninghausen .

V- Ley , zu Wiu . ersvln .

Amt Schwarzenberg -

Amt Niewstall -

y . Ley , zu G . vershagen .

v - Ley , zu Broickhavsea -

NUwbovr , zu Aoserstein .

d Leyeu , zu Leven .

» . Müllenoeck , zu Mülleubeü -

Grasen v . Schwarzrnberg , zu
Gimbsrn .

Amt Schwerte ,

» - Nehem , zu Ruhr -

Dellwig , zum Rutenborn ,
N ' gei , zum Sceiuhaus .

Lupe , zu Husen -

Amt Wetter .

Dieder -ch Overlater , zu Niebrrn -
bvff .

Adrian v - Syb - rg , zu Busch ,
v - H llstein , zu Stelnvau « . '

v - d Capellen zu WerLrivg - n .
Y, Voerst , zu Callenberg ,

v . d - Sctüren . zum Dümmhoff .
Weadhoff , zum Rauhendahle ,
v . Laik , zu Herl eck .

v - Mallinkrodt , zu Mallinkrodt «
D - ibiuk , zu Aiteuhagcu .
Kalle , zu Drel .

- Hove .

- Mattseid .

— zum Schlebusch .

Amt Blankenstein ,

v - H .- ideo , Zu Broich ,

v . Lützelrodt , zu C .' jff .

, - Alleudvkff .

Amt Warden .
Siae ' , zu Heflugen .

v - d . Reck , zu Scheppe » .

v Eil . in der Baidewey .

v , Spüren , zu Schüren »

Bornen , zur Hegge .

Städte : Hamm , Unna , Camcn , Iserlohn , Schwerte , LüneN -
Soest , Llppstadt -

In allen r Landtagtsähige Städte und izz Ritterbürtig «
Familien «
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Zehnte Urkunde .

Verjcichniß der rittcrbürtigei , Familien in der Grafschaft Marek ,
mit Landtagsfähige !, Nittersihen , ausgestellt im Jahr riliS .

1 . von Remberg , zu Brüninghausen ,

2 . — Hove , zn Nieberhvseu .

z . — Daugelen , zo Dahlhausen .

4 . — Bodelschwingh - Pleltenberg , jil Bodelschwingtz .

? . — Hoevell , Hcrbeck .

6 . — Sieberg , zu Wischelingen -

7 . — der Reck , zu Overdick .

8 . — Rump , zu Crange ,

y . — Sieder - , zu Busch ,

io . — Steberg , zu Maten -

n . - Sieberg , zu Kemnade .

, 2 . — Elverfeld , zn Steinhanseu .

— Hoevell , zu Ruhr -

14 . — Bodelschwingh , zu Velmede ,

it . — Elberfeld , zn Billigst -

16 . — der Reck , zu Uentrop .

17 . — Plettenberg , zu Heeren .
i8 > — Plettenberg , zu Schwarzenberg .

iy ; — Senft - Ptlsakb , zu Neck -
Lo . — der Reck , zn Overvelde ,

ri . — Spdviv , zu Westlmsen .

22 . — Bottlenberg , genannt Kessel .
2 ; . — Linke , z« Ilern .
24 . — Kainach .

Im Jahr 1766 übernahmen die « blichet , Gütet in der Graf¬

schaft Mark von den Lanbe - lchulden , 20000 Rthlr . An di - se trugen

108 adelige Güter . Die damald in etwa 70 abeiigen Familien waren .

Folgendes zeigt die Abnahme der adeligen Familien ,
Graflchast Märck , seit 200 Jahren .

1ÜL9 waren noch . . . . . iz ; .

1766 waren nur noch . . . . 70 -
»inz waren nur noch . . . . 24 .

io der
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Verordnung wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial / ,

Polizei / und Finanzbchördcn .

Vs varo Königsberg den - 6 . Dezember 1808 ,

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden König von
Preußen rc . rc . tbun kund nnd fügen hiemit zu wissen : die bisheri¬
ge Poiizej - und Finanzpetwaltung in den Pkvoinzrn , hat den Zweck
nicht erreicht , weicher ihr zum Grunde lag . Die einzelnen Zweige
derselben waren unter mehrere neben einander gesetzte Behörden ver -
thciir , wodurch Einheit und lledereiustimmung behindert , und der
Geschäftsgang schleppend wurde . Die Krieges - und Domainenkam -
mern waren mir Geschäften überladen , die zum Theil por Justiz -
zum Theil vor Uuterbchörden gehörten ; es fehlte ihnen an der » ö -
lbigeu Selbstständigkeit , nnd beides erschwerte ihnen häufig , mit
Schnelligkeit und Energie zu wirken . Sämmlliche Verwaltungsbe¬
hörden befanden sich in einer zu entfernten Verbindung mit der Na¬
tion selbst . Indem wir Uns damit beschäftigen , die Wunden zu Hei¬
ken , welche det Krieg dem Staate und Wohlstände Unserer getreuen
linrerchanen geschlagen hat , haben Wr beschlossen , in den Arieges¬
und Domainenkammern , Räcksichts der ihrem Wirkungskreise anver -
traulen Districkte , den Vereini - ungspnukt der gesammten innern Staats¬
verwaltung , in Beziehung auf die Polizei - Finanz - und Laudeshoheitsau ,
gelegenheiteu z» bilden , sie auch ngch § . 5 ; von jetzt abdeuN » « en ; Re¬
gierungen führen , und unser diesem Ausdruck in der gegenwärtigen
Verordnung verstanden werden sollen ; denselben zugleich eine Ver¬
fassung zu geben , nach welcher sie die verschiedenen Zweige der
tönern Administration mit voller Thetlnahme umfassen , sie zwar im
Einzelnen sämmtlich mit Sorgfalt beodachten und pflegen , aber
auch t » steter Uebcreinstimmnug zum Wohl des Ganzen leiten ,
alles einseiiige , zeither öfters statt gefundene Verwaltungsintcres -
se daraus entfernen , möglichst frei und selbstständig unter eigener
Verantwortlichkeit in ihrem Wirkungskreise foktschreiten , nicht durch
den tobten Buchstaben des formalen Geschäftsganges allein , sondern
auch durch Männer , welche sie ans dem praktischen Leben und der Na -
tion selbst in ihrer Mitte haben , lebendiger auf und für dieselben
wirken könne , und auf diese Weift - mehr Einheit und Ueberficht in
der Anordnung , mehr Schnclligkrit und Energie in der Aussäh -



rung erbalten , zur Beförderung der allgemeinen Wohlfahrt des Staates ,
Unftrs königlichen Hauses , und Unserer getreu » Unterthauen , als
dem höchsten Ziele ihrer Ldäkigkeit . Wir haben sie zu den, Ende
mit und einer desonderu G s > Lfts Instruktion versehen , verordueu sük
säwmUise Provinzen Unftrs Königreichs felgendes :

8 > r -
! Ressort der Regierungen in ihrer dreifachen Eigenschaft , als :

-d) Landeshoheitseehörden -
Als Landestzoheitsbehörde vermalten die Regierungen in ih¬

rem D - p -ntrmeute sämmtliche vorbehaltcnen Rechte des Staats ,
welch - fick auf die inneren Verhältnisse desselben zu seinen Un¬
ten hnn beziehen . Es gehöen daher vor die Regierungen die Lan¬
des Gr -' vz - Huldignugs . Auswanderung !! -- Adfayrts . » ud Abschoß -
saSen , die Führung der V -rsalienkab - Uen , die Ertheiluug der Pässe
zu Reisen anff -rhald Landes , die Staudeserdohungeu , nie Legitima «
tionen zürn bess ru Fortkom neu , die Z nsur aller Bücher , Schritten
und öffentlicher Plätter , die Publikation der Linkte und Verordnun¬
gen , imwer » selche nicht ans dem Jnstizdepa - temcnl allein ergan -
gsn , die Oberaussi - t über alle bereits vorhandenen oder » och zu er¬
richtender, öffentlichen Anstalten , Gesellschaften und Kvrporalivueu -

§ . 2 . Ausnahme und Modifikationen .
Hiervon werden ausgenommen , und dleiden in ihrem bis¬

herigen Ressort : ») die Rechtspflege und Lrhnssacken ; b ) das Vor -
lnnudschasis - und Hypothrkenwesen ; c ) die Müitairvcrfassuuzi <i )
Lie Münzfadrikalivn ; «) die Bank - urd Seehaudluvgsaugelegenhet -
tcn . Auch werde ,, t ) die von d . u Erwerveru der Grundstücke zn
leistende Homagialeide von derjenigen Behörde abgenrmmcn , die das
Hppvlhekenkuch führt -

§ - 3 > L ) Landespolizeidehörke .
Si ' S Landespolizribehcrde haben die Regierungen die Für¬

sorge wegen des Gem - inwoh >s Unserer getreuen U " trrlhaneu , sowohl
in negativer als positiv r Hinsicht - Sie sind daher so derettigt als
verpflichtet , nicht all . in allem vorzubeugen , und solches zn entferveu
was dem Staate und seine » Bürgern Gefahr oder Nackthetl drin >
gen kann , mithin dse uölhig ' n Anstalten zur Erhaltung der öffnit .
ÜchiN Rahe , Sicherheit und Ordnung zu treffen , sondern auch dafür
zu sorgen , daß das allgemeine Wohl befördert uvd erhöbet werde ,
und j - der Siaatsbürger Gelegenheit habe , seine Fähigkeiten und
Kräfte in moralisch - ? sowohl , als physischer Hinsicht auszudildcn ,
und innerhalb der getttzlichrn Grenzen auf die ihm zuträglichste
Weile aoznwerrden - Die Regierungen haken daher auch die Ans
sicht üher Vojkszjlhüug , den öffentlichen U - tsrrlcht und Kultus .



-

§ . 4 - 6 ) Finanzbehörde .

Als Finanzbehörde verwalten die Regierungen sämmtliche Do -
maiven , iandesberrliche Forsten , Regalien und Steuern , überhaupt
bas gesammt « öffentliche Einkommen und die daraus zu bestreitenden
Ansaat » , Sie besorgen ferner aus die Fortifikationsangelegenhei -
len , die Verpflegungs - Einquaktiekungs - Marsch - Mobilmachnngs - u .
Kiaivns -Sachrn des Miiicsirs , so weit sie bisher ein Gegenstand der
.chamrraiverwa .' kung gewesen .

L. 5 - r ) Das Reffort wird also erweitert mit den in obigen Bezie¬
hungen bis jetzt getrennt gewesenen Geschäften .

Die Behörden . welche die Landeshoheitssacheo ( § i - )
verwirken , geben selbige an die Regierungen ab , insofern diese sol¬
che » itzt schon jetzt gehabt haben . Alle Zweige der Landespolizci »
mithin auch die Geistlichen und Gchulangelcgcnheiteu , ferner alle
Zweige des Finanzwesens , welche bisher von den Regierungen ge¬
trennt gewesen » gehen za denselben über , und die Behörden , welche
bis jetzt selbige verwaltet haben - entweder ein , oder werden mit den
Regierungen vereiniget .

§ . ü . Jalvnbrrheit bei dem Medizinal - und Sanitätswescn ; Hand¬
lung «- und Schifffahttswesen .

Hierher gehören die Provinzial - Medizinal - und Sanitäts -
kollcgien , die Provinzial - Admiralitäts - Kommerzial - Wett - und
Schifftarrebehörden , tmgleichen das Cbaussecbaudcpartemcnt von der
Karmalk und Pommern . Die landespolizeilichen Verwaltnugs -
zweige dieser Epezialbedörden gehen zu den Regierungen , die orts¬
polizeilichen zu den Ortspolizetsbrigkeiten , und die Rechtspflege , in¬
sofern sie damit beauftragt gewesen , zn den kompetenten Gerichten
Über - — La » barmen wesen - Ein Gleiches findet mit dein Land »
armenivesen und den damit beauftragt gewesenen Provinzialbehvr »
den statt -

§ . 7 . Post - und Jntclligenzivesrn .
Auch wird den Regierungen die polizeiliche Aufsicht über

bas Post - Intelligenz - usd Adreskomtoirwescu bcigelegt , sowohl in
Hinsicht der allzemeiacn Grundsätze für dessen Betrieb und Oekono « .
mie , als äuch in Rüchsicht einer zweck - und polizeimäßigen Ausfüh¬
rung drrselt -en ; und insoweit werden ihnen auch sämmtliche Postof¬
fizianten ihres Departements untergeordnet . Es gebühret daher den
Realer anzen die Brratbnng und der Vorschlag über neue Postein -
rich .' uugen , und die Aufsisdt , daß gegen die bestehenden Gesetze
weder von Seiten des PabiikumS , noch der Postdebienten Koutra -
venkionerl nuksrnommen werde « . Die Anssichten üben die Regierun¬
gen ledvH nicht selbst , sondern durch die Untekbedördev ans , uns



er gelangen an fl - b ' oß die B schw - rdeu . Auch sind die Regler » « - ?« mit
d, - m aomi tsts - tiveu Derail des Postwes» , -e nicht deaufkragk sonder «
di - fes v rnalten die '> ostä nter - unter Aufsicht eines tu jedem Re -
- icc : n , s » p -> ement ar -zusetzenden Postdirektors .

Kesiukw sen . Unter gleichen Modalitäten wird de « Regke -
tnn - en das G stükwesen ziigetbeill .

Lctteriewesen . Auch erhalten sie die allgemeine poliz . Utchr
Aufsicht über das Lotterie wesen .

§ - 8 . Bergwerks - und Hü tteosachea .
Das technische des Bergwerks - un > Hüttenwesens verblei¬

tet zwar in der Wgel de » Bergwerksbedördcn , n ,, ter « nioitteldarer
Lciknna der obersten Stelle für de « Bergbau ( § . rg . und iy , des
P -ablikandums sein iü . dieses Monats ) , >' 0 ,t> treten die Regierun -
g >» darüber in polizeilicher Beziebnug und in Amehnng der Berg -
ne , ks - und Hätttnossijianten ganz in dasselbe Verbälruiß , als
§ . 7 . wegen des Pvstwkstns drstimmt ist , insofern ihnen eine weitere
Einmischung nicht besonders übertragen worden .

§ - y , Ständische und Gemeiudeverfassung ,
Als Landespoliwibedörde baden die Regierungen gleichfalls die

polizeiliche Aufsicht über ständische und Gemeindeverfaffung ,
j . ro , Geistliche und SLniangelgenheiten ,

Di ? Angelegenheiten des öffentliche » Kultus ond Unterrichts ,
und die damit in Verbindung stehenden Sripendiensachen , gehören i«
Ruchsicht sämmtlicher ^ Religionsvetwandren ohne Unterschied , folglich
auch der Römisch katholischen und Evangelisch , ( deutsch ? pnd franzö¬
sisch ) Reionnirte » , vor die Regierungen ,

Modifikation in Absicht der katholischen Geistliche « .
In Ansehung des Subordinattonsverhiilkniffcs der katholischen

G jstlicnkeit gegen ihre geistlichen Odern , bebäs es zwar dci der bis -
hekigen V . rfaffung sein Bewenden , jedoch börea die mit den in den
- b« e : r >tene » Piopinze » und Distrikten resibireuden geistlichen Ober «
bisher bestandenen Djözesan - und Ordensvcrhältniffe « für dir Zukunft
gäflzUcb ans.

Der Universitäten . In Rücksicht der Universitäten beschränkt
sich die Mitwirkung der Regierungen nur auf die allgemeine poli¬
zeiliche Aufsicht - Die innere Einrichtung die ökonomische Kuratel ,
ungleichen die Berufung und Anstellung der Lehrer , tesvrgt das Ku¬
ratorium , „ nd Wir behalten Uns vor , den jedcSmaiigcft Kurator de ,
sorid - rs zn ernennen ,

Der Kunstschulen , Eben so bebält es , unter des vvrgedach -
trn Modifikation , bei der bisherigen Einrichtung wegen der Proviv «
M , Knust - pud Paugeroerksschnlen sein Vrrbiejden .



Akzise - « nd Aollsachen , Getrennt gewesene Dvmaineuverivaltnng .

§ . n . Die Provinzial - Akzise - und Zvllkircktioncu , jn Rücksicht
weiter solches noch nicht der Fall gewesen , namen - iich auch die zu
Brandenburg und Neiße , imglnchen die Domainenkammern zu Wu »
stcrhauseu und Schwedt , werden mit den kompetenten RegltlUUgen
vereint -

L , I ? . Magazinangelegenbeiten .

Die Verwaltung der Kri - gsmagazinangelegenheiteu gehet eben¬
falls zu de » Regierungen über , und die deshalb anzesetzt gewese¬
nen Proviuzialdebv - dcn werden mit denselben vereinigt , namentlich
das Ost - und Äeslprcußii 'che Magazin - Direktorium mit der Negie¬
rung bieielbst , '

§ . rz . r ) Es scheide » aus den bisherigen Reffort ; 4 ) die Kom¬
munal - Sozieäts und Korpvratlvns - Angelegenheiten in admini¬
strativer Hinsicht .

Die Verwaltung des gesammten Aomunal - Sozietäts -
und KoryorativnsvcrmLgeus , mithin auch die der Krämmerei - u . all¬
gemeinen kaufmännischen Schiffahrts - und Haublungskaffen , imgleiHrn
die Ver » altung der inner » Aommuna !- Sozietjrs - und Kyrpvretions -
Aagelegenheiten , überlassen Wir » insofern beides bis jetzt zum Kam -
meralreffort gchvrr dat , für die Folge den einzelnen Kommunen , So¬
zietäten , Korporationen und Stiftungen , die solches augebet , und de -
halteq den Regierungen darüber bis « die polizeiliche Aussicht vox .

§ . 14 . L ) Die bei Finanz - und Pvlizeiangelcgenhtjten statt gefundene
SpezialiurlSdikkiori .

Die den Landes - Polizei - » nd Finanzbchörden zeither über ,
tragen gewesene Rechtspflege , gehet ohne Ausnahme zu den kom¬
petente » Gerichten über . D >e Kammerjustizdeputgtjoueu werben dabcr
aufgcbobeu , und die Gerichtsbarkeit der Akzise - » nd Zolldirekiionen ,
der Post - Gestüts - Lolt , rie - Bergwerks - und Hüklenbehöeden hört
auf . Die kompetenten Gerichte erkalten die ungetheitte Verwaltung
des richterlichen Amts , in Rücksicht sämmllicher Angelegenheiten des
Kameral - R - fforls ohne Ausnahme , sie mögen dazu schon gehprt haben ,
ober jetzt erst gelegt werden , es mag dabei auf Entscheidung eines
Aivilausspruchs , oder efuer Kontravention ankommen , Fiskus bei der
Sache intercssirl sein , pder nicht - Weiches Gericht für kompetent
zu achten , ist nach § . 34 . zu beurtheilen ,

§ . 15 . Ll ) Die Mitwirkung wegen Besetzung und Die » stführung Kex
U » tergerichte ,

Auch hört die bisher statt gefundene Konkurrenz der Regie¬
rungen , in Absicht der Wahl , Prüfung . Bestätigung und Dienst ?
kührpng der DoM 'ckienjustizbeamten oder anderer Unkerrichrex



sämmMche Untergerichke » erden in ihren Dienstvernchtungen lediglich
den Landesjustizkollegien untergeordnet , die jedoch von jeder Dienst -
vetändernnz den Negierungen Nachricht geben müssen .

§ . - 6 . II . GsschäftSdezirk .
Das bisherige iDepartement einer jeden Regierung macht auch

künftighin den Geschäftsbejirk derseiden in Rücksicht ihre « gesammteu
neven Refforts aus , und in so fern solcher bei den Spezialdehorden »
welche jn dea Regierungen übergehen , damit nicht übereiugestimmt hat ,
wird er hiernach regulirt . Die Akzüe - Zoll - und damit in Verbiu -
düng stehenden Ealzsacheo von Litlhasen werden daher z . B . auch bei
der Regierung in Gnmdineu , die vom Lberlande bei der hicrselbst »
und die von der Stadt Lolkemlt bei der westprcußischrn Regierung
» erwältrk werden . Au » sind die Gerichksdezirke der Laudcsjustiz -
kollcgien , wo deshalb noch eine Verschiedenheit statt findet nach den
Regierungsdepartements « bjugreuzeu , welches jedoch auf die Laudc « -
justtzivS - gieu zu Brieg und zn Cöslin feinen Einfluß hak -

z . 17 , III . Organisation - i ) Persönsi u . in - vudcrheit » ) Theiluahme
laakständjscher Rrpräsentantc » .

Außer dem Präsidium , welches aus dem Präsidenten und zweie «
bis dreien Regierungsoircktorcn defiehrt , und einer angemessenen
Anzahl von Rathen und Assessoren , nehmen auch landstäudische Re¬
präsentanten an den Geschäften der Regierungen Aurheil -

§ > ig . Bestimmung derselben -

Ihre Bestimmung ist , die öffentliche Administration mit der Na¬
tiv » in nähere Verbindung zu setz » , den Geschäftsbetrieb mehr zu
beleben , uud durch Mittheilung ihrer Sach - Orrs - uud Pcrsonrnkennt -
niß möglichst zu vereinfachen ; die Mängel , welche sie in der öffentli¬
che » Administration bemerken , zur Sprache zu bringen , und nach
ihren au « dem praktischen Leben geschöpften Erfahrungen und Ansich¬
ten , Vorschläge zu deren Verbesserung zu machen , sich selbst vor, der
öffentlichen Staatsverwaltung oäher zu überzeugen , und diese Ueber -
zeuguug in der Nation gleichfalls zu erwecken und zu befestigen .

§ . iy . Zahl und Wahl der ständischen Repräsentanten .
Ihre Zad ! wird für jede Regierung vorläufig auf nenn be¬

stimmt , kann jedoch auf den Antrag derselben in Krieg zetten ver¬
mehrt werden - Die Generalversammlung der Provinz bringt zu je¬
der Stelle zwei Subjekte in Vorschlag , ans denen Wir Uns die Wahl
und die Bestätigung des einen Vorbehalten . Die Wahl gilt ans drei
Jahre , und alle Jahr scheidet der dritte Tdei ! aus , und zwar ied ? s -
mal der Aeltestcn im Dienst - Wer bas erste uud zweite Jahr ans
treten soll , entsLkidet iua Fall keiner Urbreeinkontt , das Loos , >m
Messen Jrchkd gilt solches dios vou dcucu , weiche die Stelle schon zwei
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Jahre versehen habe « . Wablsäbig ist der , weicher zu der General¬
versammlung d . r Provinz wahlfähig ist .

§ . ro - Ihr Derhältniß iin Kollegium -
D ' - Laedständischeu Revcäseutasten haben eine volle Glim »

me in dem ve ' sammleten Kollegium , und erhalte « ihren Sitz nach
den Rcgi ' rungssirekkoreu , zur linkes Seite des Präsidenten ; hin -
tercinand . r oari der Anzienuikäft im Dienst , und wenn diese gleich
ist , n .^ i! dem floss , in so fern sie sich darüber nicht vcreinlgeu . Ein
spezielles DeparreAent kann ihnen wegen ihrer kurzen Dienstzeit nicht
angcwl - sen w rdcn . Sie sind aber die gewöhnlichen Korreferenten in
de « wichtiger « Verwaltuvgszwekgen , und können dem Rsg .erus -F -
präsidinm die Fächer Vorschläge « , in denen sie vorzüglich beschäftigt zu
sepn wünsche « . Ihr näheret Lcrhälkniß bestimmt die § . ; r . gedachte
Instruktion -

§ - 21 . Verantwortlichkeit iderselbcu .
Die ständisecn Mitglieder werden durch ihr Votum nnr in

so fern verantwortlich , als ihnen böser Wille , oder grobe Fahriäs -
sftkeit uachgewieseu worden kann - Sie sind aber verpflichtet , in ein¬
zelne « Fällen Aufträge anzunehmen und haften wegen deren zweck¬
mäßigen Ausführung gleich jedem andern Staatsbeamten ,

j . 22 . Ihre Verpflichtung -
Bei ihrem Eintritt Hu da « Kollegium « erden die ständischen

Repräsentanten mittelst Handschlages an Cidesstatt , welches aber
die volle Wirkung eine « krcperlich ? « Eides har , verpflichtet , ihr Pmt
gewissenhaft und vorschriftmaßig zu verwalten , von den ihnen be¬
kannt werdenden Dienstsachen keinen userlaubkeu Privatgebranch zu
machen , und insbesondere davon nichts - her ins Publikum tommenzu
kaffen , als his solches auf dem offiziellen Wege g . Wehet , auch eben
so wenig die Stimmen und Beußerungen der einzelnen Mitglieder
bekannt werden zu lassen -

§ . 2z . b>) Wissenschaftliche und technische Räthe für besondere Fächer ,
Da es bet mehrern Gegenständen der Polizei - und Finanz -

Verwaltung auf besondere iviffeufchaftliche oder technische Keuntniß
« « kommt , so nehmen an derselben ferner Anthell :

2 ) die Geistlichen - Konsistvriql - und Schulenrälhe . Bei jeder Re¬
gierung soll auch ein reformirtcr Geistlicher und bei denen zu
Königsberg , Marjenwerder , Breslau und GIvga « ein römisch -
kgthslischer Geistlicher , als Konsistorialrath angesetzt werden :

b ) die Obeiforstmelster ; c) die Landstallweister ; ll ) ein Medizj -
nalrath ; v) die H. 7 , gedachten Postdirektvrcn ; l ) die Bauräthe ,
und Wasserbaudirektorcn ; Z ) die technischen nud nur praktisch
gebildeir » Oberakzise - Mid Zvllräkhrz
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t >) ein Mit dem bergmännischen Torfstich bekannter Torf -Inspektor .

Das nähere Verhältnis derselben in deq , Kollegium ist in der

§ . erwähnten Instruktion bestimmt .

§ 24 , c ) Wissenschaftliche u . technische Kommissionen in Absicht des Me «

dizkial - n . Sauirätswescns , des Haud -nugs - n . Schiss ' hrtswcscns -

linker dem Vorsitz eines Mitgliedes dex Regierung wird in je¬
dem Departement

s ) etne besondere Kommission , bestehend aus einigen ausübenden

Dcrzten , Chirurgen und Apothekern gebildet , welche in wissen¬

schaftlicher n » d technischer Rücksicht , über Medizinal , und Gaui -

tätsangelegcubeitcn die Regierung mir ihrem Gutachten unter¬

stützt , und durch einige Mitglieder die Prüfung der Chirurgen

v » d Apotheker dcsorgt ; ist so weit solwe zeikher den Provinzial -

Medizinal - und Sanitätskellegien zugestanden , Für das Ost -

preußische und Littdauische Regierungdepartemeuk wird jedoch vor¬

läufig eine gemeinschaftliche Kommission in Königsberg riiedergesetzt ,

d ) In gleicher Art wird ferner in j - Lem Regirrungsdcparkcmevk ,
mit Unsnahme des Nenmärkschen , Jkücksichts der Handluog « -

vstd Echlffahrtsaugelegknhiiten , eine technische Haudlungskom -

mtssivu errichtet , bestehend ans dem Wasserbaudiroktor der Pro¬

vinz , einigen Kau sie » ten , einem Kunstverständigen zu Ajustiruug

der Maaße und Gewichte , und in der ; Seestädten auch wenigstens
einem praktischen Seemann und einem Rheder . Diese Kommis¬

sion prüft die von der Kaufmannschaft zu wählenden und anzu -
stellenden Mäkler , gtedt der Regierung auf Erfordern Gutachten

in Handlungsaugelegenbeiten , macht Vorschläge znr Verbesserung

und Abstillung von Misbräuchen in derselben , und bat die

Aufsicht über die zur Ajustirung der Maaße und Gewichte

einzurichtenden Comptoirs . Die Kaufmannschaft des Opts hat

die Wahl der technischen Mitglieger in der Art , daß sie zu

jeder erledigten Stelle zwei Subjekte in Vorschlag bringet

von denen die Regierung eins auswählt und bestätigt . Diese

Mitglieder sind verpflichtet , die Stelle drei Jahre zu verwalten -

Alle Jahre scheidet nur ein verhäiknlßmäßiger Theil von ihnen

aus - Für Westpreußc « wird die Kommission in Elbing , für

Lttlhauen in Memel , nud für das Gtogaosche Negterungsdepar «
in Hirschbcrg errichtet .

§ . St , Verhältnis der Kommisstourn gegen die Regierungen .

Dies - Kommissionen stehen zwar in unwjklelbarek Verbin¬

dung mit den Regierungen , durch das Mitglied derselben , welche «

in ihupst Len Vorsitz führt , sie machen inzwischen keinen integrirenden

FbFi ! hcxseldeu aus ; doch hängt es , wenn aus ihrem Fach Sachen

SSi MLt ; Mjt Vorkommen , und deren Vielseitigkeit eine mündliche



Bekathung anräthlich matt , vön dem Ermessen des Präsidiums ab ,

sie zur Tbeilnabme an den Sitzungen besonders cinzuladeu . Als -
dann nebmen die einzelne !! Mitglieder ihren Platz na » den Lanbstän -

djschen Repräsentanten , und haben glei » denselben bei dem Beschluß

über diese Augelegenhkit eine volle Stimme

§ . 26 . 2 ) Eintheilnng der Regierungen in Deputationen .

Die gesummten Geschäften der Regierungen werden nach ih¬

ren Hauptdräuchen .separlrt , und in besonder « Ablheilungen ober

Deputationen verwaltet . Worläusig bestimmen Wir deren ein I . für

das Pvlizeiivesen ; II . für den Kultus und öffentlichen Unterricht ;

III . für das Finanz - und Kasseuwcsen ; und IV . für das Militainve -

sen - Auch wird noch das Akzise - Zoll - nud Salzwescu in einer beson -

dern Deputation bearbeitet , welche jedoch einen Theil der III . ausmacht .

§ . 27 . Aenßere Verfassung derselben .

Jede Deputation hält zwar unter dem Vorsitze eines Regierungs -
dikeklorS idre besondere Sitzungen , und erläßt auch unter lbrem

Namen die oölhigen Versüzungeu , z . V . Polizelddputalion der Ost -

preußischen Regierung ; Geistliche und SchnldeputatioN der Westpren -

ßischen Regierung ; Fiuanzdiputatio » der Litthauischeu Regierung , Akzi¬

se u . Zolldeputarion ic - rc -, >Militairdeputativn der rc - ic . , welche gleich

den Verfügungen des ganzen Kollegiums befolgt werden müssen .

§ . 2S . Verbindung derselben untereinander . Plenuru .

Sämmtllche Deputationen stehen indessen untereinander in

- er genauesten Verbindung , und machen zusammen das Plenum

aus , in welchem der Regieruttgspräsioent den Vorsitz führt , der je¬

doch so befugt als verpflichtet ist , abwechselnd ein Gleiches bei de »

eiuzeluea Deputationen zu thnü -

§ - 29 . Ressort des Plenums .

Vor bas Plenum gehören alle Gegenstände , welche in ? meh¬

rere Deputationen eingreifen , Haaptgrundsätze der Administrativ « ,
neue Einrichtungen und Gesetze betreffend «

z . zo . VersammlnngeU .

Dis einzelnen Deputationen , so wie bas Plenum in tpel ,

chem sie sich vereinigen , versammeln sich , so oft es nöthjg ist .

Nach dem Umfange bei der jeder Regierung verkommenden Geschäfte

müssen hierzu bestimmte Sessionslage in jeder Woche festgesetzt werden .

§ . ; i . g ) Akt tes Geschäftsganges .

Der Geschäftsgang sowohl im Plenum , als in den einzel¬

nen Deputationen , bleibt zwar der Regel nach kolleglalisch ; jedoch

sog ein jedes Mitglied , so weit es angeht , eine » besonder « genau

ad - egranzten Veschäftskrets zugkthkilt « halte » sau dessen prompten »
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zweck - und ordnungsmäßigen Betrieb es vollständig vcrantwvktlch ist ,
worin es aber auch möglichst frei wirken kann .

§ . zr . Durch die schon im Anfänge erwähnte , von Uns heute

vollzog ne Instruktion , ist niSt allein der Geschäftsgang möglichst ver ,
rinsacht und abgeki 'nzt , sondern auch den Regierungen innerhalb der

bestehenden Gesetze und Vorschriften , unter voller Verantwortlichkeit

medr Selbstständigkeit in ihrem Wirkungskreise beigelegt worden -

§ - 3 ; . 4 ) Unznlässigknt des Rekurses von den Deputationen an
das Plenum .

Ein Rekurs von den V rfügnngcn der einzelnen Deputatio¬

nen au das Plenum findet nicht statt , sondern wer sich dabei nicht

beruhigen zu können glaubt , muß seine Beschwerden bei den kompe¬

tenten , den Negierungen Vorgesetzten böhern Behörden in der vor¬

schriftsmäßigen Art anbringcn . Dem pflichtmäßigen ermesse » der Rc -

gierungspräsidien wird aber überlasse « , eivgegangenc Beschwerden in dem

Plenum zum Vortrag bringe » zu lassen . Auch wollen Wir Nieman¬
den Weg der Beschwerden an Uns selbst benehmen ; er muß aber

badei gleichfalls die deshalb erlassenen Vorschriften beobachten , u . keine

der angevrdnetcn Instanzen Vorbeigehen -

§ . Z4 - Veihältnlß der Regierungen in rechtlicher Beziehung .

i ) Gerichtsstand und Jostanzenzag bei fiskalischen Pro .
zeffen und Untersuchungen .

Fiskus entsagt in Absicht der Zivilprozcffe gänzlich seinem bis¬

herigen privilegirlen Gerichtsstände , und ist daher bei dem , eni , eu
Gericht zu klagen oder sich ciuzulassn vertnnbcn , vor welches die Sa¬

che gehören würde wenn sie bloß zwilchen Privatpersonen schwebte .

Wird Fiskus als Beklagter in Anspruch genommen , so muß dies

nur in dem Fall bei dem Odergericht geschoben , wenn der Gegenstand
des Streits , unter unmittelbarer Verwaltung der Regierung stehet .

Dieses findet ebenfalls bei den moralischen Personen statt , die ,„ ik -

teldar » der unmittelbar unter Verwaltung der Regierungen stehen .

Vergebungen gegen Hoheitsrechte und Landespoliziiverordnungen , Un¬

gleichen Dienstvergehungen , gehören vor das kompetente Obergericht .

Wegen der lvkalpolizeiligen Kontraventionen behält es einstweilen bei

der bisherigen Verfassung sein Bewenden . Ueber Defraudationen

Lande » - und grundherrlicher Nutzungen , überhaupt wegen Vergehun¬

gen gegen Finanzgesetze , sind die Unrergerichte zu erkennen berechtigt ,
im Fall die darauf gesetzte Strafe nicht fünfzig Thaler oder eine die¬

ser gleichgestellte Gefängnißstraft überschreitet . Eine jede Sache , in

welcher die Regierung von der ihr s . 4 ? . nachgelassenen Bcfugujß Ge -

trauch gemacht , und eine vorläufige Resolution abgesagt bat , gebet

jedoch sogleich an das Obergericht über , wenn der Koi ' tiavenienk auf

förmliches rechtliche » Gehör ankrägk - Der weitere Instanzenzug bleibt



überall der ordentliche , wle er bisher bei jedem Gericht statt gesun¬
den bat ; die Sacken « eben daber nicht mehr an !>ae! Obcrrevisioos -
tsllegium , die Oberrevisionsdeputalisu , und die übrigen für die zwei¬
te und dritte Instanz über RcchrsLngelegenhetten von besonder « Ge¬
genständen angcsetzten SpruLbchörden , als weiche nach dein Publt -
kando vom z6 . d , M , bereite aufgehoben sind -

§ . z ; > 2 ) Wegen Zulässigkeiten von Zivilklagen über Angelegen¬
heiten de » Ncgierungsr - ssorts . Im Allgemeinen ,

lieber Gegenstände und Angelegenheiten indessen , welche nach
den Gesetzen Unserer Staats - und Landesverfassung zur richterli¬
chen Erörterung bisher schon nicht geeignet gewesen , kann auch fer¬
nerhin kein Prozeß - » gelassen » erde » .

Besonders aber el ) Rücklichts des Laudestzoheltssachen und
einiger Spczialfälle .

§ . ; L. Es findet derselbe daher weder über wirkliche Majestäts¬
und Hcheitsrechte , noch gegen allgemeine in Gegenständen der Re -
gieruvgSverwaltang ergangene Verordnungen , allgemeines Laudre « t
Einleitung § . 70 . LH . i - Tit - n . § - 4 . bis is . Pjh . 2 . Tit . iz . § .
Z . bis is - noch über die Verbindlichkeit znr Entrichtung allgemeiner
Anlagen uud Abgaben , denen sämmtliche Einwohner dcS Staats » der
alle Mitglieder einer gewissen Klasse derselben nach der bestehenden
Landesrerfassnng unterworfen sind , allgemeines Landrecht Th . 2 . Tit .
14 . § . 7S - statt , und ehen so wenig in bc >i besonder » Fälle » , wo die
Gesetze ihn ausdrücklich ausgeschlossen haben , wie z . B . erster Anhang
zvm allgemeinen Landrecht § - 6r . : allgemeine Gerichtsordnung Th .

Lit . 4l - S- 6 .
§ . z ? - Modifikationen .

Jedoch versteht sich dieses nur unter den im allgemeinen Land -
rechte Einleitung § . 71 . Tb . 1 . Tit - 1 , . § . n . und Th . 2 . Lik .
14 . § . 7V - festgesetzten Modifikationen ; und in dev dahin gehörigen
Fallen soll der Weg Rechtens Niemande » versagt werden .

§ . Zs . 2 ) Wegen der Polizeisachen .
lieber polizeiliche Verfügungen der Regierungen , von welcher

Gattung sie sein mögen , stehet gleichfalls der Weg Rechtens uu -
devingk , sowohl über die Verpflichtung , als den Schadenersatz , Je¬
dem offen , sobald entweder die Verfügung einer ansdrückiichen Dis¬
position der Gesetze direkte entgegen läuft , oder die Klage auf eine »
spezielle » Necktsritel gegründet wird , vermöge dessen der Kläger das
der durch die Pvlizeiverfügung augeordneteo Verbindlichkeit entgegen
stehende Recht gültig erworben zu habe « behauptet . In dem letzter »
Fall erstreckt sich die richterliche Beurtheilnng jedoch nur über die
Gültigkeit des speziellen Recht - litels an sich , und die daraus « atste «
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veoden rechtlichen Folgen Insofern aber der spezielle Rcchtstitel un¬
begründet befunden wird , nnb es auf Prüfung der N - thivendigkeir u .
Zweckmäßigkeit der Polizeiverfüguug « « kommt , tritt die Bestimmung
des § . 40 . ein -

§ - - y - Modifikationen .

Die Regierungen find jedoch im zweiten Falle des vorigen
Z . gleichmäßig als nachstehend z . 42 . festgesetzt worden , berech¬
tigt , des Widerspruchs ungeachtet mit der Änsührnug sofort vorzvge -
grhen , und die Erekution zu verfügen , wenn ihrem pflichtmäßigeu
Ermessen nach damit ohne Nachthci ! des Allgemeinen bis zur richter¬
liche » Entscheidung nicht gewartet werde » kann .

§ . 40 - Wird die Klage hingegen nicht speziell ans eines der vor¬
erwähnten beiden Fundamente ( §zz . ) , sondern nnr auf die allgemei¬
ne bürgerliche Freiheit und die Prinzipien vom freien Genuß seines
Eigentbums gegründet , so stehet de » Gerichten keine Kognition über
die Nothwcndigkcit zum allgemeinen Besten , die Aweckmäßiake t der
polizeilichen Anordnung zu ; es wäre denn , daß eine richr . rliche Erörte¬
rung in den Gesetzen , wie z . B - § . 8 . Tik , 1 - der Forstorbunng für
Westpreußen vom 8 , Oktober isos ausdrücklich nachgelassen worden .
Ist solches nicht geschehen , so kann in diesem Kall niemals über die
Verpflichtung zur Befolgung der Polizeiverfügung , sondern nur dar¬
über eine rechtliche Klage gestattet werden , ob und in wie weit son¬
sten , jedoch uuter Vorgesetzter Nvlhwendjgkcit und Zweckmäßigkeit der
Verfügung , ein Entschädigungsanspruch Wege « derselben dem Kläger
» ach den Gesetze » zustehe , Die richterliche Einwirkung tritt jedoch im
vollen U mfauge ein , weun entweder von der döhern Polizeibehörde die
Verfügung gemißbilligt worden , oder der letzter » grobe Fahrlässigkeit
oder gar vorsätzliche Beeinträchtigung zum Grunde liegt . Auch ist die .
ser § . nur von Polizeiverfügungen für einzeltte Fälle zu verstehe » ,
nicht von solchen , durch welche etwas im Allgemeinen festgesetzt wird .
Zu bcu letztem müsse « die Regierungen jedeSmal die Gembmigung
der höheren Polizeibehörde habe « . Ist diese aber erfolgt , ss findet
auch Wider Polizeiverfügungen der letzter « Gattung Uur uuter den vor¬
her festgesetzteu Modalitäten der Weg Rechtens statt .

§ . 41 - 2 » Ansehung der Finanzaugelegenheitett .

Gegeü Verfügungeü der Negierungen , weine sie in ihrer
Eigenschaft als FinaNzbehörde erlassen ( § , 4 - ) , sich mithin auf die
Vermögensverwaltung deS Fiskus teziehcn , ist einem jede » , der seine
Rechte dadurch gekränkt glaubt , der Weg Rechtens unbeaommeu , in ,
sofern der Fall nicht zu den § . ze Und ZL . gemachten Ausnahmen gehört .
Ein Gleiches findet in Absicht der Vermögensverwaltung anderer den
Regierungen untergeordneten moralischen Personen stattt ; und ebenso
stehet es unter de « gedachtet , Modalitäten Jedem frei , sein Privatin -
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tereffe über Geaenstände der Post - mid Bergwerk ^administratlon ( § . 7
und § - 11 . ) bei dom kompetenten Gericht geltend zu machen .

§ . 4L . Modifikationen .
Damit indessen durch frivole Klagen keine Verwirrung und Stok -

knnq in die Finanzverwaltung gebracht werde » kann , so aurorlstreu
Wir hl . mtc die Negierungen , des gegen ihre Verfügung erhobenen
Widorsp ucks ungeachtet ,

1 alle lanbes - sowohl als grnudhcrrli -be Revenü n , Abgabe « und
Dienste , unbeschränkt zur Leistungszeit beijurreiben , oder durch di «
Dom - ineuvächtek , Administratoren , oder dazuangesetzte Offizianten
bettreiben zu lassen , jedoch mit Beobachtung der deshalb Allgem .
Lanbrecht Lkst r . Tit 14 § . »o n . sz festgesetzten Modifikationen ;

2 . insofern von Erfüllung der vom Fiskus mit Prw .ttpcrsonev ein -
regangeueu Verträge die Erreichuag bestätigter Etats abhängt
( wie vorzüglich bet Pachtung , » von Domain - u und Negation der
Fast ist ) , und die Erfüllung der Konkrakmäßlgm Verbindlichkeit
verweigert wird , nach vorheriger summarischen Vernehmung dcS
W - igerbcn , ein vorläufiges Liquidum pflichtmäß ?« sestzusetzeu , u ,
dasselbe vom Schuldner sogleich oinzi - hen zu lassen ;

Z . die verpachtete » , ihrer Abmintstraiien unterworfi -nen Grund¬
stück und Gerechtsame uvtrr Sequestration zu setzen , wenn die
Pachtgelder rückständig bleiben , oder die Pächter schlecht wirth -
schasten ;

4 . die Verpflichtung der Pächter oder Ni . stbrau -ber von derglei¬
chen Grundstöcken oder N ' ct - en , zur Räumung « ach abgelau «
fcner Pachtz . il und beendigtem Bcsstzrecite , auf den Grund ei¬
ner summarischen Untersuchung , durch eine Resolution lestzusetzeu
und diese sogleich voüstrecken zu lassen . Vor beeniugte : Pacht -
öder Befitzzeir kann aber die Ermlstivn nicht anders als durch
Urtheil und Recht f . stgesetzk werden uuo . rsolgen .

5. Wenn bei andern über Gegenstände d . s Regierungsressort - - k-
iLlvssenen Verträgen , besonders bei Knegesli serunge » u . wich¬
tigen Entreprise » , die Erfüllung nach dein Verlangen der Negie¬
rung verweigert wird , und daraus ihr - m Erm - sten na « , io nn -
wiederbrtugltcher Schaden sicv besorgen läßt , für welch n dek
Weigernde dem Eraarc nicht würce gereckt werden könne , den¬
selben zu der von ihm verlangten V rbinblicckeic v . r .u Awangs»
mittel anziihalten . In allen diesen Fällen sind die Regierunge »
berechtigt , die Sache , mit Vorbehalt des Rech -s des Widerspre »
chttde » , zur Erekukion bringen zu caffen . Au » wird die Be¬
stimmung , ob solches nvthwcndig fei , lediglich ihrem pflichtmä »
ßtge » Ermessen überlassen . Die Gerichte find verpflichtet , keine
Hindecuiffc in den Weg zu legen Es sind . daher auch keine

9
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Possessstlenkla - cn üb « dergleichen etekutivische Maaßreaeln der
Regierungen zuläßig , weder gegen den Fiskus , noch gegen Kor¬

porationen , oder Privatpersonen . Auch muß es dei denselben so
lange verdlciben , bis die Sache i « Petitorium villig entschieden

sst , im Fall die betreffende Negierung nicht selbst deren Abände¬
rung für zuträglich erachtet .

4 ; . ; ) Konkarreuj der Regierungen bei den Zivilprvzeffeu .

In allen fiskalischen Aivilprvzessen steht es den Regierungen frei ,
nach der Analogie der allgemeinen Gerichtsordnung Ll >- i - Tit .

z § . ri . ohne daß dadurch jedoch der Gang der Instruktion aus -

gehalten , oder der Gegenparthet Kosten verursacht werden muß ,
außer dem gewLhnlichcn Stellverirer des Fiskus , nvch einen an¬

dern Deputieren abzuschicken , welcher der Instruktion beiwohne ,

« ud darauf sehe , daß die Tharsacheu überall richtig , deutlich und

vollständig auseinandergcseyr , nichts von Erheblichkeit übergan¬

gen , und bei Ausnehmung der Beweise mit genauer und gründ¬

licher Sorgfalt verfahren werde ; sich übrigens aber in die Lei -

, tung des Verfahrens nicht mischen , oder eine Direktion dessel¬

ben sich « nmaßen , sonder » den eigentlichen Jnstruenten bloß ko » >

trollircn , und sich überhaupt i » den durch die allgemeine Ge¬

richtsordnung LH - r . Ttr . 10 . § . iy8 . voegeschriedkuen Grenzen
ballen muß .

r . Vor Abfassung des Erkenntnisses ein schriftliches Gutachten za

den Akten zu geben , worauf , insofern es auf besondere landespo -

lizetüchr oder finanzielle Ve . hältniffe und Verfassungen , nicht
aber auf bloße Rechtsfragen ankommk , von den Gerichten gebüh¬

rende Rücksicht genommen » auch nach Befinden von tbueu die
betreffende Regierung ersucht werden soll , einen Deputaten zu

« nennen , der dem Nortrage der Sache bei dem Spruch beiwohnt .

§ . 44 . 4 ) Desgleichen bei Privatprozeffen .

Nenn in Prozessen zwischen Privatpersonen Gegenstände und

Rechtsfragen zur Sprache kommen , welche auf Prinzipien der Lan -

desvrrfassung , Staatsverwaltung , StaatsivlrthsLaft » Polizei - und

Gewerbeknnde Einfluß haben , « ud durch klare Gesetze nicht bestimmt

sind , so sind die Gerichte verpflichtet , über dergleichen Rechtsfragen

von den Regierungen ein Gutachten rinzuholen , und sich darnach als

einem koasulativen Votum gebührend zu achten .

§ . 4 ^ . 5 - Verfahren bei Polizei - « » d ander » Kontra -
veuiionen .

Bei Kontraventionen « egen Finanz - und Polizei - und andre

zum Pliessork der Regierungen gehörige Gesetze , imgleichc » dei Defrau¬

dationen landesherrlicher Len Regierungen zur Verwaltung übergebe¬

ne » Gefälle , und nutzbaren Regalien , sind die Regierungen b « echti , t ,



« HL einer snmmarischrn Untersuchung die Sache dsrch eine Reso¬

lution zn eukscheideo , such die festgesetzte Strafe rollstrecken zu las .

sen , w »nn der Beschuldigte nicht , binnen zehn Tagen nach Empf -rn -

der Resolution , « af förmliches rechtliches Gehör und Etkenntnlß

tei dem kompetenten Obergericht autr -lgt . Zu dem Ende muß es

In der Resolution ihm auch jedeSmal bekannt gemacht werde » , daß

er diese Befugniß habe , ihrer aber verlustig gehe , wenn er binnen

zehn Taacn vom Empfange keinen Gebrauch davon mache . Geschieht

aber dieses , so gebe » die Regierungen soglei » die Akten « o das

LandeSjustizkollegium zur « eitern rechtlichen Einleitung ad , können

jedoch die uöthigeu Verfügungen wegen Sicherstellung der vorläufig

festgesetzten Geldstrafe treffen , wenn fie so cheS für nöihig erachten .

Wild die von den R .' glerungr » festgesetzte Strafe hinterher im

rechtskräftigen Erkenntniß bestätigt , oder gar geschärft , lo muß der

Denunziant jedeSmal di » Kosten der vorläufigen Untersuchung tra¬

gen . Wird sie hiagrge » g - mildert , so bleibt er , im Fall er nicht

von sämmtlicheo GertchtSkosten entbunden wird , nur in so fern da¬

zu verbindlich , als von der summarischen Untersuchung bei der rechrlichen

Einleitung hat Gebrauch gemacht werden können , wel . eS das Landen »
stijkolligium nach pflichtmäßlgem Ermessen festsstzt . Auf die von den

Regierungen mit höherer Genehmigung in Polizei und LandeSan - e»

legeubeiten erlassene Publikauda sind die Landesjustizkobegien bei ih¬
ren Entscheidungen in so fern Rücksicht z » ncbmen verbunden , als

darin keine härtere Strafe , wie in den Gesetzen , festgesetzt ist ; ln

welchem Fall die Strafe nach dielen zu bestimmen ist .

j . gü - 6 ) Befugniß der Regierungen bei Diensivergebungcn

der ihr subordintrten Offizianten . DiSziPliuairsachcii .

Die DienstdiSzixliu , über sämmtUcke Olfizianlen ihres Ressorts ,
verbleibt den Regierungen nach wie vor S >e sind daher auch be¬

rechtigt . Ordnungsstrafen wider sie sestzusetzen und zu vvilftreckeu , oh¬

ne daß die LandesjustizkoHrgien sich darin mischen dürfen »

DieustsuSpeusion - Dienstentlassungen ,

Auch behalten die Regierungen die Befugniß , die ihnen un «

tcrgevrdnerc » Offizianten aus gesetzlichen U ' sacheü von ihrem Dienst

zn suSpendiren . I » Anschuss ihrer Entlassung behält eS aber bet

den Vorschriften des Allg . LaudrechtS Th . r . Lit . io . § . yz . dis
ILI . sein Verbleiben .

§ . 47 » 7 ) Modalitäten det Prozessen uub Untetsuchaogen

gegen RegierungSvffizianten -

Wenn gegen einen den Regierungen untergeordneten Osfiziastcl »

Regreß - und Injnrienklageu , auS Veranlassung seine « AurtS , au -

«edracht , oder gegen Kaffenbediente des RegiernugSrefforrs Geld «

ft *



forbcruvgeu eingckkagt werde » , oder gegen Regicrnngsosfistanten eine

fiskalische oder Ariminalnntersnchnng cingeleitck werden soll , io muß
das Gericht solches sogleich von Amtswegen der betreffenden Regierung

bekannt machen . Ei » Gleiches muß g s-debcn , wenn ein Rezierungs -

detienter zum persönlichen Arrest gebracht werde » soll ; der Srelulor

muß das Notifikatorium dem Amksvorgesctzten einbändigen , zn -

gl - ich « der den , welcher >» Arrest gesetzt werbe » soll , so lange unter
Observation ucbmcu , bis wegen Verwaltung seines Amtes die nöthi -

geu VorkeZrniigcn getroffen sind . Untersuchungen gegen Megi rungs -

ossijianten über bloße Dienstvergehnvgen können die Gerichte nickt
anders , als ans einen vorder ergangene » Antrag , der betreffenden

Regierung ejuleiten ; es wäre denn mit dein Vergehen ein solcher

Crceß verbunden ; der den Thälcr , auch wenn er nicht Offiziant wä¬

re , schon der Beahndung der Gesetze schuldig macht - Soll ein Re >

giernngsbedieuter als Zeuge , Sachverständiger , oder aus einem an¬
der » Grunde außerhalb seinem Wohnorte vor Gericht erscheinen , so

muß davon bei der Vorladung die betreffende -Regierung , ober unmit .
tclbar Vorgesetzte Behörde desselben gleirzfalls beuachtichligt werden -

Auch brr Veisi - zelungen des Vermögens oder Nachlasses von Negie -

inngsoffiziaaien , ist die betreffende Regierung zu benachrichtigen , u .

befugt , an denjenigen Zimmern und Behältnissen , worin Amtsakteu

zu vcrmuibeu sind , ihre Siegel mit anlegeu zu lassen . Bei der
Entsiegeln « » müssen dergleichen Atter , und Papiere , mit Anziehung
eines ad - eordnclen der Regierung abgesondert , und den Abgeordne¬

ten ausgehändigt , auch zu dem Ende die Entsscglung vorzüglich be -

schl - unigt wrden . Das Vorjienhende ist gleichfalls zu beobachlea ,

wenn ter Offiziant zwar an sich ein Justizded '. enrer , aber in ander . r

Rücksicht einer Regierung zugleich untergeordnet ist , und Geschälte

in Händen hat , welche zu ihrem Ressort gehören . In alle » vvrde -

uanuten Fällen sind endlich den Regierungen die ergangenen Erkennt¬

nisse von Amtswegeu mitznitzoilen .

§ . 48 - 8 ) Modalitäten bet Ausübung der exekutiven Ge¬
walt der Regierungen -

Bei Ausübung der ihnen verliehenen exekutiven Gewalt müssen die

Regierungen zwar dse in den Gesetzen » oxgeschtiebene Grade beobach¬
ten ; inzwischen sind dieselbe » befugt :

i ) in Fällen , wo die verlangte Verpflichtung , auch durch einen bitt¬

ren geleistet werden kan » , solches , nach fruchtlos gebliebener Auf¬

forderung des Verpflichteten , für dessen Rechnsug zu bewirken - so

wie ferner bei Lieferungen , wo es nicht grade ans einzelne im
Besitz des Verpflichteten sich befindende Stücke ankommt , dir -u

liefernde Gegenstände für dessen Rechnung aukaufen und in bri -

den Fällen de » Kostenbetrag von ihm exekutivisch deikreiben zu
lassen .



S) Stratbefrhle können die Regierungen lm Wege des » ekutivischen

Verfahrens di « zur Summe von 100 Rthlr - oder 4 wöchentli¬

chem Gefängniß , erlassen und vvll - recken -

; ) Milita >rlsche Erekution findet nur bei hartnäckigem Ungehorsam ,

oder wirklicher Widersetzlichkeit , nach fruchtlos gebliebener Zivil -

erekutivn , und vorheriger Androhung statt - Auch müssen die Re »

gicrriugrn vorher die Genehmigung der hoher » Behörde nachsu¬

che » , oder derselben wenigen « gleichzeitig Anzüge machen ,

wenn bei der SaLe Gefahr im Verzüge »st .

4 ) Kommt es bei der Er - kution aus Le » Verkauf eines Grundstück «

an , so wi d selbiger zwar von dem 'ordentlichen .Gericht , unter

welchem dasselbe gelegen ist , im Wege der nothwrndigen Sud -

bastativn bewirkt . Die Subhastation kann aber von den Gerich¬

ten nicht verweigert werden , sobald die Verbindlichkeit des Schuld¬

ners außer Zweifel ist -

5 ) Der Verkauf abgcpfändeter Effekte » geschieht jedesmal mit An¬

ziehung eines Justizbedicuten . Es versteht sich übrigens von

selbst , daß die Regie , '» » gen die Besugniß baden , zur Sicherstel¬

lung des zu erstattenden Kostenbetrags oder der Geldstrafe die

uvlhigea Vsrkebrungen zu treffen .

§ 49 - V - V - rhältuiß der Regierungen gegen die obere
Staatsbehörden -

Die Regierungen find in Absicht der einzelne » Zweige ihres

Refforts denjenigen Stagtsbehdrden untergeordnet , denen die höhere

Leitung dieser Zweige , nach dem Pudilkandum vom 16 . d . M - auver -
traut ist , und biernas bestimm ! sich zugleich die Kompetenz über die
B schwerden , welche höhere , Orts über di - Regierungen angebracht

werden . Das gedachte Publikandum setzt ebenfalls das Mkhältniß
der Negierungen gegen die Oderpräsidruten fest .

§ . , 0 . VI . Verhältnis derselben gegen Unterbehvrden . '

In wir weit die den Regierungen untergeordnete » OttS - uud

Areisb , Hörden bei Ausrichtung ihres Amts , selbstständig verfahren

können , uud in welchen Fällen sie die Genehmigung der Regierungea

haben müffrn , wird bei Organisation dieser Behörden bestimmt wcr -

den . Die Regierungen sisd übrigens befugt , in Angelegenheiten ih¬

res Refforts , auch de » Justijnutckbehörden Aufträge zu macheu , und

sie zu deren Befolgung anzuhalten . Eine gleiche Besugniß stchr aber

auch den Laudesjnstizkollegien in Ansehung der Nnterbebördca der Re¬

gierungen zu . Sind Reisen mit de » Aufträgen verknüpft , so sorgt

bas auftrageube Kollegium für das Fortkommen , und berichtigt dis

Diäten uud Wageumiethe sogleich nach Eingang der Verhandlung -



§ . ? l . VII . Verhältnisse gegen die Landesjustkzkollkglt « in
formeller Rücksicht . Jurisdiktiousstreitigkeiten .

Die Rerierungen und die Laudcsjnstizkollegirn theilen sich gegen¬
seitig die tn ihrem Ressort ergebenden Verordnungen mit . Die bei
einer Bedörde eiokommendcu zur andern gehörigen Eingaben müssen
sofort , ohne besonderes Schreiben abgegeben « erden . Beide Landes¬
kollegien müssen sich durchaus in Ansehung ihrer gegenseitigen Ge »
scha tsverwaltung k- ine Hindernisse in den Weg legen , oder Verfügun¬
gen erlassen , durch welche die der ankern Behörde aufgeheben wer¬
den . Glaubt eine , von ihnen , daß die andere die Grenzen ihrer
Befugniß überschritten habe , und bleiben die dagegen gemachten Vor¬
stellungen ohne Erfolg , so sind sie verpflichtet , die Sache biheru Orts
zur Sprache zu bringen , und ihre Zweifel zur Entscheidung vor , « -
tragen .

§ . Rang .

Die Regierungen haben gleichen Rang mit den Laudesjustizkel «
legte » . In Verordnungen , Reskripten rc . des Iustizdepartcments ,
wird das Landesjusttzkollegium , in denen der andern Departements
aber die Regierung zuerst genannt . Bei gemeinschaftlichen Berich¬
tes uutcrschrejdt sich jedes Kollegium auf der Halbscheide , und die
Oderstelle bestimmt sich darnach , wie das Reskript » wodurch der Be¬
richt oder die Vefügung veranlaßt worden abressikt ist » oder zu
» essen Erbrechung der von Amtswegeu zu erstattende Bericht gedöst -
Die einzelnen P -äsibenteu , Direkteren uud Räthc von beiden Lan -
deskollegiea unter sich rangiren nach de « Tage ihres Patents , so¬
wohl in als außer dem Dienst .

8 . z ; > Benennung .

Die Landesjustizkollegien legen ihre verschiedenen bisherigen Na¬
men ab , und nehmen allgemein den Titel : Oberlaudesgertchte
an , mit Ausschluß des Aammekgerichts , welches seinen Namen be¬
hält . Die Kammern hingegen sollen künftighin Regierungen ge¬
nannt werden , und darnach ander « sich auch die bisherigen Titula¬
turen der Präsidenten , Direktoren , Räthe , Assessoren , und Subalter¬
ne « , von beide « Landedeskollegien .

§ r 4 . VIII . Ueber den Anfang .

Da wegen Aufbetubig derjenige « Spezialbebörden , welche nach
der jetzige « Verordnung mit den Regierungen vereinigt werden , oder
eiugebcn , wegen der neuen Organisation ihrer bisherigen Geschäfts -
v - rwaltuogin den Regiernn - c« , « . « egen Unketbkingung oder Peusionl -
rung der dabei angestelltgewesencn Offizianten , besondere Pläne grfertigt
werde « müssen , so wird i « jedem Rcglerungsbepartcment von dem
Minister de « Innern durch die - ff. ntltchen Blätter bekannt gemacht
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werden , von welch » Zeitpunkt ab , die neue Einrichtung ihren Anfang

haben soll , ( » nd die Ausführung der neuen Einrichtung ) . Dir § .
bestimmten Namen nehme « aber , zur Vermeidung alle « Miß¬

verständnisse « , die Landeskollegien und dabei angestellteu Offizianten ;
sogleich von" Publikation der jetzigen Verordnung an .

Die « ist Unser gnädiger und ernstlicher Wisse , wonach stch ei »
Zeder , insonderheit aber die öffentlichen Beamten » gebührend z »
achten haben .

Ulkundlich mit Beifügung Unser « Königlichen Jnstegel « , » on Uns
Allerhöchst Selbst eigenhändig vollzogen .

Gegeben Königsberg den r6stcu Dezember rgvg .

Friederlch Wilhelm .
( l . . 8 . )

Altenstein . Dohna . Schrottet ,

Zwölfte Urkunde .

Verordnung über die Organisation der freiwilligen Jäger .

Die eingetretene gefahrvolle Lage de « Staat « erfordert eine schnel¬
le Vermehrung der vorhandenen Truppen , während die Ktnaoz - Ver¬
hältnisse keinen großen Kostenaufwand « erstatten . Bei der Daterlandtliebe
und der treuen Anhänglichkeit an den König welche die Bewohner
der Preußischen Monarchie von jeher » eseelt nnd sich in den Zelten
» er Gefahr immer am lebhaftesten geäußert haben , bedarf r « nur ei¬
ner schicklichen Gelegenheit , diese« Gefühlen nnd dem Durste nach
Tbätigkelt , welche » s, vielen braven jungen Leuten eigen ist , eine
bestimmte Richtung anznweiseu , um durch sie die Reiben der altern
Vertheidiger des Vaterlandes zu verstärke » und mit diesen in der
schön .- «, Erfüllung der ersten » on den « nt obliegenden Pflichten z»
w - tteiserg .
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In dieser HiuMt baden Sc Maj . der König die Formirung
von Jägerdetachemenis b i den Infanterie - Bataillone » nnb Kavalleeie
Reaimentcrn der Armee zu befehlen geruhet , nm besonders bieicnige
Klasse der S ' aqtsbewohner welche na » den bisherigen Ka - ' onSgesez -
zeu vom Dienste befreit , und woblbabcnd genug sind , um si « selber
tekletdeu und beritten machen zu können , in einer ihrer Erzichnng
und ihren übrigen Verhältnissen angemessenen Form zum Miu . är -
dienste aufzufordern , und dadurch vorzüglich solchen jungen Männern
Gelegend . it zur Auszeichnung za geben , tue durch ihre Bildung und
ihren Verstand sogleich gute Dienste leisten und demnächst geschickte
Offiziere oder Uurerosfiziere abgeben können .

Zur Erreichung dieser allerhöchsten Absichten h - ben bet Königs
M « j . folgende nähere Bestimmungen zu erlassen geruhet :

Ein jedes Infanterie - Bataillon und jedes Kavallerie - Regiment ,
wird mit einem Iägerbetaschemenc vermehrt , und zwar in nachfolgen¬
den Verhältnissen :

i ) Die Iäzrrderachements bestehen blos aus Freiwilligen , di « sich
seldst kleiden nnb beritten » lachen - Sie könne » zu jeder Zeit
den Dienst » erlassen , nur nicht im Lause de « Feldzuges und
nicht Detgchemcutsweise .

s ) Dir Kleidung ist dunkelgrün . Sowohl bei der Infanterie als
Kavallerie , sind die Montirungsstücke denen der Regimenter
« nd nur durch die grüne Farbe des Nocks verschieden . Die
Jäger zu Fuß tragen Stiefeln . Die Armatur ist der , der Re .
ßjmeuter gleich , nur sind denjenigen Büchsen erlaubt , welche
damit versehen sind , » yd mit denselben umzugehen wissen . Bei
der Kavallerie können die Ziger , welche einen eigenen Degen
oder Säbel haben , den des Regiments vorziehen , oder jenen
tragen - Die gewöhnliche Armatur wird geliefert .

; ) Die Jäger haben die Besoldungen der Truppengattung , mit
der sie dienen , stehen itber übrigens in dem Verhältniß des
Feidjägerkorp « zu Fuß .

4) Kein junger Manu welcher jetzt 17 Jahre erreicht , und noch
nicht das rgste zurückgelegt hat , und in keinem aktiven königl .
Dienst stehet , kann , wenn brr Krieg fortgesetzt werden sollte ,
zu irgend einer Stelle , einer Würde , einer Auszeichnung , ( ei¬
nes Ordens ) , rc . kommen , wenn er nicht ein Jahr bei den
akliven Truppen , oder in diesen Jäger Detachements gebient
hat . Hiervon find nur diejenigen ausgenommen , deren Kör¬
per solche Gebrechen haben , welche sie zum akliven Milirair -
dieust Nnbraschbar machen , oder die einzigen erwachsenen Söh¬
ne einer WikkNe , deren häusliche Verhältnisse vnd Erhaltung
de » Beistand des Sohnes erfordern .



; ) Aus diesen Jägerdetachemcnts werden nach Umstanden Offizier -
lind Unterofsizierstellen in den Bataillonen und Regimentern be¬
setzt wenn die Individuen diese Anstellung wüschen , sich da .
zu eignen , und sich die Gelegenheit darbielet .

6 ) Die Jägerdetachements werden bei ihren Regimentern » . Batail¬
lonen zum DetasOiren , znw Dienst der leichten Truppen , ic .
gebraucht - Ihre vorzüglichste Uednng ist , ihre W ffen gehörig
brauchen zn können - Zum inner » Dienst in Ga msone » , »
Schilbwachen — außer zur Sicherheit des Rep - neut « , Baiaii ,
Ions rc . — werden sie nicht gebraucht , auch nicot zu Ardeits .
kommandvs . Obt ounazcn , Transports n . Bazagekommandos .

7 ) Sie sind übrigens den allgemeinen milttatrisLen Gesetzen gleich
de » Jagerivlps unterworfen .

8 ) Ein jedes Individuum , kann sich das Regiment und Bataillon
wählen , bei welchem es dienen will , und sich zu dem Ende bei
dem Kommandeur dieses Regiments oder Bataillons zur An¬
nahme melden , wenn aber das Detaschement so stark ist , daß
es bei dem Kavallerieregiment eine Eskadron , und bei dem Jn -
fantcricbataillon eine Kompagnie sormirt und dagegen , bei den
andern Bataillonen und Regimentern die Anzahl der Jäger nur
gering ist , so werden die dei jenen sich noch meidenden Indi¬
viduen zu diesen geschickt .

y ) Die Jäger werden von kommandirten Offizieren und Unterof¬
fizieren befehligt , bis sie 2 oder ; Monar gedient haben , als
dann gehen jene nach und nach ja das Regiment oder Batail .
lon zurück , und die Stellen derselben werden au « den Jäger «
wenn sie sich qnalifizircm nach ihrer eignen Wahl ersitzt . Die
Erster » werden nach dieser bei Tr . Maj . und die Letzteren bei
den Regiments - und Bataillonskommandeuren in Vorschlag
gebracht .

io ) Diejenigen , welche sich bei diesen Detachements sich durch Ta¬
pferkeit , Dienst , ifer , und Patriotismus auszeichnen , sollen auch
dereinst in ihrer dereiustigen ZisildiLpst Laufbahn vorzugsweise
berücksichtiget werden , so weit eS ihre Qualifikation erlaubt .

Vorstehende Allerhöchste Vorschriften werden hierdurch zur allge¬
meinen Kenntniß gebracht , mit der virtranungsvollkn Erwartung , daß
der bekannte Gcmeinsinn der in obengedschtcr Klasse befindlichen
Ktaatsdewohnrr « ist verabsäumen werde , durch zahlreichen Beitritt
zur Vertbeidigung des Vakerianbcs den darauf gegründeten Hoffnun¬
gen zu entspreche » .

Breslau , de » z . Februar iziz '
( zez .) Hardenberg ,



Dreizehnte Urkunde

Fcmmvcitc Bestimmung über die Verhältnisse der

Jägcrdctaschemcnts .

Ge . Mat - finden Sich bewogen , über die Verhältnisse der Jäger -
detaschements noch folgende « festzusetzen :

, ) Allerhöchstdieselden erwarten von den Zivil - und Militairbehir -
den . daß sie allen jungen Männern , welche de « dvhev Berufe
sich der Veriheidiguag de « V - terlandes zu widmen , folgen wollen ,
ihren Eintritt in diese Detaschcmenl « , mit allen ihnen zu Gebote
stehenden Hülfsmittclu erleichtern werden .

^ Bestimmen Se - Mas . , daß alle Militairbefehlshaber au , eigen
sollen , ob sie wenn sich junge Männer zu diesem Dienste dei ih¬
nen gemeldet haben , Einen oder den Andern aus irgend einem
Kruude , und zwar ans welchem , zurückgewiesen haben -

Z) Bestimmen Allerhöchstdieselden , daß , wenn schon eingestellte jun¬
ge Leute den Abschied » erlangen , dieses mit den Beweggründe »
der Originaleingabe de - Individuums Allerhichstdeurnskiben ge¬
meldet « erden solle .

4 ) Daß alle Zivilbehörde » anzeigrn sollen , ob von ihren Untergebe¬
nen , welche in die Kathegorie der aufgrbvteneo Freiwilligen Jäger
gehdren , nicht einige zurückgeblieben sind , die sich nicht zu « Ein¬
tritt in die Detaschements derselben , gemeldet haben .

; ) Dir Befehlshaber der Jufanterle - und Kavallerieregimenter sol¬
len zu den , bei den Jägerdetaschemrnts zu kommaudirenden Of¬
fizieren « ud Unteroffizieren , solche wählen , welche sich zu der Bil¬
dung der jungen Männer , ans welchen diese Detaschements be¬
stehen , schicken . — Es soll dahin gesehen werden , daß ihnen der
Dienst auf keine Art verleidet werde , und daß , wenn » » gesetzmä¬
ßige Handlungen oder Widerspenstigkeiten Statt finden , diese
zwar nach aller Strenge , wie bei den übrigen Kompagnien und
Eskadronen , bestraft « erden , jedoch ohne in der äußern Behand¬
lung die billige Rücksicht auf die Verhältnisse dieser Klasse von
Kriegern , zu verletzen .

6 ) Alle Individuen der Jägerdetaschemrnts sollen , ohne Rücksicht
auf Stand und Herkunft zo nehmen , auf eine gleiche Art behan¬
delt werde .

7 ) Es ist die Absicht Sr . Maj -, daß die Jjzerdetafchements so viel



wik möglich , die Schul » der Offiziere vud Unteroffiziere werden ,
und daher auf ihre Bildung uud Ueduug ei « großer Fleiß ge¬
wendet werde .

S ) Sollten sich jetzt noch kantvnpflicktige Männer zu den Jä - erde -
taschemcnts melden , so solle » sie nickt del denen zu Fnße ange¬
nommen werden ; nur dci der Kavallerie wollen Se . Maj sie
not aufzunrhmen erlaudcn , wobei et sich von selbst versteht , daß
sie sich kleiden und derttteu machen .

Breslau , den lyten Februar I8iz .
Der Etaatskanzler ,

Hardenberg .

Vierzehnte Urkunde ,

Verordnung über die Organisation der Landwehr .

Ein vor Augen liegende « Beispiel hat gezeigt , daß Gott die Völ¬
ker in seinen besondern Schutz nimmt , die ihr Vaterland in untediug -
tem Vertrauen zu ihrem Beherrscher mit Standhaftigkait und Kraft
gegen fremde Unterdrück » « - verthcidigeu . —

Preußen ! würdig des Namens , theilt Ihr dies Grfübl ! Auch
Ihr hegt den Wunsch , von fremdem Druck Euch zu befreien . Mit
Rührung werde ich die Beweise davon gewahr , in dem Eifer , mit
welchem die Jünglinge au « allen Ständen zu den Waffen greife » und
unter die Fahnen Meine « Heere « sich stellen ; in der Bereitwilligkeit ,
mit welcher gereifte Männer , roll Verachtung der Gefahr sich zom
Kriegsdienst » rdiekea , und iu den Opfern , mit welche « alle Stände ,
Alter uud Geschlechter wetteifern , ihre Baterlaud « liede au deu Hag
1» legen .

Ein mit Muth erfüllte « Heer steht mit siegreichen uud mächtigen
Bunde «genvffea bereit , solche Anstrengungen zu unterstützen . Diese
Krieger werden kämpfen für unsere Usabhängigkeit und für die Ehre
des Volkes . Gesichert aber werden beide nur werden , wenn j - detz
Sohn de « Vaterlandes diesen Kampf für Freiheit und Ehre tbeilt i

Preußen ! zu diesem bw - ck ist cs « otbweudig , daß eine allgk »
meine Laub » ehr aufs Schleimigste errichtet und ein Santzsiurm



ringeleitet werde . Ich befeble hiermit die Testete und werde den Letz¬
tere anordnen lassen . Die Aeit erlaubt nicht , mit Meinen getreuen
Ständen darüber in Berathung zu treten . Aber die Anweisung zur
Errichtung der Landwehr ist nach den Kräften derProvinzen entworfen .
Die Regierungen werden selbige den Ständen miltbeilen . Eile ist
uvtbtg . D >r g » te Wille jedes Einzelnen kann sich hier zeigen . Mit
Recht vertraue ich auf ihn -

Mein getreues Volk wird in den letzten entscheidenden Kampfe
für Vaterland , Unabhängigkeit , Ehre und eigenen Heerd , Alles an -
wendeu , Len alten Namen treu zu bewahren , den unsere Vorfahren
uns mit ihrem Blute e>kämpften .

Wer aber aus nichtigen Vorwänben und ohne Mangel körperli¬
cher Kraft sich Meine » Anordnungen zu entziehen suchen sollte , den
treffe nicht nur die Strafe des Gesetzes , sondern die Verachtung Al¬
ler , die für das was dem Menschen ehrwürdig und heiltig ist , das
Lebeu freudig zum Opfer bringen .

Meine Sache , ist die Sache Meines Volkes , und
Aller Gutgesinnten in Europa !

Gegeben Breslau den 17 . März i -l >z .

Friedrich Wilhelm .

Die Stände errichten gemeinschaftlich die Landwehr - Ich und
alle Prinzen Meines Hauses stehen an ihrer Spitze .

Die Landwehr einer Provinz steht unter dem unmittelbaren Ober¬
befehl der Militair - uvd Zivilgouveruenrs derselben .

Jeder Kreis errichtet eine , der Bevölkerung angemessene Land -
wehrabthrilung , obne Verbindung mit andern Kreisen - Wie viel Land ,
wchnnänuer in jedem Kteise gestellt werden , wird die Regierung den
Kreisen bekannt machen .

Me wehrbaren Männer , welche nicht zur Landwehr gezogen wer¬
den , bilden einen Landsturm , welcher den Feind im Kreise erwartet .
Bis zn diesem Augenblick bleiben die bürgerlichen Gewerbe und häus¬
lichen Verhältnisse ungestört .

Den Ständen dleibr die Errichtung der Landwehr überlassen , es
wird dabei jedoch folgende allgemeine Verfassung hiermit festgesetzt :

§ . 1 . Aum Betrieb der Aushebung und Formirnng der Land¬
wehr . bestimmt jeder Kreis einen Ausschuß , welcher aus zwei Depu -
tirkcn von den adljchen Gutsbesitzern , einem von den Städten und ei¬
nem vom Bauernstände besteht , weiche letztere beide von der Rrgft -
run g gewählt werde » .



§ . 2 . Um alle streitigen Fälle zwischen den Kreisen nnd de » ver¬
schiedenen Behörden zn schlichten nnd die Punkts zn entscheiden , wel¬
che von den Ständen und den - Ausschuß nicht entschieden werd - n ton¬
nen , wird in jeder Provinz ein Grneraikornmissartus von den Stän¬
den and einer von Mir gewählt .

§ . Die Etävte Berlin , Breslau nnd Köniasbsrz in Preußen
errichten ihre Landwehr ohne Verbindung mit dem Kreise , in welchem
sie liegen -

§ . 4 . Mit Errichtung der Landwehr werden die Bürgerg «rdcn
in den Städten aufgeiöset , die Landwehr versiebt chren Dienst . Es
wird jedoch den städtischen Landwehrmänuer nachgelassen die Unifor¬
men der Bürgekgardkn zu tragen .

§ - Die Landwehr besteht aus Freiwilligen und zunächst ans
den mehrbaren Männern vom arten d 'ls zum gosten Jahr einstdUshüch
welche zur Ergänzung der Freiwilligen auf die bestimmte Anzahl Land -
wehrmäsner , ohne Rücksicht auf Stand und Bedienung , mit der § -
10 . vorgeschriedentn nähern Bestimmung , nach de » Jahrgängen durLs
Loos bestimmt werden . Di , erste Beilage crgiebt da » Nähere .

8 - 6 . Dein Kreis - oder städtischen Ausschuß steht frei , jedem ,
dessen amtliche , häusliche oder andere Verhältnisse eine Ausuahme er¬
fordern , oder eine Abwesenheit aus dem Kreise nicht erlauben , diese
Ausnahme zu gestalten , welrbs » ach sorgfältiger Prüfung und Berück¬
sichtigung aller Umstände bestimmt wird .

§ . 7 . Die Landwehr besteht auS Infanterie und Kavallerie , letz¬
tere nach Kosackenark , der rrte dis 8teM « uu istReuier . DieFvrmi -
rung ergiebt die zweite Beilage .

§ . 8 . Die Offiziere werden von dem Ausschuß der Kreise , dis ein¬
schließlich den Kompagnie - und SSwadrvnchef , ohne Rücksicht aufs Alter ,
aus der ganze Volksmenge gewählt , und Mir zur Bestätigung vvrge -
schlazcn . Bis diese erfolgt , bleidt die Anstellung nur vorläufig . Die
Bataillonschefs , Brigadiers und Divrsionaire werden von Mir gesetzt ;
Ich werde jedoch gern auf die Wahl des Ausschusses Rücksicht nehmen .

§ . 9 - Die Gensdannerie -Oifijiere mit ihren Unteroffizieren und
Gemeinen sind verpflichtet , zur Uedung der L .iudwehrmänner , so lan¬
ge es erforderlich ist , in die Landwehr einzukreten . Trifft die Offi¬
ziere die Wahl zu Offizierstellcn nach ihren Graden , die Unteroffiziere
und Gemeinen aber zu Feldwebel und Unteroffiziere , so verbleiben sie
in der Landwehr , außerdem aber treten sie , nach beendigter Uedung ,
in ihr Verhältniß zurück , und schließen sich demnächst dem Land ,
sturm an .

§ . io . Sollten Besitzer adlicker Güter oder Königliche Bediente
in der zum Dienst bestimmten Landwehr , in der Reibe der Gemeinen
oder Unteroffiziere , nach der geschehenen Wahl der Offiziere vrrblci -
den , so werden sie in den Landsturm versetzkr denn Ich will nicht ,
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daß die polizeilichen und bürgerliche » Verhältnisse gestört werden , be ,
vor der Landsturm eiatritt .

§ . ii . Die Unteroffiziere werden von den Offizieren gewählt ,
und von de » Brigadiers bestätigt . Aus den Unteroffiziere » wird der
Abgang der Offiziere mit einigen Ausnahmen ersetzt .

§ . r : . Die Offiziere , Unteroffiziere und Gemeinen , leisten den
gewöhnlichen Eid d < stehend ' » Heeres , und stehen mit diese » in glei¬
chem Range , in gleiche » Vorrechten , und daher auch in gleichen Ver¬
pflichtungen .

§ i ; Die Laudwehrmänner kleiden sich selbst ober sie werden
von den Ständen oder Hvmmüuen gekleidet , nachdem es die Umstän¬
de erfordern . Die dritte Beilage ergiebt das Nähere ,

§ . >4 - Die Landwehr erhält ihre Waffen und Manirion , so weit
solche nickt tu den Kreisen angeferiigr werden können , aus dem Aeug -
hause auf Kost n de « Staats . Das Näher » ergiedt die gte Beilage .

h . 15 . Die Landwehr erhält keine Besoldung , so lange sie im
Kreise dletbt ; es bleibt den Ständen , Gemeinden und Städten über¬
lassen , od sie die Landwehrmäunrr nach Umständen entschädigen wollen .
Wird die Landwehr i « Kreise zu ihrer Uebun » zusammeogezogeo , s»
sorgt der Kreis für die Verpflegung .

§ . 16 . Die Landwehr teilt in die Besoldung und Verpfle - nu -
dekflehendc » Truppen , sobald sie außerhalb ihrer Kreises gebraucht wird -

§ . 17 - Die Landwebr ist der Disciplia des stehenden Heeres nn -
terwvrfen u » d wird bet Vergehungen nach den Kreigsarrikeln dersel¬
ben gerichtet -

tz i8 . Die Hebung der Landwehr geschieht nach Anleitung der
fünften Beilage .

Alle pepsiouirten Offiziere und verabschiedeten Soldaten , wenn
solche nicht schon als Offiziere gewählt , oder zur Landwehr gezogen
sind , sollen mit den Gensdarmen in der Laodwehr eine Zeit lang die
jungen Männer üden , wenn ihre Körperhafte dies gestatten .

§ . iy . Wenn die Laudwebr Abgang hak , oder wenn von dersel¬
ben znm Ersatz der im Felde sichenden Truppen einzelne Er <atzmann -
sckaften gestellt , oder ganze Bataillone zur Armee gezogen werden , so
wird der Abgang aus den zurückgebliebene » Laudwehrpflichtigeo so¬
gleich wieder ergänzt -

8 - 20 . Dir Einrichtung des Landsturms geschieht erst » wenn
die der Landwehr beendigt ist .

Vk - eden Breslau , den 17 . März rs - ; .

Friedrich Wilhelm -



Fünfzehnte Urkunde .

Verordnung über den Landsturm ,

Ich habe Meinem getreuen Volke die Vollendung der Landabe ,
waffnung durch den Landsturm verheiße » . Die Landwehr ist , wie Ich
mit dankbarer Anerkennung solche « Eifer - und solcher Anstrengungen
erfahre , in allen Provinzen für errichtet auzunrbmen .

Es soll daher überall sofort zur Einrichtung de - Landsturms mit
der bisherigen Tdärtgkcit geschritten werden , damit der Feind , wie
auch dir Erfolge unserer Waffen , die in Gotte - Hand ltezer fron
mögen , gewahr werde , daß ein Volk nicht besiegt werden kann , wel .
ehe - ein » mit seinem Könige ist .

Diese Unübcrwindlichkeit bängr nicht von einer besonder » Beschaf¬
fenheit eine - Terrain - ab - Die Sümpfe der alten Deutschen , die
Gräben und Kanäle Ser Niederländer , die Hecke » und da - Buschwerk
der Veudse , die Wüsten Arabien - , die Berge der Schweizer , der
wechselnde Bode » der Spanier und Portugiesen haben , vom Volke
» erlheidigt , stet - rin und dieselbe Folge erzeugt .

Hat der Gebirgsbewohner den Northeil unangreifbarer .Höhen ,
Schlupfwinkel durch Felsen gesichert ; so hat der Bewohner der be¬
hauten Ebene , seine Seen , Wälder und Sümpfe und den Vortheil ,
leichter eine gewisse Menge ans einen Fleck zu versammeln , al « die
zerstreut liegenden Wohnungen in den Bergen die - gestalten .

Hat auch der Angreifer die Wahl de - Angriffspunkte « für sich ,
Vaterlandsliebe , « usdaucr , Erbitterung , nähere Hülf - qnrllen gcden ,
auf die Länge , dem Dertheidiger da « Uebergewicht .

j . i . Allgemeine Bestimmungen .

Jeder Staatsbürger ist verpflichtet , sich den andringende « Feinde ,
mit Waffen aller Art zu widersetzen , seinen Befehlen und Au - schrei -
dungen nicht zu gehorchen , und wenn der Feind solche mit Gewalt
deilreiben will , ihm dnrch alle nur aufzubietcnde Mittel zu schaden .

§ . 2 . Um diese Verpflichtungen mit « ehr Zweckmäßigkeit zu er¬
fülle » , sollen die im Lande befindlichen Strcitkräfte , wenn der Feind
dem Laude sich nabt , zu einem Landsturm « aufgebotcn werde » .

L. Irrig ist de < halb die Meinung , die Wirksamkeit de « Land¬
sturm - trete erst ein , wenn da - stehende Heer und die Landwehr ver¬
geblich versucht haben , den Feind za beilegen . Selbst , wenn riese
noch unangetastet vom Feinde sein sollten , « . die Korpt - und Landwehr -



Kommandanten finden es für notbig , so ist der Landsturm verpflichte ! ,
in Toärigkeit zu treten - Er bildet alsdann de » Rückhalt und die
Mamr , au welche da » Heer und die schon ansgezog . ne Jugend sid
lehuen ; so wie , wenn sie im Laude augenblicklich zarückwei « en müs¬
sen , die ME , die in de « Feinde « Rücken , ihm allen nur möglichen
Adbrn » zu tbnn verbunden ist .

§ . 4 . Der Landsturm tritt deshalb überall ein , wo der Feind
versüßt , in unser Land eivjiidringen . Er kann Bezirk « - Kreis - ober
Provinzenweise ansaekotcn werden .

§ . 5 , Jeder Staatsbürger , der nicht schon bei dem stehenden
Heere , oder der Landwehr , wirklich fechtend grgen den Feind steht , ist
verpflichtet , fick, znm Landsturm zu stellen , wenn da « Aufgebot »intrikt

Steht die Landw - Hr asso » och nicht g . g . n den Feind , so gehört
sie mit zum Landsturm .

s . 6 . Nur dr : weiter nuten zu bestimmenden Personen haben -
da « Recht den Lanefturni « n -jubiet , » .

Ein Znsammcnlanscn ohne Aufgebot wird als Meuterei ) bestraft ,
8 . 7 « Ist der Fall de « Aufgebot « eingetreten ; so ist der Kampf ,

wozu der Landsturm berufen wird , ein Kampf der Nokbw - Hr , der alle
Mit » ! heiligt . Die schneidendsten sind die vorzüglichsten , denn sie
beenden die gerechte Sache am siegreichsten und ichneüsteu .

§ . 8 - CS ist daher die Bestimmung de « Laudstarm « , dem Feinde
den Einbruch , wie den Rückzug zu versperren , ihn beständig außer
Athem zu hattenl seiue Munition , Lebensmittel , Kour . iere und Re¬
kruten anfzusaugen ; seiue H Spiraler auszubebe » ; nächtliche Urber -
fälle auSzuführeu , kur - , jdn zu beunruhigen , zu peinigen , lrlaflcs zu
machen , einzeln und in Trupp « zu vernichten , wo es nur möglich ist -
Dränge fett st der Feind vorwärts , und wäre Z « Meilen weit , so
bringt eS ihm geringe » Verth ii , wenn der Srrich , de » er einuiiumt ,
keine Breite ha ) , wenn er nicht mehr wage « darf , k eise Delasscmea !«
zum Fourragireu und RekognvSeieea anszusenven , ohne die Gewißheit
daß sie ihm erschlagen w - rd - n , und wenn er nur in Masse und auf
tebahnlen Wegen vcebriagrn kann , wie da « Beifpiel von Spanttn u .
Rußland lehrt .

§ . y . Wo nur MlUh und Körperhaft gelten und entscheiden ,
bei nächtlichen Uedelfäfleu . kei Stürmen , wie auch beim hartnäckigen
Behaupten von Ve . st .anznng ' U und Wällen , kann d , r Laudsturm von
regnlaieen Militair zur Hülfe verlangt und ausgebo -en werden -

8 - io . Ferner ist et seine Pflicht , alle Eskorten an Geld , Pro¬
viant n » d Munition zur befreundeten Armee zu besorgen und die ge¬
fangenen Feinde » on Bezirk zu Bezirk , bi » zu de » ihnen « ngnwiese -
nen Aufenthaltsoertei !, z « bewachen » nd zu begleiten .

1 . il . Ficht der Lavbstunn mit dem stehenden Heere , so soll ck
so lauge mit demseide » gleich verpflegt und bequarlirl werden -
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§ . I - - W - r das RE hat , den Landsturm aufzubieten .
Me A ' moc . und Korps Kvmmandantev baden das Neckt , dcujeab>

gen Lavdstnrmsbezieke in Tbätigkeik za setzen nnd so viele Marnfchaft
bei selb , n zu slck zu rufen , als sie ersprießlich achten . Eden so alle
Militaiogouverneurs , Kreis - und Bezirksvorsteher des Landsturms ,
letztere beide jedoch nur von d m Bezirk und dem Kreise , worüber
sie gesetzt sind . Bei Todesstrafe darf sich N eniaud , außer den ge -
backteu Personen , dos Rechts Unmaßen , den Landsturm aufzubieten ,
«Ser auch nur durch Reden zum Ausammenkrcten zu verführen .
§ . iz . L ndsiurmbezirkk ; Schotzdeputationrn und deren Beschäftigung .

ii u mit mehrcrok Leichlizkeit den Landsturm einzeln , thetl »
weise , und >>n Ganze » auftreten zn lassen , soll das ganze Land in
Landsturmdczirke gctdeüt werbrn . Die Laudtäthlichen Kreise « erden
als solche Bezirke dekracktct .

§ 14 Diese Kreise zerfallen in llnterbezirke , deren Zahl und
Gren .en die Gouvernements der Proviuzeu festsetz n .

ß 15 . Sin Uurerdezirk soll ungefähr 5 - - 600 Landsturmfähige
Männer etss -oüeßr '.! . Nack belieben kann man , wenn es ^ dienlich
scheint , d , c Mannschaft mehce . er Unterdezirkc zvfammeustoßin lassen ;
doch sind große Haufe » zu » » geschmeidig und zu schwer zu debandelu .

§ . rs . Die Miütatrgvuvernenrs sind die natürlichen Häupter des
Landsturms in ibren reSp ! kkivcu Provinzen ,

§ . 17 . Sie ernenne » gemeiusckastlich mit den Alvilgouvcrueurs de »
Anführer der L -mdsiurmsbezirke und llnt - rbezirke .

§ . r « . Nach Publikation roflenwättiger Verordnung sigd die Ge »
mcindrn der vcrschirdenen Dorfschaften und Fuck n iu bcu Kreisen z»
versammeln . Die Vesiker und Inhaber von Goundüücken , (welcher
Art , ist gleichgültig ) wählen einen Ausschuß aus ihrer Mitte , welche ,
aus deu DrpuliNcn der llnterbezirke besteht . Jeder Untelkeztik wird
durch einen DepuNrteu vertreten .

§ . i <- . Diese Ausschüsse erhalten den Namen Sckntzdeputallvn ,
halten sich entweder in der Nähe der V jirksanführcr ans , die ihue »
Vorsitzen , oder sind wenigstens ans deren Einladung augendlickiich dek
ihnen zn erscheinen verbunden .

§ . 20 . Die Städte von mehr alt 2000 Seelen Bevölkerung
haben eigene , von den Bürgermeistern geleitete Schutzdeputatiouen .

§ . 21 . Die Schutzdeputakionen berathscklagen » nd überlegen mit
Sachverständigen , wir ihre Bezirke sich am längsten und besten per -
theidigrn lassen ? — und treffen alsdann Vorkehrungen hierzu sollte
auch ein feindlicher Angriff noch so entfernt scheise » .

§ . 22 . Von deu Marken wird hier nur beiläufig und deispielswei »
se bemerkt : baß außer den Wälder » , wo sich der Dnrchmarsa? aus man¬
cherlei Weise , dnrch Verhaue , Gräve « , Schleppschanjen , Hinterhalts ,

ro
stirn » . Prov , Vers . 2 Tb .



« kschwekrn läßt ; auch dl « vielen See » , Teiche und Gewässer , bei klü¬

ger Benutzung mancherlei Vertheidigungsmittel darbieten . — iHierzu
hat der Landsturm beständig und bereitwillig inirzuwirken -

§ . Die Schutz - Devntalivnen verserti - en genaue Listen aller

- um Landsturm tauglichen Jünglinge und Männer von r ? dis 62 Jah¬

ren . Nar Gebrechlichkeit , Kinde « .- und Greifen - Alter schließen davon

ans - Sie wvtirea auch die Zahl der Pferde io ihren Districken -
§ . 24 Strafen de - Landsturms

Die Schutz -Deputationen entscheiden ferner über die Strafen , womit

diejenigen z » belegen , die ihres Berufs uneingedcnk , sich grobe Ver¬

gehungen zu Schulden kommen lassen .
SK legm folgende A - iegsarlicke ! den Gemeinden vor , und lassen

Ae von ihnen beschwören :
§ . 2t Jeder Angriff Räuberei und Plünderung gegen Eigeothum

» der - esltz . in Frcundesland , ohne Ordre der kommandirenden Gene¬

rale und Militair Gouverneurs , jeder Versuch rur Auflebnnng g gea

Abgaben , Verpflichtungen , Frohn -Dienste und schuldig »» Gelwesan , ge¬

gen Orrs - O .- rigkettea , du - ch Landsturm - Bewaffnung , oder Zusammen »

berufaug veranlaßt , oder begünstigt , werden uvn « « sicht ,1ch mit » cm
Leben gebüßt . — Eben so Anstifter ! von Meutereien -

§ . a6 Desertion nach der Hevmath , Weigerung dem Anfg - bothe

za fvlgen , und Widersetzlichkeit gegen die Offiziere ziehe » beschimpfende
Strafen nach sich , als ! ein abg - lönderrer Stand in der Kirche , oder

wohl gar Verlust der Besitzfähigkeik IM Distrikte ; Verlust des Tra¬

gens » c .Wazlvualkvkgrde >c . Die Schutz - Depukartoue » köunru darüber

noch Mehrocc und härtere Srrafen nach Umständen deftimmeu -

§ . 27 zeige uu » solche ^ die ihren anvertrauten Posten ohne Nord

verlassen , svlleu die Waffen verlieren - Ihre gewchuiichen Abgaben und

Leistungen svlte » vcr » oppelt werden . Tie sollen der körperlichen Züch¬

tigung uuterwvrfco werden - Wer Selavensiun zeigt , ist als Sclav »
z « behandeln

§ . r « . IchbegezuderGeistllchkeitbes Lande - , das nc » nie getäuschte

Vertrauen , » aß sie dem Volk , den Geist und Zwek aller dieser Vor¬
schriften wiederholt erklären und eiupräze » , ja , daß sie die , ihrer Seel¬

sorge « » vertrauten Gemeinden in keinem Drau - sale und in keiner Ge¬

fahr aut den Augen vertieren , oder von ihnen weichen werden .
§ . 2y . Sorge für den Landsturm .

Wer vom Landstu , m gegen den Feind verwundet wird , ist im nächsten

Hospitale auf Kosten des Staatt zu bellen und zu verpflegen . Sollt »

rin , » um Landsturm aufgerufener Manu , in Gesanzenschafk gerarhca ,

vnd der Feind sich teikvminen lassen , denselben härter zu behandeln

als andere Gefaugeae an - dem stehende » Heere ; so sollen , wie Ich hier ,

mir feierlich erkläre , die allerstrengsten Repressalien ohne jeden Verzug

gebraucht werden . Dieser Artikel soll ja ' s Französische übersetzt , über¬

all angeschlagen werben , « 0 m « a den Landsturm aufdielct
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§ < zo . Verstümmelte haben Anwartschaften ans Bedienungen ,
oder Invaliden - Pensionen re . Witwen nnd Waisen derer , dir auf » em
Bette der Ehre Morten , sollen wie die Wirken nu » Waisen - ek
Soldaten aus dem stehenden Heere dehandett werten .

§ . Aufinunteinnges urd B « isSnu „ grn .
Urter - aupt sollen denen , die sich bnrchH . ldenmstV beim LanbstN ' M

bervvrrdnn , dieseloen Würden und Aaszeichnsügen gewährt werben ,
als dem stehende » Heere .

§ . zr Organisation des Landsturms .
Der Sondsturm drst ök aus Fußvolk und R tterei
K. zz Je 80 — roo Mann haben einen Hanpimann an der Spi¬

tze ; 40 — ro Mann einen Lst. ntenant , w - nn sie zu Faß , b . eue » .
§ . Z4 - 40 — 52 Manu Netter formier » eine Compagnie nurer ei¬

nem Aitimeister ; ro — » z Manu stehen unk . » einem Ltenrenanr .
§. z ? Kleinere Deraschrinrnlö sind von einem Gfiriren oder

Unteroffiziere zu kommandireu , Ans 8 — 10 Mann wird ein Unter¬
offizier geregnet .

§ . r6 . Die Hiauvtlente werden in den erste » drei Msnatrn von
den Distrikts - K ," uman !-anien ernannt , nachher bei eimrerenden Va«
kanze » non der Mau -, schass .

Die » drigeu Oberofflciere nnd die Unkcrofficiere werde » von der
Manns -ratt gewählt -

Alle diese Wahlen können aber zuerst » ui auf Grundbesitzer und
Elgenthömer , Sr .iats - und Comnnal - Beamte . Schulzen , Ookvnomie »
Verwalter , Swovvev , För >ter , Schuliehrcr , geticht » t werben -

§ - Z7 . Die Ha . xUeuie und Nillmeist - r träges ei » e f « « » rze nnd
weiße Binde um den lechreu Arm ; die Llcvtenants eine gleiche Binde
nm den linken Arm -

S- Z8 Die Subordinaüon unter den Ossbcieren väh t uur so lange ,
alS die Kcnrm Man » sch >, sr zum UednngS - oder wirklichen Dienste ge¬
gen den Feind gelainmelr ist ! dann hingegen ist sie strenge , und die
Offlcierc lassen über Ungehorsame , uachde » beschworenen Artikeln auf
der Stelle Grandre » r halten .

§ - z ? Eigen , für den Landstnrm verfertigte Uniform »« ober Trach¬
ten werben nicht » erstattet , weil sie den Laadffärmer kenntlich machen,
und der Verfolgung des Feindes leichter Preiß gedrn können .

K. 42 Fahnen werden zwar während dieses Krieges für den Land¬
sturm nicht geweiht ; diejenigen Gemeinden ader , die sich am wackersten
und lhattgsteu gezeigt , empfangen sie als Belohnung na « dewseloni -
Es sollen solche zum ewigen An » cuken in de » Kirchen auf ^ewadrk ,
und bei feierlichen Aufzügen und Prozession «! der Gemrtnbe » vr - etra «
gen ^weibe » .

lv



z . 4k W ffendepvts und VewaffrEg -

Jeder Unterbezkrk hat ein Waffrudcpot , wo die Waffe » derjenigen ans «
hebalten werde « , die sich selbst brrgleicken nicht avsLaff . n können , und

aut der Gemeinde oder von den Städten dergleichen deko - men .

§ . 4L . Doch bängt es von dem Ermessen der Schühdepntationen
ab : ob nicht alle Waffen des Landsturms in den Depots aufbkwahrt

ipe -den sollen . — Vorgeschriebe » « Waffen giebt es eigentlich nicht , je¬

doch bat sich jeder Reiter wenigst nt mir einer Pcke , einem B ile ,

das Fnßnolk mit einem Beile und ein - r Heugabel zu versehe » Einen

Tornister oder BroLs -.ck und »ine Feldflasche , und für die Reiter tiueu

Futteriach , dsr N emand vergeffen .
§ 4Z Die Waff u sind : aöe Arten von Flinten mit ur-d vdne

Bajonett Spieße , Pieckrn , 5? rugadeln , Morgensterne , Säbel , Bei !« ,

gerade gezogene S - nsen , Slftn ic Zur Munftioa für die Flinten
kann i » Ermangelung von Angeln jede Art vor , grobem Schrote be -

unht w rden , daher die Besitzer von Feurrgcwehrrn d ständig Puäock
und Blei hinreichend voräthig habe » müssen -

§ . 44 Die WaffendepotS sind nie an der Heerstraße , sondern in

Wäldern und wenig zugänglichen O - rkern anzuirges . Sie können al¬

ienfallt leicht verschanzt werde » , und bienen an Sonu - und Feierlagen

zu Ererzftrplätzen . Sie sind die Samm ' l, Plage der Landsturm Häu¬
ft » . Wachen , nicht zn seltea « dg , läßt , siod dort beständig ausgestellt ,
« nd baiken diffür , daß nicht « entwandet oder ve - dorbcn werde -

§ . ge Wer dem F inde »in Waff .mdcpvt verrälh , wird erschossen -

§ . 46 Eterzicie » und Signale

Das Exerzieren des Landsturms soll au Gönn - und Festtagen , so

wie in den Abendstnndea gcsch , beu , n « d darin bestebcu : die Mannschaft

zu g wdhnen , in Massen undGiftderu zusammen zu stehen , und sichzn

bewege « geräuschlos und schweigendzu ma - schlre » , mit Pieckrn und Heu¬

gabeln umzugehen , damit die ftind .' iSe Ervillerie zu - üekznmeisen dieje¬

nigen , die Feu - egewebr » haben , im Schieße » zu üben , mit einem Trupp sich

in Tbälerv , hinter Höhe » und Waldsug n fortzuschleicheii . sich cinzeln
aas Ksndschasr z» legen und zu xatroniüiren ; hinter Dörfern und

Scheuu - v , in Waldungen , hinter Höbe » mit Trupps zu verstechen ,

daun plötzlich und linvermutt ' - t deroorzodrechen , schwärmend nnd ge ,

schloffen aozugreifen , sich in Gsäd - n , hinter Hecken , Zäunen Häusern
zn postirrn , sich getheilk oder in M -: ffe zurückzuzteden : c . Line beson¬

der ,- Anweisung dnrch Brlfptele erläarrt , w ! r dru Mil ! air Gouver -

uemenlS zur Anstdeilnog au die Bezirke nc » mitgerdclit , werden .

§ 47 - Ansged ! nke Soldaten unter den Landsturmeru müssen sich

dem Geschäfte , ihre Eam - raden zu unterweist ' « , uuw - igerlich unterzie¬
hen ,

§ . 48 . Die Signale , dc » Landsturm zu dernftu , ob durch Glocken -
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gelänke , Rakete » , Feuerstangrn rc - , sind dem Lokale gemäss , zu » er «
adredcn . Eie müss u zngleich ausdrückeu : od der Feind z» « erfolge » ,
vb m .m sich in Masse vor ihm zorückzuziede » habe .

Auf daS eksse Stvrmzeichen eilt alles zu de « Waffendepot - .
§ . 4 d . Dieses Zeichen kan » , um nickt » « nütz zu alla «wiren , nur

von den UaterbezirkS Commandantnn befohlen werben . Sie wachen
darüber , daß ans den Gignalpunkken uur zuverlä ' sigc undutcht schreck »
hafte Männer hingesteZr werden .

Sic haften und sind vcrank -vortlich dafür , daß die Lärmzeicheu
nicht unnützer Weise gegeben werden .

§ ; o Jeder Lauofinrmer träst , wo möglich , eine beUgellende
Pfeife bei sich , « « sich unter sinauder in der Dunkelheit zu erkennen
und zu verständigen .

8 - ti Mobile Solenne » .
Der Landsturm ist von den Bejirkslsmmaudauten in mobile Co «

können zu formier « , ( « ach seiner W .Skuhr , mehr oder minder zahlreich . )
Die Unterbezikskommaadauten führen sie au .

§ . L » . Nach dem Master spanischer Guerilla - « erden jeder Cd »
könne geübte Landwehrmänner , auch wohl tegvlaire - Wliitaic vdt »
Reserven beiaegeben .

8 5 Z. Selbst , ohue dringende Gefahr unter » , hmen die mobile »
Colonuen bei Nacht und Lage häufige Sneifzüge , ans Entfernnuß
v »n 6 bis 7 M - tleu .

§ . S4 - Niemand wird darauf vorbereitet ; daher muß jeder Land «
sturmmanu beständig Zehrung auf drei Tagen im Hause haben - Die
H rren sorgen auch für Zchraug , ihrer zu « Landsturm gehörenden
Diener und Knechte -

Für die A men « nd Herreniosen setzen bi » Bezirkskommauban -
ten L bevsmiltel io Requisition .

§ . , 5 . Es sind mit dieser Mannschaft schon jetzt Ueduu - sstreif-
züge vorzunehmen , die nicht übet zwei Tage in der R gei zu ver¬
längern sind ; sie » . rvollkommnen die Disziplin » die Äenutniß de -
Ter ' aia - , und es körnen durch sie die Patrouillen der Gensbarme -
rie verstärkt und ersetzt werden , wo letztere jetzt zur Uebnng der
Landwehr gebraucht wird .

§ . 56 . Macht man auf nächtlichen Streifzügen gegen den Feind
Gefangene , dir de » Zog verratöe » könnten , so suche man Kundschaft
von ihnen zu bekommen , und gebrauche alle mögliche Vorsicht » um
durch sic nicht verreiben zu werde » .

§ 57 Ei « Gefangener , der Gewaltsam entweichen will , wird
viedergestoßen ; Marodeurs , die man beim Plündern ertappt , wer¬
den eben so debandelt .

§ . 58 - Erbeutete Wissen , M -mitis « , Prcviant , gehöre » brr
Gemeinde ; Geld « nd andere Dinge behält , wer sie gnrrnr . t -



§ Zy > System der Ordonnanzen « . s. « .

Das System » ec O vounanzen , Bolheu , Späher , um fortwäh¬
rend « ute und bäufige Nachrichten einznholen , ist aufs schnellste o .
firißigft - >n verbleiten und in Ausführung , n düagev

§ . üo . W e bei «iuee Fußpvst sind täglich von Meile z« Meile
Bvlben i- bzuschickea . Auch Weiber und Kinder von i : — l ? 2 « h '

ren sind hierzu brauchbar -
§ . 6i . Bei nahender Gefahr stellt mau Späher auf alle Kreuz¬

wege , Berge und Hügel . Genau ist zu berechnen , in wie viel Zeit
jeder seinen Weg zurücklegeo , oder scioe Ordre überdüngen könne e
taut welcher dke Ad - aw . sstunde ste -s zu nvltren ist ) .

§ 6 : . Mnlhwillige und nachläßige Verspärnngen , sollen durch
körveillche Aüchilsunren geahndet werben . Scdä ser noch absichtlich
lügenbolte Brückte , vm zu täuschen , oder sich wichtig zu machen .

§ . 6 ; . Die Ort <obriglcii ' u . Gutsbesitzer , Pfarrer , Postofsizian »
tev , Echnll . hler , kiktusüen u . s w - sind dir Direkten dies 6 Or -
donsanzensyae -v - , nad haben ihre Unlcrgebeneu z» prüfen » nd rege zu
erhalte « . Die La .udeszansdermcne scll gcdalieu s . pn , selbige zu be¬
fördern , Uno wird solcher , wie allen genannten Personen , dies hier¬
durch zur an «iorück !jrst , n Pflicht gemacht

§ 6g . Diese Soäheret , welk euiserul , verächtlich j » seyo , ist
Pfllckr ge , . « den Fein » , und vom höchsten Wende , und mich daher
ü «all aufgein min r werden - Keine Ilntenuhmvng kau » ohne sie
gelingen . Nur Spionen , al « Handwerk , und sar den Feind , ist
ein Verbrechen und beschimpfend .

§ . 6z . Von Räumung und Verwüstung der Bezirke .
ES dürs . c» sich Fälle ereignen , wo die Gouverneurs Meiner Pro¬

vinzen cs als zwe ^ niaßig erklären , daß ein oder der andere Bezirk ,
oder Umtteiß einer belagerten Festu <>q ( bei zu defürch ' enbem Ein¬
brüche ode - Ausfall , - von den Einwohnern ans eine Aeiilang geräumt
und in solchen Auüsnd versetzt werde , der den AnfentLaic de » Feindes
dar n u möglich macht , und ihn des Unterhalt « beraubr : dann b- den -
ke ein jede - , baß « lein Dorf siebt , das im Verhältnisse
seiner Größe »n. ^ r weniger a f .nbaneu kost te , als feindliche Einquar -
ticrung und Br .' vd -ch -. tzu « - dtmsetbr » kosten würden .

§ , 6t> Die L -ubstarmmass- nm eine F - ftung , oder in einem de .
drvde .' en . Bezirke , muß da » er mir Weibern , Kindern , Kreisen inad der
besten Ha » e , sich beständig , um Answand .- ra bereit balle » . Die Pfa¬
de « nd Straßen , ans denen man zu flüchten beschlossen , müssen mit
Hiusichc der oeiiLiedene « Michilingea , von welchen der Feind andrin ,
gen kö . nr , . lange vorder beäimwt werden .

§ . 67 §s wsd den Oeiigkeikev des aavzen lfaudes ans ihre Vek -
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antwortli « keit besonders ans Herr " legt / für das Unterkommen der

Vertriebenen und ihrer Güter zn wa » en .

§ . ü » Rückwärts lle - ende » erhebliche Städte , Insel » , io großen

Wäldern liegende , einzelne Orte , von Seen und Sumpfen rings um »

schlossen ,- Gegenden sind hasxtsächlich t » Zufluchtsörtern z» erwädle « .
L 6 y . Die Kommandsoten eines in G - fahr stehenden Bezirks , diel «

he « in fortgesetzter Korrespondenz mir den Kommandanten des nächsten be «

freundeten Corps , oder bet FeAungsbelagrrung , die so früh als möglich

warnen vn » « stenichten müssen , wen » der Landsturm « nfzubkecheo

hat , welches ihnen hierdurch « vsdrücklick zur Pstickk gemacht wird .

§ - lo . Unrer den Vorrätdeu ist das Mehl zoerst fortMdringeu

» der zn verderden - Die Getränke , Bier , Wein und Branntwein ,

lasse man auslavfen .

§ . 7 ' - Die Mühlen werden in den zu verlassenden Gegenden

verbrannt , die Brunnen verschüttet . Nack der Vertreibung des

Feldes sind Btnnaeu und Mühlen auf Kosten des Staats wieder
herzustelle » .

§ ? r . Es soll auch der Plan einer Bsseknranz - oder Entschädi »

gungsaerpflichtsv - des ganzen Staats für die absichtlich verwüsteten

Distrikee entworfen werden , vermöge deren das ganze Land »nr Un¬

terstützung derselben peo e , » beisteuert .

5 - Pferde und Rindvieh , die in die Hände der Feinde

fallen , werden niemals ersetzt - Sic sind für den Eigeathümer auch

daun venvürkr , wenn et » Zufall sse ib « zurückgtcbt . J ^ dor , der sie

nicht bei Zeiten wegdrachte , hat stä - einen solchen Verlust selbst
beizumcsseu .

§ - 74 . Odstbäume sind nicht umzvhaueu . Die » eitigen

Früchte werden abgeschlagen , Korn , und Getraide jeder Art , wenn
es der Reife nahe , wird in Alle verwandelt - Grüne Saaten wer¬

den ohne ausdrücklichen Befehl des Gouverneurs der Provinz nicht

« bgemaht . Bis zur Crobte kann der Feind wieder vertagt sepo .

z 7 L . PostvfflzlMiteo mit allen Pferde » , Landräthe , Regierun¬

gen , alle adwialstnreude uud andere Behörden , Aerzte , Apotheker ,

Chirurgen , Bader ri . haben sich mit ihren Arzneien « nd Jnstrymen «

te » jedesmal zuerst zu entfernen , wenn der Distriktsßommandant ,

wegen vieler znrückbletbeudc « Kranken nicht ein Andres verordnet .

§ 76 . Alle Fischer , Fährleute , VrückMavfseher rc . sind bei A » -

« lheruvg des Feindes soglet -v zu ermahnen , stch zu bcrritcu , Käh¬

ne , Fähren und Brücken auf das erste ( sckrifiltche ) Gch - tß des Mi -

litairgouveruems der Provinz , zu verdrevuen .

§ 77 . Es werden deshalb Landsturmdelaschements unter sichern

Ö ftreres be ! den Brücken und Fähren ausgestellt , um übet die

Au .- füdknng dieses G -fchäfls zn wache » .

tz. 79 - Wer Feinde eine Wass . rfurth freiwillig vrnäkh , Mau »
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» bet ! Weib , oder ihm « IS Wegweiser dient , wird erschoss «» . —

Wer ei gezwungen - etban ist wegen Mangel an Erandüafligkcit zur

Verankworknug zn ziehen , und überall hinten an zu setzen . Auch

steht einem svlseu der Beweis zu , daß er Zwang erlitten .

§ . 7 y . Wen » eine Stadt , oder eia Bezirk so plöhstck vom

Feinde überfallen und eingenemmen wird , daß die Bewohner nicht
mehr entfliehen kbi » ,en ; so sind alte Behörden , ohne weiteres als

« ofgritser zu erachten , und Niemand ist mehr schuldig ihnen zu

gehorchen .

Bei Todesstrafe darf Niemand dem Feinde freiwillig einen Eid

leisten . Wird - r mit Gewalt dazu gezwungen , so bindet ihn kein

gezwungener Eid . Erpreßt der Feind Nachrichten , so ist jeder ver¬

pflichtet zu verschweigen , waS er kann .

Wer Gelegenheit findet , nach dem Einrüchen des Feindes z »

entkommen , ist sie »« bevvtzen gehalten .

§ . 8o - Von den Städten .In jeder befestigten , oder der Vertbeidignog irgend fähigen
Gtadt , sind alle Bürger unbedingt zur Disposition dcS Militair -

kommandant u gest - St , unb diese Städte durch die Militairgvuver -

« ements « » verznglich mit solchen Kommandanten zu versehen ,

Di « Slädke rüsten regelmäßigere und mit Feuergewehr bewaff¬
nete Laadjtunrirempagnien aut , alt die Dorfschafren und das flache

Land . Alle Fleischer und Brauer sind verbunden dabei anfzusiheu .

§ . 8l . Zerstört oder verwüstet werben die Stärke io der Regel

. nicht » wie die Dörfer - Sie müssen dafür desto kräftiger der Ar¬

mee , Landsehr , » ni > dem Landstürme Lieferungen an Waffen und

Munition und Bekleidung ieisten -

- Dem Feinde das L . ben möglichst zu erschweren , sich allen sei¬
nen Anordnungen mit Gewalt zu widersetzen , alle Lcistnngen und

Silierungen , für ihn zn versagen , ihn einzeln zu vernichten und Ab¬

bruch zu thnn , ist aber auch ihre Pflicht . Die Städte die fick darin

besonders rsrvsrthuu , solle » nach hcrgestclltem Frieden durch deiondere

Auszeichnungen von Mir and dem Lande belohnt werden -

§ . 82 . Die Gouverneurs der Provinzen besehlru , wieviel Pi¬

ken rc . sie zu den WaffendcpotS ans dem Lande adzngeden baden .

§ - 8z . Da « Koltschgffen der Pferde , Magazine rc . wird von

den Städten eben so genau in » Werk gesetzt » als ans drin Laude .

§ 8a . Di - Bildung der National - oder Bücgergarden unter

Einfluß und Anr ' ficht des Feindes , ist bei Strafe schimpflicher Lan¬

desverweisung - untersagt . Diese scheinbaren OrdunvgSmittcl baden

dem Feinte zu oft schon Garnisonen in den eroberten Städten er¬

spart Es ist weniger schädlich , daß eisige Ansschweisungen zügello¬

sen Gesindels statt finden , als daß her Feind , frei im Schlachtfeld

über alle seine Truppen gebiete .
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§ - 8L In ein « vsm Feinde besetzten Stadt wird , wie bet

tiefster Trauer , vrboken , irgend ein Schauspiel , Bat ! » oder öf -

fentiise L .rstsa . ktil zu besuchen . Kein Geistlicher darf darin ebne

tcso -. dere Eriandniß einer dem Feinde nicht unterworfenen höheren

Dehörde , ein Paar ehelich einie «!» « , .
Ist , eracht - e « al « üderslüff g , Mein ? getreuen Untcrtbanen beson »

der « zu erniankern , gegenwärtige Verordnung unverzüglich und strenge

in Aoeäbvng zu dringe » .

Alle -?, was ^ ch « w mick her erblicke , verbürgt idre Liebe zu ihrem

Könige in . o Vareilande , ihr Vertrauen - idre » Gehorsam . Anr beson ,

der « Wicht aber wache Ich e « dabei noch allen Behörden d , s Gra « « -

der Geistlichkeit , so wie den Cominandantcu dieie « allgemeinen Lnsge -

bvk « , ganz vvrrzüq ick dahin zu sehen und zu wachen , daß sich dies «

Maßregeln de « Landsturms , wenn sie eivtketen , nie ohne Noth g gen

di « Eizenthum seckst kehren , oder einzeln sich dadurch verleiten lassen ,

sich ihren Pflichleistungen zu entziehen . Was Nothwehr gegen den

Feind ist , arte nie in verderbende Zügellosigkeit au «,

Den biedern Sinn Meiner getreuen Unterthane » vertraue Ich ,

st « werden beide « nie mit einander verwechseln . Eie wissen und

füllen , daß jede ungewöhnliche Msaßregel , wodurch da « Eigeuthum

der Einzelnen gefährdet werden konnte , Meinem väterlichen Herzen

wehe thvr » da « daher bloß die fest - Ueberzeoguug : nur auf diesem Wege

scy et möglich , dte größer » Güter - Ruhe , Glückseligkeit und Selbst¬

ständigkeit zu erringen . Mich vermögen konnte , sie , wo es Nolh

thuk , zu gebieten .

Ein solche « Volk und solche Anstrengungen segnet Gott !

Gegeben Breslau den 2 l April i3 >z .

Friedrich Wilhelm .

Sechszehnte Urkunde »

An mein Volk !

So tvenlg für Mein treue « Volk , als für Deutsche , bedarf

einer Rechenschaft stock die Ursachen de « Äiie - e « welcher jetzt

dcgiout . Klar liegen sie dem » » verblendete » Euivpa ? or Lugen .

Wir erlagen unter der Uebermacht Frankreich « . Der Frieden ,

der die Hälfte meiner UntMhanen mir entriß , gab « ns seine Eeg -



Illing »» nicht ; denn er schlug uns tiefere Wanden , als selbst der

Krieg . Das Mark des Landes ward aasgesvgen . Die Hauplsestun -

gcu blieben vom Fei " >e besetzt , der Ackerbau ward gelähmt , so wie

der sonst so doch erbrachte Kunstfleiß unserer Eläd / e. Die Freiheit
des Handels ward gehemmt , und dadurch die Quelle des Erwerbes

und dos Wohlstandes verstopft . Das Laad war ein Raub der Verar¬
mung .

Dnr -d di « flreuzsie Erfüllung elngegangener Verbindlichkeiten hoff ,

t « ich , meinem Volte Erleichterungen zu bereiten , und den französi¬

sche :, Kaiser endlich zu überzeugen , daß es sein eigener Dortbeil f - p ,

Preußen seiuc Uaaohäogigkeir zu lassen . Aber meine reinsten Absich¬
ten wurde « bn - ch tt - derrsnth » ,id Lreu .' osigkeit vereitelt , « id nur zu

d utiich sahen wie , daß des Kaiser » Verträge mehr noch , wie sciue

Art g . uns langsam ve 'Knbeu m '- ßren ; jetzt ist der Augenblick gekom »

m n , wo alle Täuschung « der nnsrrn Znstaud anfdirl .

Brinlenburger , Preuß - u , Schlesier , Pemniern , Lttkhauer ! Ihr wißt ,

was ihr seit 7 Iarren eidulder habt , ihr wißt , was euer trauriges

Loos ist , wenn wir den beginnenden Kamps nicht ehrenvoll enden , er¬

innert euch an dir Vorzeit , au de » großen Kurfürstrn , den großen

Friedrich . Bleibet eiugedeuk der später , die unt . r ihnen unsere Vor -
fahren b ' utig erkämpften , Gewiffeusfreiheit , Ehre , Unabhängigkeit ,

Handel , KttUflflciß uub Wiffenschast . Gedenkt des großen Beispiels
unserer mächtigen Verdünbrren , der Russen , gedenk , der Spanier und

Portugiesen , selbst kleine Völker sind für gleiche Güter gegen mächti¬

gere Feinde in de » Kampf gezogen und haben den Sieg errungen ,

erinnert euch an die heldekinüthigeu Echirstizek und Niederländer -

Große Opfer « erden von « llen Ständen gefordert werden , den «

uvier Beginnen ist groß , und nicht gering die Zahl und die Mit¬

tel unserer Feinte - Ihr werdet jene lieber bringen für das Va¬

terland , für euren angeborenen König , ais für einen fremden Herr¬

scher , der , wie so viele Beispiele lehren , eure Söhne und eure letz ,

ten Kräfte , Zwecken widmen würde , die euch ranz fremd sind . Ver¬
traue » ans Gvlt , Ausdauer , Muth und der mächtige Beistand uusc -

rr Bundesgenossen , werden unser » redliche » Anstrengungen siegrei¬

chen Lohn gewähre ,1 !

Aber welche Opfer auch von einzelnen gefordert werden m - geu ,

sie wiegen die heilig ! » Güter nicht « uf , für die wir sie ytugebeu ,

für die wir streiten und siegen müssen , wenn wir nicht aushireu

wollen Preußen und Deutsche zu sexn .

Es ist der letzte entscheidende Kampf den wir bestehen , für uu .

fere Eristenz , nnflre UnMjnglgkett , unfern Wohlstand . Keinen an -

d a Ausweg gtcbt es , alt einen ehrenvollen Flieden , oder einen

n -hmvoiltn Untergang . Auch diesen , würdet ihr getrost entgegen

geh : « , « m der Ehre Willen , Peil ehrlos der Preuße und der Denk -
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st ? nicht za leben vermag . Allein wir dürfen mit Zuversicht » err
trauen , Gott und unser fester Wille werden unserer gerechten
Sache de » Sieg verleiben , mit ihm einen sicheren glorreichen Arie »
den , und die Wiederkehr einer glücklicher « Zeit -

Breslau , den i7ten März lgrr .

Zriederich Wilhelm ,

S i e b e n z e h II t e Urkunde .

An mein Heer .

Vielfältig habt ihr das Verlangen geäußert , die Freiheit und
Selbstständigkeit des Vaterländer » zu erkämpfen . — Der Augenblick
dazu ist gekommen ! — Eg ist kein Glied des Volkes , von dem es
nicht gefühlt wurde . Hretwrllig eilen von allen Seiten Jünglinge
und Männer zu tu Waffe » , Was bei dielen freier Wille , dag
ist Beruf für En » , die Ihr zu » , stehenden Heere gehört . Von
Euch — grweiher das Vaterland zu vertheidigen - ist es drrechcigt
z» fordern , wozu Jeue sich erdieren .

Sehl ! wie »o viele Alle « veiiaffc » , was ihnen das Thcuerste
ist , um ihr Leben mir Euch für des Vaterlandes Sache zu weihen .
— Fühlt also dorp .' it Eure heilige Pflicht ! Seid Alle ihrer ein¬
gedenk , am Tage der Schlacht , wie det Entbehrung , Mühseligkeit
und innerer Sucht ! — Des Einzelnen Ehrgeiz — er sei der
Höchste oder der Geringste iw Heer — verschwinde in dem Ganzen .
Wer für daS Vaterland fühlt , denke nicht an sich . Dem Selbst ,
süchtigen treffe Verachtung , Wb nur dem allgemeinen Wohl es gilt
D -esrm weiche letzt Alles . Der Sieg gehr ans von Gott ! Zeigt
Euch seines hohen Schutzes würdig durch Gehorsam und Pflichter¬
füllung . M !v , Ausdauer Treue und strenge Ordnung sei Euer
Ruhm . Folgt dem Beispiel Eurer Vorfahren ; seyd ihrer wür¬
dig und Eurer Nachkommen einzedenk !

Gewisser ^Lolm wird treffen den , her sich gnszeichuet ; tiefe
Schande und st ' eugr Strafe den , der feine Pflicht vergißt !

Euer König bleibt stets « it Euch ; mit ihm der Krön »
Prinz und die Prinzen feines Hanfes . Eie werden mit
Euch kämpfen — Sie und das ggnze Vtlk wrrkstn läPpsen mit
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Euch ; und an unsrer Seite ein zu unsrer und zu Deutschlands
Hülfe gekommenes , taps r s Volk , das durch bohe Lbatcn seiue Uo .
adbängigk - it errang . Es v . ktraute sciuem Herrscher , seinen Füh¬
rern , seiner Sache , seiner Kraft — und Gott war mir idm ! So
auch Jdr ! — denn auch wir kämpfen den großen Kampf um de «
Vaterlandes Unabhängigkeit .

Verrrsueu auf Gott , Muth and Ausdauer sei unsre Lvosurigl

Achtzehnte Urkunde .

Das eiserne Kreuz betreffend

I . Urkunde über die Stiftung des eisernen Kreuzes .
Vom roteu März iziz .

Wir Friedrich Wilhelm von Gotte « Gnaden König » on
Preußen re . rc .

In der jetzigen großen Katastrophe , von welcher für das Vaterland
alles abbängt , verdient der kräftige Sinn , der die Nation fo hvch erhebt ,
durch ganz eigeotbümliche Monumente geehrt und verewigt zu werden .
Daß die Standhaftigkeit , mit welcher das Volk die unwiderstehlichen
Uebel einer eisernen Zeit ertrug , nicht zur Kleinmütdigkeit herabsank ,
dewäbrt der hohe Muth , welcher jetzt jrdc Brust belebt und welcher
nur auf Religion und auf treue Anhängligkeit , an König und Vater¬
land sich stützend , ausharren konote .

Wir haben daher beschlossen , das Verdienst , welches in dem jetzt
« usbrecheuden Kriege , entweder im wirklichen Kampt mit dem Feinde ,
oder ausserdem im Felde oder daheim ; jedoch in Vez ehnng auf diesen
großen Kampf , am Freiheit und Selbstständigkeit erworben wird , be¬
sonders auszuzeichaea , und diese elgenthümliche Anszeichnung nach
diesem Kriege nicht weiter , o verleihen .

Dem gemäß verordnen Wir , wie folget :
r . Die nur für diesen Krieg bestehende Auszeichnung des Veb -

dicnstrs Unserer Uaterthaueo , um das Vaterland ist :

das eiserne Kreuz . .
» ou zwei Klaffen und einem Groß Kreug .



2 . K - idr Klassen had , n ein ganz gleitet , in Kilbek gefaßtes ,

schwarzes Kreutz von Gußeisen ; die Vorderseite ohne Inschrift , die
Kehrseite zu oberst Unser Namcnszug k W > init der K one , in der

Mirte d ^ei Eickenblärrer « nd nuten die Jihreszah ! iSi ; und beide Klas¬

se » werden an einem schwarzen Bande mit weißer Einfassung , wenn

das Verdienst im Kampf m°t dem Feinds erworben ist , und an ei¬
nem weißen mit schwarzer Eintaffnng , wrnn dies nicht der Fall ist ,

im Kn . psloch gerrage » , dir erste Klaffe bat neben dieser Dekoration

noch ein Kreuz von schwarz - m Bonde mit weißer Ernfaffung auf

der linken Brust , und das Groß Kreuz , « och einmal so groß als

der beiten Klassen , wird an dem schwarzen Bande mir wriffer

Linfaffuiis um den Hals getragen .

z . Die Mttitair Edrenz .-iche » erster und zweiter Klaffe werde »

Nährend der Daser dieses Krieges nicht ausgegeden , auch wild die

E t - ei !>i » g des rvkben Ad , rr Orbeus zweiter und dritter Kl ffe , so

wie des O - dens pour io morst « , bis auf einige eiuzelue Fälle , in

der Regel suspendirt . Das eiserne Kreuz ersetzt diese Orden und

Ebr - nzeichen und wird dorchgänginz rvn Höheren und Geringere »

auf gleiche Weise in den angevrdveten zwei Klaffe » getragen -

Der Orden pour I« menro , wird In außerordentlichen Fälle »
Mit drei golden u Eichendlätkeru am Ringe criheilk -

4 . Die zweite Klaffe des cisrrnrn Kreuzes soll durchgängig zu¬

erst verliehen werden , die erste Klaffe kann nicht anders erfolgen , als

wenn die zweite schon erworben war .

r . Daraus folgt , daß auch diejenigen , welche Orden oder Eh¬

renzeichen schcn besitzen , « nd sich in diesem Krirge auszeichnen , zu¬

nächst nur daS eiserne Krevz zweiter Klaff « erhalten können .

s . Das Groß -Krenz kann ansscblitßl ' ch nur für eine gewonnene

entscheidende Schlacht , nach welcher der Feind seine Position verlassen

muß , drsglcichcn für die Wegnahme einer bederuendeu Festung , oder

für die anhaltende Vertbeidlgung einer Festung , die nicht in feind¬

liche Hände fällt , der Kommaubirende erhalten .

7 . Die jetzt vorhandenen sieben Orden und Ehrenzeichen werden
mit dem eisernen Kreuze zusammen getragen .

z . Alle Vorzüge , die bisher mit dem Besitze des Ehrenzeichens

erster » nd zweirer Klasse verbunden wareu , gehen auf das eiserne

Kreuz über . Der Soldat , dir j - tzt schon daS Ehrenzeichen zweiter

Klaffe besitzt , kann bei anderweitiger Aushieb « ,ma nur zuerst daS

eiserne Kreuz der zwritcn Klaffe erhalten , jedoch erhält er m >t dem¬

selben zugleich die mit dem Besitz des Ehrenzeichens erster Klasse

verbundene monatliche Anlage , die aber fernrrhin nicht weiter ver¬

mehrt werden kann .
4 . In Rücksicht der Art des verwürkten Verlust - dieser Ans -
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zeichuuoa bat es tri den io Ansehung unserer übrigen O -den uvb

Ehrenzeichen gegebenen Vorschriften sein Bewenden .

U ' kn » dlich unter Unserer Allerhöchst eigenhändigen Unterschrift und
teigedkiickten Königlichen Just gel .

Begeben Breslau , den io . Märziz - z .

( ft . L . )
Friedrich Wilhelm -

II . Verordnung
über die Stiftung eines bleibenden Denkmals für die , so im

Kampfe für Unabhängigkeit und Vaterland blieben .

Vom etcn Map i8iz .

Wir Friedrich Wilhelm von GotteS Gnaden König von

Preußen re - re -

Unsere Urkunde über die Stiftung des Ordens vom eiserne » Kreuze ,

bestimmt die Belehnung für ausgezeichnetes Verdiest , in dem gegen¬

wärtigen entscheidenden Kampfe für Ehre und Unabhängigkeit .

Um aber au « das Andenken deri .' uigen Helden zu einen und der

Nachwelt zn überliefern , denen der Orden nicht mehr zu Tbnl wer¬

den kann , well sie für das Vaterland sielen , finden Wir uns veran¬

laßt , als Ansatz zu der Urkunde vom roten März d . I . zu verord¬
nen , wie folget !

§ . r . Jeder Krieger , der den Tod für das Vaterland in Ausü¬

bung einer Heldenthal findet , die ihm » ach dem einstimmigen Acug -
viß seiner Vorgesetzten und Kameraden , den Orden des eilernen Kreu¬

zes erworben haben würde , soll durch eis , auf Koste » des Sraa s io

der Reglmevtokirche zu errichtendes Denkmal auch nach seinem To¬
de geehrt werben .

§ . 2 . Es soll z « dem Ende iu jeder Regimentskirche elne ein¬

fache Tafel , ölen mit dem Kreuze des Otdens in vergrößertem

Maaßstaade verziert , auf Kosten des Staats errichtet werden . Sic
soll die Aufschrift erhalten :

Die Gefallenen Helden ehrt dankbar König und Vaterland
Es starben den Heldentod - aus dem . . . . Regiment , und un¬

ter derselben dir N ' men der Gebliebenen mit Bezeichnung des Ortes

und des Tages , die Zeugen ihres rühmlichen Mnthes waren .



Z . z . Außerdem soll für alle , die auf dem Bette der Ehre stör¬
ten , in jeder Kirche eine Tafel auf Koste « der Gemeinde errichtet
« erden , mir der Aufschrift :

Ans diesen Kirchspiel starben für König und Vaterland .
Unter dieser Aufschrift werL , v die Namen aller , za dem Kirchspiel

Morts gewesenen Ge -allenea eingeschrieben . Ödes an die , weiche
tat eiserne Kreuz e ; ha !t - n , oder deechiben würdig gewesen wären .

§ . 4 . Au ihrem Andenken wird nach geendigtem Feldzug « ein » kirchli¬
che Todrenfeiek g . halten . Bei derselben weiden Sie Namen der Ge¬
bliebenen von dem Prediger genannt , und es wird « sie » Merkwür¬
dig und Löd ' i -de aus ihrem Leben und über ihren Tode der Ge¬
meinde zur Nacheiferung n, itge ! beilk .

§ . z . Nach dem Gottesdienste dieser Tvdtenfeier legen die Pre¬
diger und die Gemeinde Vorsteher öffentlich Rechenschaft ab , von
dem was für die etwa hlntetlaffsnen Wittwen und Wallen de « Ge -
diiebenen geschehen ist , und ve - abrcden das , was zu ihrer Unter¬
haltung oder Erziehung ferner geschehen muß , damit , wenn die Ge¬
meinden dazu Unvermögen » sind , der Staat die nörhigcu Kosten üder -
uehme .

§ 6 . Der Prediger « ad die Vorsteher reichen ihre Vorschläge
darüder dem Magistrate der Stadt , oder dem Laudrathe des Kreises
ein , welcher eie » az » nötötgn Anord » nogcn treffen , und die Geneh¬
migung der höheren Bebörven sogleich nrcksuchen muß .

Die kommandirenden Generäle müß - u die erforderlichen Nach¬
richten den Regieruuasxmsider . lcn der Proot -izen mitkheiien , und
diese habe « für die Auasubrunz der vorstehenden Bestimmungen
Sorge zu kragen , und die erwa » och nötige » besonderen Anweisun¬
gen von Unser »» Staakslgnzler einzechv ' en .

Gegeben Dresden den ; ten Mai tziz .

Friedrich Wilhelm

V, Hardenberg .

III . Königliche Kabinetsordres tvcgcn Vererbung des

eis . rnen Kreuzes .

Vom raten März isi4 .

Unter de» im jetzigen Kriege wegen Tapferkeit und Wohlver -
halten Mir Namhaft empfohlenen Soldaten meines Heeres sind viele
die durch Ertheilung des eisernen Kreuzes nicht haben ausgezeichneL



werden können . Um auch ihren Anspruch auf das kleidende Andenken
an ihr erworbenes Verdienst « ich ! ganz verloren gehen zu lassen , setze
Ich hierdurch fest , daß die eisernen Kreuze aller Soidaie « welche
im Lause de « Krieges vor dem Feinde bleiben oder mit Tode ab .
gehen , in den R - gimeuiern verbleiben sollen , mrnn e « darin noch
Soldaten gibt welche ihres ausgezeichnete» Benehme » « wegen Mir
namhaft emp ' olrien worden sind , ohne La « Kreuz erhalten zu haben -
Die Wahl der würdigsten unt - r ihnen , auf welche diese erledigte »:
K übergehen , g >Li ht vom Regiment vd , r Bataillon , nud in
d . A r > daß die Kreuze der Offiziere wieder au Offiziere , die der
s ." ia n Soldaten aber , an Feldwebel , Uurerolfiziere und Gemeinen
ohne U t -richied des R ' Nges vergeben werden .

N : in dm , stall , daß die Regime : icr ftine . Mir für Ansjeich -
nvna emp oblne Soiöatcn , meh -, haben , welche da « Kreuz nicht er .
halte » Hätten , werdet ! die durch Todesfälle während des Kriege « er¬
ledigt » Kreuz - a » die GtiirrahOchenekommission zurüch gesandt .

D >- Regimenter müsse « von Vieser Vererbung der Kreuze ge «
na » .- Li -leu führe :, , und bet jedes » « ligcr Brkäudervng , der Gene¬
ral Oroen , kommisston mit dem Bemerken : bei welcher G - legeuhelt
die neue « Emo äoger sich ausgezeichnet habe » , und Mir anempfoh¬
len worden find , Anzeige machen . In Beziehung auf die Offiziere
erwarte ich diese Anzeige Selbst ans dem vorschriftmäßigen -Hege -
Der General Ordenslommisfion trage Ich auf , diese Verfügung zur
Kenntniß der Miillairdevördc zu briageo .

Havp .' quatticr Cyaumvnt , den irten März rziss .

Friedrich Wilhelm -
An die

General Orveuekvmmission zu Berlin .

S . Vom rosten April igkg .

Da schon Antrags » gcschstzcn jmd , welchem Regimenke rin eiser¬
nes Kreuz zu Th - ii werden ninß , wenn ein Ritter de « Kreuzes von
dem Regiment - , bei welchem er sich dasselbe erworben hat , zu einem
andern R - simeute versetzt wird , und vier mit Tode abgellt , und der¬
gleichen Fälle künftig nvs öfter Vorkommen können ; so setze Ich hier ,
mit fest : daß La « eiserne K enz jedesmal dem Regiment - zur Dis¬
position überlasse » keyn ist! , bei welchem der Ritter mir Tod - abge »
gaugei ! ist . Ich trage , mir Bezug auf meine Ordre vom raten v . M -
in Betreff der Vererbung des eiserne ,, Kreuze « der Genera !- Ordens -
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Kommission auf , diese Bestimmung noch nachträglich der Armee de¬
kanut zu macken .

Hauptquartier Paris , den oosten April izrst -

Friedrich Wilhelm .

Au bi -
General Ordeuskvmmlssion zu Berlin .

L . Vom ziste » May .

Auf mehrere deshald g schehene Anfragen bestimme Ich hierdurch ,
daß die Verordnung vom - aten März , wegen Vererbung der eisernen
Kreuze , nick '- nur auf die , nach diesem Tage eingekreteucn Fälle , son¬
dern für die Dauer des Krieges überhaupt , in Anwendung kommen
sog . Die General -. Ordens - Kommission hat diese Bestimmung der
Armee bekannt zu machen vvd nach derselben zu verfahren .

Hauptquartier Paris , den giften Mrv IS14 -

Friedrich Wilhelm -

Mn die

Gelleral -Ordenskommissivn zu Berlin .

v . Vom ittrn November izrg .

Dee General der Infanterie , Graf Bülow von Dennewih hat da¬
rum angcsragt , wie es mit der Vererbung eiserner Kreuze , bei solchen
Leuten grbalcen werden soll , welche ans der Gendarmerie irr Laufe dc <
Kricges bei der Landwehr angestellt waren und nun in die Gendarme¬
rie zurückversetzt sind . Da der von Mir genehmigte Grundsatz , daß
die eisernen Kreuze bei dem Truppentbeil vererbt werden sollen , wo
der Ritter mit Tode abgegangen ist , sich nur bei Truppenabtheilungen
anweodeo läßt , die in dem beendigten K lege vor den Feivd gekom¬
men sind , so kann bei der Gendarmerie keine Vererbung der Kreutze
statt finden ; um aber das Andenken au den beendigten Krieg so viel
als m - glich z « erkalten , und da es übckdieß weine Absicht ist , die Ver¬
erbung der eisernen Kreuze noch weiter auszudehnen , so bestimme
Ich für jetzt in dieser Hinsicht ferner :

1) daß in allen Fällen , wo ein Inhaber des eisernen Kreuzes in
ein Mrhältniß versetzt wird , in welchem aus dem angeführten Erun -

n



de keine Vererbung eiiüreten kann , die Ansprüche darauf , dem Regi -

« cnte verbleiben sollen , bei welchem da « Kreuz erworben ist .

2 ) Daß die Vererb » » - der eisernen Kreuze - ter Klasse , welche

« ach den dtshcrigen Verordnung «« , nur bei den vor dem Frieden « in -

treteadeo Todesfällen zulässig war , auch nach diesem Zeitpunkte und

ferner in allen Fällen stall finden soll , « 0 ein eisernes Kreuz rter

Klasse durch den Tod seines Besitzers erledigt wird .

Um nun die Regimenter in den Stand zu letzen , ihre Ansprüche

auf die hiernach an sie zurückfalleuden eisernen Kreuze geltend zu ma¬

chen , hat die General - Ordens - Kommission die Einleitung zu treffen ,

tgß alle eistrnen Kreuze rter Klasse , deren Besitzer in einem Verhält¬

nisse verstorben , wo die Vererbung nichr statt findet , durch die betref¬

fenden Militatr - uad Civil - Behörden , mit der Bemerkung eiogcsandt

werden , bei welchem Regimeute der Verstorbene bas Kreuz erworben

hat , um sodann diesem Regimente davon Keuntniß zu geben .

Dabei wiederhole Ich jedoch als unerläßliche Bedingung , baß die

erledigten Kreuze nur ans Leute tu den Regimentern übergehen kön¬

nen , welche im Laufe des beendigten Krieges schon einmal dazu in

Vorschlag gebracht worden find . Die General - Ordens - Kommission

hat daher auf die Erfüllung dieser Bedingungen genau zu wachen , und

in Vercrbungsfällen von den Regimentern immer den Nachweis zu

fordern , bei welcher Gelegenheit die , zum Besitz des Kreuzes empfoh¬

lene Militatrperson im Kriege zu dieser Auszeichnung in Vorschlag
gebracht ist -

Wenn in der Folge der Fall eiutritt , daß in den Regimentern keine

Subjekte mehr vorhanden sind , die im Kriege zum Kreuz - » orgeschlagen

wurden ; so « warte Ich zur fernern Entschließung darüber Bericht .

Die General - Ordens . Komiffion hat diese Bestimmungen der Ar¬

mee und den betreffenden Behörden bekannt zu machen .

Wien , den reteu November 1814 -

Friedrich Wilhelm .

An die

General - Ordens - Kommission z » Berlin -

L . Nom isten Januar izrz .

Auszug .

Das dritte Ostprrußtsche Jnfanertie - Regiment hat » war auch den

Seconde - rieutenant Jmhoff den H zur Vererbung eines erledigten ei¬

sernen Kreuzet erster Klaffe vorgeschlage » ; dieser Antrag kann aber



nicht bestätigt werden , well die Vererbung der ersten Klasse bet eiser¬
nen Kreuzes überhaupt nicht statt findet .

Wien , den rsten Januar izis .

Friedrich Wilhelm .

r . Vom izteu Januar 1317 .
Nebst «Zirkuläre an die koinmandirenben Generale der Armer .

Die General Ordens Kommission erhält in du Anlage Meinen
Beschluß , wie es künftig bei Vererbungsfällen bet eisernen Kreuzet
zweiter Klaffe , jn dem stehenden Heere gehalten werden soll - Ich
habe die Truppenbesehlsbader angewiesen , darnach zu verfahren , eröff¬
ne aber der General - Ordens Kommission in Beziehung darauf , und
die Mir vorgelegten Anfragen berseloen zu ihrer Achtung , folgendest

Da Ich den Truppeatheilen einmal bat Recht der Wahl , in Der »
erbungsfällen des eisernen Kreuzes ertheilt habe , so muß es ferner
dabei verbl . tben .

Ich finde es aber angemessen , daß die General -Ordens - Aommiffiou di »
Aufsicht darüber führe , ob diese Wahlen den Vorschriften gemäß gesche¬
hen , und will daher , daß auch in Fällen , die Meiner Bestätigung bedür¬
fen , die Wahlprolvkoite ebenfalls vorher durch dieselbe geprüft , und Mi »
dann erst zur Entscheidung vorgelegt wcrden . Ich verweise die Gen » ,
rasOrdens .' Aoinmiffiou ln dieser Hinsicht , auf die schon gegebenen Vor¬
schriften und auf den Inhalt der beiliegende » Verfügung .

Dabei beauftrage Ich dieselbe , die Einleitungen z » treffen , daß
den Truppentheile » ihre Ansprüche auf diejenigen Auszeichnungen er¬
halten werden , welche nach dem von Mir festgesetzten Grundsatz , an
sie zurückfallen , und die Civilbehörden zu veranlassen , daß in Lodet
fällen der Besitzer eiserner Kreuze » jedesmal dem Lruppentheil davon
Nachricht gegeben werde , wo dieselben das eiserne Kreuz erworben haben .

Bei der Artillerie findet zustrderst die Wahl nach den bestehenden
Grundsätzen in der Batterie , und wenn kein Wahlfähiger mehr darin
vorhanden ist in der Brigade statt .

Bei den nicht regimeurtrten Offizieren , also auch Adjndantcu und
Geueralstaabsofftziereu , kann unter sich , wie die General -Ordens -Kom »
Mission verschlägt , keine Vererbung statt finde » ; sie nehmen dagegen
wie die andern , aus den Regimentern geschiedenen Offiziere au der
Vererbung Theil , und cs ist die Sache der General Ordens -KommWvn
darauf zu sehen , baß gegen sie keine Iurüksetzungen statt finden .

Sollten in den letzten Kriegen , Vorschläge von Generale » für
ihre Ldiudanten uabcrütksichligt geblieben seyn ; so ist die General »»
brns -Kommission durch Meine frühere Verfügungen , schon anthorisikk ,



besonders verdiente nud nicht berücksichtigte Personen , Mir nock zur

nachtraglickrn Belohn » « « «u empfehlen , wodurch hierbei jedes Mis -

verhältniß ausgeglichen wird .
Uebrigens kann der Aufinlbalt in . Auslände , von dem Reckte zur

Ererbschait eines Kreuzes « icke ansschließ «» ; die Kreuze der Geoe -

raükät und die am weißen Bande ver ' kden aber nicht .

^ Berlin den izten Januar isr ? .

Friedrich Wilbelm -

An die

Geriet « ! - Ordens - Kvmmissivn .

T i r k u l a r e .

Mn die kommaudirende » Generale der Armee .

Da die bisherigen Grundsätze über die Vererbung deseiseurn Kreu¬

zes zn ' cirer Klaffe , am schwarzen Bande der veränderten Oraanisativn

des gehende » Heeres nicht mehr entsprechen ; so finde Ich Mick ver ->
« » laßt , über diesen Gegcnstaol folgende Bcstimmnugen fcstzns >; . » :

r ) Die Vererbung deS eisernen Kreuzes , findet nicht weiter bei

dem Trnppenlheüe statt , wo der Besitzer mit Tode abaegangen ist ,

vielmehr soll jedes erledigte eiserne Kren ; zweiter Klaffe , im Ver .

erbungsfall dem Lruppentheil wieder zusalleu , und darin vecerit wec -
- en , wo es erworben Ist .

2 ) Diejenigen eisernen Kreuze , welche bisher gegen diefin Grund¬

satz vererbt worden find , verbleiben ihren Besitzern ; sie falle » aber

bei künftiger Erledigung der obigen Bestimmung gemäß , dem Lrnp -

ventheil wieder zn , bei welchem sie erworben wurden .

z ) In Ansehung der Wahl des neuen Besitzers , verbleibt es bei

den bisherigen Vorschriften . Ich macke aber die Lruppeabkfebisva -

hcr dafür verantwortlich , daß nur solche Individuen dazu gelassen

werden , welche im Kriege von I8N , isra . und I8r§ , zur Belohnung

mit dem eisernen Kreuze , durch ihre damalige Vorg , seh : e » , scholl

Vvrgeschlagn , worden sind , und sich dieser Auszeichnung späterhin

nicht « nwerth gezeigt baden ; so wie Ich erwarte , daß die Wad !

selbst , nur durch das größere Verdienst , vhne Rücksicht darauf be¬

stimmt werde , ob der zn wählende , noch im Regimeute wl . klick im

Dienst , oder demselben nur verpflichtet , oder vd er aus demselben

schon ansaeschieden , und entweder zur Landwehr üdergccreten , obre

gauz verabschiedet ist .

Die Wshlprotvkolle sollen aber künftig allemal , auch da , wo dit



Wahl einen Offizier betrifft , der Genera ' - Ordens - Kommifflon eingesandt
werden , welche in den Fällen , die nach den bisherigen Vorschrifte »
Meiner Bestätigung bedürfe » , solche bei Mir einholt .

Die Gcnerai - O .' deus -Ksmmissiou ist dieserhalb , von Mir mit Instruk¬
tion veifeheii worden , und wird darauf wachen , daß den Trnppenthei ,
len ihre Ansprüche auf die Kreuze erhalten werden , welche durch die
Vererbung auS ihrer Mitte entfernt worden sind .

Ich beauftrage Sie , diese Bestimmungen de » Truppen in Ihrem
Generalkommaudo bekannt zu machen .

Berlin , den rrteu Januar iü >7 .

Friedrich Wildelm ,

Neunzehnte Urkunde ,

Gesetzsammlung sl'ir dir König !. Prcusi , Staaten .

Patent

wegen Besitznahme der Hcrzogthi'imcr Cleve , Berg , Gele
der » , des Fsirsienthums Moers und der Grafschaften

Essen und Werden . Vom 'April igi ; .

Wir Friedrich Wilhelm von GottrS Gnaden König von
Preußen rc . rc .

Tbun gegen Jedermann hiermit kund ;
Vermöge der Uebereinkunft , welche Wir mit den , am Kongresse

zu Wien Thcil nehmenden Mächten abgeschlossen haben , sind Uns zur
Trattatenwäßigen Entschädigung und zur Vereinigung mit Unserer
Monarchie , das vormalige Großherzogthum Berg und ein Tbeil der
Provinzen am linken Nhcinufer überwiesen worden , auf welche Frank¬
reich durch den Friedeustraktat von Paris , vom zosten Mai 1814 -
Art . IN . Verzicht geleistet dar .

Dem zufolge nehmen Wir durch gegenwärtiges Patent in Besitz und
elnverleib n Unserer Monarchie mit « Sen Rechten der Landeshoheit
« nd Oberberrlichkeit , und mit ihren gesammten Zubchördsn nachste¬
hende Länder » nd Ortschaften :

r . Von dem ehemaligen Departement Nicderma .is , den Kante »
Crüchten oder Nieder - Crüchten , und denjenigen kleinen Theil beS
Kantons Roermonde , der östlich einer Linie liegt , welche aus dem
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» knspringeude » Winkel bei Melich , » egen die nordwestliche Ecke des

Kantons Crüchten gezogen wird .

2 . Von dem ehemaligen Departement Roer » die Kantone Oden »

lirchen , Eisen , Dormagen , Neuß , Neersen , Wersen , Bracht , Kempen ,

Creneld , Uerdingen , Moers , Rheinbergen , Tanke » , Ca ' car , Kleve

ganz vud di « Aantonr Crancnbnrg , Go » , Geldern und Wankum , mit -

Slusschluß derjenigen Ortschaften . w - lchc weniger als eine halbe deut .

sche Melle oder Eintausend Rdnnlandische Ruthen , von dem Strom »

kette der Maas entfernt liegen .

Auf dem rechten Rheinufcr die Kantone Emmerich , Rees ,

Ringender - , Dinslaken , Duisburg , mit den zugeschlagea gcweicnen

Gemeinden der Aemter Broich und Ktyrum ; ferner die Kantone

Werden , Essen , Düsseldorf , Ralingen , Velbert , Mettmann , Richrath ,

Opladen , Elberfeld . Barmen , Ronsdolff , Lennep , Wipperfürth , Wermels¬

kirchen und Söhlingen .

Wik vereinigen diese Länder mit Unfern Staaten , nnter Herstel¬

lung der alten Benennungen , der Herzogtümer Cleve , Berg und

Geldern , des Fürsteuthums Moers und der Grafschaften Essen und

Werden , und führen die genannten Titel derselben Unfern Königli¬

chen Titeln zu .

Wir lassen an de » Grenzen zur Bezeichnung Unserer Landcs -

ihoheit die Preußischen Adler anfrichten , an die Stelle früher angebcf -

teter Wappen Unser Königliches Wappen anschlagen , und die öffent¬

lichen Siegel mit dem Preußischen Adler » ersehen .

Wir gebieten allen Einwohnern dieser von Uns in Besitz genom¬

menen Länder , jedes Standes und Ranges , Uns sorrbin , als ihren ,

rechtmäßigen König und Lanbesherru anznerkeunen , Uns und Unfern

Nachfolgern den Eid der Treue zu leisten , nud Unfern Gesetzen ,

Verfügungen und Befehlen mit Gehorsam und pfltchtmäßiger Erge¬

benheit uachzulcbrn .

Wir versichern sie dagegen Unser « wirksamsten Schutzes ihrer Per¬
sonen , ihres Eigentbsms und ihres Glaubens , sowohl gegen äesern

feindlich - n Angriff , als im Innern durch eine schnelle und gerechte Ju -

stitztstcge , » ud durch eine regelmäßige Verwaltung der Landespolizei

und Finanzdchördcn . Wir werden sie gleich allen Unfern übrigen Un -

terthanen regieren , die Bildung einer Repräsentation anorduen , und

Uits ' - e Sorge ans die Wohlfahrt des Landes und seiner Einwvhncr

gerichtet sepv lassen .
Die » » gestellten Beamten bleiben bei voravsgesetzter treuer Ver¬

waltung , auf ihren Posten und im Genüsse ihrer Einkünfte ; auch

Wird jede öffentliche Stelle so lauge , dis Wir eine andere Einrichtung

zu treffen zweckmäßig finden , in der bisherigen Art verwaltet . Da

die Verhältnisse Uns nicht gestatten , die Erbhuldigung persönlich avzu -

nehmen ; sp hahe » Wir Unfern General - Lieutenannt , Grafen von
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Gneisen « » , und Unfern Geheimen Staatsrath Sack hierzu beauftragt ,

und sie bevollmächtigt , in Unserm Namen die deshalb erforderlichen

Verfügungen zu treffen -

Des zu Urkund haben Wir dieses Patent ' eigenhändig vollzogen ,
und mit Beidrückung Uiis . rö Königlichen Jnsiegels bestärken taffen .

Gegeben Wien , de « sten April 1815 .

( l - . 8 . ) Friedrich Wilhelm .

C . Fürst v - Hardenberg -

Zwanzigste Urkunde .

Patent

westen Besitznahme des Gtoßherjogthums Nicder .' Nhein .

Vom ; tcn April istr ; .

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden König von

Preußen rc - rc -
Thun - egen Jedermann hiermit kund !

Vermöge der Uebereiukunft , welche Wir mit dev am Kongresse

zu Wien Theil nehmenden Mächten abgeschlossen haben , sind Uns

zur Traktatenmäßlgen Entschädig » « « und zur Vereinigung mit Un¬

serer Monarchie , das vormaliche Großherzvgthum Berg , und ein Theil

der Provinzen am linken Rhcinuser überwiesen worden , auf welche

Frankreich durch den Fctedenstraktat von Paris vom zosten Mai is >4
Artikel III - Verzicht geleistet hak .

Dem zufolge nehmen Wir durch gegenwärtiges Patent , in Be¬

sitz und einverleiben Unserer Monarchie mit allen Rechten der Lan¬
deshoheit und Oderherrlichkeit , und mit ihren gelammten Jubchördeo

nachstehende Länder und Ortschaften :
1 . Das ganze ehemalige Departement Rhein und Mosel , aus

den Kantonen Bonn , Rhetuhach , Ahrweiler , Remagen , Wehr , Alde -

van , Ulmen , Virneburg , Mayen , Andernach , Rubcaach , Codlenz , Pullig ,

Mü - ' stek , Kaisersesch , Cochem , Lu , erat , Aell , Treis , Boppard , Et .

Goar , Castellaun , Simmern , Bacharach , Stromberg , Crevzuach , Ev -

beruheim , Kirn , Kilchberg und Trarbach bestehend -
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2 . Vsn rem vormaligen Departement Saar , die nachfolgenden
Kantone : Neikerscheid , Blankenheim , Lvssendorff , Schöuderg , Prüm ,
Kvi ' " - g , Nerolftei - , Daun , Manderscheid , Witilich , Schweich , Pfäl -
z I, Trier , C Hernieiskeil , Budeli « , Berncastel , Rhannem , Herstein ,
Meisenheim . u .. d oerjenigen Lh ' ile der Kantone Grumdaeh , Baumholder
und Birkent .- id , welche uordwäets einer Linie ligeu , die von Medart
über M : r » D - iIer , Lang ^ eiler , Nieder - und Oder - Fecheubach , Ellcn -
bach , Breunchenvoru , Antweiler , Kaonweiler , Niederbramdaiv , Bur¬
bach , Böschweiler , Heutwsii . , 5? >mdach und Rinzenberg an die Gren¬
zen des Kanksus Herweskeit gezogen wird . Die eben genannten
Ortschaften it ihren Feldmark , n und Zubehör sin - iu die gedachte Linie
mit ein .ieschleffen , m d sind rn Unser » Staaun gehörige Grenzerker .

z . Von dem vormaligen D -' parre ,ent der Wilder ( <ls§ toeer , )
denjenigen Tdeil der auf dem linlen User der Hvr ober Onreu bis
zu ibeeni Einflüsse in die Sure oder Saure , dann van da ans dem
linken User der S » ' e dis ihrem Einflüsse in die Mosel , und von
da dis zum E ? finsse der Saar ans dem linken Ufer der Mosel liegt ;
folglich die Kantone Dnd . Idocf , Bitburg , Ncmrlmrg und Arzfeld
ganz , » >id von d - u Kaiuone » Greveumachern , Echternach , Viauden
und Eierveaur dicje ig - n Theile , welche die erdachte » Flüsse in der
eben erwähnten A , t adschneiden .

ss. Von Sem chklnaligen Departement Ourthe die Kantsue St .
Bith , Malmedv , Gr . nenhurg , Schleiden » n^ Eupen , und dt » kleinen
The ' I des KantonS Audel , wei -teu die große Landstraße zwischen Hcr -
geurarl und Aachen dnrchschrieiöet , mit Inbegriff dieser Straße selbst
zwischen den genannten Orten .

5 - Von dem ehemalige » Departement Nieder - Maas devjenigen
Theil des Kantons Rolonc v . er Herzogenrath , welcher auf dem östli¬
chen oder r . chreu U 'er des Baches Worin liegt .

6 . Don dem ehemaligen Departement Roer die Kantone Aachen ,
Burtscheid , Eschwcücr , Mvntjoie , Düren , Froizheim , Gemünd , Zül¬
pich , Leche ,üi« , Brühl , Cöfln , Wepden , Krrpr » , Jülich , Linnich ,
Geilenkirchen , briuroigen Thei ! dcS KantonS Sit ' ard , der westlich von
eine . Linie über Hillensrerg , Wehr , Millen , Havert auf Waldfeucht ,
säm ^ .kliche vorzerrauntc Orte mir ihre » Feldmarken zu Preußen ein -
tchliepknd , liegt , den » die Kantone HeinSverg , ErkelenS nud Bergheim .

7 . Vc » d m ehemaligen G ' vßherzogthumr Berg , die Kantone
Müblheim , Bevsdcr « , Ltn ' l , r , Gl gdurg , Honnef , Aöni - swintrr ,
lkptort . Waldroel , Wiideichnlg , Hvmturg und Gummersbach .

Wir verri » lg , n diese Länder unter d r Benennunz des Gtvßher ,
zozth mS Nieder - Rbein , und fügru de » Titel eines Großherzogs
vom Nieder Rvein Unser » Königlichen Titeln hinzu .

Wik lassen au den Grenzen zur Bezeichnung Uvserer Landeshoheit
die prei- ßischen Adler auftichkr » , an die Stille früher angehesteker



Wappen Unser Königliches Wappen auschlagen , und die öffentlichen

Siege ! mir dem preußischen Adler versehen .

Wir gebieten allen Einwohnern dieser von Uns in Besitz genom¬

menen Länder jedes Standes und Ranges Uns forthin als ihren recht¬

mäßigen König und Landesherr » anjuerkenncu , Uns und unser « Nach¬

folgern den Eid der Treue zu leisten , und Unser » Gesetzen , Vers « »

gongen und Befehlen mit Gehorsam rmd psiichrmäßiger Ergebenheit
nachznlebcu .

Wir versichern sie dagegen Unseres würksamsten Schutzes ihrer

Personen , ihres Eigenthnms , und ihres Glaubens , sowohl gegen äu¬

ßern feindlichen Angriff , als im Innern durch eine schnelle und gerechte

Jusiizpflege , und durch eine regelmäßtAc Verwaltung der Landes - ,
Polizei - und Finanz - Behörden . Wir werden sie gleich allen Unfern

übrigen Unterthane « regieren , die Bildung einer Mep ' äsentation an¬

ordnen , und Unsere Sorge auf die Wohlfahrt des Landes und seiner

Einwohner gerichtet sepn lassen . '

Die anzesiellten Beamten bleiben bei vorausgesetzter treuer Ver¬

waltung auf ihre Posten und im Gcnuffe ihrer Einrnuste ; auch wird

jede öffentliche Stelle so lauge bis Wir eine andere Einnchtung zu

treffen zweckmäßig finden , in der bisherigen Art verwaltet .

Da die Verhältnisse Uns » ichr gestatten , die Erbhuldigung per¬

sönlich anznnehmen : so habe » Wir Unfern General - Lieut - N-Mt G L-

fen v - Gneisen au und Unser « Geheimen Etaatsrath Sack hierzu

bkanftragc , und sie bevollmächtigt , in Unserm Namen die dcshals er¬

forderlichen Versüguugen zu treffen .

Des zu Urknnd baden Wir dieses Patent eigenhändig vollzogen ,

« nb mit Beidrnckung Unseres Königlichen Jusiegels bestärken lasse « .

Gegeben Wien , den zten April iLiZ -

( l -. S . )
Friedrich Wilhelm .

C . v . Hardenberg .

E LnINIdz w an zigste Urkunde .

Königliche KabinetsrOrdrc wegen Einsetzung der InffiZkonnnisslon .

Die Berichte des StaatSministrrs von Ingersleben und beson¬

ders des Grafen von Solms -Lanbach über den Anstand des Justiz -

Wesens in den Mbcinprvvinzen , und das gegenwärtige Verhäitniß

der neuen Verwallungüdehc -tden zu den Justizsteilrü , weshalb Sie



sich veranlaßt gesehen , Mir besonderen Vortrag zu thnn , haben
meine ganze Anfmerksamkeit erregt . Die oeue Einrichtung der In -
stizverfassaug iu den gedachten Provinzen , welche früher !?'!» größteu -
rvcils nicht zum dem Umfange Meiner Staaten gehörte und deren
Gesetze und Ordnungen nicht getheiit harre » , fordert dir svrgfäitieste
Rücksicht , sowohl auf den fuihern Rechtszusiaud , als auf die Verän¬
derungen , welche eine vieijädrige Herrschaft der französischen Gesetze
und Einrichtungen dort hervorgedracht hat - Ehe daher vier sie ein
näherer Beschloß gefaßt werdrn kann , muß ihr eine gründliche Un¬
tersuchung und Prüsung der früher » und dermaligeo Verhältnisse
und eine mehrseitige Verathnng vorausgehe » , was davon als nvlh -
wendig und nützlich beizubehaiten , und in welcher Art der lieber ,
gang in die neue Recktsverfaffung , wvdnrch jene Prcvinzen ein le¬
bendiges Ganzes , mit M inen übrigen Staaten bilden , geschichtlich
und rechtlich begründeter O >d » nng gemäß vvrzunehmcn sep . So sehr
dies Geschäft der Dvrbe . itung ans alle Weise der Gründlichkeit
uubrschadet , beschleunigt werden muß , so läßt fr » doch vorausse .
hcn , daß darüber noch einige Zeit hingehen mochte , während
welcher der jetzigen Zustand dem Wesen nach svrtbefiehen muß ; bis
zu einer definitive « innrrn Organisation des Rechtszustanocs , ist aber
nöthig , da die Verwaltungsbehörden schon in der Art , wie in Mei¬
nen übrigen Staaten eingerichtet sind , daß für alle Fälle der Be .
rübrnng zwischen diesen und den Justizbehörden , welche noch auf alten
Fuße bestehen , s» schleunig als möglich eine vorläufige Anordnung getroffen
werde wodurch beiderlei Behörden in eine angemessene Zusammen .
Wirkung sich füge « , und alle Gegenstände die eine Thätigkeit , entwe¬
der einer administrativen oder einer gerichtlichen Autorität in Au .
spruch nehmen , ihre bestimmic Behörde oder Stelle vorläufig finden
können , Ferner , ist es nöthig , daß für alle diejenigen Funkticuen
welche uach der noch bestehenden frauzöstscheu Verfassung zu den AUri -
dukeo des Justizministers gehören , namentlich für die prvvisoiische
Besetzung der erledigte » Jnstizstellen , die Beschwerde über die G - .
richtsböfe , die amtliche Korrespondenz mit den Generalprokvratoren
und Staatsanwäldeu rc . nachdem das Generalgouvernement , welches sie
früberhia ausgeübt hat , aufgclöset worden , dis zur definitiven Justiz ,
einrichtpug eine Behörde bestellt werde - Für diese verschiedenenen
Zwecke halte Ich angemessen eine besondere Kommission unter der
Benennung ;

Jmmediat - Justizkommissio » ,
für die Mheinprovlnzen vlederzusetzen , welche ihren Aufenthalt vor¬
läufig in K ? lln nehmen soll . Diese Kommission soll tbeiis - nt sei .
che » Mitgliedern bestehen , weiche eine vollständige Kenntniß der Ju -
stizversassuug Meiner altern Staaten besitzen , theils aus Beamten
der Rtzcinprovinzen , mit vorzüglicher Rücksicht auf deren Bestand «



tbetke vor ibrer Vereinigung mit Frankreich , bei welchen man eine
gründliche Einsicht i » die frühere und in die französische Verfass,
snns voraussehen kann . Znm Präsidenten derselben bestimme Ich
den Obellaodesge - ichrspräsidcnten Sethe , zum Mitglied de » Axp «I -
lakiouSrath zu Düsseldorf , bisherigen Gonverncineutskommiffair zu
-Lacke » , Bölling , so wie zum Beisitzer den Justiz ^ mmissarins bei
dem Kammcrgerichte Simon , Die Wahl der übrigen Mitglieder ,
welche auS den dortigen Provinzen znzuziehen sind , überlasse Ich ih¬
nen allenfalls nach den Vorschlägen der von Mir ernannten Kommis-
sarien . In der jenigen Funktion , wobei die Kommission nach der
französischen Verfassung die Stelle des Ivstizministerii vertritt , be¬
richtet sie bei den ihr wichtig und bedenklich scheinenden Fällen an
den Justizmtnister von Kircheiscn , darch welchen auch alle zu Mei¬
ner Bestätigung eiugerejchten Kriminal - Urtbeile an Mich gelangen .
Wegen der Anordnungen , welche vorläufig dafür zu treffen sind ,
daß der zwischen den nach brr Form , wie in Meinen übrigen Staa¬
ten eingerichteten Verwaltungsbehörden , und den nach französischer
Art noch bestehenden Justizstellen , Statt findende Konflikte ansvöre ,
und die ganze Regierung in den Rhelnprooinzeo in einen lebendi¬

ge « erschöpfenden und wirksamen Zusammenhang trete , muß die
Kommission mit den überprcksidten in Kölln und Koblenz schleunig
sich terathen , und die Vorschläge , worüber sie sich mir diesen « e-
einiget hat , oder die als zweckmäßig in Anregung gebracht sind ,
zuin Belchluß eines intermistischen Regulatiss bei Ihnen etnreichen .

Was aber die definitive Einführung der Justizverfassuvg , Gesetze
und Einrichtungen anlangt , so ordne Ich die Kommission in der
Art Ihnen unter , daß sie unter Mitwirkung des Großkanzlers von
Bepme und Meises JustizministerS von Kircheisen , die Berichte
und Vorschläge von ihr empfangen , dieselbe mit näheren Anwei¬
sungen versehen und die Arbeiten der Kommission zu Mein . r Ent¬
schließung zu seiner Zeit vorlegen -

Für den ganzen Geschäftskrets , welcher der Kommission hierdurch
von Mir übertragen wird , überlasse Ich ihnen , dieselbe mit einer
nähern Instrucklivn zu versehen .

Ich will , daß das Gute überall , wo es sich findet , benutzt und
das Rechte anerkannt werde , daß daher die Kommission überall oh¬
ne vorgefaßte Meinungen zu Werke gehen und mit allen dortigen
Gerichtshöfen und rechtsgelehrten Männern , sie mögen in einem
Justizamte stehen oder nicht , wo sie nützliche und erfabrvugsre ^chr
Mittheilung zu vcrmukhen glaubt , sich in Verbindung setze . Auch
Institute und Einrichtungen in der Justizverwaltung , welche ans der
Lage der dortigen Verhältnisse als nvkhwcndig und überwiegend nütz ,
lich sich ergeben , sollen deshalb , weil sie sich nickt in dieser Art in
Meinen übrigen Staaten finden , nicht verworfen , sonder » nur in



eine selche Richtung gebracht werden , als sie der Znlammenbang

mit dem Ganzen verträgt . Ich trage Ihnen aus , diesen Meine »

Willen hieruach in Ausführung zu bringen -

Berlin , den rosten Juni iü ! 6 .

Zr I cderlch Wilhelm .
an bc »

Staatskanzler Herr » Fürsten v - 5? ardcubcrg . >

DckMMtmachuiig der JmmedintrJnstizkommissten .

In der Bekanntmachung vom i ; ten September d . I . wodurch

die allerhöchsten Bestimmungen wegen Ernennung einer Jmmebiat -

Justlzkomintlsion für die Rheinprovinzen zur allgemeinen Kenntniß
gebracht worden sind , ist bereits anzedcutet , daß die Kommission
bei ihren auf die künftige Gesetzgebung und Gerichtsverfassung Be -

zughabenbende Arbeiten , außer de » Ansichten und Erfahrungen der
Gerichtsbehörden , auch die Ansichten und Erfahrungen anderer sach¬

kundigen Männer und anSgezelchueker Rechlsgelehrten gern benutzen
werde .

Die Kommission ist mit ihren vorläufigen und vorbereitenden

Arbeiten so weit gediehen , daß sie sich nunmehr auch diesem wich¬

tigem Theil ihres Auftrages wird widmen können .
Sie darf hoffen , in Lösung der ihr gewordenen schwierigen Auf¬

gabe um so glücklicher z » sein , jemehr sie sich dabei beS Bei¬

standes jener Sachkundigen , dem Vaterlaude und der , guten Sache
»rgebenen Männer za erfreue » haben wird , » ud sie glaubt , mit in¬

niger Zuversicht darauf rechnen zu können .

Wenn in dem jetzigen wichtigen Zeitpunkte , wovon alle » Sei ,

teu laute Stimmen eine allgemeine Thetlnahme an der Grsetzge .

düng des Landes zu erkennen geben , unser huldreiche Monarch sich

über jenen wichtigen Gegenstand so hochherzig anssprlcht , wie cs

hier geschehen ist ; wenn er die ausgezeichnetesten und kcmikmßreich -

sten Männer seines Volkes , wenn er alle , die sich dazu berufen füh¬

len , auffordern läßt , sich ohne Zwang und äußere Form zu einem
freien schönen Bunde zn vereinigen , und durch die Summe ihrer

verschiedenartigen Kenntnisse und Erfahrungen , die möglichst beste

Gesetzgebung für das Land , dem sie angehöreu , vorzubereiten snb

und zu begründen ; da kann ejne solche Aufforderung wohl nicht an -



der « , als mit dem lebendigste » Wunsche und mit dem regsten und
„ ärmsten Eifer , ihr würdig z » entsprechc » , anfgenommcn werden .

Das Gate und ,Rechte » wo es sich finde ! , toll b - n - tzr und an¬
erkannt werde « , so lautet bas Avuigliste Wort ! — Das Gute und
Rechte i « allen Verhältnisse » , und ' o cft sich vazu eine Gelegen¬
heit findet , weiter zu fördern uns fester zu gr . nben » messe daher
auch der Wahlspruch eines leben Mannes sei » , d , r die Kraft da¬
zu in sich snhlr , der cS mit seinem König - und Vaccrlaude der es mit
seinen Zeitgenossen und mit ! - r Wahrheit treu nud redlich meint .

Die Unterzeichnete Kommission glaubt in - dieser Beziehung nicht
allein von den Herren Beamten des geriLlli » ' » Standes , sondern
auch vsn allen andern saarkuudigen » ud tennrnivrcichen Männern
dieser Rheinprovinzen , ja selbst von den ev fernter und auswärts
wohnenden , die für eine Sache von akgnnciner Wicki gkeit ein nä¬
heres Interesse fühle » , das Best » erwarten und gossen zu dürfen ,
und indem ste bittet , das Gegenwärlize als - ine ausdrückliche Auf.
fordern » - und Einladung zu alle » solch - » Miltheiinngen von Ideen »
Ansichten , und weitere » Ausarbeitungen zu cerra ^ ten welche in
das Gebiet der Gestygebuug fallen , und ins csonderc die in den
Rheinprovinzen neu einzusübrenke Rechts - und Gericotkverfaffring be -
rreffeud , weil dieselbe hi , r über Zweck , Gegenstand nud Form die
ser gewünschten Mitkheiiuug nur folgendes noch kurz bemerken und
andeuten :

r ) Alle Unlersnchungen , Vorschläge und Mitthrilungen müssen zu¬
nächst von dem in der Königlichen KabinetS -Ordke selbst de «
zeichneten Standpunkte Lrs Gesthgeder « ausgehen , welcher die
Absicht hak , die bisher in den alkprenßischen Staate » bestandene
Gesetzgednag auch auf die , diesem Staate jetzt « ru eit,verkitte »
P oviuzc » übergeben zu lass, » , jedoch so , daß dasjenige , was
di - bisherige Rechts - und Gerichtsverfassung in dies n neuen
Provinzen Besseres « ad vorzügliche , es aufznweise » Huden konn¬
te , nicht unietgryeu , sondern in das preußische R - stssyst -r auf .
genommen , und demselben ketiscquenr angcelgnet werten möge .

In dieser Voraussetzung kann :
r ) in die Sphäre der anzustellenden Untersuchungen und Verglei¬

chungen alles das gezogen wrrd . n , worüber die einzusüluende »
Prrnsüschea G -' fetze , uamentlich das allgemeine Landrecht , die
allgemeine Gerichtsordnuiig , die Krim nal Ordnung , vnd die be¬
sonderen Hypotheken - Depositar - und Sporl - Ivrdnnugen , Bestim¬
mungen enthalten ; mithin außer dem gessmmten Personen - und
Sachen - Recht - und dem Recht der Förderungen , auch das Kir -
chenrechk , und derjenige Tdeil des öffentlichen Rechts , welcher
im zweite « Lheil beS Allgemeinen Landrechis b bandelt ist , end¬
lich auch da » ganze Epsinn der gerichtlichen Hierarchie und die



Form de « Verfahrens vor Gericht , sowohl in bürgerlichen als
Strafsachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ,

z ) Der ad i . ansgestellte Gesichtspunkt läßt ferner wünschen , daß bei
allen vorznuehmenden Untersuchungen die preußische Gesetzgebung
« IS Basis und die bisherige Rechksverfassung in den Rheinpro .
vinzcn , oder auch solche ältere Gesetze , Gewohnheiten und Ver¬

fassungen » welche entweder der neuern Gesetzgebung ungeachtet ,

sich lebendig im Volke erhalten haben , oder mit Rücksicht auf

die Sitte und als eigenlhumliche Bedürfniß der Provinz , eine all¬

gemeine Gültigkeit wieder zu erhalten verdienen möchten , als

eben so viele za Vergleichung dienende Gegensätze ausgestellt

werden mögen , and sodann gründlich untersust werde , in wie¬

fern diesen bisherigen oder älteren Landesgesetzen ein wesentli¬

cher Vorzug vor den preußischen Einrichtungen und Instituten

ähnlicher Art zugestandeo werden müsse .

Sodann in diesem letzter » Falle werden

4 ) weiter untersucht und erörtert , wie und mit welchen Modifikatio¬

nen da « zur Beibehaltung empfohlene Institut ober Gesetz der

preußischen Rechts - und Gerichtsverfassung anzupassen , oder eben¬

falls damit zu einem neuen in einander greifenden Ganzen

dergestalt zu verschmelzen sein möchte , daß daraus kein schädli¬

cher Widerspruch mit anderen beibehalteueu Theilen der Ge

setzaebung , und mit deren allgemeinen Grundsätze entstehe .

Es soll indes diese in Vorstehenden Artikeln blos angedeutete

Art der Behandlung keineswegs eine unbedingt beschränkende

Form sepn , sondern , es bleibt einem Jede « völlig sreigestelli ,

srinen gewählten Gegenstand ans eine andere und solche Art zu
behandeln , welche ihm jedesmal zur Erreichung des bezeichneten

Zweckes die geeigneteste zu sein scheint . Nur mögen diejenigen
welche die Kommiisio » mit Arbeiten über mehrere v - rschiedenar .

tige Gegen ,tänoe unterstützen wollen , es sich gefallen lassen , die¬
selben in gehörig getrennten Absonderungen mitzutheileo .

z ) Die Wahl des zu bearbeitenden Gegenstandes bkibt ebcvfalls

der freien Selbstbestimmung überlassen . Indessen wird die Kom¬

mission im Fortgänge ihrer Arbeiten Gelegenheit nehmen , die »

jeuigeu schwierigen Gegenstände durch öffentliche Bekanntmachun¬

gen näher , » bezeichnen , in Ansehung derer sie vorzugsweise
eine allgemeine Diskussion zu veranlassen wünschen möchte

Unter diesem Vorbehalt sollen schon jetzt einige solcher Gegen¬

stände vorläufig hier bezeichnet werden , welche tbeils wegen

ihres dorchgreifenben Zusammenhanges mit der ganzen Gesetz , «,
bung , tbeils wegen besonderer Staatsrücksichten , zuerst und vor¬
zugsweise zu behandeln sein möchten .

Es gehören dghin r



Au < dem System de « gerichtlichen Verfahren « vnd - er damit in
Vekbindvne stehenden gerichtlichen Hierarchie :

- ) Das öffentliche Verfahren im Zivil -- und Kriminaiprozeffe .
b ) Das Geschworuengericht im Kriminaiprozeffe .
c ) Da « in beiden Prozeßsormen verwebte öffentliche Ministe ,

rium , und die demselben zu verleihende » Attribute .
<l ) Die Vereinigung oder Trennung der gerichtlichen nnd ber

verwaltenden Polizei ;
«) Der Koukutsprozeß ;
5 ) Da « Erelntionsverfahren überhaupt , und daß Verfahren

beim Sudhastationsprozeffe Insbesondere ;
8 ) Da « Institut der Gerichtsvollzieher besonders in

ihrer bisherigen Unabhängigkeit von aller richterlichen Einwir »
kung und Leitung ;

l>) Das Institut der Advokate und Anwalde in ih¬
rer bisherigen Trennung « ad allenfalsigen künftigen Vereinigung ;

>) Das Dormundschaflswesen und die Konkurrenz des Staates ,
als odervormundschaftliche Behörde ;

K) Die Trennung der freiwillige « Gerichtsbarkeit von der strei¬
tige » , oder die Beibehaltung de « Notariat « in seinem bithcri -
keu . Umfange ;

l ) Die Trennung aller Administration von der eigentlichen
Jnstizpflege ;

m ) Die bi « her in dem größten Theil der Rheiuprovinzeu be¬
standene Eintbeilung und Form der Gerichtsbehörden : als Frie¬
densrichter , Distriktsgertchte , Apprllatioushöse und Kaffationshof .

Endlich :
v ) insbesondre über die Vortheile vnd Nachtbeile der Hand »

longsgerichte , überhaupt , und in ihrer gegenwärtigen Verfaß -
sang insbesondre :

Sodann :

L . au « dem Svstem der bürgerlichen Gesetzgebung , für jetzt —
->) die Gesetzgebung in Betreff de « Personenstandes

» ud die darüber durch die Zivil - oder geistlichen Behörde » zu
sühreudeo Personenstandsregister ;

K) Der Ehevertrag als bürgerlicher Kontrakt , in seiner Treu ,
nun - oder Vereinigung von und mit den Dogmen der verschie¬
denen im Staate rezipirten Kirchrn ;

c ) Die Eheverdothe ;
<Y Die Rechte der Eheleute , besonder « in Hinsicht auf da «

Vermögen , und in Vergleichung de « in der preußischen Gelek -
geduug als Regel gellenden Dotalsystems mit der in der ftan .
I - fischen Gesetzgebung ausgestellten und auch in den Rheinprovln -
zen durchgehend « von jeher üblich gewesenen Sttergemeinschasr ,



e) Die Reckte unehelicher Kinder und geschwächter Frauens -
pe -sonev ;

k) Das Bergwer ' s : egal , und die darauf Bezug habenden
ve . schieocncn Gewtze sowohl in Privatrechtlicher , als auch in
teckvisck : r und industrieller .Hinsicht .

U - der diese und andere verwandte Gegenstände wünscht die
Kommission die Ansichten vnd llrthcilc des sachkundigen Publikums
in möglichst gründlichen und vollständigen Ausarbeitungen zu er¬
hallen . Ader auch der kleinere weniger umfassende Beitrag , selbst
die Erörter -mg eines einzelne » untergeordneten Gesetzes wird ihr
willkommen sei » . Nur glaubt ste im Allgemeinen noch die Bitte bin «
zusügen zn müssen , daß diejenioen , welche die vorstehend ansgespro ,
chencn Hoffnungen der Kommission , und selbst des gauzru Vakerian «
des zu erfüllen , Kraft und Beruf in sich süolcn , damit nicht zu
lauge zöge »« , und sich dadurch nicht selbst des schönen Gefühls de°
raube » mögen , zur Begründung einer wahrhaft freien und nationa¬
len Gesetzgebung , etwas Wesentliches beigetrage » zu baden -

Schließlich werden auch die Beträge uugeuaunker Verfasser gern
angenommen und benutzt werden , indessen kann die Kommission denn
Wunsch nickt unterdrücken , dnß bei einer so allgemeine » wichtige » und
nützlichen Sache , von dieser Anonymität , ohne trifflige Gründe kein
Gebrauch gemacht werde , damit auch die Regierung bet dieser Gele »
grübelt diejenigen Männer möge kennen lernen , die ans reiner Va¬
terlandsliebe ihre Kenntnisse und Erfahrungen dem Staate in einer
so wichtigen Angelegenheit haben widmen wollen .

Dagegen verbleiben alle eingesaodte Beiträge nnd Ausarbeitun¬
gen durchaus das Eigenthum des Einsenders , die Kommission wünscht
nur den zn ihrem unmittelbar vorliegenden Zweck erforderlichen Ge¬
brauch davon machen zn dürfen , und überlaßt alle fernere Verfügung
darüber gern dem weitern Gutsinden der Verfasser .

Düsseldorf , den aten September i8l6 .
Die JmmediattIustizkommIssion für die Königl .

Preuß . Nheinprovinzen ,
G e t h e .
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Z w e i u n d z w a ir z i g st e Urkunde .

Organisation des Staalsministeriums .

An den Staatskaazler Fürsten v . Harbenderg .

Die so glücklich veränderten Verhältnisse , weiche dem Staate ei¬
nen dauerhaflen Frieden und eine beträchtliche Ausdehnung seiner
Grenze sichern , machen » ine jenen Verhältnissen angemessene und voll¬
ständige Organisation seiner inner » Verwaltung ovthweuLig . 2 <d w >8
daher den Anfang dazu , mittelst K ' se , nng der bisher vacanten Mini¬
sterien um so mehr machen , als das Interesse Meine « Reich « vnd
das von Europa , Meine Rückkehr nach Berlin noch etwa « verzögern
wird , Ihre Gegenwart bei Meiner Person fortwährend erforderlich ist
und das Ministerium mitlerwejle , neben der Leitung der Geschäfte ,
die erwähnte Organisation vorbereitev , und den Plan Mir bei Mei¬
ner Rückkunft znr Entscheidung vo legen kann . I » habe diesemnach ,
die nur für die Dauer des Krieges bestritten MÜtai ' - Gouvernemcnts ,
zwischen der Russischen Grenze und der Weichsel , zwischen der Weichsel
und der Oder , zwischen der Oder und Elbe , desgleichen das von
Schlesien hiermit aus , vnd übertrage die Geschäfte derselben nach th
rer verschiedenen Beichaffenheit der Ministerien , den in den Miiitair '
Divisionen aujustegeudea kommandireuden Generalen und den ordent¬
lichen Lande « Behörden . In den Provinzen links der Eide bleiben
die Miiitair - Konvcrnemeuts vorerst noch bestehen , jedoch unter der obern ,
Leitung der Ministerien und der kommandireuden Generale , an die
sic » ach Beschaffenheit der Gegenstände zu berichten haben .

Da « Ministerium soll unter ihrem Vorsitze destehrn :
r ) aus dem der auswärtigen Angelegenheiten ,
L) der Iustitz ,
r ) der Finanzen und de « Handel « ,
q ) de « Kriege « ,
r ) der Polizei ,
6 ) de « Innern ,

sich wöchentlich einmal , oder fass « esnöthig ist , mehrmals versammeln ,
und allgemeine Gegenstände , desgleichen solche , wo die Refforts in
einander greifen und eine gemeinschaftliche Uederlegung erforderlich ist ,
mit einander berathen .

Ihre Verhältnisse a !s Etaatskanzler bleiben im Ganzen dieseidigen ,
wie sie in der Verordnung vom 2 ' sten Oktober Iglo , bestimmt sind .
Alle Berichte des Ministerit und der Minister an Mich werden Ihnes .

12
Benz . Pro » . Vers . 2 . Th .



ohne Ausnahme zuseschtckk , » « mit Sie die Uebersicht der ganzen Ver «
» altuug behalten , und nöthigenfalls Mir Id » Meinung darüber ab -
geben rönnen . Eie legen Mir sodann , nach Beschaffenheit der Ge »
geustände , diese Berichte selbst vor , und niacheo Mir entweder darang
Dortrag / oder überlassen solches den Ministern , oder de » bei Meine «
Miltkail « und Civil - Cabiaet angelsillren , Vortragenden Pe - sonen .

Ich finde es zweckmäK g , da - die auswärtigen AvgelegeuhettkN in
einer Hand bleiben und von Ihnen allein geleitet werden , daher will

Ich dem Grafen von Goltz , unter Brzeigung M ine « Wodlwolleu «

und Meiner Zufriedenheit mit seiurn ttsherigen Dienstleistungen , ei »
neu andern Wirkungskreis anivetsen .

Dem Departement der auswätigcu Angelegenheiten verbleiben auch
diejeni - ev Geschälte , die bisher in der »weiten S cliou desselben de ,
arbeitet worden sind , und die Sie ferner abgesondert , unter Ihrer
ober « Leitung besorgen lassen können , namentlich dicj oigcn , die sich
aui die innere Verfassung und Verwaltung des Staats , oder auf den
Handel und die Privat . Angelegenheiten der U , t , rtbaven beziehe » ,
Confalat - , Post - , Polizey - , Paß - und andere Sachen , die nicht zu den
höheren politischen Angelegenheiten gehören . Dieser Sektion ist eia
besonderer Sekttons - Chef und zu dessen Assistenz ein Direktor rore « -
setzen , welche alle Correspondenz und C ' mmunikakion mir den übrigen
Ministerien , u führen haben , wo sie oöthig ist .

Da « Justizministerium verbleibt dem Jnstizministev v . Air » et «
seu nach den Bestimmungen der Verordnung vom - ? steu Oktober
I8io ; das der Finanzen dem Minister v . Bülow nach eben der
Verordnung , jedoch unter folgenden Modifikationen :

Da mehrere bisher zu der Adlhetlnug für Gewerbe und Han «
del im Mtoisterto des Innern gerechnete Gegenstände mit der Ad »
- adenverwallnng und dem Staatshaushalte verflochten sind , so will Ich ,
um den Gang der Geschäfte zum Vortheile Meiner Unrerkdanen und
des Dienstes zu erleichtern , die Fabrikangelegeuhciteu , das Bau¬
wesen , die Sorge für die Land , und AMsserkommuntkariorrcu und alle
den See . und Landhandel in seinem ganzen Umfang », betreffende
Gegenstände de « Fiuauzrninister mit übertragen , jedoch dergestalt ,
daß diese zu der bisherigen Abtheilung für Gew . rde und Handel
gehörig gewesene Angelegenheiten unter der Leitung des gedachten
Ministers von einem desonderu Personale bearbeitet werden , weiches
» it der Abgaben - und Domainenverwaltung ( die Bauten auf den
Domaineuämtern jedoch ausgenommen ) nichts zu thun bat .

Da - Berg und Hüttenwesen ist dem Ktnauzmtnister schon un¬
tergeordnet und verbleibt ihm .

Das Krtegsmtnisterium übertrage Ich dem Generalmajor von
Doyen , den I » zum Krieg « « ! ,itstcr ernenne . Alle Mkittairper »
sonen und Behörden ohne » nsnahmr , , o wie die Sivilbehörden in



Sachen seines Ressorts , welche - in Milcht auf diese in dem Or¬
ganisation - plan , näher zn testimmen ist , müssen die Verfügungen ,
die derselbe in allen den Fällen , wo Ich nicht Selbst befehle , zu
ertheilen befugt ist , befolgen .

Das Poltzeimisterium wird dem Oberkammerherrn Fürsten zu
Sayn und Wittgenstein mit Beibehaltung seiner Stelle als Oder »
kammerherr auvertraut . Au seinem Reffort sollen außer der schon
bisher von ihm verwalteten - esammt - u hdhern und Sicherheitspo¬
lizei auch die übrigen Gegenstände der Polizei im engem Sinne
gehören , nameutiilb die Polizei der ersten Lebensbedürfnisse , der
öffentlichen Anstalten zur Bequemlichkeit und zum Vergnügen , wie
auch die obere Lheaterpolizei mir Einschluß der in den Residenzen ,
welche jedoch unter einer desondern Direktion verbleiben ; die poli¬
zeiliche Konkurrenz bei dem Postwesen .

Das Poflwrscn selbst dleidt dem Geueralpostmeister nach dem
Vorschriften der Verordnung von L7sten Oktober izro allein un¬
tergeordnet .

Das Ministerium des Innern erthclle Ich dem geheimen Staats¬
rath v . Schuck mann , den Ich zum Minister des Inner » hiermit
ernenne . Es bat alle die Gegenstände der inner » Verwaltung z«
seinem Reffort , die den » o her benannten Ministerien nicht zoge -
theilt sind . Ferner sind davon ausgenommen , die Ihnen dem Staats »
kanzler besonders vorbehalteuen Gegenstände und Behörden , nament¬
lich die Angelegenheiten des königlichen Hauses , die Verhandlungen
mit den Ständen , in sofern sie vor die höchste Behörde gehören , die
Lhrou - Lrhne , die höchste » geistlichen Würden , die Erbämter und
höhern Hofcharge « , Rang und Etikette , das Archiv , die Oder »
Rechaaugskammer und das statistische Bureau , wie auch diejenigen
die dem Staalsrath untergeordnet bleiben , nämlich die Gesetz ! « « »
Mission und die Oder - Eramiuattonskommission - An dem Ressort des
Ministeriums des Innern gehören demnach insbesondere alle zu »
inner » Staatsrecht gerechnete Gegenstände , insonderheit die ständi »
sche Verfassung nnd die Verhandlungen mit den Ständen , in sofern
sie nicht von Ihnen , dem Gtaatskanzler , desorgt werden , das Pro¬
vinzial - und Kommunal - Schulden - Kaffen - und Rechnungswesen , die
landschaftlichen Kreditsysteme , so weit der Staat dadei koukorrirt ,
die Aufsicht auf die städtische und ländliche Korporationen und al¬
les was auf die Lehnsverbindung , die Patrimonialgerichtsbarkeit u .
s- w . Bezug hat , die Verfassung der Jude « und ihr politischer An¬
stand , ferner die ganze landwirthschaftliche Polizei , alle Anstalten
zur Beförderung der Laadwirthschaft , die Gemeinheirstheilungen ,
die Regulierung der bäuerlichrn Verhältnisse , der Meliorationen , das
kaudgestülwesen , alle mild » und wohlkhätige Stiftungen ; das Ar »
meuwesen « nd die Arbeitshäuser , di* Wittwrnkassen « nd ähnliche
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Institute , die Fenetversichekungsanstglten vud andere Affeknranzgesell -

schaften , welche keine Gegenstände des Handels in irrsten ; . die Me -

dizinalpolizei und Aussicht ans alle Krankenhäuser und Sauiiäisansta !-
ten ohne Uaterschikd , jedoch in sofern die letzter » Gegenstände zu

dem Milirairmedizlualwese « gehören , unter Mitwirkong des Kri gs -

ministers die Milikairsacken , in sofern die Divilbebörden dabei kon »
kurriren , endlich alle Angelegenheiten des KultuS und öffentlichen

Unterrichts , so wie sie von der bisherigen Adtheilnng des Ministeriums

des Innern für diese Gegenstände verwaltet worden sind , alle Lehr -
und Bildungs - Anstalten im Allgemeinen mit dem , was davon abhan '

gjg ist , oder damit in unmitteldarer Verdtudung steht -
Es ist fortwährend Meine Absicht , daß der Siaatsrath sotald

als möglich in Aktivität komme , und aus den Prinzen Meines Hau¬

ses , Ihnen als Präsidenten , drn Staaksininistern und den P rsonen ,

die Ich außerdem zu Mitgliedern desselben zu ernennen für gut find .' »

werde , besteben soll ; jedoch soll derselbe keine Art der Verwaltung

führen - sondern nur üter allgnn . ine G - setze , nachdem solche vorher in

der Gesetzkommlssiov geprüft worden sine , ober über besondere Gegen¬

stände nach Meinem ans ' r etlichen Befehl sich berathen Ich behalte

Mir vor , über die Anordnung desselben , so wie über die der ständischen

Verfassung und Repräsentation nach Meiner Rückkehr eiucn Beichluß

zu fassen .

Das Ministerium hat nicht unr nach den vorstehenden Grundzü -

gen , sondern auch über eine völlig zweckmäßige L ' ganlsation der Pro¬
vinzial - und Lokal - so wie auch der nn ergeordneien Verwattuvgs und

Postzev - Behörden sein Gutachten adzugeden , vorzüglich aber zu beach¬

ten , daß jedes Ministerium seine eigene von dm übrigen unabhängi¬

gen Organe erhalte , damit eine rasche , durch unnütze Eorresponbenz

her Behörden nicht gelähmte Ausführung den beschlossenen Maßregeln

möglich werde , ferner , daß der Plan so einfach als möglich angelegr wer *
de , damit ans der einen Seite unnützer Aufwand vermieden , auf der

andern aber die anzustelleuden Beamten nach einem zu entwerfenden
Normal -Etat hinreichend belohnt werden mögen .

Paris , den Ztca Juni 1814 .

Friedrich Wilhelm .



Dreillndzwanzigste Urkunde .

Verordnung wegen Einführung des Staatsraths .

Berlin , den rosten März D17 .

Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden König von
Prevß n rc - rc -

Haben in Unserer Verordnung vom - 7steu Oktober I8io , die « er »
Loderte Verfaffmig der obersten Staats , Behörden betreff »» - , die Be¬
stimmung - geben , nach welchen die obere Verwaltung Unseres Sraatt
« nter der Ober luss ' chk und Kontrolle des Sraarokanzlers geiührt werde »
soll . Späterhin habe » Wir durch einen Karlnetsbefehl vom zre » Ju¬
ni iZtg , unter dem Vorsitze des Eraatskanzlers ein Staatsministeri -
u ,m ansgeordnet und dabei seiner Verhältnisse als solcher , im Ganzen
v » v räod rl gelassen , insonderheit aber verordnet , daß alle Berichte
des Ministeril und der Minister an II s , ihm ohne Ausnahme zu «
geschielt werden sollen , damit er die liederliche der ganzen Verwaltung
behalte , un Uis nichlzrnfalls s- ine Meinung darüber abgeden könne .
Wie baden !!, m überlass » , Uns sodann na » Beschaffenheit der Grgen »
stände , diese Bk ' -chte selbst rer ulegen , und Uns Vortrag daraus zu
maa en , oder solches den Ministern , oder den bet Unsenn Militair -
und Cioil - Kadiuer angestellken Vortragenden Personen zu übertragen .
Alle diese Einrichtungen destärigen Wir , und wolle « , daß sie such
feruerhin g - nau d . orachlet werde » Wir setzen auch fest , daß jeder
Staarsministek mildem E ' .de des Februars , eine Darstellung seiner
Verwaltung im abgelaufrnen Jahre au Uns ablege und bei dem Staats -
kanzlee ejureiche . Wie wollen « der nur mehr auch den , schon in der
oder erwähnten Verordnung vom r7sten Oktober - ui » , und in Unserm
Kabinetsbefehl von zren Juni 1814 bestimmten Skaaterath in Wirk¬
samkeit treten lassu , nachdem die Hindernisse jetzt g ,-hvb » sind , die
sich derselden in den Beaedenheilen der Zeit entgegengesetzt üadcu ,
und die Organisation der verwaltende » Behörden so weit vorgeschritten
ist , daß der Stratsralh den deäbsichrigten Aw .' ck erfüllen kann .

Diesemnach s tz n Wie Folgendes hiermit fest :
1) Der Staarsrath wird den zoster, März iffi ? eröffnet , und

tritt von diesem Tage an in Wirksamkeit , Er wird seine Sitzung in
Unserm König ! Schlosse , tn der Residenz - Stadt Berlin halten .

2 ) Der versammelte Staaksrath ist für Uns die hö . ste berskhendo
Behörde ; er bat ater durchaus keinen Antdeil an b - r Verwaltung ;
zu seinem Wirkungskreise gehören die Grundsätze , nach denen ver .ra !
kek werden soll , mithin : - ) « lle Gesetze , Versassangs - und Verwol



tnugtuorme « , Plaue Ster Derwaltnngsgtgenstände , durch welche die

Verwaltuugs - rundsätze abgeäodert werden , und Berathungeu über all¬

gemeine Verwaltung « , Maßregeln » zu welchen die Miulfterial - Be¬

hörden verfassungsmäßig nickt autbvrlssrt sind , dergestalt , daß sämmk -

klche Vorschläge zu neuen oder zur Aushebung , Abänderung » ad Autheu -

tlscher Deklaration von bestehenden Gesehen und Einrichtung durch ihn au

Uns zur Sanktion gelangen müssen . Die Einwirkung der .künfkigeu Lan -

desrepräsentauten bei der Gesehgeduug , wird durch die , in Folge Uu .

serer Verordnung wom rosten Mai i8 >5 , auszuarbeitende Verfassungs -

Urkunde näher bestimmt werden , b ) Streitigkeiten über den Wirkungs¬

kreis der Ministerien , c ) Alle Gegenstäude , welche durch schon deste -

heude , gesetzliche Bestimmungen vor den Staatsrath gehören , ( z . B .

Entsetzung einet Staatsbeamten . §- roi - O !r . X . ? . 8 - R . )

t !) Alle Sachen , welche Wir in « inzelnen Fällen au den Staatsrath

« eisen werden , welches dem Befinden » ach , besonders in Adsicht auf

die von Unser » Uatcrthauen eiugeheuden Beschwerden , über die Ent¬

scheidung der Ministerien geschehen wird . Wir werden jedesmal be¬

stimmen , ob die Sacke dem Staatsrathe zur Entscheidung überlassen wird ,

» der ob Wir dessen Gutachten verlangen . Die auswärtigen Angelegen¬

heiten solle » nur daun an den Staatsrath gebracht werden , wen «. Wir et

iu wichtigen Fällen besonders verordne » . ; ) Den Vorsi » im Staats -

ratbe werden Wir iu solchen Fällen , wo Wir es für uöthig erachten »
selbst führen , außerdem aber baden Wir Unsero Staatskaozler derrits

In der Verordnung vom - 7stell Oktober 1812 , unter Unserm Befehl

ßum Präsidenten bestellt . Cr wird diesemuach die Berathuugen leiten .
4 ) Der Etaatsralb soll bestehen : - ) aus de » Priozeu Unseres

Hauses , sobald sie das achtzehnte Lebensjahr erreicht haben . Hg Aus

Gtagtsdieueru , welche durch ibr Amt zu Mitgliedern desselben berufen

st » » ,- für jetzt nämlich : der Staatskanzler und Präsident des Staats ,

raths , Unsere Feldmarschälle , die di « Verwaltung leitenden , wirkst ,

«den Staats « ) iister , der Minister Staatssekretär , welcher die Feder

im Staatsrathe führen , di « Protokolle und Gutachten desselben zu fas «

s«n und .das Formelle des Geschäftsganges zu besorgen haben wird ;

der General . Postmeister , der Chef des Oder - Tribunal « , der erste

Prästdeut der Oberrcchnnugskammer , Unser geheimer Kabinets . Rath ,
der , den Vortrag iu Militair - Sache » bei Uns badende Offizier , die
kommandireodea Generale iu Unser » Provinzen , jedoch nur bau « ,

wenn sie besonders berufen werden ; die Oder - Präsidenten in dev

Provinzen , jedock ebenfalls nur dann , wenn ste besouders derufen wer¬
den . III . Aus S - iatsdicnern , welchen Unser besonderes Vertrauen

S : tz un » Stimme im Staatsrath beilegt . Für jetzt bestimme » Wir

dazu die i » der Anlage X aufgcführte » Personen .

5 . Diese bilden sämtlich das Plenum des Staatsrath « und woh¬

nen den Sitzungen d - ffelbeu regelmäßig bei , wenn sie nicht abwesend
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und durch unvermeidliche Abhaltung daran behindert « erben . Solchen¬

falls müssen sie dem Präsidenten Anzeige davon machen . Keine Sit¬

zung kann statt finde » , wenn nicht wenlsten « fünfzehn Mitglieder ,
außer den Prinzen Uusers Hanse « , zugegen sind .

ü ) Gämmiliche Mitglieder de « Slaaksrath « behalten ihre , ilioett

sonst in ihrem Dtenstvechältniß deigelegten Titel . Rang - Verhältnisse

werden im Staardrath nicht beachtet - Ein jeder außer den Prinzen

Unsere « Hause « , nimmt seinen Sitz , wo er einen Platz offen findet .

Nur der Präsident hat einen bestimmten Platz , ihm zur Rechten bleibt
einen für d . n jedes « « ! Vortragenden oder Sprechenden leer , und ihm

zur Linken sitzt der Minister . Staat « - Sekretär . Besondere Besoldun¬

gen für dir Mitglieder des Staats - Rath « finden nicht statt . Dem

Minister Staat « . Secretar wird da « ndthige Hüls « - Personal überwie »
sen werden .

7 ) Zur gründlichen Erörterung der bei bem Skaatsrathe vorkvm »

menden G - g - ustäude und zur Vorbereitung derselben für bas Plenum ,

« 0 keine andre al « völlig zar Entscheidung instrutrte Sachen Vorkom¬
men dürfen , wird der Staatsrath In sieben besondere Adkheilunge »

zrrtheilt : r ) Für die auswärtigen Angelegenheiten : 2 ) Fürdas Kriegs¬

wesen ; z ) Für die Justiz ; 4 ) Für die Finanzen ; ' ) Für den Handel

nnd die Gewerbe ; 6 ) Für die Gegenstände der Ministerien des In¬

nern und der Polizei ; 7) Für den Culiu « und die öffentliche Erzie¬

hung . Ciuer besonderen Abtheilang für die Gesetze bedarf es nicht ,

da die erwähnten entweder einzeln oder wenn es der Gegenstand er¬

fordert , zusammentretend den Zweck der ehemaligen Gesetzkommission
erfüllen - Jede dieser Abtheiluogen soll au « sünfMitgliedern bestehen .

Die Mitglieder sollen zum Theil nicht in dem Zweige der Verwal¬

tung aagestellt sepn für deren Gegeastände die Abtheilung bestimmt
ist . Der erste im Range führt in der Abrheiluug den Vorsitz und lei¬

tet den Geschäftsgang . Er kann auf die Zuziehung fremder uttt zum
Staatsrath gehörender Personen , al « Staatsbeamte , Gelehrte , Äauf -

leute , Grundbesitzer , bet dem Präsidenten antragen , und dieser kann

sie anordneu . Sie habe « aber keine Stimme , sondern « erden nur für

einzelne Gegenstände gehört .

y ) Die für jetztanfda « Jahr i8l7zu Mitgliedern der sieben Abthei -
lungen ernannten Personen erhellen aus der Anlage L . Wir behalten

Uns vor , sie zu Anfang etnes jeden Jahrs zu verändern oder zu bestätigen .
iv ) Die verwaltenden Staatsmintster können io den Adtheilun -

gcn , wo Sachen ihrer Verwaltungs - Zweige verkommen gegenwär¬

tig sein , und müssen einen Rath aus ihren Departement aus jeden Fall
in die Adtheilung schicken » um über Alle « Auskunft zn geben . Weder

dieser , noch her Minister aber , dürfen eine Stimme i » der Ablhei -

iung führen .
n ) Der Besitzend « der Abtheilnng übernimmt entweder selbst den



Vortrag der eingehenden Sachen , oder giebt ihn einem seiner Mitarbei¬
ter auf . Vor dem Vortrage müssen die Sachen bei sämmtiichen Mit¬
gliedern der Abtheilnng cirkulireu .

12 ) Nach vollständig gehaltenem Vorträge in der Abtheilnng wird
über diesen Gegenstand gestimmc , wobei die Mehrheit der Stimmen

entscheidet . Der Vorsitzende hat , gleich den Mitgliedern der Adryei '
luug nur eine Stimme

ll ) In den Ablfteüungen führt entweder der Vorsitzende cd . k
dasjenige Mitglied , dem er es zu übertragen für gut findet , das Pro¬
tokoll , » nd faßr die Gutachten und andere schriftlichen Aufsätze .

lg ) Die Prüfungen vnd Gutachten der Adlheilunge » , müssen bei
minder erheblichen Gegenständen spätestens in vierzehn Tagen , bei
wichtiger ,, Sachen aber in vier Wochen beendigt und dem Präsidenten
überg .' beu seya . Wird längere Zeit erfordert , so sind ihm die Grün ,
de aaguzeigrn .

15 ) Ter P . äsidcnt bestimmt , nach genommener Rücksprache mit
dem Vorsitzen e > der Abtheilnng dem Referenten , welcher das Gutach¬
ten derselben im Pi - uo des Staatsraihs vertrage » soll ; das Gutach -
teu muh aber je : rzeir vollständig schriftlich adgelaSt scpn .

is ) Bevor ras Guracht , » in das Plenum gAangl , wird der Ent¬
wurf zum Gesetz v .' n dem Minister - Staats - Eckre . air und einem vom
Präsidenten z , bestimaientcu Milgüede der Iustitz > Al theiluaz t » Ad -
jicht auf die Kassung geprni , und Anestellungen weide » gemelnschast -
iich :uit der betreffe , de » Lbthei uug derichligr .

if ) Tie Vorsitzeuoen der Adlheitungen oes Staatsrakös find be¬
rechtigt , die über einen Gegenstand bei den Mmisterial - oder anderen
D - hörd - u verhandelte ,, Akten oder Nachrichten eiuzuforheru , damit die
Adtheiinug Kuatniß davou nehme .

18 ) Ä . hZrt eju zu erörternder Gegenstand vor mehrere Abtheilun -
zen , so ordaer Ser Präsident eine geincinschasrliche Berathong au .

- 9 ) Die Prinzen lfusers Königlichen Hauses können zn keiner Ab »
theliong gehör . , ' . Sie Sitzen und stimmen nur im Pleno des Staatsratlis .

20 ) ine Sache kann iin Staatstathe zur Erwägung kommen -
die Wir demiest' rn » irr Leidst znweisen ; jedoch sind die in dem T. o .
nvrer v . uud o, bi . rvon ausgenommen , iveiche vom Präsidenten zum
Vorschlag gibraht , und nach Befinden den Adtheüungeu zur Prüfung
gegeben wüstem

- 1) Der Präsident bestimmt die Reihesolge , iu welcher die Ge¬
genstände und die Gutachten der Al' theilnneen , zur Verhandlung vor
bru Sammelte » Staatsratd gebracht werden solle « . Der Mlllister -
Ltaars - Sekrerair « srerrichtet hiervon die Mitglieder , besonders aber

betreffend .' ,, D . oarle ,ucot < - Miuljrer ond den Rcf , renken .
22 ) Ohne die Gegenwart des Präsid . nUn ist keine Sitzung des

Sluatdrsths zulässig . In Behinderung , sällen werden Wir ihm rin
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Mitglied als Präsident substitniren . Zn dringenden Fällen soll er die¬

ses selbst za thun befugt setz » , dis Unsere Bestimmung « feigen kann .

LZ ) Dii es von den Arteiteu der Abiheilungen abhängt , wie oft

des Plenum des Staats - Raths zusammen kommen muß , so werden

Wir solches Selbst durch den Präsidenleu zusammendernsen lassen .

Die Abheilungen bestimmen ihre Versammlungen nach Massig « -
de ibrcr Geschäfte .

24 ) Die Referenten halten nach der vom Präsidenten bestimmten

nnd vom Minister , Staats - Sekretair vermerkten Reihefvlge , ihre

Vorträge im Pleno . Sind die Mitglieder der Adlheilung in ihren

Ansichten nicht übereinstimmend gewesen , so kann nach dem Vortrage

ei » Mitglied von der entgegengesetzten Meinung das Wert uehmen -

di - Gründe der Gegner gehörig erörtern und solche der Entscheidung

des versammelten Staats - Rath « unterwerfen . Nach den Vorträgen

der Mitglieder der Adtheil . ng , soll der Minister , zu dessen Vcrwal

lusg der Gegenstand gehört , bas Work haben .
a ) Ist man allgemein einig , so wird der Beschluß vom Minister «

Staats - Sckrelair zu Protokoll gefaßt . Sind aber abweichende Mei¬

nungen , so müssen die >enigen , welche solche auseinander zu sezen wün¬

sche » , es dem Präsidenten anzeigen , welcher sodann die Rcthefvlge ,
nach welcher eln jeder sein - Glimme ablegen kann , bestimmen wird

Zuletzt saßt der Referent die verschiedenen geäußerten Meluuog -n zu »

fammen und stellt jeden streitig gebliebenen Gegenstand kurz und deut¬

lich dar , woraus der Präsident abstimmeu läßt . Die Mehrheit der
Stimmen entscheidet .

2z . Bei gleicher Anzahl der Stimmen auf beiden Seite » , siebt der

Präsident durch die seintge den Ausschlag , und die Gutachten oder

Beschlüsse werüc » na » der vorhandenen Mehrheit der Stimmen im
Staats - Rathe abgefaßk .

äs ) Der Minister - Staat - - Sekretair verzeichnet sie , unter na¬

mentlicher Bemerkung der anwesenden Mitglieder in das Protokoll ,
welches von sämmtlichen anwesenden Mitglieder » unterzeichnet wird .

27 . Bei Vortrctungsfällen muß das Protokoll dem Präsidenten nachträg¬

lich durch den Ministcr - Staat - sekrekair zur Unkcrschrifr vorgelegt werden

28 - Wenn Wir nicht Selbst anwesend tm Staatsralhe entscheiden ,

wird Uns das Gutachten desselben durch Unser » Staatskanzler vorgekegt .

Wik werde » alsdann bestimmen , ob Wir den Beschluß des Staats ,

ralhs genehmigen , oder die Genehmigung verweigern , oder solches

mit Bemerkung dem Staatsralhe zur anderweitigen Beralhnng zu ,
rückgebe » . Die Gutachten dcs Staatsraths und die entworfenen

Grsrtze » nb Verordnungen , sind ohne Ausnahme Unserer Besteigung

rintcrworse » , und erhalten für die ansndenden Behörden nur dann

Kraft , wenn Unsere Sanktion erfolgt ist . Jedes Ges - tz wird vom

Präsidenten konttasiginrt und vom Minist - r - Staals -Sekretalr beglaubigt .



ry ) Wird erst « it de « Ständen « erhandelt , so geschieht diese «

durch den Skaat - rath , » elcher ein « oder mehrere seiner Mitgiieder
dazu nach der Auswahl de - Präsidenten deputier . Nach Beeudiguog
der Berhaudluog wird Uns die Sache wieder vorgelegt .

zo ) Dir Beurlaubung der Mitglieder de - Staats - Rath « geschieht
» ach den bestehenden Verordnungen , entweder vor Uns Selbst oder
durch den Präsidenten .

zi ) Ja de » Monaten Juni , Juli und August werden die Sihon .
gen de « ganzen Staats » Rath « suspendier , wenn nicht dringende An ,
gelegeuheite » dessen bnsammenberufuu - erfordern . Die Arbeiten io
den Mtheilangkn können aber fortgehen -

zr ) Wir deavftragen Unfern Staat - - Kanzler , den Fürste » von
Hardenberg , dafür zu sorge « , daß gegenwärtige Verordnung in allen
ihren Thetleu zur Ausführong gebracht werde .

Ev geschehen und » egete » zu Berlin , de » rosten März rsir -

( l. . 8 . )
Friedrich Wilhelm .

C . Fürst v . Hardenberg -

Mitglieder des Staats / Raths .
r ) Gtaat - diener , welche du - ch ihr Amt zu Mitglieder » de -

Staat - . Raths derufeo siad : der Staat - - Kanzler , Fürst vou Harden »
derg — Präsident ; d . Feldmarschall . « ras vo » Kalkreuth ; d >r Feld¬
marschall Fürst Blücher » . Wahlstatt : der Staat - - und Justitz Minister

Ktrcheisen ; der Staats - und Finanz -Minister Graf » . Bülow ; der
Staat - - und Minister de - Junero v . Schuchmanu ; der Oder - Kam -
mrrherr , Staat - - und Polizei - Minister Fürst von Wittgenstein ; der
Staats - und Kriegs - Minister , General - Major v . » open ; der Ml «
uister » Staats - Tekretair v . Klewih ; der General - Postmeister v . See -
gebarth ; der Chef de - Oder » rii unal - » . Greelmaun ; der Chef - Prä -
sideul der Oder » Rechnung « - Kammer » - Schlabrendorff ; der Geheime
Cabinets ' Nat » Albrecht ; der Oberst » . Witzleben ; Vortragender Ossi -
zier im MUitair » Cabinet -

II ) Die sieben kommaudireudea Generäle in den Provinzen , je «
» och ebenfalls nur , « eon sie besonder « berufen werden .

III ) Staatsdteuer , « eiche durch besonderes Vertrauen Sitz und
Stimme , als Mitglieder im Staatsrathe erhalten : der Herzog Karl
« ou Meklendurg ; der Fürst Madzewill , Statthalter des Großherzog »
thom « Posen ; der Fürst Puibus , General » Gouverneur in Ren - Vor -
Pommern ; der Staats - nud Cabinett . Minister , aach Ober - Marschall
Kraf vou der Gvlz ; der General der Infanterie Graf von Gurt «
scnan ; der Staats - Minister v . Brockhausea ; der Staats - Minister
Freiherr v . Bltrufielu ; der Staats - Minister v . Bepmr ; der Staats -
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Minist « Freiherr v . Humboldt ; der General - Lieutenant und General .
Adjndant v - - - Knesebeck ; der Staats - Minister und General - Lieote -
nanr Graf v . Lottum ; d . Bischof Sack ; d - Dom - Dechant Graf » .
Spiegel ; d - Geheime Staats . Rath V- Stagrmauu ; d . General «
Major » . Giollmann ; d . wirkliche geh . Legations - Rath v . Jordan ;
d . wirkl . ged . Legations - Rath Ancillon ; d . General . Major v . Scho «
irr Ute ; der wirk ! , geh . Ober - Regiernngs - Rath ; v . Kamptz ; d - Ge -
veral - Jntendant Ribbevtrop ; d - wirk !, geh . Ober - Regierungs - Rath
Nikolenins ; d . wirkt , geh . Oder » Regierungs » Rath Friese ; d . wirkt -
geh . Ober - Finanz - Rath Ladeoberg ; d - wirkt , geh . Oder - Justiz - Ralh
v . Dietrichs ; der wirkt geh . Oder - Finanz - Rath Rother ; d . wirkt ,
geh . Oder - Finanz . Rath Maaßen ; d . geh Legarions - Rath Hossmaim ;
d . Staatsrath Rehdiger ; d . Staars » Rath Scharnweber > d - geh - Oder -
Finanz - Rath v . Beguelin ; junior ; d . geh - Ober - Regierung - - Rath
o - Dewitz ; d - geh . Ober . Finanz - Rath Ferber ; d . geh . LegationS -
Rath Eichhorn ; d . geh Justiz - Rath nnd Professor v . Savigny .

Berlin , den rasten März 1S17 .
Friedrich Wilhelm .

C . Fürst v . Hardenberg .

L . Abthcilungcn des Staatsralhs .
I ) Auswärtige Angelegenheiten : der General der Infanterie ,

Graf v . Gneiseuau ; der Staats - Minister v . Brockhausen ; der Gene ,
ral . Lieutenant und General - Adjndaot » - d . Knesebeck ; der wirkt - geh .
Legations - Rath v . Jordan ; der wirkt - geh - Legations - Rath Auciklon »

II ) Militair - Angelegenheiten : der General der Infanterie , Gras
v . Gneisengu ; » er General « Lieutenant und General - Adjuvant
Knesebeck ; der General - Major » . Grollmanu ; der General - Psajor
von Scholer Ute ; der General - Intendant Ribbentrop .

III ) Justiz Angelegenheiten : der Staats . Minister -p . Bepnie ,
der wirk !, - eh - Ober . Justiz - Rath v . Diedrichs ; der - -l - . Legations -
Rath Eichhorn ; der geh . Justitz - Rath und Professor Savignp .- , i »
noch z» ernennendes Mitglied aus den Rheinprop ' uzen -

IV ) Finanz Angelegenheiten : der Staa '. s , Minister , General -
Lieutenant , Graf v . Lottum ; der geh - Staats . Rath v - Stägemann ^
der wirkt - geh . Oder - Finanz > Rath Lad ' aber - ; der wirkt - geh . Ober -
Finanz . Rath Rother ; der geh . Ober » Finanz - Rath Ferber -

V ) Handels Angelegenheiten -, her Minister . Staats - Sekretaik » .
Klewih ; der wirk !- geh . Oder » Justiz . Rath Diedrichs ; der wirkt .
geh . Oder - Finanz . Rath Maaßen ; der geh . Legations - Math Hoff
mann ; der geh . Ober . Finanz - Rath » . Beguelin junior -

VI ) Innere Angelegenheiten : der Staats - Minister , Freiherr d°
Altenstein ; dex wirk !- geh . Oder - Regierung - - Rath v - Kamptz ; der
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wirk !, geh - Ober - Regierung « . Rath Friese ; der Staats - Rath Scharn «
webrr ; der geb . Ober - Regierungs - Rath v . Dewitz .

VII ) Coitus und Erziehung : der Minister - Staats - Sekrekalk
» . Äie ttz ; der Bischof Sa » ; drr Dom - Dechan , Graf v . Gpiege !;
der wirkt , geh . Ober - Regierung « . Rath v < Aamptz ; drr wirk ! , gtch -
Ober - Regierungs - Rath Nicolovius .

Berits , den - osten März izi ? .
Friedrich Wilhelm .

C . Fürst v . 5) ardendrr « .

Rede des Fürsten v . Hardenberg vor Sr . König !. Major
M üei Einsetzung des Staats .' Raths .

Lurchlanchtigste Prinzen !

Hochgeehrteste Herren !
Seine Majestät , der König bat durch die so eben bekannt ge¬

machte Errichtung eiueö Staats - RMs , Seinen getr neu Uut nbvo.cn
« m n ' ueS Pfand Seines Landesoäteiiichen WohlwvL . ns und Seiner
Königlichen Gestuvungen gegeben , wofür Allerdochst demselben der
Dank der Zürfoicht und Treue der ganzen , unter dem preußischen
Kepter , glüklich vereinigten Nation ; iusonderheit aber der hier rer -
sammeiten Könizl Peamren gebührt , die der Monarch gewürdigt , In
sei ten Staats - Rath zu berufen , und dadurch mit dem ehrenvollsten
Vertrauen deehkt hat .

Wie könnten wir es besser erkennen und zu verdienen streben
als durch die Erneuerung des feierlichen Gelübdes ; auch in diesem
uns annerrraute » Berns , die Pflichten gegen Ihn und das Vaterland ,
treu und onverdküchltch zu erfüllen ?

Eiemeine Herren , welche dieses Vertrauen ihres Königs vor
thron Mitbürgern aulzerchnet , sie baden aus dem Munde Sr . Maje¬
stät , Eie baden aus der Errichtungs - Urkunde des Staats . Raths ge¬
hört , zu welcher hohen Bestimmung sie von ihrem Monarchen ermnu .
t - rt und geeilt durch die theiluehmcndc Gegenwart der Prinzen Sei¬
nes Königlichen Hauses , berufen sind . Die Augen de « Volks , die
Hoffnungen des Vateriandes , sind nnmnehr auf uns gerichtet - Wir
find entschlossen , sie nicht zu täuschen ; wir sind entschlossen , ans tcr
einfachen Bahn des Rechten , unser W rk zu fördern . Die Erfolge
der menschlichen Tätigkeit stehen in der Hand Gottes ; aber der ed¬
lere Mensch muß den ganzen Ernst seines Lebens darauf richte « , et



was Unvergängliche « zu pflanzen , damit sein öffentliche « Wirkt » , auch

wenn siin Name längst in dem Andenken der Geschicke er v ' chen ist ,

in sein . « Volke noch fruchtbringend fortdauere . kaffen sie un « dieses

Ziel nie an « dem 'Lage verlieren , und wir werden die Absichten un -

sert königlichen Herrn gewissenhaft befördern ; wir werden die gerech¬

ten Erwartungen des Vaterlandes redlich erfüllen ; wir werden den

Nachkommen ein segenreiches Vermächtr -iß hinterlassen .

Sie sind von Gr . Majestät hauptsächlich zu dem wichtigen Ge ?

schifte berufen , die gesetzlichen Anordnungen , welche das Bedürfniß
und die Verwaltung des Staats , alS Normen der Wirksamkeit för¬

dern , in Berathung zu nehmen , die Entwürfe , welche die verwalten¬

den Behörde » darüber , verlegen werden , und die Gegenstände , w iche

Ihnen des Königs Majestät besonder « üb . rtrage » wird , nach ihrem

Gewissen und ihren Einsichten zu prüfen , an da « bestehende verbes¬

sernde Hand zu legen , Neues zu schaffen , wo eS nölhig ist .

Wir würden den Ansprüchen , welche die Aeit « ud die Nachwelt an
unS zu machen berechtigt sind , nur sehr unooükommeu genüge » , wenn

wir unsere Bestrebungen auf den engen Krri « SeS augenblickliche «

Bedürfnisses beschränkten - Vielmehr ist die A fgabe , die wir

zu lösen haben , ui dt , b » S Bestandene geradehin zu verwerfen , bloß

weil die künstlichen Berechnungen der Theorie etwa « Anderes wollen ;
nicht , als eine eheliche Uekerlieferring d « Altcrthnms , eS in unver¬

änderter Gestalt z» bewahren , sondern cs in die glgeuwärtiaeu Ver¬

hältnisse LrS Staat « , in Ne Bildung unseres Volks , und in die

Forderungen der Zeit , verständig eu zufügen -

Vollkommenheit ist nicht ein irrbischeS Leo « , aber die Gesetzgeber

sind das Rüstzeug , welche « dt « Weitregicrnng zur Erziehung de «
Menschengeschlecht « auSerwählt - Dieser Gedanke muß uns bcherrsren ,

er muß die Seele unserer Rathschläge und dr Geist unserer B scbiüs -

se seyn - Denn nur also , nur für dg « höchste begeistert , können wir

die dauernde Wohlfahrt diese « Reich « und die Selbstständigkeit diele «

Volk « begründen Helsen - Auch ist ein solche « Bestreben allein da « Bei¬

spiel , mit welchem Preußen würdig voraugehen muß - ES har dca

Frieden rühmlich erkämpft ; diesen im Innern and von außen zn rr -

halten and zu befestigen ; im Innern durch die bürgerlichen Lugenden

de « Gehorsam « gegen de » König und die Gesetze der Treue , de «

Recht « , der Sitteu -Einfalt ; von außen , durch die Kraft einer Nation ,

welche , durchdrungen von ihrem inner » Ledtn , die Ehre de « Thrones vnd

de « Lande «, vnd ihre Unabhängigkeit von den Fremden , höher ach et , als

alle Güter der Welt , welche daher , gestärkt durch ihren heiligen

Glauben , durch die Liebe für ihren Monarchen , durch da « A denken

an die rahmwürdlgen Ldaten der Voreltern , wieb r jeden ungerech¬

ten Aogrtff ede » so herzhaft gerüstet , als im Gefühl ihrer nur dur »
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Gerechtigkeit zu behanptenden Würde abgeneigt ist , de » Friede » uir.
gerecht zu verletzen .
In de « Vertrauen de » Volk » bat eine kraftvolle Regierung iu allen
Lagen , in welche die Verbültniffe der Zeit sie auch versetzen mögen ,
eine nie versiegende Hülfsquelie . Diese » Vertrauen , von welchem
die ueuestc Geschichte de » preusischen Staat » ein unsterbliche » Muster
aufstellt , sollen st« erbalteu , beleben und kräftigen .

Die großen Wettbcgebeuheikeu der letzten Jahre , an denen Preu¬
ßen eine » eben so ruhmvollen , als glücklichen Antbeil genommen , ha¬
be » fremde Provinzen unter den Zepter Sr - Majestät vereinigt -
Ihre geographische Lage , ihre frühere Verfaffno , ihre Gesetzgebung ,
ihre Beziehung auf Vachbarstaaten , führt erweiterte Bedürfnisse de »

Reichs » neue Interessen , mannigfaltige Forderougeu an die Verwaltung
h - rbei - Ader auch hier werden wir jedem Hinderniß stegreich eutge .
gen treten , wenn un » nie der Gedanke verläßt , daß wir nicht für
den flüchtigen Augenblick , daß wir für ein dauernde » Leben de » Staat »
wirksam stad - Auch hier werden wir Gegen schaffen , und unter de »
neuen Unterthanen Sr . Majestät , einen Wetteifer de » Vertrauen »
und der Vaterland » liebe verbreiten . Wir wollen oiemal » vergesse » ,
daß der Trohu , auf den nufer geliebter Monarch von der Vorsehung
erhoben wurde , auf der unwandelbaren Liebe , auf dein unrrschütier .
lichen Zutrauen Seine » Volk » gegründet ist .

Der preußische Staat muß der Welt beweisen , daß wahre Frei¬
heit und gesetzliche Ordnung , daß Gleichheit vor dem Gesetze und
persöuliche Sicherheit , daß Wohlstand de » Einzelnen , so wie d - <
Ganze » , daß Wissenschaft und Kunst » daß endlich , wenn ' » vnvernieid ,
lich ist , Tapferkeit und Ausdauer im Kampf für » Vaterland , am
sichersten und besten gedeihen , unter einem gerechten Monarchen -

Und so lassen sie uu » mit vereintem , redlichen Willen Hand an -
legen an da » Wert , das uns der Aöulg übertragrn hat , und nicht
müde werden , damit wir , würdig der Gnade desselben und seiurs
Vertrauen » , in seiner Zufriedenheit unsere Belohnung , ln den Seeg ,
uungen seine » Volks unsere Bürgerkroneo empfangen , damit wir , hin -
weggerufeo von dieser Bühne unserer irdischen Thätigkett , ein freu¬
dige « Bewustsevn der treu erfüllten Pflicht und eine » dankbaren Ge¬
dächtnisse » der Nachwelt mit un » nehmen -

Gott segne den König ,

Sei « Hau » uud sein Volk !



Tabinel « .' Ordre an den Staats ' Rath .

Berlio den zostco März irr ? ,
» egen « u « f .ühr » og der , nach der Verordraag vvm

srften Mai iriz zu bildenden Repräsentation
de « Volk « .

Ich habe ln der Verordnung vom ar , Map isiZ über die zu bil¬
dende Repräsentation de « Volk « bestimmt , daß eine Kommission io
Berlin niedergesetzt werden sollte , die au « einsichtsvollen Staat « beam -
teo und Eingesessenen der Provinzen bestände , um sich mit der Orga «
uilatiou der Provinzlalstäade , der Laote « - Rerrästataute » und der
« usardettung einer Verfassung « - Urkunde nach den io jener B rvrd -
nuug auigeftellten Grundsätzen , unler ihrem , des Scaatskanzler « ,
Vorsitze , - u beschäftige « . Der Krieg , die gänzliche Festst llung de «
Besitzstand » « , und die Organisation der Verwaltung » haben dir Ans «
fähruug jener Verordnung bisher gehindert - Da jetzt der Staatsrath
errichtet ist , so will ich die , zu der gedachten Kommission zu bestim¬
menden Staatsbeamten au « seiner Mitte nehmen , und de « Slaat « -
rath die Erfüllung meiner Absicht übertragen . Ich bestimme zur Ko «
Mission :

Ei » , dem Staatskanzlee , al < Vorsitz - nden ; den Fürsten Radzi -
will ; den General der Infanterie , Grafen » Gne s na » , de r S aat « -
Minister v - Brockhausrn ; den Staals - Minister Freih - rn v . Alrenst . io ;
den Staat « Minister v . B - rme ; den Staal « - uud Iustitz - Miaisier
» . Ktrcheisen ; den Staat « - Minister , Freiherr v - Humiodi ; den
Staat « - und Finanz . Minister , Grafe « v . Bülo « ; tea Staat « - Mi¬
nister de « Innern v . Schurkinen » ; den Staat « « und Polizei - Minister ,
Fürsten za Wittgenstein ; den Minister - Staat « . Sekretste v . Klewitz ;
der General - Lieutenant und General - Adjata tt v - d . Knesebctk ; den
Domdechant , Grafen v - Spiegel ; den geh - St « at « » Raih V- Stäge «
mann ; den Genera ! Major v . Grollmaun ; den wirk !- geh - Legatioas -
Rakh Aucillon ; den Staats « Rath » . Rehdiger ; de » geh . Justiz -
Rath , Prof . v . Savigup ; den geh . Legattv » « - Rath Eichhorn ; da «
Mitglied au « den Rhelnprovtozeri , welche « noch in de » Staat « - Rath
riutretea wird .

Diese Kommission soll sich zuerst mit der Zuziehung der Einge¬
sessene « au « den Provinzen beschäftigen , ihre Arbeiten solle » im Staat « »
Rath » orgrlra - eu , und von diesem Mir die Vorschläge « ingerrichk
werden , worauf Ich da « Weitere verfügen will -

Berlin , den zosten März lgi ? -

An he « Staat « - Rath .
Friedrich Wilhelm



Kabinets - Ordre an den Staats .' Rath .

Berlin den zostrn März 18 , 7 , wegen des neuer ,

Stcurrsystems .

Einer der ersten Gegenstände , di : Ick» dem Staats - Ruth über¬
trage , ist die sorgfältigste Prüfung des Anliegenden , vom Finanz ,
Minister einzerejchien Entwurf « zum Gesetz über die Skeueroerfas -
sung de « Königreich « . Ich ernenne zur besouderu Bearbeitung die¬
ses wichtigen Gegenstandes : den Staats - Mimster , Freiherr » v . Hum¬
boldt , als Vorsitzenden ; den Fürsten Radziwill ; des Fürsten Putbu « ;
den wirkl - ged . Ober - Regierung « - Rath Friese , als Referenten ; den
wirk !, geh . Oder - Finanz - Ra -' h Ladenderg ; den mirll . geh , Ober - Ju¬
stiz - Ratd , v . Dicdrich « ; den - wirkt , - eh . Oder - Finanz - Rath Rother ;
den wirkl - geh . Oder - Finanz - Rath Maaße » ; den geh - Lrgalivns -
Ratb , Hosmann ; den Staa .' s - Ralb v . Rehdiger den Staat « - Rath
Eck ' inweber ; den ged - Oder - F ' uanz - Rath v - Beguelin ; den geh -
Oder - Regierung « - Rath v - Dewitz ; den geh . Ober - Finanz - Rath Fel¬
der ; die zehn Oder - Präsidenten brr Provinzen .

Nackdem diese die Sacke werden vorbereitet baden , ist sie im
Staartralh vvrzntragen , dess- n Gutachter » Ich zn Meiner weiteren
Enlsstl ^ ßung erwarte -

Brrlin , den zosten März irr ? .
Aa den Staats » Rath .

Friedrich Wilhelm

Vierundzwanzigste Urkunde .

Dankschrift des Stadtrathes zu Kölln , welche Sr . -Maje¬

stät , dem Könige von Preußen , am n . Sept . 1817

in dieser Stadt überreicht worden .

Et ist ein großer Augenblick , indem die Vorsteher der Stabt
Kölln , im Namen dieser , um Deutschland verdienten Gemeinde die
Gefühle der Ehrfurcht uud Liede , wovon alle ihre Mikdüiger belebt
sind , vor dem Dohne Eurer köuiglichcn Majestät aussp echen dürfen .

Was Eure königliche Majestät in einem kurzen Zeiträume für
uns , Ihre neuen Kinder , mit - roßen Auf«Ofcrm >- n gechau Hader-,



hat unsre ln jugendlicher Innigkeit aufstrebende Liebe tief nnd fest
begründet , ko fest als es die Zuversicht ist , womit wir vertrauend
anf Allerdöchstdero angestammte und zu allen Zeiten erprobte Gesin¬
nungen e er glücklichen Zukunft für uns und unsre Nachkommen
entgrgeulehen .

Das Geschehene und Alles bas , was wir von der väterliche ,,
Fürsorge Eurer königlichen Majestät getrost erwarten , erregt unsere
unbegrenzte Verehrung , unfern tiefgefühlten Dank .

Dank , tiefen Dank für die huldreichen , b rubigenden Zusagen ,
die Eure Königliche Majestät in Allerhöchst Dero Besitznahme , Pa¬
tent drn Einwohner » brr hiesicen Stadt , so wie den andern Be¬
wohnern der rheinischen Provinzen zu machen geruht haben .
Dank für die kövigl . Fürsorge , woinir Eure Majestät dies du ch
hart ' » MiswachS bedrängte Jahr in den Herzen alter hiesigen Ein »
Ivodurt unvergeßlich gemacht haben . Dank Eurer Malestär für die
Ernennnlig der Jmmediat 2 >' ltiz -Ko >uwilsion und die dieser Stelle
gkg . deue Weisung : zu rasche Abänderungen zu vermelden und das¬
jenige zu achten , was sich tu unserer bisherigen Verfassung Gutes
finden möchte .

Gewiß wird diese Stelle dieses Gute überall erkennen , und Euer
Masi stät unpartdeiisch bezeichnen - Ohne derselben vorzagreifen , wa -
gen wir in Urdereinstluimung mit den von unser » Brüden , au der
Mosel geänßerreu Wünsren , die Entfernneig des Feudal - Svstems ,
die Gleichheit i » Vertheilnng aller Abgaben , die Gleichheit aller
Staatsbürger vor dem Gesetze und dem Richter , die Oeffentlichkeit
des gerichtlichen Verfahrens , die llnadhängigkut drs RiKkeramles ,
die Trennung der Gewalten , das Urthei ! durch das Geschwvraeu - Ge -
kicht in Kriminal - Sachen nnd unter einigen zur Beförderung der
Gewerbe nölbig n Modifikationen , die Freiheit des Handels nnd
der Gewerbe , als solche Grundsätze zu bezeichnen , die aus das Lau -
deswobl vortbeilhaft gewirkt haben , und deren zukünftige Handha¬
bung in jeder Hinsiche zn wünschen ist -

Fest steht die öffentliche Meinung für diese Institute , und wir
achten uns eiustweile « berufe » , sie anszusprechen , da es ihr vech an
einem konstitutionellen Organe gebricht -

Bis zn defsin Eiajührnng durch eine zur festen Begründung des
Ansehens der kösiglichen Rcgirung so vöthjge ProvinziaöRexrä .
sencativn birken wir die General , T>epartcm ; ntS - Räkhe als Proviuzial -
Revräsenianten zu versammeln und mit dieser Stelle , die zum Wvhi
de « Landes eiiijuknhrcnde künftige Verfassung und die dem Geiste
der Einwohner zusprechende Modisikat , ou ; n einznführender oder be¬
reits ejngesübrter Jnstirute i» reife Berathung nehmen zu lass n »
und die Klimme dieser V Hörde auch über die zur Beförderung des
Benz . Prov . Vers . » . Tss.
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Lanbcswvbls dienlichen Arstaiten und VerdioLungsmittcl mit benach¬

barten Provinzen z» vernehmen .

Mit Bezog auf das W ^ dl unserer Stadt erlauben mir uns dem¬

nach Eurer königliche » Majestät soigeude nähere Bitte » vorzu -

tragen :

1 ) Daß es Allerhöchst denselben gefallen möge , die Polizeigewalt

wieder mit dem Bükgermeisteramte zu vereinigen . Das hier

ueu eingefübrte Polizei -Präsidium kostet jährlich is .oco Rthlk -

mehr , als die bisherige Polizei Verwaltung wovon 70100 Rthlr -

von Eurer königliche » Maj stät und zovo Rthlr . von der Stadt

getragen werden . Es lähmt den G srbäftsgaug durch unvermeid¬
liche Collisioneu , cs verbreitet Mißvergnügen unter ter Bürger¬

schaft , die ihren Vorstehern ungern ein all begründetes zum

kräftigen Wirken für das allgemeine Bürgerrecht höchst uöthiges

Ansehen entzogen sicht .

2 ) Untern Handel und unsere Gewerbe empfehlen wir dem kräf¬

tige » Schutz - Eurer Königlichen Majestät .
Seine Lage mißbrauchend legt drr durch deutsches Blnr be¬

gründete Niederländische Staat unserer Industrie ungerechte

und unerträgliche Fessel an . Die Zufuhr auf dem Rheine ist

mit Zöllen belegt ; die Ausfuhr unterer Erzeugnisse durch Land '

und Wafferzölle erschwert , während niederländische Fabrikate un¬

gehindert bei uns cingehen , und hier oft um geringer » Preis

feil geboten werden , als das rohe Material selbst , das unsere

Fad ikanreu durch Holland beziehen müssen .

Z) Bei Einführung dis neuen Zoll Svstems , das unserer Indu¬

strie einigen Schutz zu gewähren bestimmt ist , bitten wir den

Transit - Handel vv » all n Belchrävkungen befreien , und die im

hiesigen Hafen depouirten Transit - Waaren von allen Eingangs -

Zöllen ausuehmen zu wollen -

4 ) Für unsere Lehr - und andre öffentlichen Anstalten bitten wir
um rechtliche Handhabnng bei ihrem durch unsere Vorfahren ih¬

nen zugewendeien Eigenkbum , und um Entschädigung für die

ihnen durch den jüngsten Reicks Depukakions Receß zum Wohl

des Ganzen aufcrlegten Opfer ihrer Güter und Rechte auf dem

jenseitigen Rbeioufer .

§ ) Erfolgt diese ' Bestimmung , dann wäre ein wichtiges Element
mehr da , zur Begründung künftigen hoben Flors unsrer Stu¬

dien , ein Grund mehr zum Gedeihen der Rheinischen Univer¬

sität , deren Verlegung in diesem uralten Sitz der Wissenschaften

aus so manche » die Ansprüche anderer Städte überwiegenden

Gründen zur künftigen Bildung der Rheinischen Jugend Euer

Königlichen Majestät wesentlich erscheinen wird .
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ü ) Zur direkte « Erleichterung der durch den Krieg hart gedrück¬
ten Bürgerschaft , dttten wir das Kaseruirungs Tvst - m in seiner
vollen Ausdehnung mit Schnelligkeit und Nachdruck auskübrcn
zu lassen , damit jeder so viel möglich zum unbeschränkten Ge¬
noß häuslicher Ruhe gelange .

7 ) In der nämlichen Beziehung ditten wir , das angeiaogeue
Steuerkataster vollenden zu lassen , damit die hiesige Stadt wie .
der von der Last enthoben werde , di - sie von einigen Gemein¬
den einstweilen dis zur ferneren Ausgleichung mit andern Ge¬
meinden , bat übernehmen müssco .
Dicke Gegenstände Eurer Königliche « Majestät Allergnädigstea

Fürsorge untertbänigst zu empfehlen , dazu haben wir uns in dem
gegenwärtigen Momente durch unsere Fürsten - und Vaterlandsliebe
gedrungen gefühlt - Als treue Unrerkbaueii und Bürger durften wir
uns erlauben , Eurer Königliche » Majestät scharfblickendem Auge
dasjenige allerunterthäojgst unmittelbar vorzutragen , was uns vo «
unserm Standpunkte aus , als Wesentlich erschien , um in den Her¬
zen aller unserer Mitbürger die Anbäuglieteik uud Liebe an das
Königlich - Preußische Haus zu befestigen , die fortan unser Stolz , so
wie der festeste Grundpfeiler nuferes Glückes sepn werden -

Cw . Königl - Majestät ic . ic .

Der Ober - Bürgermeister , die Beigeordneten und
Stadkräthe der Stadt Köln -

Fünf und zwanzigste Urkunde .

Die Utbergabr der Adresse der Stadt Coblenz und brr Land¬
schaft an Sr . Majestät den König in öffentlicher Audienz
bei Sr . Durchlaucht dem Fürste » Scaatskauzler , am
12 . Januar 1318 - Als Bericht für die Theilnehmer .

„ Redet Wahrheit miteinander , richtet recht , und schafft Friede in
eueren Thoren : "

Der Prophet Zacharias 8 , iü .

Der achtzehnte Oktober , sonst wohl am Rheine wie in Deutsch ,
land überall , alt ein froher Jul und Jnbeltag des Volkes begrüßt
war im verflossene « Jahre kahl und freudenlos vordcigegangcn . Auch

l3 '



io einer Gesellschaft , die sich in Coblcnz zu seiner Feier vereinigt
hatte , mogtc die freudige Erinnerung der siegreichen Zeit , die viel
Böse « gut gemacht , der Uuznsricdenheit mit der Gegenwart nicht
Meister werden ; und die Zukunft , die schon so pst nicht Wort ge¬
halten , konnte schwer schwaches Vertrauen al' gewinnen . Doch gab
die Versammlung zuletzt einer Adresse an Sr . Majestät den König ,
die vorgekraaen wurde , ihren Beifall , und sse wurde von allen An¬
wesendes ohne Ausnahme unterzeichnet . Sie sollle vrkbnnden mit
Auderm , was früher In gleichem Sinne geschehen , ein Äntried wer - '
den , und ein Ruf in dumpie Stille , ein bewegter Akhem in die träge
Luft , eine Strömung !m stehenden Wasser , damit die keimende Sa t
frischer Hoffnnng ans teutscher Erde dies - Landes uicht gar ver¬
sumpfe . Daß ein drückendes Bedürfniß d . s Augenblicks hier gesät »
tigk war , daß die beklemmte Zeit nach eiuer solchen Anregung sich
gesehnt , erwies sich bald aus dem Erfolge , indem der Hauch des
Munde - , der jene Worte ausgesprochen , schnell za einem Wehen
wurde , da - vom Rheine hinauf erweckend durch die Gebürge bis zu
den ferueu Gränzen de - Lande - ging , und weil »s nur dem eigenen
Gedanken Aller begegnete , auch Alle schnell in derseloen Gesinnung
vereinigte . Die Schritt verbreitete sich bald durch den ga » >eu Re¬
gierungsbezirk , keine demagogischen Künste wurden augcwendet ; wie
der Umlauf der Gedanken schnell das Aeußerste mit dem Innersten
verbindet , so war auch hier das Band durch st» selbst gefunden ; und
weil der rechte Brennpunkt des Gesammtwilleus getroffen war , sam ,
weiten sich auch in ihm leicht alle zerstreute Strahlen . Kein Zwang
war weder hindernd noch befördernd eingetketen - Einerseits war
das diesige Oberpräsicium und die Regierung allzu billig , einsichtig
und kundig dessen ; was der Zeit und des Geistes ist , als daß sie
hemmend in diese ruhige Abstimmung hätten cingreisen wollen , wo
Jeder gefragt wurde , ob er der Meinung sey , daß solche bescheidene
Worte , al < hier gelchr eben standen , zum König geredet werden soll¬
ten ; diese Regierung hatte vielmehr den inquisitorischen Versuch ei¬
net Laudrath - , da - Unternehmen z » hiukertreiben , wie er verdiente ,
gurückaewiesen . Andererseits hatten die Gemeinden , meist von ihren
Schöffe » durch dir Gemclndeglockeu zusammenberufen die freie Wahl ,
ohne daß eine Uederredung einxccrecen , zu eigener Selbstbestimmung ;
und es wnrde geachtet und erkannt als cioe A - » ßeruug dieser Frei¬
heit , als unter Allen nur zwei de » Beitritt « ew - igcrt , die eine an
der Mosel , indem sie sich mit der gegenwärtigen Verfassung zufrie¬
den zu ievu erklärte ; die andere aus dem Huudsrnck , indem sie in
einem Jrthum befangen , sich ausgesprochen , sic wolle die alre Ver¬
fassung nicht , weil sie sonst wieder den Zehnten geben müsse . Go
kam »ine Adresse zu Stande , nicht wie jrn , französischen Gaukel -
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spiele , ws häufig in den Audienzen leere Hast « » mit der Etikette
außen beklebt , vorgefabrcu wurde « , sondern in d - r Weise der Eng¬
lischen , beglaubigte Urkunde » über die Meinung « « d die Gesinnung
dcl! Voltes ausgenommen - Vier , fünf , oder » och mehrere tausend
Unterschriften der angesehensten Einwohner des Landes kamen iu
dieser Akt zusammen , und cs wä ' e leicht gewesen , das Doppelte ,
Fünffache , ja Zehnfache dieser Zahl zu crlangcn , wenn man das
Mehrere gefordert , oder zweckmäßig erachlet hätte . Leicht wag dies«
Summe hinreichend sepn , diejenigen zu widerlegen , die da vorgeden ,
das konstitutionelle Streben scy de » , Volke fremd , und habe nur
einige unruhige Köpfe ergriffen , die ihre Einbildungen in die gleich¬
gültige Masse eingetragen . Diejenigen « der , die da meinen , solche
Sammlung in einer kollektiven Einheit sep schon an sich selbst ein
revolutionäres Bestreben , müssen auch die off , » Nicht Meinung « IS
einen Aufruhr vrrdamme » , indem auch sie die Spitze der geistigen
Flamme ist , iu die alles Gleichartige , das sich gesucht , aufgegangen ,
und ein reißend Wasser , das aut vielen Millionen Tropfen , die fol¬
gend der natürlichen Schwere , und durch Klüfte und Abhänge nie -
derriuneud , in eine Quelle zusammcngeflossen , plötzlich zu Tage
tritt , ohne daß Jemand ihrem kiefern Ursprung uacdgradeu mag .
Auch jener begeisternde Eifer , der so viel Tausende von allen Orten
vnd Enden , als hätten sic sich das Wort gegeben , » » gerufen in
Schlacht und Tod getrieben , muß mit gleichem Rechte aufrührerisch
gescholten werden , ein frevelhaftes Wort , das auch der Verstockteste
avszusprechen nicht wagen wild . Das Volk aber undekümmert um
solche Mißdeutungen , und ihre Möglichkeit kaum ahndend , strömte
freudig zu , und legte gerne Hand an ein Werk , in dem es sich nach
langer Vereinzelung wieder als ein Gemeinsames und Ganzes
fühlte ; und ein Hoffen und Erwarten war ihm doch zurückgegeben .

Während diese Bewegungen die allgemeine Aufmerksamkeit be¬
schäftigten , verbreitete st « die Nachricht am Rheine , wie der Fürst
Staatskanzler , obgleich die Jahrszcir so weit vorgerückt , diese Lände «
dennoch besuchen werde . D !c Adresse hatte gleichsam tm Vorgefühl
di s' s Bffuch . s , die Vermittelung dieses erlauchten Ttaatsdeamkeu
zwischen Sr - Majestät dem Kdnig und den Bittstellern « » gerufen ;
es mußte schicklich erscheinen , für die Uebergahe seine Ankunft ab «
zuwarken , und außerdem über die Weise , in der diese Uebergabe
füglich geschehen konnte » sich z » verständigen . Da bei dem ganzen
Unternehmen die Forin aufs Möglichste in Ebreo zu halten beschlossen
war , so mußce Bürgermeister und Stadtrakh der Gemeinde , von de «
die Adresse zuerst auSgegaugeu , sich als die Behörde anfdrängen , der
die Ueberrejchung am ersten zugekommen . Cs mußte scheine » , daß
diese Behörde die Ehre , die das ganze Land ihrer Gemeinde bezeigt ,



indem et ihrem gesprochenen Werte beigelrcten » und sie als eine
Stimmsührerin vor dem Throne anerkannt , mit Dank erkennen ,
nnd rer Aufforderung , et nun auch äußerlich z» vertketcn , ' trend
wie selbst geeicht , entgegen kommen würde - Da von dieser Behörde
seither häufige Klagen über den gegenwärtigen Stand der Dinge
ansgegangen , so mußte es nicht minder scheine » , daß c ne solche
äußere Lrgüimatiov idc erwünscht sevn müsse , indem , was vorher
nur al - Privatmeinvng einer örtlichen Korporation erschien , jetzt
als die Gcsammlmcjuung einer Halden Provinz aufkreten konnte -
De , wegen , nnd um jeden Verdacht eines VordräugcnS persönlicher
Anmaßung abzuwenden , wurde die Adresse dem Stadtratb übergebene
damit er sie in öffentlicher Audienz an die Behörde bringe - In¬
zwischen wie oft waS wahr ist , nicht als wahrscheinlich befunden wird ,
so wollte hi >r daS Wahrscheinliche sich nicht als wahr bewähren ; der
Stadlratb lehnte bescheiden die ihm zngedackte Ehre ab , den eignen
schriftlichen Rekurs an den Fürsten sich vvrdchalteod . Da in dieser
Weise dfi Form gerettet war , häkle Alles sich in sein natürliches
Velhältniß znrüttaeirtzt , indem außer jenem formalen Rechte kein
anderer ausschließlicher Anspruch aus eine so ehrenvolle Vertretung
zu ergründen war .

Wo in der bürgerlichen Gesellschaft die Verfassnng versagt , tritt
daS rein Menschliche hervor , auf dem , als der untersten Grnndveste ,
alle Form beruht , und daS in aaem Wechsel dieser Form immer
nnwandtldar dasselbe bleibt - Wie die ganze Mannigfaltigkeit der
verschiedenen Naturkörper sich jnletzt in wenige Natnrelemente auf -
lösen läßt , so liegt allen Bildungen in der Gesellschaft gleicherweise
eine Zahl von politischen Elementen znm Grunde , die , wo die
Form durch Revolutionen gewaltsam , oder durch Veralten Im natür »
licke » Lauf der Dinge zn Grunde gehr , immer nnverwüstlich diesel¬
ben üdrlg bleiben , und kaum ausgeschieden , sich sogleich wieder in
neue Gestaltung zusammcnfügen . Diese Elemente sind die verschie¬
denen Stände in der Gesellschaft , und die entgegengesetzte « Inter¬
essen , die sie bedingen . Bei dem Entstehen aller Staacsverfaffuug
tritt der Gegensatz von Lehr - , Wehr - und Nährstand als ein
uraufänglicher hervor , und die stärkste Umwälzung , die alles bis zum
Grunde zerstört , muß doch endlich diese Wurzeln als unzerlegbar an¬
erkennen , und es wird ihr nickt gelingen , sie auSzutilgeo . Welche
Gestalt die bürgerliche Gesellschaft im Laufe der Zeiten annchmen
mag , es wird immer ein Stand übrig bleiben , der die geistigen In¬
teressen deS Mensche » In sich bewahrt , und seine höhere Natur pflegt
und bildet ; während ein anderer des Irdischen wahrnimmt und in
den verschiedenen Handthierungen für des Leibes Nahrung und den
Wohlstand und die Behaglichkeit des Lebens sorgt , und ein dritter ,
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der sie beide wieder in sich begreift , sich schirmend um sie ber » er ,
breitet , unk mir muthiger Hand das Reckt bandbadt auf Erden und
die Gerechtigkeit . Darum wenn eine Ferm erstarrt , und für die
Bedürfnisse der Zeit unzulänglich sick erfindet , kann ihre Verjüngung
nur von dort auSgehen ; und soll die oberste Staatsgewalt im Ge «
fühle eines bringenden Bedürfnisses zur Reformation der fehlerhaften
Verfassung bewogen werden , so kann , da der kranken Form nicht
zuzumutheu , daß sie sich selbst anklage , dies nur von jenem festen
Boden b r geschehen . Im Bewußtfev » dieses Rückhaltes und in der
Kcnntu ' ß jener Quelle ewiger Jugend » die auf diesem Boden guiklt ,
liegt der einzige Grund , warum diese Z it von einer guten ständi «
scheu Verfassung so zuversichtlich ihr Heil erwartet -

Im vorliegenden Falle konnte die Adresse allein durch dieselben
Elemente , von denen sie ansgegangen , vertreten werben . Alle Stände
hakten an ihrer Unterzeichnung mit gleichem Interesse Theil genom¬
men ; eine Gesellschaft , in der die gleichen Elemente , die zu ihrem
Entstehen zusammeugewirkt , sich vereinigt fanden , mußte als die
süglickste für ihre Uebergabe erscheinen , unter der Bedingung , daß
ihre Glieder durch Unbescholtenheit das öffentliche Vertrauen zu po ,
stulircn berechtigt waren . Eine solche Depotation war am Tage vor
der öffentlichen Audienz schnell gebildet . In dem Theil des Lchr -
standes , der die Geistlichkeit begreift , fanden Herr Consistorialrath
Schwarz nnd Herr Pfarrer Albrecht für den diesseitigen Clerus »
Herr Generalvtkarius Ho mm er für den jenseitigen sich bereitwillig ,
der Letztere wurde jedoch am folgenden Tage durch eine Unpäßlich ,
keit von der Theiluahme adgehalken . Die protestantische Geistlich¬
keit hatte bei der Kürze der Zeit , da längere Verschiebung unschicklich
wurde , keinen besondern Vertreter gesunden , ihre Inte , eff, » wurde «
indessen in den allgemeinen ständischen gewahrt - Für den andern
Theil des Lehrstandes , den Gelehrten , sollten der Arzt , Herr D »
Sette gast und Herr Görres eintreten - Im Wehrstavde mußte
der Adel seine Stelle finden , hat er gleich , seitdem der alte Heer¬
bann wieder aufgeiebk , die Bedeutung verloren , die ihn im Feudal -
ssstem zum Webrstand im ausschließlichen Sinn erhoben , so sind ihm
doch seine Erinnerungen und größtentheils sein Besitzstand geblieben ,
nnd seine Interessen werden auch in den diesigen Landen , wie ander¬
wärts , Anspruch auf Vertretung haben . Herr Baron von VooS -
Waldeck und Herr von Elz - Rübe nach wollten diese gern fük
den vorliegenden besondern Fall auf sich nehmen - Herr von Rols -
hausen , selbst in der Landwehr , sollte für diese einsteden , und hat ,
da er zufällig in der Audienz nicht zngegen war , wenigsten « an den
später » Arbeiten der Deputation eifrig Tbeil genommen . Der
Wehrstand des Frieden - endlich , d<e Gerichtsparlhie , die da den



ruhigen Bürger durch di - Macht des Gesetzes und das Schwert der

Gere -- , ticke , t ge ,ren Unbill und Gefährdung schütze , war durch die

Herren Rcvisionerathe Dahm und Nell und den Friedensrichter

Herr » Murret vertreten . Der Nädrstand endlich , an d . ffen Spitze

H ' ir Landrath Bnrrek , a !S aLnünistraiiv . r B - amier und mithin

als natürlicher Vorstand getreten lvnr , wurde für bi - Bürgerschaft ,

den Handel und die Gewerke , die in ihr begriffen sind , durch die

Herren Nebel , Schaafhausen , Arnold , Dein Yard und

Pkender rcpräsintirt , während für den Bauernstand die Schöffen
Conrad nur Wir », aus der nässten Bürgermeisterei Nnbenach be¬

rufen waren . Eine solche Deputation , seiest schon eine Ständevcr -

saiiimiung im Kleinen , w . nu sna > vrm Volk > nicht gewählt , doch

sicher von Allen gut gedriss n , konnte für . ein schickliches Organ ge¬
halten werden , die Wün ' che des Landes bei dieier Gelegenheit aus -

zuspreLen , und da der Fürst Skaatstanzier wtedeibsik alle unterrich¬
teten , rechküchev Etinvohucr aufgefvrdert , ihm ihre Klagen und Er¬

wartungen vorzutragcc , so war sie durch dies . Aufforderung für den

F >l , für den sie sich vereinigt hatte , anch von oben herab gewisser »

maßen konstitutrt . AIS sie daher Montags am 12 . Jänner bei Sr .

Durchlaucht um eine Audienz , zu dem ausgciprochenen Zwecke , an -

gchaicen , wurde diese ebne welkere Schwierigkeit bewilligt , » nd sie

trat vor den Fürsten , nachdem sie vorher einig geworden , daß der
zweite Vertreter des Gelehrten Standes das Wort in ihrem Namen

fühle » , und de » Gang der Vorträge im Allguneinen leiten solle .

Der Sprecher , nachdem er den Zwick der Erscheinviig der De¬

putation im Allgemciucn aogegebcn , bat nm die Etiaubniß , Sr .

Durchlaucht mit ihrer inner « Zusammensetzung betaunk zu mache » ,

und st . lttc die Mitgliederderseiden , je na » der Ordnung der Stände ,
für die sie anskrclen sollten , d , m Fürsten vor . Er s» he alsdann ohu -

gcfähr iu diesen Worten fort : Di > Adresse an Sr . Maj . den König ,
welche diese Versammlung hier Enn Dnrchl . z » übergeben sich die

Freiheit nimmt , ist einstimmig v . n Stadt und Land voklrt , nnd

ruthäit den gemeinen Wunsch weit der Mehrzahl , ja man kann m -

Ssu der Gesammtdeit der Einwohner des Großherzorlhums . Ihr
Zweck war neben den lauten Wünschen , auch den stummen des Vol¬

kes ein gemeinschaftliches Organ zu geben , damit Sr . Majestät dar »
« u erkenne , ob bios einige Wenige sich mit solchen Gedanken von

der Wiederbelebung alter , und Bildung neuer politischen Formen

tragen , oder ob es ciue herrschende Idee tn allen Geistern scv . Dar¬

um ist die Adresse selbst schlicht und einfach und ohne alle überflüssige

Redensarten , ruhig und in ganz allgemeiner Haltung abgefaßl ; sie

gehet aus von den Eingaben anderer benachbarter Städte ; bezieht

sich auf die Vtthtiffangca , die Sr . > Majestät bei der Besitznahme
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gegeben , nnd deren Erfüllung sie vertrauensvoll erwartet ; und bittet

zuletzt , indem die Einwohner » eben ihrem Charakter « IS Glider der
Monarchie sich asch noch , und zwar besonders als Tentsche fühlen ,

daß S - M - die Veidreitung der ständischen Verfassung über ganz

Teutschlan !' , dem Art . iz gemäß , beim Bundestag veranlassen möge .

In diesen wenigen aber inhaltschwekcn W rten ist angedentet , was

Alle hoffen und erwarten , und darum drängten sich auch sogleich Alle

zur Lheiinahme hinzu . Sobald erst einmal der Anfang zur Untcr -

schreibung « eschehcv , wurde die Schrift von Hand zu Hand gereicht ,

und wie sich der Ruf merkwürdiger Begebenheiten oft unbegreiflich

schnell von Mund zu Mnnd über weite Gegenden bin verbreitet ,

so ging anch hier das geflügelte Wort schnell durch die ganze Land¬

schaft , und kam von A > eu gutgeyciße » und gewährt zurück . Die

Gemeinden harren sich an den meisten Orten darum versammelt und

rnhig den Inhalt bcrathen , alle Stäube unterschrieben willig ; die
Pfarrer auf dem Lande und die sonstige Geistlichkeit nebst den Schul¬

lehrern , Landräthe , Bürgermeister und die übrigen Beamten , die

Glieder des Adelt , die noch zerstreut auf dem Lande und in den

Städten wohnen , die größer » und die kleinern Gutsbesitzer , Ackers¬
leute » ud in den kleinern Städten die Gewerke , kurz alle Notabel »

des Landes , nnd die » icht « it der Unterschrift beigetreten , gaben

ihre stikfchwcigende Einwilligung dazu . So entstaub die Adresse als

die einstimmige Willrnsmeinuug von zwei dis dreimal hundertkausend

M nschcn , die den Bezirk deSevhnen , den sie umfaßt ; und die übri¬

ge » Rheinländer dürfe » nur von ihre » Daser » unterrichtet ftpn , um

gleichfalls beizutteteu . Seine Maj . werden nach Ihrer wdhimeinen .

den freisinnigen Denkungsart einen so einstimmigen Wunsch so vieler

Staatsbürger , die in treuer Ergedcuheit unter ihrem Zepter verei¬

nigt sind , sicher ehren und wohlwollend anerkennen , und die Depu¬

tation hält cS nicht für unziemlich , Ew - Durchlaucht anzugehen , sie

« !S ihr Organ vor dem Throne zu vertreten .

Der Fürst nahm hierauf das Wort und äußerte sich aufs Ver¬

bindlichste gegen die Vcrsammlnng in dieser Weise : Er werde nach

gevommeaer Einsicht die Adresse 8r . Majestät vorlegen , und er

zweifle zum Voraus nicht , daß bei dem lebhaften Interesse , womit

der .ttvnig seine Nheinproviuzen betrachte , eine solche freimükhige

Aenßeruug ihrer Wünsche wohlgefällige Aufnahme , nnd alle die Be¬

achtung finden werde , die bestehende Verhältnisse und Grundsätze

irgend zulassen wollten . WaS die nachzesuchte ständische Vertretung

beträfe , so scp eine allgemeine Staatsvcrsassung für Preußen keine

leichte Sache , und ein Werk das schnell vollendet werben könne .

Bei so vielfach streitenden Interesse » , bei so mannigfaltigen Formen

und Ansprüche » , die « iS Urderrest so verschiedener Helten und Bll -



dnugsstufen zurückgeblieben ; bei ein « so weiten geographischen Ver¬
breitung und so großer jzzultnrverschiedenbeit , wo , was z . B im
äußersten Litbancn gut und nützlich sep , liier am Rheine als völlig
unpassend , unschicklich und schädlich sich bewähre , nnd wieder was
hier ersprießlich sich bewiesen , dort verderblich werde , sev keine Zeit
verloren , die znm Ausgleiche » und Abwägcn streitender Richtungen
verwendet werde , und jede nothwendige Zögerung zugleich gerecht ,
fertigt und erklärt - Datum habe Se - Majestät für gut befunden ,
zuerst P -vvinzialstäude zu versammeln , die überall den örtlichen Ver¬
hältnissen uachgebildet , das Wohl ihrer Provinz ivahrnehmen könn¬
ten , ohne das der übrigen zu gefährden . Darum auch werde es die
erste Beschäftigung des Staatsraths sevn , der sich eben jetzt , oder
eigentlich am igten wieder versammle , nach den vorliegenden Be »
richten die verheißene Verfassung auf diesem Grunde in Ausführung
zu bringen , während zu gleicher Zeit auch der Bundestag diese An¬
gelegenheit zum Gegenstand seiner Berathung genommen - Seyen
diese provinziellen Vertretungen erst in Gang gesetzt , so würden sic
sich alsdann später leicht in einen Reichsrath vereinige » lassen , dessen
Berathung und Behandlung alles das « » heim falle , was allen Pro¬
vinzen gemein , und allen passend sep .

Der Sprecher bemerkte , die von Sr . Durchlaucht gemachte »
Aeußernngen würden allen Rheinländern sicher höchst erfreulich fern ,
und es werde allgemeine Billigung finden , daß Proviuzialstände als
die VorsSule künftiger Reichsstäude betrachtet würden , indem die
Stände , wie so viel Anderes in Tentschland erzogen werden müßten ,
obgleich am Rheine leicht die größte Gelehrigkeit in dieser Hinsicht
sich finden möge - Eine solche Provinzialvertretung werde sich füglich
auf die frühere , seit Jahrhunderten hier zu Lande schon eingefnhue ,
begründen lassen , die keineswegs wie so manche andere im üdrigc «
Tentschland überlebt und faul gewesen , vielmehr noch in den letzten

Zeiten ehe » bem Hofe Gelegenheit zu nicht nngegründetc » Klagen
über allzu große Beschränkung lgegebcu habe , ohne daß jedoch da¬
durch die Ruhe und der F - icde des Landes je gestört worden . Diese
Vertretung habe im Churfürstcnlhum Trier , als sie ihre volle Ent «
Wickelung erlangt , auf der Gemeinschaft der drei Stände beruht , und
ein gemeiner Landtag bestanden aus dem Domkapitel , den Aebten
von achtzehn Abteien , den Comthuten der OrdenSballcien , den Prio -
rcn der Cdartausen , dem Rektor des Hospitals von Ens , den Ab¬
gesandten von zwölf weiblichen Klöstern , den Dekanen von achtzehn
Stiftern , ficbenzehn Landdechanten , vierzehn Grafen , 71 Edel » uud
Rittern , 28 Städten , Flecken und Pflegen , uud 26 Amtleuten .
Dieser also zusammengesetzten Versammlung , die der Kurfürst ein -
derufen , der Kanzler rröffoet habe , sep die Berathung über Alles ,



was des Reiches Nvthdurft und des Landes Wohl erfordert , zuge -
kommeii , dann die Aufsicht über die Vollziehung der Gesetze und
.Herkömmlichkeiten , die Verabschied » » « dessen , was aus die bewaffnete
Macht Beziehung hatte , endlich die Bewilligung , Umlegung und Er¬
hebung der Steuern von je drei zu drei Jahren , und zwar so ,
daß auf den Vortrag des Kanzlers jedesmal freie und ungehinderte
Berathung statt gefunden , dann aber » ach Ständen gestimmt uud
die Mehrheit von zweien für den dritten verbindlich worden , jdem
Kurfürst aber nur die Einsicht uud Schlichtung allcufallsiger Strei -
tigttiien zugekommen .

Auf die Erinnerung Sr . Durchlaucht , daß diese Verfassung nicht
mehr binf die gegenwärtigen Verhältnisse passend sey , weil die Ab¬
teien und Stifter verschwunden , der Adel größtenthcils ausgestorden ,
mit der Bauernstand hier uuvertreten sev , erwiederte der zuvor ge¬
sprochen , daß allerdings von jener geistlichen Vertretung nur allein
die Landdechauten gewissermaßen noch übrig sepen , und daß der Adel
so sehr erloschen , daß während schon im sechszehnten Jahrhundert
beinahe noo adeiicbe Häuser , triertscbe Vasallen , ausgestorden , von
den 7i damal - noch Landtagssähigeu Geschlechtern gegenwärtig nicht
zehen mehr vork -mde » . Dafür aber hätten im Veklauf der Zeiten
und in der Entwickelung der gesellschaftlichen Verhältnisse neue In¬
teressen si» gebildet und neue Gliederungen der alten Stände , die
gegenwärtig ihre Vertretung forderten . So habe von der Geistlich¬
keit sich der eigentlich gelehrte Stand geschieden , der als Bewahrer
der Erzeugnisse unh Schätze der Hebern geistigen Industrie , a !s
Stimmführer der öffentlichen Meinung alle Beachtung fordere .
Neben dem Adel habe ein anderer unabhängiger ansässiger Wehr -
staud sich erhoben , der gleichfalls neue Verhältnisse in die Gesellschaft
bringe . Im dritten Stande habe das Geldinteresse den alten
Grundbesitz beinahe überwachsen , und wieder in beiden für die großen
und die kleine » Eigenthümer ein verschiedene « sich entwickelt ,
wäh cnd ans den alten beschränkten Gewerken sich die großku Fabrik¬
anstalten erhoben , und mit beiden der Kaufmavvsstand sich oft in
Eintracht , oft in Gegensatz gestellt befinde . Darum eben habe der
Bildung der Deputation neben dem allgemeinen Zwecke , die Adresse
zu überreichen , noch ein besonderer z» Ginn de gelegen , nämlich durch
di - Art ihrer Ausammensttznng , die so viel thunlich , die verschiedenen
Elemente des gesellschaftlichen Verbandes in sich habe vereinigen
sollen , alle diese maunichfaitigen Interessen in die Nähe S . D . zu
bringen , um vor Ihnen ihre verschiedenen Wünsche und Bedürfnisse
auszuspkechen , und jede Ausknnfk zu geben , die von ihnen gefordert
würde , wobei die Adresse ihnen gewissermaßen als Crediti » dienen
möge .
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Als S . D . sich hierauf geneist erklärt ' « , die verschiedene » Vor¬
träge anzvhöre « , die an Sie gencktet würden . und dabei Idee Zu¬
friedenheit bezeugte » , auf diese W ' iie sicb schnell in vielseitige Be¬
rührung mit den umlaufenden Meinungen und Gedanken über öf-
fenkliche Gegenstände versetzt zu sehen , leitete der Sprecher die nä¬
here Erörterung ekwn in dieser -Weise ein Die Geistlichkeit , katho¬
lische wie protestantische , von je vermöge ihrer Würde das Recht
des VortrNts vor den andern Ständen in Anspruch uehlmnd , glaubt
auch letzt ih ' e alten lange geübten Ansprüche auf ständische Berfas »
suna nicht v - lwmkt zu haben , da die Gründe , die man iu der bel¬
gischen und wesmarischen Verfassung aus den zerstörten Besitz ge¬
gründet , unstatthaft sind , weil , wie der Staat in der Ki - che , so
auch die Kirche im Staate zu vertrete » ist Die G - istliLkeit , statt
jeneu mang , Inden Besitz als Ansschli . ßungsgeund auznerkcnucn -
siebt sich vielmehr dadurch veranlaßt , wieder einen festen Besitz , so¬
weit es die Umstände möglich machen , vom Staate z » rcklamireu -
Ein Stand der » icht ans dem festen Gr inde des Besitzes ruht , va -
gabuvdtrt allerdings ganz eigentlich , er ist für seinen Bestand ab¬
hängig nicht SloS von dem Willen der Regierung , sondern dis za
einem gewisse » Grade von ihren untersten Beamten ; er ist alle »
Zufälligkeiten der Zeit und der Ereignisse preiß gegeben , indem j . B .
der Feind der das Land besetzt , immer wenig geneigt sepu möchte ,
die Verbindlichkeiten der ausgeschlossenen Regierung zu erfülle » .
Darum hoff - die Gekstiichkeit , daß ihr aus den noch übrigen unver '
kauften Dvmaiue » , eine den Umständen angemessene Dotation werte
ausgeschieden werden , und daß in Hinsicht aus die Pfarrer , wo es
nicht möglich sep , ei » festes Witkenlhum zn begründen , wenigstens
für so viele » er Arrmcken , durch eine blllig « Vermehrung ihrer
Pension gesorgt werden ! « öge . Die Geistlichkeit glaubt ferner für
diejenigen , die sich ihrem Amre weihen , die Befreiung vom Kriegs¬
dienst nicht ohne Grund nacksuchen zu können . Besonders beim ka¬
tholischen Clcrus ist die Unverträglichkeit des Waffendienstes mit
dem geistlichen Amte iu die Aigen fallend , und schon öfters zwischen
den Kaisern nud Päbsten erörtert worden ; der Charakter von Ruhe
und Abzezvgeuheit , der diesem Stande eigcnlhümlich ist , wider¬
spricht dem regen , lebendigen und rührige » Wesen , das von , Kricgs -
mauu gefordert wird ; weswegen dem Staate auch an den wenigen
stillen , oft kränklichen Menschen , die sich also dem Felddieust ent¬
ziehen , kein sonderlicher Abbruch geschieht , jedem Mißbrauch aber
durch das Gesetz leicht vvrgedengt werden kann .

Herr K - R . Schwarz fiel hier ein , indem er alles Gesagte
testätigte , der Cirrus habe seit dem vierzehnten Jahrhundert den
Landtage .! deigrwyhnt , « nd damals rin Fnnft - cil , früher - ar die
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Hälfte aller Auflagen getragen , was freilich jetzt , da er ans dem
Besitzstände vertrieben , Iv . « gefallen Eine Geistlichkeit auf Pension
gesetzt , ftp ohne Bestand und Sicherheit , wechselnden raunen und
wandelbaren Marimen prusgegeben , und aller Seibstständiglrit
entbehkeud .

Se . Durchlaucht änsserten in Bezug auf diesen Gegenstand :
Es ftp allgemein anerkannt und vielfältig bedauert , welche Einbußen
der geistliche Stand gemacht , und wie viel er tnrch die Ereignisse
der ncoern Jett , desonderS in den kiestuen Landen , verloren - Seine
Majestät der König Härte » schon vielfältig darauf Bedacht genom¬
men , der Geistlichkeit eine der Würbe ihres Standes angemessene
Begründung , nud eine unabhängige Eristenz zu verschaffen , und eS
würden nächstens Maßregeln deswegen , io wie für daS bessere Ans »
komme » der noch benachthciligten Pfarrer genommen w . rdeu WaS
die nachgesuchte B . fteiung von der Militärpflichtigkeit betrifft , so
erdath er sich die väbere Ausführung dieses Gesuchs durch eine ei¬
gene Denkschrift von Seiten der geistlichen Glieder der Deputation .

Der Sprecher ging nun zum Geiehrten - Kraode über , io dessen
Namen er zuvörderst die Preßfreiheit reklamirke . Er bemerkte , et
bedürfe bei der vielfältigen Erörterung , die diesem Gegenstände in
der letzter » Aett zu TLeil geworden , keiner weitern Aueeinaiiderfttzung
der Gründe und der Gerechrlgketl dieses Gesuchs . WaS neuerdingt
in der französischen DepulttteukaniMer dagegen vorgebracht worden ,
ftp im Allgemeinen bnrchauS schwach und unzulänglich , und für
Trutschland vollends ganz unpassend . Wohl möge in Frankreich , wo
eine schwach defestigke Regierung in Mitle deS seit einem Menschen -
altcr letdcnschaftli « bewegten , in Parrheieo zerrissenen nnd idr zum
Lbeil feindlich gesinnten Velk - S, die Angel scharf anzuziehen sich ge >?
nölhigt gesehen , der Awang der Presse zu entschuldigen sepn ; schwer
aber scy adzusehen , wozu in Teutschlaud , daS überall mehr dct
Sporns als des Aügels dedülfe , Ivo ein ruhiges , verständiges Volk
zwar wohl unzufrieden , aber seinen Regierungen nirgend gehässig
ftp , jenes eifers - chtige Bewachen der Gedavkeuäußerung dienen solle .
Alle « wa « man dort gegen dir Lizenz eingewendet , müsse hier gegen
den Awang umgeredet werben ; und jeue ganz allgemeine , überall
völlig gleiche Stiwmun » , die gegen jede Dienstbarkeit der geistige «
Macht und jenen LehnSoerband , in dem die StaatSkmgheit die freie

Gedankenwelt sich zu unterwerfen vielfältig den Versuch gemacht ,
sich empört , könne über die Untdnnltchkeik dieses Vorhabens , und
die Unhaltbarkeik jedes Prohtbiltv ,pstems die beste Uederzeuguug
leben .

Der Fürst bemerkte über diesen Punkt : die liberalen Grundsätze
der Preußischen Regierung in dieser Angelegenheit ftpeu längst an »



2o6

erkannt ; inzwischen könne sie / wie gegenwärtig die Vckbäktnlsse
stünden , und in einer Sache , die für ganz Teutschland « keiner Hand
geordnet werden müsse , nicht für sich allein etwas Durchgreifendes
und Bleibendes verfügen . D .wum denn solle dieser Gegenstand ? m
Bundestage beraihen werden , um über gemeinsame Verfügungen sich
zu vereinigen , und der K - preußische Gesandte sep seinerseits für
diese Verdandlnngen jnstruirt , die Preßtreibeit ans jede mögliche
Weise zn begünstigen - Seine eigene besondere Ansicht und Meinung
über diesen Punkt sey , daß eine allgemeine und vollkommene Preß »
freßbeil zu gestatten wäre , inncrbalb den Schranken eines abznfassen -
de » Gesetzes , das die Ausweichungen genau bestimme , und gegen
dessen Uebertretung von deu orbentlicheo Gckichtcn zu erkennen
wäre -

Der Wortführer nahm sich die Freiheit , hierauf zu erwiederu :
cs möge nicht leicht ein allgemeines Gesetz ausgeklngt werben können ,
das einer so freien und beweglichen Tätigkeit , wie die geiptge , die
Marken setze , jenseits deren die billige und würbi e Freiheit ungr ,
hemmten Spielraum bade , während diesseits blvs sträfliche Lizenz
und verwerflicher Mißbrauch liege . Darum sey , wie man schon
längst bemerkt , und wie es in England eingrsührt worden , die Ent¬
scheidung der Geschwornen nach Pflicht und Gewissen für jeden be¬
sonder » Fall die einzige wahre Auskunft , die die Regierung sichere ,
ohne die Privatfrcibeit zn gefährden , indem sie d - n Schrifrstell r vor
ein Genoffengericht stellt , das die Sentenz , die früher die öffentliche
Meinung über ihn gesprochen , in letzter Instanz mit genauer Ein¬
sicht der Umstände revidirr . Diese einfache Ansicht der Sache bleibe
vuwidcrlegt , auch nach Allem was der französische Polizciministcr
kürzlich in bloßen Redensarten und Sophismen dagegen eingewendet .
Was übrigen « die Beraihnng des Bundestages betreffe , so lasse sich
in so ferne das beste Resultat davon erwarten , als derselbe , der noch
wenige Gelegenheit gehabt , im Sinne der öffentlichen Meinung zu
handeln , diese erste , wo die Augen von ganz Teutschland ans seine
Entscheidung gerichtet seycn , nicht gegen dieselbe wenden , und sich
also das einzige volksmäßige Element seiner Tl ' äiigkeit selbst ent .
ziehen werde . Schon habe er früher die Freizügigkeit der -Körper
aus einem teutscheu Lande ins andere anerkannt , er werde der
Freizügigkeit des Geistes und der Gedanken keine Schwierigkeit in
den Weg legen wollen .

Der Sprecher fuhr alsdann weiter fort : Was die übrigen
Wünsche jdes Gelehrten - Standes betrifft , da die Ekkichmiia einer
rheinischen Universität beschlossen , und der Plan dazu der Ausführnng
vahe ist ; da für die mittleren Schulen von Seiten der Regierung
schon viel Dankenswerthrs gescheht » , und was für sie zn thun übrig



bleibt , von ibrer in dieser Hinsicht über alles Lob erhabene » liberale »
Gesinnung mit Sicherheit zu erwarten ist , so bleiben nur zu Gun¬
sten der unterste » Classe tiefes Standes einige Wünsche vvrzutragen .
Obgleich zur Verbesserung des traurigen Zustandes der Landschulen
bisher vieles geschehen , und noch mehreses vorbereitet worden » so
wird dieser Gegenstand noch lange die angestrengteste Anfmerksam -
leit einer wohlmeinenden Negierung fordern . Während im besser »
Theil des Landes der vermehrte Wohlstand manche Gemeinde geneigt
macht , für die bessere Ausbildung ihrer Kinder Anstalten zu rreffca ,
und willig die dafür nöthigeu Ausgaben zu übernehmen , weigern
sich andere unter leeren Vorwänden hartnäckig , zu diesem Zwecke
beizutrageu ; viele andere iin Gebirge aber sind durch die harte Zeit
so sehr entkräftet , daß sie beim besten Willen sich außer Stand de «
finden , das Mindeste auf diesen G gcnstand zu verwende » . Daher
würde es wohl wünschenswerth sevn , wofern es nicht möglich wäre ,
diesen letzter » von anderswo her eine Unterstützung zufließen zu
lasse » , wenigstens für jene als allgemeine Maßregel anzunehmeu
und darchzuführen , daß alle Gemeinden , denen nicht die nöthigeu
Mittel fehlen , gehalten sind , sich mit den Inspektoren auf solche Be¬
dingungen zu vereinigen , daß diese , indem sie die ökooomilchen Vek «
häikuiffe und den Lebensunterhalt der Schullehrer hinlänglich ge¬
sichert sehen , fortan mit Fug darauf bestehen können , daß sie ihre
Psticht erfüllen , und die zu ihrem Berufe nöihjgen Kenntnisse und
Fertigkeiten sich erwerben müssen .

Se - Durchlaucht erklärten sich hierüber gegen die Deputation
im Wesentlichen in dieser Weife : Das dem Lande gemawte Ver¬
sprechen über die Errichtung einer rheinischen Universitär , werde al¬
lerdings nächstens in Erfüllung kommen , indem die zn diesem Zwecke
gemachten Vorarbeiten ihrer Beendigung nabe sepen . Die Mittel¬
schulen der Provinz würden svrtdaneknd der besten Pflege der Re ,
gierung sich zu erfreuen haben , und jede für ib . en Bestand nöthig
befundene Unterstützung genießen . Was das Landschuiwesen betreffe ,
so werde nicht blos rücksichtlich auf die Personen , sondern auch in
Betracht der Sache , welche dem Staat so wichtig und dedenteuh
sey , fortdauernd Bedacht genommen werden , nm das Auskommen
der Schvllehrer gleichzeitig mit de » angelegte » NormalsLnien immer
mehr z» verbessern , und S . E - der Herr Minister von AI teu¬
ft eia , in dessen Händen sich dieser Zweig der Staatshanshaltung
befinde , werde ihm sicher seine angestrengteste Anfmerksamkeit zu¬
wenden .

Der Sprecher ging nun zum zweiten Stande über , indem er
zunächst die Verhältnisse des Adels in der Kürze auseinandersetzend ,
« Iso begann : Der Adel dieses Landes , der gleich den andern Stände »
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an der Uütcr - eickmiiig brr Adresse Theil genommen , bat schon da¬
durch sei « einträchtiges Verhältniß zu denselben ansg »>'prochen . Er
ist j « eiusia -kig uud zu kundig der best . hrnden Verhältnisse , als daß
er im Widerspruch « mit dem Zeitgeist , Privilegien und Vorzüge re -
klamiren wollte , di « einmal vernichtet , sich nicht odne Verletzung be¬
stehender Rechtsverhältnisse wlederherstellen lassen . Er lebt rndig in
Milte des Volkes , mit ihm seine politische Stellung in einer bes¬
sern Anordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse erwartend ; keinen
Vorzug verlangend , der das gegründete Recht der andern Traube
beeinträchtigen könnte , schließt er sich hier am Mittelrhein seinen
Genoss » am Unterrheine an , die freiwillig erklärt , daß sie Gewicht
und Bedeutung allein dadurch zu gewinn u Willens seven , daß si»
die andern Stände an Opfern und Entsagungen überbötben . Darum
ist auch die Meinung hier zu Lande keineswegs , wie manche glauben
machen wollen , gegen den alten Adel eingenommen , sie gönnt ihm
vielmehr gar wohl sein Ansihen , seinen Besitz und alle Li - chke , die
mit dem Wohl des Ganzen und den Gerechtsamen der übrigen
Staatsbürger vertläglich sind , und darunter besonders das Recht
ständischer Vertretung , soweit seine jetzige Lage sie gestattet . Allein
der Adel sieht selber ein , daß die frühere Lrennuug von den übrigen
Ständen « indem er seil der Mitte des sechszehutcn Jahrhunderts
als reichsunmittelbar , den Landiagen beizuwohnen sich geweigert ,
zu seinem eigenen Nachthcll ausgeschlageu , weswegen er selbst eine
Trennung in Kammern , wenn sie auch sonst ausführbar wäre , keines¬
wegs wüuschensiverlh halten würde .

Hier fiel Herr vvnElz - Rübenach , einer der Deputirten
für den Adel ein , indem er dem Fürsten die vielfältigen Einbußen
und Verluste , die dieser Stand erlitten , auseinandersetzte ; im Kriege
in alle Weise in Anspruch genommen und durch Leistungen erswdpft
unter dem Vonvande der Emigration in vielen Gliedern seines Be .
sitzes deraudt , im Friede » durch willkührljche Anordnungen uud ge¬
waltsame Maßregel » auf de » Grund der Feudalität den größten
Theil seiner Einkünfte einbüßend , und durch die allgemeine Gleich¬
setzung jeder Auszeichnung entbehrend , sep . n viele Fnniiien völlig
zu Gruude gegaugen , andere so hrruatergebracht , daß sie sich kaum
nothdürfkig zu behaupkeu vermögteu - Darum sep es dem Adel uicht
übel zu deuten , wenn er den Verlust so vieler Privilegien schmerz¬
lich empfunden uud nun hoffe , daß bei der neuen Ordnung der
Dinge billige Rücksicht ank diese Beeinträchtigungen genommen , und
ihm wenigstens möglicher Weise die Vorrechte zurückgegeben würben ,
auf denen er a s Stand beruhe .

Der Fürst sprach sich über diesen Vortrag wesentlich in folgen¬
den Worten aus . Er habe mit Vergnügen doi mehreren Gelegen .
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Veiten die Stimmnnz des Adels in de » hiesigen Provinzen vernom ,
wen , der mit weiser Resignation das Unabwendbare hiunehmcnd ,
in Eintracht mit den übriges Ständen sich erhalte . Nach füufnnd -
zwanzigjährige » Stürme » , nach einer Revolution , die alle Verhält ,
viffe umgekehrt , hätten sich neue Beziehungen gebildet , die allerdings
in «ihrem Entstehen ältere Rechte gekränkt , aber gegenwärtig ver¬
jährt , sich so befestigt hätten , daß Sc - Majestät der König sie nicht
« « tasten könnten , ohne den Rechtsbestand zu verletze » , und größere
Nachtheile hcrbeizuführen . Darum werde der Adel nicht wollen , daß
solche P - ivilcgien hergestellt würden , die die Rechte der andern
Stände beeinträchtigen würden , und die einmal aufgegcbcn , keine
menschliche Macht wieder herzustellen vermöge ^ wohl aber werde er ,
wie der Sprecher gesagt , auf alle Auszeichnung , die mit dem Wohl
des Ganzen verträglich scp , Anspruch machen können , und alle die
Rechte und das persönliche Ansehen würden ihm zu Theile werden ,
die ohne Beeinträchtigung Anderer zu gestatten wären .

Herr von Elz - Rübenach erklärte hieraus , daß er sein Ge¬
such in keinem andern Sinne ausgesprochen hätte , und empfahl den
rheinischen Adel der billigen Rücksicht und dem Schutze der Sie ,
girrung .

Die Rede ging hierauf zmn eigentlichen Wchrstand über , und
hob in diesen Worten an : Die Deputation erlaubt sich E . D . einige
Bemerkungen über baS neue Aushednngsgesetz vorzutrageu , die sie
dem guten Geiste , der ans ihm unveikennbar spricht , schuldig zu
seps glaubt . Dieser Geist ist , wie jeder der ihm näher tritt , er¬
kennt , mild , schonend , menschlich , alle Verhältnisse so viel wie thun ,
lich ehrend , deswegen denn auch , wo seine Anvidinivgen hart erschei¬
nen , dies nicht durch starre Willkühr , sondern durch ein überall durch -
blickendes Rechlsgesühl geschehen , daS um jeden Mißbrauch und jede
Bevorrecht » ,ig abzuweudcn , die Ausnahmen von der Dienstpflicht so
sehr wie möglich beschränken will . Darum ist es im Sinne des Ge¬
setzgebers gehandelt , da wo in der Ausübung ein allzugroßer Miß¬
stand sich ergeben , eine wohlmeinende Negierung darauf aufmerksam
zu machen . DaS ist z . B . der Fall mit der Verfügung , die schon
früher Verheirathcte der Dienstpflichklgkeit unterwirft . Allgemein
wird die Weisheit des Gesetzes anerkannt , dir für die Zukunft , nm
allzufrühe Eben zn verhindern , angeordnet , daß die Verheirathnng
fortan vom Dienste nicht befreie ; aber eine Rückwirkung des Ge¬
setzes auf schon bestehende Eh - o , die im Vertrauen auf die früher
von der befugten Behörde zugesagte Befreiung geschlossen worden ,
hat allcrwärtS die öffentliche Meinung gegen sich herauSgefordert .
Diese Meinung urtheill , eine solche Ehe müsse in allen Verhältnissen
dem Staate heilig seyn ; bei aller Schutzanstalt müsse neben dem
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Schützenden nothwendig auch - in Geschütztes bestehen , und es L' eibe

nichts SchnhdarcS übrig , wenn selbst die ansässige » FamiHeuräter

unter die Schützendeii treten seilten , während dafür Andere , die frei

und entbehrlich nnd allen Beruf zu d . u Waffen haben , klos darum ,

weil sie später geboren sind , ans alle Lebenszeit frei vom Dünste ,

ja von der Landwehr würden . Man findet üboihaupt die gegenwär¬

tige Einrichtung nicht zweckmäßig , die , während eigentlich die ganze

bewegliche Jugend dem Vaterlande pflichtig sep » sollte , eine eigene

privilegirlc Classe aus jenen Nachgeborv n bildet , die sogar von ,

Landwehrdicnste befreit erscheint ; während die andere Hälfte , die

früher Getornen , nnd darunter selbst die V - rhcuarheleii , zur » Ruin

ihrer Haushaltungen , und zwar Hütten im Frieden , wo leine Gefahr
auf dem Verzüge steht , ihren H - erd zu verlassen und später in der

Landwehr bis zum vierzigsten Jahre zu biene » gehallt » sind , ohne

daß die Departement « ! - nnd Bezirks Commissiove » irgend einige au .

der - Hülse gewähren tonnen , als daß sie die härtesten Fälle ans ein

Jahr zurücksetzen .

Herr Friedensrichter Burret nah !., hier das Wort , indem er
bemerkte , noch eine andere Seite dieses Gegenstandes verdirne die

sorgfältigste Erwägung . Obschon nämlich der zur Landwehr verpflich¬
tete Bürger nur dei dc » allgemeine » Versammlungen , in seiner Hei -

math « der nur bei Vergehungen gegen dc » Dienst , de » ausserordent¬

lich - Uuiständc begleiteten , oder dei Entweichung aus d - mselbes , den

Landwchrgrrichten unterworfen s- pe , so hätten doch die Kriegsge¬

richte » diese ihnen durch die Landwehrordnung bestimmte Eompetenz

sehr überschritten , wodurch denn sehr unangenehme Berührungen

hrrdeigcsührt worden - Darum würde es srhc angemessen sevn , wenn
die Regierung , durch nähere Bestimmungen , ähnliche Mißverstand ,

uiffe für die Ankunft adl , alten wolle , und der Bü . g . r beiehrt würde ,

welchem Richter er unterworfen sep .

Herr Laudralh Burret Irak diesen , Borttag bei , indem er

änßerre , wie das von S - M . dem König in einem eigenen Hand ,

schreiben bewiesene allerhöchste Wohlgefallen mit de » vorigjährigen

großen Uebnngeu der Landwehr , Zeuge se » von dem Bestreben der
Einwohner der Provinz in das neue Bewaffnungsspstem einzuged .-n ,

von dem Geschicke derjenigen , die das Geschäft geleitet , und von

dem güten Willen der Landwehr , die in so kurzem Zeiträume das

geleistet , was man sonst nur von den aus der Linie ausgelrercnen
nnd der Landwehr - « gewiesenen Soldaten erwarten rönne - Aber

eben weil der Geist dieses Institutes so vortrefflich srv , nnd seine

Tendenz dem Staat - eine bedeutende Wehrkraft gegen den Feind

mit dem schwächsten Aufwand , und der möglichst - geringsten Beein »

träHtignng der Gewerbe zu geben , so wohlverstanden ; darum fordere



auch Aste « dazu ans , dies nützliche Institut nun auch wörtlich ganz
j « diesem seinem Geiste zu behandeln . Wenn es dem Landwehr -
manne aber schon drückend sei, , durch zu häufige Hebungen , oft , wie
es gegenwärtig ans dem Lande mancher Gegenden der Fast ist , in
der Entfernung von sechs bis sieben Stunden von der Heimath , sich
in seinem Gewerbe gehindert zn sehen , so müsse es ihm gar ver¬
derblich werden , wenn er seinen bürgerlichen Beschäftigungen durch
Ettaferkrnulujffe , die mit dem Vergehen in keinem Verhältuiß ste¬
hen , entzogen werde . Dadurch müßte » nvihwcndig Vornrtbeile sich
gegen ein Institut verbreiten , die man der sonstigen Wohlthätigkeit
desselben wegen nicht anfkommen lassen dürfe . Schon die Vorsicht
Er . Majestät des Körigs , die in drr Laudwchrordnnng wegen den
Uebungrn so Vieles dem Ermessen der örtlichen Behörde habe über¬
lassen wollen , rechtfertige und gcdierhe die sorgsamste Rücksicht auf
den Gewerbstaud ; und eö sev wohl allein drr Neuheit des Gegen¬
standes , und dem znr Zeit noch eiurrerendeu Abgang einer hinläng¬
lichen Masse von Erfahrungen znzuschreiben , daß die Landwehrord -
nnag iu nnige » Artikeln einer solchen Misdeulnng Raum lasse , der
du , ch einige Erläuterungen vnd Modifikationen leicht adgehvlseu
werden könne .

Ce . Durchlaucht geruht : » sich hierüber in folgenden Worten auS -
zulaffen : ES , cy allerdings wahr , daß Se . Maj . der König über die
Haltung und Fertigkeit der hiesigen Landwehr ganz besondere Zufrie¬
denheit bezeige , und daß dies Alles in so kurzem Zeiträume möglich
geworden , beweise eben so die Anstelligkeit der hiesigen Einwohner ,
« IS idrc Willigkeit , zeitgemäße Anstalten anfznnekmen . Statt der
Konscription , die eigentlich !» Preußen nicht bestehe , habe man die
allgemeine und glciLe Dienstrstichr als Grundsatz angenommen , und
während man das stehende Heer aus das möglichste vermindert , die
übcige waffenfähige Mannschaft an dir Landwehr hingewieseu . Er
habe mit Vergnügen vernommen , daß mau dem Geiste der Laud -
wehrordnung in der Pnvinz Gerechtigkeit wicderfahrcn lasse ; im
Drange der letzten Zeiten habe man ausDefreiuiig von keinerlei Art
sich einlaffen können , indem drr dringendsten Gefahr am ersten hätte
tegegnet werden müssen , und darum sey i „ den früheren Verord¬
nungen manche strenge Verfügung cingclreken , von bei man in ru¬
higen Zeiten gar wohl Nachlasse » könne - Jede Verbesserung und Mo¬
difikation , die als nvlhwendia , heilsam , Und mit dem Zwecke des
ganzen Institutes verträglich sich ausweisen würde , solle deswegen
dem Gesetze z » Theile werden , nnd der Staatsrath werde sich in
seiner jetzigen Sitzung insbesondere auch mit diesem Gegenstände
beschäftig ! » , die näheren Verhältnisse der Landwehr bestimmen , die
allenfalls noch uutellaufenden Gebrechen der Landwehrvrdnung ver »
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besser « , und die uvthigen Eremtionen festsctzen . Die Landwehr sev
dcsvnbers für die hiesigen Provinzen von der größten Wichtigkeit ,
die als Grcnzländer , besonders für ein wohlgeordnetes , zusammen ,
hängendes und kräftiges Vertbeidiauugssystem Sorge zu tragen ge -
oöthigt sepen ; darum werde die Regierung dieser Angelegenheit eine
vorzügliche Ausmerkjamkeit zuwendeu , und das Sostem in alle Weise
im Geiste der Einwohner zu befestigen suchen . Gerne werde sie auch
deswegen jede gegründete Beschwerde zu jeder Zeit aufnehmeu , und
nach Möglichkeit Adhülfe thun . Was insbesondere diejenigen be¬
träfe , die eben vorgetragen worden , so erbitte er sich da über die
uölhige Auseinandersetzung in einer eigenen Denkschrift von Seiten
der Deputation .

Der Vortrag ivendelc sich nwn zur Rechts « und Friedeuswehr
der Gerichtsparlhie , und es wurde bemerkt : über diese Angelegen ,
heit sep in der letzten Zelt so vielfältig verhandelt worden , das
Rechte und Wahre habe sich in dieser Sache so klar hcrausgestellt ,
und cs sevcn schon so beruhigende Erklärungen erfolgt , baß mau
das öffentliche und mündliche Rechtsverfahreu , uud das Gericht durch
Ge ' chworne als dem Laude gerettet , betrachten könne . Die Meinung
habe sich darüber gauz entschieden ansgesprochen , und bedürfe keiner
weiteren Vertretung , und an der Erfahrung , die das Volk von dem
Nutzen dieser Institution gemacht , srven alle Sophisterei « : , die man
dagegen vvrgedracht , ohne Eindruck abg ,'gleitet . Es s - v auch keines ,
Weges eine französische Einrichtung , die man damit erhalte , sondern
sie sey , wie weltbekannt , auf tcutschem Boden zuerst entstanden ,
und habe sich nach England hin verbreitet , von wo es dann die
Franzosen , wie so viel Anderes , herübergenommen , und uns wieder
als ihr Erzeugniß zugedracht . Die alte » tculschen Gerichte , wo ge ,
wählte Schöffen dem Richter das Recht weisen , nachdem der
Vor spreche dafür gesprochen , und dann das Gericht nach den
Weislhümern entscheidet , was Rechtens ist , enthalte alle Elemente
der gegeuwärtigen Gerichtsverfassung . Darum wolle die Deputation
Ee . Durch !, auch ganz delonders ^ uf eine Anstalt aufmerksam macheu ,
die jenen alten Einrichtungen am nächste » verwandt , auch in der
Erfahrung überaus wohltbätig sich erwiese » , die Früdensgerichte
nämlich . Es habe sich nämlich seit lange nuter den beffein Friedens¬
richtern , worunter insbesondere der hier anwesende gehöre , ein Wett¬
eifer erhoben , nicht die Prozesse geschickt zu betreiben , sondern viel¬
mehr sie zn schlichten und beizulegen . In beständiger Berührung
mir dem Volke , genau bekaunt mit seinen Zuständen und Verhält¬
nissen , auis beste unterlichtek vo » de » verschiedenen Interessen , die
es zu entzweie » pstegcn , dabei seines Vertrauens oft unbedingt ge¬
nießend , fepeu sie bemüht , ihren Einfluß zu benutzen , um die strei «
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tenden Partheien über ihre » Vorkheil aufzsklären , die Leidenschaften
zu besänfigen , ihucu ihr Recht und Unrecht auszudertteu , und so
die meisten Streitigkeiten abzuthun und auszugieichen , ehe sie an¬
hängig gemacht worden . In dieser Weise ftp es manchem gelungen /
eS dabta zu bringen , daß in ganzen großen Zeiträumen gar keine
Prozesse ans ihrem Kreise an die höhere Instanz gekommen , indem
AüeS vor ihnen niedergeschlagen worden . Eine solche Anstalt , die ^
In dieser Weise so wohitbätig sich bewährt , verdiene von Seiten der

» Regierung Aneikenntoiß und sorgsame Pflege , und ihre Abschaffung
würde die Mcinnng nicht wenig versehren -

Der Fürst schien beifällig diese Darstellung zn vernehmen , und
bemerkte , es srv allerdings so , wie ausgesprochen worden , daß in
dwser Verfassung ein eigentlich teutscheS Institut geehrt werden s
müsse , und die Regierung sep über diesen Punkt vollkommen aufge - .
kläek . Der Wirkungskreis und die Geschäfte der Jmmediat - Jnstiz . >!
commission seycn zn sehr ausgedehnt gewesen , und darum hätte sie
mir ihren Arbeiten nicht so schnell verrücken kounen , wie man hätte
wünschen dürfen . Aber der Herr Slaatsminister von Bevmc .
werde in Kurzem hier eintreffen , mit ihm nnd der Kommission !
selbst , werbe er sich beratbcn , und feste Bestimmungen in der Gesetz¬
gebung und in der gerichtlichen Verfassung nehmen , und er hoffe
deswegen , noch ebe er die hiesigen Provinzen verlasse , die allgemeine
G - usdsätze darüber festgesetzt zu sehen - Alsdann würde man nicht
säumen , die preußische Gesetzgebung hier eiuzusühren , und eS würde
der Provinz sicher erwünscht scpn , statt länger unter fremden , bald
unter eiuheimischen Gesetzen zu stehen - AIS rin Mitglied des Nc -
visionsrathS bemnkte , doch werde auch hier die Regierung nur den
Tbril der preußischen Gesetzgebung einführen wollen , der auf die ge¬
änderten Verhältnisse paffend srp , bestätigte dies der Fürst , indem
er dinzusetzte , man werde ans der französischen Gesetzgebung daS
durch die Verhältnisse nothweudig gewordene , und üderhanpt das
durch tie Prüfung der Erfahrung Gntbefuudene beibehalten , und
dies mit dem Guten im vateriändischen Rechte , würde die Gruud -
lage der neuen Ordnung geben .

Beim dritkeu Staude war nun die Ordnung der Rede auge -
kommeu , und der Vortragende begann . Außer dem allgemeinen
Wunsch nach einer guten uuverknmmerten Städteordnung , auf freier
Wahl der städtischen Beamten beruhend , und als solche Grund und
Schule für alles Ständische , sind eS zunächst die traurigen Verhält¬
nisse des ' Hendels und der Industrie , die besonders au den Gränzeu
der Provinz , an deren Eteiukohlengruben von Saarbrücken bis zur
Sieg sich , nicht erst seit beute und gestern , sondern seit Jahrhun¬
derten schon ein blühendes Fabkikwesen « n - esiedelk , die gegründetesten



Klage » , ja elu eigentliches Notbgeschrei hervorgebracht . Während
des ftauz - Continentalspstems hinter der Mauthltnie gesichert , hat
es sich zu einem hohen Grabe des Flors erhoben , nnb » sch und nach ,
während es dnrch die natürliche unter einander sich bedingende Wech¬
selwirkung von Fabrik und Ackerbau , die Fcldknltur der Provinz
ungemein gesteigert , hat es in einem Flächearaum von 50 , öo oder
vielleicht mehr Qnadratmeileu , eine Bevölkerung von zoOo Seelen
ans jeder angchäuft , die mit unglaublichen Austrcnguugen seit zwei
Jahren , wie die Arbeitsbienen im Winter , crbaiten worden , aber '
wenn keine Hülfe erfolgt , da sie ihre Befchäfftigung zum Ackerbau «

untüchtig gemacht , fortan verkümmern oder auswauder » müssen ,
Wen » diese Industrie sich auch gern brscheidct , was sie jenem ge .
waltthätigeu französischen System verdankt , der Fkeibeir und drin
Wohl des Ganzen aufzuvpfern , so darf sie Loch wenigstens für das
was sie früher schon l/ sessen , vou der neuen stärkeren Regierung
den Schutz i » Anspruch nehme » , deu ihr die früheren schwächeren
im Reichsverband geleistet haben . Sie begreift aber auch nicht ,
warum sie , was der französische Despotism für so viel andere Opfer
als eine » Nebengewinn gegönnt , au den Despotism Englands ver¬
lieren soll , der wie er früher die ganze Seemacht des CvnktneutS
vernichtet , so jetzt sich zur Vernichtung seines ganzen Fadrikspstems
gerüstet hat , und seine Waareu mit vorübergehender , unter das
Ganze vertheilter Einbuße , verschleudert , um wenn er seinen Zweck
erreicht , künftig durch ganz Europa nach eigener Willkühr die Preise
zu setzen , und den Markt zu machen - Der tentsche Fabrikant hüls¬
los in ungleichem Kampfe , er selbst einzeln einem ganzen verbunde¬
nem Volke und einer planmäßig bandelnden Regierung preißgkgebcn ,
muß übetdem noch mit thörigteu Theorien einer anbedingteu Han¬
delsfreiheit ohne wechselseitige Leistung streiten , und während über
die Lehren der allgemeinen StaatsLkouomie gründlich verbaubeit ,
« ikd , stürzt eine Anstalt nach der andern , und das Häuflein deren ,
die sich behaupten können , wird immer kleiner , und die Lebenskraft
der Uebriggebliebeneu immer schwächer . Unterdessen wissen die Nach¬
barn rund umher wohl , was ihrer Selbsterhaltung frommt , und in¬
dem Einer um deu Andern sperrt , selbst Oesterreich der tentsche »
Industrie deu Markt von Norditalien schließt , ist Deutschland allein
der allgemeine Trödelmarkt für alle Völker , und indem diese höh .
nend den tentsche « Handel vou allen ihren Gräuzen weisen , senden
sie ihre Commiffäre und Mostctteiter in das Herz des Landes , die
seine Fabrikanstalten und seinen Handel im Grund zerstören , sein
Lebensblut aus den feinsten Adern sauge » , und alle seine Lebens .

Leister lähmen . Belgien , das Preußen seine Eristenz verdankt ,
wird dem Handel der benachbartcn preußischen Provinzen mit jedem



Tage feindseliger ; die bedungene Freiheit der Mheinschifffahrt wirb
unter leeren sophistische » Vorwänden nicht gewährt ; die Einfuhr
wird durch immer steigende Gebühren gehemmt , die Durchfuhr durch
olle Arten von Manien und Veratiouen gestört , selbst die Einfuhr
solcher Produkte , die für die hiesige Industrie unentbehrlich sind ,
wird in alle Weise erschwert , und anfgehalkeu - Die Provinz Lurem »
bnrg zwischen dag Grostherzogthum und Frankreich , welches letztere
die Metalle des elfteren nicht entbehren kann , geschoben , hat in der
drückendsten Zeit , alle Eisenwerke der Elffel beinahe zum Stillstehen ge¬
bracht , indem es für die Durchfuhr unerschwingliche Prozente sodrrt ,
die Umfuhr ater durch die Natur und den geringen Preist des
Stoffes verbothen wird - Frankreich selbst hat seine Mauthgesetze in
der alten ganzen Strenge beibehalteu , und während es selbst wie
eine Vestnug im Belagernugsstand allem Mustern , das nicht selbst
zu seinem Verrhridlgnngssystcm gehört , eng geschlossen ist , steht
Deutschland jedem Ausfall offen , den seine Industrie zu machen für
gut befindet - Im fernen Auslande überall ist der tentsche .Handel
gedruckt und znn 'ickgesetzt , weil nirgend ihm gegen die andringende
(- oucnrenz einiger Schutz zu Theile wird , und der Industrie die
nicht einmal in der eignen Heimath Herr geblieben , keine Achtung
auswärts bleiben kann - In solche » Nöthen , und bei solcher Gefahr ,
die ans jedem Verzug « steht , bat darum die Meinung dieser Pro¬
vinz sich einst mmig dahin vereinigt , daß zwar die allgemeine Han¬
delsfreiheit sehr wünichcnswerth sey , daß sie aber in Teutschland
gegen das Ausland nur in sofern gelten könne , als dieses sie gegen
Teutschland gelten läßt . Jedes Land , das uns seine Märkte öffnet ,
dem mögen die mistigen geöffnet seyu , wo sich alsdann zeigen wird ,
welche Industrie mit starker Pfahlwurzel tief in der Erde haftet ,
und welche nur leicht « u der Oberfläche hingckrvcheu ; welches Land
unsere Erzeugnisse vichk zulassen will , dessen Produkte sollen gleich¬
falls abgcmiescn werben . Aber weil gegen alle , die feindlich gegen
unsere Industrie bewaffnet stehen , die allgemeine Noth - und Land¬
wehr aufgedvte » werde » must , darum mögte dies Aufgebot am füz -
Ilchsteu durch den Mttschen Bund geschehen , und die Ausgaben als
ein Tdcll der Reichematrikel betrachtet werden , damit die Maßre¬
geln , die einzeln genommen unzulänglich , und dem Lande nachtheilig
sich beweisen , daß sie zuerst vorgekehrt , allgemein an der ganzen
Gräuze hi » einrreken , nnd nicht etwa gar noch eine wechselseitige
Sperre der tentschen Staaten unter einander , wie jüngst noch bei
dem Getrridcverkehr , am Ende den letzten Rest teutscher Industrie
verderbe . Wenn inzwischen doch an den prenßischen Gränzeu die
Mauth vorlänstg schon eintreten sollte , so wäre wohl zu wünschen ,
daß man so lange bis Handelskraltate , auf den Grund wechselseitiger



Freiheit mit den Nachbarn abgeschlossen , sie entbehrlich macken , das
Beispiel Englands dsfvlgeu möge , bas den Ertrag der Zölle groß ,
tenlbeils wieder zum Vorihcll der Industrie verwendet ; indem es
alle Artikel , die im Nacktheit gegen die Nachbar » sieben , bei der
Ausfuhr mit Prämien belegt , dis sie Concnrrcnz halten können , und
also das Ausland in zwiefacher Weise seinem Gewcrbsfleiß zinsbar
macht .

Se - Durchlaucht bezeugten in ihrer Antwort , wie sehr die Han -
dclsintereffen der Provinz Sr . Maj . dem König am Hetzen lägen ;
welche große Hindernisse aber auch hier die besondere Lage der Mo¬
narchie der Annahme ciues festen System . S bisher in den Weg ge¬
legt . Inzwischen sry die Regierung mit dem Prinzipc einverstanden ,
daß die allgemeine Handelsfreiheit nur auf dem Grunde gegenseiti¬
ger Reciprocikät beruhen , uu !> daß nur , wer Teukschland begünstige ,
von ihm begünstigt werden könne - Nach diese !» Grundsätze seyen in
Betreff der frauzvslicheu und belgischen Zölle Einschreitungon ge -
schehen , und vielfältige Verhandlungen auf diplomatischem Wege an -
geknüpft worden , die noch gegenwärtig sorkdauerten . Wen » aber
keine Rücksicht allgemeiner Billigkeit Eingang finde , und feierliche
Uebereinkünfte und Verträge nichtsggeachtek würden , dann bleibe
freilich nichts übrig , als » ach dem Rechte der Wiedervergeltunz durch
Schwierigkeiten , die maa dem Handel der Auslä -dcr in den Weg
lege , Repressaiien au ihnen zu nehmen , und sie durch iy - cii eigeurn
Vortheil zu billigen Bedingungen zu zwingen . Auch dieser Gegen¬
stand werde an den Bundestag , der seither durch allzu viele Be¬
schäftigungen gehindert , ihm seine Anfmekksamk - it nickt habe zu¬
wenden können , gebracht , nud dort als Nationalangrlcgeuhcit be¬
handelt werden . Preußen würde dabei den Grundsatz anfstcllen ,
ganz freier Handel unter den Staaten Teutschlanbs , » nd vergel -
tungsrechtliche Maßregeln gegen die Nachbarstaaten - Mit ber An¬
nahme dieses Grundsatzes würden dann auch die Schwierigkeiten
weggeränmt werden , bie noch dem Verkehr zwischen den alreu und
neuen Provinzen im Wege stünden . Der Fürst ersuchte die anwe¬
senden Kaufieute , ihm durch spezielle Data die Hauptbeschwerdcn des
Handelsstandes und zugleich die Mittel anzugebev , wie dieselben am
füglichstrn beseitigt werden könnten ; insbesondere machte er sie dar¬
auf aufmerksam , die Weise ansznführcn , in der nvthigenfalls Re¬
pressalien angeweudet werden könnten .

Der Vortragende legte nun noch , veranlaßt durch diese Auffor¬
derung , einen andern Wunsch des Handelsftandes vor , nämlich von
dem Zolltarif der anzulegenden Mauth vor seiner definitiven Ein¬
führung Einsicht zu erlangen , und znm Gutachten aufgefordert zu
werden . In dieser Weise hätten die Franzosen verfahren , und jede



nene Einrichtung der Art häufig durch die Handelskammern durch¬
getrieben ; weil aber bei dieser Negierung , was auch in der Theorie
gut gewesen , durch de » Leichtsinn beim Betreiben und die Willkühc
bei der Ausführung meistens schlecht geworden , so habe auch trotz
dieser R̂ücksicht das Resultat nirgend passen wollen . Das würde
aber noch mehr der Fall sepn , wen » man unbekannt mit den feineru
Verhältnissen des Landes , dem Handel einen Tarif Überwerfen wolle ,
der blos nach finanziellen Rücksichten und aus allgemeinen Gesichts¬
punkten berechnet sep ; während bei der uacbgesuchteu Berathung der
Vortheil des Staates mit dem Vvrthcil des Handels leicht zugleich
befördert werden könnte .

Herr Arnold fügte diesem Gesuche noch ein anderes im Na¬
men des hiesigen Handelsstandes bei , nämlich demselben eine freie
Niederlage für die Maaren , die wieder auswärts gehen , zu gestatten ,
weil ohne dieses der Großhandel der Stadt , der hauptsächlich im
Auswärtigen seinen Betrieb und Waarenabsatz suchen müsse , ihr
völlig verloren ginge .

Der Fürst sicherte auch diesem Ansuchen Erwägung und jede
tbnnliche Rücksicht zu , und » erlangte schriftliches Einkommen über
diese Gegenstände -

Nachdem der Sprecher den Wunsch der Gewerke nach einer festen
Ordnung , die ohne leere Förmlichkeit und ohne Beeinträchtigung
wohlverstandener Freiheit , dir innere Disciplin und das Verhältnis !
der Meister zu den Gesellen festsetzt , und während sie der bisherigen
Liederlichkeit und dem Leichtsinn steuert , den Consumenten ein Ge¬
währ für die Güte der Arbeiten barbietet , berührt , lenkte er die Rede
zuletzt zum Bauernstand hinüber , indem er sich über dessen Wünsche
in der Art erklärtet Der Landbauer dieser Provinz hat sich von je
einer unabhängigen Eristenz , und eines bedeutenden Wohlstandes er ,
fient Milten in einem im Ganzen fruchtbaren Laude , das seinen
Fleiß nicht kärglich belohnt , hat er , einige Striche auf dem Huuds -
ruck ausgenommen , in den hiesigen geistlichen Besitzungen dir Leib -
eizenschaft nie gckannk , vnd ist seit Jahrhunderten gewöhnt , der ihm
gebührenden öffentlichen Achtung , als das nützlichste und unentbehr¬
lichste Glied des Staates , zu genießen . Diese seine Unabhängigkeit
hat während der französischen Besitznahme noch in einem hohen Grabe
zngenonimen , indem die reichen Domänen ihm großteutheils als Ei -
zenthum anheim gefallen . Er darf daher außer dem Rechte auf
seiner gegenwärtigen Cnlturstnfe nun auch zur ständischen Vertretung
zngelassen zu werden » nichts anderes verlangen , als daß man ihn
ungestört in seinen bisherigen Verhältnisse » und im Genuß dessen
lasse , was ihm durch die Umstände zngefasseu . Nur auf einen be -
svndern Therl dieses Standes , der sdnrch die Härte der jüngstver -



zangenen Zeit besenders mißhandelt Word ? » , wünscht die Deputation
besonders die Aufmerksamkeit E . D . hinzulenk -' n . Die Ciffel , mit¬

ten im Gebirge von je durch die Kargheit ihres ! Bodens auf das

Not - dürftigste angewiejcn ; daun durch fortdauernde Einguartirungen

und häufige Durchmärsche ganzer Heere dis zur Erschöpfung mitge¬

nommen , mußte im Jahr >8io eine beinahe ganz niißrathene Erndte

größtcvkheils auf de » , Felde verderbe » sehen , und wurde dadurch an

den Rand des Untergangs gebracht - Durch 'Anstrengung der letzten

Kraft : Kat il - sich un » zwar dieser Crise entrissen , « Sein ste liegt

nun in beinahe zjnzlichcr Erschöpfung , und der ganze Haushalt ihrer

Bewohner ist zerstört . Furchtbar bat der Wucher in Mitte des

Elends um sich gegriffen ; die Aermeren genöthigl , aus jede Bedin¬

gung sich die Mitte ! zur Fristung ihres Lebens zu verschaffen , haben

sich oft von hartherzigen Menschen die bärtesten gefasten lassen müssen ,
und sind im wucherischen Anhänfen von Zinsen und Zinseszinsen bald

dahin gelangt , idr Eigcnthum durch Beschlagnehmuug und öffentliche

Versteigerung cinznbüßcu - Selbst für Len Eingang der Steuern

gingen im oorigku Sommer beinahe täglich BeschlaguehMnugen und

Versteigerungen von Feldgcwächseu vor , und vom 7 - bis rg - Juli

wurden in dem EinregistrirnngS - Bureau von Prumm Sa Erklärun¬

gen eingetragen , worunter nur einige Freiwillige waren - Die De .

pukation giebt cs a !ss der Weisheit E - D . anheim , in wiefern

solchen wucherischen Umtrieben durch Gesetz : ei > Ziel gesetzt werden

kauu , entweder durch Suspension der Zahlungen solcher Nothschut -

den aus einige Jahre , oder in irgend anderer W ' ise , wobei eine

Rücksprache mir den richterlichen Behörden am rarhsamste » sepn

megte , « m auszumitteiu , in wiefern bei der bestehenden ürdnung

solche Ansnahmszesctze thunli « und ausführbar sind , und wie sie

abzusaffen , damit sie nicht wieder andererseits für diejenigen , die

oft im guten Willen geholfen und vorgeschoffcn , drückend und ver¬
derblich werden - Der Eiffel würde ferner ein Nachlaß aller Stenern

von I8 >6 au rückwärts , und die Abbezahlnng von 60 bis 70020

Franken Verpflegungszelder , die ihr die Negierung von igrz her
schuldet ' ) , in ihren gegenwärtigen Umständen für eine große und

- ülsreiche Wchithat anerkenne ,! , und bittet um die Fortdauer und

Beschleunigung der angeordneten Straßeubante » , die , wie sie

dankbar anerkennt , in der Zeit der N » th ihr eine große Hülse ge¬

worden stad . Die ärmeren Weingegenden , seit beinahe fünf Jah¬

ren ohne Herbst , sind ebxnfalls im Falle , dieselbe Unlklstützuug

„ aLznsuchcn .

) Soviel betrug ihre Forderung noch im September vorige »
Jahres -



Se . Durchlaucht ließen sich hierüber ln diesen Worten aus : Es
sey bekannt , welche Achtung der Bauernstand durch ganz Preußen
geuleße . Auch darüber sey mau einverstanden , diesem Stande das
Recht einer eigenen Vertretung einznräumeu . Darum dürfe man
sich hierüber in dieser Provinz , wo er in allen seinen Verhältnissen
dem Bürgerstand gleich stehe , um so mehr beruhigen , daß er da¬
bei auch für die Ankunft gehandhabt werde - Was dir Gebirgsbe¬
wohner betrifft , so bezeigten S - D - bei dieser Gelegenheit Ihre
Asfriebenheit mit dem , was durch bis Hülfsvereiue geschehen , und
setzten dann hinzu , baß die Gesetze allerdings , wie die Erfahrung
schon öfters bewiesen jenen wucherischen Umtrieben , wie die gerüg¬
ten , ein Ziel zn setzen vermögt ; » , wenn sie auf die Umstände ge »
hörig berechnet , mit unnachsichtiger Strenge gehandhabt würden .
Der Fürst erbat sich auch hierüber ei » Gutachten von Selten der
anwesenden Glieder der Justizparlhie -

Noch waren mancherlei Gegenstände zn erörtern übrig geblieben ,
die in den bisherigen Vorträgen ihre Stelle nicht gefunden . Zu¬
nächst beim Abgadensystem , die Unpvpnlarität aller indirekten Ruf »
lagen in der Propinz ; die Nachtheiie die mit jeder Veränderung
einer einmal festgesetzten Grundsteuer verbunden sind , indem diese ,
beim Wechsel dcS Besitzes , ein für allemal als Kapital im Werlhc
des Ganzen aufgegebcn worden ; endlich der Wunsch der Einwoh¬
ner , daß es bei den bisherigen direkten Abgaben sein Bewenden
habe , und wenn die Bedürfnisse ein MehrereS erfordern » daß eS
damit wie ehemals gehalten werde , und den Provinzialständen zu
verabschieden , und nach eigenem Befinden als Vermögens - oder Con ,
sumtiouSsteuer oder In anderer Weise umzulegcn , überlassen bleibe .
Weiter die Klagen der Garoisonsstädte gegen den Service , der
diese Städte gegen die übrigen und gegen das flache Land in Nach¬
tbeil setzt , indem selbst wenn man die Vorlhfile , die die Con -
sumtion der Besatzungen den besetzten Orten bringt , in Anschlag
nimmt , doch immer die Städte sich beeinträchtigt finden , weil die¬
ser Vortheil sich zwischen ihnen und dem Lande , das den consumir -
len Stoff liefert , in sehr ungleichen Verhältnissen vrrtheilt . Wei¬
ter die vielfältigen Klagen über unnütze , verwickelte , weilläuftige
Formen in der Verwaltung , unter denen die arbeitenden Beamten
selbst seufzen und erliegen , und worin durch die neue Instruktion
wenig gebessert worden ; wie die collegialischc Form als ächtteutsch
allerdings dem Laude werth sey , ans demseiden Grunde , warum
es auf der gegenwärtigen Gerichtsverfassung bestehe ; wie aber die
jetzt herrschende Ordnung nur daS Unbequeme des Cvllegialischcn
mit dem Schlimmen der Büreankratie vereinige , ohne irgend einen
ihrer Vorthcile zu gewähre « , indem dg , wo jede Geringfügigkeit
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mit gleicher formalen Wichtigkeit und Schwerfälligkeit behandelt
wird , im Schwalle andringender Geschäfte nothwendig die ordnende
Einheit und somit aller innere Znsammenhang verlobren geht , und
die Entscheidung zuletzt dem Zufall oder höchstens der Willkühr des
Referenten und Direktors preißgegeben ist ; wie eine ächte collcgia -
lischc Verfassung , eben wie die zweckmäßige Prvzeßform , im mnud -
licheu Vortrag , ans den Grund der vorliegenden Papiere beruhe ,
wie das Vorgetragene alsdann der freien Discussio » unterliegen ,
und das Resultat derselben unabänderlich in feinem fortlaufenden
Protokoll befestigt , zugleich aber auch der untern Behörde gegcu die
höhere ein Spielraum reger Thäkigkeit eröffnet sepn müsse , damit
der Drang der Angelegenheiten von minderer Wichtigkeit nicht alle
Tbätigkeit der Letzter » unnütz verzehre , sondern jedes Geschäft in
seiner Sphäre , blos unter allgemeiner Aussicht der höher » Instanz
abgethau werde . Dies und vieles Andere konnte zu einer weitern
Auseinandersetzung Stoff und Gelegenheit hergcben , allrin die Au »
dienz hakte weit über eine Stunde schon gedauert ; S . D . hatten
mit der angestrengtesten Aufmerksamkeit ohne das geringste Zeichen
von Ungeduld den verschiedenen Vorträgen sich hingegeben ; die De¬
putation mußte sich scheuen von einer so verbindlichen Hingebuug
einjgen Mißbrauch zu machen ; mehrere andere Geschäfte warteten
des Fürsten , und es war wohl glaublich , daß das noch Vorzutra¬
gende schon seine Aufmerksamkeit in Ansprnch genommen , und bei
andern Gelegenheiten seine Erörterung finden würde . Darum glaubte
der Vortragende hier abbreche » zu müssen , indem er noch einmal alles
Gesagte Sr . Durchlaucht aas Herz legte , und eine baldige Erfüllung
der gemachten Zusagen , nach Maßgabe , wie es die Umstände er ,
tauben wollten , bat - Der Fürst versicherte ans Alles de » möglich ,
steu Bedacht nehmen zu wollen , und entließ die Deputation , indem
er in freundlichen , wohlwollenden Worten von ihr Adjchird nahm .

Dies ist der Verlauf einer öffentlichen Handlung gewesen , die ,
indem sie von jener schriftlichen Uelereiukömmniß einer Mehrzahl
von Einwohnern nur die Veranlassung genommen , den Fürsten
Staatskanzler gleich bei seinem Eintritt in die Provinz mit dem
Allgemeinen der Wünsche und Hoffnungen derselben , bekannt zu
wachen gesucht ; das Besondere zugleich mit der Bewährung des
Ausgestellten , wie billig , weiterer Untersuchung , , » d spezieller
Nachforschung überlassend . Es ist nicht möglich , über die verschie¬
dene » Gegenstände , die vvrgekommen , sich in liberalem und wohl -
wvlleudcrn Gesinnungen zn äußern , als hier durch den Fürsten ge¬
schehen ; wenn zu dem ausrichtig gesprochenen Worte sich nun noch
die frische Ttzat gesellt , dann wird die Provinz sich immer noch
Glück wünschen dürfen zu dem Loose , das ihr bei dem allgemeinen
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Wechsel der Herrschaft in Teutschland z» Thell gefallen . Zwar hat

dieser Wechsel überall große Spannungen hervorgerufen , nnd am

Rheine größere , als sie irgendwo cingetreten , thei -' s well die

Rheinländer an , meisten sich gefühlt , und lhcüs weil eine Verket¬

tung widriger Ursachen bei ihnen die Opposition am stärksten heraus «

gefordert . Seit den frühesten Zeiten her mir Vorurtheilen und Ab¬
neigung gegen die wachsende preußische Macht erfüllt , die in den

geistlichen Staaten als der gefährlichste innere F ind von Kaiser und
Reich betrachtet wurde ; später st » den französischen Feldzügen nun

auch den lange gefürchtete » starren Svlbatengeist , der ein erstorbe¬

nes inn - rliches aufgelößtcs System beleben sollte , ganz in der

Nähe sehend , hatte sich ein Mißtrauen in de » Gemächern festge¬

setzt , das eben , weil es so lange gehegt , zuletzt gewissermaßen
dewußtlvs worden . Doch war alles vergessen , und jede frohe Hoff ,

nuug und Erwartung hakte Platz gegriffen , als in letzter Zeit im

läuternden Feuer des Unglücks jenes morsche alte Wesen aufgedrannt

schien , nnd jener starre Geist ansgetrieden , und eine frische de -

geisterte Jugend gekommen war , uud die gehaßten Fesseln fraozost .

scher Herrschaft gebrochen hatte . Damal vermochte Preußen Alles ,
wie durch ganz Teutschland , so auch am Rheine ; jeder alte Haß

war dahin . gegeben und ausgesöhnt , und die Huldigung wurde mit

freudigen ' Hoffnaugen geleistet . Als der neue Krieg siegreich beendigt

war , « nd man mit Ungeduld dem Schlüsse des provisorischen Zu¬
standes entgegen sah , lrat die kritische Zeit ein , wo der Ueber -

gang aus einem gehaßten alten Zustand in den erwünschten neuen
geschehen sollte , und bas Volk hatte , wie an der Jahres - nnd

Wetterscheide , diese Tage als Merktage sich ei lesen , worin es sich

die Zukunft » nd was sie ihm im Bösen und Guten dringen würde ,

an den Aspekten deuten wollte . Uaglückiicherweise fiel in diese Tage

in Preußen eine Reaktion , die das ganze keimende und schon
wohldefeiligle Einverständuiß der Stämme auf lange hin getrübt

und zerstört - Einige Menschen , die nicht länger mehr die Sckande

zu tragen wußten , die sie in der Zeit der französischen Herrschaft

wie glühende Kohlen ans ihr Hanpr gesammelt , ersannen die Lüge

einer geheimen Gesellschaft , dir den Staat bedrohe ; einige ver¬

rückte Köpfe , die ihr Leben zubringen Phantasmen zu bebrüten und

groß zu ziehen , nahmen sich auch dieses Gespenstes an ; kniffige

und zettelnde Schalksknechte fanden es ihrem Vortheilc angemessen ,
die neuen Schrecken umzutragen , und viele wohlmeinende Menschen

ließen sich zum Glauben daran berücken . Auch die Helle , klare An¬

sicht der Regierung schien befangen und getrübt zu sepn , wenigstens

drängte sich am Rheine , was sich begab , als Folge geänderter

Grundsätze dem beobachtenden Blicke auf . Der freien Rede wurden



Fesseln angelegt , was » m so tiefer schmerzte , je wvhltbätigek die
wicSergewonnene Freiheit sich gezeigt . Was die Awlschcnregierungcu
im Geiste der Seit und des Landes geordnet hatten , schien jetzt ,
als i » proconsularischer Willkshr und verdächtigen Umtrieben ent¬
standen , von Vielen betrachtet zu werden , und cs schien Grund¬
satz geworden , von Allem das Gegcntheil zu setzen . Es hatte so¬
fort als nöthig und heilsam sich ergeben , mit Vorbeigeben der Ein -
gebornen eine ncne Beamtenwelc einzuführen , die in die früher
stattdabcnde Verhältnisse nicht reiwickelt , die geänderten mit Ilnbe -
fangcnhcit zu ordnen und zu leiten im Stande w « en ; dadurch aber
kehrte zurück , was schon einmal in Pohlen so hart gebüßt worden ,
vnd dessen Wiederholung man für » » möglich gehalten hatte . Die
neue Ordnung sing bald an , sich i » Formen zu bewegen , wo die
Reibung alle Kraft aufzehrte , und denen noch kein Scharnhorst
erschienen , der ihnen die Einsalt und das leiLt ; Spiel gegeben ,
das den Bewegungen des Heers mit der Gewandtheit zugleich den
Sieg verschafft . Die Meinung begriff sogleich , daß hier Mißver¬
ständnisse obwalteten , gehen die sse sich mit aller Macht waffncn
müß ; ; sie übersah schnell bas Verhältnis , der neuen Forme » zu
dem , was sie unter der alten Regi - rung besessen , und verstand ,
daß sie früher besser gefahren ; sie hielt was die Franzosen .später
eingeführt , an das was jetzt herübergekommeu , und fand Sinn
und Gesinnung , wie es in der Art der Tentschcn liegt , unver¬
gleichlich besser , aber die Form in einem starren Meckanism befan¬
gen , der den besten Willen unfruchtbar machte . Die Meinung ,
die f - üher allen französischen Jnstitnüonen feind gewesen , weil sie
den schlechten Geist gehaßt , der sie getrieben , erfuhr scheinbar
eine gänzliche Umkehr , indem sie sich für die bessere lebendige Form
gegen die eindtingcnde , schwerfällige , lähmende erklärte , und
mußte dafür sich den erbitternden Vorwurf des Franzvsenthums ge¬
fallen lassen . Zugleich war ein Selbstgefühl und ei » Stolz in den
Rheinländern erwacht , weil es ihnen schien , als habe man , da
Alles ohne Zuziehung der Einheimischen geschehen , ihr Entgegen¬
kommen wegwerfend abgewiescn - Es lebt eine dunkle Erinnerung
im Geiste dieses Volks fort von dem , waS der Rhein in der tcut -
sche » Geschichte bedeutet , wie in den Zeiten vor der Geschichte dis
Trevirer aus der Mitte Belgiens bis an die Schweiz geherrscht ,
wie von Australien her , das alte Gallien bezwungen worden ; wie
Rhsinfrankcn in den Karvllingern der Welt ihre Herren » nd Teutsch -
laud ein großes KauergesÄ echt gegeben ; wie die rheinischen Kur¬
fürsten Tentschiaud stark gemacht , indem sie durch kluge Wahl ihm
Jahrhunderte lang eine Meitze der trefflichsten Kaiser ansgefnnden ;
wie am Rheine alle Künste gediehen « nd das Haupt , die geistige
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Höhe vnd Blüthe des Reicks sich entwickelt hatte , a ! S in den Er -
rremitätcn Avaren und Hungaren noch Oesterreich überzogen , nnd
Wenden und Glasen bis zur Eibe in Preußen herrschten ; wie in
allen Jahrhunderten große Fürsten nvd KirLenprälaten , Staats¬
männer und Feldherren , Schriftsteller , Dichter , Baumeister ,
Mahler und Künstler jeder Art von dort ausgezangeu , und wenn
iu den letzten Zeiten ein Stillstand darin ein ?,erröten , cs darum
geschehe » , weil das Ganze und die HnrUchkeit des Reiches , wor¬
aus allein diese Bildung sich angewiesen gefunden , in sis erstorben
und zerfalle » war . Solche Erinnerungen , die halb bewußtlos im
Volke gelegen » und an den vielen Denkmalen alter Zeit , die sei¬
nen Boden decken , Nahrung gefunden , erwachten in ihm zu grö¬
ßerer Klarheit , als cS sein « Eigenthümlichkeit gegen äußere Beein¬
trächtigung schütze » zu müssen glaubte , und dem gerechten Stolze
mischte sich wohl auch mitunter , obgleich nicht allein ans einer
Seite , eitler Hochmuth und leeres Poche » auf eingebildete Vorzüge
m >t zu , inauch - r Sauerteig von der Franzoftuzeit her gädrke iu
die Masse ei » , gehässige Leidenschaften hoben sich von beiden Sei .
rcn , indem ein : ganze Reihe vom Mißgriffen , die aus dem ersten
Großen nothw .- udig Schlag ans Schlag sich entwickeln mußten , im¬
mer wtederkedrende » Reiz hergabeu : so entzündete sich der Streit ,
der seit zwei Jahren die Gemukher iu diesen Gegenden bewegt .

Jede Opposition , die nicht über ihre natürlichen Schranken
geht , ist heilsam , weil sie vom Lebe » ausgegangsn , wieder Leben
weckt , und Bewegung in die träge Masse bringt . Mögen Stämme
miteinander hadern , weun sie nicht vergessen , daß sie Einem Vol¬
ke gogehörcn , eines Leides Glieder sind , die nicht von einander
lassen dürfen , soll nicht das Ganz , untergeben . Mögen sie mit
Eifer ja mit Heftigkeit jedes gel - äakrr Recht wahren und vertreten ;
wenn nur der Streit den Gegenstand nicht verschlingt und überdauert ,
und die Gehäistgkeit dis Kränkung allein zum Vviwand dimmt .
Die Rheinländer haben wacker für ihre Uebcrzeuguug gestritten ;
« der cs ist billig , und mag nützlich ftpu , auch die andere Seite
zu betrachten . Wohl hat sich manches Gnte Hervorgethan , doch ist
wenig Grnnd vorhanden , uns dieses Vorzugs zn übergeben . Wir
reden von ständischer Vertretung , fragen wir wo dann die inulhi -
geu , freisinnigen , uneigennützigen Volksvertreter sitzen , die ohne
Rücksicht für Recht und Wahrheit stehen als Schirm und Schild ;
die kleinlaute Antwort ist : Das Volk wird sie zu finde ,, wissen .
Es ist zu wünschen und zu hoffen , daß es im Suchen glücklich ftp ;
doch haken einige Versncte mit der Muiiizipalvcrfassung , freilich
kümmerlich genug von oben herab augrstellt , nicht sehr glänzenden
Erfolg gezeigt - Es gehen viele nicht grnsdlose Klagen gegen dis



Regierung um ; sehen wir aber , was da geschieht , ' wo die eige¬
nen Kräfte freien Spielraum haben ; nicht viel tröstliches will sich
ergeben : es mag freilich leichter seyu , hundert Klagen aufzuftellen ,
als dreien abzuhclfen - Es fordert wenig Mufti , im Wiukel groß
Geschrei zu machen , noch weniger in anonymen Aufsätzen fremder
Blätter den Regierungen bittre Wahrheiten hiuzusagen , am wenig¬
sten das Gesagte tapfer vor aller Welt wegzulese » ; wo cs aber
würklichen Molh gilt , und eine Entsagung im Streben nach dem ,
was wir immer im Munde führen ; wo wir mir der Person die
Schuld bezahlen sollen , die wir als Bürgschaft übernommen , tritt
nur zu oft die kläglichste Feigheit ein , und die stärkste Indolenz ,
die sich aber leicht mit den stärksten Gründen z » rechtfertigen weiß .
Wir müden uns nicht ab an leeren Theorien , die uns z » allem
Praktischen lahm und unbehülflich machen ; dafür ist uns die höhere
wissenschaftliche Richtung , freilich nicht allein durch unsere Schuld ,
auch allzu fremd geworden ; und manche Frivolität ist mit der Ge¬
wandtheit , die uns die übungsreiche Zeit gegeben , nus angesios -
sen . Die Denkmäler des Landes und unsere Vergangenheit , indem
sie mit unserm Unvermögen im schneidenden Kontraste stellen , soll¬
ten die Hoffart mehr Niederschlagen als erregen , da auch dieser
Ahnenstolz verwerflich ist , wenn er das Verdienst in der Gegen¬
wart entbehrlich zu machen glaubt - Wir zürnen mit Recht , wenn
man uns die Franzosen vorwirft ; aber wir haben wohl um stär¬
kere Rechte mit ihnen nicht so hart gehadert ; wir hatten uns mit
ihren abgefunben und resignirt , die Befreiung des Vaterlandes
war schwerlich von uns zu erwarten . Es mag anderwärts noch
schlimmer stehen , und manches dort stärker drücken , was hier ge¬
bessert ist ; es mag der Hochmuth Anderer bei siebenfacher Schuld
fröhlich und guter Dinge an diesem Sclbstvorwurf sich erlaben , uns
ziemt es vorwärts auf das zn sehen , was noch geschehen soll , und
nicht immer rückwärts blickend träge sich an dem zn weiden , was
zum Theil ohne eigenes Anthun sich begeben . Nicht sollen wir vom
Streite um begründete Rechte lassen , aber indem wir Recht neh¬
men , solle « wir nicht vergessen , Recht zu geben , und Maaß hal .
ten in Allem , auf daß uns nicht die Nemesis ereile - Möge » die
Gegner wie Betrunkene taumeln ! wo die Wahrheit sey , muß sich
au der festen sichern Haltung zeigen .

Es ist vothwendiz und heilsam , ans dem verwirrten und ver¬
wirrenden Treiben des Augenblicks , von Zeit zu Zeit z » den gro¬
ßen Naturgesetzen aufzusehen , denen Staaken wie einzelne Wesen
gehorchen müssen , damit der Blick und das Urtbeil sich unbefangen
und frei erhalte . Wie Entstellen , Wachsen , Abnehmen , Auf - und
Untergang der Staaten sich unbeschadet der menschlichen Freiheit mit
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ein « regelmäßigen Cukve umschreiben läßt ; so Hot auch ihre Poli «
tik und die herrschende Regierungsmarime ihre Norm , die öas
Werk und die Ergcbniß der ganzen Summe seiner äußern und in ->
» ern Verhältnisse ist , und von der sich wohl nach menschlicher Will »
knhr von Zeit zu beit ausweicheu läßt , die aber immer wieder ihr
Recht geltend macht , und die Ausnahme zur Regel zurückzusühren
weiß . Mag Oesterreich , in dem vier Vöikerelemenke sich zu einem
spröden Gemisch verbinden , sie noch geraume Zeit durch die Aristo¬
kratie beherrschen , und dn , Geist der Zeit von sich weisen ; Preu¬
ßen kanu es schon darum nicht , weil eö von Anfang herein auf Un¬
kosten ebeu dieser Aristokratie und der Hierarchie , durch den sich
emanzivirendeu dritten Stand gegründet worden , und in ihm allein
seine Gewähr und Befestigung finden kann - Preußen ist im Wider¬
spruche gegen jene Macht , die , nachdem sie das Ganze zuerst be¬
herrscht , sich nun auf sich selbst zurückgezogen , hervorgeganzen ;
es ist erwachsen aus der Meinung , die die alte erstorbene Form
für unzulänglich erachtet , und dem Kühnsten sie zu zerstören die
Macht ertheilt ; es kann sich fortan nicht lossageu von dieser Mei¬
nung , der cs sein Dasepn verdanken muß , und hat die Verpflich¬
tung ans sich genommen , nun das Aerstöruugswerk vollbracht , sich
auch dem innen Schaffen nicht zu versagen , und in ihrem Sinne
eine neue bessere Form hsrbeiznfnhren . Darum hat der letzte Frie¬
den es zwischen zwei furchtbare Nachbarn so in die Mitte gestellt ,
daß der Trägheit , der jeder Rnhepnnkt entzogen , nie die Span¬
nung und Erregung fehlt , dem tiefsten Frieden nie die Sorge , nnd
jeglicher Kraft nie die stärkste Aufforderung sich zu erheben und zu
entwickeln ; daß aber der weitgedehnte Staat immer zu seiner Er¬
haltung des Ganzen bedürftig ist , und der öffentlichen Meinung
keinen Augenblick entbehren kann - So ' ist es mit ihm beschaffen ,
wie sein Feldherr gesagt : Preußen bedarf immer der besten Ver¬
fassung , des besten Heeres und der besten Talente , der Letztem
zu allermeist , weil ohne sie die Erster « nicht zn erhalten sind -
Mögen einige leere mit firen Ideen behaftet - Köpfe von der nvth -
wendigen Einheit reden , die Preußen durch eine starke Verfassuog
verlohren gehr , und deswegen zu einem Surrogat von Schein ,
ständen rathcu , die das Volk erbittern würden , weil es sich betro¬
gen dielte ; in so trostloser Auflösung , in so tiefem Zerfall alles
innrrn Haltes und Zusammenhangs , kann von keinem Verlust die
Rede sepn ; und der Gewinn ist allein auf dir gelungene Versöh¬
nung der Gemüther gesetzt , und das Band ein « freien Vertretung ,
das den dritten Stand für die Versaffnng lnteressirt , kann ' einzig
das Zerfallende zusammen halten - Mögen Andere uns herrechnev ,
was der Adel zum Erfolge des spät errungenen Sieges beigekragen ;
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mar man « ns von jener Seite her in verblümte « Redensarten za
Gcmnthe führen , wie seit Lange im Stille « genährte , und mit
kluger Vorsicht gesponnene Plane den Erfolg allein herbeigeführt ;
das Volk hat gesehen , was seit zwanziz Jadren vvrgegangco , eS
sieht , was noch täglich sich besieht , cs weiß wo die Hülfe hngr »
kommen , nud bat in seinem Glauben wenigstens die große Mehr ,
heit auf seiner Seile - Mögen sie io ihrer weltklngen Ansicht der
Dinge sich bereden , die Zeit werde sobald nicht wiedcrkommen , wo
man deS Volks bedürfte ; die Z it isr wörtlich da , und die Negie¬
rungen können ferner nie , am wenigsten in diesen Coujuvkturen ent¬
behren - Wohl ist eS sträflisc Thorbeit , mit Revolutionen zu dro¬
hen , als sev es ein kurzweiliger Th .' aterschcecke » , den man wohl
einmal für den Effekt brauchen Idnurc ; die Völker haben andre
Mittel , als die plumpe Gewalt gelernt , ihre Rechte zu wahre « ;
gegen ihre « Haß mag sich z - B wohl » och eine Regierung eine Zeit -
lang halte « , gegen ihre Verachtung auf die Länge nimmermehr -
Jene haben sich schon oft prophezeihcnd io der Zeit gciirr , es wird
ihnen wobl oster noch tegegneo , und sic ahnden gleich schon in
ibrer Weisheit nicht , daß sie selbst es sind , die durch ihre
» « behutsame Opposition , die nichts gestatten will , indem sie
den Brand der Geister « och mit dem Jornesfeoer der moralische «
Entrüstung verstärke « , es am Ende dazu dringen , daß Alles gestar¬
tet werbe « muß . Dieses Fenek , hat es einmal im geistigen Reich
gezündet , es pflanzt sich von Haupt z« Haspte fort ; jeder zündet
sei « Licht teim Ander « an , und die Flamme nimmt stetig z« in
wachsender geometrischer Progression i die löschen sollen , werden am
Ende selbst mir angesteckt , und eS ergeht zuletzt dech , was Rech ,
teas ist , und was die Entwickelung der Geschichte gebiether - Das
» erst Hk Preußen vor Allen noch am sestcn , und wird kurzsichtige «
oder auch arglistigem Raihe sein Ohr verschließen ; wenn auch der
Entschluß , von jedem Wind der Meinung aufgotrieben , durch alle
zr Gegenden dee Windrose schwankend , und zagend sich bewegt ,
zuletzt mnß er sich doch befestigen , wo ihn der innere Zug und die
Schwerkraft her Dinge saßt . Mögen Andere sich in Gemächlichkeit
und ftijter Ruhe gütlich thun ; sein ist die Unruhe nnd die stete
Uebnug . Wem es nicht darauf ankömmt in jedem Jahrhundert
wenigstens einmal den Feind in der Hauptstadt , die Regierung ge .
ständet , das Volk gründlich geplündert , und die Finanzen bank¬
brüchig zu sehen , der mag sich allerdings unbekümmert zur Ruh
htnstrecken , und den Geist der Zeit adweiseo mit seiner Begehr .
Aber auch tas dauert nnr eine kleine Weile , der Abgewicsene kehlt
immer wieder , und hat er dreimal angekloxst , daun muß er doch
zuletzt eingelassen werden - Preußen muß sich eine Schule gestalte » ,



in der es der Ivknnft Ihre Staatsmänner erzieht ; seine Bcamten -
welr , kann ihm den Bedarf nichk liefe , » , den es ja f , inee Welt¬
lage gebraucht , so wenig als der Ereezierplatz und die Heibstm .' nö -
rers ihm große Fsldherrn gebildet haben . Eine ständische V . rsamm -
lnng . die unter dem Auge des Volkes , von seiuer Theilnabme
getragen , sich bewegt ; in der sich alle Kräfte rühreu , alle Talente
ihre Stelle sind - « , alle in wechselseitiger Reibung einer geistigen
Gymnastik jene Gewandheit und jenen Takt ansbilden , deren Man ,
gel gegenwärtig so oft den Sinn verletzt , eine solche Turnschule
des Geistes lbut nirgend so sehr als in Te « r >chla » d, dem Laude
der steustelligste » Ungelenklheit Roth - Damit dies große teuksche
Philisterinm , worin wir zur größten Ergötzung und Zufriedenheit
der Nachbarvölker , und von ihrem spöttische » Beifall angestischt,
unsere Wtttläuse in Säcken halten , und diese Hobe Scknle , wo die
Pedanterie znnftmäßig betuchen wird , und Baccalaurecn und
Doctoreu sich creirt , endlich einmal geschloffen w -' - dc , dazu müssen
wir hauplsächllck Stände haben , die das a ' !c euere Keulste bren¬
nen , damit der Boden gelängt werde zur neuen Saat . Jene
PlnwpSnt ist es , die uns drückt , jener bleierne M otel , den wir
um uns her drapplrt , und in dem wir « ns langsam schleppen , als
ob wir im Traum umzicngcn , oder Zauberinnen uns gebuudeu
hielten . Dieser Trägheit muß ein Antrieb mrrdur , damit in die
weiche Gedunsenheit unser » bürgerlichen Lebens wieder ein Muskel
komme , mit ihm aber auch jene krampfhafte Reizbarkeit , die unr
allzu leicht durch jeden Einsall zu willkührlichen Eingriffen sich be¬
stimmen läßt , ihre Bindung und Gräoze finde . Es ist nicht mehr
die Frage , ob Teutschlaod Stände will ; cS muß sie wollen , weil
alle Nachbarn sie bet sich ausgenommen , und dadurch eine Masse
von Schnellkräften entwickelt haben , denen unsere beschwichtigende
Diplomatik und unsere Paradenkünste nimmer gewachsen sind ; weim
Wik nicht Geist gegen Geist ansbleten , und durch Gegengewicht j , de
übertretende Kraft in ihre Schranken treiben . Mögen wir uns noch
so sehr na » Ruhe sehnen , dir Nubo der Staaten kann fortan
nimmer mehr eine passive seyn , sie muß thätig verdient und erwor¬
ben werden - Das wissen wir recht wohl , aber es fehlt dee Math ,
frisch an die Tdat zu gehen , und w , s unabwendbar geschehen muß ,
rasch und mit guter Manier auszuführen . Im Geburkswck liegt
die Kreißende , die Wehen dränge » , Teutschiaud , ja Europa , steht
erwartungsvoll , aber es will zur Geburt nicht kommen , weil keine
feste , sichere Hand die Umkehr , die » othwenlstge Bedingung der
Genesung ist , zu vollbringen weiß . Es ist wenig Arg in der - au .
zeu Sache , aber es fehlt die Entschiedenheit und der starke sichere
Entschluß , der durch freie Selbstbestimmung der Gewalt der titan -i5 *



uischeu Nolhweudigkeit sich zu entzkeben weiß , und lieber zagend
einen Drang von Außen her erwartet . So lange der Geist vor
den Heere » vorausgezogru , ist mau freilich und kecklich iom gefolgt »
weil mau seiu leuchtend Angesicht von hinten nicht gesehen ; nun
er sis> umgekehrt und seinen Lohn verlang ! , wagt man nicht , ihm
in « Auge zu blicken , und erschrickt vor dem Bunde , de » man
mit ihm geschlossen . Aber er hat wohl ein starkes Recht , und
dazu Brief und Siegel aufzuweisen , » ud wird sich nicht abtreideu
lassen . Mag der Quent thu » , was die Bildungsstufe seiner Völ¬
ker räkblich macht ; Teutschland gehört z » m Occidenr Die Mutter
uud Hegerin aller verfassungsmäßigen Frriheit von den ältesten Zet¬
ten her , Besiegerin der römischen nnd französischen Tirannei ,
ist die Bestimmung dieser Macht wie immer , so auch foikan , an
der Spitze der konstitutionellen Staaten , die neue Ordnuug gegen
jeden Eingriff von Außen her zu wahren . Mag die StaatSklughcit
sich vorsehcn , vermessene Spiele aus ,', « lege » ; schon so oft hat dek
verborgene geheimnißvolle Geist dieser Zeit ihre Formeln und tvdte
Ziffern weggcdlasen ; er hat bewußrlvß . wider ihr Wissen , sie zu
seinem Zweck geführt ; er hat am Rande drß Untergangs sie zu sei¬
nen Fußes geseh . » , wie sie um Hülfe bei ihm zu detteln kam ;
und ihre Weisheit wird noch mehr als einmal im Falle sev » , daß
sie wider Wille » seinen Beistand nicht ablelmen kann . Sie soll sich
nicht mit tbvrigtem Plane tragen , den Menschenverstand mit eitel »
Worten anzulügen , und was mit der Lebenswärmc in alle Herz¬
adern eingedrimgeri » mit ihrem kalten Athem ausznkreiben ; sie
soll nicht hoffen das freie Wort , das wenn die Presse schweigt ,
die rege Tradition von Mund zu Munde trägt , ausznrottrn : dar '
auf soll sie sinnen , wie sie die brrusenden Geister , die früher latent
und gebunden , jetzt durch die Reibungen der Zeit frei geworden ,
säufligen und fassen möge in nenn , Formen , damit die jungen
Schwärme , nicht störend de » Bau ansfliege » , wenn sie ihre Köni¬
gin gefunden - Wer diese Kunst versteht , uud am geschicktesten sie
übt , der wird Herr dek künftigen Zeit ; wer aber feige uud argli¬
stig Künste des Betrugs zn üben unternimmt , dem werden seine
Schulden auf sein Haupt gezählt » und die Zeit geht zürnend an
ihm vorüber , » nd sucht , bis sie den gefunden , dessen sie zu ihrem
Werk bedarf - Die sind thörigt , die da wähnen , sie werde sich mit
so viel wachen Kräften am Hellen lichten Tage gähnend zur Ruhe
geben ; in so fruchtlosem Harren ist schon viele Zeit unnütz verdsrben ,
und viel Nothiveudigcs und Gutes unterlassen worden .

Dies ist einfach und klar die Lage Tentschlands , ln der die
uusklze a !s ein Element mit einbegriffen ; und diese Ansicht der
Dinge haben die bessern Staatsmänner Preußens längst gehegt.
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Mer es kämpfen in diesem Lande zwei Sterne harten Kampf ; der
Unstern , der bei Jena geleuchtet , und der Glücksstern , der über
Leipzig und Waterloo gestanden : wie sich schwarz und tweiß in sei¬
ner Farbe mischen , und immer sich in ein fahieS Gran verbinden
mögten ; so streiten in ihm die Gesinnungen , und es wankt die
Wage auf und nieder , und das Schiff , übel mit dem Ballastc ge¬
staut , sinkt und steigt , wie die Wozen unter ihm wachsen und
zerrinnen . Ein Thell der absteigenden Generation hat sich an daS
alte Preußenthum geheftet , daS il » e Jugend sonnenklar durchleuch¬
tet ; sie haben häufig den Vorryeil der Stellung , die Macht der
Gewohnheit , die Sophisterei der eigensüchtigen Triebe , das Ge¬
fühl d ' k Unzulänglichkeit für die Ansprüche der Gegenwart , und das
geheime Grauen vor der verhüll , en Ankunft ans ihrer Seite - Die
aufsteigende Jugend und die Verständigen der Aelkern sind grvßken -
thcils dem Gegensätze zugewcndet ; sie haben dir gebieterische Noth
der Umstände , die Macht der Ideen , die Thaten der Zeit zu ihrer
Hülfe ; was sie geleistet läßt sich nicht ablängnen , was sie wollen
vicht voreuthalten , Ansagen und heilige Angelödniffr können sie in
Anspruch ushiuen , und mit erhobenem Finger steht warnend hsniik
ihnen die Geschichte . Es ist eine sorgenvolle Stellung , und ein
schwerer Beruf für einen Fürsten , also an der Scheide zweier im
Grunde entgegengesetzter Aeiten zu stehen , und mitten im Geschrei
de : Prrlheieu , von Gründen und Gcgengründen angcrufen , von
dem Gezüchte heimtückischer Anlispelungen umkrochcn , dann wieder
früherer Erhebungen gedenkend , bald angezozen , bald abgcstoßen ,
die schwere folgenreiche Wahl zu treffen , die , nachdem die Welt
aus ihren Fugen gewichen , sie wieder einzurichten ergehen soll -
Aber mitten durch die Oszillationen , di « die Ungewißheit aller
menschlichen Dinge wohl bei geringeren Anlässen in jedem redlichen
Gemülhe , das mit rirannischer Hast dnrchzugreifen scheut , erwe¬
cken mag , geht der Finger höherer Macht , die alle Angelegenhei¬
ten auf Erden lenkt , ohne Wanken und Zittern durch , und be¬
schreibt die Bogenlinik , kn der die Ereignisse sich bewegen müssen .
So hat es seither im Großen sich bewährt , so ist auch in Preußen
mitten in der scheinbaren Verwirrung die Strömung , in der in
xebeimnißvollem unwiderstehlichem Ange das Verworrene selbst be¬
griffen ist , keinem geübten festanbiickevden Auge verborgen gebüe -
blieben ; und wie sich die Menschen und die Grundsätze sträuben ,
sie werben alle mit dahin gerissen , weil der Bode » unter ihren
Füßen sich bewegt . Als die Folgen , die jene Reaktion in den Pro¬
vinzen nach sich gezogen , offenbar gewordk « , und die Negierung
den begangenen Mißgriff eingesehen , war sie nach der guten teut -
schen Art , die , wo sie sich im Unrecht weiß , schon dadurch ent -



« öffnet ist , Haid willig bas Versehen wieder gut zu machen , und
die Anordnung der 2 » st >i ' Commission , die dem Lande die bessere
Gerichtsordnung erhalten , trat für uns zuerst wieder in die Linie
des Fonsbrftts ein . Die Anordnung des Sraaiseaths folgte In der
giei -tea Richtung , und viel dose Wässer waren durch die Institu¬
tion g - dämmt und abgeleitet , lind mancher Kraft ist iu ihr d - k
Spielraum zu ihrer Entwickelung geöffnet worden . Als am Rheine
die Meinung sich immer lauter und entschiede » » erhob , hat die
Regierung ihr keineswegs ihr Ohr verschlossen ; ohne ständische
Wntteiunq wurden die Rheinländer doch gehört , weil sie iu Masse
ständisch au ' gesia den . So wurde Vieles , was ihnen noch zugedacht
war , zurückgezogen , weil mau sich überzeugt , daß es den Verbält -
viffrn widersprechend scn ; und gerne wurde auch im Einzelnen jeder
Ueeerzcuzuu , vachgegeben , die sich » nt Gründen geltend machte .
Da indessen eine fehlerha te Verfassung , selbst in die Anordnungen
und Ordonnanzen , womit sie im .besten Willen sich bessern will ,
wieder alle Fehler und Gedrcchen der Form überträgt , von der sie
auszegaogen , und nun weil für große » etel die Hülfe allzu kraftlos
und langsam kam , die Klagen immer lauter sich erhoben , saidte
die Reiterung die Minister auf Ort und Stelle , um die Meining
zu befragen , und Mittel schleuniger Abhülfe auszufinden . Zugleich
gingen vou dem Ausschüsse des Staatsraths , der mit der Vcrfas -
suugsangelegeuheit beauftragt ist , drei kundige Männer in die Pro »
vlnzr » aus , um auch über diesr » Gegenstand sich umzusehe » . End »
licb ist der erste Würdeträger des Reichs zu uns hrrübergekommeu ,
um nufere Klagen zu veuichmeu , und sagt uns fepcrlich ihre Ad -
hülfe , und die Wt derherstclluug unsrer allen Freiheiten und Rechte
zu Ei . e Regierung , die aiso hrudelt , ist noch ohne constitutio »
relle Fo . men , doch dem Wesen nach constitntionell ; sic umgiedl sich
statt mit einer ständischen Verireiun » mit dem Volke iu ganzer Masse ;
denn der Kanziir hat in des Königs Namen gleichsam ein großes
Mayseld , auf deo uralten Mavfeldern , ausgeschriedcu , wonach der
Frauken guter Art , der ganze Stamm erscheint , und theidigt
über die Verfassung . Darum dürfen wir über den Ausgang ruhig
bleiben ; ist das Wesen erst verhauben , die Form wird bald dazu
gefunden fepn - Mögen neue Echwebong - u und Schwankungen neue
rückläufige Bewegungen uns verkündigen ; das Rad mnß sich das
oberste zu unterst kehren , damit außen die fortschreitende Radiinte ,
die zum Ziele führt , sich aufwickeln und beschrrtden könne . Mag
arglistigoin Rathe von Zeit zu Zeit nicht das Gehör versagen ; zu .
letzt kehrt nach aller Ausweichung doch die Ueberlegung zu ihrem
Schwerpunkt wieder , und alle Bewegung schwankt ans in der Mitte ,
wo bas bleibende Interesse ruht - Md -su die Parlheie » in eitelu



Versuchen sich abmnhen , gegen das Unmögliche kann niemand au ;
wie sie sich sträubend stemmen , sie mäßen mit zum Werke hil 'rciche
Hände reichen . Was wir verdienen wird uns zu Theiie werden ,
und was die Zeit versprochen , wird sie ; u halten wissen - Unser
alles ständisches Recht , den geänderten Verhältnisse » , ohne alle
innere Schmälerung angepaßt , ist was wir als mimmum in An¬
spruch nehmen dürfen ; was uns darüber wird » werden wir als
freie Gabe mit Dank hrnuehmen . Alle Erbschaft von den Lobten
ist drm dritten Stande heimgesallen , den Lebenden will er keine
Rechte kränken - Darnm rühre sich was Leben hat , die Tobten
aber soll man ruhen lassen ; damit wir nicht etwa auch die rorrea
l , orc» ißli « der Engländer in künstlichen Ruinen äffen . Hassen wir
waS haffeuswerth ist , die unreinen Geister , die , « uS der Verwe¬
sung der letzten Zeiten ansgegangeu , alles Gute mit einem auf¬
richtigen instinktartizcn Haffe anfeinden ; die witternden , kniffigen
Spürhunde , wie man sie zu geheimen Polizeien oöthig hak ; die
feigen Lügner und all das Gezücht , das die Fürsten umschleicht ,
und schwarzen Argwohn ihnen in die Obren bläst , die « an über¬
all , aber zum Glücke überall nur sparsam findet - Mag sich immer¬
hin der Spott üder jede Dummheit und Philister « ergießen , die
lahm und stolpernd ihm begegnet , und auf knarrende » Wägen die
abgelegten Haderlumpen » ergangener Tage mit sich schleppt . Aber
wir sollen nnS hüten adzulaffen von einem braven und wacker »
Volke , daS alles Guten empfänglich , zu allem Großen fähig , und
jeder Ehre würdig sich bewiesen , und im Frieden von uns den
Dienst zurückerwartet , den cS im Kriege nnS geleistet . Di -
schlechtestr Regierung würde an der Wvhlthat des BesreiungSkages
lange zu zehren haben , bis sie ihn aufgezehrt ; eine wohlmeinende
wirb durch die stärksten Jrrthümer seiner nicht Meister werden . Nie
sollen wir vergessen dieser Tage , und des freudigen Jubels , der
unsere Brust gefüllt , alS wir der verhaßten Eroberer entledigt ,
zum erstenmale wieder frei ausgeathmet ! Damals hatte Preuße » ,
wenn auch noch nicht die Herzen , doch die Geister von ganz Leutsch .
laod sich gewonnen ; wie die geharnischte Jungfrau war es au < dem
Haupte des kranken Reichs zur rechten Zeit hervorgesprungeu , und
alle Make ! war rein abgewascheo in der B !u >raufe der Schlackten ;
bekränzt mit allen Hoffnung » » de « Volkes führte es den Sieges¬
wagen von der Elbe bis zur Seine hin , « ad jubelnd folgte ihm
die Meinung auf seinen Wegen , nnd machte Bahn vorauf , dast
kein Ziel unerreichbar schien , und die Feinde selbst ihrer Feindselig¬
keit sich schämten und sie verbargen . DaS ist freilich anders nua
grwdrden , ln jener unseligen Umkehr , dei der das Herz übergieng ;
und nur die stärkste Hoffnung nicht verzagen mo - te : so kurz vorher
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so hoch gefeiert , und nun keine andere Stimmen als die einträch -
tigeu des Tadels laut , die wir mühsam zum Schweigen zu beruhi¬
gen uns heradgelaffeu ; abgeweudet die Freunde im birreru Uomuth ,
die Feinde höhnisch triumphirend ; zurückgestvßen , was vorher an -
gezogeu , und vorgesetzt , was von je widerwärtig gewesen ; alle
neuen Provinzen in innerer Gäbrung , alle mit Macht das Ein¬
dringen dessen adwehrend , was sie das steinerne , bittre Preußen ,
thum uenneu ; von den Ideen nichts als die brückende Last zuu 'ick
geblieben ; kein Vertrauen , kein Klauben mehr im Volke und keine
Zuversicht , nichts Feste « als das Erstarrte : das ist die Größe des
Unglücks , das größer als die Schuld , beinahe dem vorigen Glücke
gleich gekommen » biss weil man dem rollenden Rad der Zeit in
den Weg getreten ; und allein dadurch berbeigcsührt , daß guter
Math den bösen zu stark hat werden lassen , und die weiße Farbe
der schwarzen zu oft das Feld geräumt . Doch wie im Heile Unheil
lauert , so ist im Unheil auch das Heil verborgen ; weil die stö¬
rende Macht ihren Willen gehabt , und durch die Kühnheit des
Zufalls es zum Aeußersten gekommen ; darum ist die heilsame
Crisr bald » ivgetroffcn . Darum ist der Etaatskanzler , ein giück -
verkündend Zeichen in unserer Mitte erschiene » , daß er um sich
schaue , und wo es gebricht erkenne , und nicht mit Palliativen
dieses Uebel umhülle , sondern bei der Wurzel cs ergreiffe - Er
steht auf der Höhe wo die Massen und die großen Verhältnisse um
ihn ausgebreitet liegen ; er weiß welche Stunde die große Weltndr
ausgeschlageu ; er versteht was Preußen gebührt und ziemt , wo die
Gefahren drohen , und wo dir Mittel , sie zu beschwören verborgen
liege » . Er weiß , daß ein Thron , wie jener dcS Propheten , der
auf vier Rädern ruht , deren jedes nach einer andern Wcltgegeud
sich bewegt , nicht von der Stelle rückt , wenn ihn nicht eiu Gott
bestiegen - Er wird sich überzeugen , daß nachdem die Erwägung
überreif geworden , ein Thun und ein Lassen dringend gefordert
sind . Die That allein kann die tief gesunkene Hoffnung von neuem
beleben , und den entblätterten Baum des Vertrauens wieder frisch
grünend machen . Er ist auch zur glücklichen Zeit gekommen , wo es
zu einem ruhigen Augenblick gediehen , weil der Widerspruch sich
etwa abgekämpft ; wo man sich mehr erkannt , und im Gefühle so
viel bewiesenen guten Willens mitten in dem Jammer , sich zu ver¬
ständigen angefaugen - Darum wirb seine Herkunft nicht ohne Se¬
gen bleiben , und er wird sich am Rheine rin Denkmal seines Hier «
seyns gründen . Wie wir ihm unser - slre - i§ ! an der Schwelle zn -
gerufen , so wird ein dankbares Lebewohl ihn Mückbegletten -

Geschrieben , gm 24 . Jänner iziz .
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Sechs und zwanzigste Urkunde .

Bittschrift des Clever Sladttathes an Sr . Majestät den

Köniz von Prcussen .

Im Vertrauen auf Ew . könlgl . Majestät landesvätcrliche Huld ,
von weiter auch die Bewohner des Herzvgthums Kleve schon so
mannigfaltige rührende Beweise erhalte « baden , wagen es die Un¬
terzeichneten in tiefster Ehrfurcht , sich dem Throne ihres Menar¬
che « mit einer allerunterihänigsten Vorstellung und Erklärung zu na¬
hen , indem wir dem Beispiele folgen , welches mehrere dedeutende
Städte in den königl . Nheinprvvinzen , nament . i « : Trier , Kohle « ;
und Köln , « ns in dieser Hinsicht gegeben haben .

Nachdem wir die höchst erfreulichen Zusicherungen vernommen
hatten , welche Ew . königl . Majestät i » Allerhöchstdero Besitznahme .
Patent vom ; April - 815 den Einwohnern der mit der preußischen
Monachie vereinigten Rheinländer haben ertheilen wollen , und
uachdem Allcrhöchstdiesclden geruht hatte » , eine Jmmediat - Justiz¬
kommission für die hiesige » Rheiuprovluzen anzuordnen , haben wir
mit den übrige « Bewohoeru der Stadt Kleve und des klrvischen
Landes ruhig auf die Entscheidung geharrt , durch welche Ew - königl .
Majestät die in diesen Ländern cinzufnhrende neue Verfassung be¬
stimmen werden , festüberzrugt , daß ein solcher Koni » nach seiner
allbekannten Weisheit , Gerechtigkeitsliebe und Gnade nich -s ander «
wolle « und verfügen kan » , als dasjenige , wa < unter de « vorlie¬
genden Umständen dem Wohl seiner Völker am zuträglichsten ist .
Allerhöchstdieseibenhatten in der Kadinets - Ordre vom 20 . Juni 13 , 6
unter ander » erklärt , daß Institute und Einrichtungen in der Justiz -
Verwaltung , welche aus der Lage der hiesigen Verhältnisse als
uothweodig und überwiegend nützlich sich erweisen , deshalb nicht
verworfen werden sollen , weil sie sich nicht in dieser Akt in den
übrigen königl . Staaten finden , sondern nur in eine solche Richtung
zu bringen sepen < daß Sie sich mft dem Zusammenhänge de « Gan¬
zen vertragen .

Durchdrungen von diesen « ihrhaft königl . Erklärungen , haben
wir cs für überflüssig gehalten , auch unsere Wünsche , die neu
anzuorduende Verfassung der preuß . Rheinländer betreffend , vor
hem Throne Lw . königl - Majestät laut werden zu lassem
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Jetzt aber finden wir uns durch eine dringende Veranlassung

bewogen , Ew . köuigl . Majestät auch unser Verlangen in Hinsicht

auf die i » den preuß . Rdeinläuder » «injiifüheeude Verfassung gezie¬

mend vokzutragin , damit die wahre Gesinnung der Eiuwvhnek die¬

ser Länder nicht verkannt werde .

Wir habe » uemlich aus einer Zeitschrift , welche den Titel

führt : Neuer rheinischer Merkur , Sr . zr , vom ZI . März b - I .

mit großer Bsfrcmdnng ersehen , daß eine Bittschrift an Ew . köuigl .

Majestät ergangen Ist , welche die anmaßende Ueberschrist : Volks¬

stimme , führt , und darauf allträgt , daß die preuß . Iustiz - Ver .

fassung , so wie sie in den altern Provinzen der preuß . Monacbte

herrschend ist , auch in de » Nheinpiovinzeu ungesäumt eingrsührl
werde .

Es hat uns mit einem gerechten Unwillen erfüllt , daß Men¬

schen in unserer Mitte sind , welche cs sich freventlich untersaogeo ,
drs Königs heilige Majestät üi >er die wahren Gesinnungen seiner

rheinischen Unkcrtyanen zu täuschen ; nicht minder hat es uns in

einer wohlgcgrüudeteu Ullzufuebenheit veranlaßt , daß der Unferti¬

ger dieser Bittschrift mit hämischer Bosheit die bis jetzt fuugirenden

Gerichtsbeamtcn , Advokaten und Notariell dieser Provinzen in ein

höchst oachtheiliges Licht stellt ; da manche unter diesen Männern

unsere Mitbürger sind , so müssen wir den , in jener Schrift gegen

sie ausgesprochenen Vekläumdungea hiermit feierlich widersprechen .
Ueber die Entstehung der erwähnte » Bittschrift fehlt e » uns

au hinlänglichen Angaben . Dem Vernehmen nach , soll man aber
mit einem geflissentlichen Bestrebe » Unterschriften für dieselbe ge¬

sammelt habe » , und unter Achtzig vud etlichen Unkerschrlften ,
welche sich unter derselben befanden , und welche sämmllich aus dem

Städtchen Uedem , und dessen nächsten Umgebungen Verrühren , sollen

b . i weitem die meisten von Kolhsassen oder Kothgäthen , von Hand¬

werkern und Tagelöhnern scpu , also von Menschen , die weder in

Hinsicht ihrer Einsichten und Bildung , noch in Ansehung ihres
Groudelgenthams über Landes - Angelegenheiten eine Stimme adge -

den können , ja nicht einmal wissen , was sie unterschreiben

Dadurch findet sich also der Stadtrath der Stadt Aleve in sei¬

nem Gewissen gedrungen , vor Ew . köulgi . Majestät die allerunter -

Ihänigste Erklärung abzulegen :

Daß derselbe die Grundsätze , « eiche in der von den Städten

Trier , Koblenz und Kölln an §IV . kömgl . Majestät gerichteten

Lddreffe enthalten sind , mit voller Ueberzeugung adoptire und zu
Len seinigen mache .

Da - wir demzufolge Ew . köulgi . Majestät treugehorsamst bit -

teu , den Einwohnern allerhöchst ihrer Rheinproviuzen »n gewähren :
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r . Sine Doiksvertretnn - oder reichsstävdis -be Verfassung .
2 . Gleichheit io Vrrtheilung ter Abgaben , ohne Slücksicht auf

vormal « previlegirte Stände .
3 - Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetze und dem Rich¬

ter , und Ausschließung jedes erimirten Gerichtsstandes , als
welcher dem BtldungSzustand und dem Mechtsgefühl der euro¬
päischen Völker , und insbesondre der Rheinländer nicht mehr
zusagt .

4 . Beibehaltung de < öffentlichen und mündlichen gerichtlichen Ver¬
fahrens .

L . Die Trennung ter öffentlichen Gewalten und die Unabhängig¬
keit deS RlchteramkS , und demnächst die Trennung der strei¬
tigen von der freiwilligen Gerichtsbarkeit , und der Verwal¬
tungsbehörden von den gerichtlichen -

6 . Endlich die Beibehaltung der Gcschwornengerichte in Kriminal -
und höher » Polizei - Sachen .

7 - Entfernung alles Feudalwesens .
Da di - Einwohner der Statt und deS Herzvgihums Kleve

schon in früher » Zeiten das Glück gehabt haben , unter der Herr ,
schüft des preußischen SccpterS zu stehen , so kennen sie bereits aus
älterer Erfahrung die weisen und gerechten Grundsätze , auf welchen
die Gesetzgebung und Verfassung de « preußischen Staates beruht -
Doch » landen sic , und wir sprechen hlemit deren Überzeugung ans ,
das der gewaltige Umschwung drr neuern Zeit manche Einrichtungen
und Institute angegeben habe , die sich während mehr als zwanzig
Jahren wenigsten « über di « preußischen Länder am Rhein als heil¬
sam und wohlthätlg erprobt haben , und die von uns angedeutet
worden sind .

Ew . königl . Majestät wollen nn « die Gnade erzeigen zu glau¬
ben , daß nur reine « Pflichtgefühl , nicht selbstsüchtige Absicht und
eitler Vorwitz uns zu dieser Erklärung vermocht hat , und da « wir
mit den feurigsten Wünschen für Allerhöchstdero geheiligte Person
und für daS Heil des erhabenen preußischen Hauses in tiefster Ehr
furcht ersterben .

Kleve , im Stadtrath , den , y . April i8 - r -

Eurer königl . Majestät

allerunterthänlgste , trengehoksamste

Bürgermeister , Beigeordnete und Stadttathe .



Sieben und zwanzigste Urkunde

Denkschrift
die Verfassnngs » Verhältnisse der Lande

Jülich , Kleve , Berg und Mark
betreffend .

Ueberrelcht im Namen des rttterfchaftlichen Abels
dieser Provinzen r8i8 -

U e b e r s t ch t .

1 . Die alte Verfassung der Lande Jülich , Kleve , Berg und Mark
ward nie urkundlich und auf gesetzmäßigem Wege aufgebobeo .

2 . In ihren rechtlichen Grundlagen kann dieselbe nicht alt zerstört
betrachtet werden .

z . Allgemeine Betrachtung über die Art und Welse eine den
Bedürfnisse » der Gegenwart angemessene Umänderung derselben
herdeizufnhren .
Verschiedenheit der Verathungen über diesen Gegenstand von
den eigentlichen landtäglichcu Berakhvngen .
Allgemeine Grvndzüge der früher » ln diesen Landen bestande¬
nen Form der Landes - Vertretung . Ritterschaft . Städte .

s . Fortsetzung — Uuterherrschaften ; Unterberrentage .
7 . Geschichtlicher Rückblick , Landtags - Abschiede und Vergleiche

von i6So , 1672 und 1675 .
z . Freiheiten der Stände zu Aufrechthaltung ihrer Gerechtsame .
9 . Uebersicht der den Ständen dieser , Lande urkundlich zustehenden

Rechte .
io . Art und Weise der Ausübung dieser Rechte . Landta - k . Land¬

tags - Abschiede .
n . Hanptgcsichtspuukt in Beziehung auf die Bedürfnisse der

Gegenwart .
i2 . Verhältnisse dieser Lande als Theile der Königl . Preuß . Mo¬

narchie zum Ganzen derselben , — de , Provinzial - Stände zu
den gemeinsamen Ständen des Kdntgritchs .

iz . Betrachtungen über die , ans einer richtigen Anordnung und
Benützung dieser Verhältnisse , für das Ganze der Monarchie
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und für die einzelnen Theile derselben , hervorgehenden Vok -
theile .

14 . Gleichheit der wesentlichen Bedürffniffe dieser Lande auf bei¬
den Rhein - Usern .

15 . Ueberaang zu allgemein « », Betrachtungen .

>6 . Betrachtungen über die Entstehung der ständischen Verfassungen
und über deren jüngsten Zustand in deutschen Landen -

r / . Eine ständische oder das Land - Ganze vertretende Verfassung

muß alle in daS Land . Ganze wesentlich eingehenden Interessen
in sich darstellen .

r8 > Wesentliche Verschiedenheit ächter ständischer Versammlungen

von den aus verwirrenden unächten Gleichheits - Begriffen hcr -

vorgegangeuen teratheuden Versammlungen der jüngsten Jahr -
zehnde -

ly . Hauptsächlichste Veränderungen , deren die ständische Vertre .

tung der Laude Jülich , Kleve , Berg und Mark gegenwärtig
bedarf .

io . Allgemeinere Vertretung des Bürger « Standes und des Bau¬
ern - Standes .

, l . Verhältnisse des landsässigen rltterschaftlichcn SldelS dieser

Laude - Betrachtungen über diese Verhältnisse im Allgemeinen -

ra . Betrachtungen » der den wahren Werth und die Bedeutung
erblicher Vertretung in ständischer Verfassung .

2Z . Zeitgemäße Veränderungen der älter » Rechts , Verhältnisse
des ritterschafilichen Adels .

24 . Schluß des Ganzen -

i .

Die früher verbundenen , gegenwärtig , nach Trennung und

mancherlei Schicksalen , unter dem Köutgl - Prcuß . Scepter wieder »

vereinigten Lande Jülich , Kleve , Berg uud Mark , bestheu sämmt -

lich eine zwischen den Fürsten derselben und ihren Ständen rechtlich

entstandene , durch landesherrliche Zusicherungen vieler Art bestätigte ,

von Kaiserlicher Majestät , zu den Zeilen des noch bestehenden Rei »

ches » wiederholt sanctiouirte , in streitigen Fällen , durch reichs -

rltlerliche Erkenntnisse der obersten Mechtsbehvrtcu , aufrecht ge¬

haltene , wohl , im Laufe langer Jahre , gesetzlich , und mit Zu¬

ziehung aller dem Rechte gemäß bei ihr Vetheiligten , umgeäuderte ,

niemals dagegen gesetzlich , und mit Zustimmung dieser Letzteren ,

aufgebodcuc Verfassung . Diese Behauptung kann auf das entschie -

deuste für die ans dem rechten Nheia .nser gelegenen Provinzen der -



selben ausgestellt werde » . Ja ihnen zog die Auflösung des Reichs¬
verbandes dag Erlöschen der rechtlich höchsten Entscheidungen , und
der auf dem Reichsoberbanpt « berubenden äußeren Gewährleistung
der Verfaffungsverträge nach sich ; keinesweges aber batte sie , wie
damals sogleich vorzügliche Rechtslehker unseres Vaterlandes ausein »
aoderictzt - n , die Vernichtung aller Verfaffangsverträge selbst , und jener
inneren Gewährleistung zur Folge , welche , unmittelbar zwischen Für »
steu und Landen , auch vhuc höhere äußere Vermittelung , Statt fand -
In den aus dem linken Rheinufer gelegenen Provinzen derselben
hatte eine fremde , allem Einheimischen widerstrebende Herrschaft ,
durch die Länge ihrer Dauer , die ursprüngliche Verfassung dis in
ihre Grundlagen erschüttert ; eine urkundliche Handlung « der , wel¬
che sie gesetzmäßig zernichtet , und , mit Einstimmung der dadet
wesentlich Betheiligten , ihren rechtlichen Bestand augehvben hatte ,
war , in ihnen gleichfalls , niemals zu Standc gekommen .

2 .

Sollte daher gegewärtlg , bei Feststellung der ständischen Ver¬
fassung für die König ! . Preuß . Monarchie , die Frage aufgeworfen
werden , ob die durch neuere Friedensverträge zu ihr gehörigen
Jülich -, Kleve - , Berg - , Märkischen Lande , als von rechtlich vor¬
handenen Vertragsverhältnissea zu ihrem Oberherrn entblößt , dürfen
betrachtet werden , — ob ihnen daher eine rechtliche Verfassung erst
ne » zu ertheilen scy ; so dürste diese Frage kaum iu irgend einem
Ginne zu drjahen möglich scheinen . Die alte gesetzliche Verfassung
dieser Lande , wenn schon io der Ausübung gehemmt , in ihren
rechtlichen Grundlagen doch niemals zerstört , destehet noch . Ma¬
die Stellung derselben zum Ganzen der Monarchie , mögen die
allgemeinere Wohlfahrt des gesammte » deutschen Vaterlandes , so
wie durch den Wandel der Dinge herteigeführte neoe Verhältnisse ,
manche wesentliche Veränderung in Anordnung derselben und in
Bestimmung der sie constituirendcn Elemente erheischen : als in
einem rechtlich unbestimmten Zustande , ohne Gesellschafrsvertrag
lebend , sind die Lande , denen sic aagehört , nicht anzusehea .

Z-

Die Weise , auf welche , mit angemessener Veränderung , die
Verfassung dieser Lande aufs Neue ins Leben zu rufen , scheint , im
Allgemeinen , höchster Leitung mit Ruhe nub Vertrauen anheim zu
stellen - Können einerseits die Verträge , auf welche diese Verfassung
gegründet ist , in ihren gesetzlichen Vertretern nickt als erloschen an¬
gesehen werden , so möge » andrerseits , in so fern » vn weseotlicher
Veränderung in ihrer Unordnung , und in Bestimmung der sie con «



stituirenden Elemente , gebandelt werden soll , . die früher » Vertreter

derselben dazu nicht « umschließend geeignet erscheinen . Es bliebe da¬

her ein Verhältniß auszumitteiii , Kraft dessen , ohne daß der Fa »

den ans Vergangenheit in Ankunft gewaltsam durchschnitten würde ,

neden rcchtsg - mäß - r Zustimmung der vorhandenen Vertreter , mit

Baratt ,un , anderer landeingeborner , das öffentliche Vertrauen ge¬

nießender Männer , nach Maaßgade abgemeiner alle Bestandtheile

der König !. Prruß . Monarchie umfassender Grundsätze , was die

Gegenwart gebietet , und für die Gesawmtwchlfahrt , nach ruhiger

Prüfung , ersprießlich scheint , erneut , für die Folgezeit anzuord -
« en wäre -

4 -

Eia solches Geschäfte würde iu keinem Sinne mit den Zwecken
der gewöhnlicher , laadtäglichen Berathnngen zu verwechseln sepn .

Es würde , ohne in BkseitigN '.' g einzelner vorliegender , vielleicht

dringender Landesbedürfnisse einzugeben , vielmehr den nur für die¬

ses Augenblick Statt findenden Zweck haben , die LandeSvertretung

selbst , insofern ? sie Mändrrung fordert , zeitgemäß zu ordnen ,

und in ihren wesentlichen Elementen Herjostellen . Die iaudtäg -

Uten Berathnngen würden dann bald , auf eine rechtlich zuaesicherte ,

den Verhältnissen des Tages angemessene Weise , aufs Nene sich

mit den ihrer Bestimmung entsprechenden Bedürfnissen beschäftige ,,

können - Das Nachstehende stelle zuerst in Kurzem die Grnnbzüge
der bisherige » Verfassung der Jülich - , Kleve - , Berg , - Märkischen

Lande dar , läßt dann einige Ansichten folgen , über das , was der

Begriff einer wohlgeordneten stsndischrn Verfassung überhaupt in

sich schließ ! , und was für Anordnung derselben , in den sie wescnk »

iich constitnirrnden Elementen , die Gegenwart fordert -

5 .

Die frühere , wenigstens in den letzten Jahrhunderten bestan¬

dene Form der Lanbesvcrtcetnu - in den benannten Kleve - und

Märkischen , Jülich - und Vergiften Landen , war im Allgemeinen

folgende . Das landschaftliche Collegium in ihnen wurde von Ritter¬

schaft und Städten gebildet - Zn der Ritterschaft gehörten alle aus

alten Geschlechtern volldürlig abstammevde aufgeschivorene Besitzer

eines in » er Provinz gelegene » immatriculirten Ritters , tz- s - Mit

diesen vereint , ralhschlagteu , wo solche sich vorfandr » , die gleich¬

falls vollbürkigen Besitzer der Freigerichte und Herrschaften - Beite

waren Besitzungen , auf welchen höhere und andere Rechte , als

die gemeinem Rittergut » zustchendca , hafteten - Von der : Städten

konnten nur einzelne , vorzugsweise dazu kkkohrrnr , auf den Land »



tagen Stimme führe » . Diese waren für da « Herzegthnm Jülich :
Jülich , Düren , Münstereifel und Euskirchen ; für das Herzvglhum
Kleve : Aleve , Wesel , Sinrich , Aalkar , Duisburg , Lanken und
Rees ; für da « Herzogthum Berg : Lennep , Natingen , Düssel¬
dorf und Wipperfürth ; für die Grafschaft Mark : Hamm , Unna ,
Lünen , Camen , Schwerdte , Iserlohn . Geistliche Stiftungen , wie¬
wohl mehrere in den bezeichnet , » Landen vorhanden waren , erschie¬
nen auf de » Landtagen derselben , ohne Ausnahme , nicht .

6 .

Im Jülich - und Verglichen nennt man , außer den Rittergü¬
tern und erwähnten Herrschaften , noch sogenannte Unterhcirschasten ,
mit sehr ausgedehnten Rechten und Freiheiten begabte Besitzungen .
Die Inhaber derselben sind meist Adlichc ; doch ist auch Unadlichen
sie zu erwerben möglich . Eie werden Unterherren genannt . Die
Besitzer derselben führten nicht Stimme auf dem gemeinen Land¬
tage ; sie versammelten sich unter sich , und zwar ohne Rücksicht
ans Geschlecht , auf dem sogenannten Uuterbc 'rreutage . Der Zweck
der Unterherrentage war mit dem des Landtages der gleiche . Die
ihn begiengen , tewilligteu auf ihm ihre Steuern ; jedoch nur als
sub - iäir disrii -uir - , und gegen Empfang ihre Rechte ausdrücklich
sichernder Reversaleu . Im Klevischen und Märkischen sinden sich
dergleichen Besitzungen nicht . Sie sind für zukünftige Verfassung
dieser Lande minder bedeutend , geschichtlich dagegen einer sehr gro¬
ßen Aufmerksamkeit wcrth , weil sie ein bis in die letzten Zeiten
erhaltenes , redendes Zeugniß ablegeu , wie die sämmtlichen hier
tu Betrachtung gezogenen Land » , ans mehreren kleineren Herr¬
schaften erwachsen , unter den gemeinschaftlich in ihnen zur Landes¬
hoheit aufsteigenden Landesherren , sich , gleich anfänglich nicht an ,
dcrs als kraft rechtlicher Verhältnisse , unter Vorbehalt sehr ent¬
schiedener Freiheiten , znsamnienschlossen .

7 .

Die landständischen Verfassungen , sowohl der Jnlich - Bergischen ,
als Kleve - und Märkischen Lande reichen sämmtlich in eine Zeit
hinan , in welcher die Lheile derselben , noch getrennt , einzelnen
Grafen zustande » , deren Nachkömmlinge , dnrch Erbfolge , sie
unter gemeinsamer Landeshoheit allmäblig vereinigten - Schwerlich
möchten in irgend einem Staate Deutschlands ältere Spuren laud
ständischer Verhandlungen , als in ihnen , aufzufindcu sepn . Als
die seit 1496 untrennbar vereinigten Laude , nach 1609 , zwischen
Chur -Brandenburg und Pfalz - Neuburg gcrheilt wurden , ohne je¬
doch in ihrer Verbindung dadurch anfgelöft zu werden , geschah die -
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ses unter feierlicher Bestätigung aller ihrer bis dahin geübten Ver .

faffungsrechte . Jeitqemäße Veränderungen traten für diese eia ? aber

nur auf gesetzlichem Wege . Wo sie eingelreten waren , wurden

auch sie sogleich gesetzlich bestätigt . So ist für Kleve und Mark der

j Landtagsabschied von iSSo von besonderer Erheblichkeit . Für Jülich

j und Berg stad es die in den Jahren 1672 und 1075 , unter dem

^ Namen des Haupt und Deklaration « - Receffes , zwischen Fürsten
und Land abgeschlossenen Vergleiche , welche , von dem ReichSvrer -

bauvte förmlich bestätigt , von diesen Jahren an , dis die französi¬

sche Herrschaft dem Bestände aller zwischen Landesherren und Landen

geknüpften rechtlichen Verhältnisse im Deutschen Vaterlande Jer -

nichtung drohte , al « „ Palladiam der Freiheit " und „ »» actio perpo -

l „ tu » er lex prsßMLUCL pLtri » «" , heilig gehalten wurden .

8 -

Freiheit zv Anfrechthaltnna ibrer Gerechtsame , war den Jülich ,

und Belgischen , Kleve - und Mä . ktl 'cde » Ständen auf « zweckmäßig¬

ste und kräftigste gesichert . Denn cs war :

1 ) wenn ihr - Rechte beeinträchtigt wurden , ihnen förmlich gestat ,

tet , sich , mit Klage and zu rechtlicher Entscheidung über den schwe¬

benden Fall , au die höchsten Reichsgerichte zu wenden .

2 ) War eine altgeschlvssene , und von Landesherren und Kaiser

anerkannte Verbindung unter den Ständen der vier vereinigten

Lande vordandk « , ibr - Verträae und Gerechtsame , - egen etwaige
Verletzung , wechselseitig zu wahren -

z ) War Freiheit der Verhandlungen auf den Landtagen , durch
einen Schwur des Geheimnisses unter den Ständen , vollkommen

sicher gestellt .

4 ) Wurden fürstliche Mäthe , wenn sie durch erbliches Recht auf

§ den Landtagen Stimme führten , für die Jett der Verhandlungen ,
aller anderweitigen Rücksichten enthoben . und » sä I , unc sccunx "

von anderen widerstrebenden Pitlcbten ausdrücklich frei gesprochen .

5 ) War den Ständen zugesagt , daß sie , jährlich wenigstens ein¬

mal , zu einem Landtage von den Fürsten sollten zusammcnberufeu
werden -

ü ) Wo dringende Bedürfnisse es erforderten , hatten die Stände

das Reckt , auch ebne fürstliche Einb rufung , sich ans eigener

Macht zu vcriammeln . Sie waren gehalten , rou Ort nub Zeit
solcher Versammlungen , und dem Inhalte ihrer Berarhnngen , drm

» Landesherru Anzeige zu machen .

9 .

' Die urkundlich den Kländru dieser Lande zustrhenden Rechte

^ waten folgende :

Venz . Prov . Verf . s . Th . * 0



1 ) Die untheilbare Einheit der verbundenen Lande , die Erbfolge -
und sonstigen das Land betheiligcndcn Familien > Verträge des Für¬
ste » !, auses , waren unter ibre Mita » ,' sicht gestellt .

2 ) Sie Hallen mitberalheubt » und mitbeschiießenden Antheil au
der Gesetzgebung .

z ) Sie hatten mitzvwachcn , daß die bestehende Rechtsordnung
nicht verwahrloset werde -

4 ) Das Recht des Jnbigeuats war , unter zeitgemäßen Destiin »
munge » , vorzüglich ihren Händen znr Bewahrung anvcrtraut -

L ) Daß , wo sie bestüude , in Städten und Flecken , Seldstwahl
und Teldstvorstcllung der Magistrate aus Ortseingesessenen solle er¬
halten werden , war ihnen zugesagt .

ü ) Es war ihnen zngcsagt , daß , ohne seines Fehltrittes recht¬
lich überwiesen zu seyn , kein Angestellter wilikührlich seiner Stelle
solle entsetzt werden -

7 ) Das Recht der Stände über Krieg » nd Friede » mitzuberarhen ,
war ia vcrschieLeuea Zeiten verschieden bedingt - Nack dem westrbä -
lischen Friede » war ihnen auf die Frage „ ob " kein Einfluß gestaltet .
Der Landesherr hatte ihneu zugesagt , daß kein Krieg , es sey
denn zu Reichs und gemeinen Landes Wohlfahkth , solle beschlossen
werden . Auf dir Frage „ wie " dagegen , oder aas die Bestimmung
der Mittel , mit welchen der Krieg solle bestritten werden , hatten
sie den eutsLiedeusteu Einfluß .

8 ) Die jedesmaligen Sleuererfordrruisse des Landes wurden von
den Ständen bewilligt : unter gemeinsamer Einsicht , sowohl fürstli¬
cher Bediensteten als ständischer Abgeordneten , der Matrikel gemäß
verlheill ; auf fürstlichen Befehl ausgeschrleden und eingetrieden ;
daun den von Fürsten und Ständen gemeinschaftlich angrvrdneten
ReHiuingsbediensteken überliefert ; die Berechnung ihrer Anwendung
zwischen Fürsten und Ständen coutrollirt .

y ) Veränderungen in der Landesmatrtkel konnten , ohne Zuziehung
und Berathung der Stände , nicht vorgenommen werden .

10 ) Erhöhungen des Zoll - und Accise « Wesens bedurften ständischer
Bewilligung .

11 ) Das Landes - Schuldenwesen stand unter gemeinschaftlicher Auf¬
sicht des Fürsten und der Srände -

rr ) Von dem fürstlichen Kammergute konnte , ohne ständische Be¬
jahung , nichts rechtsgültig veräußert werden .

IS .

Die hier dargrstellteo , für ibre Anwendung wohl versicherten
Rechte der Stände von Juli » , Kleve , Berg und Mark , waren
geeignet , durch zweckmäßigen Autheil an der Verwaltung derselbe « ,



diese Lande nicht nur in einem allgemeinen , erst seit der Unglücks -

epoche der französischen Herrschaft erschütterten Wohlstände zu halten ,

sondern zugleich in lh . cu Bewohnern den Geist wahrer Vaterlands «

liebe , und ans gesetzliche Ordnung gegründeter ächtverstandener

Freiheit , zu nähren . Der gewöhnliche Gang landtäglicher Verhand¬

lungen in ihnen war folgeudcr . Wenn der Landesherr die Stände

rusammcnderufcn hatte , legten fürstliche Beamtete den versammel¬

ten Landständen den landesherrlichen Antrag vor - Die Stände der

verschiedenen Provinzen rathschlazten getrennt . Auch unter den

Stäoden derselben Provinz rathschlagten dicntterschaskliche und städti¬

sche Kurie erst getrennt , dann vereinigt . Waren diese eines gewor¬

den , so communicirten die je zwep Provinzen mit einander . Ehe

die Stände über den landesherrlichen Antrag derickhcn , übergaben

sie den fürstlichen Rathen ein VerzeiSniß ihrer etmanigcn WürMe
nnb Beschwerden - Diese wurden verhandelt und erledigt . Dann

reichten getreue Stände ihre Bemerkungen über den landesherrlichen

Antrag ein . Auch diese , wo sie Grund zu neuen Bttathnngen

gaben , wurde » verhandelt und erledigt ; ihr Resultat aber , als

Landtagsabschied , von Fürsten und Ständen gemeinschaftlich dcscklss -

scn , und zu gebührender Kunde gebracht .

n .

Die Bedürfnisse der Gegenwart , insoferne sie Umänderung in

der erwähnten Verfassung erheischen , scheine » sich in zwev Haupt¬

punkte zusanimevfasse » zu lassen - Der erste ist , Rücksicht aus das¬

jenige , was da « Derhältniß dieser Lande zu dem Ganzen der Kd -

nigl . Prcuß . Monarchie , vud dem Grsammtwohle des deutschen
Vaterlandes , mit sich bringt ; der zweite , Rücksicht auf dasjenige ,

was in dem Laufe der Zeiten anders gewordene innere gesellige

Verhältnisse gebieten .

12

Was das Derhältniß dieser Lande , als Theile der Königl

Preuß - Monarchie , folglich das Verhältuiß derselben als ' Provinzial «

stände zu den gemeinsamen Ständen des Königreiches , angehr , so

kann darüber erst dann mit Ueberzeuguvg gesprochen werben , wenn

allgemeine , von den höchsten Staatsbehörden ansgegangene , diesen

Gegenstand betreffende Aeufferungcn , z » näherer Kunde gekommen

sind . Zweckmäßige Anordnung der Provinzialstäude wird von selbst
eine schickliche Form darbieten , sich der gemeinsamen Vertretung

des Königreiches anznschlikßen , das Interesse der Provinz in dem

Interesse des Ganzen zn wahren , und mit ihm in Gleichgewicht

zu halten . Sie wird , wo die aus deu Provinzialstäude » zn der

gemeinsamen Bsralhung gezogenen Vertreter durch freie Wahl er -



kohreu sind , bas öffentliche Vertrauen auch denjenigen Gegenständen

gewinnen , welche , ihrer Natur nach , immer das Geheimuiß

eines engere » Kreises bleiben müsse » ; und so die natürliche Gränze
ziehen , ans welcher Regiekungsaogelegeaheiten von den Veuval -

tungsangelegenheiten , allgemeine Gesetzgebung von ihrer Anwen¬

dung auf das Besondere , Befriedigung gemeinsamer Bedürfnisse

von den nur einzelne Provinzen betreffenden , daher auch nur ans

den Hülfsquelle » dieser Provinzen zn bestreitenden , zu scheiden sind .

Die früher schon dem König ! . Prenß . Staate angeschlossencn Kleve -

imd Märkischen Laude , haben , hinsichtlich der eben berührten Grän -

ze , treffliche Anordnungen aufzuwcisen ; Anordnungen , welche um

so mehr Aufmerksamkeit verdienen , als sie dauernd und durch die

Lhat bewährt haben , was neuere Regierungs - unb Verwaltungs -

Ansichten fv gerne als unmöglich barstellen möchten , daß nämlich die

Einheit eines großen Staatsganzcn , durch Aufrechthaltung einzel¬

ner Provinzialbedürsniffe , weit entfernt zerrissen zu werde » , viel¬
mehr , weil ohne Liede zum Eigenen keine Liebe zum Ganzen denk¬

bar ist , inniger geknüpft , werde .

IZ -

Welch eine wohlihätigc Stellung kräftig und würdig verwandte

Provinzialstänbe , in dem Ganzen eines Landes , vorzüglich für die

Verwaltung desselben , eiuzuuehmen bestimmt sepen , darüber hat

uns oie letzte , die Wirkungen derselben lähmende , allzerstvrende

Zeit , hinlänglich , und nicht ohne tief empfundenen Nachtheil , be¬

lehrt . Indem sie die gesetzlichen Organe austöste , welche das Ein¬

zelne dem Ganze » cinverleiden , und so ein geordnetes Ganze erst

denkbar machen , brachte sie , als nolhweudige Folge davon , und

an die Stelle derselben , jene Svsteme des Cenrraltsircns , jene

Verwirrung der Regierungs - mit den Verwalkungs - Kräften hervor ,

welche , wo sie Eingang gesonnen , praklikcheu Sin » , und geord¬

nete auf ft ' ie Ee ' stständigkeit gegründete TbeHuahme unlerzradeo ,

Beachtung der Natur und Eigeurhümiichkeii eines Laubes unmöglich

machen , den Gang der Verwaltung der Schlaffheit uud Willkühr

Preis geben , letztlich eine Spannung zwischen Land und Regierung
Hervorrufen , die kaum zu vermeiden ist , wo , durch Anordnung

der Geschäfte selber , den Geschäflssührenben anfgebürdet wird , was

sie , weder durch Ei sicht , noch durch Tbäiigkett , noch durch treuen

Willen , zu leisten vermögen - Würkung vou Provinziaiständen hat
freilich nicht in die allgearejncn Regierungs - und Verwalruugs -

Kräfte hemmend einzugreifeu ; wohl aber ist sie , nach Scheidung

der Regierungs - uud Verwaltungs - Kräfte , geeignet , die allge¬

meine Verwg ' tnng zu begränzen , uud von einem Herüderschmifeu



tn Eluzelnhetten abzuhalten , in welchen sie eben so wenig sicher
tbälig seo » , als sich eines sicheren llstcrrichks erfreuen kann . Von
jeder gingen die zweckmäßigsten Einrichtungen jedes Landes aus der
Fädigkeit hervor , gefühlte « und verstandenes Bedürfnis , in ange¬
messener Sphäre , selbst zu befriedigen - So lange dieser Fähigkeit
ni » r der geziemende Spielraum gegönnt ist , ist auch der inneren
Wohlfahrt eine « Landes keine sichere Begründung zu - uschreiden , mag
sie collegialischer Berathung , mag sie dem Scharfl ' liike und dem
Gntdückeu Einzelner anvcrtraut sevn - Künstliche Theorien und im
Leeren schwebrnde Begriffe , werden , wo die innere Landesverwal -
tung von dem Lande nicht vertranten und verknüpfte » , blo « im
Allgemeinen dem Geschäfte zugedildeteo Beamten gesühret wird ,
überall eben so leicht die Stelle der Erfahrung eiuueluneu , als , wo
sie an die ständischen Behörden geknüpft ist , dem Dauernden und
Bewährten Handhabung in ihr wird zu Tbeile werden . So wie
aber für die Provinz , welcher sie angebört , Provinzialverwaltung ,
sammt den von ihr nicht zu trennenden Grundlagen , Kreis - Moni -
eipal - Comm -mai « Verfassung , mit den Provinzialständen in zweck¬
mäßige Verbind » » - gesetzt , von der segensreichsteu Wükkung ist ,
ganz so wird sie für das Ganze des Staates , dessen Theil sie be¬
lebt , von segensreicher Folge sepn , und ihm eine Haltung sichern ,
die es auf andere Weise schwerlich dauernd wurde behaupten mögen .
Für das Finanzielle leuchtet von selbst ein , daß der Landeingeborne ,
zweckmäßig z » der Verwaltung gestellt , manches ohne Kosten und
gründlich zu leisten fähig sep , was von dem eigcud « Angestellten ,
wenn Fremden , unter schweren Kosten nur minder gründlich zu
leisten steht - Ganz so einleuchtend sind die Vortheilc , die , durch
einen Anschluß der Verwaltung an Proviuzialstände , für den Ge¬
schäftsgang erwachsen müssen . Statt daß die unteren , der Natur
der Sache nach immer nnr im Detail des Geschäftes lebenden Be¬
diensteten , da wo die Verwaltung keinen Stützpunkt in der Landes «
veifassnng hat , selbst über kleine Vorfälle an eine ferne Oderbehdr -
de gewiesen werden , die , wie thäkig und gewissenhaft sie auch
wüilen mag , niemals mit eigenem Auge sehen , noch durch äuge » ,
dlickliches Eingreifen ciuen schleppenden GeschäftsFang vermeiden
kann , wird , wo man unter Annahme allgemeiner leitender Grund ,
sähe , und höchster Uebersicht , die inneren Verwaltungsgeschäfte an
die ständischen Behörden lehnt , das Schuppende des Geschäftsgan¬
ges von selbst vermieden werden , nnd eine eben so rasche Wükkung
als genaue Einsicht in jedem eiuzeinen Falle möglich gemacht . Pro¬
vinzial - Verwaltung würde auf diese Weise , statt Stockung in das
Leben des Ganzen zu bringen , den Lebensumlauf des Ganzen viel¬
mehr thätig zu fördern dienen ; sie würde , weil sie auf Einsicht
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ln das Einzelne erbaut ist , indem sie dem Einzelnen Erhaltung

sichert , das Ganze vor Wechsel und Schwanken zwischen allzutot ,

gegengesetzten Ansichten hüten ; sie würde endlich in unseren Tagen

tbre Zweckmäßigkeit noch dadurch erhöhen , daß sie sich als kräftiges
Mitlel bewiese , bei der für unser gesammtcs Vaterland so wichti¬

gen Landwehranorbnuag , Mißverhältnissen zwischen militärischen

und bürgerlichen Einrichtungen zuvorzukommen , die Natlvvaiheeres «

macht ober mit dem Geiste der Vaterlandsliebe , der Zucht , der
Tapferkeit zu beseelen , der nirgends ein Fremdling ist , wo wohl¬

geordnete gesellige Einrichtungen das Heimliche tbeuer machen , und

zu Erkenntnjß und Mehrung seines Werthcs auch dem Einzelnen

die Bahn öffnen -

14 .

Auf das Entschiedenste darf man , als das Gesamwtwobl des

gemeinsamen deutschen Vaterlaodes betreffend , das auch für diese

Lande so wesentliche Bebürfniß aussprechen , daß das linke Rhein¬

ufer , nunmehr es , seinen Grenzen nach , Deutschland wieder ein ,

verleibt worden , durch « ndcntsche Einrichtungen , länger , auch der

Tbak nach , nicht von Deutschland getrennt bleiiw . Die Eckeinvr »

gane das Land zu vertreten » welche die ftanzösischeu Ans dnungen

auf ihm gegründet kalten , meist durch Willkühr hervorgetufen , wa¬

ren , wie der Erfolg zeigte , nirgend geeignet , kür das allgem - iue

Beste , mit Mulh und Ausdauer , sich einem ourchgrcifeaden Wil¬

len entgegen zu setzen . Wenn das Bestehende , ln den Landen , die

französischer Herrschaft anheim gegeben waren , staatsrechtliche An¬

erkennung erhalten hat , so mag dieses immerhin als Folge nach

sich ziehen , daß der Besitz dessen , was nach damals eingeführtem

Gesetze , durch onerösen Vertrag rechtsgemäß war erworben worden ,

idem gegenwärtigen Besitzer unangetastet bl - lbe ; unmöglich kann cs

Etaatseiniichtungen und Gesetzen auch für die Folge Dauer verlei¬

hen , welche , i » sich unvaterländisch und verderblich , nvr durch
revvlntionäre Gewalt ins Leben gerufen sind - Di s wü ' de alliubald

den Rhein als Gtänzr zwischen deutscher und fremder Sitte verewi¬

gen : ja es würde einen Kampf der fremden mit der vaterländischen

Sitte einleiten , welcher zu Gunsten der ersteren leicht um sich

greisen , und auch den diesseits Rhein liegenden Landen Gefahr
drohen dürfte . Mögen daher auch für die linke Rbeinscite , wo und

wie es die Gegenwart erlaubt , Einrichtungen hervorgezogcu oder

gegründet werde ,, , demjenigen , was sich in desrschen Verfassungen
trefflich dewähtt hat , neues Leben auf ihr zu verleihen . Durch

diese Ueberzrugung soll nicht ausgesprochen werden , haß die früher

vorhandenen Verlaffungkn , ohne zeitgemäße iUmänderung , wieder z «
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erwecken , vnd in die Zukunft hinüber zu führe « seyeu . Ehe « so
wenig soll sie de « Wunsch aussprcchen , daß irgend ein durch franzö¬
sier Anordnung erzeugtes ruhige Prüfung bestehendes Eule , bei
zukünftiger Cinrichlnng , solle uugenütz : bleiben .

- 5 ^
Nm die Umänderungen ln der ständischen Verfassung der Jülich - ,

Kleve - , Berg - und Märkischen Lande , wie sie in dem Laufe der
Zeiten anbei s gewordene innere gesellige Verhältnisse gebieten , In
ihren Hauptzügen schildera zn können , ist nöthig , einiges Allge¬
meine , ttzeils von der Entstehung der ständisches Verfassungen in
deutschen Landen , tdells von deren Begriff nnd Wesen überhaupt ,
vnd der Verschiedenheit derselben von den in der französischer, Revo .
Intion erzeugten brrathenden und gesetzgebenden V - ftaMNinngen , vor -
angehcn zu lassen .

IS .

Alle ständischen Verfassungen Deutschland - haben bas hinsichtlich
ihrer Entstehung gemein , daß sie aus dem Rathe der höheren ,
dem Lufsteigcuden Landesherren » erst freier , dann enger , ange¬
schlossenen Laadesbetheiligten herrvrgehen . Dieses ist auf die Rit¬
terschaft ganz eben so anzuwcuden , als ans die Städte , ober , wo
geistliche Stiftungen landmitvertrrteude Glieder sind , auf geistliche
Stiftungen . Will man daher die Gestalt der aus dem Rathe der
Landesdetheiligten allmählig sich bildende « Landtage in deutschen
Landen entwickeln » so mnß mau den Wendungen nud Schicksalen
der Haupttheiluehmek werdender Landganzen in ihnen Nachsehen .
Diese sind , ihrer Natur « ach , besonders , besonderen Beding ,, » ,
gen unterworfen . Daher rührt es , daß die Geschichte der laudstän -
bischen Verfassungen in Deutschland kbeii « nur aus der besonderen
geschichtliche « Entstehung der eiuzeinen Laude in ihm kann begriffe «
werden , thcils überall die Gestalt erworbcuer Rechte trägt . Erlei¬
det im Allgemeinen die Zeit , und in ihr die Stellung der einzel .
nen Landbewohner zu dem Laudganze « , bedeutende Veränderungen ,
und macht so Veränderung ; « auch in der landständischen Anordnung
wüuschenswürdig , so nehme » alljnlelcht , für oberflächliche Betrach¬
tung , wo diese Veränderungen über Gebühr avsgcschvben werden ,
die erworbenen Rechte den Anschein drückender und eiuscttiger Be -
vortheüuugen au - Dieses war iu Deutschland , seit dem Abschlüsse
de « westphällschen Friedens , in verschiedene » Beziehungen der Fall .
Manches , dem eine Veränderung uoibweudig gewesen wäre , blieb ,
in einer nndewcgtcu Zeit , über Gebühr stehen - In beu Zeiten des
französische « Umsturzes ermangelte man nicht , Haß gegen solches
und L - id - uschsst zu « regen , vnd dg « als ursprügliche , in seiner
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Entstehung beabsichtigte Ungerechtigkeit darzustcllen , was nur , im

Lauf der Jadi Hunderte unpassend geworden , zu anscheinender Un¬

gerechtigkeit entaltete . Es ist wesentlich zu demcrken , daß dieser

gehässige Anschein sich verlies , wenn man , an dem Faden der

Geschichte auswärts , in die Zeiten geht , in welchen die erworbe¬
nen Rechte , die , übergebiiebcn , in Mißklang mit dem Ganzen

- rriekhe » , in Ucbrcriustimmung mir dem Ganzen gegründet wurden .

17 .

Der Begriff und das Wesen der ständischen oder das Laudgauze

vertretenden Verfassung überhaupt , führt mit sich , daß in ihr alle

wesentlich in das Landganze eingehenden Interessen ,

ohne Auslassung v ? er Hintansetzung irgend eines derselben , sollen

dargcstcllt sepn . In dem Maaße ein neues Interesse in einem

Landganzen wesentlich Grund gefaßt hat , ist es fähig in die Ver¬

tretung desselben ausgenommen za werden . Daß solche Interessen

neu sich bilden , oder daß längst vorhandene Interessen dieser Art

einer veränderten Stellung zn dem Skaatsganzen entgegen reifen

mögen , wird keiner , der mit der Entwickelung geselliger Verhält¬

nisse vertraut ist , zu verneinen wagen . Wohlgeordnet kann mau

die ständische Verfassung eines Landes nennen , wenn die tu ihm

vorhandenen Interessen zugleich richtig gefaßt , und in dem Wür -

kuugstrcise , der ihnen dei Beratbnng des Ganzen auzuweisen ist ,

zweckmäßig gesteht wird . Dur « das Erste wird wahrhafte Eintracht

her Glieder des Ganzen auf das sicherste gefördert ; so wie , wo sie

falsch gefaßt sind , leicht sich Parrheigeist und Zwietracht zwischen

ihnen erzeugen . Durch das Zweite wird wahre Gleichheit der

sämmllichen landbethciligkeu Glieder hervvrgerufen . Diese ist vor¬

handen , wo jedrs Glied sich a » der Stelle findet die ihm gcbnbrt ,
und so viel Spielraum zu seiner Würkung hat , als , für die

Wohlfahrt des Ganzen , von seiner Stelle aus , ihm nothwendig

wird . Eine solche Gleichheit ist den Gesetzen der Natur und der

Vernunft gauz eben so angemessen , als eine die wesentlichen Inte¬

ressen des Landes nicht unterscheidende , ihre Stellung und ihre
Bedeutung zernichtende allverwirrendc Gleichheit , der Ver¬

nunft und der Natur , so Nie den erusten Lehren der Geschichte ,

zuwider ist .

18 -

Die französische Revolution vergriff sich eben so sehr , indem sie

die erworbenen Rechte und den Gang des Alterthumcs in den ver ,

schiedeuen Landen , zu Gunsten oberflächlicher Begriffe des Tages

licht achtete , als indem sie , ohne Rücksicht ans die wesentlichen



Interessen jedes Landganzen , und deren gegenseitige « Verhältnlß ,
zv nehmen , alle einer erträumten , nirgends gegen Willkühr und
Gemalt Schutz bietenden Gleichheit zum Opfer brachte . Durch bei¬
des bildete sie die berathenden Versammlungen , Znsammenschaarun -
« eu Einzelner ans der Menge , die , ebne Unterschied ihres Standes
und Berufs , ohne Kunde des Voryandcurn nnd verständiges Be¬
ruhen auf ihm , est vom Parthnsinne vvrgcdrängt , um diesem
Parlheisinne zu stöhnen , in der ersten Zeit über alle wesentliche
Wohlfarth des Ganzen durch Retnerkünste und den Dünkel der
Unerfahrenheit sich blende » lirßen , in des letzten Zeit die Befehle
eines unumschränkten Gebieters unbedingt bejahten - Beides ist dem
Begriffe ständischer Verfassung sowohl als der Denkart einer edeln
und ruhigen Nation fremd - Denn diele erkennt die Unverbrüchlich¬
keit der Verträge an , und den Werth der Vergangenheit , welche
Gesetz und Freiheit ihr in die Gegenwart überliefert . Ständische
Verfassung aber beruht auf nothweudiger Verschiedenheit der eia
lebendiges Ganze constituirenden Glieder . Sie unterscheidet die
wesentlichen und geordneten Interessen des Ganzen , sagt keines¬
wegs aus , daß wer von dem einzelnen Interesse znr allgemeinen Be »
ralhung berufen st - , eigensüchtig nur dieses einzelne Interesse in ihr
im Auge haben solle , sagt dagegen aus , daß ihm die Stelle , welche
er in allgemeiner Beralhuug einnimmt , » ur gebühre , weil er
von dem besonderen ihm eignenden Interesse zu ihr berufen ist .

r ? .
Von den Umänderungen , welche die ständische Verfassung der

Laude Jülich , Kleve , Berg und Mark , veranlaßt durch gegen¬
wärtig statt findende innere gesellige Verhältnisse , in Bezug auf
Anordnung derselben , nnd Bestimmung der sie constituirenden Ele¬
mente , za erfahren hat , scheine » die hauptsächlichsten : erstlich ,
daß den einzelnen bisher ausschließend zu den Landtagen berufenen
Städte » dieses Recht fortan nicht mehr aussMeßcnd zuzngestehen ,
daß vielmehr ein gebührender Antheil au der Wahl der Vertreter
des Bürgerstandes allen städtischer Verfassung fähigen Orken de «
Landes zuznmessen sep ; sodann , daß , neben dem rikterschastlicheu
Ade ! , welcher bisher in seiner Vertretung das mit ihm so innig
zusammeuhängende Interesse der landbaueuden Gaffe begriff , die
landdauende Gasse , in dem ihr zustehendcn Maaße , unmittelbar ,
durch aus ihr gewählte Eigculhümer , vertreten werde .

20 -
Die allgemeine Vertretung des Bürger - Standes , als des ge »

werblceibendrn , des Bauern - Standes , als eines bedeutenden
Gliedes des landhaucnhen Interesses , kann nicht umhin ans ständi -
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sche Anordnung , in sittlicher sowohl als bürgerlicher Rücksicht , die

ersprieslichsten Folgen zu äußern . Daß der in allen Beziehungen
so ehrwürdige und segensvvlle Stand des Laiidmanses , fortan dem

Leben des Ganzen unmittelbarer verbunden , aus dem Ganzen einer

unmittelbareren Rückwirkung fähig werbe , ist gewiß unter die schön¬

sten Früchte wahrhaft vorgeschrittener Ausbildung zu zählen . Da¬

mit übrigens die Vertretung des Bürger - und Bauern - Standes ,

in ihren Wahlabgesaudteu , geordnet , und von solchen Individuen

geschehe , welche , durch Einsicht in das Ganze ihres Gemeinwesens ,

zur Einsicht in ein allgemeineres Ganze schon vorbereitet sind , ist

zu wünschen , daß allen bürgerlichen und bäuerlichen Gemeinden des

Landes eine zu Selbstverwaltung ihres Gemeinwesens zweckmäßige

Verfassung gegeben , und in ihr die Grundlage zu der Wahl der

ständischen Vertreter derselben gelegt werde . Das Recht , ibre

Magistrate ans Ortseingesessenen selbst zu wählen und vorzustellen ,

war , wie oben schon erwähnt worbe » , ein früheres verfassungs¬

mäßiges Recht beinahe aller Städte und Flecken dieser Lande - Das

Herzogthum Kleve aber , so wie die Grafschaft Mark , und alle an

sie glänzenden Lheile Westphalens , besitzen in ihren sogenannten

Erbetagea eine Communaleinrichtnug , welche , zu ihrem bisherigen

Zwecke durchaus musterhaft zu neuuen , mit geringer Umänderung ,
für die Wahl der Vertreter bäuerlicher Gemeinden könnte in An¬

wendung gebracht werden . Die Herstellung oder Einrichtung solcher

bürgerlichen und bäuerlichen Gemeiudeverfassungen , würde , in ihrem

Zusammenhänge mit Kreis - und Provinzial - Verfassung , indem sie
Ordnuugs - und Gemein - Geist überall förderte , neben den oben

bereits berührten Voktheiieu für die Geschäftsleituug des Ganzen ,

überhaupt geeignet fern , manches wesentliche Bedürfaiß zu befrie¬

digen , und wohlthätige Folgen aller Art für das Allgemeine nach

sich zu ziehen .

- i .

Der landsässige ritterschaftliche Adel der Laude Jülich , Kleve ,

Berg und Mark , hatte zu der bisherigen Verfassung derselben eine

bedeutende Stellung , welche ans seine Entstehung , und seine an .

sanglich ganz freie , nur Fehdefolge in sich schließende , Verbindung

zu dem aufsteigeudeu Landesherren gegründet , das Recht erblicher
Landesvertretung ihm zusichert 'c . Wendet mau die Begriffe späte¬

rerer Verfassuugsausichten auf ihn an , so schloß er eine zwiefache

Bedeutung in sich - Die erste war die eines ansehnlichen , lm Lande

gelegenen , wenigstens der Summe seines Ertrages nach , erblich ,

untrennbaren Grundbesitzes . Die zweite die der Erhaltung der Ge »

schlechter , und alles des sittlich Würdevollen und Großen , was an



die Eihaltung der Geschlechter in einer Nation geknüpft ist . In der
Lhat war / so laus - , ursprüngliche Eitle im Adel bestand , der
Begriff strengerer Ehrhaftigkeit , von dem langer Väkersolze nie -
malen für ihn getrennt . Die Ahndung dieser zwiefachen Bedeutung ,
neben der Anhänglichkeit die jede ihrem eigenen Wohle nicht fremd
gew . dene 4iation der Dauer ihrer Einrichtungen widmet , mochten
verncsachl baden , daß der bloße Besitz eine « Gutes , auf welchem
Laodstandichafc hastete , auch in der Zeit noch , in welcher beinahe alle
persönlicher , Vorzüge in dingliche waren verwandelt worden , wenn
der Besitzer nicht zugleich das Alter seines Geschlechtes bewähren
und Anstalten für die Fortdauer desselben treffen konnte , kein Recht
erblicher und gi '. orener Landstaud zu werden verlieh . Daß größerer
und erblich untrennbarer Grundbesitz , — ei » Besitz also , welcher von
dem Wchlc und W <8e des Laubes nur mit großer Unbequemlichkeit
geschieden werden kann , — zu Vertretung der Lanbesdedsrfiüffe ei¬
nen voijng ' ichen Grund adgcben könne , ist zu einleuchtend als Laß
es von jemand sollte bestritten werden . Daß der große , erblich un -
treundare Grundbesitz , zur allgemeinr » Wohlfahrt des Landes , ge¬
genüber dem z . rstuckdarrn , beweglichen , in einem gewissen Ver¬
hältnisse müsse erhalten werben , ist eine den einsichtsvollsten Staats -
Verwaltern unserer Zeit gleichfaits wieder geläufig gewordene Wahr¬
heit . Mau darf aber wohl fragen , ob es zsm Nutzen eines Gkaa -
les gleichen werde , wenn das Recht , erblicher Landstand dessel¬
ben zn sepn , blos auf das Maas des Besitzes beschränkt , und alles
Jufammenhang - s mit sittlicher Würde , uud an sie gek'uüpftcr
Daner des Geschlechtes entbunden werde ; daS beißt , ob wir dieje¬
nige Nation mehr cbrcn würden , welche das ReLl erblichar Ver¬
treter in ihr zu werden , sogleich dem Emporkömmlinge zusprache ,
weun er , vielleicht durch euchtbar unlautere Mittel , sich das Ver¬
mögen erworben , ciue bedeutende Landmaffe in ihr zusammen zu
kaufen und » ngetheilr zu vererben , oder vielmehr diejenige - welche ,
neben dem Besitze einer bedeutenden Grnndmaffe , um das Recht
erblicher Vertretung in ihr weiter bestehen zu lassen , vrrjährleS
Verdienst der Vorfahren , oder lange Dauer eines im Wohlstände
erhaltenen Geschlechtes , und zwar beides in zweckmäßig bcstkimmten
Maaße , — um es augenblicklich zu erwerben , eutssiedeues und an¬
erkanntes Verdienst für das Vaterland , forderte . — Wenn ein ed ,
lerer Zeitgeist entschieden für das Letzte stimmt , so kann narüclich
in Zukunft nicht Frage sepu , ob , neben gebührendem Gruiidtesihe ,
eine gesetzliche Dauer des Geschlechtes ausschließ ' nd den Zutritt zu
dem landstänvischen Adel erwerben , oder vd , neben ihm » ela we¬
sentliches , für Las Vaterland wahrhaft bedeutendes kriegerisches ,
bürgerliches , sittliches , geistiges Verdienst zu Aufnahme nutcr



252

die Glieder desselben gleichfalls befähige » solle . Der Adel wird , in ,

Lem er solches Verdienst ln sich cinschließt , in s- iuer wahren Wür¬

de n - n belestiget werden . Eine Frage für die Zukunft bleibt , wie

die Entscheidung über solches Verdienst solle « ugeorLnek sinn ; vud

eS ist zu wünschen , daß eine Bestimmung für sie aukgefundeu wer ,

Le , welche , vor ollem , ihr selbst die geziemende Würde sichert ,

den landstäudischcn Abel von einem zu weiten Offenstehen , ganz
eben so sehr a !S von einer zn enge » Abgeschlossenheit » ferne hält ,

ihn in sich selbst stark macht , und gegen daS Oberhaupt deS Landes ,

so wie giegcn die übrigen Stäube desselben , ihm eine wohikhatige

Etellunst vermittelt .

22 -

In unser » Lagen sieht man , ganz so wie cS zu den Zeiten der
rinbrechenden französischen Umwälzung geschah , de » Wertb erblicher

Vertretung in ständischer Verfassung häufig verkennen ; den mit

ihr innig verbundenen Begriff ächker Freiheit aber mit dem Be¬

griffe sogenannter Gleichheit , das heißt , der Auflösung aller fest

geordneten ReSte und Dauer versprechenden Einrichtungen , verwech¬

seln . Wli ' de , det Erneuung der deutschen Verfassungen , diesem durch

tie Erfahrung aller Zeiten , durch die Verwirrung der letzten fran¬

zösischen Zeit aber dlutig widerlegten Jrrthumr Naum gegeben , so
Würden wir egld die Festigkeit deS geselligen Baues in unserm Va -

teklavde steigend in Schwanken gekalhcn , die neuen Einrichtungen

aber , ,' iatt segenSvvller Dauer entgegen zu reifen , aus Wandel in

Wandel stürzen sehen . Wir würden jenem Geiste selbstischer nvd vo ,

ruhiger Betriebsamkeit , welcher , allen friedlichen Trieben der Ver ,

ehruog und Anhänglichkeit feind , das vorhandene Gute undankbar

geriNrschätzt , nach einem vorgespiegelten seiten Probe bestehenden

B - ss ktv dagegen mit verderblicher Eile greift , fortan keine Sch 'ran ,

ken zu Hetzen wissen . Auch bei uns würbe der Wad » überhand neh¬

me « . daß die nach Zeit und Bedurfniß ruhig gegründeten Einrich¬

tungen unl - rer Väter nicht , Ivi - es wahr ist , io Manchem und

Wesentlichem zu verbessern , vi .-lmebr , baß sie durchaus zu zcruich .
ten , vnd daß neue , nach keinem andern Maaßftabe als dem eigner

und augenblickUcher Uebe , cngu -ig geschaffne Einrichknugen an ihre

Stelle za sitz n scven . Der Denkart duser Blatter darf wob ! der

Vorwurf nicht gemacht werben , daß sie enge und auslchließeod das

Alle begünstige , dem würdigen Neuen aber keine Kraft und keinen

Einfluß gestalten wolle . Eben so wenig wollen sie erblicher Ver¬

tretung eine ihre nicht gebührende und sie vereinzelnde Skcllung

i » der Verfassung erwerben , oder auch zukünftigen Gliedern der

Verfassung , deren Natur z « erblicher Vertretung eignet , den Zn -
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ganz zu ihr verschließen . Cs würde « der tadelnswektd ftpa , die
wabre Bedeutung erblicher Verkrctnng furchtsam i « ihnen zu ver¬
schweigen , die nämlich , Dauer in das Ganze zu dringen , und , als
ver 'nik ' elnde Ärait des Staates , eben so sehr den W ' gen ungestü¬
mer Neuerung , als denen alle Schranken üderschweifender Herrschsucht ,
ei » Ziel zu setzen . Daß dieses ihre Malier Bedeutung sey , wird
durch rin nicht zweideutiges Zeichen des Tage « bestätiget ; denn es
vereinen sich , erbliche Vertretung in Schatten zu sielten , sowohl
die , welche ohne Einsicht nach einem unhaltbaren
Neuen lüsten , als die , welche widerstandslose und
Freiheit zernichtende Herrschaft gerne forksetzeu
möchten -

2Z -

Daß der landständische Adel dieser Lande , mit wahrhaft vater¬
ländischem Slvne , sich bereit zeige , allem denjenigen zn entsagen ,
was . wiewohl früher mit Recht ibm znstehend , der Wohlfahrt des
Ganzen gegenwärtig sich unangemessen oder na » tbeil : g beweist , ziemt
ibm eben »o sehr , als daß er , ohne Zaghaftigkeit , etwa neuerreg ,
kein Schwinde ! Vaterland - zerrüttender Begriffe gegenüber , eine
Stellung begehre , welche ihm K »aft gewährt , sich z« erhalten , und
d >n ersten gegen das Gesammtwohl ihm obliegenden Pflichten zu ge¬
nügen - Unter d - n früher ibm znst - henden , der Gegenwart nickt
mehr angemessene » Rechten desselben , ist des Genusses der , nebst
mehreren » ttoilegirteo Slädkev , ihm aossckließen » augehörigen Land¬
standschatt schon erwähnt worden . Als ein äymickes der Zeik nicht
mehr angemessenes bisheriges Recht desselben , in den Lenden wenig¬
stens , von welchen hier die Rede , ist die mehr oder minder ausge¬
dehnte Steuerfreiheit seiner Güter zu nennen . Dieses letzte war
übeia - a « bisher schon ein ganz von der Persönlichkeit des Adels ai >-
gelöst S - blos auf dem Grunde haftendes Recht ; theils läßt sich
durch Thatsachen ansz - igen , wie , bei ächten Gemeiubedürsuiffen , der
Ad -' l . in freiwilliger Beihülfe , dieses Rechtes , wo es ihm zu Gute
gekommen , immer sich begehen hat - Et » weiteres Reckt desselben ,
welches , wenn eS schon natürlich » und in dem Lauft der Begeben¬
heiten nokbwendig entstanden war » doch gegenwärtig keine Anwen¬
dung mehr finden kann , , ist das ausschü ' ßender Bekleidung der höch¬
ste » Laudcsstellen durch ritkerbürtige Eingedvrene . Stellen , welche
sittliche und geistige Eigenschaften vorzugsweise erfordern , sollen ,
ebne Ads » uß , bervorrageuden sittlichen und geistigen Eigenschaften
vff .' n gestellt sevn . Zuletzt könnte man hier einige bäuerliche V - rbält -
nisse anführe « . welche freilich gleichfalls nicht dem Adel , sondern
dem Grundbesitzer , znstebeud , wiewohl sie aus früheren Zeiten recht¬
st - betstammeo , der Gegenwart nicht mehr angemessen erscheinen .
Diese sind theils in sich zn verschieden » als daß etwas Allgemeines
über si - könnte geäußert werden , theils mögen sie wohl für den In¬
da ! ' besonderer laudtäglicher Beratbuug , keinesweges aber für eine
Untersuchung geeignet ftvn , in welcher über die herzustevcnde Form
einer solchen B ' ratdung gehandelt wird . Anch bei ihnen können
V - rträae msdificirt , keinesweges abrr willkübrlich verworfen wer¬
den . Es ist wcrlv zn deine »ke » , daß i » der Nähe des Rheins nie¬
mals brückend ' bäuerliche Verhältnisse Statt fanden , oder daß die ,
welche etwa Statt gesunden , seit undenklichen Zeiten erloschen sind -
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Wenn in anderen Theilen der hier z» brrücksschtigenden Sande drük .
kendc Verhältnis Vieser Ark bis in spätere beiten herüderdanerlen ,
so war man in ihnen , in dem leisten Jahrdrejßig , überall bedacht ,
sie rechtlich umzugcstaltcn , und auch gegenwärtig sind dasür zweckmä¬
ßige Einrichtungen getroffen .

- 4 -

Daß so , was unzweckmäßig In den Einrichtungen früherer beit ,
»nisernt , ihr rechtlicher Bestand ater anerkaunr , und was nüsiich
in ihnen erprobt ist ftstgehalren werbe , scheint daszuvekläßizsie Mir .
tci , das Streitende in der Gegenwart zu versöhnen , dem Bane
aber , den wikbcrbcrzustellen die beit heischt , Dauer für die bukunsc
zu gewäüren . Der wilde Drang der Ictzloergavgeoen Jahre hat cden
io sehr geledert , keinem neue « Leben gewinnenden Guten sich abzu »
schli ßen , als er gelebret hak , den Wer h des schon voidavdenen
dankbar zu fühlen , und einer 'Anmaßung des Besten zu mißtrauen ,
welche damit beginnt , was eine würdige Vergangenheit zeitgemäß
gegründet hat , unbeachtet zu lassen .

Acht und zwanzigste Urkunde .

A » die Deputieren beS ntlecschaftlichen Adels der LandcJülich ,

Kleve , Berg und Mack , G . afen von Spee , Freiherr » von

Miebach , Freihcrrn von Wyiich , Graf von NeffUrode «

Neichen stein , Freiherrn von Hövel und Freiherrn

von Roa . btrg .

Ich habe die Vorstellung vom rü . Februar dieses Jahrs erhal .
teu , welche Sie an mich gerichker , dem Slaatskanzler Fürsten von
Hardenberg übergeben haben .

Meine Sorgfalt für das Wohl der Provinzen für deren künf¬
tige Verfassung Sie . sprechen , bürgt Ihnen dafür , daß Ihre
Wünsche in reife Erwäguna werden genommen werden , — haß ich
Ihnen die größte Aufmerksamkeit wibnicu und gern erfüllen werde ,
was die Rücksicht auf Ihr Bestes und auf die Verhältnisse des
Staats irgend möglich macht . Sie können also meinen weitere «
Beschlossen , mir vollem Vertrauen entgegen sehen .

Berlin , den 18 - März zzis .

Friedrich Wilhelm .

Ne Ulk



Neun und zwanzigste Urkunde .

VerZeichni ß der Rittcrsitzc im HerZogthttM Berg .

Amt Angermnnd und Landsdet » .

Wiukelhansrn , Frbr . von Wachtendonk , Hr - Graf von Winkelhausen ,
' jetzt Gräfin » von Hatzfeld .

Lohailse -, , Frbr . von Calkum » , nt - Lohausen , jetzt Rath Lanz .
Hugenport , Frbr . von Hu « enport , jetzt Rittmeister Pjrtbahn .
Äaldevl ' e . i! , Hr . Graf vvu Wiakelbausea , jetzt Gräfin » von Hatzfeld .
Hei ' iaendonk , Hr . Geaf voa Wiukelbausen , jetzt Gräfin von Hatzfeld .
Nrmderq , Frbr . vv » Wachtendonk , Hr . Graf von Winkelhausrn , jetzt

Wlttwe Brüzelmann .
Landaderg , Frrvfran oo » Veveren -
Angern . Frbr . von Bernssn , jetzt Frhr . von Kplmann .
Greffaeastein , Frbr . von Wachtendonk , nachher Hk . Graf von Makel «

bansen , jetzt Hr Brügelman » .
Broich , Unterberrschaft Fürstin von H>esse » . Darwstadk -
Zum Hrauff , Frbr - von Zwiesel , jetzt Hr - Graf von Spee .
Kesselsbera , Frbr . vv » dem Bvdtrnderg , gkk . Kessel , jetzt Hk « Graf

von Spee .
Heltorff , Herr Graf von Spee .
O ' ffl . Frhr . vv » Daiwigk , jetzt Hr . von Vinke .
HanSmänobausen , Frhr . vo » Beveren , jetzt Hr . Drügelmana -
Lenvep , 5? err Hofr .. lh vou Katz -
Böcke » , Hr . Graf vo « Frankenderg , jetzt Wittwe Bkügelmann .
Haev , Z- r . Gras vo » S » ellakd , jetzt Hr , voa Hvmme » .
Calckvm , Hr . Gras von Winkeihaussv , jetzt Gräfin voa Hatzfeld .

' Lücbtmak ( Leuch len der , ) Kauswana Zanders , jetzt Heinrich Broickek «
hoff ( rin Pa ? rr ) .

I Romeiian , Frbr . von Frankenber « , jetzt Zoh . Spieker ( « in Bauer ) .

Zum Burg , Frhr . vo » Bitkingboff , gut . Schell . ^

Amt Blankenberg . ^

Bcrliughovea , Frbr . von Gvmnich -
Zum Dadi , Hr . Graf von Nesselrode » Rcichenstein .
Merten , Frhr . Scheiffardt von Merode , Frhr - von Spieß , jetzt Fürst

von Hatzfeld .
Aincr , Frdr , von Spie - , jetzt Fürst von Hatzfeld .

- Saurenbach , ehemals Frhr - von Scharkeabers , nachher Frhr . von
Nievenheim .

Eisfeld , Frhr . von Nagel .
Wrlterath , Hr . Graf v - Nesselrobe , Ehreshoven .
Zum Stein , Hr . Graf vo « Nrsselrvde - Reichenstein .
Lohmar , Wittwe de Grovre , jetzt v . Gumperz .

I Ravenstein , Frbr . von Stael .
Niederbach , Hr . Graf von Hildesbelm , jetzt Hr . Graf von Sper .
Aivel , Landdiuger von Proff , jetzt Hr . von Brok -
Bütgenau , H ôsrath von Proff -

L

Bcnj , Prov . Vers . » Th .



Honrath , Frepherr v . Press.
Atteohach , ehemals Frdr . von Tevershahn . jetzt Kaufmann BürgekS .
Seelscheidt , Hr . von Breibendach .
Niederpleis » ehemals Frhr . von Lauingh .
Weschpheuningsbroel Frepdr . v . Scharrenbekg , Frephr . v « Nievenheim ,

nachher Frevh . von der Lippe .
Menden , Frevh . v > Hocherdach .
Dorp » ehemals ^ rcph . v . Gulich .

Amt Bor ne seid .
Dühn , Frevh - v . Eller , nachher Freph v . Nagel .
Kleinenkleff , Frevl) . » . Dolnigk , ehemals Hr . v . Driesch .

Amt Löwenderg und Lülsdorf .
Stade , Frevh . von dem Bvdlcnberg zu Krssel .
Fepuau , Hr . v . Belven , letzt Hr . Löwen .
Uhlevdroich » ehemals Freph . v . Stael -
Wissen , Freph . v . Cottenbach , jetzc Freph . v - Hochctbach .
Roth , Freyh . v - Spie « zu Bütlcsheim .
Broich im Spich , Adtev Stegburg » jetzt Advokat Prittek und Kauf»

mann Rennen in Kölln
Amt Mettmann .

Hellevbrvich , Freph . von der Horst , jetzt Bauer Heidmaan .
Mülllnghofcu , Freph . von der Horst .
Landach , ehemals Hr - General Freph . v - Dorth , jetzt v . Äplmann »
Brück , Hr . Gras v . Nesselrvde .
Unterdach , ehemals Frevderr v . Waldenburg zu Scheukeren , nachher

Freyh - v . Dalwtgk , jetzt der Chef - Präsident Freyh . v . Pestei .
Bawir , Freyh . v . Bawir , Frevh . v » Crommel , v . Capitol » .
Brvckhauien , ehemals Frevh . v . Quadt .
Morp , ehemals Hr . Graf v . Winlelhausen , jetzt Gräfin v . Hatzfeld .

Amt Miselvhe
Ophvfcu , ehemals Hr . Gras v - Selbruck , jetzt Freph - v . Fürstender - -
Forst , ehemals Hr . Graf v - Selbrück , jetzt Frevh . v . Myrbach -
Rovtzinghvveo , Freyh . von dem Bodlcnberg zu Kessel -
Nesselrvde , ehemals Freph . v . Gpseoterg , jetzt Hr . Graf » . Westerholt .
Schlebusch -
Bergerhvven , Wilhelm Krutmacher ( Bauer .)
MorSdrvich , ehemals Freph - v . Roll Commavdenr der Ballev Codleuz ,

darauf Hr - Gr . v . Morsbroich , Agar , jetzt BaoqujerGchafhausen iuCLll » .
Stade , Frepherr v . Lve .
pcherlandscheidt , Fkeph . v - Hall .
Schleduschrath , Hr - Graf v . Morsdrsich , Agar , jetzt Hr . Schafhauseo .
Heischcid , Frcph . von dem Bodlevderg zu Kessel .
Manschender , , Freph . v . Wphe , jetzt Hr . Genera ! v . Mplius -
Vellinghausen , beerbte .
Gronscheid , Freph . v . Katterbach , Freph . v - Hatzfeld , jetzt Freph . v . Loe .
Steinbüchel , Frepherr v . Forstmeister zu Gel - Hansen , letzt Hvsrath

LvlSdvschk -
Dieperdadl , Frcph . » . Katterbach , jetzt Hü - Brügelmann .

Amt Monheim .
Grave , Ht . Graf vvd Beidrück , jetzt Frhr . von Mirbach .
Dückendurg , Fihr - von Sptes zu Äanbach .



Elbkoich , Frhr . von der Horst , jetzt von Bertrap .
Languit , Hr . Graf von VeidrSck .
Mittelen , Graf von Ncffelrode - Reichenstein , jetzt Frhr - von Hompesch -
LDindorff . Hofralk vsn Avch letzt Hr - vsn Skats .
Gakrakb , Hr . Gat vo » V ' ldröck - jetzt von Aylmann »
Birgel , Herr Graf v . Nelselrvde Reichenstem .
Ooerheidt , ehemals Frh . vsn Zwiesel .

Amt Porz .
Hahn , Frb . von Droste zu Bi ' chering , jetzt Hrn . Brügelmann «
E -rvnralh - Frhr - von Schall .
Rath > Frcvfrau von Lutzersbe .
Lerbach , Hr . von Lersch , jetzt Wittwe Merckem !» Cölln .
Her ! , Frdr . von Nagel , Frbr . von Wendt .
Wahn - Frhr . von Schall , jetzt ? rav yyv Zudwigk .
Scr -nnveiler , tz >. Graf von Wollfmetteruich zur Gracht -
Leiden !, anje » , Frhr - von Welch « .
Blech , ehemals F hr . von Calckum , jetzt Lohausen .
Gael , ehemals Kihr . von Reuschenderg .
Sckerven , Frhr . von Steinen .
Sülze » , Hr . von Bolavd , j - tzt Hr George .
Skammheim , Frhr . von Wpde , jetzt Frbr . von Pftll .
Zweiselstruudev , Johann Heumacher , ( Bauer .)
Dvnibach , Frhr . vo » S » euSern .
Hombach , Frhr . von Schenkern .
Herrenstrunden , Ntallheser Orden .
Milenforst , Frhr . vsn S einen - /
Isenburg , Fchr . von Rotttirchen , jetzt Hoftath Bettskbl . /

Amt Steindach .
Grofenbernsa » , Frhr . von Steinen .
Nirderkaldeo .duch , Fihr . von Steinen .
Zur Mt -Hlen . Hr Wec -tS , u Henff , i « Amte Blankenberg .
Co .nda » , Herr Graf von SchaeSdecg .
Evbach , Hr vonSersivg .
Shreshovr » , Hr . Grafvoa Nesselkode Ehreshoven ,
Hilgeuhoveo . ehemals Frbr . v .-n Schenkern -
Ben ' in -.Hausen , Hr - von Seraing .
Alrendervsau , Erbe » Colone in Cölln .
Oelpe , Frehsra « von LandSderg .
Br » mba » smudl , Frepfrau von Landsberg »
Gorkhausen , Domain « .
Corlendsch , He - Graf von Merfeld ,
Aisdach , Frhr . von Quabt .
Gaul , Ftbr . von Nagel .
Gruuo , Frevsr .au von Bernsau .
Wirrickerath , Hr . GrsfvouSchaesberg » ,
Hshenkepprl , Engelbert Gammensbach , ( Bauet .) /

Amt Winde ck.
Mawel , H>r . Graf von VeibrNck .
Wilberinghoven , Erben Ley in Ailln .
Broich , Frhr . von Dalwigk .
Overdach , Erben AmlSverwalter Kasplen .
Eteinbausen , Peter Kauerz , tBauer )
M - rkelSbach , Hr . Gras von Neffelrvde Ehreshoven »



/Amt Beycndur - .

Dalhausen .

Amt Söhlingen .

Hardenberg , Unterhcrrschaft , Frhr . von Wendt .
Schiller , Hr - Graf von Kchaesberg .
jtunteubeck , Frhr . von Schirp , jetzt Hr - Pitban . , ^ ,
Hackhausen , Frhr . von dem Bodlen 'oerg , gnt . Kessel , jetzt Frhr - von dem

Busch « Jpeovmg .
Schirpenbrvich , Herr Graf von Spre .
Hvnschcidt , Herr Graf von Neffclrvde . . ^ .
Caöparsbroich , Frhr , von den Bodlenter - , - nt . Kessel , ich ' ^ ryk . von

Nvmburg .

Aprath , Frhr . von Syberg , jetzt Dewitz .
Düffel , Wtttwe von Capitols .
Horst , Hr - von Ropvcrs . / .
Hammerstcin , Hr . Brü - elmaun .

Dreißigste Urkunde .

Verzrichniß der Clrvische » Rittergüter , nach dem
Nitterzekkel vom Jahr iSzy .

r . Hönnepel .
2 . Eyl .
3 . Till .
q - Moylanud .
5 . Nonne .
s . Niedermörmter .
7 . Boetzlaek -
8 . Kervenheim .
y . Vehn .

10 . Dorrenwaldk -
n II . Winnenthal .

12 . Mörmter .
- , IZ - Wüsterselb .

^ ij ' 14 - Colck .
l IS¬ Pfandherr zu L» e .

IS . Vovcnholt .

Hi ^ ! 17 - Schmibthausen .
18 . Wardenstein -

s !? ^ ^ ly . Calbeck .
> .i . s. 20 . Holthausen .
I i ! l 21 . Gruthaus -

22 - Winckcl .
! " 23 - Bremptvon Jffelstrin .

! ; !l 24 - Radenholt .
25 . Offenbruch

. . . / 2ö - Horst Belttrü - gen .

Dehn Mewert -
Wlffel oder Kemnade .
Erpratd -
Jn - enhove -
Hamm .
Wissen .
« It Schcwlck .
Herlefeld .
§pl Hcckereu .
Heyen .
Moldick .
Kloppenberg .

Aetlersche Höfe .
Germenseel -

Hülhausen .
Zehlem .
Spaldrop .
Halt .
Biesenbnrg .
Creutzsnrth .
Clarenbeck .
Bimmen .
Hengmeng .
Poelwyck Drost Hoeytn .
Pvelivvck , u Herdt -
Halsaff .



53 - Camphause » .
54 . Schivaoenpoel .
55 - Eevenrcr .
56 . Mvswick .
57 - Bercnclau
5 « . Magerborst .
59 . Driesberg .
üo . Horst Schencken .
61 . Ploen .
6 r . Lebmkupl .
6z . Lohein der Lymert .
64 . En - Haus .
6z . Overbvff .
66 . Groudstct » .
67 . Hueth .
6 « . Impel .
64 . Grocn .
70 . Offenberg .
71 . Laakbanse » .
7 r . Rosa » .
73 . Broekhuek .
74 - Wenge -
7i . Sonsfeld -
76 . Diersfordt -
77 . Bellinghoven .
7 .3 . Averbergen .
79 . Hörstgen .
80 . Buskainp .
8 >. Asp ' l -
82 . Meyderi » .

Aus den Acten
Dtersfor dt ,

8z . Mehrum .
84 . Overhaus .
85 . Grtrov .
86 . Goltersmyk .
87 . Wohnung -
88 . Esselt -
8g . Rvekde -
90 . Wvlock .
- l - Ahr -
yr . Hoeckelsbovcu .
yz . Verenkamp -
94 . Rodelvw .
95 . Crudenburg -
96 . Loencu .
97 . Ende .
98 - Watcrhegge -
99 . Schivartzenstcln .100 . Wvrm Goltcrswpck .

101 . Hiesfeld .
IOL . Venning -
10z . Roscutbal ,
104 . TackcnhauseuvdcrBalcken .
105 - Praesterfeld .
ic>6 . Burggraf .
107 . Ringender ? -
log . Wüstevraidt .
109 . Hasenacker »
nc >. Dornick .
ui - Deneukamp -
nr . Etap in der Heiter .

des Ständischen A ^chlvs ertrabirct .
den z . Februar , 1820 .

v . Wplich .

Ein - und . dreißig sie Urkunde

Verzeichniß , der bei der Clevischen Ritterschaft

seit dem Jahre iS ; , als Gutsbesttzer

aufgeschworenen Familien .

i « zz . v . Spaen , zn Ringender » .
— v - Lützeurath , zu Cla -

rendeck -
1654 . v . Ulst , genannt Dornick ,

» u Lackbausen .
1655 . v - Wachtendonc , zu Ser -

mrnseel .
— v . Hertefeld , zu Hettefeld -

— v - der Meck , zu Wenge .
, 66z . v - Waffeuaer , zu Nosow .
1671 . v . Witttnhorstzu Sonsfeld .

— v . Lengnagel zu Loencs .
1675 - v . Syberg zu Voerde .
1676 - v . Boeuen zu Overhaus .

— v - Diepenbrnch , zu Empel
und Groen -
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MI !
1677 .

sl
—

1678 -

I68Z ,
1686 .

I6yl .

lünz .
1695

v . Wsüch , zu Wilack uud
P öksting .
v - ' uyiich zu Kcrvkp ?̂ !« ! .
v . Wclich z « Dirrslo - dt .
v . Wvilch , zu Hllrih uud
Giviistein .
v . W - chkendvuc zu CruiS ,
fordt .
v - Tongn - lje ! von der Horst ,
v Eickr ». zuE - ll undHuis -
berorv .
v . Lielden zu PruLdutt .
v - Quadt 2Lickerads zu Nle -
dermorwu r .
v . Nßvknhkim zu Drie - derk !.
v . dek Heiden , - on Rhpnsch
zu Hvchouoseu .
v . d HorreUct z » Bimmen ,
v . Spain zu Moplond .
v . Loe zu Wiff - u .
v - B elnpt zu Vern .
v Q .' adt Wickerubt , zu
Meideniy .

- 697 - v . Dysandt zu Halt .
— v . Leerodt zu Winnenthal .

1698 . v - Doidl zuMörmr - r -
»706 . v -WNli « und Lottum , zu

Rosau
>709 . v . Msrrieu zu Calßeck .
»710 . Marquis v . HoenSbrverk zu

Bellinübovrn .
irrr v . Spierin - z > Gevenaer .
171g . v Qoadt Hüchteudruch zu

Gan . up
1719 - v . Bveueu za Overbau - -
l ? rz von Rohe zu Bimme » -
I 74 >. v SrüuSedezu Crubeuburz .
1746 . v . Scaendorf z » Empel .
1749 . v . Mvriien zu Burg - rat
1765 . v . Hrrrefeld zu Botzlser .
1770 . v - der Hepden , gen . Rhpusch

zu WinScl .
1771 . v . Nagel zu Laickbanlen .
178Z . v . S » estaud zu Bokggraf .
1789 . v . Ledebur zu » orggraf .
1790 . v . Humm zu Ahr . " )

Von diesem Elcnjsche » Ritterbnch , so uo » istzz bis 1790 geht ,
gellt » och ein älteres vorher , in weichem vo » lüll bis IÜZ5 ,
50 adelige Wappen aufgeschwvren sind .

In dem adelig . » Wappeubuche der CöUner Ritterschaft ,
find 89 ausgeführt .

In dem der Märkischen 52 , und in dem der Westfälischen Sü .
Die Wavpcnbücher auf den Ritiers - Erben ( so wie dieTaus -

bstMer in len Kirchen , ) scheinen nirgend bis zum Jahr 1600
zurückzugehen . Wenigstens habe ich noch keine vor rüoo ge¬
funden . — Früher geschähe » die Ansschwbrunqen blvs auf
mündliche Versilberung zweier Anweseneen der ritterliche »
Zun » , welche erklärten : daß die Eltern und Großeltern
des ne » aufznnchniendc » sämmtiich Meisters - Söhne und
Meisters - Töchter gewesen . Den » man beschwor inir g Almen
und Zengenbeweis reiel .ie bin , da die alten Reister die Eltern
und Großeltern des sunge » Meisters , so aufgenommc » zu
werden wünschten , noch persönlich gekannt batten . Als man
später mit 8 Almen aufschwur , io wurde » Stammbäume >nit
den Wappen gemacht und die >'e beschworen . Der neu auszu -
ncbmende presentirre seine » Stammbaum ans der Ritterstubs
und dieser lag dann ein Jabr lang offen , so daß alleEinwe » -
» ungcn dagegen konnten gemacht werden , wurde er nun nach
einem Inlire ausgenommen , so wurde der Stammbaum von
zweien Aiiterbürrigen unterschrieben und besiegen , ebenfalls
vom Syndikus uud Sekretär , und so erhielt er ihn zürnet:
ais beglaubigte Urkunde . Später har man diese einzelne
Stammbäume gesammelt und sie in ein grosses Buch zu¬
sammen g . buudcn , wodurch dann die Nitlcsbüchcr entitaudeu
sind so » och auf den RitrersiUbrn liegen ,

Leg

i



Z w e i . u n d . d r e i ßg st e Urkunde .

Reversalen für die Ckevisch , und Märkischen Stände ,
vom 6 . Juli . « 7 ? 8 -

Friedrich Wilhelm , von Gottes Goadeo » König
von Prenffen , Markgraf zu Brandenburg , des heiligen Römischen
Reich « Erzkämmerer und Churfürst , sonveraiser und oberster Herzog
von Schlesien ; souveiainer Prinz von Oranten , Neuschatel und Balleu -
gin , wie auch der Grafschaft Glatz ; in Geldern , zu Magdeburg ,
Eleve , Jülich , Berg ; Stettin , Pommern ; der Cassuben und Wenden ,
zu Meklenbnrg und Crossen Herzog , Burggraf zu Nürnberg ober und
unterhalb Gebirges ; Fürst zu Halberstadr , Minden , Cami » , Wende » ,
Schwerin , Ratzeburg , Ostfrtesland und Mcurs ; Graf zu Hvbenzvllern ,
Ruppin , der Mark , Ravensberg , Hohenstein , Tecklenburg , Schwerin »
Singen , Bühren und Leerdam , Herr zu Ravenstein , der Lande Rostock»
Siargard , Limburg , Lauenburg , Bikow , Arlav und Breda , rc . rc . re .

Lbuu kund und dekeuueo für Uns Unsere Erden und nachkommende
Herrschaft : Demnach Uns . als Herzogen zu Cleve und Grafen zur
Mark , Unsere getreue Stände aus Ritterschaft und Städten besagter
Sandschafreu , den Huldigungt - Eld abgcstattrr , wie solches getreue Uu -
rerthanen ihrem natürlichen gedoruen Landes . Fürsten bei Antritt der
Regierung schuldig s- v » , und dabei gehorsamst geboten : Wir möchte »
Eie io Gnaden mit einem Reversal versehen und darin « Ihnen alle
Ihre habende und bisher wohl bergedrachte Privileg !« , Freibeiteo , Be -
guadtgnagen , Rechte und Gerechtigkeiten , die sv wobl die ganze Land¬
schaft insgemein , oder ein jeder Ort Landes vor sich , als auch alle
Uatertbanen und Einwohner , sonderlich und svetiatim von Unfern Herr «
Vorfahren , cs sey von denen Herzogen zu Kleve und Grafen zur Mark ,
oder aber von Unseres nunmehr in Gott ruhenden Herrn Barer « Ma »
jestät , dessen Herrn Odeims und dessen Herrn Aclrcrvaker , Großvater
and Bakers Majestät aus Gnaden erlanget , wie auch das alte Herkom¬
men und gute Gewohnheiten , wie sie dieselbe erweislich observiren , in¬
gleichen die Landtags Rekcffe von denen Jabreu iüüo . lSSi nui , 1664
allergaädigst erneuern » coofirmiren und bestätigen , haß Wir iothaoeu
gekvrsamsten Suchen in Gnaden deferiret und statt gegeben baden .

Thnn auch solches confirmireu uud bestätige » alles und jedes » wie
odstrhet hiermit und in Kraft dieses und wollen Sir dabei jederzeit
schützen « nd handhaben , auch Sie dagegen im geringsten vlcht beschwere »
lassen .

Jnmaassen Wir ihnen dieses allergnädigst versprechen , gelobe » » nd
znsageu bei Königlichen Würde » , wahren Worten uud gutem Glaube » »
Unserer Kl ' vetschen Re - t - rnag , Krieges und Domänen Kammer , Land -
berichten , Mathen , Beamten ! uud Bedienten jetzigen und künftige » al -
lrrgnädigst a » b , fehlend , darüber steif und fest z» halte » .

Urkundlich unter Unserer eigenhändige » Unterschrift uud « ngehaugerie «
Königlichen Jnsiegel . Go geschehe » » nd gegedeu Berlin de » 6 . Juli
des Eia taufend Steden hundert Ast und Neunzigsten , Unserer Kvaiz ,
lichen Regierung aber im ersten Jahre . ^ ,

gezeichnet Friedrich Wilhelm ,
grz . Fiokenster » . Reck . Alvenslede » .
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Drei » und . dreißigste Urkunde .

Rrversalen für die Ritterschaft des HerzoglhumS Cl ' vk

und der Grafschaft Mark , vom 6 . Juli > 798 .

26ik Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaden König
von Preußen , Markgraf in Brandenburg , des heilige » Römischen Reichs
Erzkämmerer und Churfürst , souverainer und oberster Herzog von
Schlesien , souverainer Prinz von Oranten , Nruschatel und Valanain ,
wie auch der Grafschaft Glatz , in Geldern , zu Magdendnkg , Cleve ,
Jülich , Berg , Stettin , Pommern , der Cass>' " ta und Wcnrrn , zu
Mekiendnrg „ ud Crosse « Herzog , Burggraf tn ? , « rober » oberund un¬
terhalb Gebirges , Fürst in Halberstadt , Minden , Kamin , Wende » ,
Schwerin , Ratzrdutg , Ostfriesland ond Mors , Graf zuHobknzolle ' n ,
Rnpptn , der Mark , Ravcstderg , Hohenstein , Tecklenburg , Schwerin ,
Singen , Bübre » , und Leeram ; Herr zu Ravcnftoin , der Laude Rostock ,
Erargard , Limburg , Bötvw , Ariap und Breda , rc . ic . rc .

Thun kund und bekennen hiermit für Uns , Unsere Erben undNach -
kommcnbe Herrschaft . Demnach Uns als Herzogen zn ^ lere und Grafen
z » der Malt , liniere getreuen Stände aus der Ritterschaft besagten
Herzvztbvms den Hnldigungs Eid abgestattet , wie solche » gerreue Ba¬
sale » und Unkertbanen ihren natürlich grdvhrnc » Landes Herrn det
Antretung der Regierung zn tbun schuldig sepn , und dade » geborsamft
gebeten , Wir möchten Sie in Gnaden mit einem Revers « ! versehen
und darinn die Ihnen von Uns und Unseren H >rrn Vorfahren , Herzogen
z » Cleve und Grafen zu der Mark ertheilren Privilegia , Fr - ideiien ,
Begnadigungen , Rechte und Ger ^chligkelteo in gener « und iu «pecio
allergnädigst consirmircn und bejtärigen : Als tinin Wir solches Alles
hiermit in Kraft dieses uud wollen Sie iusgemeiv ond einen jeeen ab .
sonderlich dabei zu jederzeit erhalten , schützen vnd bandbaden nvd sie
dagegen in » geringsten » ist beschweren lassen . Im « aaßen Wir ihnen
dieses allergnästgst geloben und zusagen bei Königlicher Wörden , wah¬
ren Worten und guten Glauben , Unserer Re « iernug , Krieges und Do -
niaMt » - Kammer , Landgerichten , Räthen , Beamten und Bedienten ,
jetzigen uud künftigen gllergnädtgst anbrfehlrud , darüter steif ond fr -
zn halten .

Urkundlich unter unserer eigenhändigen Unterschrift und angebängtcn
Königliche « Jusiegel , So geschehe » und gegeben zn Berlin den fech¬
ten Julius Eintausend Stcbenhuvdert und Acht und Neunzigsten , Un¬
serer Königlichen Regierung « der im Ersten Jahre »

gezeichnet Friedrich Wilhelm .

z ?z . Finlknstein . Reck . AlVensledrü -



Vier und dreißigste Urkunde

Verzrlchniß deren beim Landtag von 1720 . in Düsseldorf ge ,
gcnwärtig gewesenen Jülich , und Belgischen Land ,

ständen .

I - Jüglichsche Ritterbürtige .
1 . Hr . Director Freph . v . Frentz

zu Lanvenburg .
2 . Freyherr vou Leerodt zu Leerodt
z . — vou der Horst zu Boe -

stvrff.
. - v . Leerodt zu Opheim
. — » . Trip , zu Trios .

— v . Brachcl zu Over -
embd .

— v - Vlatten Erbschenk
— v . Kolff zu Hausen .
— v Trips zu Linde v -

berg .
io . — v . HochstrdenznNie -

derziehr .
n , — v - Brache ! zu Breid -

mar .
lr . — von Cortenbach zu

Schiene ! ichvveu .
iz . — v Drimdor » zu Dur -

weit .
ig . Hr . Graf v . Leerodt zu Gras¬

broch .
iz . — v . Leerodt zu Sours .
>6 . Freyherr v . Blauckart zu AI -

teo ^ urg .
17 . — » Bplanb zu Reibt .
iz . Hr . Grass - Virmoatz » Alten »

hoff -
iy - Frrpherr von Hocherbach zu

Vehn .
ro . — von Freinerftorff zu

Helivghovea .
2l - Frcpherr v . Hompesch zu Drit »

terrn .
22 . — von Metternich j «

Mnlleumarck .
2z . — v . SkekdergzuEir .
24 . — v . Hompesch zu Ru¬

rich .
LZ - He . Gr « ) v . Hatzfeld zuBour »

heim .

2S . Frcpherr v . Renscheuber - zu
Eetterich .

27 . v . EpieszuLupena » .
28 . — V- Gchellord zu Broch
2y . — v . Barren zu Effelt .
Zo . — v - Mirbach zu Ruhr -

kempeu .
31 . — v . Mirbach zn Hr »

hinge « .
32 . — Lbumbherr Frephr .

v . Harff .
33 - Herr Cvmmandeur Freyherr

v - Harff .
34 - Frcpherr v . P - I -md zu Glad .

bach .
3Z . — v . Merode cu G « ->

desheim .
z « . — v . Loc zu Jsenbroch .
37 - — v . Quadtzu Flamers¬

heim .
33 . — v . VerSen zu Ver -

ckeu .
39 . — v . Frentz zu Kellen .

bcrg .
40 . — v . Hompesch zu Boll -

beim -
41 - Hr . Oberst Graf v . Franken -

berg zu Hohenholz .
42 - Freyherr v . Beuting zo Wulf «

frath .
43 - — v . Hundt zu Holt¬

mühle « .
44 . Hr . Graf v Schellard zu Gür¬

zenich .
4Z . Freyherr v . Burschcid zu Ef¬

feren .
46 . — v . Gelder zu Brce » .
47 . — » . Hompesch zu Pfuf .

feudorff .
48 . — » - Gymnich zu G » m -

nichk .



-k-»

47 . Frepherr v . Walpott zu Gu - I 52 . Frepherr » . BredejuKönigs -dcvau . j Hoven .
II . Bergische Ritterdürtlge .

1 . Belgischer Director Hr . Graf
von Nesselrode und Rei -
chenstkin .

» . Kaiser ! . Genera ! Herr Gras
von Virmont -

Hr . Graf » . SLaesberg .
Frevbcrr v . Wuchl -: ndonck .

— v , Scrirp .
v - Ev - e -a .

7 - — v . K ssel zu Cas -
peksdrvlch .

8 — v . Gchali .
y . — v - Steinen .
rc>. — v . Hilleskeim ,
n . H>r . Grafv . Neflelrodcz » Eh -

reshvfen .
12 . Frepherr v - Nagell .
iz . Hr . Genera ! Graf von Fran -

kenbcrg .
14 . Graf v . VelbrüS .
iz . Frepherr v . Gcvertzhan .

rü . Frepherr v , Spee .
17 . — v . Fraukenberg .
iü . — v . Gkael! , ^
iy . — Schejffard von Me »

rode .
20 . — von der Horst .
21 . H»r . Genera ! Graf v . Schel -

lard .
rr . — Graf v . Winkelhau -

sen .
rz . Commandenr Frepherrv . Cor -

tendaG .
24 . Frevherr v - Hall -
rz . — v . Zivetffel - u Hanß »
aü - — v Beveren .
27 . — v . Zweifle ! zu Ober¬

heid .
2z . — v . Kessel juHackhan -

sen .
29 . -7- » . Epies -

III . Der Jülichischea Hauptstädte Dcputlrten ,
Wegen der Hauptstadt Jülich .

Herr Scheffeu Grevenbroch .
Item Raths - Verwandter Herr Daniels .

Wegen der Hauptstadt Denken -
Herr Gcheffeo Kannegießer , sodann
Herr Altrath Stamm .

Wegen der Hauptstadt Münstereiffel .
Hr . Gcheffeo Adeodorff , sodann
Hr . Nathsverwandler Kteinbach .

Wegen der Hauptstadt EuSjkircheo .
Hr - Rathsverwandter Bücher ; sodann
Hr - Rathsverwandter Heimbach .

IV . Der Bergtschen Hauptstädte Deputirkes ,

Zeitlicher Bürgermeister der Havptstadr Lennep .
Hr Caspar Hölterhofs ; sodann

Hr - Holtz Richter daselbst .
Wegen der Hauptstadt Natingen ,

K . Bürgermeister Schroot ; sodann
Hr - Johann Caspar Collrndach .

Wegen der Hauptstadt Düffcidorff,
Hr . Mütger Franken ; sodann
Hr . Johann Wilhelm Geffer -



Wegen der Hauptstadt Wippettürth .

Hr . Helnrich Wilbelm Hagdorn Bstrgermttster ; sodauu
Hr . Johann von - er Fuhr / Richter daselbst .

Fünf und dreißigste Urkunde .

Ktrzrichnlß derer so im Jahr i ; 84 - auf dem Wesiphälischen

Landtage iu Gcsecke erschienen sind .

R «

i . Edekhardt Graf zu Solms rc .
Landdrost .

2 - Navelink von der Reck Laud -
komlhnr .

z . Diederjch Äetklrr zur Hove¬
stadt .

Bdeliz » L

8 . Adrian von Elche ,

y . Johann Drost der Aeltere zu
Erwitte .

io . Christoph von MesLede -
- i . Berudr von S -tvrlemer gc -

nanuc Alstiener zum Bruch ,
ir . Viuceutius vcu Baera zu

Brero -
iz . Rdcgec von Hocrde .
14 Fricdrtcb Berndt vou Hoerde .
iz . Cdristopher vou Hoerde .
lü . schönend , rg von Breincrhaut .
17 . Adam von Erwitte -
iz . Johann Ovelacker .
iy . Edert von Oell zu Langenei ,
ro - Raven von Hanrler
21 . Weipert von Bruch ,
22 . Arndt vou Wermiuch Amt¬

mann zu Medebach -
2Z . Minderjährige Kinder des

Henrich vou Haldivghaus zu
Bergk .

24 . Philipp Ludwig vou Bruch »
2 ; Wilhelm Schnngel .
2Ü . Philipp Gogocve zu Vrock -

dans .

27 He nrich von Plettenberg .
28 . Hermen vou Pcntlich .
Ly - Forst von .yel ! .

h e .

4 . Hermeu von Hatzfeibt , Herr
zur Wildentergh .

5 . Caspar v - n F - rstenberg , zur
Watn lax : c, Drost zu Vilstcin .6 . Pbiliov von Meichedc .

7 . Georg Kleinsergh .

« dsassen

zc >. Herme » vou Worminkhus .
zi . tzunrad Wrede .
za . Helmtch von Schorlemcr .
zz . Eonrad W >fd zu Reigern .
Z4 - Eoerha ' dt von Schorlemrr zu

Holinityvß .

zz . Evect von Hanxleden ,
zü . Dievekich vou Borkholt .
Z7 . Johann Wreden -
zz . Diederich vou Lsseutropp .
zy . Johaus » eu Worminkhauszn

Korrs .
40 . Cbristvpber von Plettevderg z«

Lenb - ß .

41 . Gunkermaun von Piettenbekg
zo Vabenvill .

42 . Heinrich Wulf zu Füchte » .
4z . Adolph Wrede zu Wiluikhns .
44 . Dieterich von Western .
45 . Laurenz Fürsteuderg .
4ü >, Lndderg von Westphal zu

Schadungen -

47 . Hilbedrand reo Padtberg -
48 . Friedrich von Padibecg .
49 . Welcher von skachelbcrg .
zo . Wilhelm von der Hieße .
zi - Melchior von Grcfeu zu No .

erde .

zr . Diederich vou Erwitte ju We «,
scheybecke .



? z . Ulrich von Pl «t !e » bers >
Z4 . CbnstopScr Tckade .
55 . Eohrtvo « SchvclemerzuCol -

ten Hordt .
56 . Herme » von Eichleve .
57 . Jürgen von Hanrler -
58 . Mindert von Gchorlemer der

Aeltere .
50 . Gerdt von Hanrler .
60 . Brand Voegell .
61 . Georg Schade .
6r . Johann von Schnellenberg .
6z . Heinrich von Werde .
64 Arndt von Berinkbans -
üz . Adolvtz von Hanrler , genannt

Bock .

66 . Johann Melschede .
67 . Rembcrk von Brebenvill .
6z . Jürgen Dtncker .
6n . Johann Schank .
70 . Hermen von Schnellenberg .
71 . Heinrich Wrede ; » Anieke .
72 . Remberg von Schoriemcr .
7Z . Moritz von Schorlemer , der

Jüngere zu Overhagen .
74 . Dieterich Oderlacher zu Aut -

feldt .
7Z . HelnriÄ Schade zu Greven¬

stein .
76 . Jürgen Schiingel zu Echthuß .
77 . Johann Schade .
78 - Dic . rrtch von Krafft .

Sechs und dreißigste Urkunde .

Der rlttrrSüttige Adel des Großherzogthums Nir »

derrhein ,

vorgestellt in Wappen und Abstammungen , wir solche sich bei
den ehemals Kurköllnischen « , Westphälftch < Aengkrischen , ,
Iülichschene , Ai - vischrn , , Bcrgischen , , Vcärkischen - , Gel ,
drischen » und anschießenden Nlttcrichaften aufgeiLworcn
vorfinden ; bewähret und beurkundet durch die Behörden ;
gesammelt und herausgegrben , von A . Rodens , chmialt ,
gkn Geheimschreiber der Jülichisch « Hochlöblichen Ritter ,
schuft , und Kurpfalzbaicrischen Lcgations , Sekretär .

Verzeichni - der in diesem Werke verkommenden
adeligen Familien .

1 . v . Asbeck .
2 . v . Ascheubroich .
z . » . Asedurg .
4 . v . Baccum .
5 . v . Barren .
6 . » . Bartch .
7 . v . Baffcoheim , sieh Walpvt -
z . v . Bawir -
y . v . Beisscl .
Iv . V. Beldekdusch .

n . v . Bell , sieh Schall .
12 . v - Beukink .
>Z . v . Bcrchem .
14 . V. Berg , sieh Dnrffenbahl -
15 . v . Berghe , sieh Trips .
16 . v . Beringd -msen .
»7 - v . Berusan .
>8 . v - Bervidingen .
ry . v . Beusdabl .
zo - ? . Bevrrcn -



rl . v , Reveryoerbe .
22 . v - Blavikart .
2Z - y . Boccop .
24 . 0 . Bochholtz .
rz . » Bock .
26 . v . Bockenvvrbe , s . Schuv - el .
27 . v > Bodelschmiug .
2z . v . Bienen .
2y - v . Voeselagrr .
zo . v . Bongark .
zi . v . Barnheim , siek > Wolpvt -
zr . v - Vodlenberg - K - st - ! -
ZZ . v - Bodleoderg - Schirp .
34 - v . Bouüch
zz . v - Bourscheidt .
zü . v - Bovuendurg .
37 . v . Brabrck -
zz . v . Bracke ! -
Z9 - v - Breidrbach -
40 . v . Bremdt .
41 - v - Brienen .
4 - . v . Bruch .
4Z . v - Bruggencp . s . Hasenkamp .
44 . v - Vvlaad .
45 . » . Calcnw , steh Lohausen .
46 . v - Calenberg .
47 . v > Canstein .
48 . v - Cloth .
49 . v . Corteudach .
50 . v . Coverden .
zi . v - Crummel .
5 , . v . Dalwigk .
zz . » - Drisch -
54 - v - Dieoenbruch .
zz . v . Doddc .
56 . v . Dovnnik .
57 . v . Dorth .
zz - v . Drimdvkn .
59 . v - Droste . Erwitte .
60 . v - Droste - Hulshoff -
ül - v . Droste - Senden -
6r . 0 . Droste - Vischertn -
6z . v . Duuael .
64 . v Dnrffeudahl .
65 . v - Edelkirchen ,
üü . v - Eerde .
S7 . v . Eickel .
üz . v . Elmpt .
üg . y . Elspe , sieh Dvigk :
70 . v - Eil ) .
71 . v . Eioorreld -
? r - v . Ense .
7 Z . 0» Tonarten .
74 . v - Eos , sieh Beurbahl .
75 . v . Frankendrr » , sieh Baidir .

76 . v - Frentz .
77 . v . Frvbag -
78 . v Friemersborff .
79 . v - zvrstmeister .
80 . v - Fürstknderg .
8l - v . Gahlen .
82 v . Gaugreben .
8Z . v . Geld - r -
84 . v Gevertzhahn -
85 - v - Golstein .
86 . v - Gracht .
87 - v - Grein .
88 - v . Gral . buysk » .
89 . v - Gruter .
yo . v - Gnbenau , sieh Vorst .
91 . » . GvWuich -
92 . v - Gymnich , sieh Beissel -
yz . v Gylenberg .
94 . v . Harn .
95 . v . Hall .
96 . v - Hamm -
97 . v - Hammerstein -
98 . v Hanrleden .
99 . v . Harff .
100 . v . Hareokamp - Vroggeoey .
101 . v . Hatzfeld , Paland .
io - v . Hatzfeld - Echoeostein .
10z v . HaoK .
104 . v . Harthauseo .
- 05 . v - Her « ,
loü . v - Hersei .
107 . 0 . Herlefeld .
108 . » - Heyden .
109 . v . Heyden , s . Dklderbvsch .
» io - v - Heyden , Ryosch . s . ( Ria « )
ii 1 . v . Heygen .
nr . v . Hillesheim ,
uz . v . Hvsterdach .
i >4 - v . Hochkirchen .
uz - v - Hochstedea -
110 . v . Hoeusdroich »
117 . v . Hocrdr .
118 - v - Horte .
Hy - v . Hoevel -
»20 . v . Hoeyelich .
121 . v . Horoen .
12 - . v - Hvlnioghaosro .
12z . v . Holtrop .
124 . Hompesch -
irz . v . Honsteln . s. Boynendarj .
I2ü . v . Horst - Hanß .
>27 . v . Horst - Heimerzheim .
128 . » - Hove -
129 . v . Huchtenbruck , s . Quadt .
izv . y - Hngenport , s. Neffcirodc .



IAI . v . .hlwdk -
izr - o . Zülcher .
IZZ . v . Kessel , s. Dodlenderg .
, 54 - v . Kesse ! statt «
iZ 5 - v . Kctt ' cc .
rzü . v . Ketzgen .
IZ7 . v . Kleist .
! Z8 . v - AloeS .
>zy . v . Ao ff .
rao . s . Korff.
istl . v . Laer -
, 4 - . » . « andgberg «
I4Z . v . « edcbsr .
144 . v . Lcerode «
14 ? . » . Leithe -
14V . v . ? ven . >
147 . r>. Linde !» -
, 48 . v . Liopc .
14p . v . Loe -
750 . v . Loen .
i ; r . v . Lvbause » .
152 v . Lomdeck , stehe Borst ,
izz . p . Luerwald .
IZ4 . v Lüoiock .
155 . v - Lützerode -
>5 » . v . Marss .
157 . v - Melschede .
118 . v - Meogeren .
i ; y . v Merode ,
lös - v Mekveld .
I6i . v . Mesche " ' ,
lür - v . Metternich .
I6z - v . MeverScn -
! 64 . v - Mirbach .
I6Z . v - Morien ,
iss - » . Muistro .
ist ? , v - Nagel .
168 . v , Nechtertbekms . Grummrl .
IÜY . v . Nesselrode - Evershoveo .
170 . v - Nesselrode - Laadscrvn »

R - iLenstein .
77i . v . Nesselrode - Huzenxork -
172 . v . Neutioss .
17z v . Neukirchrn .
174 . v . Nivenheim , s. Neukikchen »
77 ; . v - yiuland .
77Ü . v . Orshausen .
177 . v . Olmüsen , sieb Mnlstro .
778 . v . P -ldrdcrg .
174 . v - Pa >and .
» 8o . v . Plettenderz .
izi . o - Porzen .
izr . v . Puyfeid , s . Frieliiersdorff .
18Z . » . Qvarr - Wiikerath .

184° v . Quabt - Huchtendrvck .
185 - v . Naiy sieh xrentz .
izd - v . Randerath -
>87 . d . Recke .
r88 v . Reiischenbrrg ^
! 84 - v . Riß .
lyo . p . Mohr .
l ? i . v . Roist .
IY2 . v - Roll ,
lyz . p . Rolling .
>44 - v - Rvlshauseu .
ly ? , v Roindcrg .
ly » , v . Rumpf .
>47 . » - Nvni » - Hepdru .
>Y8 . v . Sayenhoven .
lyy . » - Schade .
220 . v . Esaesberg .
roi . v . Schall .
202 . » - Scheiffart .
20z . v . Schell , sieh Vittlughoff .
204 . v . Schcllart .
205 . v . Schenk , s. Kchmidtburx .
22s . v . Gcheokereni . Waldenburg
- 07 . p . Schmidtdurg .
208 d . Schmlsin « , sieh Korff .
2 » y . v . Scrorlemmer .
riv . v Schuakel - Buckenvörde .
r >i . v . KeSendorff .
2 , 1 . v . Seisscl d ' Air -
2 ! Z . v . Siegen .
» 14 - v . Epaen .
21 ; . v . Gpaeu - Magland .
2 ! ü . v . Sparr -
217 . v . Spee .
riz - v . Spiegel - Dessenberg -
Z '- y . v . Spie « .
220 . v . Spiri ' ng ,
» 2l . » . Statt .
22 , . v . Steinen .
22z . v . « trunekede -
224 . v . Spbrrg .
22 ; . v . Sydow .
22y . v . Tengnagel -
227 . v . TorS .
2 - 8 - v . Trip « .
22y . v . Twickel -
rzo . v . u ffe .
2zi . v - Aaerst .
252 . v . Varrenhazcu , sieh Eos, .
2Z8 - v - Veklcn .
» 84 . v . Veldruck .
2Z ; . v . Vercke « .
2z5 . v . VinSc .
2Z7 . V. Virmond .



rzr . v . Vitti - rtzoff .
2ZY . v - ViatttlI .
rqo . v . Voigt .
- 4 >. v - Vorst .
Vvß .
242 . v . Wscbtendonek .
24z . v . W -üpot .
- 44 o - Waihenhurg ,
24 ; - v . Wrldevsils .
244 , v Waroder , .
247 . Wosseuaer .
24g . v . Woei « , sieh Rotst .
24Y . n . Weich « .
r ; o - v . Wendt .
25t - r>. Weng ? '

r ; - . v . Wonne , sieh Rnmxf .
253 - v . Westerhoit .
254 . » . Aieürew -
2 ? 5. » . Wostvh -rien .
szs . v . Widdendorfs .
2Z7 - v . Winckeihgusc » .
3Z8 . v - Wittenhorst .
254 . v . Woiss - Metternich .
2Ü0 . o . Wrrde .
2 Sl - v Wviich .
262 . v . Wtlich - Grondsto ?» .
2ÜZ . v . Wrlich - Lotlum -
264 . v . Wvmar .
265 . v > AanLt .
2 üü . v - Awiffe !»
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Acht und dreißigste Urkunde .

Wn ' t ' ichniß brr im Rezierungs - Bezirk Trier wohnenden

adeligen Grundbesitzer nebst Angabe der von denselben

jii entrichtenden Grundsteuer * ) .

Nro - Nahmen der Adeligen . Wohnort - Grvndsteuek
in Francs .

1
Landkrei « Trier -

Graf Keffelstadt . Jehren . 577r
s v . Belthaiae . Qninbk . y »
z Frau v Blockhansen . Moanatse - Z4l

4
Kreis Btttdurg .

v - Havde . Nicderwels .
5 cts Lsinrißnoa . Wolfsieldt . 5 »
6 v . Etmershausen - Niedcreggen .
7 v . Berber . Mahlbur - . » 70

8
Kreis Wittlich -

Ernst v - Berg . M - lllch . roz

9
Kreis Daus -

Phil - v . Zandl . rießlugen . » 45
io v . Laudenberg . Pelm - 77

II
Kreis Saarlouis .

S - v Galhauld . Beaumarois . 2 VQO
rr v - Lasalle - Wollerfaugea . iss ;
IZ Graf v . Bilters . Burgetch - >55Z

14 H - v - Galhauld - Wollerfangeo . iryl

15 v . Viverv » .
Dilliugen .

>5 » 8
lü v . Braun . 124

17
Kreis Mer » ig .

v ^ andt - Weiskirchen . üY8

I «
Kreis Saarburg .

cle l ^larre . Schloß Bübingen . 35l

Die Grafen von Kesselstadt flnb eine der ältesten Kur -
trier - scheu Familien , deren aniehnltche Besitzungen von z Brüdern
verwaltet werden -

Herr von Balthasar war früher in würtembergischen Kri «g <-
dienst - N- Jetzt Hürtenfabrikant -

löerr von Laudenberg ist Gemeine , und Steuer - Eiu -
nehwer -

Nro - lr . < - r - , rz u . 14 find fravzösische Familien , deren Adel
« erfassangSNäßlii nicht anerkannt wurde . — Sie haben viel « Na »
tionrl . Gürer gekauft .

* ) Die Grundsteuer des Adels verhält sich »um GksaMmtertrage de«
Reg . - Bczirt » wie i zu 70 ,



Herr von Brau » beschäftigt sich mit dem Betrieb einer be .
beutenden Fapeucefabrik -

Die Herren von Aandt - ebdren »u einer ehema !« « osehn -
lich begüterten Familie .

Herr von Bl girr soll sich fast immer im Elsaß « nfhalteo .

Neun und dreißigste Urkunde .

Ntrzrichniß der im Negicrunos ^Bezirk Minden ansäßigen
adlichen Familien .

i . Freiherr v . K « eller « helm . 25 . Freiherr v . «Htokhanse » .
2 . —

v . Ob imb . 2 ,; . —
v . Closter -

Z - — v - Beffel . - 7 - Fürst v . Vrntheim .
4

—
v . d - Busche . 2» .

Freiherr v . Imbsen .
5 .

- -
v . Putrkammer . ry .

—
v - .Harthausen .6 . —- » . d . Horst Zo -

—
v . Brenken .

7 -
—

v . Mippcrd « . r >.
—

v Ovnbansen .
r -

—
» . Velp -Jungken . Z2 .

—
v . Hartmana .

y . —
v . B -cner . . , ; ; Gros v . Wcuvbalen .

io . — » . L d , bur . ; 4 - Kreide « » Plettenberg .
II . v . d . R - k. z ;

.—
v Alien .

! 2 . — v . Viute . Zü .
—

v . Meugersell .
—- v Cornbera . 47 -

—
v - Heddeben .

—-
v - Plettenberg , Bodel - Zg -

—
v . Gtegbardt -

schwiug . zy -
—

v - Bocholz .
i ; v Borjes . 40 . —

v Hailoif .
iS . —

» . Q ^ rnhelmb - 4 - -
—

v . Gevemer .
17 - » - Aorff - 42 . —

v . Brake , .
IS .

—
v . §yer . 4 ; .

—
v . schade .

IN - —
v - Sviegel - 44 . — v . A nve .

ao . —
v Dlturlh . 45 .

—
v . Mekr -enich .

» i .
—

Rstf - 46 . - - n . d Gchnieiih
12 '—

V. Wenbt - 47 .
—

v - Har ' htvstn .
- z . Graf » . Lchmiesin g . 48 -

—
» . Orlinhansen .

- 4 - F , . y » err v . Kots .

Im Re - iernng « Bezirk Minden stnb irr landtaaäfäbiae Güter ,
deren Capik - lwektb sich über 7 Mill -ou - n Rrhlr . beläuf . ; . . s , jete «
Iw Durchschnitt av , So .ciLo Rthtt -, w - no -van groß nn ? k!e !n ouech ,
einander rechnet . Bie ' e « rbörteo zu ebe .-. aligen geistlich , tt C pora »
gleneu , und sind seit oer Anshebung berselbrri zu den Don äsen ge¬
kommen . — Et » « 10 « der IN sind in bürgerlichen Händen .



s
Außerdem waren noch etwa 50 sogenannte Fcepdöfe im Lande ,

so zwar steuerfrei aber nicht landt -igsfLdia waren , Ihr Gewnimt -
werth mag sich auf 1 Million belaufen - Also jeder im D ' >rch >chaitt
auf 60 .OOO Rtdlr - Die Hälfte » ou diesen Frephöfen ist jetzt in dür «
- erliche » Hände » .

Vierzigste Urkunde .

Verzetchniß derjenigen adeligen Familien , welche auf dem
westfälischen Landtage aufgeschworen und noch mit land »

tagcfähigen Gütern angesessen sind .

1 . Freybrrr v - Fürstenberg .
— v - La » d « ber , - VeltN .

z - — v . Hserde .
4 . — v . Echorlemee .
5 . Graf v . Plettenberg -
ü . Frephcrr v Wrede zu Melschede .
7 . — v . Wrcde zu Aurele ,
z . — v . Korff .
y . Aral v - Bochvlz .

>0 . Frevderr von Welch « zu Aortllughasse » .
I >. — v - We ' cks zu W .-nne ,
- r . Graf » . Eviegei zum Dtefenberg .iz . Graf v . Westfalen .
14 . Frerberk v - Droste ^Vischcriu » .

— v - Wendk .
»6 . — v . Gauareben .
17 - — v . Schade .
18 - — v - Böselager ,
ly . — v . Brenckcu .
ao . — v . Ledebar .
- l — » ° Linutk .

Alle üdrigen aufgeschworuen Ritter ffvd entweder autgestoede » ,
« der haben idre Guter veräußert , oder welche « da « häufigste ist , sie
waren nie im H ' rzo - thnme begütert , weil sie auf !audtag « fähige
Güter aufgeschworen waren » so sich im Besitze Dritter befände » .

Ein Venelsviß aller landt , a « fähigeu Gitter ist nie ausgestellt
worden . — Die Größe dieser Gitter war nie , weder durch Ver¬
ordnungen noch durch Herkommen bestimmt , und die Geschichte zeigt ,
d - ß Aufschwöruugen auf ganz unbedeutende Güter und verfallene
Burghänsee geschehe » find .

Auch sind noch verschieden « adelige Familie » vorhanden , die
zwar sedr begütert , ade : nicht ritterbürtig waren , und folglich reicht
landkogtsähtg .



Dahin » eböreu die Srdsälzek zu Werl .
Die Frepherrn v . Pape .

v . Mellin .
v . Liileu .
v Brandes -

Ferner noch die Familie v . Düker .
r>. Kieiokorgen .
v . SLade .
v . Ciddt .
v . Dolfs .

Das Mitterduch wurde in der Mitte des >7ten Jahrhunderts
« ngefcmgen unter dem Cburfütste » Marimilian Henrich ; — und bis
» um Anfänge des jetzigen Jadrdanderts sorlgesührt - In diesem
sind der ausgemahlte Stammbaum itder Familie nnd . thrr Güter
« ogegeben .

Ein und vierzigste Urkunde .

Lerzeichniß der tw Regierungsbezirk Münster « nsäßigen
adligen Familien .

I . Frcvverr v . Ameluvre « .
v . Ascheder , .
v . Demeiderg .
v . Beutivt .
v . Beversotde

Blomberg .
Bvdelschwin , .

v - BLsclager .
« . « öselager -Heesen .
v . B « chholz .
v . Da -iwig .
v . Detter .
Droste v . Hülshof .
Droste v - Ketkertng .
Droste o Senden .
Droste v - Vischcring .
v - Fürstenberg .
v - Galen ,
v . Gras .
» . Hamm -
v - Hermann ,
v . Heiden -
, . Herdivg .
v - HLstivger -

Hdvei .

, 6 . Freyherr v . Ketller -
- 7 . — v . Kolf.
28 . — v . Korff.
29 . Graf v . Korff.
zo . Frepherr v .Kvrff . Kerschendrok .
zi . — v . Krane ,
zr . — v . Landsberg . 'Pelen -
zz . — v - Landsberg - Stein -

surth .
34 . — v, Lange -
; z - — v . Merode .
zS . Graf v . Merveld -
Z7 . — v . Metternich ,
zz . Freyherr v - Morsep .
zy . — v . Nagel -Ittlingen .
40 . — 0 . Nagel -Aeaschen »

borg -
41 . — v . Nagel dorn Holz .
42 . Graf v . Nejselrvde - Sdrrs -

boven .
4 Z. — » - Neffelrode - Neichen «stein .
44 . Freyherr v . Ler .
45 . - v . Pape -
46 . Graf » .Plettenberg -Lenhausen .

z
4 .
s -
« .
7 -
8 -
y .

II .
12
13 -
04 -
18 .
Iü -
17 -
18 .
1 ? .
ao >
» r .

» 3 -

- 8 .
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47 - Frepherr v - Plettenberz .
Miethringen -

48 . — v . Momberg .
4Y - — v . Schell ,
; o . — v - Schilling .
Li¬ — > v . Schledrügge .
sa . — v - Schönebrk -
SZ - — v . Stael .
r4 Graf v - Stollberg -

55 - Frevbekk v . T « lkek .
56 . — v - Viele .
57 - — v . Wendt .
58 . — v . Wenge
Zy . Graf v - Westerbolt - Gisenhekg .
so . — — — Oberhäuser, .
6i . — — — Wintgeu .
6r - Frepherr zur Mühle » .

Daun sieb » och « « gesessen :
Der Herzog vo » Arenbcrg .

r°°z .
Crov .

Der Fürst vo « Bentheim - Steinfurth .
Salm -Horstmar -
Salm -Ktrdurg -
Salm -Anhalt .

Von diese « 6 : Familien im Münstersche » sind et « « is die
nickt aufgehe » linnen , wegen Minorität , oder wegen eines z«
kleinen Gatsdesitzes , da ihre Hanptgüter i » Westfalen oder i » der
Mark liegen -

Die Landschaft bestand :
r ) aus dem Doincapittel von gr Mitgliedern , die alle mit rü

Abneu aüfgcschworen waren . ( Die Adnevprvbe wurde nms Jahr
! Z ; o eingeführt - Doch bestand sie blos in einem Beweise , daß einer
von adlige « Eltern abstammc - Im Jabre 1564 faßte das Domra ,
ptttrl den Beschluß , daß einer auch adlige Großeltern haben müsse ,
und 4 Ahnen Nachweisen . E . Th . - . Seite 2Z2 )

Sie vertreten den eigenen große « Grundbesitz des DomS —
denn die reich ausgesteuerte Geistlichkeit die Collegiatstiftek , Adtexen ,
Alister nnd Pfarrev n .

r ) aus der Ritterschaft . — Bedingung war Besitz eines land -
lagfäftigen Gutes , Aufschwörang von rü Ahnen - ( Nämlich seit
> 6r8 ) -

Zm Jahr izor betrug die Zahl der zom Landtag aufgeschwor -
ven Familien sz -

Der Erbmarschall war Gras von Plettenderg -Nordkircheo . Dieser
Stand vertrat den Güter besitzenden Adel - Daun die etgenhörlge
Colonate -

z ) aus dev Städtrn . — Dieser waren rz . Münster , Ahlen ,
Bekum , Telgte , Warendorl , Werne , Coesfeld , Borken , Bocholt , Vre¬
den , Dülmen , Haltern , Rdeiue .

Münster hatte den Vorsitz . Die Bürgermeister der anderen
Städte wohnte » gewöhnlich nur der Eröffnung » es Landtags bei ,
zur Behauptung ihrer Gerechtsamen . — Der Magistrat in Münster
führte dann die Geschäfte des gesammten Dürrerstandes . Der Bauer¬
stand brauchte , wie verschiedene der Meinung sind , keine Vertretung
da er keinen Grundbesitz halte , sondern nur eine Art ErduicSbrauch .
Adel nnd Geistlichkeit vertraten ihn als Besitzer dieser Colonate .

Die Stände hatten die Perwilligung der Steurer , . Die Landes -
krffc stand nutet ihrer und brs Landesherr « Gesammtaufsicht- - -



D «r ? .: vdpf ?n » iugSmelstek ward von ihnen vereidet . Sir genehmigte «
den Vcili ' ärecat nvd der Landesherr hatte seine Domänen . Ans der
La -cheStasse erhieik er ein jährfäch dewilligtes freiwilliges Geschenk
V0U - ä / LLL Rtble .

Alle « Ugemetue LrndrSverordnun - on wurde « mit ibrer Pewilll .
» pnz gegeben , „ nd « nth .ilieo die Worte : „ Mit Vermisse » unserer
getreuesten Laudstäude " — Gewöhnlich trat eine D - P » tativn von
der Regieruug und d u kaidständen zur Eutwerfuvg derseldeu zu .
s « vmen .

Die Landtage wurden jährlich ansgeschrieben . Die Erefnun -
geschah durch den FüestbischH .

Die Laudkagsdieteu beirug ^u icoo Rtblr . und wurde « « ach Sr -
rffnng de « Landtages inne ^ !d de « ersten io Lagen zur Halite
unter da » D » ukapittel , znr Hälfte unter die Ritterschaft verthetlt -

Der Lankt g dauerte oft mehrere Monakbe .
ES wurden ater dann Wetter keine Dieten mehr gegeben .
I h >.< Mitglied mußte das juraineniuni silnniii bet seinem Cor¬pus schwören . Jedes koun -e 'Anlage machen « vd fordern daß dar¬

über aestimmtwürde - Sonst ging die Initiative der Verhandln « - ?«
vom Domcapitte ! aus . Etiinnieo « brbeit der Anwesende « entschied -

Awei Corpora bildete » die Mehrheit sstr eiveu Antra - an den Lan¬
desherrn . .. borg k>' ouke daS Dritte iciv » abweichende Ansicht beifüge » .
Die Ued - reiustimmrug der z Stäube bildeten die LandtagSbeschküssc .
welche , weuu sie vom Landesherren bestätigt waren , Landrogsadschiede
hießen .

So war es , bis Müsstet >8v !; « ach dem R ' ichsdepvta ' levs »
schlnß an Preußen kam , wo denn die Versoffan » in der bisbrrigen
Form nicht mehr fortdauerv konnte , da da » Domkapittel eine andere
Srellnng »nm weltliche « Fürsten erhielt , als es früher zu seinem
Bischof « gehabt .

I « Oktober iz ->6 rückte der König von Holland , Ludewk » Bo -
uaparte ein , nvd setzte die Stände wieder ein .

Im Anfang von igog wurde eS mit Berg vereinigt , vnd die
Stände wurden vorläufig wieder avtgebobe « , den Wünsterläuder «
« der BntbetI au der zu »iidraden Repräsentation des Grvßherzog »
thums versprochen .

Diese begaüaten st» n « n drei Jabre hindurch mit dem » ersas .
singsmäßigcn Erwartuvgsrechte einer Verfassung » — allein i « Jahr
, 8li wurden sie vom Großberzegtbum Berg wieder geirennt , uod
mit dem Kaiserreich vereinigt , » v sie nun ihre Bezirks - « nd Depar »
tements -Rätde « iS Proriozial -Landstände erhielt - » . und ihre Depu -
tirten « ach Paris in - GesetzgebuugS CorvS sandten .

Jetzt ist der erste Stand , oämlis der Geistliche , aus der Reihe
der Grundbesitzer verschwunden . — Das Domcaptitel nvd die Klöster
sind aufgchodeu - Bios die Pfarrer baden noch ibre Pfarrdöfe .

Der Adel bat darch de « Verlust der Colonate g/ ; seine « Grau » .
eigenthumS verloren , so behavvtet er , da die Bauern unadbängiae
Grundbesitzer geworden sind . Die Städte sind durch Auflösung der¬
selbe » in Gemeine » zänzllch vermischt worden .

Kein Gükerhaudel hat im Müvstcrschcu statt gefunden , sonder »
dies « sind immer hei de « alten xamiüen gedliebea .
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Zwei und vierzigste Urkunde .

Derjeichniß brr Lkhnrriverbungei , so Graf Gerhard von Jülich
von izoo — i ; , 8 gcmachk .

F) izoo - Araold , ein Sohn des Jülchsschen Erbschenkea Gott «
fkied von Pomerio . Er machte sein Haus Aur Heide » zu einem
S - Ikdischen offenem Ha >ffe , dergestalt , daß dem Grafen Gerhard and
dessen Erben daraus kein Schade » geschehen , vielmehr er defugk
sei » solle , es zur Beschützung des Sandes selbst besetzen zu dürfen .
Im Iab »e izoü machte .er auch seinen Hof , genannt Maucim bet
Hareu zu einem Güichische » Leben -

r ) Sein Barer Gottfried von Pomerio hlugegen bekanute 1501 ,
daß er und seine Erbe » , ihren Hof Bungarden mit i ; Morgen Acker¬
land zwischen Lankenbnch und dem Walde Birkda in der Gemarkung
von Wilwiler künflig als ein Gülchisches Leben kefltzeu -sollten .

z ) Im ucknilichen Iadre nahm Johann Bogr von Studernheim
von ihm >00 Pf . Heller , und erkannte dafür seine Güter iu dem
Dorfe Bohs , seine » Weinberg im DisteiLerg , in der Gemarkung zu
Studernheim , und eine Wiese iu dem Dorfe Help ie als ein Gül »
chilches Leben .

4 ) izor . Gerhard v n Alstern und Roda , nnd seine Ebe -' raa
überirngea ih n ihre Wodnuug i » der Pfarrei Kirspenich , so wie sie
zwis -ven den Burggrüoe » eittgeschiv ,j> n gewesen ist . Den Lehe ,nesits
dcstcgelte zugleich Herr RlchlUd von Dun .

, ) Ferner Iobanu , der Bruder des Grafen von Nuenar seine
Wohnung zu Hvgendorf mit y « Morgen Asche « und ; Mark aa
Grloeinkünsreu , wolür ihm »so Mart bezahlet worden sind .

6 ) izor . Herbvrd so » Hpid . oe wegen «ein ^ Hose ja Wind¬
hausen bei Soest in Wckst " len mit seine » Anderoruna - n .

7 ) Der Burggraf Ludwig von Hammer ,iein wegen seinem Dorfe
Hunsswiokel , zwischen Kempenich und Arweilrr , ivomic er und srine
Gemahlin Katheriue gebeten haben , ihren Soh « Arnold und seine
Erben zugleich bettduen -

8 ) iZvg , Der Hofmeister des Römischen Königes , Jakod Bogt
von Fraueooele , seinen Hof zu Hertene bei F aveuvele » ud was dazu
gehört . Sdeuderselbige machte im Jahre >ZLÜ auch seinen Hvs zu
Hertersbosen zu L beu .

y ) Henrich geaannk Rumlven — seine Güter bei Skratbrim
über der Straße mit zo Morgen Ackerland . Dietrich von Wischet »
der Schenk von L nne bestegelte den Leknrevers .

ro ) izoL - Gerlach Herr von Bruders empfing Zo Mark , und
machte dafür seine etgenibümlicde Dörfer Bergbeim , Steinbach un -
Useuborne für st» und seine Erben z» Lebrn .

n ) izoS . Reinald Herr von Mvojoie und Fraukenbur » — di «
Mühle zu Eicheulcheid -

rr ) Gvktsried grugant v,v« Vernich — sein Haut hei Gopyjch ,



rz ) Adam aevonnt v . NIeke — einen Mausnm lm Clever Ham »
1» dem Hose Sönnilthausen geböri « .

ig ) Reina - d von Drowa und Molenark — i ^ o Morg - n Acker »
land « Ir rin Burglehen zu Nidetc » , wofür ei ioc> Mark auSk - zahlt
bekommen dar . yo Morgen davon lagen auf der Schäferei zwilchen
Ntteken und Drvva .

>5) »Z07 . Florenz Bertold Herr von Berlar . Dieser nab »
So Mark an und wurde de « Grafen Vasall , so daß er str auf der
rechten Seite der Maas beweisen sollen .

- 6 ) izoz . Kar ! von Obertogelhcim — einen Hof z« Lnzweiler
mit allen dazu gehörige » Gütern .

17 ) Heinrich von Ilpleve , Burggraf In Kolemuut — s Mark
Einkünfte von seinen Gütern zu Upieve , wofür er 50 Mark Avllui »
scher Pfennige bezahlt bekommen -

18 ) Heinrich von Lunchi bekam roo Mark , wofür er versprochen ,
innerdaäb Jahr und Tag rco Mark als ein Lehen zu beweisen .

Iy ) izog . Dietrich Herr von Runkel versprach für sich und
seine" Erben am s . Jänner >jo Mark Köllnisch in dem Lande de «
Grafen von Güiich als ein Lehen anznlegen , zu dem Ende er Herrn
Kräften von Greifenstein und Waltoden von der Neuenbur « ( 6 ,
u « vo Ea5lro ) zu Bürgen gesetzkt hat .

, o ) Wiunemar der Schenk von Ludestorp trug den rr . Hornung
ir / r Morgen Wingarth , auf dem Berge , Schenkender - genannt , ge¬
legen , zu Lehen auf .

- i ) Heilmann von Vomersbeim , der Burggraf von Starken »
bcrg , machte 10 Mark von seinen Gütern in der Gemarkung de «
Ortes Giesen zu Lehen .

22 ) izio . Otto von Arespurch — seine HLfe in dem Dorfe
Michersdausen in dem Kirchspiel Velkirchen gelegen , die vorher sei »
Mobiliar gewesen waren , mit 'Leckern , Wiesen . Büschen , Weiden ,
Wäldern rc . mit Einwilligung seiner Frau und Kinder .

2Z ) Albert Judmam — sein ü.lloä >um oder curtor. kofiermur -
linzeii in dem Kirchspielr Holzvar .

ag ) Volmar genannt Btz von St . Goar — seinen Weinberg in
Viiepm . Er empfing dafür 100 Mark Köllnisch .

- z ) Desgleichen Johann genannt Viz vru St . Goar , am näm¬
lichen Tage seine Güter zn Elteuil , wofür er edeofall « ico Mark
Köllnisch empfangen hat .

aS ) Hermann ein Ritter von Bopardev aevannt von Omers ,
derch — seinen Weinberg ln coutinio vill - o 2 , 1-reA « genannt Ane -
Ininde - Er « ab ihn vor Gericht auf , und empfing dagegen s Pf » .
Hellrr - Sein Obeim , Ritter Wprand von Bopardev , hat den Lehn -
r 'evers stakt seiner besiegelt .

a ? ) Werner genannt Knebel , ein Ritter — seinen Hof Hepin »
Heft , wofür er r Mark Köllnisch empfangen bat . Johann v . Hepin »
Heft , ein Ritter und Bnraaras in Kau » , Gerlach genannt Gran «
und sein Bruder Pinker n- ilirv , , wie auch des Burggrafen Bruder
Friedrich aemlgse . alle Schöffen zu Kaub , bezeugten in einer beson¬
deren Urkunde » daß solche Beweisung hinlänglich sep .

rz ) Dudo , genannt von Svchz .il — zwei Weinberg « ln dem
Tbale Stegen , die auf qo Mark geschätzt worben . Graf Wilhelm
von Kazeaelubogen hielt sich in der Urkunde , welche Johann ge¬
nannt Kox « , der Logt vsa Bachgsach , darüber ansgefertigrk hat , sei »



Recht hervor , wenn er allenfalls ein - auf solche Weinberge hgbea
sollte .

ry ) Peter mil « , 6 « cs »teo LswsIIentisim , ein Sohn Hermann - ,
eine - Ritters von Kawellenbeim — fünf Morgen Weinberge , Frän¬
kischen Gewächses ( kr - nci crsmsari ) in dem Vesterenderg , und ziveea
Morgen Lecker am .Hilgelheouer Wege , in Saubdeimer Gemarkung ,
wofür ihm der GüIchiscLe Graf rov Pf . Keller aüsberablt hat .

zo ) koiisnne » , io L - II « , sirnißer , und seine Ehefrau Gertrud —
ihr Haus in Munster gelegen bei dem Hause Jobanuien von Bruns ,
borg , doch so , daß das Lehen auch auf ib »e Lochte » erbeu sollte -
Sie erhielten dafür 40 Mark , wie sic in Münster gangbar gewesen
find .

zi ) Volkmar genannt Schotts von Alze » — seine Güter zu
Epiliusbeim , nämlich seinen Hof , welcher ebemai - da - Herbordea
genannt Hgsenvei gewesen war , ü Morgen Feld beim Flamboruer
Weg , 2 Morgcu an den Sandgrube » rc . Eberhard , ein Ritter von
Skandeckeu » ahm das Lehen im Namen unser - Gülchischeu Grafen
an .

z » ) i ; il . Siegfried uud Hermann Gebrüder von Hademar
— eivigc Weingärten in der Gemarkung des Dorfe - Kelche - Ein
jeder empfing dafür io Mark Asdernachtscher Heller .

53 ) Johannes , ein Ritter , von Diepack genannt Fov - — seine
Wohnung zu Mannendach und einen Weinberg daselbst . Diese Woh¬
nung lag neben dem Hof Herr » Ulrichs von Stein , welcher , wie
auch Friedrich gena - ut Brenner , zugegen gewesen find , als die Ur -
bcrgade geschehen ist - Er empfing daoegev icx ; Pf - Heller -

zg ) Johann Vvigk von Hunvlbstein — die Hälfte von seinen
Allodialgütern zu E -cheu bei Starkenbvrg , in der hintern Grafschaft
Epanheim , wofür ihm ao Mark kvünischer Pfenning » bezahik worden
sind .

35 ) Johann genannt Ulner von Beckelnheim — seine curism zu
Foruevclt , wofür er ico Pf . Heller empfangen hak , und auf gleichen
Lag

ZS ) Arnold von Svanheim — seine jährliche Zinsen zu Bacharach ,
wofür ihm ico Pf . Heller geworden find .

Z7 ) Philipp von Svanheim — ao Morgen Uecker bei der Stadt
Oea » m >» cum < vielleicht Oucilli , c , ' m ) mit zwei Morgen Wingert
unter dem Schlosse Spauheim gelegen -

58 ) Konrab aeuaunr Specht zu Epanheim alle seine Güter z«
Wamerait bei Kirckberg in der vorder « Grafickaft Spauheim .

Zy > IZIZ - Berohard Wolf — seinen Hof zu Veldirrghaiisell .
Wilhelm , der junge Graf von « r » ?sderg , wj ? auch Herr Gottfried
von Rudenberg , Lambert von Stediughe und Edekhart von Mewen -
hufeu waren gegenwärtig -

40 ) izlg . Philipp von Virnenbvrg mit « , — 10 Mark Ein¬
künfte von seinen eigencbnmiichen Gütern zu Dyvelich , zwei Wein¬
berge , wofür er 200 Mark Koilnisch erkalten hat - Der Vasall und
seine Erben durste » den Lehrnhcrreu nicht befehden , sie haben den »
diese 220 Mark zurück bezahlet .

4 >ä Heinri » genannt Knappe von Epanheim — seine Wein¬
berge vud >o Pf . Heller .

42 ) Wilbei « von Randecken msts , — gss « seine Renten « nb
Güter zu Sk - Llboa .



» z ) Heinrich « enavut Hein , von Gerolsteiu — seine und scine -
Weubero eigenthümliche Güter in dein Dorf » Varchrurod de ! Kazen ,
eluovge « .

44 ) 2°P « nl> genannt von Q '-aderitbe — sein Haus und Hof
Cue . rb . k.- mit 25 Pf . schwarzer Turonov jährlichen Einkommens .

45 ' nelnrir von Luzine geimniit vom Stein , ei » Sühn dc « » er¬
st ! rdeoeu Wilhelms von Luzinc — fünf Mark Einkünfte » ns seine »
vät ' rlichrn > od mütterlichen Gütern zu Brondeldin , nnter Luzinc ,
wolür er 50 Mark baarea Geldes empfangen har , Aonrad und Jo¬
hann d >< Vasallen Brüder , hgdcn zugleich au den ' Lehrndrirf ihre
Siegel gehangen .

4 « ) A ' nold non Luzivk genaunk vom Stein , auch ein Sohn
des Wilhelms von ? Uj !».c — ; Mark Einkünfte von erstgenannt ?»
Güter » , wofür er Zo Mark Geldes bezahlt besommrv . Konrad der
Taube und Johann von Luzinc destegelreu zugleich de » Lehenresers .

47 ) Ir hau » von Luzinc genannt vom Stein , der vorigen Bruder
— 4 Ma : r Einkünfte , wofür er 40 Mark baar erbalteu hat .

4g ) dli-rmann » » vir n « l>il >« kurggr - viu » in 8rro >r>l>k-r ^ — seine
eiaeuitzumilche Güter zu Edersele i » der Pfarrei Olede , in der
Müosterer Dioce « .

40 ) >zi5 - Heinrich Herr von Genexpe — seine Güter genannt
die Pi '-igen Güter .

w ) Hartmund der jüsgrre von Staßdach — vier Brabavter
Mark Einkünfte auf sciur Gerichtsdarkrit zn Snlzbach - Sein Vater
Harrmund der ältere war dabei -

51 ) rzi6 . Luno . oslu » <zuoucl -lm Hanrici miiil !» — seinen
Hof i » dem Dorfe RadiShinrod -

52 ) Heinrich genannt Curv — seine Güter »u Rade - —
5 ; ) Heinrich armigee von Gerartstein — seine » Hof Singvdbin .

Ein jeder empfing dafür z Mark Geldes ,
54 ) iziy - W ' rner genannt Wivther von « lzei — einen Garten

sm Ezelboru , der idm jährlich 5 Pf . Heller ei « r- ägk . 2 Morgen
Wiesen in Bodeuheimer Gemarkung auf den Ezeldoruck G äuzeu ,
wofür er iso Pf - Heller hat bezahlt bekommen .

55 ) iZao . Heinrich grnannk van der Hecvin » Vogt in Dvrcs »
beim , sein Hans daselbst . Er empfing dagegen 250 Mark KöSuisch .
H .-t -chich von Vpresbeim war von dein hohen 'Adel . Seine Genial lm
hieß Gada -

56 ) Rabodo , ein Sohn von Gerbarten genannt Burggrafen znUdenkirchcn , erhielt io Mark Brabautisch und wurde rin Güichijcher
Lehcomann .

57 ) Dietrich von Hegern wurde von seinem cvr, , sag „ i» «o Lud¬
wig genannt Spieibalg von Nnrdera in die Gemeiiijchaft sei » ' « Le¬
hens aufgenvuimen , welche » in dem Hofe Veldin bestanden hat .

58 ) lz , i . Dietrich von Aldenhoven , ein Ritter , erhielt 15s
A « oee Mark und machte von seinen eigenen Gütern so viel zu
Lehen .

; y ) Ioban » von Movtenak , das Han « zu Kessenich Mit der dazu
gehörige » H rischast für sich und seine Erbin , welche er von seiner
Ehefrau Icha ma . der ToSter des Herrn Arnolds von Kessenich ,
erzeugen würbe . Di - ir Herrschaft batte also vorher ihre eigene Herren
dieses N - mens . die mit Ainvldea ausgestorben ftpn müssen .

6o ) izrr . Heinrich von Ulmen — « cht Ohm Wein «« < seine »



eigenen Weinbergen bei Pnmero , die er dem Grafen von Gülch
zu L <ben gemacht hat .

ÜI ) >Z2 ,z. Heinrich vor , Berenbach — drei Mark von seinem
Eigentbnme in dem Dorf ? El - in ^ hauftn . .

62 ) Johann von Aisdosen — 25 Morgen Ackkland - Vorher
batte der Vasall ' 6 Morgen Wiesen , u Berzheim zn Lehen , die er
« der au den Grafen Gerhard von Gäich verkauft , und dafür solche
Stecker zu Lehen gemacht hat . Es geschähe dies - s in Gegenwart
vieler Gülchischen Lehenleut «, davon Reinhard von St - , Eberhard von
Pollheim , Winrich von Viscnigh und Heinrich vvu Gerstorp genannt
werden .

6 ? ) 1524 . Kourad genant Hoilbiirg , ein ->rmi°ne non Kroneo -
berch — seiuen Hof bei Gnbeurod . Ihm wurden dagegen 60 Mark
Kbllnisch dezahlt - Friedrich , Herr von Dolleaborp , hat den Lehen -
tcvers besiegelt .

64 ) Arnold , der Herr von Randenrad und sein » Gemahlin Heb «
«via das Gericht des Dorfes Setkrrich , weiches vorher ihr Eigen «
thum gewesen ist .

f>5 ) Johann von Srboiarvd — acht Mark jährlicher Einkünften
aus dem Hofe Udelpieyt in dem Kirchspiele Me . rhnm nnter B - rai -
scher Hod ' ir gelegen , wofür ihm Geai Gerhard von G » !ch 80 Kill¬
nische Mark bezahlt har . Da ei » sicherer Tdeil des Gewäldes der
Bürgergemeinde zur Sicherheit verleget worden , so hab - n Herr Jo «
dann von Meerbeim und Wilbelin von Elnrre , ivelcher letzte damals
der Hvlzgraf gewesen war , bea Lehearev - rs besiegelt .

66 ) Jakob von Miticker , Vater und Sohn — ihren Hof zu
Meegenzheim -

07 ) Kuno , Herr von Wnvnebrrg — rv Mark Renten . Es hing
dieses Lehen von der He >rschaft Mnnstereiffel ad . daher der Vasall
nach Grasen Gerhards Tode an seinen Sohn Gottfried Herr » von
Bergheim und Münstereiffel ist gewiesen ivocben .

68 ) >Za ; . Franko von Emvdeheim und sein Bruder Arnold ,
einpftnaro von unserm Grafen 120 Mark Köllnisch und trugen idm
zu Lehen auf alle ihre Güter zu Lurerait , M -' irmüIen und Mcr -
fcheik . Unter den Aeugen ist Herr Gerhard von Blankenheim .

6y ) G « bard Burggraf von Hammerstein empfing den 2z . AprilIZ25 , 200 Mark , wofür er des Grasen Manu geworden ist , und
versprochen bar , 20 Mark Einkünfte auf seinen Hof bei Westbeim
und seine Aecker zu Westh . im und Krechgellenbeim als ein Gülchisches
Leben zu beweisen - Schon iw Jabre «zoa haben Ludwig von Ham -
meistein und seine Gemahlsa Katharina gebeten , ihren Loh » Arnold
« it dem Doife Hunswinkel zn belehnen .

70 ) Egidins , Herr in Dnna , ließ sich 400 Mark Köllusfch aus¬
bezahle » , und machte dafür sein .Haus Nann , stein mir Gcn omhal -
tung seiner Gemahlin , Kunigunde von Nirnenbmg . die darauf be -
wiedumt gewesen , zu Güichischeu Leben , mit dem Versprechen , un¬
ser « Grafen wider alle seine jetzige und künftige Feinde mit seinem
Schlöffe Dune beyülflrch zu sevo und ihnen allen nur möglichen
Schaden zu tbuu - Der Lebcnreveks tit zugleich von des Vasallen
Mutcer , Lucia Frau zu Duua , von seinem Obeime , Gerhard vou
Dune , der ein Mönch zn Sradlo gewesen war , von seine - Gemahlin
Kunigunde und vou seinem cnnaaiißumeo Heinrich von Ulmen be¬
siegelt . Sgidius hatte schon vvrhrr wülchische Lehen .

Benz . Prvv . Vers . 2 . Tl ' . L ,
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71 ) Gmelrich von Mlle — seinen Hof » ei dem Dorfe Lö -
wenich .

7r ) Arnold Guoyc , Ritter — ei » Nut zu Strahlen .
7z ) iziü - Luther , Herr von Jscndurg und Büdingen — das

vieite Tl ' eil seines Hauses zu Jaaza , und bas vielte Theil der Ge¬
kickte , Wälder und aller Appertiueuzieu , und das halbe Dorf Bin -
zeufaßes

74 ) Arnold von Daghelm , Ritter , empfing den 20 . Julius 1326 -
zu Leven : das Burgbaus zu Bagheim jnd bat zu deme Leene de -
hvird . . . . als min Anderen inde minc Vorderen gehalten bauen »
mit hem Verspielten , daß solches Haus zu ewigen Zeiten ein offenes
Haus der Grase » von Gülck sepn solle . Zur Bürgschaft wurde Herr
Avurad von der Elepden ges . tzet , der , wenn der Vasall von leinen
Versprechungen abgehe , alsdann die jährliche Gülte von 40 Malter
Korr, v n seinem Slevdischeo Lehugute zu Mudersheim abzuliefern
verbunden l . pn solle .

75 ) Lambrecht von Dunctdale — 30 Morgen Ackerland bei sei¬
nem Hole Dnncsdale .

? s ) G . tlfried , genannt Restart von Kessel — seine Güter zu
Bisel -

7 . ) 1327 . Heinrich von Spreukelhoseu , der Pfarrer von Wicken¬
rad — seine Güter zu Hcse .

78 ) Gerhard der Herr von Landskron — die Vogteieu zo Nerin -
bvlf and Odinghov - n mir ihren Z » geho : unge « .

7y ) - zrg . Reimrod von Landbrrg erhielt den 8 - März von
unserm Grafen 40 Mark Brabauter , die er ihm auf seine eigene
Güter zu Sandhosen bewiesen hat .

Drei und vierzigste Urkunde * ) .

Kaiserlicher Abclsbrief für Georg Hansen

vom Jahr 1614 .

Wir Matthias von GotteS Gnaden , Erwählter
Römischer Kaiser , zu allen Zeiten Mehrern des Reichs , zu
Germanien , zu Ungarn , Böhmen , Dalmatien , Croatiea , Sclavovien ,
Erzberzeg zu Oestreich , Herzog zu Burgund , zu Braband , zu Stever ,
zu Brandcu , za Cratn , Lurendurg , Wirtemberg , Oder - » nd Nieder -

») Da wobl die wenigsten Leser einen Adersbvics gesellen haben , so tbeile
ich diesen in einem getreuen Abdrucke mit , weil man durch eigenes
Lesen eines solchen Briefes eine deutlichere Ansicht tavo » bekommt ,
alS durch jede Beschreibung .
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Schlesien , Fürst z « Schwab ?» , Makg - raf des Heil . Römischen Reichs
zu Burgau , zu Mähren , Ober - vor Nieder , Lausitz , Gefürsterer Graf
zu Hadsdurg , zu Tyrvl , zu Pfierd , zu Nüburg , und zu Gvrz ic - rc .
Bekennen öffentlich mit diese » Briefe und Thun kund Allermsnrjg -
lich - Wiewohl Wir aus Römiss , Kapscri . Höhe und Würdigkeit
Darinn Unß der Ailmächtigige » ach seinen Göttl . Willen q - ieget und
Verordnet bat , auch aus angedvhrnek Gürhe und Müdigkeit , alle¬
zeit geneigt sind , Ätzer und jeglicher , Unser » od des beul Re !» s ,
auch anderer Unserer König Reiche , Erblichen ffürstenihöme uvb Lande
Unterkdaneu und Ge -reuen , Ehre , Nuz , Anffaehmen und Bestes zu
befördern und zu bet . achten , geneigt ; SowirdboSUnscreKarferl Gernühe
billig und beweget , denen Unsere K vserl . Gnade und Eanff mülbigkeit
mit zutbeileu , auch ihre Nabinen und Stamm u in böbrr Ebr und
Würde zu sczcn , Deren Vor , Eltern und Sie , in alten Ebrbabrcn
und redlichen Staudt , bcrkvmm , n , auch sich adeliwer Gütber , Si ' ten ,
Tugend , Wandel und Wekens befleißigen , auch ließ und des H . igl .
Reichs und Unfern löblichen Hanse O . streich , mit steter T ene , und
bestendiger Dienstbarkeit , vor andern , gehör sammkli -n anhenaig » nd
Verwand sind . Wenn Wir uun gütl . angesehen » Wahrgenonimea
und betrachtet , Die Ehrbarkeit , Redlickkük und gute Si ! t » , Tü g - nd
« nd Vernunft , damit U ' ser , und des H . igl . Reichs lieb , r getreuer ,
Osoexs t-lanlnn , vo » Uns - rer Kavserl Mal - berübmt worden , auch
die getreuen and Gutwilligen Dienste , so . r Sick , a s Krieg ' s Ober¬
ster gegen uns und das Heul . Römisch Reich , sowohl an « Unsere
hochlobl - Haus Oestreich , ferner zu leisten erbierbet ; So h den Wir
demnach und damit andere zngleich . r ebrücken G - bietben rülmllwen ,
Dieustcn und Tugenden gekeißer und biw - aet worden , mit woblbe ,
dackten Murh gut n zeitigen Rath vnd rechten Wißen obbemelbeien
Osneg « blantüli , diele besondere Gnade getban , nnd ffkihelt gegeben ,
und Ihm mit allen und Jeden seinen ehelichen Leis - sErben « nd
de ' selden ErbesErbcn , Mann nnb ffrauen Pe sencn , für vnd kur in
Ewig ' Arjc , in den Stand und G ad Ses Adels , Unsre n - d des
H . Reicks auch andere unsere Königreiche . Erdsürstev >hüm , r und
Lauben , alß reckt edela - bobrne , »Rilte , mäßige Lbvs » Wauen » nd
Tburoik Genoßlemhe erböbek , dazu gewürdigt geschopffer , gcatclt ,
und sie der Schaar , G - i'ellfchafft und Gemeiufchgfft des Abels »» ge -
füget , Angesellet , » nd vergleicht , lind zu in - b erer Gezcucviß Glau¬
ben , und Gesjwtn ß solcher unser Gnaden Erteilung und Wv ' ^ ^gnng ,
tu de » Stau » und Grad des A - els basen Wir gedacht Oeor ^ btans n .
auch alle keine Leides Erbeu !ür n ,ch kür in ewige Zeit , View der -
nach gesckri bene Wapen und Klein , okb erkbeüet ; A ß ein erhaben
Schild in welchen in retden F - !de zn ieben in der Milte » , eine
gekrönte , blauaewundeue Sck ' anae , mit zwei Rose » , daß unter der
Schlange ein , und d »k andere oben . Aus dein Schilde stcbet eia
frei Offener adliger Tnrnir He m , m >k zwo sckwaizen Flng ' n , und
aas jedem eine Rose befind ick . Au bevben Seiten mit weiß vnd
bla » Helmdecken ; A ß denn solch ab - ! Waren und Kleins »!», in der
Mi te , de - gegenwärtigen Unlers . Aa , serl . Brieff . s mit ffa b - n ge -
mablet nnd ansg . strichen . Tbun n d obb , stimmte Gnade rnb ffr i «
beit erbeb , n » Würdigen und s tze » ihn also in den Stand und Grad
des Adels , daß nun für disbin , dck obbenannte blsnid » vnd
dessen Erbe » in Ewige Aeitea , reckt gebobrne , Tburoirsg - nok end
Riktcemäßige Ede !ie » te scvn , geheißen , vnd von Män .iG lick dafür
«rkaunk sei » sollen , guck dszn güe » nd jegliche Ehre , Wülte und

3 '
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Gua- , Freiheit , Privilegien , Recht und Gerechtigkeik , Hobe und
Niedere Aemter und Lebn , Geistl . and Welt !, anzunebm . n , mit
- « » er « Uuieru und de - H . Reick - Tlmruir » Genoß , und Ritrermäßi »
geu Edei - Ieute » , in all , and jede Tvurnir zu ranihek and zu
Thnrnir Urthei zu schdpffen , Recht zu sprechen , Würdig emoiünglich
and dazu Daugltch » ud Gut sein , und sich dessen am - auch d >r
vbdcschriebene » « klicken Wapcu and Kleianotde in allen und jegliaeu
ebrltcken , keditcken auch « blichen und ritterliche » , Sachen und Ge »
sckesren , tarn Schimpf und znm Ernst , m Strei ' en , Kimmen ,
Kämpfen , Tburnireu , Gestecke » , Gefechte , R Iren , Feldzügen , I' ani -
rnn , Gejeldt Angriff Be . sckafft , Klei otig , Gemäbldeu , Begrer niste » ,
und sonst an allen Orten und Enden , nach rdren Ehre « , Willen
und Wohlgefallen , freoen gebrauch oder genießen sollen od - mögen ,
angebtelhen drauf , allen und jeden Cmfmsten , Fürsten Geistl . und
Welti . I' -RRie-a , Grafe » , Freiherrn , 'Rittern , Knechte » , Lande - Haupr »
leuien , Landes Marschelckc » , Landvviglcn , Pstegeru , Äuitleuten ,
Schulddeistcn , Bukgemetst . ru , Mickl - rn , Rachen , Knndigerv der
W ' pen , Ebrenhelden , Bürgern , Gemeinen , auch sonnen allen u , d
jeden Unser » und des H . streich - Unrerlhanen . Das ffe vorgenann¬
ten O - org llonlsn und depen Ehrlichen Leibeserben für und für in
ewige » Zeiten , alß andern und des Heiligen Reich - , Rechtgebedrne
Rittermaßige Cdrlleute , wie Vorsteher halten annehmen Würdigen
und Ehren , so lieh als einen Jeden unseren und de - Heilg . R . rck -
sckwer » Ungnade und Strafe , und dazu ei » e l ' oer von 50 Mark
lottrigen Golde - , die ei » jeder , so dagegen .täte , halb „ ns und lla . d
vorgemeldekcu Oeorg « chlanlon » nd seinen Ehrlichen Leibes Erben
verfalle sein soll , doch andere dir vielleicht der vorgeschriebenen Wapen
und Aleiunorh führten , » oschedüch . Uhrkundlich ist dieser Brief mit
unfern Kapserl . Jnffege ! besiegelt . Der gegeben ist in unserer Stadt
Linz den vierten Tag des Monat 8opremllce nach Chkijlt , Unser -
lieben Herrn und Seeligmachers Gedurib i » Tausend Sech - Hundert
uud vierzehnten - Unserer Regier » » - im Dritten 2 - hkc .

8 . ) Matthias .

V . Or . von Lsrlro ! .

Christian von Erbbach .

Daß vorstehende ahschkifts prasriacollariori » hem Original ! ce» l
corrluv , brzeige ich eudeszeletzter Kavser ! . Kotoriu , mit meiner
ergenhendigen Untrrlchkift und conleriirei , nolar . Ll und Haud Siguelt .
Sv geschehen iVIagäodm - veu yren ^ -rlll 17 ^ 1 .

Benjamin Banzland ,
dlor . Puhl . Lao . ju - , in , tu ,Luhvor, Lliisi ^ aaorl ,
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Vier und vierzigste Urkunde .

Uebersicht der Repräsentation von England »

Jede der 40 Grafschaften sendet zwei Ritter in da « Parlament .
Die adrigen Mitglieder werden von den in diesen Grafschaften lie -
g nden Giädtca und Flecken gewählt , so vennöae alrer Briese
( harten ) da « Recht dade » ein oder zwei Parlameutsßlieder zu wäh¬
len . ( Vergl . i . Lheil S . 275 )

Nr - Grafschaft . § S^ -

Einwoh¬

ner - ' ^ ? S . °L

« »
Z » s

i Bedfordihire . 4Zo 70 , 21 z 4 i7 ' S5Z
s Berkibiie . . 744 118 , - 77 9 >Z, l4l
s ^ ückinghawshire 748 > 17 , 650 >4 8 4o ;
4 Caindridgeshtre 6 ^ 6 io >, «09 6 >6 , 85 »
5 Cbesibire . - IOI7 227 >°3 > 4 56 , 7576 Cornwall - - 1407 21 Ü, 867 44 4 -9 - 4
7 Cumberland 1497 >33 , 744

6 22 , 190
8 Derdvidire . . 1076 >83 487 4 46 , 371
4 D ' vonihire . 2488 Z83 - Z08 26 ' 4 744

io Dorsetsbike . . I I 2 Y >24 , 693 22 6 >2 zr
1 i Durdam 7O42 >77 - 62 ; 4 44 , 406
12

Esser . . . . i ; r ; 252 , 473 8 ZI , 559
IZ Gloncestershire 1122

- 8Z - S >4 8 S 6 ,6 zy
14 Herefordsdire . 971 94 - v ? Z 8 > >.75 »
>5 Herkforlshire .

6 or
> > >, 6 ; 4 6 18 6 or

16 ŝ unüagdonsshire 345 4 - , - 98 4 io , 55Z
17 Keat - . . . 1462 373 , oy ; 18 20 , 727
18 Lanciubire . . I 8o 6 82 - , zay >4 19 - 164
14 Ltic . v ' ekshire . 8 lc > 150 , 419 4 37 -6O420 Lincolvidire - 787 2Z ? , 8yl ir 19 824
Ll Middleiee - . 297 953 , - 76 8

I >9 ' 5°22 Pkoniantisl ' ire . 5 >6 6 - , 171 z 20 , 7 ^

Norfolk . - - 20 , z 291 , 999 lr 24 zzz
- 4 Ro '. rdamrtonsf ' ire . 9üZ >41 , 353 9 ' 5 705
2 5 9tsrkbamderl „ d 18 ^ 9 17 - , >61 8 2 l , Z20
2 (1

Noikiardanishire 774 >6 r , 896 8 - 0 z 6 »
2 ? e>rfoiNtnre 742 I >9 , >9 > 9 iz 24 z2 4 Rullsndfl ' ire . 2Q» 16 , ; 8e> r 8 , 190
29 Throvshire . . >4VZ 194 298 12 16 , 191

3° Scmmeesktshite i 1549 ZoZ , 180 18 16 . 843
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Y? r Grafschaft - Z ?
ffo- s

Einwoh¬

ner .
«. A

s

ZEZ -s
2,

0 " E

5 > Southampton .
- 533 245 , 080 2ü 1 , 4 - 6

32 Slcffordshire . 1116 - 15 , >53 IO 21 , 51 5
33 Suffolk . . . 1566 234 , 2 >I rü

14 , 65834 Srirrey . . . 8ll S 23 . 8 tt >4 23 , 43255 Susür - . . 1461 >10 , 023 23 6 . 788
36 Warivickslstre . Y84 228 , 735 6 38 ' 22
37 Wrstmorelaud 722 4 >. Y22 4 11 , 480
5 .°. Willsdire - -

7283 lv 3 , 82 ,8 4 5 700
31 Wvrcestershire 674 , 6o - 546 1

17 , 138
40 Pvrklbite . . 6015 175 I ' 3 50 32 437

In allem . . . . . l ; c>, 20z 1 5 Z1 , ' 52 >4 .9 I

Also kommen auf 11 , 507 Personen i Deputierter . Ebenfall «
kommen auf 100 englische ober ans 5 deutsche Quadratmeilen l De¬
putierter -

Da « MißverhäHniß zivischeu den verschiedenen Grafschaften ist
wie man sl ' bi , sehr « roß . In der Graf -chait Cornwall senden 4924
einen Deputierten - In Lancashire senden 51 , 164 Personen einen ,
und in Middlesir senken 119 , 750 Prrsonc » nnk ein . n Deputierten ,
welche wevi . stns 6 <e » den müßte » -

Der Ha ptt hier I -eal aber nicht da , daß die Grafschaften so
ungleich i » Berbältniß ihrer Bevölkerung senden , — sondern da , daß
in der Geschäft selber die Wahlen so ungleich vcrtheilt sin !!. —
In Uorlshire nadle ,1 175 , 1 IZ Menschen (so stark ist die Bevölkerung
der ganzen Grafschaft , unter denen vielleicht >0 ,000 Fr -yhsiders oder
eigentliche Wähler sind ) 2 Ritter zum Parlamente und in Aldsa -
rum wählr 1 Mann » der Eiaenthümer de - verfallenen Dorf « , eben¬
falls einen D votierten ins Parlament

In Schottland ist das MisvcrMtniß nicht « an ; so groß , aber
doch noch auffallmd genug - So dar ». B . Selkirshire 5831 Ein¬
wohner und 36 Wähler , und Bamdffshjre mit 36 ,653 Einwohner
hak 52 Wähler , ja Cromartyshjre mir 60 -854 Einwohner hat nur
ii Wähler klebrigen « erhalten die Parlamenksglieder weder Die¬
ken noch sonst eine Entschädigung . Au Eduard UI - Zeiten erhielt
« in Parlameiitsglied , wenn es ein Ritter war , täglich 4 Schilling »
und wenn es ein Bürger war , 2 Schilling . Jetzt wird nichts de ,
zahlt , obgleich kein Gesetz jene Dielen adgcschaffr har .
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Fünf und vierzigste Urkunde .

Eine Leibrenten , Verschreibung von dem Herzog Wilhelm von

Jülich und Berg und der gesammten Dergeschen Lund ,

schaft , bei Gelegenheit des Ankaufs der Herrschaft deS

Landes und der Stadt Blankenberg von iz6z .

<An < der lateinischen Urkunde übersetzt *) .

An alle , welche ge - euivikrtlgcn Brief lesen ober lesen bbren . —
Wir Wilhelm von Jülich , Gras , und Wir Anna von Baieru , Gräfin ,

" ) Diese Urkunde wurde durch den Druck zuerst kn folgender Schrift be¬
kannt gemacht : Urkundliche Widerlegung der von dem
e he IN a l i gk n A d c l d er Lande Jülich , Kleve , Bcrg und
Mark dem Fürsten Staatskanzlcr überreich tcnDenk -
schrisk . B v n » i n c m Nh ei n v re u ß en . NNenanien i8ist .
Da diese Urkunde sehr wichtig ist , so vielt ich es für nützlich , sie in
einer deutsche » Ueberseliung müzutheilen , u »l sie so auch zugänglich
für die zu mache » , die kein Laiei » verstellen . DerJlMalt dieser Ur¬
kunde , so in dem damaliaen weitläuftigen Kbllnisclien Notariatsstiel
abgesaslt ist , ist kürzlich folgender . Gras Wilhelm von Der « kalte
die Stadt und Herrschaft Blankenberg im Ober - Verqischen gekauft ,
und innfiie das Geld hiezn ausnclnnen . Gr suckle dieses in dem
gcldreichen CbU » , und fand vier auch einen kbilnischen Nittersman »
Joliannes von Hirich ( sie caevo ) , der ihm „ erst semer Frau Ka¬
rt ,arina 400 Goldgnlden bezahlte , und der dafür " vm Grafe » Wil¬
helm eine Leibrentcnvcrschreibunq von jährlich 50 Golkgülden auf
das Leven seines mittleren Sol ,» es erhielt , der ebenfalls Johannes
hieß . — Da den großen Herr n nie gut Geld leihen gewesen , weil
man sehr schwer Erecutionsmittel gegen sie im Nichtzahlungs¬
falle anwcnden kann , so verlangte Herr von Hirsch , daß sich in dieser
Verschreibung » ich ! allein der Gras , sondern auch die ganze Graf¬
schaft und aile Eingesessene derselben , verbürgen sollten . Diese
» nisüe » nun gefragt werden : Ob si c z u so I ch er Bü rg sch a st
willig wären ? Um sic fragen zu kbnrre » , mußicn sie versammelt
werde » . Dieses geschah daun durch die Scheffen und Schultheiß ,:
der Gemeine » auf einer Gemeine - Versammlung , so durch den
Giockenslhlag angeküudigt wurde , und an dem gewöhnliche » Orte
der Gemeine - Versammlungen statt fand . - Die Gemeinen rer Graf¬
schaft Berg fanden sich in « » willig und übernahmen die Bürgschaft .
Diese Vnraühask erstreckte ' sich nicht allein anis Weltliche , sondern
auch a » ss Geistliche , und i »r Nichrzahlnngssalle konnte der Johan¬
nes von Hirn » , so ein Köilner Dienstmann war , das sibllnische
Ossiziviat ersuchen , die Grafschaft von dem Berge mir dem Inter¬
dikt zu belegen .

In dieser Urkunde sieht man , daß die Seche zuerst mit der Ver¬
gliche » Diensiinaunschast ist überlegt worden , und daß inan , nach¬
dem rcrAnkanf von Blankenberg , als dem Lande nützlich , beschlossen
worden , auch die ganze Landschaft und alle einzelnen Gemeinen ge¬
fragt , ob sie die Bürgschaft übernehmen wollte » ? Es waren als »
damals noch keine Ritterschaft und Städte vorhanden , so sich für



dessen rechtmäßige Gemahlin , und Wir MargareGa , Mutter de «
edru genau , ten Herrn Graien , Gräfin von Per « und Raven - Hera ,
und Wir r chnl ' heiße , Bükzenneistcl ( m -lgisrei ohillanoruni ) , Schäl»
sen , und ganze Gesammttkfiotten der Städte der Grafschaft Berg ,
urmlich von Natingen , Däffeldorp , Wippervürde , Lvnvhe , Roi ' dc » ud

Und wir S » attl>ei8e , Schöffen , Pfukrgenvffen und Dort »
dewodner , n » d gantze Gemeinden der Dörfer und Pfarreien der ge¬
sagten Grafschaft , nämlich in Eruvtzdera , Prcyterdruaen , Müknbeim
unLHovmburg in dem Amt und Distrikt von Angcrmvnk , eben so
der Dörsei u >>v Pfarreien von Munheim , Hittvrp , Rvndorp , Rnn - -
rovde , ffiichrovde , Henielgev - , Bitte und .Hamm im Amt Munheim .
Ehen so von Mcidemanli , Gery - Heim und Erchrovde im Amte Mei »
bemann - Fecn - r von Solingen , Walde , Sumdnren , Grnten , Düffel ,
Si !>oiar und Hilden im Amt Soi -ngeu ; eben so der Dörfer und
Pra - rilen von upladen , Newcvklrghen , Lützclkirchen , Leichlingen ,
Wisrurb , BUtscheii , Wpkselden , Schlebuschs nnd Busche im Amt
VAofelvn , ferner der Dörfer nud Pfarreien von Doen , Wermeir - »
krochen , Lütttenorendnsen , Revmsäevt nnd Dadrichusen im Amt
Br-rnoelde ; ferner der ganze » Pfarrei Hüchsh - ven , ferner der Dvr -
f r nnd PNir - ien in Odeodahr , Pairvvde , Stempbepm , Dürfe , Ba .
tnsbnr , Porhe , Vvldergh , Lülstorp , Mondolp » vd Derchevm im
Anal Ba -n - hurn . ferner von Wivvervekde , Bechem , Curten , Ovlpe ,
Lvuelau , Overrovde , Engeler - tir - en , Kevprl und der Pfarrei von
Wipp -rrürve im Amt Stevndach nnd aller anderen einzelnen Dörfer
und Pfarreien der ganzen voracdachken Grafschaft Bera , wie sie zu
de » genannten Acmtcrn und Gerichk - spreugelw der gesagten Dö - fer
und Pfarreien gehören tönen kund und bekennen hierdurch öffentlich ,
daß , da wir und da - vorgenannte Land Berg zur Bezahlung der
Herrschaft de - Lande - nud der Stadt Blankenberg , we !» e wir vor¬
genannte Graf uns Gräfinnen , mit >, .-meinsamen Na ' b und Gut¬
achten der Ritter und Knarren , Städte , Dörfer nnd Untei tbanen
des vo >genannten Lande - Berg , znm gemeinsamen Nutzen
und zur Erweiterung und Verbesserung de - Lande -
Berg seihst a „ f bestimmte Art und Weise erworben
haben , gegenwärtig großer Geldsummen bedurften , wir aber diese
Gelder nicht baden , auch dieseldcn obne großen und nnerfetzlichen
Schaden der genannten Grafschaft nicht entbehren konnten , und da
wir uno die genannte Grafschaft durch die offenbare Notbwendigkeft
dazu gezwungen wurden , so baden wir nach verschiedenen fleißig ge ,
ringe e» Uu ' erbs ' lvngen , endlich durch die Erfahrung gefunden »
daß wir bfisk G lder auf keine Weise mit - geringerem Verlust und
größerem Gew ' nn erhalten könnten , al « durch den Verkauf von Ein¬
künften ober Renten ans da - Leden - eiviffer Personen .

ermächtigt hielte » , für die andern zu beschriebe » . Jede Gem eine
IN u 8 l c . e i r ,1 g t w er d en . Daß sich damals keine Repräsenta¬
tion in dem ieyie .cn Sinne des Worts - tttwickelte . rührte von dem
Sorvorationswesen her , so das ganze Mittelalter regiert hat . So
laue die Dienstmaumchast sich den Landeslasten noch nicht entzogen
hatte , war es auch wenig gefährlich , daß die anderen Landsafien
sie hei -' auf die Landtage gehen liebln . Die Sache wurde erst gc -
säl l -' ch, als sie im Iahte I äoo die Almciivrobe einfl 'lhrten , und da¬
durch eie andere » Landaben geseylich aus schleisen , .hieraus folgte
dann l üüg die Steuerfreiheit der Dienst ,» annfchgfr , so bis rgoü ge¬
dauert hat , also durch eine » Aciiranni von 14a Jahren .
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Nacktem wir daher , ( nämlich wir vorgenannte Gras und Gräfin¬
nen ) mit gemeinsamer Beratbung unserer Freunde und Gerr - neu ,
so ivi - des ganzen dergischen Lanke « , und wir voraenannte Städte
und Dörfer mir allen Bürgern , Dorskewohoern und Persoven beider ,
lei Gs -diiLt « , welche in drn genannten Städten unk Dörfern auf
den öff » nicken und gewöbnücken Orken durck den Giockenschlag ver »
sammelt und berufen . uwesend lein wollten , hierüber reifliche Ueber -
legung und fle ' ßtgc Unkerbandlung gepflogen , bekennen Wir öffentlich
durck dies » Brief , daß wir mit unser Aller gemeinsamer Ueberein -
kunst und freiem Willen für un « und unsere Nachkommen und Erben ,
und für die ganze genannte Grafschaft Berg , und kür deren Bewohner
nnd Nu errbanen hiermit bur « rechtmäßige » Kauf Vertrag verkaufen
au die ehrbaren Personen dev Herrn von Loevo ») und die Frau
Katharina von O , vo , seine Gemablin « , als rechtmäßigen Käufern ,
ans die Person und die Lebenszeit tdres mittler » Sohnes Johann ,
eine jährliche gültige Me te von 50 Goldfloreven von Florenz von
ächtem und schwerem Genickt , wie sie zu Kölln al « gut nnd gültig
im Umlauf sind geaeu vi rhuudert Goldfloreneu von sichrem und schwe «
rem Gewicht , die uns von denselben Eheleuten für ihren gedachten
Sohn vorgezädlt , über « , de » und vollständig « » « bezahlt und vvu Uns
für die vvrgesagte Erwerbung von Blankenberg nützlich verwendet
worden , über welche Gulden nnd deren auf die genannte Weise ge¬
schehene Zahlung » wir « nck den genannten Eheleuten und ihrem
Sohn Johann durch gegenwärtige « öffentlich quittieren und quittiert
haben . Wir woZco au » diese jährliche Renke von fünfzig Goldflo »
reuen von Florenz au den genannten Johann , oder denjenigen , der
gegenwärtigen Brief in seinem Namen besitzt , so lange Johann selbst
am Leben ist , in welchem Stand , Lage oder Umständen er sich befin¬
den mag , vo » nun an bezahlen ; nnd soll die Zahlung geschehen , ent¬
weder in den genannten Goldflorenen von Florenz , von ächtem und
schwerem Gewicht , oder in einer andern Münze von gleichem Wer " ,
welche zur Zeit der Zahlung zu Kölln al « gut und gültig gllgemei »
nen Konr « hat nnd zwar alle Jahre au den unten bestimmten Fristen ,
nämiich die erste Hälfte der gedachten Rente soll bezahlt werden am
Osterfeste , und die andere Hälfte am Fest de « b - Bischof « Remigius »
oder invelbaib der nächsten 15 Tage , welche auf jeden der genannten
Termine unmittelbar folgen , ohne Arg - Eben so soll auch weder
Krieg noch Uneinigkeit , welche zwischen uns und dem Lande vvu
Berg , und der Stadt Kölln , oder nwiwiscken immer in der Folge
entstehen könnten , oder irgend eine Macht vd ' - Gewalt , Feuer « »
dkuust , Raub oder irgend Abhaltung , se » c« von einem größeren
» der geringeren , oder Verhaftung an « unserer oder de « gesagten Jo¬
hann , oder irgend eines andern Schuld , oder irgend eine Ursache ,
woher sie immer rühren mag ; Hagel » Mißwachs oder ein anderer
vorgesehener oder unvorgesehener , von Gott oder Menschen verrüh¬
render Zufall , wie er immer sein mag , un « oder unsere Nachfolger
und Erben , oder da « vorgedackle Land Berg oder die Menschen und
Bewohner diese « Lande « in irgend einem Jahre oder zu irgend einer
Frist von der Bezahlung und Ileberlieferung der gesagten R - ste be¬
freien , sondern wir bleiben verpflichtet nnd verbunden , sie alle Jadre
an den vvrbrstimmken Fristen , so lauge der genannte Johann lebt ,

') Wahrscheinlich Herr von Hirsch ,



A.avz und vollständig zu bezahlen , so wie Wir dieses durch diese
Schrift freiwillig übernehmen und unS dazu vcrdindcn für » nS , un »
sere Nachfolger und Erben - Sollten Wir oder unsere Nachkommen
oder Erbe » , so lange der genannte Jobanu am Lebe » ist , in irgend
einem Jahre oder zu einer Zahiungsfrist ln der Auszahlung und
Ablieferung der gedachten Rente entweder des Ganzen oder auch
eincS TheilS desselben saumselig oder nachlässig scv » ; so geben und
bezahlen wir von da au , dem genannten Johann , oder demjenigen ,
welcher gegenwärtigen Brief in seinem Namen besitzt , für jeden alS -
dann rückständigen F oren der gesagten Rente und für die nickt be¬
zahlte Frist , auf jede Woche zwei alte gute und gültige Tourrsche
Grvsche » , ( gro »»o , reeeonen , es ) , nach der Präge des Königs von
Frankreich , oder de » Werih derselben i» einer andern guten Münze ,
ldiS d '. ß die Rente von den genannten Flvrencn , für jede nicht de »
zahlte Frist zugleich mit der , wegen Unterlassung der Zahlung erfalle -
usn Strafe und Interessen vollständig abgetragen und bezahlt sind »
so wir wir dann auch der Anffoderun , des gesagten Johann , oder
demjenigen , welcher gegenwärtigen Briet in seinem Namen besitzt ,
wegen Abtragung dieser Strafe und Interessen ohne allen Aufschub
Genüge zu leisten , geholte » sind .

Damit aber dies >s Versprechen um so unverbrüchlicher gehalten
werde , so haben wir Gcaf und Gräfinnen dem genannten Jobaun
oder den anderen ' ) Personen , welche äh liche Rente » vou » nS gekauft
baden , rerpräodet unsere Schlösser und Burgen , näm ick Kattecswerde
mit dem Zoll daselbst , so wie auch Beveuburgb n » b Newenburgh
mit allen ihren Neckten » ud Hörigkeiten . Au » haben wir unsere
Beamt o , die daselbst ibren Sitz haben , sich zu ihren Hänbcu (sä
rnanii , - arum ) verpflichten und noch gehöriger Form und Weiseschwören lassen so wie es in den besonderen darüber ansgesertigten
Briefen , deutlicher enthalten ist , welche ^ ir den genannten Personen
darüber übergeben haben , und die wir ihrer ganzen Form und Ge »
statt nach fest und « nverdrüchiich zu halten , bei dem hochheiligen
Evangelio geschworen Hoden , und durch gegenwärtiget nochmals
schwören . Wir vorgenannte Graf und Gräfinnen , so auch vorge »
nannte Städte und Dörfer , für u « S , unsere Nachfolger » nd Erben ,
so wie für da < ganze Land Berg und für die Bewohner und Unter »
thanca desselben » « ollen auch , nehmen an und halten dafür nach un¬
serem freien Wille » und geben darüber dem genannten Johann , oder
demjenigen , welcher gegenwärtiges i >> seinem Namen besitzt , hiermit
freie Gewalt und besondere Besngniß , daß , wenn ( was Gott ver¬
bäte ) genannter Johann ( oder derjenige , welcher gegenwärtiges de »
sitzt ) bei Bezahlung « nd Ablieferung der genannten Rente , Straf «
oder Interesse in irgend einem J « hr , oder zu einer der vorgenannten
Fristen , oder in einem der anderen Punkte , Artikuln , Klauseln und
Berto ' echungrn , welche wtt cingegaug -n und genehmigt haben , vichk
vollständig befriedigt werden sollte , erleiden , daß alSdano brr gedachte
Johann , oder drrjenige , der gegenwärtiges besitzt , sich an allen UnS
vsrgedachten Grafen und Gräfinnen zugehörigen Gü -ern und Sachen ,
so wie ruck an den P esoneu , Gutem und Dach n der genannten

Der Lateinische Terl heißt : peaolaro llnbeeeniee nur slie , perione »,
«zeeaa -ümeiss r « -!<lic » s erga nc>» k,Niere , nr . scheint -Ibernatür¬
licher zu lein , we .ru mau statt aur Linear , ( wie auch andere
Personen ) setzt .
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Stätte vud Dörfer und aller Personen derselben , so «sie aller Be .
wokner und Unlerthauen des Herzogthoms Berg . Kurz an alle «
Periruen , Gütern und Sachen im allgemeinen u » o defonderen ; wo »
dm « sie immer belieben uno immer gelegen und immer befindlich seya
mögen , rechtmäßig erholen kann und muß so osr es nvthig ist , daß
diese Güter , Personen und Sachen , so wie icde Person und ihre
Garer und Sachen ganz » ad für das Ganze , io wohl in als außer »
Haid der Sladk Kollu , » nker welcher Hcrnchafi , Bocmaßigkeir oder
Gericht - mäßigkeir irgend nur » Herrn , Landes - oder glichters geist¬
lich oder wetUich es sein mag , so wie « uw in allen Städten , Fler¬
ke » aud Dörfern , sowo » , auf dem Wasser als zu Land , mit und
ohne Unheil z . verso -gen , zu ergreifen , gu verhaften , sestzuhalten und
« n . uhalt - n , ono gaa , ilch zu seinem Nahen zu verwenden befugt ist ,
aui >ede Alk uud Weife , wie er vermag uub es idm am dienlichsten
scheint , ohne daß wir oder unsere Nachfolger und Erden , ober irgend
, lma » d diese ,» wiberpsrechea ober sich wtdersetzen darf , so lange
nämlich uud dis dahin , daß dein genannten Johann oder ( deojemgen ,
der diesen Brief besitzt ), wegen des Abgangs an der Reute und an
allem vorgedachren , auw wegen der obgedawien Strafe und Inter -
essen , so wie für allen Schaden , alle Kosten und Auslagen , welch »
es dev G legenheit des odgedackten rrlUien oder avsgelegt habe ,
» ach des gesagten Johann , oder desjeutgeo , der diesen Brief
besitzt , einfacher Versicherung oder Auslage , welche kunis voll¬
kommenen Glaudeu haben soll , zu Kölln 'gänzlich und voll »
liäiiüi , Genüge geleistet werden . Wir btlteo und ersuchen « aber für
Uns , Unser » Nachfolger » uv Erben , und für alle und jede Bewohner
uud Unteildaueu des Bergisck . n Landes alle und jede Landesherren
und Rechten sow - tzi Geistliche als weltliche , gegenwärtige und zu¬
künftige , ( deren Gerichtsbarkeit und Sttafgerechtigk - ik wir uns hier¬
in uuretivkifeo , nämlich uu « , unsere Rachchlger und Erben und alle
Bewohner deS gedachten Landes und de » » Güter mid Sachen ) , daß
diese Verfolgung , Ergreifung , Anhal . vog , Verhaftung von Personen ,
Gütern und Sachen » nd alles aadece Vorgevachke , wann und wo sie
jm -ner in ihren Landen , Grkichtsspreugrln , Siädkeu , Dörfern und
Herrschaften sich weigern mögen , geschehen lassen und darin willigen ,
und dem gedachten Johann oder demjenigen der gegenwärtigen Brief
besitzt , dahin behülflich und beförderlich feyn wollen , daß er über alles
vorgedachte seine vollständige Befriedigung vollkommen erlange ; indem
sie uns dadurch eine angenehme Dienstleistung und Gunstthueu er¬
zeigen werde » . Wir versprechen auch für uns , unsere Nachfolger
und Erden , daß wir weg «» einer solche » Verfolgung , Ergreifung ,
Anhaltung . Verhaftung von Personen , Güter » und vorgedachte »
Sachen , so wie auch wegen allem dem , was sich daraus ergebe »
könnte , Nie Rache nehme » oder veranlaßen ober darin willige «
werden , daß darob ans irgend eine Weise Racke genommen werde ,
und namentlich , baß wir wegen dem vorgedachten weder die Stadt
» och die Bürger von Cölln « ns irgend eine Weise kränke » oder je »
leidigen wollen , sondern daß wir vielmehr alle uud jede , welche dem
vorgedachte « Jvdaan , oder demienigen , der gegenwärtigen Brief be¬
sitzt , in den vvrgcmcldete » Stücken behüflich oder beförderlich gewe¬
sen , für unsere asfiichiige uud vorzüglich gute Freunde kalket ! wollen .
Au noch größerer Sicherheit alle « vorgedachte « , begeben uub unter¬
werfen wir ans eignem Antrieb und mit gutem Vorwissen , uns , Mi¬
sere Erden und Nachfolger , ss «sie das Land Berg und alle Bewob -
nrr mid Untcrthgnen der vorgedachte » Grafschaft Berg , und alle



Misere « nd ihre Gstker , von welcher Art sie immer seln mögen , sie
se » rn schon erworben , oder werden noch erworben , der Gerickrdartelk
und Skrafgerechlizkeit des HrockwnrdigcnHerrn L ' sicial des Keritzls
zu Esün , sowvbl des gegenwärtigen als dess .- n derelnstigen Nacdfol -
rc '. s , so , daß wenn wir in Bezahlung „ nd Befriedigung auf irgend
Unk Krebse zum Tkwil oder im Ganzen etwas ermangeln lassen , oder
gej .es die vorgrdachten Punkte oder ei .iiae derselben Handel » , oder
or ' stehen , daß alsdann dieses der Herr Oksicial , ohne daß die vorder -
gegaenieneu Strafe » , Kauliouen , I! kkbei «ivrLchr » nd Vcrbelcheidnngen
von weltlichen Richten , and Herrschaften dem entgegen stepea solle » ,
ja vi .' !m , he , « r Verstärkung « nd Vervielfältigung derselben , uns alle
tnögesamsir und jeden insbesondere , unsere Erde » und Nachfolger
» old die Einwohner und Unkerthane « des vorgedachkcn Landes Berg
aus Ersuchen des gef . Johann odrr desjenigen , der gegenwärtigen
Urin besitzt , jedes Jahr » nd zv jeder Zeit , >»enn und so vist er dar¬
od ersucht » nd , nach vortzergegangener canoniswcr Warnung durch
die geistliche Ceosnr « ud durch Hin Verfahre » und seine Verordnun¬
gen avtreide » nn » ermahne » , und über » ns , und alle unsere Länder
vv -b Ocrter und alle besondere Pensnen seine Kerichisdaikeir und
geistliche Censnr , selbst dis zur Vcrdängnng der Strafe de » Ertvm »
unanlkaNon , über nns und über besondere Personen des gedachten
Laubes , oder der Strafe des Interdikts gegen die Oerter und das
Land von Berg frei ausüdis kann und muß , und sollen dem nicht
entgegenstebcu , was für Recht - es immer sein mögen , die da verbie¬
ten wegen einer Geldschuld gegen einen Ort » in Interdikt zu erlassen ,
und namentlich nicht die Verordnung des Pabsts Bonifacias seligen
Andenkens , welche anfängk s>rc>i „ äs er . ans welche V rordnnng und
Rechte wir alle sür uns und unsere Nachfolger und E tun , und für
das za , ze Land Berg mit gutem Aonvissen und nachdem wir vorder
über die «« De - ordnnna und Rechte unterrichtet « orden , ausdrücklich
Verzicht gelüst , t haben , und hiermit Verzicht leisten . Alles dieses
soll « nch den vorgcdachten Johann » d , r denjenigen , det gegenwärti¬
gen Brief besitzt , nicht bintetn , geg , u uns , unsere Nachfolger und
Erden , und gegen die Einwohner und Unterthanen des gedachten
Laub s B rg ein apostolisches Relcript »n erwirken , oder aus aposto -
I : ' ch- k Macht bestellt , Richter zu erhalten , welche uns uno sie durch
eine gleiche Censnk zur Erfüllung alles vorgedachtcu auhalten , odue
dass irgend etwas des oben gedachten dem eutgegcnsteben soll . Auch
wollen wir von den Aussprüchen , Verordnungen und dem Verfahre »
sowohl des Herr » Offizial , als auch der vorgedachien von dem Herrn
Pabst destrllien Richter auf keine Weise appeliereo , oder was immer
feie Eink d n dagegen Vorbringen ober uns demelden ans irgend eine
Weise wide sitzen weder mit Wort noch That : auch nicht veranstal¬
te » oder darin willige » , daß denselben intgegenaehaudelt werde -
Wir wollen ach das Verfahren , die AnSPrüche und Verordnungen
des Herrn Oifisia ! lind der vo ' aedachten avostoiische » Richter , so wie
di ' Verkündiger » ud Vollstrecker des vorgedachte » Versal , - er s und
dce vorbedachten Aussrrr , de US « Derordnunaeu auf keine Weise de »
leidlgr .r , d - l .' stiren oder behindern , noch auch veranstalten oder zugc -
dcn . daß ,' c Wr « uns re Jirftiliarien , glichrer oder B amten oder
irgend einen ooer mehrere andere ans irgend eine Weise belästigt
oder rediudert w ' r , ' w ' er mit Wort noch That , direkt » och rndi - .
, el >- bwimlk » noch c .. . .rtlich , sondern wir woll » dies . » Verkündigern
und Vollsireckern in freier und sicherer Vollstreckung von solchen Be -
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fehlen besold , rlsch seyu , sie auch vor jede Gewalt mit aller Bereit -
wtlUgk -stt und Willfäbrigkeit schützen , und ihnen in allem treulich
gehörten . Uad wenn gedachten Verkündigern oder Vollstrecker » ir¬
gend ein Schaden , eine Beleidigung » der Behinderung wlderfabreu
sollre , so wollen mir es ersetzen und vergüten nach der Verordnung
des Herrn Osficial und der vorgedachten Richter oder eines von ihnen .
Ed n io ist b stimmt worden , daß , » , nu vorgenannter Johann inner¬
halb deS ersten Jahres de < Kauf - der vorgedachten Rente sterben
solle , wir alsdann die Reute für ein ganges Jahr , entweder dem
Besitzer des gegenwärtige » Briefs , oder demjenigen , an weichen die¬
ser dieselbe übertragen / bezahlen nud zu Kölln überliefern müssen ,
soda b wir darob , ersucht werden , nrrter nUen vorgedachten Strafen ,
Bediuaungeu und Verbindlichkeiten , so wie wir dam , zur Bezahlung
einer selchen Rente uns und jeden von uns öffentlich hiermit binde » .
Sollte auch der gedachte Johann nach dem ersten I hr des vorge -
saglen Kaufs vom Tode , befallen werden , so soll zwar oie Bezahlung
der vorgedachten Rente mit seinem Tode gänzlich erlöschen , vorbe¬
haltlich jedoch der nach Verhälruiß der Zeit , diS z » welcher Johann
gelebt bat , schon verfallene » Rente , welche wir dem Besitzer deS ge¬
genwärtigen aus die obengesagte Art und Weise auSzahieu werden -
Wir wollen an » , daß eine Eopie oder Abschrift dieses Briefs , wenn
sie durch ein authentisches Siegel oder durch eine öffentlich Unter¬
zeichnete Urkunde beglaubigt ist » dem gedachten Johann oder demje¬
nigen , der gegenwärtiges besitzt , gänzlich die Stelle des Hanptbktcfs
vertrete ; auch soll keine Verletzung dieses Briefs » der der anqedäng -
teu Siegel , diesen B ' ief nuächt oder maugelhaft machen , und sollte
der gegenwärtige Brief durch irgend einen Anfall verletzt , verdorben
oder zerstört werden , oder zu Grunds gehen , so sollen wir darum
nicht minder verpflichtet sevn , die genannte Reute ans die vvrgedachte
Art und Weise zn bezahle » ; auch werden wir alsdann dem gedach¬
ten Johann , oder demjenigen , der gegenwärtiges besitzt ; nnweigerlich
einen andern ivohlversiczette » Brief in gleicher Form übergeben und
« » weisen ; alles dieses iuSgrsammr und jedes insbesondere was oben
gesagt oder ferner iü diesem Brief geschrieben und enthalten ist ,
baden » ir vvrgedachte Gras und Gräfinnen vom Berg und wir
Schultheißen , Bürgermeister und Gesammtschaklen de - vvrgedsüke »
Städte und Dörfer , mit A legung eines körperlichen E del und Au -
rübrung der hochheiligen Evangelien geschworen - V sprechen und
schwöre » wir hiermit unvertrüchlich zu beobachte » und treu zn halten ,
und wirklich zn erfülle » , und gegen dasselbe weder znm Th «i >, neck
im Ganzen keinesweges zu tdurn noch zu bandeln » weder durch uns
« och andere , weder direkt noch indirekt , weder öffentlich noch heim¬
lich , und zur Aufrcchthaltuua und Erfüllung von allem diesem ver¬
pflichten wir vns , unsere Nachfolger und Erken , ko wie die Bewohner
und Untertbaneu des Landes Berg , so wie aste unsere und ihre
Güter und jeden von uns und v . n ihnen , alle und jede einem jeden
von den unsrigen , » nd von ihnen zugehörige » Güter « , bewegliche und
unbewegliche , gegenwärtige und zukünftige , wobei wir Einer für
Alle und A -Ie für Einen für uns , uuicre Nachfolger und Erben , in
alle « vbengedachteu Punkten , Klauseln und Artikeln , nachdem wir
vorher von allen uns zuständigen Rechte » gehörig unterrichtet , und
vollkommen damit bekannt gemacht worden , ausdrücklich verzichten
auf alle Arglist und Betrug , und auf alle und jede Einreden vnd
Schutzmittel , sie dmeffrn die Lhatsachen » der das Recht , das kan ».
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Nische oder bürgerliche ; Rechtswohllhat der veiiiiurio io iniegrum ,
der excsprio steceprion !» ulrr » climi <Iium oder peccuriiss ovn numo -
rslsc , nur , rracliias , nc >» »sliilss , der opi - rola clivi ^ flriani » oraa
cousntnrionls eie plueibus reis rlchsoili vk cls cllricleniia scrivns ,
der cvniliccio inliskili er »ins causa ; der aclio in liictiiin , dem pri -
vilegirren Gerichtsstand , jkdnn Appellations - Mittel , alle » Lokal - Sta¬
tuten . Bake - ländischen Privilegien , Frexhiiteu , Vorrechten und Be¬
günstigungen , von wem sie inimer verliehe » sind , oder » och verliehe »!
» erd »»» und » ameatlick der und uud dem Lande Berg von dem Erz¬
bischof von Kölln v . rliedenrn vcer uoch z » verleihenden Vekgüvsti -
gnni , daß die Bewohner von Berg nicht anders vor sei », Ge .- i » t
beschiede » oder gefoidert »rerden können , als in gewissen ausdrück¬
lich best ' inmten Kälten , woraus wir für die vorhergehende » Punkte
auodrücklick Peerkcht leisten , so wie auch ans alle uud jede S « uy -
»niNkl u >ch Rechte , welche dein entgegensteben konnten uud nament¬
lich den , R "S>r . laß eine allgemeine Vcrzichtleistuna vor Gericht nicht
gilt , wenn nicht eine kesond . re vvrberaegai gen . Auch baden mir mit
Berührung der hochheiligen Evangelien versprochen uud geschworen ,
verirrecheu und sirwörev . baich gcg nwärtiges gegen die gedach e Ber -
zitlleistung auf keine Weile z » thii » noch zv halidcln , wrdel durch
uns noch durch andere , rio « dewjrnjgeu , der dawider handeln sollte ,
deiznfl » chren , unter keinem gesuchten Bo , wand , sondern diese B r -
zichtleistung und alle « nd jede vhengedgchte Punkte unverdtüchlich zu
halten . Zur B >Zeugung und B glandlgnog alles dessen , haben wir
vorgedachter Grat » ud Gräfinnen , auch wir Swullbeiße , Bürgcr -
»neister und Gelammtichanen der Städte in Ralingen , Düsseltorp ,
Wvppervükde , Lvupde und Roide , unsere Siegel ( jeder dir selni - e» )
dem geLciiwärtlge » Brief an - uhängen beschlossen . Ater wir Schnlt -
heißc , Schöffen , Bürger » vd Bauern de - Stadt Mülebeim , und der
anderen vorgedachten , in dem Lanke B - tg bestehenden Dörfer und
Pfarreien , d >dienen nns aus Mangel eigner Si - gel der Sigel un -
scrrr hohen Herrschaften , des vorgkdachten H rra Grafen » cd der
Frau Gräfinnen , w Iche auf unser Begehren dem gegenwärna n
Brief angehlivat worden , wobei wir uns allis vo . gedachte jU ballen
verpflichten . Ueberdem bitten wir vorbedachte alle , uän - kici wir Graf
und G ' äfin eu . Bürge , meister , SchultbeiKe , Scheffen , Bü ge «, Pkarr -
geuossen und Dorfbewohner , den hochwü - dlgrn Mann , d » zeitijK o
Herrn Official des Gerichts zu Kölln « u dessen Gegeuwait uaie -e
Bevollmächtigte in u . serem Namen die R >» tigkeit aller vorgedackten
Paiikre , baß sie so geschehen und verhandelt worden , anerkennen , auch
alles dieses zu halten verwr , chen , den E d in unsere Seelen ableg - » ,
und uns , unsere Eiben und Nachfolger , so wie nns , re Güter seiner
Gerichtsbarkeit in aller Art und Weise untenvenen sollen , so wie
wir d 'icsrs gewollt habe ,' , und wollen , sin Ans ra ? dazu enbeilt
haben und hiermit errd - lle » , an die von uus bestimmte Proknrgto -
ren , nämlich an die ehrbaren und bescheidenen Männer , den Hcirn
Everard von Ketrw ' ch und an A ' rrander von Dups urgh , Chorberrn
der Kirche zum b . Georg z» Kolli ; , an Johann von Kett - lo , Knap¬
pe » und Kämmerer unlerer Grafschaft Berg und d - n Magister Oliv
von Ölen , Prokuratvr beim Gericht von Kölln , welche alle und lebe »
insbesondere »vir na « diesem Kauf , Berkrag hierzu brsonde s beaiff -
kra - l haben , und beanfiragr z »i baden öekeunen , w !e es erhellt ans
den rechtmäßigen Dokumenten und öffentlichen Urkunden . «velcve dar¬
über ro » den bescheidenen Männern , dem Herr » von Binvetzuseu ,
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Kaiserlichen Notar der Aöllnischeu Dlocäs , und Herrn Johann Hir ->
ttn , apostolischen Notar daselbst , ans unser Ersticke » und Begehre «
verfertigt und mit ihren Zeichen bezeichnet sind " ) . Daß der Herr
Olficial zur Bezeugung und Beglaubigung alles vorgedachteu , wenn
alles vorgedachte , vor ihm geschehen , anerkannt , versprochen und be¬
schworen sepn wird , an dem , dem gegenwärtigen auzuhängendeu
Brief , bas größere Offizial - Siegel beisetzen , und uns zur Erfüllung
alles Vorgedachteu , ans jede vorgedachte Art und Weise anhaitrn
und antreiden möge .

Gegeben im Jahr des Herrn iz6z den Sten September .

*) Den ztcn November desselben Jahrs geschah die Einschreibung und
Besiegelung dieses Bricles von Seiten des Cbllnischen OfficiaiatS
in äula arcliiepiscopaii in Gegenwart der geschwornen Cbllncr
Notarien , Engelbert von Winningen , Albert genannt Msnich , Hen¬
rich » »» Berk « und Theoderich von Ztzanten »
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